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Vorwort 
 

Die rechtlichen Grundlagen im Bereich Information, Kommunikation und Medien ändern sich so 
rasch, dass die traditionelle Buchform für die Rechtsanwender – und auch für die Herausgeber – 
häufig unzweckmäßig erscheint. Kaum ist die Gesetzessammlung auf dem Markt, hat sich mit 
großer Wahrscheinlichkeit bereits der Rundfunkstaatsvertrag erneut geändert. Bei den Online-
Quellen ist häufig unklar, welcher Stand der Gesetzgebung wiedergegeben wird und auch die Ver-
lässlichkeit der Quelle ist nicht immer erkennbar. 

Vor diesem Hintergrund – und vor allem, um für die Lehre eine funktionale Zusammenstellung 
verfügbar zu haben – ist die Idee für eine Gesetzessammlung entstanden, die von der Aufmachung 
her unaufwändig in der Reihe der Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts erscheint, regelmäßig 
aktualisiert werden kann und als PDF-Datei im Internet abrufbar ist. Dementsprechend richtet sich 
die Auswahl vor allem nach dem Bedürfnis der Studierenden im Wahlschwerpunkt Information 
und Kommunikation am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Hamburg, die Mehrzahl 
der abgedruckten Gesetze geben aber nicht Hamburgisches Landesrecht wieder, so dass die 
Sammlung auch in der Lehre anderer Länder und auch in der medienrechtlichen Praxis Verwen-
dung finden kann. 

In der aktuellen 5. Auflage wurden insbesondere Änderungen im Telekommunikationsgesetz, die 
Föderalismusreform, der neue Medienstaatsvertrag Hamburg/Schleswig-Holstein sowie das no-
vellierte Telemedienrecht berücksichtigt. Zusätzlich aufgenommen wurden Auszüge aus der 
EMRK und dem GWB sowie das gesamte UWG. 

Für Hinweise auf Gesetze, Verordnungen oder Satzungen, die sinnvoller Weise aufgenommen 
werden sollten, bin ich dankbar, wobei allerdings die Übersichtlichkeit des Dokuments sicherge-
stellt bleiben muss. 

Der Dank des Herausgebers geht an Herrn Arne Laudien und Herrn Stefan Heilmann, die als wis-
senschaftliche Mitarbeiter die Zusammenstellung der Texte betreut haben, sowie an die studenti-
schen Hilfskräfte Thorsten Ihler, Felix Zimmermann und Stefanie Lefeldt. 

 

 

Hamburg, im März 2007 

Dr. Wolfgang Schulz 
Direktor des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung an der Universität Hamburg 
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I.  GRUNDGESETZ (AUSZUG) 
(GG) vom 23. Mai 1949 (BGBl. I 1949, S. 1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. I 2006, S. 2034) 

I. Die Grundrechte 
Artikel 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen 
und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit 
in der Welt. 

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar gel-
tendes Recht. 

Artikel 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-

lichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrt-
heit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte 
darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Artikel 3  
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert 

die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile hin.  

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstam-
mung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauun-
gen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 4  
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit 

des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unver-
letzlich.  

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.  
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit 

der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesge-
setz.  

Artikel 5 
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 

Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Presse-
freiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. 

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfas-
sung. 

Artikel  6 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der 

staatlichen Ordnung.  
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 

der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 
Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.  

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kin-
der nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn 
die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.  

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge 
der Gemeinschaft.  

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die 
gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwick-
lung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den 
ehelichen Kindern.  

Artikel 7 
(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staa-

tes.  
(2) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die 

Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen.  
(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit 

Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. 
Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religi-
onsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen 
Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.  

(4) Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird ge-
währleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen 
bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den 
Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die 
privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in 
der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter 
den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert 
wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftli-
che und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend 
gesichert ist.  

(5) Eine private Volksschule ist nur zuzulassen, wenn die Un-
terrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse 
anerkennt oder, auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn 
sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschau-
ungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschu-
le dieser Art in der Gemeinde nicht besteht.  

(6) Vorschulen bleiben aufgehoben.  

Artikel 8 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung 

oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.  
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses 

Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt 
werden.  

Artikel 9 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaf-

ten zu bilden.  
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den 

Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerver-
ständigung richten, sind verboten.  

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jeder-
mann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses 
Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, 
hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen 
nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und 
Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die 
zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt wer-
den.  
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Artikel 10 
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldege-

heimnis sind unverletzlich.  
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes an-

geordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes 
oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das 
Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt 
wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung 
durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane 
tritt.  

Artikel 11 
(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundes-

gebiet.  
(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen 
eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der 
Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder 
in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand 
oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Natur-
katastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum 
Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren 
Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist.  

Artikel 12 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und 

Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann 
durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.  

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen wer-
den, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für 
alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.  

(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten 
Freiheitsentziehung zulässig.  

Artikel 12a 
(1) Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr 

an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder 
in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden.  

(2) Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe 
verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die 
Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht 
übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der 
Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine 
Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss, die in keinem 
Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des 
Bundesgrenzschutzes steht.  

(3) Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 
oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistun-
gen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der 
Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden; 
Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind 
nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher 
hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden 
können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei 
den Streitkräften, im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der 
öffentlichen Verwaltung begründet werden; Verpflichtungen in 
Arbeitsverhältnisse im Bereiche der Versorgung der Zivilbevöl-
kerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu 
decken oder ihren Schutz sicherzustellen.  

(4) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienst-
leistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der 
ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht auf freiwilli-
ger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollende-
ten achtzehnten bis zum vollendeten fünfundfünfzigsten Lebens-
jahr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes zu derartigen 
Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen 
Fall Dienst mit der Waffe leisten.  

(5) Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflich-
tungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Abs. 1 

begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach 
Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erfor-
derlich sind, kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht ge-
macht werden. Satz 1 findet insoweit keine Anwendung.  

(6) Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften 
für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger 
Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses 
Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs 
oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidi-
gungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend.  

Artikel 13 
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.  
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr 

im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen 
anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebe-
nen Form durchgeführt werden.  

(3) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übrigen nur zur 
Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für 
einzelne Personen, auf Grund eines Gesetzes auch zur Verhü-
tung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Be-
kämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter 
Jugendlicher vorgenommen werden.  

Artikel 14 
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. In-

halt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.  
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 

Wohle der Allgemeinheit dienen.  
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit 

zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-
zes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die 
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der 
Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor 
den ordentlichen Gerichten offen.  

Artikel 15 
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können 

zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder 
in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für 
die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entspre-
chend.  

Artikel 16 
(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen wer-

den. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund 
eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann 
eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.  

(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden.  

Artikel 16a 
(1) Politisch verfolgte genießen Asylrecht.  
(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem ande-
ren Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt 
ist. Die Staaten außerhalb der europäischen Gemeinschaften, auf 
die die Vorraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch 
Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. 
In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maß-
nahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbe-
helf vollzogen werden.  

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
können Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der 
Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politi-
schen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder 
politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende 
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Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass 
ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, 
solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begrün-
den, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.  

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird 
in allen Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die offen-
sichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet 
gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zwei-
fel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prü-
fungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vor-
bringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz 
zu bestimmen.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft untereinander 
und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der 
Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertrags-
staaten sichergestellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für 
die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen 
Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.  

Artikel 17 
Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft 

mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die 
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.  

Artikel 17a 
(1) Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestim-

men, dass für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatz-
dienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das 
Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten (Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halb-
satz), das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8) und 
das Petitionsrecht (Artikel 17), soweit es das Recht gewährt, 
Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzu-
bringen, eingeschränkt werden.  

(2) Gesetze, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, dass die 
Grundrechte der Freizügigkeit (Artikel 11) und der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13) eingeschränkt werden.  

Artikel 18 
Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die 

Pressefreiheit (Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 
3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfrei-
heit (Artikel 9), das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis 
(Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht 
(Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die 
Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfas-
sungsgericht ausgesprochen. 

Artikel 19 
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch 

Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden 
kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall 
gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe 
des Artikels nennen.  

(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensge-
halt angetastet werden.  

(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische 
Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar 
sind.  

(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rech-
ten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine 
andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.  

II. Der Bund und die Länder 
Artikel 20 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer 
und sozialer Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke 
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtspre-
chung ausgeübt. 

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, 
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz 
und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseiti-
gen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Artikel 21 
(1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung de 

Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß 
demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die 
Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen 
öffentlich Rechenschaft geben.  

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten 
ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische 
Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den 
Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind 
verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit 
entscheidet das Bundesverfassungsgericht.  

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze.  

VII. Die Gesetzgebung des Bundes 
Artikel 70 

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit 
dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse 
verleiht.  

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und 
Ländern bemisst sich nach den Vorschriften dieses Grundgeset-
zes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzge-
bung. 

Artikel 71 
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes 

haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und 
soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermäch-
tigt werden. 

Artikel 72 
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die 

Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der 
Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz 
Gebrauch gemacht hat.  

(2)Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 
15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht,  
wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes-
gesetzliche Regelung erforderlich macht.  

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit 
Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon 
abweichende Regelungen treffen über: 

1.  das Jagdwesen (ohne das Recht der Jagdscheine); 
2.  den Naturschutz und die Landschaftspflege (ohne die 

allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht 
des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes); 

3.  die Bodenverteilung; 
4.  die Raumordnung; 
5.  den Wasserhaushalt (ohne stoff- oder anlagenbezogene 

Regelungen); 
6.  die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 

Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs 
Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zu-
stimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebie-
ten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landes-
recht das jeweils spätere Gesetz vor. 
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(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, dass eine 
bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im 
Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht 
ersetzt werden kann. 

Artikel 73 
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 

1.  die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidi-
gung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung; 

2.  die Staatsangehörigkeit im Bunde; 
3.  die Freizügigkeit, das Passwesen, das Melde- und Aus-

weiswesen, die Ein- und Auswanderung und die Auslie-
ferung; 

4.  das Währungs-, Geld- und Münzwesen, Maße und Ge-
wichte sowie die Zeitbestimmung; 

5.  die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- 
und Schifffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Waren-
verkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem 
Auslande einschließlich des Zoll- und Grenzschutzes; 

5a.  den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung 
ins Ausland; 

6.  den Luftverkehr; 
6a. den Verkehr von Eisenbahnen, die ganz oder mehrheit-

lich im Eigentum des Bundes stehen (Eisenbahnen des 
Bundes), den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben 
von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes sowie 
die Erhebung von Entgelten für die Benutzung dieser 
Schienenwege; 

7.  das Postwesen und die Telekommunikation; 
8.  die Rechtsverhältnisse der im Dienste des Bundes und 

der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentli-
chen Rechtes stehenden Personen; 

9.  den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und 
das Verlagsrecht; 

9a.  die Abwehr von Gefahren des internationalen Terroris-
mus durch das Bundeskriminalpolizeiamt in Fällen, in 
denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zu-
ständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar 
ist oder die oberste Landesbehörde um eine Übernahme 
ersucht; 

10. die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder 
a)  in der Kriminalpolizei, 
b)  zum Schutze der freiheitlichen demokratischen 

Grundordnung, des Bestandes und der Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes (Verfassungsschutz) 
und 

c)  zum Schutze gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, 
die durch Anwendung von Gewalt oder darauf ge-
richtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 
sowie die Einrichtung eines Bundeskriminalpoli-
zeiamtes und die internationale Verbrechensbe-
kämpfung; 

11. die Statistik für Bundeszwecke; 
12.  das Waffen- und das Sprengstoffrecht; 
13.  die Versorgung der Kriegsbeschädigten und Kriegshin-

terbliebenen und die Fürsorge für die ehemaligen 
Kriegsgefangenen; 

14.  die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedli-
chen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von An-
lagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen 
Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder 
durch ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseiti-
gung radioaktiver Stoffe. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung 
des Bundesrates. 

Artikel 74 
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf fol-

gende Gebiete: 

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsver-
fassung, das gerichtliche Verfahren (ohne das Recht des 
Untersuchungshaftvollzugs), die Rechtsanwaltschaft, 
das Notariat und die Rechtsberatung; 

2. das Personenstandswesen; 
3. das Vereinsrecht; 
4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Auslän-

der; 
5. (aufgehoben) 
6. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen; 
7. die öffentliche Fürsorge (ohne das Heimrecht); 
8.  (aufgehoben) 
9. die Kriegsschäden und die Wiedergutmachung; 
10. die Kriegsgräber und Gräber anderer Opfer des Krieges 

und Opfer von Gewaltherrschaft; 
11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie, Energie-

wirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und 
Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen) 
ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der 
Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Mes-
sen, der Ausstellungen und der Märkte; 

12. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, 
des Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie 
die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosen-
versicherung; 

13. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung; 

14. das Recht der Enteignung, soweit sie auf den Sachgebie-
ten der Artikel 73 und 74 in Betracht kommt; 

15. die Überführung von Grund und Boden, von Natur-
schätzen und Produktionsmitteln in Gemeineigentum 
oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft; 

16. die Verhütung des Missbrauchs wirtschaftlicher Macht-
stellung; 

17. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Er-
zeugung (ohne das Recht der Flurbereinigung), die Si-
cherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und 
forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und 
Küstenfischerei und den Küstenschutz; 

18. den städtebaulichen Grundstücksverkehr, das Boden-
recht (ohne das Recht der Erschließungsbeiträge) und 
das Wohngeldrecht, das Altschuldenhilferecht, das 
Wohnungsbauprämienrecht, das Bergarbeiterwoh-
nungsbaurecht und das Bergmannssiedlungsrecht; 

19. Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragba-
re Krankheiten bei Menschen und Tieren, Zulassung zu 
ärztlichen und anderen Heilberufen und zum Heilge-
werbe, sowie das Recht des Apothekenwesens, der 
Arzneien, der Medizinprodukte, der Heilmittel, der Be-
täubungsmittel und der Gifte; 

19a. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und 
die Regelung der Krankenhauspflegesätze; 

20. das Recht der Lebensmittel einschließlich der ihrer Ge-
winnung dienenden Tiere, das Recht der Genussmittel, 
Bedarfsgegenstände und Futtermittel sowie den Schutz 
beim Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichem Saat- 
und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krank-
heiten und Schädlinge sowie den Tierschutz; 

21. die Hochsee- und Küstenschifffahrt sowie die Seezei-
chen, die Binnenschifffahrt, den Wetterdienst, die See-
wasserstraßen und die dem allgemeinen Verkehr die-
nenden Binnenwasserstraßen; 

22. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und 
die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr 
sowie die Erhebung und Verteilung von Gebühren oder 
Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit 
Fahrzeugen; 

23. die Schienenbahnen, die nicht Eisenbahnen des Bundes 
sind, mit Ausnahme der Bergbahnen; 
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24. die Abfallwirtschaft, die Luftreinhaltung und die Lärm-
bekämpfung (ohne Schutz vor verhaltensbezogenem 
Lärm); 

25. die Staatshaftung; 
26. die medizinisch unterstützte Erzeugung menschlichen 

Lebens, die Untersuchung und die künstliche Verände-
rung von Erbinformationen sowie Regelungen zur 
Transplantation von Organen, Geweben und Zellen; 

27. die Statusrechte und -pflichten der Beamten der Länder, 
Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts sowie der Richter in den Ländern mit Aus-
nahme der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung; 

28. das Jagdwesen; 
29. den Naturschutz und die Landschaftspflege; 
30. die Bodenverteilung; 
31. die Raumordnung; 
32. den Wasserhaushalt; 
33. die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. 

(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zu-
stimmung des Bundesrates. 

Artikel 74a und 75 
(weggefallen) 

VIII. Die Ausführung der Bundesgesetze und 
die Bundesverwaltung 
Artikel 87f 

(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des 
Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend ange-
messene und ausreichende Dienstleistungen. 

(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als pri-
vatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermö-
gen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und 
durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im 
Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in 
bundeseigener Verwaltung ausgeführt. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in 
der Rechtsform einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentli-
chen Rechts einzelne Aufgaben in Bezug auf die aus dem Son-
dervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unter-
nehmen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus. 

IX. Die Rechtsprechung 
Artikel 93 

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 
1. über die Auslegung dieses Grundgesetzes aus Anlaß 

von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und 
Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Be-
teiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Ge-
schäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eige-
nen Rechten ausgestattet sind; 

2. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die 
förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesrecht 
oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die 
Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundes-
rechte auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesre-
gierung oder eines Drittels der Mitglieder des Bundes-
tages; 

2a. bei Meinungsverschiedenheiten, ob ein Gesetz den 
Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 entspricht, auf 
Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der 
Volksvertretung eines Landes;  

3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflich-
ten des Bundes und der Länder, insbesondere bei der 
Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei 
der Ausübung der Bundesaufsicht;  

4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwi-
schen dem Bunde und den Ländern, zwischen verschie-
denen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit 
nicht ein anderer Rechtsweg gegeben ist; 

4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit 
der Behauptung erhoben werden können, durch die öf-
fentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in 
einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 
104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein; 

4b. über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden wegen Verletzung des Rechts auf 
Selbstverwaltung nach Artikel 28 durch ein Gesetz, bei 
Landesgesetzen jedoch nur, soweit nicht Beschwerde 
beim Landesverfassungsgericht erhoben werden kann; 

5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen 
Fällen. 

(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf 
Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volks-
vertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Abs. 4 die 
Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach 
Artikel 72 Abs. 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den 
Fällen des Artikels 125a Abs. 2 Satz 1 nicht mehr erlassen 
werden könnte. Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit 
entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könn-
te, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Abs. 4 oder nach 
Artikel 125a Abs. 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur 
zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Abs. 4 oder 
nach Artikel 125a Abs. 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder 
über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss 
gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im 
Bundesrat abgelehnt worden ist. 

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst 
durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig. 

Artikel 100 
(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 

Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Ver-
fahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der 
Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, 
wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 
Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundge-
setzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines 
Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt. 

(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des 
Völkerrechtes Bestandteil des Bundesrechtes ist und ob sie 
unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt 
(Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes einzuholen. 

(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Ausle-
gung des Grundgesetzes von einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes eines anderen 
Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. 
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II.  KONVENTION ZUM SCHUTZE DER MENSCHENRECHTE UND 
GRUNDFREIHEITEN (AUSZUG) 
(EMRK) vom 4. November 1950, in der Fassung der Neubekanntmachung vom 17. Mai 2002 (BGBl. II 2002, S. 
1054) 

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats - 
in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 

die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verkündet worden ist;  

in der Erwägung, daß diese Erklärung bezweckt, die universel-
le und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufge-
führten Rechte zu gewährleisten;  

in der Erwägung, daß es das Ziel des Europarats ist, eine enge-
re Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, und 
daß eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Wahrung 
und Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
ist;  

in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grund-
freiheiten, welche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden 
in der Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft demo-
kratische politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames 
Verständnis und eine gemeinsame Achtung der diesen Grund-
freiheiten zugrunde liegenden Menschenrechte gesichert werden;  

entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom 
gleichen Geist beseelt sind und ein gemeinsames Erbe an poli-
tischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu 
einer kollektiven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Er-
klärung aufgeführter Rechte zu unternehmen -  

haben folgendes vereinbart: 

Artikel 1 – Verpflichtung zur Achtung der Menschen-
rechte 

Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte 
und Freiheiten zu. 

Abschnitt I – Rechte und Freiheiten 
Artikel 8 – Recht auf Achtung des Privat- und Famili-
enlebens 

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und 
Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. 

(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur ein-
greifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder 
öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straf-
taten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. 

Artikel 10 – Freiheit der Meinungsäußerung 
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. 

Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, 
Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne 
Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 
Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- 
oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. 

(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Ver-
antwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedin-
gungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen 
werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen 

Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die 
territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Strafta-
ten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des 
guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der 
Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der 
Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.  

Artikel 11 – Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 
(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit ande-

ren zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzu-
schließen; dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Inte-
ressen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizu-
treten. 

(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen 
unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer 
demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale 
oder öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit 
oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer. Dieser Artikel steht rechtmäßigen Einschränkungen der 
Ausübung dieser Rechte für Angehörige der Streitkräfte, der 
Polizei oder der Staatsverwaltung nicht entgegen. 

Artikel 13 – Recht auf wirksame Beschwerde 
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten 

Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei 
einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu 
erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen 
worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. 

Artikel 14 – Diskriminierungsverbot 
Der Genuß der in dieser Konvention anerkannten Rechte und 

Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des Ge-
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder 
sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Min-
derheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status 
zu gewährleisten.  

Artikel 16 – Beschränkungen der politischen Tätig-
keit ausländischer Personen 

Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als unter-
sagten sie den Hohen Vertragsparteien, die politische Tätigkeit 
ausländischer Personen zu beschränken. 

Artikel 17 – Verbot des Missbrauchs der Rechte 
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für 

einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tä-
tigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf 
abzielt, die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten 
abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als es in der 
Konvention vorgesehen ist. 

Artikel 18 – Begrenzung der Rechtseinschränkungen 
Die nach dieser Konvention zulässigen Einschränkungen der 

genannten Rechte und Freiheiten dürfen nur zu den vorgesehe-
nen Zwecken erfolgen. 
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III. VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (AUSZUG) 
(EG) in der Fassung des Vertrags von Amsterdam vom 2. 10. 1997 (ABl. C 340, S. 1, ber. BGBl. II 1999, S. 
416), 
zuletzt geändert durch EU-Beitrittsakte 2003 vom 16. 4. 2003 (ABl. L 236, S. 33) 

 

Erster Teil Grundsätze 
Artikel 1 (ex-Artikel 1) [Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft] 

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGS-
PARTEIEN untereinander eine EUROPÄISCHE GEMEIN-
SCHAFT. 

Artikel 2 (ex-Artikel 2) [Aufgabe der Gemeinschaft] 
Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines 

Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungs-
union sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4 
genannten gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der 
ganzen Gemeinschaft eine harmonische, ausgewogene und 
nachhaltige  Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein hohes 
Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, 
die Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, 
nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbe-
werbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein 
hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqua-
lität, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. 

Artikel 3 (ex-Artikel 3) [Tätigkeit der Gemeinschaft] 
(1) Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 

umfasst nach Maßgabe dieses Vertrags und der darin vorgesehe-
nen Zeitfolge: 

a) das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Beschrän-
kungen bei der Ein- und Ausfuhr von Waren sowie aller 
sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den 
Mitgliedstaaten; 

b) eine gemeinsame Handelspolitik; 
c) einen Binnenmarkt, der durch die Beseitigung der Hin-

dernisse für den freien Waren-, Personen-, 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mit-
gliedstaaten gekennzeichnet ist; 

d) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise und des Perso-
nenverkehrs nach Titel IV; 

e) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Landwirt-
schaft und der Fischerei; 

f) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet des Verkehrs; 
g) ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Bin-

nenmarkts vor Verfälschungen schützt; 
h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschrif-

ten, soweit dies für das Funktionieren des Gemeinsa-
men Marktes erforderlich ist; 

i) die Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs-
politik der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verstär-
kung ihrer Wirksamkeit durch die Entwicklung einer 
koordinierten Beschäftigungsstrategie; 

j) eine Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozialfonds; 
k) die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam-

menhalts; 
l) eine Politik auf dem Gebiet der Umwelt; 
m) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der 

Gemeinschaft; 

n) die Förderung der Forschung und technologischen Ent-
wicklung; 

o) die Förderung des Auf- und Ausbaus transeuropäischer 
Netze; 

p) einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Gesundheits-
schutzniveaus; 

q) einen Beitrag zu einer qualitativ hoch stehenden allge-
meinen und beruflichen Bildung sowie zur Entfaltung 
des Kulturlebens in den Mitgliedstaaten; 

r) eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusam-
menarbeit; 

s) die Assoziierung der überseeischen Länder und Ho-
heitsgebiete, um den Handelsverkehr zu steigern und 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch ge-
meinsame Bemühungen zu fördern; 

t) einen Beitrag zur Verbesserung des Verbraucherschut-
zes; 

u) Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophen-
schutz und Fremdenverkehr. 

(2) Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die 
Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern. 

Artikel 4 (ex-Artikel 3 a) [Wirtschaftspolitik; Wäh-
rungspolitik] 

 (1) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im 
Sinne des Artikels 2 umfasst nach Maßgabe dieses Vertrags und 
der darin vorgesehenen Zeitfolge die Einführung einer Wirt-
schaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirt-
schaftspolitik der Mitgliedstaaten, dem Binnenmarkt und der 
Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz einer 
offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist. 

(2) Parallel dazu umfasst diese Tätigkeit nach Maßgabe dieses 
Vertrags und der darin vorgesehenen Zeitfolge und Verfahren 
die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse im Hinblick 
auf die Einführung einer einheitlichen Währung, der ECU, sowie 
die Festlegung und Durchführung einer einheitlichen Geld- 
sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das Ziel der 
Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die 
allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft unter Beach-
tung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb unterstützen sollen. 

(3) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft 
setzt die Einhaltung der folgenden richtungweisenden Grundsät-
ze voraus: stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und 
monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierba-
re Zahlungsbilanz. 

Artikel 5 (ex-Artikel 3 b) [Subsidiaritätsprinzip, Kom-
petenzgrenzen, Verhältnismäßigkeitsprinzip] 

Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in die-
sem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig. 
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit  
fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip 
nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden 
können. Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das 
für die Erreichung der Ziele dieses Vertrags erforderliche Maß 
hinaus. 
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Artikel 6 (ex-Artikel 3 c) [Umweltrechtliche Quer-
schnittsklausel] 

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festle-
gung und Durchführung der in Artikel 3 genannten Gemein-
schaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden. 

Artikel 7 (ex-Artikel 4) [Organe der Gemeinschaft] 
(1) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden 

durch folgende Organe wahrgenommen: 
- ein EUROPÄISCHES PARLAMENT, 
- einen RAT, 
- eine KOMMISSION, 
- einen GERICHTSHOF, 
- einen RECHNUNGSHOF. 

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag 
zugewiesenen Befugnisse. 

(2) Der Rat und die Kommission werden von einem Wirt-
schafts- und Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regio-
nen mit beratender Aufgabe unterstützt. 

Artikel 8 (ex-Artikel 4 a) [Europäische Zentralbank] 
Nach den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren werden 

ein Europäisches System der Zentralbanken (im Folgenden als 
"ESZB" bezeichnet) und eine Europäische Zentralbank (im 
Folgenden als "EZB" bezeichnet) geschaffen, die nach Maßgabe 
der Befugnisse handeln, die ihnen in diesem Vertrag und der 
beigefügten Satzung des ESZB und der EZB (im Folgenden als 
"Satzung des ESZB" bezeichnet) zugewiesen werden.  

Artikel 9 (ex-Artikel 4 b) [Europäische Investitions-
bank] 

Es wird eine Europäische Investitionsbank errichtet, die nach 
Maßgabe der Befugnisse handelt, die ihr in diesem Vertrag und 
der beigefügten Satzung zugewiesen werden. 

Artikel 10 (ex-Artikel 5) 
Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allge-

meiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, 
die sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der 
Gemeinschaft ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer 
Aufgabe. Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirk-
lichung der Ziele dieses Vertrags gefährden könnten. 

Dritter Teil Die Politiken der Gemeinschaft  

Titel I Der freie Warenverkehr 
Kapitel 2 Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen 
zwischen den Mitgliedstaaten 
Artikel 28 (ex-Art. 30) [Verbot mengenmäßiger Ein-
fuhrbeschränkungen] 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnah-
men gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verbo-
ten.  

Artikel 29 (ex-Art. 34) [Verbot von Ausfuhrbeschrän-
kungen] 

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnah-
men gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten verbo-
ten.  

Artikel 30 (ex-Art. 36) [Ausnahmen] 
Die Bestimmungen der Artikel 28 und 29 stehen Einfuhr-, 

Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht 
entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung 
und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von 
künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert 

oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerecht-
fertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch 
weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine 
verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitglied-
staaten darstellen.  

Titel III Die Freizügigkeit, der freie 
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr  
Kapitel 2 Das Niederlassungsrecht  
Artikel 43 (ex- Artikel 52) [Abbau der Beschränkun-
gen des freien Niederlassungsrechts] 

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsange-
hörigen eines Mitgliedstaates im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
verboten. Das gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung 
von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaf-
ten durch Angehörige eines Mitgliedstaates, die im Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaates ansässig sind. 

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfasst 
die Niederlassungsfreiheit die Aufnahme und Ausübung selb-
ständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung 
von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne 
des Artikels 48 Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnah-
mestaates für seine eigenen Angehörigen.  

Artikel 44 (ex-Artikel 54) [Programm zur Aufhebung 
der Beschränkungen] 

(1) Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und 
nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtli-
nien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für eine 
bestimmte Tätigkeit.  

(2) Der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die 
ihnen auf Grund der obigen Bestimmungen übertragen sind, 
indem sie insbesondere 

a) im allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang be-
handeln, bei denen die Niederlassungsfreiheit die Ent-
wicklung der Produktion und des Handels in besonderer 
Weise fördert; 

b) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Verwaltungen der Mitgliedstaaten sicherstellen, um 
sich über die besondere Lage auf den verschiedenen Tä-
tigkeitsgebieten innerhalb der Gemeinschaft zu unter-
richten; 

c) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher 
zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Überein-
künften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -
praktiken ausschalten, deren Beibehaltung der Nieder-
lassungsfreiheit entgegensteht; 

d) dafür Sorge tragen, dass Arbeitnehmer eines Mitglied-
staates, die im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied-
staates beschäftigt sind, dort verbleiben und eine selb-
ständige Tätigkeit unter denselben Voraussetzungen 
ausüben können, die sie erfüllen müssten, wenn sie in 
diesen Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden, in 
dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen beabsichtigen; 

e) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaates durch Angehörige ei-
nes anderen Mitgliedstaates ermöglichen, soweit hier-
durch die Grundsätze des Artikels 33 Absatz 2 nicht be-
einträchtigt werden; 

f) veranlassen, dass bei jedem in Betracht kommenden 
Wirtschaftszweig die Beschränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit in Bezug auf die Voraussetzungen für die 
Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen und 
Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines Mitglied-
staates sowie für den Eintritt des Personals der Haupt-
niederlassung in ihre Leitungs- oder Überwachungsor-
gane schrittweise aufgehoben werden; 

g) soweit erforderlich die Schutzbestimmungen koordinie-
ren, die in den Mitgliedstaaten den Gesellschaften im 
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Sinne des Artikels 48 Absatz 2 im Interesse der Gesell-
schafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese 
Bestimmungen gleichwertig zu gestalten; 

h) sicherstellen, dass die Bedingungen für die Niederlas-
sung nicht durch Beihilfen der Mitgliedstaaten ver-
fälscht werden. 

Artikel 45 (ex-Artikel 55) [Ausnahmen, insbesondere 
bei Tätigkeiten in Ausübung öffentlicher Gewalt] 

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeit-
weise mit der Ausübung öffentlicher Gewalt verbunden sind, 
findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine 
Anwendung.  

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission beschließen, dass dieses Kapitel auf bestimmte 
Tätigkeiten keine Anwendung findet.  

Artikel 46 (ex-Artikel 56) [Vorschriften betr. die öffent-
liche Ordnung und Koordinierungsrichtlinien] 

(1) Dieses Kapitel und die auf Grund desselben getroffenen 
Maßnahmen beeinträchtigen nicht die Anwendbarkeit der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung 
für Ausländer vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung, Sicherheit oder Gesundheit gerechtfertigt sind.  

(2) Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 
Richtlinien für die Koordinierung der genannten Vorschriften.  

Artikel 47 (ex-Artikel 57) [Richtlinien zur gegenseiti-
gen Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen usw.] 

(1) Um die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten 
zu erleichtern, erlässt der Rat nach dem Verfahren des Artikels 
251 Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, 
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise.  

(2) Zu dem gleichen Zweck erlässt der Rat gemäß dem Verfah-
ren des Artikels 251 Richtlinien zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die 
Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten. Der Rat 
beschließt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 251 einstim-
mig über Richtlinien, deren Durchführung in mindestens einem 
Mitgliedstaat eine Änderung bestehender gesetzlicher Grundsät-
ze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der 
Bedingungen für den Zugang natürlicher Personen zum Beruf 
umfasst. Im Übrigen beschließt der Rat mit qualifizierter Mehr-
heit.  

(3) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die 
ärztlichen, arztähnlichen und pharmazeutischen Berufe setzt die 
Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser Berufe 
in den einzelnen Mitgliedstaaten voraus.  

Artikel 48 (ex-Artikel 58) [Gleichstellung der Gesell-
schaften] 

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates gegründeten Gesell-
schaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 
oder ihre Hauptniederlassung innerhalb der Gemeinschaft haben, 
den natürlichen Personen gleich, die Angehörige der Mitglied-
staaten sind.  

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen 
und des Handelsrechts einschließlich der Genossenschaften und 
die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck 
verfolgen.  

Kapitel 3 Dienstleistungen  
Artikel 49 (ex-Artikel 59) [Freier Dienstleistungsver-
kehr] 

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs inner-
halb der Gemeinschaft für Angehörige der Mitgliedstaaten, die 
in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des 
Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen verboten.  

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission beschließen, dass dieses Kapitel auch auf Erbringer 
von Dienstleistungen Anwendung findet, welche die Staatsange-
hörigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Ge-
meinschaft ansässig sind.  

Artikel 50 (ex-Artikel 60) [Dienstleistungen] 
Dienstleistungen im Sinne dieses Vertrags sind Leistungen, die 

in der Regel gegen Entgelt erbracht werden, soweit sie nicht den 
Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und 
über die Freizügigkeit der Personen unterliegen.  

Als Dienstleistungen gelten insbesondere:  
a) gewerbliche Tätigkeiten, 
b) kaufmännische Tätigkeiten,  
c) handwerkliche Tätigkeiten,  
d) freiberufliche Tätigkeiten. 

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann 
der Leistende zwecks Erbringung seiner Leistungen seine Tätig-
keit vorübergehend in dem Staat ausüben, in dem die Leistung 
erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche 
dieser Staat für seine eigenen Angehörigen vorschreibt.  

Artikel 51 (ex-Artikel 61) [Dienstleistungen im Ver-
kehr und Kapitalverkehr] 

(1) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des 
Verkehrs gelten die Bestimmungen des Titels über den Verkehr.  

(2) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbunde-
nen Dienstleistungen der Banken und Versicherungen wird im 
Einklang mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs durchge-
führt.  

Artikel 52 (ex-Artikel 63) [Aufhebung der Beschrän-
kungen und Liberalisierung] 

(1) Der Rat erlässt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission und nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses des Europäischen Parlaments Richtlinien zur 
Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung.  

(2) Bei den in den Absatz 1 genannten Richtlinien sind im 
allgemeinen mit Vorrang diejenigen Dienstleistungen zu berück-
sichtigen, welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflus-
sen oder deren Liberalisierung zur Förderung des Warenverkehrs 
beiträgt.  

Artikel 53 (ex-Artikel 64) [Weitergehende Liberalisie-
rung] 

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über das Ausmaß der Liberali-
sierung der Dienstleistungen, zu dem sie auf Grund der Richtli-
nien gemäß Artikel 52 Absatz 1 verpflichtet sind, hinauszuge-
hen, falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des 
betreffenden Wirtschaftszweigs dies zulassen.  

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die 
betreffenden Staaten.  

Artikel 54 (ex-Artikel 65) [Übergangsregelung] 
Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsver-

kehrs nicht aufgehoben sind, wendet sie jeder Mitgliedstaat ohne 
Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort 
auf alle in Artikel 49 Absatz 1 bezeichneten Erbringer von 
Dienstleistungen an.  

Artikel 55 (ex-Artikel 66) [Entsprechende Anwendung 
von Vorschriften des Niederlassungsrechts] 

Die Bestimmungen der Artikel 45 bis 48 finden auf das in 
diesem Kapitel geregelte Sachgebiet Anwendung.  
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Titel VI (ex-Titel V) Gemeinsame Regeln 
betreffend Wettbewerb, Steuerfragen und 
Angleichung der Rechtsvorschriften 
Kapitel 1 Wettbewerbsregeln  

Abschnitt 1 Vorschriften für Unternehmen  
Artikel 81 (ex-Artikel 85) [Verbot wettbewerbsbehin-
dernder Vereinbarungen oder Beschlüsse]  

(1) Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten 
sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse 
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Ein-
schränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- 
oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingun-
gen; 

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des 
Absatzes der technischen Entwicklung oder der Investi-
tionen; 

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei 

gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, 
wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedin-
gung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen 
annehmen, die weder sachlich noch nach Handels-
brauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder 
Beschlüsse sind nichtig.  

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht an-
wendbar erklärt werden auf  

– Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen, 

– Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unter-
nehmensvereinigungen, 

– aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Grup-
pen von solchen, 

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem 
entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung 
oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirt-
schaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten 
Unternehmen 

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirk-
lichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder  

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen 
Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszu-
schalten. 

Artikel 82 (ex-Artikel 86) [Missbrauch einer den Markt 
beherrschenden Stellung] 

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten ist die 
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf 
dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil 
desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies 
dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen.  

Dieser Missbrauch kann insbesondere in folgendem bestehen: 
a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von un-

angemessenen Einkaufs- oder Verkaufspreisen oder 
sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder 
der technischen Entwicklung zum Schaden der 
Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei 
gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, 
wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedin-
gung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen 
annehmen, die weder sachlich noch nach Handels-
brauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen. 

Artikel 83 (ex-Artikel 87) [Erlass von Verordnungen 
und Richtlinien] 

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur 
Verwirklichung der in den Artikeln 81 und 82 niedergelegten 
Grundsätze werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf 
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments beschlossen. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken 
insbesondere: 

a) die Beachtung der in Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 
genannten Verbote durch die Einführung von Geldbu-
ßen und Zwangsgeldern zu gewährleisten; 

b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 81 Absatz 
3 festzulegen; dabei ist dem Erfordernis einer wirksa-
men Überwachung bei möglichst einfacher Verwal-
tungskontrolle Rechnung zu tragen; 

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 81 
und 82 für die einzelnen Wirtschaftszweige näher zu 
bestimmen; 

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofes 
bei der Anwendung der in diesem Absatz vorgesehenen 
Vorschriften gegeneinander abzugrenzen; 

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften einerseits und den in diesem Abschnitt ent-
haltenen oder auf Grund dieses Artikels getroffenen Be-
stimmungen andererseits festzulegen. 

Artikel 84 (ex-Artikel 88) [Entscheidung über Zuläs-
sigkeit wettbewerbsrechtlicher Vereinbarungen] 

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 83 erlassenen Vor-
schriften entscheiden die Behörden der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestim-
mungen der Artikel 81, insbesondere Absatz 3, und 82 über die 
Zulässigkeit von Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die missbräuchliche 
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsa-
men Markt. 

Artikel 85 (ex-Artikel 89) [Verfahren bei Zuwiderhand-
lungen] 

(1) Unbeschadet des Artikels 84 achtet die Kommission auf die 
Verwirklichung der in den Artikeln 81 und 82 niedergelegten 
Grundsätze. Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaates oder 
von Amts wegen in Verbindung mit den zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten, die ihr Amtshilfe zu leisten haben, die Fälle, 
in denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze vermutet 
werden. Stellt sie eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt sie 
geeignete Mittel vor, um diese abzustellen.  

(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die 
Kommission in einer mit Gründen versehenen Entscheidung die 
Feststellung, dass eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie 
kann die Entscheidung veröffentlichen und die Mitgliedstaaten 
ermächtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen zu treffen, 
deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt.  

Artikel 86 (ex-Artikel 90) [Öffentliche und monopolar-
tige Unternehmen] 

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Un-
ternehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder 
ausschließliche Rechte gewähren, keine diesem Vertrag und 
insbesondere dessen Artikeln 12 und 81 bis 89 widersprechende 
Maßnahmen treffen oder beibehalten.  

(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse betraut sind oder den Charakter 
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eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses 
Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die 
Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen 
übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich 
verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in 
einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der 
Gemeinschaft zuwiderläuft.  

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels 
und richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Ent-
scheidungen an die Mitgliedstaaten. 

Abschnitt 2 Staatliche Beihilfen  
Artikel 87 (ex-Artikel 92) [Mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbare und unvereinbare Beihilfen] 

(1) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen 
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 
Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfäl-
schen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt 
unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen.  

(2) Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind:  
a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn 

sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Waren 
gewährt werden;  

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Na-
turkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereig-
nisse entstanden sind;  

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter durch die Tei-
lung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepu-
blik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch 
die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile er-
forderlich sind. 

(3) Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar können ange-
sehen werden:  

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwick-
lung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außer-
gewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbe-
schäftigung herrscht; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von ge-
meinsamem europäischem Interesse oder zur Behebung 
einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines 
Mitgliedstaates;  

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser 
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie 
die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verän-
dern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.  

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung 
des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und 
Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in 
einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen In-
teresse zuwiderläuft;  

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine 
Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag 
der Kommission bestimmt.  

Artikel 88 (ex-Artikel 93) [Kontrolle und Maßnahmen 
gegen unstatthafte Beihilfen] 

(1) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten die in diesen bestehenden Beihilferege-
lungen. Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen vor, 
welche die fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren 
des Gemeinsamen Marktes erfordern.  

(2) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten 
eine Frist zur Äußerung gesetzt hat, dass eine von einem Staat 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Gemein-
samen Markt nach Artikel 87 unvereinbar ist oder dass sie 
missbräuchlich angewandt wird, so entscheidet sie, dass der 
betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist 
aufzuheben oder umzugestalten hat.  

Kommt der betreffende Staat dieser Entscheidung innerhalb 
der festgesetzten Frist nicht nach, so kann die Kommission oder 
jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 226 und 
227 den Gerichtshof unmittelbar anrufen.  

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats ent-
scheiden, dass eine von diesem Staat gewährte oder geplante 
Beihilfe in Abweichung von Artikel 87 oder von den nach 
Artikel 89 erlassenen Verordnungen als mit dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar gilt, wenn außergewöhnliche Umstände eine 
solche Entscheidung rechtfertigen. Hat die Kommission bezüg-
lich dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorge-
sehene Verfahren bereits eingeleitet, so bewirkt der Antrag des 
betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfah-
rens, bis der Rat sich geäußert hat.  

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antrag-
stellung, so entscheidet die Kommission.  

(3) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung 
oder Umgestaltung von Beihilfen so rechtzeitig unterrichtet, dass 
sie sich dazu äußern kann. Ist sie der Auffassung, dass ein 
derartiges Vorhaben nach Artikel 87 mit dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar ist, so leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 
vorgesehene Verfahren ein. Der betreffende Mitgliedstaat darf 
die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die 
Kommission eine abschließende Entscheidung erlassen hat.  

Artikel 89 (ex-Artikel 94) [Erlass von Durchführungs-
verordnungen] 

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit 
alle zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den Arti-
keln 87 und 88 erlassen und insbesondere die Bedingungen für 
die Anwendung des Artikels 88 Absatz 3 sowie diejenigen Arten 
von Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren ausgenom-
men sind. 

Titel XII (ex-Titel IX) Kultur 
ARTIKEL 151 (ex-Artikel 128) 

(1) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfaltung der 
Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen 
und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des 
gemeinsamen kulturellen Erbes. 

(2) Die Gemeinschaft fördert durch ihre Tätigkeit die Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und 
ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Berei-
chen: 

- Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur 
und Geschichte der europäischen Völker, 

- Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europä-
ischer Bedeutung, 

- nichtkommerzieller Kulturaustausch, 
- künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich 

im audiovisuellen Bereich. 
(3) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zu-

sammenarbeit mit dritten Ländern und den für den Kulturbereich 
zuständigen internationalen Organisationen, insbesondere mit 
dem Europarat. 

(4) Die Gemeinschaft trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer 
Bestimmungen dieses Vertrags den kulturellen Aspekten Rech-
nung, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt 
ihrer Kulturen. 

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 
erlässt der Rat 

- gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen 
unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Der 
Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 
251 einstimmig; 

- einstimmig auf Vorschlag der Kommission Empfehlun-
gen. 
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IV.  PROTOKOLL ÜBER DEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK IN DEN 
MITGLIEDSTAATEN (PROTOKOLL ZUM AMSTERDAMER-VERTRAG) 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN – 
IN DER ERWÄGUNG, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und 

kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren – 
SIND über folgende auslegende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur  Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

beigefügt ist:  
Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft berühren nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, den öf-

fentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von 
den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der 
Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist. 
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V.  „FERNSEH-RICHTLINIE“ 
Richtlinie 97/36/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 1997 zur Änderung der Richtli-
nie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 202 vom 30.07.1997 S. 60) – konsolidierte Fassung  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER 
EUROPÄISCHEN UNION –  

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 66, 
auf Vorschlag der Kommission (*1),  

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
(*2),  

gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b des Vertrags (*3),  
in Kenntnis des vom Vermittlungsausschuss am 16. April 1997 

gebilligten gemeinsamen Entwurfs, in Erwägung nachstehender 
Gründe:  

 
 (1) Die Richtlinie 89/552/EWG (*4) schafft die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Ausübung der Fernsehtätigkeit im 
Binnenmarkt.  

(2) Gemäß Artikel 26 der genannten Richtlinie übermittelt die 
Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens am Ende des fünf-
ten Jahres nach Erlass der Richtlinie einen Bericht über die 
Anwendung der Richtlinie und macht erforderlichenfalls Vor-
schläge zu ihrer Anpassung an die Entwicklungen im Fernsehbe-
reich.  

(3) Die Anwendung der Richtlinie 89/552/EWG und der Be-
richt über ihre Anwendung haben deutlich gemacht, dass be-
stimmte Begriffsbestimmungen oder Verpflichtungen der Mit-
gliedstaaten aufgrund der Richtlinie klarer gefasst werden müs-
sen.  

(4) Die Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 19. Juli 1994 
"Europas Weg in die Informationsgesellschaft - Ein Aktions-
plan" die Bedeutung eines ordnungspolitischen Rahmens für die 
audiovisuellen Dienste unterstrichen, der dazu beitragen würde, 
den freien Verkehr dieser Dienste in der Gemeinschaft sicherzu-
stellen und den durch neue Technologien in diesem Bereich 
eröffneten Wachstumsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 
besonderen Natur audiovisueller Programme, insbesondere ihrer 
kulturellen und soziologischen Auswirkungen, unabhängig von 
deren Übertragungsart Rechnung zu tragen.  

(5) Der Rat hat auf seiner Tagung vom 28. September 1994 
den Aktionsplan begrüßt und die Notwendigkeit unterstrichen, 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen audiovisuellen 
Industrie zu verbessern.  

(6) Die Kommission hat ein Grünbuch über den Jugendschutz 
und den Schutz der Menschenwürde in den audiovisuellen und 
den Informationsdiensten vorgelegt und sich verpflichtet, ein 
Grünbuch über die Entwicklung der kulturellen Aspekte dieser 
neuen Dienste zu unterbreiten.  

(7) Jeder legislative Rahmen für neue audiovisuelle Dienste 
muss mit dem vorrangigen Ziel dieser Richtlinie, nämlich der 
Schaffung eines rechtlichen Rahmens für den freien Dienstleis-
tungsverkehr, in Einklang stehen.  

(8) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglied-
staaten auf die mit der Fernsehtätigkeit vergleichbaren Dienste 
einwirken, um jeder Verletzung der Grundprinzipien, die der 
Information zugrunde liegen müssen, und der Entstehung tief 
greifender Ungleichgewichte hinsichtlich Freizügigkeit und 
Wettbewerb vorzubeugen.  

(9) Die Staats- und Regierungschefs haben auf der Tagung des 
Europäischen Rates in Essen vom 9./10. Dezember 1994 die 
Kommission aufgefordert, vor ihrer nächsten Tagung einen 
Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG vorzule-
gen.  

(10) Bei der Anwendung der Richtlinie 89/552/EWG wurde 
deutlich, dass klargestellt werden muss, welches Konzept der 
Rechtshoheit speziell für den audiovisuellen Bereich gelten soll. 
In Anbetracht der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Gemeinschaften sollte das Niederlassungskriterium als 
Hauptkriterium zur Bestimmung der Rechtshoheit eines be-
stimmten Mitgliedstaats herangezogen werden.  

(11) Der Niederlassungsbegriff umfasst nach den Kriterien, 
wie sie vom Gerichtshof in seinem Urteil vom 25. Juli 1991 in 
der Rechtssache "Factortame" (*5) festgelegt wurden, die tat-
sächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels 
einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit.  

(12) Die Niederlassung eines Fernsehveranstalters kann an-
hand einer Reihe praxisbezogener Kriterien festgelegt werden: 
Ort der Hauptverwaltung des Dienstleistungserbringers, Ort, an 
dem gewöhnlich die Entscheidungen über die Programmgestal-
tung getroffen werden, Ort der Endregie (d.h. der Ort, an dem 
das zu sendende Programm abschließend zusammengestellt 
wird) und Ort, an dem ein wesentlicher Teil der für die Fernseh-
tätigkeit erforderlichen Mitarbeiter beschäftigt wird.  

(13) Mit der Festlegung einer Reihe praxisbezogener Kriterien 
soll erschöpfend geregelt werden, dass ein bestimmter Mitglied-
staat allein für einen Fernsehveranstalter im Zusammenhang mit 
der Erbringung der unter diese Richtlinie fallenden Dienstleis-
tungen zuständig ist. Unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Gerichtshofs und zur Vermeidung eines Rechtsho-
heitsvakuums in bestimmten Fällen ist es allerdings angebracht, 
das Niederlassungskriterium im Sinne der Artikel 52 ff. des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft als 
entscheidendes Kriterium zur Bestimmung der Rechtshoheit 
eines Mitgliedstaats heranzuziehen.  

(14) Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs (*6) 
behält ein Mitgliedstaat das Recht, gegen einen Fernsehveran-
stalter, der sich in einem anderen Mitgliedstaat niederlässt, 
dessen Tätigkeit aber ganz oder vorwiegend auf das Hoheitsge-
biet des ersten Mitgliedstaats ausgerichtet ist, Maßnahmen zu 
ergreifen, wenn der Fernsehveranstalter sich in der Absicht 
niedergelassen hat, sich den Regelungen zu entziehen, die auf 
ihn anwendbar wären, wenn er im Gebiet des ersten Mitglied-
staats niedergelassen wäre.  

(15) Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Europäi-
sche Union achtet die Union die Grundrechte, wie sie in der 
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewährleistet sind, als allgemeine Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts. Jede Maßnahme zur Beschränkung des 
Empfangs und/oder zur Aussetzung der Weiterverbreitung von 
Fernsehsendungen nach Artikel 2 a der Richtlinie 89/552/EWG 
in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung muss mit 
diesen Grundsätzen vereinbar sein.  

(16) Um einen freien und unverzerrten Wettbewerb zwischen 
den Unternehmen desselben Wirtschaftssektors zu gewährleis-
ten, ist es erforderlich, die wirksame Anwendung der Richtlinie 
89/552/EWG in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung 
in der gesamten Gemeinschaft sicherzustellen.  

(17) Unmittelbar betroffene Dritte, einschließlich der Staatsan-
gehörigen anderer Mitgliedstaaten, müssen gemäß dem inner-
staatlichen Recht ihre Rechte vor den zuständigen Justizbehör-
den oder sonstigen Stellen desjenigen Mitgliedstaats geltend 
machen können, dessen Rechtshoheit der Fernsehveranstalter 
unterliegt, der möglicherweise gegen die aufgrund der Richtlinie 
89/552/EWG in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung 
erlassenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften verstößt.  

(18) Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitglied-
staaten in der Lage sind, Maßnahmen zu ergreifen, um das Recht 
auf Informationen zu schützen und der Öffentlichkeit breiten 
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Zugang zur Fernsehberichterstattung über nationale oder nicht-
nationale Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-
tung zu verschaffen, wie die Olympischen Spiele, die Fußball-
weltmeisterschaft und die Fußballeuropameisterschaft. Zu 
diesem Zweck steht es den Mitgliedstaaten weiterhin frei, mit 
dem Gemeinschaftsrecht zu vereinbarende Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen die Ausübung ausschließlicher Senderechte 
für solche Ereignisse durch die ihrer Rechtshoheit unterliegen-
den Fernsehveranstalter geregelt werden soll.  

(19) Es müssen innerhalb eines Gemeinschaftsrahmens Vor-
kehrungen getroffen werden, damit etwaige rechtliche Unsicher-
heit und Marktstörungen vermieden werden und der freie Ver-
kehr für Fernsehdienste mit der Notwendigkeit, einer möglichen 
Umgehung der zum Schutz eines rechtmäßigen allgemeinen 
Interesses erlassenen Maßnahmen zu begegnen, in Einklang 
gebracht wird.  

(20) Es ist insbesondere angezeigt, in dieser Richtlinie Be-
stimmungen für die Ausübung der ausschließlichen Senderechte 
festzulegen, die Fernsehveranstalter möglicherweise für Ereig-
nisse erworben haben, die für die Gesellschaft in einem anderen 
Mitgliedstaat als demjenigen, dessen Rechtshoheit die Veranstal-
ter unterliegen, von erheblicher Bedeutung sind. Um dem speku-
lativen Erwerb von Rechten zur Umgehung einzelstaatlicher 
Maßnahmen zu begegnen, sind diese Bestimmungen auf Verträ-
ge anzuwenden, die nach der Veröffentlichung dieser Richtlinie 
geschlossen werden und die Ereignisse betreffen, die nach dem 
Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richtlinie stattfinden. Werden 
Verträge, die der Veröffentlichung dieser Richtlinie vorausge-
hen, erneuert, so gelten sie als neue Verträge.  

(21) Ereignisse von "erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" 
im Sinne dieser Richtlinie sollten bestimmten Kriterien genügen, 
d.h. es sollten herausragende Ereignisse sein, die von Interesse 
für die breite Öffentlichkeit in der Europäischen Union, in einem 
bestimmten Mitgliedstaat oder in einem bedeutenden Teil eines 
bestimmten Mitgliedstaats sind und die im voraus von einem 
Veranstalter organisiert werden, der kraft Gesetzes befugt ist, die 
Rechte an diesem Ereignis zu veräußern.  

(22) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff "frei 
zugängliche Fernsehsendung" die Ausstrahlung eines der Öffent-
lichkeit zugänglichen Programms auf einem öffentlichen oder 
privaten Kanal, ohne das neben den in dem betreffenden Mit-
gliedstaat überwiegend anzutreffenden Arten der Gebührenent-
richtung für das Fernsehen (beispielsweise Fernsehgebühren 
und/oder Grundgebühren für einen Kabelanschluss) eine weitere 
Zahlung zu leisten ist.  

(23) Den Mitgliedstaaten steht es frei, gegenüber Sendungen 
aus Drittstaaten, die die Bedingungen des Artikels 2 der Richtli-
nie 89/552/EWG in der durch diese Richtlinie geänderten Fas-
sung nicht erfüllen, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie für 
angemessen erachten, sofern sie mit dem Gemeinschaftsrecht 
und den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Gemeinschaft in 
Einklang stehen.  

(24) Um die Hindernisse zu beseitigen, die sich aus Diskrepan-
zen zwischen den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zur 
Förderung europäischer Werke ergeben, enthält die Richtlinie 
89/552/EWG in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung 
Bestimmungen zur Harmonisierung dieser Rechtsvorschriften. 
Diese im Allgemeinen mit dem Ziel der Liberalisierung des 
Handels erlassenen Vorschriften müssen Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen enthalten.  

(25) Gemäß Artikel 128 Absatz 4 des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft ist die Gemeinschaft verpflich-
tet, den kulturellen Aspekten bei ihrer Tätigkeit aufgrund ande-
rer Bestimmungen des Vertrags Rechnung zu tragen.  

(26) In dem von der Kommission am 7. April 1994 verab-
schiedeten Grünbuch "Strategische Optionen für die Stärkung 
der Programmindustrie im Rahmen der audiovisuellen Politik 
der Europäischen Union" werden unter anderem Maßnahmen zur 
Förderung europäischer Werke unterbreitet, mit denen die 
Entwicklung in diesem Bereich gefördert werden soll. Auch das 
MEDIA-II-Programm zur Unterstützung der Ausbildung, der 
Projektentwicklung und des Vertriebs im audiovisuellen Bereich 
ist im Hinblick auf die Förderung der Entwicklung der Produkti-
on europäischer Werke konzipiert worden. Nach einem Vor-
schlag der Kommission soll die Produktion europäischer Werke 

darüber hinaus durch einen Gemeinschaftsmechanismus, wie 
beispielsweise einen Garantiefonds, gefördert werden können.  

(27) Fernsehveranstalter, Programmgestalter, Produzenten, 
Autoren und andere Fachleute sollten dazu ermutigt werden, 
detailliertere Konzepte und Strategien mit dem Ziel zu entwi-
ckeln, europäische audiovisuelle Spielfilme für ein internationa-
les Publikum zu konzipieren.  

(28) Über die genannten Erwägungen hinaus müssen die Vor-
aussetzungen für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der 
Programmindustrie geschaffen werden. Die Mitteilungen über 
die Anwendung der Artikel 4 und 5 der Richtlinie 89/552/EWG, 
die die Kommission am 3. März 1994 und 15. Juli 1996 gemäß 
Artikel 4 Absatz 3 der genannten Richtlinie verabschiedet hat, 
gelangen zu der Schlussfolgerung, dass Maßnahmen zur Förde-
rung europäischer Werke zu einer derartigen Verbesserung 
beitragen können, dass sie aber die Entwicklungen im Fernseh-
bereich berücksichtigen müssen.  

(29) Sender, die sämtliche Programme in einer anderen als 
einer Sprache der Mitgliedstaaten ausstrahlen, sollten nicht unter 
die Artikel 4 und 5 fallen. Macht eine solche Sprache oder 
machen solche Sprachen jedoch einen wesentlichen, aber nicht 
ausschließlichen Anteil an der Sendezeit eines Senders aus, 
sollten die Artikel 4 und 5 nicht für diesen Anteil der Sendezeit 
gelten.  

(30) Die Anteile an europäischen Werken müssen unter Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten erreicht 
werden. Zur Erreichung dieses Zieles ist daher ein Stufenplan 
erforderlich.  

(31) Im Hinblick auf die Förderung der Produktion europäi-
scher Werke ist es von entscheidender Bedeutung, dass die 
Gemeinschaft unter Berücksichtigung der audiovisuellen Kapa-
zität jedes Mitgliedstaats und des Erfordernisses, weniger ver-
wendete Sprachen der Europäischen Union zu schützen, unab-
hängige Produzenten unterstützt. Die Mitgliedstaaten sollten bei 
der Definition des Begriffs "unabhängiger Produzent" Kriterien 
wie das Eigentum an der Produktionsgesellschaft, den Umfang 
der ein und demselben Fernsehveranstalter gelieferten Pro-
gramme und das Eigentum an sekundären Rechten angemessen 
berücksichtigen.  

(32) Die Frage der Sperrfristen für die Fernsehausstrahlung 
von Kinospielfilmen ist in erster Linie im Rahmen von Verein-
barungen zwischen den beteiligten Parteien oder Branchenver-
tretern zu regeln.  

(33) Die Werbung für Humanarzneimittel unterliegt den Be-
stimmungen der Richtlinie 92/28/EWG (*7).  

(34) Die tägliche Sendezeit für Hinweise eines Fernsehveran-
stalters im Zusammenhang mit seinen eigenen Programmen und 
Begleitmaterialien, die unmittelbar auf diese Programme zu-
rückgehen, oder für Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und 
für kostenlose Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken ist nicht 
in die maximale tägliche oder stündliche Sendezeit für Werbung 
und Teleshopping einzubeziehen.  

(35) Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen ist diese 
Ausnahmeregelung auf Ankündigungen zu Produkten unter der 
doppelten Bedingung beschränkt, dass es sich um Begleitmateri-
alien handelt und dass diese unmittelbar auf die betreffenden 
Programme zurückgehen. Der Begriff Begleitmaterialien bezieht 
sich auf Produkte, die speziell dazu bestimmt sind, den Zuschau-
ern die volle oder interaktive Nutzung der betreffenden Pro-
gramme zu ermöglichen.  

(36) Im Hinblick auf die Entwicklung des Teleshopping, das 
von wirtschaftlicher Bedeutung für die Marktteilnehmer insge-
samt und ein originärer Absatzmarkt für Güter und Dienstleis-
tungen in der Gemeinschaft ist, ist es wichtig, die Vorschriften 
für die Sendezeit zu ändern und durch den Erlass geeigneter 
Vorschriften hinsichtlich Form und Inhalt der Sendungen ein 
hohes Maß an Verbraucherschutz zu gewährleisten.  

(37) Die einzelstaatlichen Behörden müssen bei der Überwa-
chung der Anwendung der einschlägigen Vorschriften in der 
Lage sein, bei Sendern, die nicht ausschließlich für Teleshop-
ping bestimmt sind, zwischen der Sendezeit für Teleshopping-
Spots, Werbespots und anderen Formen der Werbung einerseits 
und der Sendezeit für Teleshopping-Fenster andererseits zu 
unterscheiden. Es ist daher notwendig und ausreichend, dass 
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jedes Fenster eindeutig durch optische und akustische Mittel 
zumindest zu Beginn und am Ende des Fensters gekennzeichnet 
wird.  

(38) Die Richtlinie 89/552/EWG in der durch diese Richtlinie 
geänderten Fassung gilt für Sender, die ohne herkömmliche 
Programmelemente wie Nachrichten, Sportsendungen, Spielfil-
me, Dokumentarfilme und Bühnenwerke ausschließlich für 
Teleshopping und Eigenwerbung bestimmt sind, allein für die 
Zwecke dieser Richtlinien und unbeschadet der Einbeziehung 
solcher Sender in den Geltungsbereich anderer gemeinschaftli-
cher Rechtsakte.  

(39) Es muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei Ei-
genwerbung um eine besondere Form der Werbung handelt, bei 
der der Veranstalter seine eigenen Produkte, Dienstleistungen, 
Programme oder Sender vertreibt. Insbesondere Trailer, die aus 
Programmauszügen bestehen, gelten jedoch als Programm. Die 
Eigenwerbung ist eine neuartige und noch relativ unbekannte 
Erscheinung, und die sie betreffenden Vorschriften sind daher 
möglicherweise bei künftigen Prüfungen dieser Richtlinie be-
sonders überprüfungsbedürftig.  

(40) Die Vorschriften zum Schutz der körperlichen, geistigen 
und sittlichen Entwicklung Minderjähriger müssen präzisiert 
werden. Die eindeutige Unterscheidung zwischen den Program-
men, die einem absoluten Verbot unterliegen, und den Pro-
grammen, die vorbehaltlich angemessener technischer Maßnah-
men gesendet werden dürfen, soll dem Allgemeininteresse der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft gerecht werden.  

(41) Die Bestimmungen dieser Richtlinie in Bezug auf den 
Schutz von Minderjährigen und der öffentlichen Ordnung 
schreiben nicht vor, dass zur Durchführung der betreffenden 
Maßnahmen eine vorherige Kontrolle von Fernsehsendungen 
unbedingt erforderlich ist.  

(42) Eine von der Kommission zusammen mit den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten durchzuführende Untersuchung 
der möglichen Vor- und Nachteile weiterer Maßnahmen im 
Hinblick auf eine bessere Kontrolle der Programme, die von 
Minderjährigen gesehen werden können, durch Eltern oder 
Aufsichtspersonen muss unter anderem die Zweckmäßigkeit 
folgender Punkte prüfen: - die Vorschrift, dass neue Fernsehge-
räte mit einer technischen Vorrichtung versehen sein müssen, 
damit Eltern oder Aufsichtspersonen bestimmte Programme 
herausfiltern können; - Festlegung geeigneter Bewertungssyste-
me; - Förderung einer Politik zugunsten des familienfreundli-
chen Fernsehens sowie weitere pädagogische und Aufklärungs-
maßnahmen; - Berücksichtigung der innerhalb und außerhalb 
Europas gewonnenen Erfahrungen auf diesem Gebiet sowie 

Einholung der Standpunkte von betroffenen Kreisen wie Fern-
sehveranstaltern, Produzenten, Pädagogen, Mediensachverstän-
digen und einschlägigen Verbänden; damit wird bezweckt, dass 
erforderlichenfalls noch vor dem in Artikel 26 festgelegten 
Stichtag geeignete Vorschläge für gesetzgeberische oder sonsti-
ge Maßnahmen unterbreitet werden können.  

(43) Die Richtlinie 89/552/EWG sollte dahingehend geändert 
werden, dass natürlichen oder juristischen Personen, zu deren 
Tätigkeiten die Herstellung oder der Vertrieb von Arzneimitteln 
oder medizinischen Behandlungen gehören, die nur auf ärztliche 
Verschreibung abgegeben werden dürfen, das Sponsoring von 
Fernsehprogrammen gestattet wird, sofern durch dieses Sponso-
ring das Verbot der Fernsehwerbung für Arzneimittel oder 
medizinische Behandlungen, die nur auf ärztliche Verschreibung 
abgegeben werden dürfen, nicht unterlaufen wird.  

(44) Das in der Richtlinie 89/552/EWG und in der vorliegen-
den Richtlinie gewählte Konzept dient einer grundlegenden 
Harmonisierung, die notwendig und hinreichend ist, um den 
freien Empfang von Fernsehsendungen in der Gemeinschaft 
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten können für Fernsehveran-
stalter, die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, strengere oder 
ausführlichere Bestimmungen in den durch diese Richtlinie 
koordinierten Bereichen vorsehen, unter anderem Bestimmun-
gen zur Realisierung sprachenpolitischer Ziele, zum Schutz der 
Interessen der Allgemeinheit in Bezug auf den Informations-, 
Bildungs-, Kultur- und Unterhaltungsauftrag des Fernsehens, zur 
Wahrung der Informations- und Medienvielfalt und zum Schutz 
des Wettbewerbs im Hinblick auf die Verhinderung des Miss-
brauchs beherrschender Stellungen und/oder der Schaffung oder 
des Ausbaus beherrschender Stellungen durch Zusammenschlüs-
se, Absprachen, Übernahmen oder ähnliche Maßnahmen. Derar-
tige Bestimmungen müssen mit dem Gemeinschaftsrecht verein-
bar sein.  

(45) Das Ziel der Unterstützung der audiovisuellen Produktion 
in Europa kann innerhalb der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Organisation ihrer Fernsehdienste auch dadurch angestrebt 
werden, dass für bestimmte Fernsehveranstalter ein öffentlich-
rechtlicher Auftrag festgeschrieben wird, einschließlich der 
Verpflichtung, einen wesentlichen Beitrag zu den Investitionen 
in europäische Produktionen zu leisten.  

(46) Gemäß Artikel B des Vertrags über die Europäische Uni-
on setzt sich die Union unter anderem das Ziel der vollen Wah-
rung des gemeinschaftlichen Besitzstands.  

 
haben folgende Richtlinie erlassen 

 

KAPITEL I. Begriffsbestimmungen  
Artikel 1  

Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet:  
a) "Fernsehsendung": die drahtlose oder drahtgebundene, 

erdgebundene oder durch Satelliten ermittelte, unver-
schlüsselte oder verschlüsselte Erstsendung von Fern-
sehprogrammen, die zum Empfang durch die Allge-
meinheit bestimmt ist. Der Begriff schließt die Über-
mittlung an andere Veranstalter zur Weiterverbreitung 
an die Allgemeinheit ein. Nicht eingeschlossen sind 
Kommunikationsdienste, die auf individuellen Abruf 
Informationen oder andere Inhalte Übermitteln, wie 
Fernkopierdienste, elektronische Datenbanken und an-
dere ähnliche Dienste.  

b) "Fernsehveranstalter" die natürliche oder juristische 
Person, die die redaktionelle Verantwortung für die Zu-
sammensetzung von Fernsehprogrammen im Sinne von 
Buchstabe a trägt und die diese Fernsehprogramme 
sendet oder von Dritten senden lässt.  

c) "Fernsehwerbung" jede Äußerung bei der Ausübung ei-
nes Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, 
die im Fernsehen von einem öffentlich-rechtlichen oder 
privaten Veranstalter entweder gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesen-

det wird mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen 
Entgelt zu fördern.  

d) "Schleichwerbung": die Erwähnung oder Darstellung 
von Waren, Dienstleistungen, Namen, Warenzeichen 
oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in Programmen, wenn 
sie vom Fernsehveranstalter absichtlich zu Werbezwe-
cken vorgesehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich 
des eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung oder Dar-
stellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder Darstel-
lung gilt insbesondere dann als beabsichtigt, wenn sie 
gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. 

e) "Sponsoring": jeder Beitrag eines nicht im Bereich der 
Produktion von audiovisuellen Werken tätigen öffentli-
chen oder privaten Unternehmens zur Finanzierung von 
Fernsehprogrammen mit dem Ziel, seinen Namen, sein 
Warenzeichen, sein Erscheinungsbild, seine Tätigkeit 
oder seine Leistungen zu fördern.  

f) "Teleshopping" Sendungen direkter Angebote an die 
Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen 
Entgelt.  
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KAPITEL II Allgemeine Bestimmungen  
Artikel 2  

(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass alle Fernsehsendun-
gen, die von seiner Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveran-
staltern gesendet werden, den Vorschriften des Rechtssystems 
entsprechen, die auf für die Allgemeinheit bestimmte Sendungen 
in diesem Mitgliedstaat anwendbar sind.  

(2) Im Sinne dieser Richtlinie unterliegen diejenigen Fernseh-
veranstalter der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats, - die gemäß 
Absatz 3 in diesem Mitgliedstaat niedergelassen sind; - auf die 
Absatz 4 anwendbar ist.  

(3) Im Sinne dieser Richtlinie gilt ein Fernsehveranstalter in 
folgenden Fällen als in einem Mitgliedstaat niedergelassen:  

a)  Der Fernsehveranstalter hat seine Hauptverwaltung in 
diesem Mitgliedstaat, und die redaktionellen Entschei-
dungen über das Programmangebot werden in diesem 
Mitgliedstaat getroffen;  

b) wenn ein Fernsehveranstalter seine Hauptverwaltung in 
einem Mitgliedstaat hat, die Entscheidungen über das 
Programmangebot jedoch in einem anderen Mitglied-
staat getroffen werden, so gilt er als in dem Mitglied-
staat niedergelassen, in dem ein wesentlicher Teil des 
Sendepersonals tätig ist; ist ein wesentlicher Teil des 
Sendepersonals in jedem dieser Mitgliedstaaten tätig, so 
gilt der Fernsehveranstalter als in dem Mitgliedstaat 
niedergelassen, in dem er seine Hauptverwaltung hat; 
ist ein wesentlicher Teil des erforderlichen Sendeperso-
nals in keinem dieser Mitgliedstaaten tätig, so gilt der 
Fernsehveranstalter als in dem Mitgliedstaat niederge-
lassen, in dem er zuerst mit der Sendetätigkeit gemäß 
dem Rechtssystem dieses Mitgliedstaates begonnen hat, 
sofern eine dauerhafte und tatsächliche Verbindung mit 
der Wirtschaft dieses Mitgliedstaates weiter besteht;  

c) wenn ein Fernsehveranstalter seine Hauptverwaltung in 
einem Mitgliedstaat hat, die Entscheidungen über das 
Programmangebot jedoch in einem Drittland getroffen 
werden, oder wenn der umgekehrte Fall vorliegt, gilt er 
als in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen, 
sofern ein wesentlicher Teil des Sendepersonals in die-
sem Mitgliedstaat tätig ist.  

(4) Fernsehveranstalter, auf die Absatz 3 nicht anwendbar ist, 
gelten in folgenden Fällen als Veranstalter, die der Rechtshoheit 
eines Mitgliedstaats unterliegen:  

a) Sie nutzen eine von diesem Mitgliedstaat zugeteilte 
Frequenz;  

b) sie nutzen, sofern keine von einem Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft zugeteilte Frequenz genutzt wird, eine 
diesem Mitgliedstaat gehörende Übertragungskapazität 
eines Satelliten;  

c) sie nutzen, sofern weder eine von einem Mitgliedstaat 
der Gemeinschaft zugeteilte Frequenz noch die einem 
Mitgliedstaat gehörende Übertragungskapazität eines 
Satelliten genutzt wird, eine Erd-Satelliten-Sendestation 
in diesem Mitgliedstaat.  

(5) Kann die Frage, welcher Mitgliedstaat die Rechtshoheit 
ausübt, nicht nach den Absätzen 3 und 4 entschieden werden, so 
liegt die Zuständigkeit bei dem Mitgliedstaat, in dem der Fern-
sehveranstalter gemäß Artikel 52 ff. des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft niedergelassen ist.  

(6) Diese Richtlinie gilt nicht für Fernsehsendungen, die aus-
schließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind und die 
nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten empfangen werden.  

Artikel 2 a  
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und 

behindern nicht die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen 
aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Grün-
den, die Bereiche betreffen, die durch diese Richtlinie koordi-
niert sind.  

(2) Die Mitgliedstaaten können vorübergehend von Absatz 1 
abweichen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:  

a) Mit einer Fernsehsendung aus einem anderen Mitglied-
staat wird in offensichtlicher, ernster und schwerwie-
gender Weise gegen Artikel 22 Absätze 1 oder 2 
und/oder Artikel 22 a verstoßen;  

b) der Fernsehveranstalter hat während der vorangegangen 
zwölf Monate bereits mindestens zweimal gegen die 
Vorschriften des Buchstabens a verstoßen;  

c) der betreffende Mitgliedstaat hat dem Fernsehveranstal-
ter und der Kommission schriftlich die behaupteten 
Verstöße sowie die für den Fall erneuter Verstöße beab-
sichtigten Maßnahmen mitgeteilt;  

d) die Konsultationen mit dem Mitgliedstaat, der die Sen-
dung verbreitet, und der Kommission haben innerhalb 
von 15 Tagen ab der unter Buchstabe c genannten Mit-
teilung zu keiner gütlichen Regelung geführt, und es 
kommt zu einem erneuten Verstoß. Die Kommission 
trifft innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem 
Zeitpunkt der Mitteilung der Maßnahmen durch den 
Mitgliedstaat eine Entscheidung über die Vereinbarkeit 
der Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht. Im Fall 
einer negativen Entscheidung muss der betreffende 
Mitgliedstaat die beanstandeten Maßnahmen unverzüg-
lich beenden.  

(3) Absatz 2 lässt die Anwendung entsprechender Verfahren, 
Rechtsmittel oder Sanktionen bezüglich der betreffenden Ver-
stöße in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Fernsehver-
anstalter unterworfen ist, unberührt.  

Artikel 3  
(1) Die Mitgliedstaaten können Fernsehveranstalter, die ihrer 

Rechtshoheit unterworfen sind, verpflichten, strengeren oder 
ausführlicheren Bestimmungen in den von dieser Richtlinie 
erfassten Bereichen nachzukommen.  

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen mit geeigneten Mitteln im 
Rahmen ihrer Rechtsvorschriften dafür, dass die jeweils ihrer 
Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter die Bestim-
mungen dieser Richtlinie tatsächlich einhalten.  

(3) Die Maßnahmen schließen geeignete Verfahren ein, damit 
sich direkt betroffene Dritte, einschließlich Staatsangehörige 
anderer Mitgliedstaaten, an die zuständigen Justizbehörden oder 
sonstigen Stellen wenden können, um die tatsächliche Einhal-
tung der Bestimmungen gemäß den einzelstaatlichen Vorschrif-
ten zu erwirken.  

Artikel 3a  
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit dem Gemein-

schaftsrecht Maßnahmen ergreifen, mit denen sichergestellt 
werden soll, dass Fernsehveranstalter, die seiner Rechtshoheit 
unterliegen, nicht Ereignisse, denen der betreffende Mitglied-
staat eine erhebliche gesellschaftliche Bedeutung beimisst, auf 
Ausschließlichkeitsbasis in der Weise übertragen, dass einem 
bedeutenden Teil der Öffentlichkeit in dem Mitgliedstaat die 
Möglichkeit vorenthalten wird, das Ereignis im Wege direkter 
oder zeitversetzter Berichterstattung in einer frei zugänglichen 
Fernsehsendung zu verfolgen. Falls ein Mitgliedstaat entspre-
chende Maßnahmen ergreift, so erstellt er dabei eine Liste der 
nationalen und nicht- nationalen Ereignisse, denen er eine erheb-
liche gesellschaftliche Bedeutung beimisst. Er trägt dafür auf 
eindeutige und transparente Weise rechtzeitig und wirksam 
Sorge. Dabei legt der betreffende Mitgliedstaat auch fest, ob 
diese Ereignisse im Wege direkter Gesamt- oder Teilberichter-
stattung oder, sofern im öffentlichen Interesse aus objektiven 
Gründen erforderlich oder angemessen, im Wege zeitversetzter 
Gesamt- oder Teilberichterstattung verfügbar sein sollen.  

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich 
alle Maßnahmen mit, die sie gemäß Absatz 1 getroffen haben 
oder in Zukunft treffen werden. Die Kommission prüft binnen 
drei Monaten nach der Mitteilung, ob die Maßnahmen mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, und teilt sie den anderen 
Mitgliedstaaten mit. Sie holt die Stellungnahme des gemäß 
Artikel 23a eingesetzten Ausschusses ein. Sie veröffentlicht die 
getroffenen Maßnahmen unverzüglich im Amtsblatt der Europä-
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ischen Gemeinschaften; mindestens einmal jährlich veröffent-
licht sie eine konsolidierte Liste der von den Mitgliedstaaten 
getroffenen Maßnahmen.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen des innerstaatlichen 
Rechts durch geeignete Maßnahmen sicher, dass die ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Fernsehveranstalter die von ihnen 
nach der Veröffentlichung dieser Richtlinie erworbenen aus-
schließlichen Rechte nicht in der Weise ausüben, dass einem 
bedeutenden Teil der Öffentlichkeit in einem anderen Mitglied-
staat die Möglichkeit vorenthalten wird, die von diesem anderen 
Mitgliedstaat gemäß den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Ereig-
nisse als direkte Gesamt- oder Teilberichterstattung oder, sofern 
im öffentlichen Interesse aus objektiven Gründen erforderlich 
oder angemessen, als zeitversetzte Gesamt- oder Teilberichter-
stattung in einer frei zugänglichen Fernsehsendung zu verfolgen, 
wie dies von dem anderen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 festge-
legt worden ist.  

KAPITEL III. Förderung der Verbreitung und 
Herstellung von Fernsehprogrammen  
Artikel 4  

(1) Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge, 
dass die Fernsehveranstalter den Hauptanteil ihrer Sendezeit, die 
nicht aus Nachrichten, Sportberichten, Spielshows, Werbung, 
Videotextleistungen und Teleshopping besteht, der Sendung von 
europäischen Werken im Sinne des Artikels 6 vorbehalten. 
Dieser Anteil ist unter Berücksichtigung der Verantwortung der 
Rundfunkveranstalter gegenüber ihrem Publikum in den Berei-
chen Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung schrittweise 
anhand geeigneter Kriterien zu erreichen.  

(2) Kann der Anteil gemäß Absatz 1 nicht erreicht werden, so 
darf dieser nicht niedriger als der Anteil sein, der 1988 in dem 
betreffenden Mitgliedstaat im Durchschnitt festgestellt wurde. 
Im Falle der Griechischen Republik und der Portugiesischen 
Republik wird das Jahr 1988 jedoch durch das Jahr 1990 ersetzt.  

(3) Ab dem 3. Oktober 1991 übermitteln die Mitgliedstaaten 
der Kommission alle zwei Jahre einen Bericht über die Durch-
führung des vorliegenden Artikels und des Artikels 5. Dieser 
Bericht enthält insbesondere eine statistische Übersicht, aus der 
hervorgeht, inwieweit jedes der Rechtshoheit des betreffenden 
Mitgliedstaats unterworfene Fernsehprogramm den im vorlie-
genden Artikel und in Artikel 5 genannten Anteil erreicht hat, 
aus welchen Gründen dieser Anteil in jedem einzelnen Fall nicht 
erzielt werden konnte und welche Maßnahmen zur Erreichung 
dieses Anteils getroffen oder vorgesehen sind. Die Kommission 
bringt diese Berichte - gegebenenfalls zusammen mit einer 
Stellungnahme - den übrigen Mitgliedstaaten und dem Europäi-
schen Parlament zur Kenntnis. Sie trägt dafür Sorge, dass der 
vorliegende Artikel und Artikel 5 gemäß den Bestimmungen des 
Vertrages durchgeführt werden. In ihrer Stellungnahme kann die 
Kommission insbesondere den gegenüber den Vorjahren erziel-
ten Fortschritten, dem Anteil von Erstausstrahlungen bei der 
Programmgestaltung, den besonderen Gegebenheiten bei den 
neuen Fernsehveranstaltern sowie der besonderen Lage der 
Länder mit niedriger audiovisueller Produktionskapazität oder 
begrenztem Sprachraum Rechnung tragen.  

(4) Der Rat überprüft spätestens am Ende des fünften Jahres 
nach Erlass dieser Richtlinie anhand eines Berichts der Kommis-
sion, der gegebenenfalls angemessene Änderungsvorschläge 
enthält, die Durchführung des vorliegenden Artikels. Zu diesem 
Zweck berücksichtigt die Kommission in ihrem Bericht unter 
Zugrundelegung der von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 
übermittelten Informationen insbesondere die Entwicklung auf 
dem Gemeinschaftsmarkt sowie die internationale Situation.  

Artikel 5 
 Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des praktisch Durch-

führbaren und mit angemessenen Mitteln dafür Sorge, dass 
Fernsehveranstalter mindestens 10 v. H. ihrer Sendezeit, die 
nicht aus Nachrichten, Sportberichten, Spielshows, Werbung, 
Videotextleistungen und Teleshopping besteht, oder alternativ 
nach Wahl des Mitgliedstaats mindestens 10 v.H. ihrer Haus-

haltsmittel für die Programmgestaltung der Sendung europäi-
scher Werke von Herstellern vorbehalten, die von den Fernseh-
veranstaltern unabhängig sind. Dieser Anteil ist unter Berück-
sichtigung der Verantwortung der Fernsehveranstalter gegenüber 
ihrem Publikum in den Bereichen Information, Bildung, Kultur 
und Unterhaltung schrittweise anhand geeigneter Kriterien zu 
erreichen; dazu muss ein angemessener Anteil neueren Werken 
vorbehalten bleiben, d.h. Werken, die innerhalb eines Zeitraums 
von fünf Jahren nach ihrer Herstellung ausgestrahlt werden.  

Artikel 6  
(1) Unter "europäischen Werken" im Sinne dieses Kapitels 

sind zu verstehen: 
a) Werke aus den Mitgliedstaaten;  
b) Werke aus europäischen Drittländern, die Vertragspar-

teien des Europäischen Übereinkommens über grenz-
überschreitendes Fernsehen des Europarates sind, so-
fern diese Werke den Voraussetzungen von Absatz 2 
genügen;  

c) Werke aus anderen europäischen Drittländern, sofern 
diese Werke den Voraussetzungen von Absatz 3 genü-
gen.  

Die Anwendung der Buchstaben b und c setzt voraus, dass in 
den betreffenden Drittstaaten keine diskriminierenden Maßnah-
men gegen Werke aus den Mitgliedstaaten bestehen.  

(2) Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben a) und b) sind 
Werke, die im Wesentlichen in Zusammenarbeit mit in einem 
oder mehreren der in Absatz 1 Buchstaben a) und b) genannten 
Staaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern geschaffen 
wurden und eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllen:  

a) Sie sind von einem oder mehreren in einem bzw. meh-
reren dieser Staaten ansässigen Hersteller(n) geschaffen 
worden;  

b) ihre Herstellung wird von einem oder mehreren in ei-
nem bzw. mehreren dieser Staaten ansässigen Herstel-
ler(n) überwacht und tatsächlich kontrolliert;  

c) der Beitrag von Koproduzenten aus diesen Staaten zu 
den Gesamtproduktionskosten beträgt mehr als die 
Hälfte, und die Koproduktion wird nicht von einem 
bzw. mehreren außerhalb dieser Staaten ansässigen 
Hersteller(n) kontrolliert.  

(3) Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c sind Werke, 
die entweder ausschließlich oder in Koproduktion mit in einem 
oder mehreren Mitgliedstaaten ansässigen Herstellern von 
Herstellern geschaffen wurden, welche in einem oder mehreren 
europäischen Drittländern ansässig sind, mit denen die Gemein-
schaft Abkommen im audiovisuellen Bereich geschlossen hat, 
sofern diese Werke im wesentlichen unter Mitwirkung von in 
einem oder mehreren europäischen Staaten ansässigen Autoren 
und Arbeitnehmern geschaffen wurden.  

(4) Werke, die keine europäischen Werke im Sinne von Absatz 
1 sind, jedoch im Rahmen von bilateralen Koproduktionsverträ-
gen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern hergestellt wer-
den, werden als europäische Werke betrachtet, sofern die Ko-
produzenten aus der Gemeinschaft einen mehrheitlichen Anteil 
der Gesamtproduktionskosten tragen und die Herstellung nicht 
von einem oder mehreren außerhalb des Hoheitsgebiets der 
Mitgliedstaaten ansässigen Herstellern kontrolliert wird.  

(5) Werke, die keine europäischen Werke im Sinne von Absät-
zen 1 und 4 sind, jedoch im wesentlichen in Zusammenarbeit mit 
in einem bzw. mehreren Mitgliedstaaten ansässigen Autoren und 
Arbeitnehmern geschaffen wurden, gelten proportional zu dem 
Beitrag von Koproduzenten aus der Gemeinschaft zu den Ge-
samtproduktionskosten als europäische Werke. Artikel 7 Die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die ihrer Rechtshoheit unter-
liegenden Fernsehveranstalter Kinospielfilme nicht zu anderen 
als den mit den Rechtsinhabern vereinbarten Zeiten ausstrahlen.  

Artikel 8  
(entfällt)  
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Artikel 9  
Dieses Kapitel gilt nicht für Fernsehsendungen, die sich an ein 

lokales Publikum richten und die nicht an ein nationales Fern-
sehnetz angeschlossen sind.  

KAPITEL IV. Fernsehwerbung, Sponsoring 
und Teleshopping  
Artikel 10  

(1) Fernsehwerbung und Teleshopping müssen als solche klar 
erkennbar und durch optische und/oder akustische Mittel eindeu-
tig von anderen Programmteilen getrennt sein.  

(2) Einzeln gesendete Werbespots und Teleshopping-Spots 
müssen die Ausnahme bilden.  

(3) In der Werbung und im Teleshopping dürfen keine subli-
minalen Techniken eingesetzt werden.  

(4) Schleichwerbung und entsprechende Praktiken im Tele-
shopping sind verboten.  

Artikel 11  
(1) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müssen zwischen 

den Sendungen eingefügt werden. Unter den in den Absätzen 2 
bis 5 genannten Voraussetzungen können die Werbung und die 
Teleshopping-Spots auch in die laufenden Sendungen eingefügt 
werden, sofern sie den Zusammenhang und den Wert der Sen-
dungen nicht beeinträchtigen - wobei die natürlichen Programm-
unterbrechungen und die Länge und Art des Programms zu 
berücksichtigen sind - und sofern nicht gegen die Rechte von 
Rechtsinhabern verstoßen wird.  

(2) Bei Sendungen, die aus eigenständigen Teilen bestehen, 
oder bei Sportsendungen und Sendungen über ähnlich struktu-
rierte Ereignisse und Darbietungen mit Pausen können Werbung 
und Teleshopping-Spots nur zwischen die eigenständigen Teile 
oder in die Pausen eingefügt werden.  

(3) Die Übertragung audiovisueller Werke wie Kinospielfilme 
und Fernsehfilme  (mit Ausnahme von Serien, Reihen, leichten 
Unterhaltungssendungen und Dokumentarfilmen) kann für jeden 
vollen Zeitraum von 45 Minuten einmal unterbrochen werden, 
sofern ihre programmierte Sendezeit mehr als 45 Minuten be-
trägt. Eine weitere Unterbrechung ist zulässig, wenn die pro-
grammierte Sendedauer um mindestens 20 Minuten über zwei 
oder mehrere volle 45-Minuten- Zeiträume hinausgeht.  

(4) Werden andere als die unter Absatz 2 fallenden Sendungen 
durch Werbung oder Teleshopping-Spots unterbrochen, so sollte 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Unterbrechungen innerhalb 
der Sendung ein Abstand von mindestens 20 Minuten liegen.  

(5) Die Übertragung von Gottesdiensten darf nicht durch Wer-
bung oder Teleshopping unterbrochen werden. Des weiteren 
dürfen Nachrichten, Magazine über das aktuelle Zeitgeschehen, 
Dokumentarfilme, Sendungen religiösen Inhalts und Kindersen-
dungen, die eine programmierte Sendezeit von weniger als 30 
Minuten haben, nicht durch Werbung oder Teleshopping unter-
brochen werden. Beträgt ihre programmierte Sendezeit mindes-
tens 30 Minuten, so gelten die Bestimmungen der vorangegan-
genen Absätze.  

Artikel 12  
Die Fernsehwerbung und Teleshopping dürfen nicht  

a) die Menschenwürde verletzten;  
b) Diskriminierungen nach Rasse, Geschlecht oder Natio-

nalität enthalten;  
c) religiöse oder politische Überzeugungen verletzen;  
d) Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder Si-

cherheit gefährden;  
e) Verhaltensweisen fördern, die den Schutz der Umwelt 

gefährden.  

Artikel 13  
Jede Form der Fernsehwerbung und des Teleshoppings für 

Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse ist untersagt.  

Artikel 14  
(1) Fernsehwerbung ist untersagt für Arzneimittel und ärztliche 

Behandlungen, die in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit 
der Fernsehveranstalter unterworfen ist, nur auf ärztliche Ver-
ordnung erhältlich sind.  

(2) Teleshopping für Arzneimittel, die einer Genehmigung für 
das Inverkehrbringen im Sinne der Richtlinie 65/65/EWG des 
Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel (*8) unterliegen, 
sowie Teleshopping für ärztliche Behandlungen ist untersagt.  

Artikel 15  
Fernsehwerbung und Teleshopping für alkoholische Getränke 

müssen folgenden Kriterien entsprechen:  
a) Sie dürfen nicht speziell an Minderjährige gerichtet sein 

und insbesondere nicht Minderjährige beim Alkoholge-
nuss darstellen.  

b) Es darf keinerlei Verbindung zwischen einer Verbesse-
rung der physischen Leistung und Alkoholgenuss oder 
dem Führen von Kraftfahrzeugen und Alkoholgenuss 
hergestellt werden.  

c) Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, Alkoholge-
nuss fördere sozialen oder sexuellen Erfolg.  

d) Sie dürfen nicht eine therapeutische, stimulierende, be-
ruhigende oder konfliktlösende Wirkung von Alkohol 
suggerieren.  

e) Unmäßigkeit im Genus alkoholischer Getränke darf 
nicht gefördert oder Enthaltsamkeit oder Mäßigung 
nicht negativ dargestellt werden.  

f) Die Höhe des Alkoholgehalts von Getränken darf nicht 
als positive Eigenschaft hervorgehoben werden.  

Artikel 16  
(1) Die Fernsehwerbung darf Minderjährigen weder körperli-

chen noch seelischen Schaden zufügen und unterliegt daher 
folgenden Kriterien zum Schutz Minderjähriger:  

a) Sie soll keine direkten Kaufappelle an Minderjährige 
richten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit 
ausnutzen.  

b) Sie soll Minderjährige nicht unmittelbar dazu auffor-
dern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen 
Ware oder Dienstleistung zu bewegen.  

c) Sie soll nicht das besondere Vertrauen ausnutzen, das 
Minderjährige zu Eltern, Lehrern und anderen Vertrau-
enspersonen haben.  

d) Sie soll Minderjährige nicht ohne berechtigten Grund in 
gefährlichen Situationen zeigen.  

(2) Teleshopping muss die in Absatz 1 genannten Anforderun-
gen erfüllen und darf darüber hinaus Minderjährige nicht dazu 
anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für Waren oder 
Dienstleistungen zu schließen.  

Artikel 17  
(1) Gesponserte Fernsehprogramme müssen folgenden Anfor-

derungen genügen:  
a) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung 

dürfen vom Sponsor auf keinen Fall in der Weise beein-
flusst werden, dass die Verantwortung und die redakti-
onelle Unabhängigkeit des Fernsehveranstalters in Be-
zug auf die Sendungen angetastet werden.  

b) Sie sind als Sponsorprogramme durch den Namen 
und/oder das Firmenemblem des Sponsors am Pro-
grammanfang und/oder Programmende eindeutig zu 
kennzeichnen.  

c) Sie dürfen nicht zum Kauf oder zur Anmietung von Er-
zeugnissen oder zu Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen des Sponsors oder eines Dritten, insbesondere 
durch spezifische verkaufsfördernde Hinweise auf diese 
Erzeugnisse oder Dienstleistungen, anregen.  



 „Fernseh-Richtlinie“ 

 25

(2) Die Fernsehprogramme dürfen nicht von Unternehmen 
gesponsert werden, deren Haupttätigkeit die Herstellung von 
Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen ist.  

(3) Beim Sponsoring von Fernsehprogrammen durch Unter-
nehmen, deren Tätigkeit die Herstellung oder den Verkauf von 
Arzneimitteln und medizinischen Behandlungen umfasst, darf 
für den Namen oder das Image des Unternehmens gesponsert 
werden, nicht jedoch für bestimmte Arzneimittel oder medizini-
sche Behandlungen, die in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtsho-
heit der Fernsehveranstalter unterworfen ist, nur auf ärztliche 
Verordnung erhältlich sind.  

(4) Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen 
Information dürfen nicht gesponsert werden. 

Artikel 18  
(1) Der Anteil an Sendezeit für Teleshopping-Spots, Werbe-

spots und andere Formen der Werbung darf mit Ausnahme von 
Teleshopping-Fenstern im Sinne des Artikels 18 a 20 v.H. der 
täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Die Sendezeit für Wer-
bespots darf 15 v.H. der täglichen Sendezeit nicht überschreiten.  

(2) Der Anteil an Sendezeit für Werbespots und Teleshopping-
Spots innerhalb einer Stunde, gerechnet ab einer vollen Stunde, 
darf 20 v.H. nicht überschreiten.  

(3) Im Sinne dieses Artikels gilt folgendes nicht als Werbung: - 
Hinweise des Fernsehveranstalters auf eigene Programme und 
auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Programmen abge-
leitet sind; - Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit und kostenlo-
se Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken.  

Artikel 18 a  
(1) Teleshopping-Fenster, die von einem Programm gesendet 

werden, das nicht ausschließlich für Teleshopping bestimmt ist, 
müssen eine Mindestdauer von 15 Minuten ohne Unterbrechung 
haben.  

(2) Es sind höchstens acht solcher Fenster täglich zulässig. Ihre 
Gesamtsendedauer darf drei Stunden pro Tag nicht überschrei-
ten. Die Fenster müssen optisch und akustisch klar als Teleshop-
ping-Fenster gekennzeichnet sein.  

Artikel 19  
Die Kapitel I, II, IV, V, VI, VI a und VII gelten entsprechend 

für reine Teleshoppingsender. Bei diesen Sendern ist Werbung 
im Rahmen der täglichen Beschränkungen gemäß Artikel 18 
Absatz 1 zulässig. Artikel 18 Absatz 2 findet keine Anwendung.  

Artikel 19 a  
Die Kapitel I, II, IV, V, VI, VI a und VII gelten entsprechend 

für reine Eigenwerbekanäle. Bei diesen Kanälen sind andere 
Formen der Werbung im Rahmen der Beschränkungen gemäß 
Artikel 18 Absätze 1 und 2 zulässig. Insbesondere diese Be-
stimmung wird nach Artikel 26 überprüft.  

Artikel 20  
Unbeschadet des Artikels 3 können die Mitgliedstaaten für 

Sendungen, die ausschließlich für ihr eigenes Hoheitsgebiet 
bestimmt sind und weder unmittelbar noch mittelbar in einem 
oder mehreren anderen Mitgliedstaaten öffentlich empfangen 
werden können, unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts 
andere als die in Artikel 11 Absätze 2 bis 5 und in den Artikeln 
18 und 18 a festgelegten Bedingungen vorsehen.  

Artikel 21  
(entfällt)  

KAPITEL V. Schutz Minderjähriger und öf-
fentliche Ordnung  
Artikel 22  

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, 
um zu gewährleisten, dass Sendungen von Fernsehveranstaltern, 
die ihrer Rechtshoheit unterworfen sind, keinerlei Programme 
enthalten, die die körperliche, geistige und sittliche Entwicklung 
von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen können, insbeson-

dere solche, die Pornographie oder grundlose Gewalttätigkeiten 
zeigen.  

(2) Die Maßnahmen gemäß Absatz 1 gelten auch für andere 
Programme, die die körperliche, geistige und sittliche Entwick-
lung von Minderjährigen beeinträchtigen können, es sei denn, es 
wird durch die Wahl der Sendezeit oder durch sonstige techni-
sche Maßnahmen dafür gesorgt, dass diese Sendungen von 
Minderjährigen im Sendebereich üblicherweise nicht gesehen 
oder gehört werden.  

(3) Werden derartige Programme in unverschlüsselter Form 
gesendet, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass ihre Aus-
strahlung durch akustische Zeichen angekündigt oder durch 
optische Mittel während der gesamten Sendung kenntlich ge-
macht wird.  

Artikel 22 a  
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Sendungen 

nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder 
Nationalität aufstacheln.  

Artikel 22 b  
(1) Die Kommission misst der Anwendung der Bestimmungen 

dieses Kapitels in dem in Artikel 26 vorgesehenen Bericht 
besondere Bedeutung bei.  

(2) Die Kommission führt binnen eines Jahres nach Veröffent-
lichung dieser Richtlinie zusammen mit den zuständigen Behör-
den der Mitgliedstaaten eine Untersuchung der möglichen Vor- 
und Nachteile weiterer Maßnahmen durch, die den Eltern oder 
Aufsichtspersonen die Kontrolle der Programme, die von Min-
derjährigen gesehen werden können, erleichtern sollen. In dieser 
Untersuchung wird unter anderem die Zweckmäßigkeit folgen-
der Punkte geprüft: - die Vorschrift, dass neue Fernsehgeräte mit 
einer technischen Vorrichtung versehen sein müssen, damit 
Eltern oder Aufsichtspersonen bestimmte Programme herausfil-
tern können; - Festlegung geeigneter Bewertungssysteme; - 
Förderung einer Politik zugunsten des familienfreundlichen 
Fernsehens sowie weitere pädagogische und Aufklärungsmaß-
nahmen; - Berücksichtigung der innerhalb und außerhalb Euro-
pas gewonnenen Erfahrungen auf diesem Gebiet sowie Einho-
lung der Standpunkte von betroffenen Kreisen wie Fernsehver-
anstaltern, Produzenten, Pädagogen, Mediensachverständigen 
und einschlägigen Verbänden.  

KAPITEL VI. Recht auf Gegendarstellung  
Artikel 23  

(1) Unbeschadet der übrigen von den Mitgliedstaaten erlasse-
nen zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlichen Bestimmungen 
muss jede natürliche oder juristische Person, deren berechtigte 
Interessen - insbesondere Ehre und Ansehen - aufgrund der 
Behauptung falscher Tatsachen in einem Fernsehprogramm 
beeinträchtigt worden sind, unabhängig von ihrer Nationalität 
ein Recht auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maßnahmen 
beanspruchen können. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 
tatsächliche Ausübung des Rechts auf Gegendarstellung oder 
gleichwertige Maßnahmen nicht durch Auferlegung unbilliger 
Bestimmungen oder Bedingungen behindert wird. Die Gegen-
darstellung muss innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Eingang des begründeten Antrags zu einer Zeit und in einer 
Weise gesendet werden, die der Sendung, auf die sich der An-
trag bezieht, angemessen sind.  

(2) Das Recht auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maß-
nahmen gelten in Bezug auf alle Fernsehveranstalter, die der 
Rechtshoheit eines Mitgliedstaats unterworfen sind.  

(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Ausgestaltung dieses Rechts oder dieser Maßnahmen und 
legen das Verfahren zu deren Wahrnehmung fest. Sie sorgen 
insbesondere dafür, dass die Frist für die Wahrnehmung des 
Rechts auf Gegendarstellung oder gleichwertiger Maßnahmen 
ausreicht und dass die Vorschriften so festgelegt werden, dass 
dieses Recht oder diese Maßnahmen von den natürlichen oder 
juristischen Personen, deren Wohnsitz oder Niederlassung sich 
in einem anderen Mitgliedstaat befindet, in angemessener Weise 
wahrgenommen werden können.  
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(4) Der Antrag auf Gegendarstellung oder gleichwertige Maß-
nahmen kann abgelehnt werden, wenn die in Absatz 1 genannten 
Voraussetzungen für eine solche Gegendarstellung nicht vorlie-
gen, die Gegendarstellung eine strafbare Handlung beinhaltet, 
ihre Sendung den Fernsehveranstalter zivilrechtlich haftbar 
machen würde oder wenn sie gegen die guten Sitten verstößt.  

(5) Bei Streitigkeiten über die Wahrnehmung des Rechts auf 
Gegendarstellung oder gleichwertiger Maßnahmen ist eine 
gerichtliche Nachprüfung zu ermöglichen.  

KAPITEL VI a. Kontaktausschuss 
Artikel 23 a  

(1) Es wird ein Kontaktausschuss bei der Kommission einge-
setzt. Dieser Ausschuss setzt sich aus Vertretern der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Den Vorsitz führt ein 
Vertreter der Kommission; der Ausschuss tagt auf Initiative des 
Vorsitzenden oder auf Antrag der Delegation eines Mitglied-
staats.  

(2) Der Ausschuss hat folgende Aufgaben:  
a) er erleichtert die tatsächliche Umsetzung dieser Richtli-

nie durch regelmäßige Konsultationen über praktische 
Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung der 
Richtlinie, insbesondere von deren Artikel 2, sowie ü-
ber alle anderen Fragen, die einen Gedankenaustausch 
zweckdienlich erscheinen lassen;  

b) er gibt von sich aus oder auf Antrag der Kommission 
Stellungnahmen ab zur Anwendung dieser Richtlinie 
durch die Mitgliedstaaten;  

c) er ist das Forum für einen Gedankenaustausch über die 
Themen, die in den von den Mitgliedstaaten gemäß Ar-
tikel 4 Absatz 3 vorzulegenden Berichten behandelt 
werden sollen, über die Methodologie dieser Berichte, 
über die Ziele der unabhängigen Studie gemäß Artikel 
25 a, über die Evaluierung der Angebote für diese Stu-
die und über die Studie selbst;  

d) er erörtert das Ergebnis der regelmäßigen Konsultatio-
nen, die zwischen der Kommission und Vertretern der 
Fernsehveranstalter, der Produzenten, der Verbraucher, 
der Hersteller, der Dienstanbieter, der Gewerkschaften 
und der Kunstschaffenden stattfinden;  

e) er erleichtert den Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission über die Lage und 
die Entwicklung bei den Ordnungstätigkeiten in Bezug 
auf die Fernsehdienste, wobei die Politik der Gemein-
schaft im audiovisuellen Bereich sowie relevante Ent-
wicklungen im technischen Bereich berücksichtigt wer-
den;  

f) er prüft die Entwicklungen auf dem betreffenden Sek-
tor, die einen Gedankenaustausch zweckdienlich er-
scheinen lassen. 

KAPITEL VII. Schlussbestimmungen  
Artikel 24 

In Bereichen, die nicht durch diese Richtlinie koordiniert wer-
den, bleiben die Rechte und Verpflichtungen der Mitgliedstaa-
ten, die sich aus den in den Bereichen Telekommunikation und 
Fernsehen bestehenden Übereinkommen ergeben, von dieser 
Richtlinie unberührt.  

Artikel 25  
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens am 3. 
Oktober 1991 nachzukommen. Sie setzen die Kommission 
unverzüglich davon in Kenntnis.  

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Artikel 
25 a Eine weitere Überprüfung findet gemäß Artikel 4 Absatz 4 
vor dem 19. Juni 2002 statt. Dabei wird eine unabhängige Studie 
über die Auswirkungen der betreffenden Maßnahmen auf Ge-
meinschaftsebene und auf einzelstaatlicher Ebene berücksichtigt.  

Artikel 26  
Spätestens am 31. Dezember 2000 und anschließend alle zwei 

Jahre übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Be-
richt über die Anwendung dieser Richtlinie in ihrer geänderten 
Fassung und macht erforderlichenfalls Vorschläge zu ihrer 
Anpassung an die Entwicklungen im Fernsehbereich, und zwar 
insbesondere im Lichte neuerer technologischer Entwicklungen.  

Artikel 27  
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
spätestens zum 19. Dezember 1998 nachzukommen. Sie setzen 
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Wenn die 
Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaa-
ten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.  

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.  

Artikel 28  
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-

blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.  

Artikel 29  
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet 

 
(*1) ABl. C 185 vom 19.7.1995, S. 4 und ABl. C 221 vom 

30.7.1996, S. 10.  
(*2) ABl. C 301 vom 13.11.1995, S. 35.  
(*3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. 

Februar 1996 (ABl. C 65 vom 4.3.1996, S. 113), Gemeinsamer 
Standpunkt des Rates vom 8.7.1996 (ABl. C 264 vom 11.9.1996, 
S. 50) und Beschluss des Rates vom 12. November 1996 (ABl. 
C 362 vom 2.12.1996, S. 56).  

(*4) ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23. Geändert durch die 
Beitrittsakte von 1994.  

(*5) Rechtssache C-221/89, The Queen gegen Secretary of 
State for Transport, exparte Factortame, Slg. 1991, S. I-3905, 
Randnr. 20.  

(*6) Siehe insbesondere die Urteile in den Rechtssachen 33/74, 
Van Binsbergen gegen Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Slg. 
1974, S. 1299, und C-23/93, TV 10 SA gegen Commissariaat 
voor de Media, Slg. 1994, S. I-4795.  

(*7) ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 13.  
(*8) ABl. 22 vom 9.2.1965, S. 369. Zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 93/39/EWG (ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 22).
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VI.  „E-COMMERCE RICHTLINIE“  
Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtli-
che Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt (ABl. L 178 vom 17.07.2000 S. 1) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –  
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 
und die Artikel 55 und 95,  
auf Vorschlag der Kommission(*1),  
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses(*2),  
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags(*3)  
in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel der Europäischen Union ist es, einen immer engeren 
Zusammenschluss der europäischen Staaten und Völker zu 
schaffen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu 
sichern. Der Binnenmarkt umfasst nach Artikel 14 Absatz 2 des 
Vertrags einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie 
Verkehr von Waren und Dienstleistungen sowie die Niederlas-
sungsfreiheit gewährleistet sind. Die Weiterentwicklung der 
Dienste der Informationsgesellschaft in dem Raum ohne Bin-
nengrenzen ist ein wichtiges Mittel, um die Schranken, die die 
europäischen Völker trennen, zu beseitigen.  

(2) Die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs in 
der Informationsgesellschaft bietet erhebliche Beschäftigungs-
möglichkeiten in der Gemeinschaft, insbesondere in kleinen und 
mittleren Unternehmen, und wird das Wirtschaftswachstum 
sowie die Investitionen in Innovationen der europäischen Unter-
nehmen anregen; diese Entwicklung kann auch die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken, vorausge-
setzt, dass das Internet allen zugänglich ist.  

(3) Das Gemeinschaftsrecht und die charakteristischen Merk-
male der gemeinschaftlichen Rechtsordnung sind ein wichtiges 
Instrument, damit die europäischen Bürger und Unternehmen 
uneingeschränkt und ohne Behinderung durch Grenzen Nutzen 
aus den Möglichkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs 
ziehen können. Diese Richtlinie zielt daher darauf ab, ein hohes 
Niveau der rechtlichen Integration in der Gemeinschaft sicherzu-
stellen, um einen wirklichen Raum ohne Binnengrenzen für die 
Dienste der Informationsgesellschaft zu verwirklichen.  

(4) Es ist wichtig zu gewährleisten, dass der elektronische Ge-
schäftsverkehr die Chancen des Binnenmarktes voll nutzen kann 
und dass somit ebenso wie mit der Richtlinie 89/552/EWG des 
Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit(*4) ein hohes Niveau der 
gemeinschaftlichen Integration erzielt wird.  

(5) Die Weiterentwicklung der Dienste der Informationsgesell-
schaft in der Gemeinschaft wird durch eine Reihe von rechtli-
chen Hemmnissen für das reibungslose Funktionieren des Bin-
nenmarktes behindert, die die Ausübung der Niederlassungsfrei-
heit und des freien Dienstleistungsverkehrs weniger attraktiv 
machen. Die Hemmnisse bestehen in Unterschieden der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften sowie in der Rechtsunsicherheit 
hinsichtlich der auf Dienste der Informationsgesellschaft jeweils 
anzuwendenden nationalen Regelungen. Solange die innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften in den betreffenden Bereichen nicht 
koordiniert und angepasst sind, können diese Hemmnisse gemäß 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Ge-
meinschaften gerechtfertigt sein. Rechtsunsicherheit besteht im 
Hinblick darauf, in welchem Ausmaß die Mitgliedstaaten über 
Dienste aus einem anderen Mitgliedstaat Kontrolle ausüben 
dürfen.  

(6) In Anbetracht der Ziele der Gemeinschaft, der Artikel 43 
und 49 des Vertrags und des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts 
gilt es, die genannten Hemmnisse durch Koordinierung be-
stimmter innerstaatlicher Rechtsvorschriften und durch Klarstel-

lung von Rechtsbegriffen auf Gemeinschaftsebene zu beseitigen, 
soweit dies für das reibungslose Funktionieren des Binnenmark-
tes erforderlich ist. Diese Richtlinie befasst sich nur mit be-
stimmten Fragen, die Probleme für das Funktionieren des Bin-
nenmarktes aufwerfen, und wird damit in jeder Hinsicht dem 
Subsidiaritätsgebot gemäß Artikel 5 des Vertrags gerecht.  

(7) Um Rechtssicherheit zu erreichen und das Vertrauen der 
Verbraucher zu gewinnen, muss diese Richtlinie einen klaren 
allgemeinen Rahmen für den Binnenmarkt bezüglich bestimmter 
rechtlicher Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs festle-
gen.  

(8) Ziel dieser Richtlinie ist es, einen rechtlichen Rahmen zur 
Sicherstellung des freien Verkehrs von Diensten der Informati-
onsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen, nicht 
aber, den Bereich des Strafrechts als solchen zu harmonisieren.  

(9) In vieler Hinsicht kann der freie Verkehr von Diensten der 
Informationsgesellschaft die besondere gemeinschaftsrechtliche 
Ausprägung eines allgemeineren Grundsatzes darstellen, näm-
lich des Rechts auf freie Meinungsäußerung im Sinne des Arti-
kels 10 Absatz 1 der von allen Mitgliedstaaten ratifizierten 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten. Richtlinien, die das Angebot von Diensten der Informati-
onsgesellschaft betreffen, müssen daher sicherstellen, dass diese 
Tätigkeit gemäß jenem Artikel frei ausgeübt werden kann und 
nur den Einschränkungen unterliegt, die in Absatz 2 des genann-
ten Artikels und in Artikel 46 Absatz 1 des Vertrages niederge-
legt sind. Die grundlegenden Regeln und Prinzipien des einzel-
staatlichen Rechts, die die freie Meinungsäußerung betreffen, 
sollen von dieser Richtlinie unberührt bleiben.  

(10) gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sind in 
dieser Richtlinie nur diejenigen Maßnahmen vorgesehen, die zur 
Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Binnen-
marktes unerlässlich sind. Damit der Binnenmarkt wirklich zu 
einem Raum ohne Binnengrenzen für den elektronischen Ge-
schäftsverkehr wird, muss diese Richtlinie in den Bereichen, in 
denen ein Handeln auf Gemeinschaftsebene geboten ist, ein 
hohes Schutzniveau für die dem Allgemeininteresse dienenden 
Ziele, insbesondere für den Jugendschutz, den Schutz der Men-
schenwürde, den Verbraucherschutz und den Schutz der öffent-
lichen Gesundheit, gewährleisten. Nach Artikel 152 des Vertrags 
ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit ein wesentlicher 
Bestandteil anderer Gemeinschaftspolitiken.  

(11) Diese Richtlinie lässt das durch Gemeinschaftsrechtsakte 
eingeführte Schutzniveau, insbesondere für öffentliche Gesund-
heit und den Verbraucherschutz, unberührt. Unter anderem 
bilden die Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 
über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen(*5) und 
die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Ver-
tragsabschlüssen im Fernabsatz(*6) wichtige Errungenschaften 
für den Verbraucherschutz im Bereich des Vertragsrechts. Jene 
Richtlinien gelten voll und ganz auch für die Dienste der Infor-
mationsgesellschaft. Zum Rechtsstand auf Gemeinschaftsebene, 
der uneingeschränkt für die Dienste der Informationsgesellschaft 
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gilt, gehören insbesondere auch die Richtlinien 84/450/EWG des 
Rates vom 10. September 1984 über irreführende und verglei-
chende Werbung(*7), die Richtlinie 87/102/EWG des Rates vom 
22. Dezember 1986 zur Angleichung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkre-
dit(*8), die Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 
über Wertpapierdienstleistungen(*9), die Richtlinie 
90/314/EWG des Rates vom 13. Juni 1990 über Pauschalrei-
sen(*10), die Richtlinie 98/6/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Februar 1998 über den Schutz der 
Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen 
Erzeugnisse(*11), die Richtlinie 92/59/EWG des Rates vom 29. 
Juni 1992 über die allgemeine Produktsicherheit(*12), die 
Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf 
bestimmte Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teil-
zeitnutzungsrechten an Immobilien(*13), die Richtlinie 
98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. 
Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbrau-
cherinteressen(*14), die Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 
25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte 
Produkte(*15), die Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten 
Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter(*16), die künftige Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den Fernabsatz von Finanzdienst-
leistungen an Verbraucher, und die Richtlinie 92/28/EWG des 
Rates vom 31. März 1992 über die Werbung für Humanarznei-
mittel(*17). Die vorliegende Richtlinie sollte die im Rahmen des 
Binnenmarktes angenommene Richtlinie 98/43/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabaker-
zeugnissen(*18) und die Richtlinien über den Gesundheitsschutz 
unberührt lassen. Diese Richtlinie ergänzt die Informationserfor-
dernisse, die durch die vorstehend genannten Richtlinien und 
insbesondere durch die Richtlinie 97/7/EG eingeführt wurden.  

(12) Bestimmte Tätigkeiten müssen aus dem Geltungsbereich 
dieser Richtlinie ausgenommen werden, da gegenwärtig in 
diesen Bereichen der freie Dienstleistungsverkehr aufgrund der 
Bestimmungen des Vertrags bzw. des abgeleiteten Gemein-
schaftsrechts nicht sicherzustellen ist. Dieser Ausschluss darf 
Maßnahmen, die zur Gewährleistung des reibungslosen Funktio-
nierens des Binnenmarkts erforderlich sein könnten, nicht berüh-
ren. Das Steuerwesen, insbesondere die Mehrwertsteuer, die auf 
eine große Zahl von Diensten erhoben wird, die in den Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie fallen, muss von ihrem Anwen-
dungsbereich ausgenommen werden.  

(13) Mit dieser Richtlinie sollen weder Regelungen über steu-
erliche Verpflichtungen festgelegt werden, noch greift sie der 
Ausarbeitung von Gemeinschaftsrechtsakten zu den steuerlichen 
Aspekten des elektronischen Geschäftsverkehrs vor.  

(14) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist ausschließlich Gegenstand der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr(*19) und der Richtlinie 97/66/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation(*20), beide 
Richtlinien sind uneingeschränkt auf die Dienste der Informati-
onsgesellschaft anwendbar. Jene Richtlinien begründen bereits 
einen gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für den Bereich perso-
nenbezogener Daten, so dass diese Frage in der vorliegenden 
Richtlinie nicht geregelt werden muss, um das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts und insbesondere den freien 
Fluss personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten. Die Grundsätze des Schutzes personenbezogener 
Daten sind bei der Umsetzung und Anwendung dieser Richtlinie 
uneingeschränkt zu beachten, insbesondere in Bezug auf nicht 
angeforderte kommerzielle Kommunikation und die Verantwort-
lichkeit von Vermittlern. Die anonyme Nutzung offener Netze 
wie des Internets kann diese Richtlinie nicht unterbinden.  

(15) Die Vertraulichkeit der Kommunikation ist durch Artikel 
5 der Richtlinie 97/66/EG gewährleistet. gemäß jener Richtlinie 
untersagen die Mitgliedstaaten jede Art des Abfangens oder 
Überwachens dieser Kommunikation durch andere Personen als 
Sender und Empfänger, es sei denn, diese Personen sind gesetz-
lich dazu ermächtigt.  

(16) Die Ausklammerung von Gewinnspielen aus dem An-
wendungsbereich dieser Richtlinie betrifft nur Glücksspiele, 
Lotterien und Wetten mit einem einen Geldwert darstellenden 
Einsatz. Preisausschreiben und Gewinnspiele, mit denen der 
Verkauf von Waren oder Dienstleistungen gefördert werden soll 
und bei denen etwaige Zahlungen nur dem Erwerb der angebo-
tenen Waren oder Dienstleistungen dienen, werden hiervon nicht 
erfasst.  

(17) Das Gemeinschaftsrecht enthält in der Richtlinie 
98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für 
die Dienste der Informationsgesellschaft(*21) sowie in der 
Richtlinie 98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. November 1998 über den rechtlichen Schutz von zu-
gangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiens-
ten(*22) bereits eine Definition der Dienste der Informationsge-
sellschaft. Diese Definition umfasst alle Dienstleistungen, die in 
der Regel gegen Entgelt im Fernabsatz mittels Geräten für die 
elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompressi-
on) und Speicherung von Daten auf individuellen Abruf eines 
Empfängers erbracht werden. Nicht unter diese Definition fallen 
die Dienstleistungen, auf die in der Liste von Beispielen in 
Anhang V der Richtlinie 98/34/EG Bezug genommen wird und 
die ohne Verarbeitung und Speicherung von Daten erbracht 
werden.  

(18) Die Dienste der Informationsgesellschaft umfassen einen 
weiten Bereich von wirtschaftlichen Tätigkeiten, die online 
vonstatten gehen. Diese Tätigkeiten können insbesondere im 
Online-Verkauf von Waren bestehen. Tätigkeiten wie die Aus-
lieferung von Waren als solche oder die Erbringung von Offline-
Diensten werden nicht erfasst. Die Dienste der Informationsge-
sellschaft beschränken sich nicht nur auf Dienste, bei denen 
online Verträge geschlossen werden können, sondern erstrecken 
sich, soweit es sich überhaupt um eine wirtschaftliche Tätigkeit 
handelt, auch auf Dienste, die nicht von denjenigen vergütet 
werden, die sie empfangen, wie etwa Online-
Informationsdienste, kommerzielle Kommunikation oder Diens-
te, die Instrumente zur Datensuche, zum Zugang zu Daten und 
zur Datenabfrage bereitstellen. Zu den Diensten der Informati-
onsgesellschaft zählen auch Dienste, die Informationen über ein 
Kommunikationsnetz übermitteln, Zugang zu einem Kommuni-
kationsnetz anbieten oder Informationen, die von einem Nutzer 
des Dienstes stammen, speichern. Fernsehsendungen im Sinne 
der Richtlinie 89/552/EWG und Radiosendungen sind keine 
Dienste der Informationsgesellschaft, da sie nicht auf individuel-
len Abruf erbracht werden. Dagegen sind Dienste, die von Punkt 
zu Punkt erbracht werden, wie Video auf Abruf oder die 
Verbreitung kommerzieller Kommunikationen mit elektroni-
scher Post, Dienste der Informationsgesellschaft. Die Verwen-
dung der elektronischen Post oder gleichwertiger individueller 
Kommunikationen zum Beispiel durch natürliche Personen 
außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeit, einschließlich ihrer Verwendung für den Abschluss 
von Verträgen zwischen derartigen Personen, ist kein Dienst der 
Informationsgesellschaft. Die vertragliche Beziehung zwischen 
einem Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber ist kein Dienst der 
Informationsgesellschaft. Tätigkeiten, die ihrer Art nach nicht 
aus der Ferne und auf elektronischem Wege ausgeübt werden 
können, wie die gesetzliche Abschlussprüfung von Unternehmen 
oder ärztlicher Rat mit einer erforderlichen körperlichen Unter-
suchung eines Patienten, sind keine Dienste der Informationsge-
sellschaft.  

(19) Die Bestimmung des Ortes der Niederlassung des Anbie-
ters hat gemäß den in der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
entwickelten Kriterien zu erfolgen, nach denen der Niederlas-
sungsbegriff die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit 
umfasst. Diese Bedingung ist auch erfüllt, wenn ein Unterneh-
men für einen festgelegten Zeitraum gegründet wird. Erbringt 
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ein Unternehmen Dienstleistungen über eine Web-Site des 
Internets, so ist es weder dort niedergelassen, wo sich die techni-
schen Mittel befinden, die diese Web-Site beherbergen, noch 
dort, wo die Web-Site zugänglich ist, sondern an dem Ort, an 
dem es seine Wirtschaftstätigkeit ausübt. In Fällen, in denen ein 
Anbieter an mehreren Orten niedergelassen ist, ist es wichtig zu 
bestimmen, von welchem Niederlassungsort aus der betreffende 
Dienst erbracht wird. Ist im Falle mehrerer Niederlassungsorte 
schwierig zu bestimmen, von welchem Ort aus ein bestimmter 
Dienst erbracht wird, so gilt als solcher der Ort, an dem sich der 
Mittelpunkt der Tätigkeiten des Anbieters in Bezug auf diesen 
bestimmten Dienst befindet.  

(20) Die Definition des Begriffs des Nutzers eines Dienstes 
umfasst alle Arten der Inanspruchnahme von Diensten der 
Informationsgesellschaft sowohl durch Personen, die Informati-
onen in offenen Netzen wie dem Internet anbieten, als auch 
durch Personen, die im Internet Informationen für private oder 
berufliche Zwecke suchen.  

(21) Eine künftige gemeinschaftliche Harmonisierung auf dem 
Gebiet der Dienste der Informationsgesellschaft und künftige 
Rechtsvorschriften, die auf einzelstaatlicher Ebene in Einklang 
mit dem Gemeinschaftsrecht erlassen werden, bleiben vom 
Geltungsbereich des koordinierten Bereichs unberührt. Der 
koordinierte Bereich umfasst nur Anforderungen betreffend 
Online-Tätigkeiten, beispielsweise Online-Informationsdienste, 
Online-Werbung, Online-Verkauf und Online-
Vertragsabschluss; er betrifft keine rechtlichen Anforderungen 
der Mitgliedstaaten bezüglich Waren, beispielsweise Sicher-
heitsnormen, Kennzeichnungspflichten oder Haftung für Waren, 
und auch keine Anforderungen der Mitgliedstaaten bezüglich der 
Lieferung oder Beförderung von Waren, einschließlich der 
Lieferung von Humanarzneimitteln. Der koordinierte Bereich 
umfasst nicht die Wahrnehmung des Vorkaufsrechts durch 
öffentliche Behörden in Bezug auf bestimmte Güter wie bei-
spielsweise Kunstwerke.  

(22) Die Aufsicht über Dienste der Informationsgesellschaft 
hat am Herkunftsort zu erfolgen, um einen wirksamen Schutz 
der Ziele des Allgemeininteresses zu gewährleisten. Deshalb 
muss dafür gesorgt werden, dass die zuständige Behörde diesen 
Schutz nicht allein für die Bürger ihres Landes, sondern für alle 
Bürger der Gemeinschaft sichert. Um das gegenseitige Vertrau-
en der Mitgliedstaaten zu fördern, muss die Verantwortlichkeit 
des Mitgliedstaates des Herkunftsortes der Dienste klar heraus-
gestellt werden. Um den freien Dienstleistungsverkehr und die 
Rechtssicherheit für Anbieter und Nutzer wirksam zu gewähr-
leisten, sollten die Dienste der Informationsgesellschaft zudem 
grundsätzlich dem Rechtssystem desjenigen Mitgliedstaates 
unterworfen werden, in dem der Anbieter niedergelassen ist.  

(23) Diese Richtlinie zielt weder darauf ab, zusätzliche Regeln 
im Bereich des internationalen Privatrechts hinsichtlich des 
anwendbaren Rechts zu schaffen, noch befasst sie sich mit der 
Zuständigkeit der Gerichte; Vorschriften des anwendbaren 
Rechts, die durch Regeln des Internationalen Privatrechts be-
stimmt sind, dürfen die Freiheit zur Erbringung von Diensten der 
Informationsgesellschaft im Sinne dieser Richtlinie nicht ein-
schränken.  

(24) Unbeschadet der Regel, dass Dienste der Informationsge-
sellschaft an der Quelle zu beaufsichtigen sind, ist es im Zu-
sammenhang mit dieser Richtlinie gerechtfertigt, dass die Mit-
gliedstaaten unter den in dieser Richtlinie festgelegten Bedin-
gungen Maßnahmen ergreifen dürfen, um den freien Verkehr für 
Dienste der Informationsgesellschaft einzuschränken.  

(25) Nationale Gerichte, einschließlich Zivilgerichte, die mit 
privatrechtlichen Streitigkeiten befasst sind, können im Einklang 
mit den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen Maßnah-
men ergreifen, die von der Freiheit der Erbringung von Diensten 
der Informationsgesellschaft abweichen.  

(26) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den in dieser 
Richtlinie festgelegten Bedingungen ihre nationalen strafrechtli-
chen Vorschriften und Strafprozessvorschriften anwenden, um 
Ermittlungs- und andere Maßnahmen zu ergreifen, die zur 
Aufklärung und Verfolgung von Straftaten erforderlich sind, 
ohne diese Maßnahmen der Kommission mitteilen zu müssen.  

(27) Diese Richtlinie trägt zusammen mit der künftigen Richt-
linie des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher dazu bei, 
einen rechtlichen Rahmen für die Online-Erbringung von Fi-
nanzdienstleistungen zu schaffen. Diese Richtlinie greift künfti-
gen Initiativen im Bereich der Finanzdienstleistungen, insbeson-
dere in Bezug auf die Harmonisierung der Verhaltensregeln für 
diesen Bereich, nicht vor. Die durch diese Richtlinie geschaffene 
Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die Freiheit der Erbringung 
von Diensten der Informationsgesellschaft unter bestimmten 
Umständen zum Schutz der Verbraucher einzuschränken, er-
streckt sich auch auf Maßnahmen im Bereich der Finanzdienst-
leistungen, insbesondere Maßnahmen zum Schutz von Anlegen.  

(28) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Zugang zur 
Tätigkeit eines Anbieters von Diensten der Informationsgesell-
schaft keiner Zulassung zu unterwerfen, gilt nicht für Postdiens-
te, die unter die Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Dezember 1997 über gemeinsame 
Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Post-
dienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequa-
lität (*23) fallen und in der materiellen Auslieferung ausge-
druckter Mitteilungen der elektronischen Post bestehen; freiwil-
lige Akkreditierungssysteme, insbesondere für Anbieter von 
Diensten für die Zertifizierung elektronischer Signaturen, sind 
hiervon ebenfalls nicht betroffen.  

(29) Kommerzielle Kommunikationen sind von entscheidender 
Bedeutung für die Finanzierung der Dienste der Informationsge-
sellschaft und die Entwicklung vielfältiger neuer und unentgelt-
licher Dienste. Im Interesse des Verbraucherschutzes und der 
Lauterkeit des Geschäftsverkehrs müssen die verschiedenen 
Formen kommerzieller Kommunikation, darunter Preisnachläs-
se, Sonderangebote, Preisausschreiben und Gewinnspiele, 
bestimmten Transparenzerfordernissen genügen. Diese Transpa-
renzerfordernisse lassen die Richtlinie 97/7/EG unberührt. Diese 
Richtlinie ist ferner ohne Auswirkung auf die Richtlinien, die 
bereits im Bereich der kommerziellen Kommunikationen beste-
hen, insbesondere die Richtlinie 98/43/EG.  

(30) Die Zusendung nicht angeforderter kommerzieller Kom-
munikationen durch elektronische Post kann für Verbraucher 
und Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft uner-
wünscht sein und das reibungslose Funktionieren interaktiver 
Netze beeinträchtigen. Die Frage der Zustimmung der Empfän-
ger bestimmter Formen der nicht angeforderten kommerziellen 
Kommunikation ist nicht Gegenstand dieser Richtlinie, sondern 
ist, insbesondere in den Richtlinien 97/7/EG und 97/66/EG, 
bereits geregelt. In Mitgliedstaaten, die nicht angeforderte 
kommerzielle Kommunikationen über elektronische Post zulas-
sen, sollten geeignete Initiativen der Branche zum Herausfiltern 
entsprechender Mitteilungen gefördert und erleichtert werden. 
Darüber hinaus müssen nicht angeforderte kommerzielle Kom-
munikationen auf jeden Fall klar als solche erkennbar sein, um 
die Transparenz zu verbessern und die Funktionsfähigkeit derar-
tiger Filtersysteme der Branche zu fördern. Durch elektronische 
Post zugesandte nicht angeforderte kommerzielle Kommunikati-
onen dürfen keine zusätzlichen Kommunikationskosten für den 
Empfänger verursachen.  

(31) Mitgliedstaaten, die in ihrem Hoheitsgebiet niedergelas-
senen Diensteanbietern die Versendung nicht angeforderter 
kommerzieller Kommunikation mit elektronischer Post ohne 
vorherige Zustimmung des Empfängers gestatten, müssen dafür 
Sorge tragen, dass die Diensteanbieter regelmäßig sog. Robin-
son-Listen konsultieren, in die sich natürliche Personen eintra-
gen können, die keine derartigen Informationen zu erhalten 
wünschen, und dass die Diensteanbieter diese Listen beachten.  

(32) Um Hindernisse für die Entwicklung grenzüberschreiten-
der Dienste innerhalb der Gemeinschaft zu beseitigen, die Ange-
hörige der reglementierten Berufe im Internet anbieten könnten, 
muss die Wahrung berufsrechtlicher Regeln, insbesondere der 
Regeln zum Schutz der Verbraucher oder der öffentlichen Ge-
sundheit, auf Gemeinschaftsebene gewährleistet sein. Zur Fest-
legung der für kommerzielle Kommunikation geltenden Berufs-
regeln sind vorzugsweise gemeinschaftsweit geltende Verhal-
tenskodizes geeignet. Die Erstellung oder gegebenenfalls die 
Anpassung solcher Regeln sollte unbeschadet der Autonomie 
von Berufsvereinigungen und -organisationen gefördert werden.  

(33) Diese Richtlinie ergänzt gemeinschaftliche und einzel-
staatliche Rechtsvorschriften für reglementierte Berufe, wobei in 
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diesem Bereich ein kohärenter Bestand anwendbarer Regeln 
beibehalten wird.  

(34) Jeder Mitgliedstaat hat seine Rechtsvorschriften zu än-
dern, in denen Bestimmungen festgelegt sind, die die Verwen-
dung elektronisch geschlossener Verträge behindern könnten; 
dies gilt insbesondere für Formerfordernisse. Die Prüfung anpas-
sungsbedürftiger Rechtsvorschriften sollte systematisch erfolgen 
und sämtliche Phasen bis zum Vertragsabschluss umfassen, 
einschließlich der Archivierung des Vertrages. Diese Änderung 
sollte bewirken, dass es möglich ist, elektronisch geschlossene 
Verträge zu verwenden. Die rechtliche Wirksamkeit elektroni-
scher Signaturen ist bereits Gegenstand der Richtlinie 
1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingun-
gen für elektronische Signaturen(*24). Die Empfangsbestätigung 
durch den Diensteanbieter kann darin bestehen, dass dieser die 
bezahlte Dienstleistung online erbringt.  

(35) Diese Richtlinie lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
unberührt, allgemeine oder spezifische rechtliche Anforderungen 
für Verträge, die auf elektronischem Wege erfüllt werden kön-
nen, insbesondere Anforderungen für sichere elektronische 
Signaturen, aufrechtzuerhalten oder festzulegen.  

(36) Die Mitgliedstaaten können Beschränkungen für die Ver-
wendung elektronisch geschlossener Verträge in Bezug auf 
Verträge beibehalten, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, 
Behörden oder öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Möglichkeit gilt auch für 
Verträge, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, Behörden 
oder öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen erforderlich ist, 
damit sie gegenüber Dritten wirksam sind, und für Verträge, bei 
denen eine notarielle Beurkundung oder Beglaubigung gesetz-
lich vorgeschrieben ist.  

(37) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Hindernisse für die 
Verwendung elektronisch geschlossener Verträge zu beseitigen, 
betrifft nur Hindernisse, die sich aus rechtlichen Anforderungen 
ergeben, nicht jedoch praktische Hindernisse, die dadurch ent-
stehen, dass in bestimmten Fällen elektronische Mittel nicht 
genutzt werden können.  

(38) Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Hindernisse für die 
Verwendung elektronisch geschlossener Verträge zu beseitigen, 
ist im Einklang mit den im Gemeinschaftsrecht niedergelegten 
rechtlichen Anforderungen an Verträge zu erfüllen.  

(39) Die in dieser Richtlinie in Bezug auf die bereitzustellen-
den Informationen und die Abgabe von Bestellungen vorgesehe-
nen Ausnahmen von den Vorschriften für Verträge, die aus-
schließlich durch den Austausch von elektronischer Post oder 
durch damit vergleichbare individuelle Kommunikation ge-
schlossen werden, sollten nicht dazu führen, dass Anbieter von 
Diensten der Informationsgesellschaft diese Vorschriften umge-
hen können.  

(40) Bestehende und sich entwickelnde Unterschiede in den 
Rechtsvorschriften und der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der Verantwortlichkeit von Diensteanbietern, die als 
Vermittler handeln, behindern das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarktes, indem sie insbesondere die Entwicklung 
grenzüberschreitender Dienste erschweren und Wettbewerbsver-
zerrungen verursachen. Die Diensteanbieter sind unter bestimm-
ten Voraussetzungen verpflichtet, tätig zu werden, um rechts-
widrige Tätigkeiten zu verhindern oder abzustellen. Die Be-
stimmungen dieser Richtlinie sollten eine geeignete Grundlage 
für die Entwicklung rasch und zuverlässig wirkender Verfahren 
zur Entfernung unerlaubter Informationen und zur Sperrung des 
Zugangs zu ihnen bilden. Entsprechende Mechanismen könnten 
auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen zwischen allen 
Beteiligten entwickelt und sollten von den Mitgliedstaaten 
gefördert werden. Es liegt im Interesse aller an der Erbringung 
von Diensten der Informationsgesellschaft Beteiligten, dass 
solche Verfahren angenommen und umgesetzt werden. Die in 
dieser Richtlinie niedergelegten Bestimmungen über die Ver-
antwortlichkeit sollten die verschiedenen Beteiligten nicht daran 
hindern, innerhalb der von den Richtlinien 95/46/EG und 
97/66/EG gezogenen Grenzen technische Schutz- und Erken-
nungssysteme und durch die Digitaltechnik ermöglichte techni-
sche Überwachungsgeräte zu entwickeln und wirksam anzuwen-
den.  

(41) Diese Richtlinie schafft ein Gleichgewicht zwischen den 
verschiedenen Interessen und legt die Grundsätze fest, auf denen 
Übereinkommen und Standards in dieser Branche basieren 
können.  

(42) Die in dieser Richtlinie hinsichtlich der Verantwortlich-
keit festgelegten Ausnahmen decken nur Fälle ab, in denen die 
Tätigkeit des Anbieters von Diensten der Informationsgesell-
schaft auf den technischen Vorgang beschränkt ist, ein Kommu-
nikationsnetz zu betreiben und den Zugang zu diesem zu vermit-
teln, über das von Dritten zur Verfügung gestellte Informationen 
übermittelt oder zum alleinigen Zweck vorübergehend gespei-
chert werden, die Übermittlung effizienter zu gestalten. Diese 
Tätigkeit ist rein technischer, automatischer und passiver Art, 
was bedeutet, dass der Anbieter eines Dienstes der Informati-
onsgesellschaft weder Kenntnis noch Kontrolle über die weiter-
geleitete oder gespeicherte Information besitzt.  

(43) Ein Diensteanbieter kann die Ausnahmeregelungen für die 
"reine Durchleitung" und das "Caching" in Anspruch nehmen, 
wenn er in keiner Weise mit der übermittelten Information in 
Verbindung steht. Dies bedeutet unter anderem, dass er die von 
ihm übermittelte Information nicht verändert. Unter diese An-
forderung fallen nicht Eingriffe technischer Art im Verlauf der 
Übermittlung, da sie die Integrität der übermittelten Informatio-
nen nicht verändern.  

(44) Ein Diensteanbieter, der absichtlich mit einem der Nutzer 
seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlun-
gen zu begehen, leistet mehr als "reine Durchleitung" und "Ca-
ching" und kann daher den hierfür festgelegten Haftungsaus-
schluss nicht in Anspruch nehmen.  

(45) Die in dieser Richtlinie festgelegten Beschränkungen der 
Verantwortlichkeit von Vermittlern lassen die Möglichkeit von 
Anordnungen unterschiedlicher Art unberührt. Diese können 
insbesondere in gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen 
bestehen, die die Abstellung oder Verhinderung einer Rechtsver-
letzung verlangen, einschließlich der Entfernung rechtswidriger 
Informationen oder der Sperrung des Zugangs zu ihnen.  

(46) Um eine Beschränkung der Verantwortlichkeit in An-
spruch nehmen zu können, muss der Anbieter eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von Informati-
on besteht, unverzüglich tätig werden, sobald ihm rechtswidrige 
Tätigkeiten bekannt oder bewusst werden, um die betreffende 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Im 
Zusammenhang mit der Entfernung oder der Sperrung des 
Zugangs hat er den Grundsatz der freien Meinungsäußerung und 
die hierzu auf einzelstaatlicher Ebene festgelegten Verfahren zu 
beachten. Diese Richtlinie lässt die Möglichkeit der Mitglied-
staaten unberührt, spezifische Anforderungen vorzuschreiben, 
die vor der Entfernung von Informationen oder der Sperrung des 
Zugangs unverzüglich zu erfüllen sind.  

(47) Die Mitgliedstaaten sind nur dann gehindert, den 
Diensteanbietern Überwachungspflichten aufzuerlegen, wenn 
diese allgemeiner Art sind. Dies betrifft nicht Überwachungs-
pflichten in spezifischen Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von einzelstaatlichen Behörden nach inner-
staatlichem Recht getroffen werden.  

(48) Diese Richtlinie lässt die Möglichkeit unberührt, dass die 
Mitgliedstaaten von Diensteanbietern, die von Nutzern ihres 
Dienstes bereitgestellte Informationen speichern, verlangen, die 
nach vernünftigem Ermessen von ihnen zu erwartende und in 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegte Sorgfalts-
pflicht anzuwenden, um bestimmte Arten rechtswidriger Tätig-
keiten aufzudecken und zu verhindern.  

(49) Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben zur Aus-
arbeitung von Verhaltenskodizes zu ermutigen. Dies beeinträch-
tigt nicht die Freiwilligkeit dieser Kodizes und die Möglichkeit 
der Beteiligten, sich nach freiem Ermessen einem solchen Kodex 
zu unterwerfen.  

(50) Es ist wichtig, dass die vorgeschlagene Richtlinie zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft und die 
vorliegende Richtlinie innerhalb des gleichen Zeitrahmens in 
Kraft treten, so dass zur Frage der Haftung der Vermittler bei 
Verstößen gegen das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
auf Gemeinschaftsebene ein klares Regelwerk begründet wird.  
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(51) Gegebenenfalls müssen die Mitgliedstaaten innerstaatli-
che Rechtsvorschriften ändern, die die Inanspruchnahme von 
Mechanismen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkei-
ten auf elektronischem Wege behindern könnten. Diese Ände-
rung muss bewirken, dass diese Mechanismen de facto und de 
jure tatsächlich wirksam funktionieren können, und zwar auch 
bei grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten.  

(52) Die effektive Wahrnehmung der durch den Binnenmarkt 
gebotenen Freiheiten macht es erforderlich, den Opfern einen 
wirksamen Zugang zu Möglichkeiten der Beilegung von Strei-
tigkeiten zu gewährleisten. Schäden, die in Verbindung mit den 
Diensten der Informationsgesellschaft entstehen können, sind 
durch ihre Schnelligkeit und ihre geographische Ausbreitung 
gekennzeichnet. Wegen dieser spezifischen Eigenheit und der 
Notwendigkeit, darüber zu wachen, dass die nationalen Behör-
den das Vertrauen, das sie sich gegenseitig entgegenbringen 
müssen, nicht in Frage stellen, verlangt diese Richtlinie von den 
Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass angemessene Klagemög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten sollten 
prüfen, ob ein Bedürfnis für die Schaffung eines Zugangs zu 
gerichtlichen Verfahren auf elektronischem Wege besteht.  

(53) Die Richtlinie 98/27/EG, die auf Dienste der Informati-
onsgesellschaft anwendbar ist, sieht einen Mechanismus für 
Unterlassungsklagen zum Schutz kollektiver Verbraucherinte-
ressen vor. Dieser Mechanismus trägt zum freien Verkehr von 
Diensten der Informationsgesellschaft bei, indem er ein hohes 
Niveau an Verbraucherschutz gewährleistet.  

(54) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen lassen 
andere nach einzelstaatlichem Recht vorgesehene Sanktionen 
oder Rechtsbehelfe unberührt. Die Mitgliedstaaten sind nicht 
verpflichtet, strafrechtliche Sanktionen für Zuwiderhandlungen 
gegen innerstaatliche Rechtsvorschriften, die aufgrund dieser 
Richtlinie erlassen wurden, vorzusehen.  

(55) Diese Richtlinie lässt das Recht unberührt, das für die sich 
aus Verbraucherverträgen ergebenden vertraglichen Schuldver-
hältnisse gilt. Dementsprechend kann diese Richtlinie nicht dazu 
führen, dass dem Verbraucher der Schutz entzogen wird, der ihm 
von den zwingenden Vorschriften für vertragliche Verpflichtun-
gen nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem er seinen ge-
wöhnlichen Wohnsitz hat, gewährt wird.  

(56) Im Hinblick auf die in dieser Richtlinie vorgesehene Aus-
nahme für vertragliche Schuldverhältnisse in Bezug auf 
Verbraucherverträge ist zu beachten, dass diese Schuldverhält-
nisse auch Informationen zu den wesentlichen Elementen des 
Vertrags erfassen; dazu gehören auch die Verbraucherrechte, die 
einen bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung zum Ver-
tragschluss haben.  

(57) Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist ein 
Mitgliedstaat weiterhin berechtigt, Maßnahmen gegen einen in 
einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter 
zu ergreifen, dessen Tätigkeit ausschließlich oder überwiegend 
auf das Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaates ausgerichtet ist, 
wenn die Niederlassung gewählt wurde, um die Rechtsvorschrif-
ten zu umgehen, die auf den Anbieter Anwendung fänden, wenn 
er im Hoheitsgebiet des ersten Mitgliedstaats niedergelassen 
wäre.  

(58) Diese Richtlinie soll keine Anwendung auf Dienste von 
Anbietern finden, die in einem Drittland niedergelassen sind. 
Angesichts der globalen Dimension des elektronischen Ge-
schäftsverkehrs ist jedoch dafür Sorge zu tragen, dass die ge-
meinschaftlichen Vorschriften mit den internationalen Regeln in 
Einklang stehen. Die Ergebnisse der Erörterungen über rechtli-

che Fragen in internationalen Organisationen (unter anderem 
WTO, OECD, UNCITRAL) bleiben von dieser Richtlinie unbe-
rührt.  

(59) Trotz der globalen Natur elektronischer Kommunikatio-
nen ist eine Koordinierung von nationalen Regulierungsmaß-
nahmen auf der Ebene der Europäischen Union notwendig, um 
eine Fragmentierung des Binnenmarktes zu vermeiden und einen 
angemessenen europäischen Rechtsrahmen zu schaffen. Diese 
Koordinierung sollte auch zur Herausbildung einer gemeinsa-
men und starken Verhandlungsposition in internationalen Gre-
mien beitragen.  

(60) Im Sinne der ungehinderten Entwicklung des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs muss dieser Rechtsrahmen klar, un-
kompliziert und vorhersehbar sowie vereinbar mit den auf 
internationaler Ebene geltenden Regeln sein, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Industrie nicht zu beeinträchti-
gen und innovative Maßnahmen in diesem Sektor nicht zu 
behindern.  

(61) Damit der elektronische Markt in einem globalisierten 
Umfeld wirksam funktionieren kann, bedarf es einer Abstim-
mung zwischen der Europäischen Union und den großen nicht-
europäischen Wirtschaftsräumen mit dem Ziel, die Rechtsvor-
schriften und Verfahren kompatibel zu gestalten.  

(62) Die Zusammenarbeit mit Drittländern sollte im Bereich 
des elektronischen Geschäftsverkehrs intensiviert werden, 
insbesondere mit den beitrittswilligen Ländern, den Entwick-
lungsländern und den übrigen Handelspartnern der Europäischen 
Union.  

(63) Die Annahme dieser Richtlinie hält die Mitgliedstaaten 
nicht davon ab, den verschiedenen sozialen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Auswirkungen Rechnung zu tragen, zu denen 
das Entstehen der Informationsgesellschaft führt. Insbesondere 
darf sie nicht Maßnahmen verhindern, die die Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht erlassen könnten, um 
soziale, kulturelle und demokratische Ziele unter Berücksichti-
gung ihrer sprachlichen Vielfalt, der nationalen und regionalen 
Besonderheiten sowie ihres Kulturerbes zu erreichen und den 
Zugang der Öffentlichkeit zu der breitestmöglichen Palette von 
Diensten der Informationsgesellschaft zu gewährleisten und zu 
erhalten. Im Zuge der Entwicklung der Informationsgesellschaft 
muss auf jeden Fall sichergestellt werden, dass die Bürger der 
Gemeinschaft Zugang zu dem in einem digitalen Umfeld vermit-
telten europäischen Kulturerbe erhalten können.  

(64) Die elektronische Kommunikation stellt für die Mitglied-
staaten ein hervorragendes Instrument zur Bereitstellung von 
öffentlichen Dienstleistungen in den Bereichen Kultur, Bildung 
und Sprache dar.  

(65) Wie der Rat in seiner Entschließung vom 19. Januar 1999 
über die Verbraucherdimension der Informationsgesell-
schaft(*25) festgestellt hat, muss dem Schutz der Verbraucher in 
diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Die Kommission wird untersuchen, in welchem Umfang die 
bestehenden Regeln des Verbraucherschutzes im Zusammen-
hang mit der Informationsgesellschaft unzulänglich sind, und 
gegebenenfalls die Lücken in der bestehenden Gesetzgebung 
sowie die Aspekte, die ergänzende Maßnahmen erforderlich 
machen könnten, aufzeigen. Gegebenenfalls sollte die Kommis-
sion spezifische zusätzliche Vorschläge unterbreiten, um die 
festgestellten Unzulänglichkeiten zu beheben -  

haben folgende Richtlinie erlassen: 

 

KAPITEL I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Artikel 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich  

(1) Diese Richtlinie soll einen Beitrag zum einwandfreien 
Funktionieren des Binnenmarktes leisten, indem sie den freien 
Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft zwischen 
den Mitgliedstaaten sicherstellt.  

(2) Diese Richtlinie sorgt, soweit dies für die Erreichung des in 
Absatz 1 genannten Ziels erforderlich ist, für eine Angleichung 

bestimmter für die Dienste der Informationsgesellschaft gelten-
der innerstaatlicher Regelungen, die den Binnenmarkt, die 
Niederlassung der Diensteanbieter, kommerzielle Kommunikati-
onen, elektronische Verträge, die Verantwortlichkeit von Ver-
mittlern, Verhaltenskodizes, Systeme zur außergerichtlichen 
Beilegung von Streitigkeiten, Klagemöglichkeiten sowie die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten betreffen.  

(3) Diese Richtlinie ergänzt das auf die Dienste der Informati-
onsgesellschaft anwendbare Gemeinschaftsrecht und lässt dabei 
das Schutzniveau insbesondere für die öffentliche Gesundheit 
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und den Verbraucherschutz, wie es sich aus Gemeinschafts-
rechtsakten und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu deren 
Umsetzung ergibt, unberührt, soweit die Freiheit, Dienste der 
Informationsgesellschaft anzubieten, dadurch nicht einge-
schränkt wird.  

(4) Diese Richtlinie schafft weder zusätzliche Regeln im Be-
reich des internationalen Privatrechts, noch befasst sie sich mit 
der Zuständigkeit der Gerichte.  

(5) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf  
a) den Bereich der Besteuerung,  
b) Fragen betreffend die Dienste der Informationsgesell-

schaft, die von den Richtlinien 95/46/EG und 97/66/EG 
erfasst werden,  

c) Fragen betreffend Vereinbarungen oder Verhaltenswei-
sen, die dem Kartellrecht unterliegen,  

d) die folgenden Tätigkeiten der Dienste der Informations-
gesellschaft:  

- Tätigkeiten von Notaren oder Angehörigen 
gleichwertiger Berufe, soweit diese eine unmit-
telbare und besondere Verbindung zur Aus-
übung öffentlicher Befugnisse aufweisen;  

- Vertretung eines Mandanten und Verteidigung 
seiner Interessen vor Gericht;  

- Gewinnspiele mit einem einen Geldwert dar-
stellenden Einsatz bei Glücksspielen, ein-
schließlich Lotterien und Wetten.  

(6) Maßnahmen auf gemeinschaftlicher oder einzelstaatlicher 
Ebene, die unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts der Förde-
rung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und dem Schutz 
des Pluralismus dienen, bleiben von dieser Richtlinie unberührt.  

Artikel 2 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

a) "Dienste der Informationsgesellschaft" Dienste im Sin-
ne von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 98/34/EG in 
der Fassung der Richtlinie 98/48/EG; 

b) "Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Per-
son, die einen Dienst der Informationsgesellschaft an-
bietet;  

c) "niedergelassener Diensteanbieter" ein Anbieter, der 
mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit 
eine Wirtschaftstätigkeit tatsächlich ausübt; Vorhan-
densein und Nutzung technischer Mittel und Technolo-
gien, die zum Anbieten des Dienstes erforderlich sind, 
begründen allein keine Niederlassung des Anbieters;  

d) "Nutzer" jede natürliche oder juristische Person, die zu 
beruflichen oder sonstigen Zwecken einen Dienst der 
Informationsgesellschaft in Anspruch nimmt, insbeson-
dere um Informationen zu erlangen oder zugänglich zu 
machen;  

e) "Verbraucher" jede natürliche Person, die zu Zwecken 
handelt, die nicht zu ihren gewerblichen, geschäftlichen 
oder beruflichen Tätigkeiten gehören;  

f) "kommerzielle Kommunikation" alle Formen der 
Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren 
Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistun-
gen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, 
einer Organisation oder einer natürlichen Person die-
nen, die eine Tätigkeit in Handel, Gewerbe oder Hand-
werk oder einen reglementierten Beruf ausübt; die fol-
genden Angaben stellen als solche keine Form der 
kommerziellen Kommunikation dar:  

- Angaben, die direkten Zugang zur Tätigkeit 
des Unternehmens bzw. der Organisation oder 
Person ermöglichen, wie insbesondere ein 
Domain-Name oder eine Adresse der elektro-
nischen Post;  

- Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleis-
tungen oder das Erscheinungsbild eines Unter-
nehmens, einer Organisation oder Person, die 

unabhängig und insbesondere ohne finanzielle 
Gegenleistung gemacht werden;  

g) "reglementierter Beruf" alle Berufe im Sinne von Arti-
kel 1 Buchstabe d) der Richtlinie 89/48/EWG des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Rege-
lung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine 
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen(*26), oder im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f) der 
Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 ü-
ber eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG(*27);  

h) "koordinierter Bereich" die für die Anbieter von Diens-
ten der Informationsgesellschaft und die Dienste der In-
formationsgesellschaft in den Rechtssystemen der Mit-
gliedstaaten festgelegten Anforderungen, ungeachtet 
der Frage, ob sie allgemeiner Art oder speziell für sie 
bestimmt sind.  
i) Der koordinierte Bereich betrifft vom Dienstean-

bieter zu erfüllende Anforderungen in Bezug auf  
- die Aufnahme der Tätigkeit eines Dienstes der 

Informationsgesellschaft, beispielsweise An-
forderungen betreffend Qualifikationen, Ge-
nehmigung oder Anmeldung;  

- die Ausübung der Tätigkeit eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, beispielsweise An-
forderungen betreffend das Verhalten des 
Diensteanbieters, Anforderungen betreffend 
Qualität oder Inhalt des Dienstes, einschließ-
lich der auf Werbung und Verträge anwendba-
ren Anforderungen, sowie Anforderungen 
betreffend die Verantwortlichkeit des 
Diensteanbieters.  

ii) Der koordinierte Bereich umfasst keine Anforde-
rungen wie  
- Anforderungen betreffend die Waren als sol-

che;  
- Anforderungen betreffend die Lieferung von 

Waren;  
- Anforderungen betreffend Dienste, die nicht 

auf elektronischem Wege erbracht werden.  

Artikel 3 Binnenmarkt  
(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die Dienste der 

Informationsgesellschaft, die von einem in seinem Hoheitsgebiet 
niedergelassenen Diensteanbieter erbracht werden, den in die-
sem Mitgliedstaat geltenden innerstaatlichen Vorschriften ent-
sprechen, die in den koordinierten Bereich fallen.  

(2) Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Verkehr von Diens-
ten der Informationsgesellschaft aus einem anderen Mitglied-
staat nicht aus Gründen einschränken, die in den koordinierten 
Bereich fallen.  

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die im 
Anhang genannten Bereiche.  

(4) Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen ergreifen, die im 
Hinblick auf einen bestimmten Dienst der Informationsgesell-
schaft von Absatz 2 abweichen, wenn die folgenden Bedingun-
gen erfüllt sind:  

a) Die Maßnahmen  
i) sind aus einem der folgenden Gründe erforderlich:  

- Schutz der öffentlichen Ordnung, insbesondere 
Verhütung, Ermittlung, Aufklärung und Ver-
folgung von Straftaten, einschließlich des Ju-
gendschutzes und der Bekämpfung der Hetze 
aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des 
Glaubens oder der Nationalität, sowie von Ver-
letzungen der Menschenwürde einzelner Per-
sonen,  

- Schutz der öffentlichen Gesundheit,  
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- Schutz der öffentlichen Sicherheit, einschließ-
lich der Wahrung nationaler Sicherheits- und 
Verteidigungsinteressen,  

- Schutz der Verbraucher, einschließlich des 
Schutzes von Anlegern;  

ii) betreffen einen bestimmten Dienst der Informati-
onsgesellschaft, der die unter Ziffer i) genannten 
Schutzziele beeinträchtigt oder eine ernsthafte und 
schwerwiegende Gefahr einer Beeinträchtigung 
dieser Ziele darstellt;  

iii) stehen in einem angemessenen Verhältnis zu diesen 
Schutzzielen.  

b) Der Mitgliedstaat hat vor Ergreifen der betreffenden 
Maßnahmen unbeschadet etwaiger Gerichtsverfahren, 
einschließlich Vorverfahren und Schritten im Rahmen 
einer strafrechtlichen Ermittlung,  

- den in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat aufge-
fordert, Maßnahmen zu ergreifen, und dieser 
hat dem nicht Folge geleistet oder die von ihm 
getroffenen Maßnahmen sind unzulänglich;  

- die Kommission und den in Absatz 1 genann-
ten Mitgliedstaat über seine Absicht, derartige 
Maßnahmen zu ergreifen, unterrichtet.  

(5) Die Mitgliedstaaten können in dringlichen Fällen von den 
in Absatz 4 Buchstabe b) genannten Bedingungen abweichen. In 
diesem Fall müssen die Maßnahmen so bald wie möglich und 
unter Angabe der Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der 
Auffassung ist; dass es sich um einen dringlichen Fall handelt, 
der Kommission und dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat 
mitgeteilt werden.  

(6) Unbeschadet der Möglichkeit des Mitgliedstaates, die 
betreffenden Maßnahmen durchzuführen, muss die Kommission 
innerhalb kürzestmöglicher Zeit prüfen, ob die mitgeteilten 
Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind; ge-
langt sie zu dem Schluss, dass die Maßnahme nicht mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar ist, so fordert sie den betreffenden 
Mitgliedstaat auf, davon Abstand zu nehmen, die geplanten 
Maßnahmen zu ergreifen, bzw. bereits ergriffene Maßnahmen 
unverzüglich einzustellen.  

KAPITEL II. GRUNDSÄTZE  
Abschnitt 1. Niederlassung und Informationspflichten 
Artikel 4 Grundsatz der Zulassungsfreiheit  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufnahme und 
die Ausübung der Tätigkeit eines Anbieters von Diensten der 
Informationsgesellschaft nicht zulassungspflichtig ist und keiner 
sonstigen Anforderung gleicher Wirkung unterliegt.  

(2) Absatz 1 gilt unbeschadet der Zulassungsverfahren, die 
nicht speziell und ausschließlich Dienste der Informationsgesell-
schaft betreffen oder die in den Anwendungsbereich der Richtli-
nie 97/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10. April 1997 über einen gemeinsamen Rahmen für Allgemein- 
und Einzelgenehmigungen für Telekommunikationsdienste(*28) 
fallen.  

Artikel 5 Allgemeine Informationspflichten  
(1) Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen 

nach dem Gemeinschaftsrecht stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass der Diensteanbieter den Nutzern des Dienstes und den 
zuständigen Behörden zumindest die nachstehend aufgeführten 
Informationen leicht, unmittelbar und ständig verfügbar macht:  

a) den Namen des Diensteanbieters;  
b) die geographische Anschrift, unter der der Dienstean-

bieter niedergelassen ist;  
c) Angaben, die es ermöglichen, schnell mit dem 

Diensteanbieter Kontakt aufzunehmen und unmittelbar 
und effizient mit ihm zu kommunizieren, einschließlich 
seiner Adresse der elektronischen Post;  

d) wenn der Diensteanbieter in ein Handelsregister oder 
ein vergleichbares öffentliches Register eingetragen ist, 

das Handelsregister, in das der Diensteanbieter einge-
tragen ist, und seine Handelsregisternummer oder eine 
gleichwertige in diesem Register verwendete Kennung;  

e) soweit für die Tätigkeit eine Zulassung erforderlich ist, 
die Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde;  

f) hinsichtlich reglementierter Berufe:  
- gegebenenfalls der Berufsverband, die Kammer 

oder eine ähnliche Einrichtung, dem oder der der 
Diensteanbieter angehört,  

- die Berufsbezeichnung und der Mitgliedstaat, in 
der sie verliehen worden ist;  

- eine Verweisung auf die im Mitgliedstaat der Nie-
derlassung anwendbaren berufsrechtlichen Regeln 
und Angaben dazu, wie sie zugänglich sind;  

g) in Fällen, in denen der Diensteanbieter Tätigkeiten aus-
übt, die der Mehrwertsteuer unterliegen, die Identifika-
tionsnummer gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Sechsten 
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Umsatzsteuer - Gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige 
Bemessungsgrundlage(*29).  

(2) Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen 
nach dem Gemeinschaftsrecht tragen die Mitgliedstaaten zumin-
dest dafür Sorge, dass, soweit Dienste der Informationsgesell-
schaft auf Preise Bezug nehmen, diese klar und unzweideutig 
ausgewiesen werden und insbesondere angegeben wird, ob 
Steuern und Versandkosten in den Preisen enthalten sind.  

Abschnitt 2. Kommerzielle Kommunikationen 
Artikel 6 Informationspflichten  

Zusätzlich zu den sonstigen Informationsanforderungen nach 
dem Gemeinschaftsrecht stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
kommerzielle Kommunikationen, die Bestandteil eines Dienstes 
der Informationsgesellschaft sind oder einen solchen Dienst 
darstellen, zumindest folgende Bedingungen erfüllen:  

a) Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als sol-
che zu erkennen sein;  

b) die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag 
kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muss klar 
identifizierbar sein;  

c) soweit Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnach-
lässe, Zugaben und Geschenke im Mitgliedstaat der 
Niederlassung des Diensteanbieters zulässig sind, müs-
sen sie klar als solche erkennbar sein, und die Bedin-
gungen für ihre Inanspruchnahme müssen leicht zu-
gänglich sein sowie klar und unzweideutig angegeben 
werden;  

d) soweit Preisausschreiben oder Gewinnspiele im Mit-
gliedstaat der Niederlassung des Diensteanbieters zuläs-
sig sind, müssen sie klar als solche erkennbar sein, und 
die Teilnahmebedingungen müssen leicht zugänglich 
sein sowie klar und unzweideutig angegeben werden.  

Artikel 7 Nicht angeforderte kommerzielle Kommuni-
kationen  

(1) Zusätzlich zu den sonstigen Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts stellen Mitgliedstaaten, die nicht angeforderte 
kommerzielle Kommunikation mittels elektronischer Post zulas-
sen, sicher, dass solche kommerziellen Kommunikationen eines 
in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Diensteanbieters bei 
Eingang beim Nutzer klar und unzweideutig als solche erkenn-
bar sind.  

(2) Unbeschadet der Richtlinien 97/7/EG und 97/66/EG ergrei-
fen die Mitgliedstaaten Maßnahmen um sicherzustellen, dass 
Diensteanbieter, die nicht angeforderte kommerzielle Kommu-
nikation durch elektronische Post übermitteln, regelmäßig sog. 
Robinson-Listen konsultieren, in die sich natürliche Personen 
eintragen können, die keine derartigen kommerziellen Kommu-
nikationen zu erhalten wünschen, und dass die Diensteanbieter 
diese Listen beachten.  



Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16: Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 34 

Artikel 8 Reglementierte Berufe  
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verwendung 

kommerzieller Kommunikationen, die Bestandteil eines von 
einem Angehörigen eines reglementierten Berufs angebotenen 
Dienstes der Informationsgesellschaft sind oder einen solchen 
Dienst darstellen, gestattet ist, soweit die berufsrechtlichen 
Regeln, insbesondere zur Wahrung von Unabhängigkeit, Würde 
und Ehre des Berufs, des Berufsgeheimnisses und eines lauteren 
Verhaltens gegenüber Kunden und Berufskollegen, eingehalten 
werden.  

(2) Unbeschadet der Autonomie von Berufsvereinigungen und 
-organisationen ermutigen die Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion die Berufsvereinigungen und -organisationen dazu, Verhal-
tenskodizes auf Gemeinschaftsebene aufzustellen, um zu 
bestimmen, welche Arten von Informationen im Einklang mit 
den in Absatz 1 genannten Regeln zum Zwecke der kommerziel-
len Kommunikation erteilt werden können.  

(3) Bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für Gemeinschafts-
initiativen, die erforderlich werden könnten, um das Funktionie-
ren des Binnenmarktes im Hinblick auf die in Absatz 2 genann-
ten Informationen zu gewährleisten, trägt die Kommission den 
auf Gemeinschaftsebene geltenden Verhaltenskodizes gebührend 
Rechnung und handelt in enger Zusammenarbeit mit den ein-
schlägigen Berufsvereinigungen und -organisationen.  

(4) Diese Richtlinie findet zusätzlich zu den Gemeinschafts-
richtlinien betreffend den Zugang zu und die Ausübung von 
Tätigkeiten im Rahmen der reglementierten Berufe Anwendung.  

Abschnitt 3. Abschluss von Verträgen auf elektronischem 
Weg 
Artikel 9 Behandlung von Verträgen  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihr Rechtssystem 
den Abschluss von Verträgen auf elektronischem Wege ermög-
licht. Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass ihre 
für den Vertragsabschluss geltenden Rechtsvorschriften weder 
Hindernisse für die Verwendung elektronischer Verträge bilden 
noch dazu führen, dass diese Verträge aufgrund des Umstandes, 
dass sie auf elektronischem Wege zustande gekommen sind, 
keine rechtliche Wirksamkeit oder Gültigkeit haben.  

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Absatz 1 auf 
alle oder bestimmte Verträge einer der folgenden Kategorien 
keine Anwendung findet:  

a) Verträge, die Rechte an Immobilien mit Ausnahme von 
Mietrechten begründen oder übertragen;  

b) Verträge, bei denen die Mitwirkung von Gerichten, Be-
hörden oder öffentliche Befugnisse ausübenden Berufen 
gesetzlich vorgeschrieben ist;  

c) Bürgschaftsverträge und Verträge über Sicherheiten, die 
von Personen außerhalb ihrer gewerblichen, geschäftli-
chen oder beruflichen Tätigkeit eingegangen werden;  

d) Verträge im Bereich des Familienrechts oder des Erb-
rechts.  

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, für welche 
der in Absatz 2 genannten Kategorien sie Absatz 1 nicht anwen-
den. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle fünf 
Jahre einen Bericht über die Anwendung des Absatzes 2, aus 
dem hervorgeht, aus welchen Gründen es ihres Erachtens wei-
terhin gerechtfertigt ist, auf die unter Absatz 2 Buchstabe b) 
fallende Kategorie Absatz 1 nicht anzuwenden.  

Artikel 10 Informationspflichten  
(1) Zusätzlich zu den sonstigen Informationspflichten aufgrund 

des Gemeinschaftsrechts stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
- außer im Fall abweichender Vereinbarungen zwischen Partei-
en, die nicht Verbraucher sind vom Diensteanbieter zumindest 
folgende Informationen klar, verständlich und unzweideutig 
erteilt werden, bevor des Nutzer des Dienstes die Bestellung 
abgibt:  

a) die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Ver-
tragsabschluss führen;  

b) Angaben dazu, ob der Vertragstext nach Vertragsab-
schluss vom Diensteanbieter gespeichert wird und ob er 
zugänglich sein wird;  

c) die technischen Mittel zur Erkennung und Korrektur 
von Eingabefehlern vor Abgabe der Bestellung;  

d) die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehenden 
Sprachen.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass - außer im Fall 
abweichender Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht 
Verbraucher sind - der Diensteanbieter alle einschlägigen Ver-
haltenskodizes angibt, denen er sich unterwirft, einschließlich 
Informationen darüber, wie diese Kodizes auf elektronischem 
Wege zugänglich sind.  

(3) Die Vertragsbestimmungen und die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen müssen dem Nutzer so zur Verfügung 
gestellt werden, dass er sie speichern und reproduzieren kann.  

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Verträge, die aus-
schließlich durch den Austausch von elektronischer Post oder 
durch damit vergleichbare individuelle Kommunikation ge-
schlossen werden.  

Artikel 11 Abgabe einer Bestellung  
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass - außer im Fall 

abweichender Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht 
Verbraucher sind - im Fall einer Bestellung durch einen Nutzer 
auf elektronischem Wege folgende Grundsätze gelten:  

- Der Diensteanbieter hat den Eingang der Bestellung des 
Nutzers unverzüglich auf elektronischem Wege zu bes-
tätigen;  

- Bestellung und Empfangsbestätigung gelten als einge-
gangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, 
sie abrufen können.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass - außer im Fall 
abweichender Vereinbarungen zwischen Parteien, die nicht 
Verbraucher sind - der Diensteanbieter dem Nutzer angemesse-
ne, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung 
stellt, mit denen er Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung 
erkennen und korrigieren kann.  

(3) Absatz 1 erster Gedankenstrich und Absatz 2 gelten nicht 
für Verträge, die ausschließlich durch den Austausch von elekt-
ronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommuni-
kation geschlossen werden.  

Abschnitt 4. Verantwortlichkeit der Vermittler 
Artikel 12 Reine Durchleitung  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Diens-
tes der Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem 
Nutzer eingegebene Informationen in einem Kommunikations-
netz zu übermitteln oder Zugang zu einem Kommunikationsnetz 
zu vermitteln, der Diensteanbieter nicht für die übermittelten 
Informationen verantwortlich ist, sofern er  

a) die Übermittlung nicht veranlasst,  
b) den Adressaten der übermittelten Informationen nicht 

auswählt und  
c) die übermittelten Informationen nicht auswählt oder 

verändert.  
(2) Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung 

des Zugangs im Sinne von Absatz 1 umfassen auch die automa-
tische kurzzeitige Zwischenspeicherung der übermittelten In-
formationen, soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung 
im Kommunikationsnetz geschieht und die Information nicht 
länger gespeichert wird, als es für die Übermittlung üblicherwei-
se erforderlich ist.  

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen 
der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechts-
verletzung abzustellen oder zu verhindern.  

Artikel 13 Caching  
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Diens-

tes der Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem 
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Nutzer eingegebene Informationen in einem Kommunikations-
netz zu übermitteln, der Diensteanbieter nicht für die automati-
sche, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung verantwortlich ist, 
die dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der Informati-
on an andere Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, 
sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) Der Diensteanbieter verändert die Information nicht;  
b) der Diensteanbieter beachtet die Bedingungen für den 

Zugang zu der Information;  
c) der Diensteanbieter beachtet die Regeln für die Aktuali-

sierung der Information, die in weithin anerkannten und 
verwendeten Industriestandards festgelegt sind;  

d) der Diensteanbieter beeinträchtigt nicht die erlaubte 
Anwendung von Technologien zur Sammlung von Da-
ten über die Nutzung der Information, die in weithin 
anerkannten und verwendeten Industriestandards fest-
gelegt sind;  

e) der Diensteanbieter handelt zügig, um eine von ihm ge-
speicherte Information zu entfernen oder den Zugang zu 
ihr zu sperren, sobald er tatsächliche Kenntnis davon 
erhält, dass die Information am ursprünglichen Aus-
gangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt wurde 
oder der Zugang zu ihr gesperrt wurde oder ein Gericht 
oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder 
Sperrung angeordnet hat.  

(2) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen 
der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechts-
verletzung abzustellen oder zu verhindern.  

Artikel 14 Hosting  
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Diens-

tes der Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von 
durch einen Nutzer eingegebenen Informationen besteht, der 
Diensteanbieter nicht für die im Auftrag eines Nutzers gespei-
cherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:  

a) Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von der 
rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, und, in Be-
zug auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch keiner 
Tatsachen oder Umstände bewusst, aus denen die 
rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich 
wird, oder  

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses 
Bewusstsein erlangt, unverzüglich tätig, um die Infor-
mation zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren.  

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem 
Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird.  

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen 
der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechts-
verletzung abzustellen oder zu verhindern, oder dass die Mit-
gliedstaaten Verfahren für die Entfernung einer Information oder 
die Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen.  

Artikel 15 Keine allgemeine Überwachungspflicht  
(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diensten im 

Sinne der Artikel 12, 13 und 14 keine allgemeine Verpflichtung 
auf, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informatio-
nen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu forschen, die 
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.  

(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft dazu verpflichten, die zuständigen 
Behörden unverzüglich über mutmaßliche rechtswidrige Tätig-
keiten oder Informationen der Nutzer ihres Dienstes zu unter-
richten, oder dazu verpflichten, den zuständigen Behörden auf 
Verlangen Informationen zu übermitteln, anhand deren die 
Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie Vereinbarungen über die 
Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden können.  

KAPITEL III. UMSETZUNG 
Artikel 16 Verhaltenskodizes  

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ermutigen  
a) die Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände und -

organisationen, auf Gemeinschaftsebene Verhaltenko-
dizes aufzustellen, die zur sachgemäßen Anwendung 
der Artikel 5 bis 15 beitragen;  

b) zur freiwilligen Übermittlung der Entwürfe für Verhal-
tenskodizes auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder der 
Gemeinschaft an die Kommission;  

c) zur elektronischen Abrufbarkeit der Verhaltenskodizes 
in den Sprachen der Gemeinschaft;  

d) die Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände und -
organisationen, die Mitgliedstaaten und die Kommissi-
on darüber zu unterrichten, zu welchen Ergebnissen sie 
bei der Bewertung der Anwendung ihrer Verhaltensko-
dizes und von deren Auswirkungen auf die Praktiken 
und Gepflogenheiten des elektronischen Geschäftsver-
kehrs gelangen;  

e) zur Aufstellung von Verhaltenskodizes zum Zwecke 
des Jugendschutzes und des Schutzes der Menschen-
würde.  

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission ermutigen dazu, 
die Verbraucherverbände und -organisationen bei der Ausarbei-
tung und Anwendung von ihre Interessen berührenden Verhal-
tenskodizes im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a) zu beteiligen. 
Gegebenenfalls sind Vereinigungen zur Vertretung von Sehbe-
hinderten und allgemein von Behinderten zu hören, um deren 
besonderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen.  

Artikel 17 Außergerichtliche Beilegung von Streitig-
keiten  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Rechtsvor-
schriften bei Streitigkeiten zwischen einem Anbieter eines 
Dienstes der Informationsgesellschaft und einem Nutzer des 
Dienstes die Inanspruchnahme der nach innerstaatlichem Recht 
verfügbaren Verfahren zur außergerichtlichen Beilegung, auch 
auf geeignetem elektronischem Wege, nicht erschweren.  

(2) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten, insbesondere in Fragen 
des Verbraucherrechts, so vorzugehen, dass angemessene Ver-
fahrensgarantien für die Beteiligten gegeben sind.  

(3) Die Mitgliedstaaten ermutigen Einrichtungen zur außerge-
richtlichen Beilegung von Streitigkeiten, die Kommission über 
signifikante Entscheidungen, die sie hinsichtlich der Dienste der 
Informationsgesellschaft erlassen, zu unterrichten und ihr alle 
sonstigen Informationen über Praktiken und Gepflogenheiten 
des elektronischen Geschäftsverkehrs zu übermitteln.  

Artikel 18 Klagemöglichkeiten  
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nach innerstaat-

lichem Recht verfügbaren Klagemöglichkeiten im Zusammen-
hang mit Diensten der Informationsgesellschaft es ermöglichen, 
dass rasch Maßnahmen, einschließlich vorläufiger Maßnahmen, 
getroffen werden können, um eine mutmaßliche Rechtsverlet-
zung abzustellen und zu verhindern, dass den Betroffenen weite-
rer Schaden entsteht.  

(2) Der Anhang der Richtlinie 98/27/EG wird durch folgende 
Nummer ergänzt:  

"11. Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte 
der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ('Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr') (ABl. L 178 vom 
17.7.2000, S. 1)."  

Artikel 19 Zusammenarbeit  
(1) Die Mitgliedstaaten müssen geeignete Aufsichts- und Un-

tersuchungsinstrumente für die wirksame Umsetzung dieser 
Richtlinie besitzen und stellen sicher, dass die Diensteanbieter 
ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen.  
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(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit den anderen Mitgliedstaa-
ten zusammen; hierzu benennen sie eine oder mehrere Verbin-
dungsstellen, deren Anschrift sie den anderen Mitgliedstaaten 
und der Kommission mitteilen.  

(3) Die Mitgliedstaaten kommen Amtshilfe- und Auskunftsbe-
gehren anderer Mitgliedstaaten oder der Kommission im Ein-
klang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften so rasch wie 
möglich nach, auch auf geeignetem elektronischem Wege.  

(4) Die Mitgliedstaaten richten Verbindungsstellen ein, die 
zumindest auf elektronischem Wege zugänglich sind und bei 
denen Nutzer von Diensten und Diensteanbieter  

a) allgemeine Informationen über ihre vertraglichen Rech-
te und Pflichten sowie über die bei Streitfällen zur Ver-
fügung stehenden Beschwerde- und Rechtsbehelfsme-
chanismen, einschließlich der praktischen Aspekte der 
Inanspruchnahme dieser Mechanismen, erhalten kön-
nen;  

b) Anschriften von Behörden, Vereinigungen und Organi-
sationen erhalten können, von denen sie weitere Infor-
mationen oder praktische Unterstützung bekommen 
können.  

(5) Die Mitgliedstaaten ermutigen dazu, die Kommission über 
alle signifikanten behördlichen und gerichtlichen Entscheidun-
gen, die in ihrem Hoheitsgebiet über Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit Diensten der Informationsgesellschaft ergehen, 
sowie über die Praktiken und Gepflogenheiten des elektroni-
schen Geschäftsverkehrs zu unterrichten. Die Kommission teilt 
derartige Entscheidungen den anderen Mitgliedstaaten mit.  

Artikel 20 Sanktionen  
Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei Verstö-

ßen gegen die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung 
dieser Richtlinie anzuwenden sind, und treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, um ihre Durchsetzung sicherzustellen. Die Sankti-
onen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  

KAPITEL IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artikel 21 Überprüfung  

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und dem Wirtschfts- und Sozialausschuss vor dem 17. Juli 

2003 und danach alle zwei Jahre einen Bericht über die Anwen-
dung dieser Richtlinie vor und unterbreitet gegebenenfalls 
Vorschläge für die Anpassung dieser Richtlinie an die rechtli-
chen, technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Be-
reich der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere in 
Bezug auf die Verbrechensverhütung, den Jugendschutz, den 
Verbraucherschutz und das einwandfreie Funktionieren des 
Binnenmarktes.  

(2) Im Hinblick auf das etwaige Erfordernis einer Anpassung 
dieser Richtlinie wird in dem Bericht insbesondere untersucht, 
ob Vorschläge in Bezug auf die Haftung der Anbieter von Hy-
perlinks und von Instrumenten zur Lokalisierung von Informati-
onen, Verfahren zur Meldung und Entfernung rechtswidriger 
Inhalte ("notice and take down"-Verfahren) und eine Haftbarma-
chung im Anschluss an die Entfernung von Inhalten erforderlich 
sind. In dem Bericht ist auch zu untersuchen, ob angesichts der 
technischen Entwicklungen zusätzliche Bedingungen für die in 
den Artikeln 12 und 13 vorgesehene Haftungsfreistellung erfor-
derlich sind und ob die Grundsätze des Binnenmarkts auf nicht 
angeforderte kommerziellen Kommunikationen mittels elektro-
nischer Post angewendet werden können.  

Artikel 22 Umsetzung  
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie vor dem 
17. Januar 2002 nachzukommen. Sie setzen die Kommission 
unverzüglich davon in Kenntnis.  

(2) Wenn die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 genannten Vor-
schriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 
diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei-
ten der Bezugnahme.  

Artikel 23 Inkrafttreten  
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-

blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.  

Artikel 24 Adressaten  
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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VII.  STAATSVERTRAG FÜR RUNDFUNK UND TELEMEDIEN  
(Rundfunkstaatsvertrag, RSTV) vom 31. August 1991 (HmbGVBl. 1991, S. 425), 
zuletzt geändert durch den 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006 (HmbGVBl. 
2007, S. 39) 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 
schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Präambel 
Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für den 

öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk in einem 
dualen Rundfunksystem der Länder des vereinten Deutschlands. 
Er trägt der europäischen Entwicklung des Rundfunks Rech-
nung. 

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk sind 
der freien individuellen und öffentlichen Meinungsbildung 
sowie der Meinungsvielfalt verpflichtet. Beide Rundfunksyste-
me müssen in der Lage sein, den Anforderungen des nationalen 
und des internationalen Wettbewerbs zu entsprechen. Im Zuge 
der Vermehrung der Rundfunkprogramme in Europa durch die 
neuen Techniken sollen Informationsvielfalt und kulturelles 
Angebot im deutschsprachigen Raum verstärkt werden. Durch 
diesen Staatsvertrag, vor allem aber durch weitere Regelungen 
und Förderungsvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland, 
soll die Herstellung neuer europäischer Fernsehproduktionen 
nachhaltig unterstützt werden. 

Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind Bestand und 
Entwicklung zu gewährleisten. Dazu gehört seine Teilhabe an 
allen neuen technischen Möglichkeiten in der Herstellung und 
zur Verbreitung sowie die Möglichkeit der Veranstaltung neuer 
Formen von Rundfunk. Seine finanziellen Grundlagen ein-
schließlich des dazugehörigen Finanzausgleichs sind zu erhalten 
und zu sichern. 

Den privaten Veranstaltern werden Ausbau und Fortentwick-
lung eines privaten Rundfunksystems, vor allem in technischer 
und programmlicher Hinsicht, ermöglicht. Dazu sollen ihnen 
ausreichende Sendekapazitäten zur Verfügung gestellt und 
angemessene Einnahmequellen erschlossen werden. Sie sollen 
dabei ihre über Satelliten ausgestrahlten Fernsehprogramme 
unter Berücksichtigung lokaler und regionaler Beiträge nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts zusätzlich über verfügba-
re terrestrische Fernsehfrequenzen verbreiten können, die bun-
desweit, auch im Hinblick auf neue Fernsehveranstalter, mög-
lichst gleichgewichtig aufgeteilt werden sollen. 

Die Vereinigung Deutschlands und die fortschreitende Ent-
wicklung des dualen Rundfunksystems machen es erforderlich, 
die bisherige Frequenzaufteilung und -nutzung umfassend zu 
überprüfen. Alle Länder erklären ihre Absicht, festgestellte 
Doppel- oder Mehrfachversorgungen abzubauen, um zusätzliche 

Übertragungsmöglichkeiten für private Veranstalter, auch für 
den Westschienenveranstalter, zu gewinnen.  

Den Landesmedienanstalten obliegt es, unter dem Gesichts-
punkt der Gleichbehandlung privater Veranstalter und der besse-
ren Durchsetzbarkeit von Entscheidungen verstärkt zusammen-
zuarbeiten. 

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und Verbrei-
tung von Rundfunk in Deutschland in einem dualen Rundfunk-
system; für Telemedien gelten nur die Abschnitte IV bis VI 
sowie § 20 Abs. 2. 

(2) Soweit dieser Staatsvertrag keine anderweitigen Regelun-
gen für die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk enthält 
oder solche Regelungen zulässt, sind die für die jeweilige Rund-
funkanstalt oder den jeweiligen privaten Veranstalter geltenden 
landesrechtlichen Vorschriften anzuwenden. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Veran-

staltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art in Wort, in 
Ton und in Bild unter Benutzung elektromagnetischer Schwin-
gungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mittels eines 
Leiters. Der Begriff schließt Darbietungen ein, die verschlüsselt 
verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt empfangbar 
sind. Telemedien sind alle elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdienste, soweit sie nicht Telekommunikations-
dienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes sind, 
die ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommunika-
tionsnetze bestehen oder telekommunikationsgestützte Dienste 
nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes oder Rund-
funk nach Satz 1 und 2 sind. Telemedien sind auch Fernseh- und 
Radiotext sowie Teleshoppingkanäle. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 
1.  Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit vielfältigen 

Inhalten, in welchem Information, Bildung, Beratung 
und Unterhaltung einen wesentlichen Teil des Gesamt-
programms bilden, 

2.  Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit im We-
sentlichen gleichartigen Inhalten, 

3.  Satellitenfensterprogramm ein zeitlich begrenztes 
Rundfunkprogramm mit bundesweiter Verbreitung im 
Rahmen eines weiterreichenden Programms (Hauptpro-
gramm), 

4.  Regionalfensterprogramm ein zeitlich und räumlich be-
grenztes Rundfunkprogramm mit im Wesentlichen re-
gionalen Inhalten im Rahmen eines Hauptprogramms, 

5.  Werbung jede Äußerung bei der Ausübung eines Han-
dels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die im 
Rundfunk von einem öffentlich-rechtlichen oder priva-
ten Veranstalter entweder gegen Entgelt oder eine ähn-
liche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet 
wird mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbe-
weglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen 
Entgelt zu fördern. § 7 Abs. 8 bleibt unberührt, 

6.  Schleichwerbung die Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätig-
keiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbrin-
gers von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie 
vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorge-
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sehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigent-
lichen Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung irre-
führen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt ins-
besondere dann als zu Werbezwecken beabsichtigt, 
wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleis-
tung erfolgt, 

7.  Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen oder juristi-
schen Person oder einer Personenvereinigung, die an 
Rundfunktätigkeiten oder an der Produktion audiovisu-
eller Werke nicht beteiligt ist, zur direkten oder indirek-
ten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die 
Marke, das Erscheinungsbild der Person oder Perso-
nenvereinigung, ihre Tätigkeit oder ihre Leistungen zu 
fördern, 

8.  Teleshopping die Sendung direkter Angebote an die Öf-
fentlichkeit für den Absatz von Waren oder die Erbrin-
gung von Dienstleistungen einschließlich unbewegli-
cher Sachen, Rechte und Verpflichtungen gegen Ent-
gelt, 

9.  Programmbouquet die Bündelung von Programmen und 
Diensten, die in digitaler Technik unter einem elektro-
nischen Programmführer verbreitet werden. 

§ 3 Allgemeine Programmgrundsätze 
Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF) und alle Veranstalter bundesweit 
verbreiteter Fernsehprogramme haben in ihren Sendungen die 
Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie sollen dazu 
beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stärken. 
Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung 
sind zu achten. Weitergehende landesrechtliche Anforderungen 
an die Gestaltung der Sendungen sowie § 41 dieses Staatsvertra-
ges bleiben unberührt. 

§ 4 Übertragung von Großereignissen 
(1) Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheb-

licher gesellschaftlicher Bedeutung (Großereignisse) in der 
Bundesrepublik Deutschland verschlüsselt und gegen besonderes 
Entgelt ist nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder 
ein Dritter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass das 
Ereignis zumindest in einem frei empfangbaren und allgemein 
zugänglichen Fernsehprogramm in der Bundesrepublik Deutsch-
land zeitgleich oder, sofern wegen parallel laufender Einzeler-
eignisse nicht möglich, geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt 
werden kann. Besteht keine Einigkeit über die Angemessenheit 
der Bedingungen, sollen die Parteien rechtzeitig vor dem Ereig-
nis ein schiedsrichterliches Verfahren nach §§ 1025 ff. der 
Zivilprozessordnung vereinbaren; kommt die Vereinbarung 
eines schiedsrichterlichen Verfahrens aus Gründen, die der 
Fernsehveranstalter oder der Dritte zu vertreten haben, nicht 
zustande, gilt die Übertragung nach S. 1 als nicht zu angemesse-
nen Bedingungen ermöglicht. Als allgemein zugängliches Fern-
sehprogramm gilt nur ein Programm, das in mehr als zwei 
Drittel der Haushalte tatsächlich empfangbar ist. 

(2) Großereignisse im Sinne dieser Bestimmung sind: 
1. Olympische Sommer- und Winterspiele, 
2.  bei Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften alle 

Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig von 
einer deutschen Beteiligung das Eröffnungsspiel, die 
Halbfinalspiele und das Endspiel, 

3.  die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Vereins-
pokal des Deutschen Fußball-Bundes, 

4.  Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußballnatio-
nalmannschaft, 

5.  Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften im 
Fußball (Champions League, UEFA-Cup) bei deutscher 
Beteiligung. 

Bei Großereignissen, die aus mehreren Einzelereignissen be-
stehen, gilt jedes Einzelereignis als Großereignis. Die Aufnahme 

oder Herausnahme von Ereignissen in diese Bestimmung ist nur 
durch Staatsvertrag aller Länder zulässig. 

(3) Teilt ein Mitgliedstaat der Europäischen Union seine Be-
stimmungen über die Ausstrahlung von Großereignissen nach 
Artikel 3a der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinie-
rung bestimmter Rechts- und Verhaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit in der 
Fassung der Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates der Europäischen Kommission mit und erhebt die 
Kommission nicht binnen drei Monaten seit der Mitteilung 
Einwände und werden die Bestimmungen des betreffenden 
Mitgliedstaates im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht, ist die Ausstrahlung von Großereignissen ver-
schlüsselt und gegen Entgelt für diesen Mitgliedstaat nur zuläs-
sig, wenn der Fernsehveranstalter nach den im Amtsblatt veröf-
fentlichten Bestimmungen des betreffenden Mitgliedstaates eine 
Übertragung in einem frei zugänglichen Programm ermöglicht. 
S. 1 gilt nicht für die Übertragung von Großereignissen für 
andere Mitgliedstaaten, an denen Fernsehveranstalter vor dem 
30. Juli 1997 Rechte zur ausschließlichen verschlüsselten Über-
tragung gegen Entgelt für diesen Mitgliedstaat erworben haben. 

(4) Sind Bestimmungen eines Staates, der das Europäische 
Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen in der 
Fassung des Änderungsprotokolls vom 9. September 1998 
ratifiziert hat, nach  dem Verfahren nach Artikel 9 a Abs. 3 des 
Übereinkommens veröffentlicht, so gilt diese Regelung für 
Veranstalter in der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe 
des S. 4, es sei denn, die Ministerpräsidenten der Länder versa-
gen der Regelung innerhalb einer Frist von sechs Monaten durch 
einstimmigen Beschluss die Anerkennung. Die Anerkennung 
kann nur versagt werden, wenn die Bestimmungen des betref-
fenden Staates gegen das Grundgesetz oder die Europäische 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten verstoßen. Die für Veranstalter in der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem vorbezeichneten Verfahren geltenden 
Bestimmungen sind in den amtlichen Veröffentlichungsblättern 
der Länder bekannt zu machen. Mit dem Tag der letzten Be-
kanntmachung in den Veröffentlichungsblättern der Länder ist 
die Ausstrahlung von Großereignissen verschlüsselt und gegen 
Entgelt für diesen betreffenden Staat nur zulässig, wenn der 
Fernsehveranstalter nach den veröffentlichten Bestimmungen 
des betreffenden Staates eine Übertragung dort in einem frei 
zugänglichen Programm ermöglicht. 

(5) Verstößt ein Veranstalter gegen die Bestimmungen der 
Abs. 3 und 4, so kann die Zulassung widerrufen werden. Statt 
des Widerrufs kann die Zulassung mit Nebenbestimmungen 
versehen werden, soweit dies ausreicht, den Verstoß zu beseiti-
gen. 

§ 5 Kurzberichterstattung  
(1) Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung über 

Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und 
von allgemeinem Informationsinteresse sind, steht jedem in 
Europa zugelassenen Fernsehveranstalter zu eigenen Sendezwe-
cken zu. Dieses Recht schließt die Befugnis zum Zugang, zur 
kurzzeitigen Direktübertragung, zur Aufzeichnung, zu deren 
Auswertung zu einem einzigen Beitrag und zur Weitergabe unter 
den Voraussetzungen der Abs. 2 bis 12 ein. 

(2) Anderweitige gesetzliche Bestimmungen, insbesondere 
solche des Urheberrechts und des Persönlichkeitsschutzes, 
bleiben unberührt. 

(3) Auf die Kirchen und auf andere Religionsgemeinschaften 
sowie deren Einrichtungen mit entsprechender Aufgabenstellung 
findet Abs. 1 keine Anwendung. 

(4) Die unentgeltliche Kurzberichterstattung ist auf eine dem 
Anlass entsprechende nachrichtenmäßige Kurzberichterstattung 
beschränkt. Die zulässige Dauer bemisst sich nach der Länge der 
Zeit, die notwendig ist, um den nachrichtenmäßigen Informati-
onsgehalt der Veranstaltung oder des Ereignisses zu vermitteln. 
Bei kurzfristig und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltun-
gen vergleichbarer Art beträgt die Obergrenze der Dauer in der 
Regel eineinhalb Minuten. Werden Kurzberichte über Veranstal-
tungen vergleichbarer Art zusammengefasst, muss auch in dieser 
Zusammenfassung der nachrichtenmäßige Charakter gewahrt 
bleiben. 
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(5) Das Recht auf Kurzberichterstattung muss so ausgeübt 
werden, dass vermeidbare Störungen der Veranstaltung oder des 
Ereignisses unterbleiben. Der Veranstalter kann die Übertragung 
oder die Aufzeichnung einschränken oder ausschließen, wenn 
anzunehmen ist, dass sonst die Durchführung der Veranstaltung 
in Frage gestellt oder das sittliche Empfinden der Veranstal-
tungsteilnehmer gröblich verletzt würden. Das Recht auf Kurz-
berichterstattung ist ausgeschlossen, wenn Gründe der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen und diese das 
öffentliche Interesse an der Information überwiegen. Unberührt 
bleibt im Übrigen das Recht des Veranstalters, die Übertragung 
oder die Aufzeichnung der Veranstaltung insgesamt auszu-
schließen. 

(6) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
kann der Veranstalter das allgemein vorgesehene Eintrittsgeld 
verlangen; im Übrigen ist ihm Ersatz seiner notwendigen Auf-
wendungen zu leisten, die durch die Ausübung des Rechts 
entstehen. 

(7) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung 
über berufsmäßig durchgeführte Veranstaltungen kann der 
Veranstalter ein dem Charakter der Kurzberichterstattung ent-
sprechendes billiges Entgelt verlangen. Wird über die Höhe des 
Entgelts keine Einigkeit erzielt, soll ein schiedsrichterliches 
Verfahren nach §§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung vereinbart 
werden. Das Fehlen einer Vereinbarung über die Höhe des 
Entgelts oder über die Durchführung eines schiedsrichterlichen 
Verfahrens steht der Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstat-
tung nicht entgegen; dasselbe gilt für einen bereits anhängigen 
Rechtsstreit über die Höhe des Entgelts. 

(8) Die Ausübung des Rechts auf Kurzberichterstattung setzt 
eine Anmeldung des Fernsehveranstalters bis spätestens zehn 
Tage vor Beginn der Veranstaltung beim Veranstalter voraus. 
Dieser hat spätestens fünf Tage vor Beginn der Veranstaltung 
den anmeldenden Fernsehveranstaltern mitzuteilen, ob genügend 
räumliche und technische Möglichkeiten für eine Übertragung 
oder Aufzeichnung bestehen. Bei kurzfristigen Veranstaltungen 
und bei Ereignissen haben die Anmeldungen zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt zu erfolgen. 

(9) Reichen die räumlichen und technischen Gegebenheiten für 
eine Berücksichtigung aller Anmeldungen nicht aus, haben 
zunächst die Fernsehveranstalter Vorrang, die vertragliche 
Vereinbarungen mit dem Veranstalter oder dem Träger des 
Ereignisses geschlossen haben. Darüber hinaus steht dem Veran-
stalter oder dem Träger des Ereignisses ein Auswahlrecht zu. 
Dabei sind zunächst solche Fernsehveranstalter zu berücksichti-
gen, die eine umfassende Versorgung des Landes sicherstellen, 
in dem die Veranstaltung oder das Ereignis stattfindet. 

(10) Fernsehveranstalter, die die Kurzberichterstattung wahr-
nehmen, sind verpflichtet, das Signal und die Aufzeichnung 
unmittelbar denjenigen Fernsehveranstaltern gegen Ersatz der 
angemessenen Aufwendungen zur Verfügung zu stellen, die 
nicht zugelassen werden konnten. 

(11) Trifft der Veranstalter oder der Träger eines Ereignisses 
eine vertragliche Vereinbarung mit einem Fernsehveranstalter 
über eine Berichterstattung, hat er dafür Sorge zu tragen, dass 
mindestens ein anderer Fernsehveranstalter eine Kurzberichter-
stattung wahrnehmen kann. 

(12) Die für die Kurzberichterstattung nicht verwerteten Teile 
sind spätestens drei Monate nach Beendigung der Veranstaltung 
oder des Ereignisses zu vernichten; die Vernichtung ist dem 
betreffenden Veranstalter oder Träger des Ereignisses schriftlich 
mitzuteilen. Die Frist wird durch die Ausübung berechtigter 
Interessen Dritter unterbrochen. 

§ 6 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- und 
Gemeinschaftsproduktionen 

(1) Die Fernsehveranstalter tragen zur Sicherung von deut-
schen und europäischen Film- und Fernsehproduktionen als 
Kulturgut sowie als Teil des audiovisuellen Erbes bei. 

(2) Zur Darstellung der Vielfalt im deutschsprachigen und 
europäischen Raum und zur Förderung von europäischen Film- 
und Fernsehproduktionen sollen die Fernsehveranstalter den 
Hauptteil ihrer insgesamt für Spielfilme, Fernsehspiele, Serien, 
Dokumentarsendungen und vergleichbare Produktionen vorge-

sehenen Sendezeit europäischen Werken entsprechend dem 
europäischen Recht vorbehalten. 

(3) Fernsehvollprogramme sollen einen wesentlichen Anteil an 
Eigenproduktionen sowie Auftrags- und Gemeinschaftsproduk-
tionen aus dem deutschsprachigen und europäischen Raum 
enthalten. Das gleiche gilt für Fernsehspartenprogramme, soweit 
dies nach ihren inhaltlichen Schwerpunkten möglich ist. 

(4) Im Rahmen seines Programmauftrages und unter Berück-
sichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zur qualitativen und 
quantitativen Sicherung seiner Programmbeschaffung berechtigt, 
sich an Filmförderungen zu beteiligen. Weitere landesrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt. 

§ 7 Inhalte von Werbung und Teleshopping, Kenn-
zeichnung 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht irreführen, den 
Interessen der Verbraucher nicht schaden und nicht Verhaltens-
weisen fördern, die die Gesundheit oder Sicherheit der Verbrau-
cher sowie den Schutz der Umwelt gefährden. 

(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige Pro-
gramm inhaltlich und redaktionell nicht beeinflussen. S. 1 gilt 
für Teleshopping-Spots, Teleshopping-Fenster und deren Anbie-
ter entsprechend. 

(3) Werbung und Teleshopping müssen als solche klar erkenn-
bar sein. Sie müssen im Fernsehen durch optische Mittel, im 
Hörfunk durch akustische Mittel eindeutig von anderen Pro-
grammteilen getrennt sein. In der Werbung und im Teleshopping 
dürfen keine unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. 

(4) Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit Werbung 
ist zulässig, wenn die Werbung vom übrigen Programm eindeu-
tig optisch getrennt und als solche gekennzeichnet ist. Diese 
Werbung wird auf die Dauer der Spotwerbung nach §§ 16 und 
45 angerechnet. § 15 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 gelten entspre-
chend. 

(5) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der Werbecha-
rakter erkennbar im Vordergrund steht und die Werbung einen 
wesentlichen Bestandteil der Sendung darstellt. Sie müssen zu 
Beginn als Dauerwerbesendung angekündigt und während ihres 
gesamten Verlaufs als solche gekennzeichnet werden. 

(6) Schleichwerbung und entsprechende Praktiken sind unzu-
lässig. Die Einfügung virtueller Werbung in Sendungen ist 
zulässig, wenn 

1.  am Anfang und am Ende der betreffenden Sendung dar-
auf hingewiesen wird und 

2.  durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin beste-
hende Werbung ersetzt wird. 

Andere Rechte bleiben unberührt. 
(7) In der Fernsehwerbung und beim Teleshopping im Fernse-

hen dürfen keine Personen auftreten, die regelmäßig Nachrich-
tensendungen oder Sendungen zum politischen Zeitgeschehen 
vorstellen. 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art 
ist unzulässig. S. 1 gilt für Teleshopping entsprechend. Unent-
geltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit einschließlich 
von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwecken gelten nicht als 
Werbung im Sinne von S. 1. § 42 bleibt unberührt. 

§ 8 Sponsoring 
(1) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert werden, 

muss zu Beginn oder am Ende auf die Finanzierung durch den 
Sponsor in vertretbarer Kürze deutlich hingewiesen werden; der 
Hinweis ist in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. 
Neben oder anstelle des Namens des Sponsors kann auch dessen 
Firmenemblem oder eine Marke eingeblendet werden. 

(2) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten Sendung 
dürfen vom Sponsor nicht in der Weise beeinflusst werden, dass 
die Verantwortung und die redaktionelle Unabhängigkeit des 
Rundfunkveranstalters beeinträchtigt werden. 

(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Verkauf, zum 
Kauf oder zur Miete oder Pacht von Erzeugnissen oder Dienst-
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leistungen des Sponsors oder eines Dritten, vor allem durch 
entsprechende besondere Hinweise, anregen. 

(4) Sendungen dürfen nicht von Unternehmen gesponsert wer-
den, deren Haupttätigkeit die Herstellung von Zigaretten und 
anderen Tabakerzeugnissen ist. 

(5) Beim Sponsoring von Sendungen durch Unternehmen, 
deren Tätigkeit die Herstellung oder den Verkauf von Arznei-
mitteln und medizinischen Behandlungen umfasst, darf für den 
Namen oder das Image des Unternehmens gesponsert werden, 
nicht jedoch für bestimmte Arzneimittel oder medizinische 
Behandlungen, die nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind. 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen 
Zeitgeschehen dürfen nicht gesponsert werden. 

§ 9 Informationspflicht, zuständige Behörden 
(1) Die Rundfunkanstalten des Landesrechts sind verpflichtet, 

der nach Landesrecht zuständigen Behörde gemäß Artikel 6 Abs. 
2 des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen die dort aufgeführten Informationen auf Ver-
langen zur Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für private Fern-
sehveranstalter, die auf Verlangen die Informationen der Lan-
desmedienanstalt des Landes zur Verfügung zu stellen haben, in 
dem die Zulassung erteilt wurde. Diese leitet die Informationen 
an ihre rechtsaufsichtsführende Behörde weiter. 

(2) Die Ministerpräsidenten der Länder bestimmen durch Be-
schluss eine oder mehrere der in Abs. 1 genannten Behörden, 
welche die Aufgaben nach Artikel 19 Abs. 2 und 3 des Europäi-
schen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernse-
hen wahrnehmen. Diesen Behörden sind zur Durchführung ihrer 
Aufgaben alle erforderlichen Informationen durch die zuständi-
gen Behörden der einzelnen Länder zu übermitteln. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend, soweit rechtsverbindli-
che Berichtspflichten der Länder zum Rundfunk gegenüber 
zwischenstaatlichen Einrichtungen oder internationalen Organi-
sationen bestehen. 

§9a Informationsrechte 
(1) Rundfunkveranstalter haben gegenüber Behörden ein Recht 

auf Auskunft. Auskünfte können verweigert werden, soweit 
 1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines 

schwebenden Verfahrens vereitelt, erschwert, verzögert 
oder gefährdet werden könnte oder 

 2. Vorschriften über die Geheimhaltung entgegenstehen 
oder 

 3. ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges 
privates Interesse verletzt würde oder 

 4. ihr Umfang das zumutbare Maß überschreitet. 
(2) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an 

Rundfunkveranstalter verbieten, sind unzulässig. 
(3) Rundfunkveranstalter können von Behörden verlangen, 

dass sie bei der Weitergabe von amtlichen Bekanntmachungen 
im Verhältnis zu anderen Bewerbern gleichbehandelt werden 

 

§ 10 Berichterstattung, Informationssendungen, 
Meinungsumfragen  

(1) Berichterstattung und Informationssendungen haben den 
anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz 
virtueller Elemente, zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und 
sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und 
Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der Berichterstattung 
deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als solche 
zu kennzeichnen. 

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von 
Rundfunkveranstaltern durchgeführt werden, ist ausdrücklich 
anzugeben, ob sie repräsentativ sind. 

Zweiter Abschnitt. Vorschriften für den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk 
§ 11 Auftrag 

(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat durch die Herstel-
lung und Verbreitung von Hörfunk- und 

Fernsehprogrammen als Medium und Faktor des Prozesses 
freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken. 
Er kann programmbegleitend Druckwerke und Telemedien mit 
programmbezogenem Inhalt anbieten. 

(2) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in seinen Angebo-
ten und Programmen einen umfassenden Überblick über das 
internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen 
in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Er soll hier-
durch die internationale Verständigung, die europäische Integra-
tion und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und 
Ländern fördern. Sein Programm hat der Information, Bildung, 
Beratung und Unterhaltung zu dienen. Er hat Beiträge insbeson-
dere zur Kultur anzubieten. 

(3) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat bei Erfüllung seines 
Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit 
der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewo-
genheit der Angebote und Programme zu berücksichtigen. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erlassen jeweils 
Satzungen oder Richtlinien zur näheren Ausgestaltung ihres 
jeweiligen Auftrags. Die Satzungen und Richtlinien nach S. 1 
sind in den amtlichen Verkündungsblättern der Länder zu veröf-
fentlichen. Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio veröffent-
lichen alle zwei Jahre, erstmals am 1. Oktober 2004, einen 
Bericht über die Erfüllung ihres jeweiligen Auftrags, über die 
Qualität und Quantität der Angebote und Programme sowie die 
geplanten Schwerpunkte der jeweils anstehenden programmli-
chen Leistungen. 

(5) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-Treten 
dieses Staatsvertrages die Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 4. 

§ 12 Funktionsgerechte Finanzausstattung, Grund-
satz des Finanzausgleichs 

(1) Die Finanzausstattung hat den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in die Lage zu versetzen, seine verfassungsmäßigen und 
gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen; sie hat insbesondere den 
Bestand und die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu gewährleisten. 

(2) Der Finanzausgleich unter den Landesrundfunkanstalten ist 
Bestandteil des Finanzierungssystems der ARD; er stellt insbe-
sondere eine funktionsgerechte Aufgabenerfüllung der Anstalten 
Saarländischer Rundfunk und Radio Bremen sicher. Der Um-
fang der Finanzausgleichsmasse und ihre Anpassung an die 
Rundfunkgebühr bestimmen sich nach dem Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag. 

§ 13 Finanzierung 
(1) Der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich durch 

Rundfunkgebühren, Einnahmen aus Rundfunkwerbung und 
sonstigen Einnahmen; vorrangige Finanzierungsquelle ist die 
Rundfunkgebühr. Programme und Angebote im Rahmen seines 
Auftrags gegen besonderes Entgelt sind unzulässig; ausgenom-
men hiervon sind Begleitmaterialien. Einnahmen aus dem 
Angebot von Telefonmehrwertdiensten dürfen nicht erzielt 
werden. 

(2) Das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts begründet 
auch künftig die Rundfunkgebührenpflicht. 

§ 14 Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks 

(1) Der Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
wird regelmäßig entsprechend den Grundsätzen von Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit, einschließlich der damit verbundenen 
Rationalisierungspotentiale, auf der Grundlage von Bedarfsan-
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meldungen der in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten, des ZDF und der Körperschaft des öffentli-
chen Rechts "Deutschlandradio" durch die unabhängige Kom-
mission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) geprüft und ermittelt. 

(2) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs 
sind insbesondere zugrunde zu legen 

1.  die wettbewerbsfähige Fortführung der bestehenden 
Rundfunkprogramme sowie die durch Staatsvertrag al-
ler Länder zugelassenen Fernsehprogramme (bestands-
bezogener Bedarf), 

2.  nach Landesrecht zulässige neue Rundfunkprogramme, 
die Teilhabe an den neuen rundfunktechnischen Mög-
lichkeiten in der Herstellung und zur Verbreitung von 
Rundfunkprogrammen sowie die Möglichkeit der Ver-
anstaltung neuer Formen von Rundfunk (Entwicklungs-
bedarf), 

3.  die allgemeine Kostenentwicklung und die besondere 
Kostenentwicklung im Medienbereich, 

4.  die Entwicklung der Gebührenerträge, der Werbeerträge 
und der sonstigen Erträge. 

(3) Bei der Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs soll 
ein hoher Grad der Objektivierbarkeit erreicht werden. 

(4) Die Gebührenfestsetzung erfolgt durch Staatsvertrag. 

§ 15 Einfügung der Werbung 
(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für 

Kinder dürfen nicht durch Werbung oder Teleshopping-Spots 
unterbrochen werden. 

(2) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müssen zwischen 
den Sendungen eingefügt werden. Einzeln gesendete Werbe- 
und Teleshopping-Spots müssen die Ausnahme bilden. Unter 
den in den Abs. 3 und 4 genannten Voraussetzungen können 
Werbung und Teleshopping-Spots auch in die laufenden Sen-
dungen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusammenhang 
und der Charakter der Sendung nicht beeinträchtigt werden und 
sofern nicht gegen die Rechte von Rechteinhabern verstoßen 
wird. 

(3) Fernsehsendungen von mehr als 45 Minuten Dauer dürfen 
einmal Werbeeinschaltungen und Teleshopping-Spots enthalten; 
dies gilt auch bei Unterteilungen der Sendungen. Bei der Über-
tragung von Ereignissen und Darbietungen, die Pausen enthal-
ten, dürfen Werbung und Teleshopping-Spots nur zwischen den 
eigenständigen Teilen oder in den Pausen eingefügt werden. Die 
Berechnung der Dauer einer Sendung richtet sich nach deren 
programmierter Sendezeit. 

(4) Bei der Übertragung von Sportereignissen, die Pausen ent-
halten, dürfen Werbung und Teleshopping-Spots abweichend 
von Abs. 3 S. 1, jedoch nur in den Pausen, ausgestrahlt werden. 

(5) Richten sich die Werbung oder Teleshopping-Spots in ei-
nem Fernsehprogramm eigens und häufig an Zuschauer eines 
anderen Staates, der das Europäische Übereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mitglied 
der Europäischen Union ist, so dürfen die für die Fernsehwer-
bung oder das Teleshopping dort geltenden Vorschriften nicht 
umgangen werden. S. 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften dieses 
Staatsvertrages über die Werbung oder das Teleshopping stren-
ger sind als jene Vorschriften, die in dem betreffenden Staat 
gelten, ferner nicht, wenn mit dem betroffenen Staat Überein-
künfte auf diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 16 Dauer der Werbung 
(1) Die Gesamtdauer der Werbung beträgt im Ersten Fernseh-

programm der ARD und im Programm ”Zweites Deutsches 
Fernsehen” jeweils höchstens 20 Minuten werktäglich im Jah-
resdurchschnitt. Nicht vollständig genutzte Werbezeit darf 
höchstens bis zu 5 Minuten werktäglich nachgeholt werden. 
Nach 20.00 Uhr sowie an Sonntagen und im ganzen Bundesge-
biet anerkannten Feiertagen dürfen Werbesendungen nicht 
ausgestrahlt werden. § 17 bleibt unberührt. 

(2) In weiteren bundesweit verbreiteten Fernsehprogrammen 
von ARD und ZDF sowie in den Dritten Fernsehprogrammen 
findet Werbung nicht statt. 

(3) Im Fernsehen darf die Dauer der Spotwerbung innerhalb 
eines Zeitraums von einer Stunde 20 vom Hundert nicht über-
schreiten. 

(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf eigene Programme 
und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Programmen 
abgeleitet sind, unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffent-
lichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwe-
cken sowie Pflichthinweise im Sinne des Heilmittelwerbegeset-
zes gelten nicht als Werbung im Sinne der Abs. 1 bis 3. 

(5) Die Länder sind berechtigt, den Landesrundfunkanstalten 
bis zu 90 Minuten werktäglich im Jahresdurchschnitt Werbung 
im Hörfunk einzuräumen; ein am 1. Januar 1987 in den Ländern 
abweichender zeitlicher Umfang der Werbung und ihre tages-
zeitliche Begrenzung kann beibehalten werden. 

§ 16a Richtlinien 
Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-

stalten und das ZDF erlassen Richtlinien zur Durchführung der 
§§ 7, 8, 15 und 16. Sie stellen hierzu das Benehmen mit den 
Landesmedienanstalten her und führen einen gemeinsamen 
Erfahrungsaustausch in der Anwendung dieser Richtlinien 
durch. 

§ 17 Änderung der Werbung 
Die Länder können Änderungen der Gesamtdauer der Wer-

bung, der tageszeitlichen Begrenzung der Werbung und ihrer 
Beschränkung auf Werktage im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
vereinbaren. 

§ 18 Ausschluss von Teleshopping 
Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshopping-Spots 

im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht statt. 

§ 19 Rundfunkprogramme 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-

anstalten und das ZDF veranstalten jeweils ein Fernsehvollpro-
gramm gemäß § 1 Abs. 1 ARD-Staatsvertrag und § 2 Abs. 1 
ZDF-Staatsvertrag. Die einzelnen in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten dürfen insgesamt nicht 
mehr als die zum 1. April 2004 verbreiteten Fernsehprogramme 
veranstalten. 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF können gemeinsam veranstalten 

a)  ein Fernsehprogramm mit kulturellem Schwerpunkt; 
dabei können ausländische öffentlich-rechtliche Veran-
stalter, vor allem aus den europäischen Ländern, betei-
ligt werden und 

b)  zwei Spartenfernsehprogramme. 
Sie beteiligen sich am Europäischen Fernsehkulturkanal. 
(3) Die Programme nach Absatz 2 werden über Satellit ausge-

strahlt; die zusätzliche Verbreitung auf anderen Übertragungs-
wegen richtet sich nach Landesrecht. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten und das ZDF können ihre Programme auch in digitaler 
Technik verbreiten; sie sind darüber hinaus berechtigt, aus-
schließlich in digitaler Technik jeweils bis zu drei weitere Fern-
sehprogramme mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung und 
Information zu veranstalten. Die Programme können jeweils zu 
einem Gesamtangebot unter einem elektronischen Programm-
führer zusammengefasst werden (Programmbouquets); der 
wechselseitige Zugriff auf die gemeinsamen Programme ist 
sicher zu stellen. 

(5) Die Programme oder Programmbouquets nach Absatz 4 
dürfen bei digitaler Verbreitung insgesamt für das ZDF den 
Umfang von einem und für die in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten den Umfang von zwei analogen 
Fernsehkanälen nicht übersteigen; ARD und ZDF verständigen 
sich über die Aufteilung ihrer derzeitigen analogen gemeinsa-
men Fernsehprogramme auf diese Kanäle. 

(6) Neue bundesweit oder landesweit verbreitete Fernsehpro-
gramme dürfen die in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und das ZDF veranstalten, wenn im Aus-
tausch dazu auf ein bisheriges Programmangebot nach Absatz 1 
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Satz 2, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 4 verzichtet und der gesetz-
liche Programmauftrag auch durch das neue Angebot erfüllt 
wird, ohne dass insgesamt dadurch Mehrkosten entstehen. 

(7) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten können insgesamt im Hörfunk die Gesamtzahl ihrer 
zum 1. April 2004 verbreiteten analogen und digitalen Hörfunk-
programme veranstalten. Hörfunkprogramme, die inhaltsgleich 
in analoger und digitaler Technik ausgestrahlt werden, gelten 
dabei nur als ein Hörfunkprogramm. Die Möglichkeit der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, nach 
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts ihre analogen oder digita-
len Hörfunkangebote durch andere Hörfunkangebote oder durch 
Kooperationen zu ersetzen, ohne dass insgesamt dadurch Mehr-
kosten entstehen, bleibt nach Maßgabe von Satz 1 unberührt. 
Der Austausch eines digitalen Programms gegen ein analoges 
Programm ist nicht zulässig. 

(8) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten wirken auf eine Bündelung ihrer Hörfunkprogramme 
und weitere Kooperationen hin. Sie berichten hierüber im Rah-
men von § 11 Abs. 4. 

Dritter Abschnitt. Vorschriften für den priva-
ten Rundfunk 
1. Unterabschnitt. Zulassung und verfahrensrechtliche 
Vorschriften 
§ 20 Zulassung 

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung von Rund-
funk einer Zulassung nach Landesrecht. In der Zulassung für 
Veranstalter bundesweit verbreiteter Programme ist die Pro-
grammkategorie nach § 2 Abs. 2 festzulegen. 

(2) Wenn und soweit ein elektronischer Informations- und 
Kommunikationsdienst dem Rundfunk zuzuordnen ist, bedarf 
der Anbieter eines solchen Dienstes einer Zulassung nach Lan-
desrecht. Stellt die zuständige Landesmedienanstalt im Einver-
nehmen mit allen Landesmedienanstalten fest, dass diese Vor-
aussetzung vorliegt, muss der Anbieter, nachdem die Feststel-
lung ihm bekannt gegeben ist, nach seiner Wahl unverzüglich 
einen Zulassungsantrag stellen oder innerhalb von drei Monaten 
den elektronischen Informations- und Kommunikationsdienst so 
anbieten, dass der Dienst nicht dem Rundfunk zuzuordnen ist. 
Anbieter von elektronischen Informations- und Kommunikati-
onsdiensten sind berechtigt, bei der zuständigen Landesmedien-
anstalt einen Antrag auf rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit zu 
stellen. 

(3) Das Landesrecht kann ein vereinfachtes Zulassungsverfah-
ren vorsehen, wenn Sendungen 

1.  im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung 
und im zeitlichen Zusammenhang damit veranstaltet 
und verbreitet werden oder 

2.  für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese für 
gleiche Zwecke genutzt und die Sendungen nur dort 
empfangen werden können und im funktionellen Zu-
sammenhang mit den in diesen Einrichtungen zu erfül-
lenden Aufgaben stehen.  

Unberührt bleiben landesrechtliche Bestimmungen, nach denen 
Sendungen für eine beschränkte Anzahl von Wohneinheiten oder 
Sendungen in Einrichtungen, die sich auf ein Gebäude oder 
einen zusammengehörenden Gebäudekomplex beschränken, 
keiner Zulassung bedürfen. 

(4) Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann versagt oder 
widerrufen werden, wenn 

1.  sich das Programm des Veranstalters ganz oder in we-
sentlichen Teilen an die Bevölkerung eines anderen 
Staates richtet, der das Europäische Übereinkommen 
über das grenzüberschreitende Fernsehen ratifiziert hat 
und 

2.  der Veranstalter sich zu dem Zweck in der Bundesrepu-
blik Deutschland niedergelassen hat, die Bestimmungen 
des anderen Staates zu umgehen und 

3.  die Bestimmungen des anderen Staates, die der Veran-
stalter zu umgehen bezweckt, Gegenstand des Europäi-
schen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen sind. 

Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulassung kann 
diese auch mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit 
dies ausreicht, die Umgehung nach S. 1 auszuschließen. 

§ 21 Grundsätze für das Zulassungsverfahren 
(1) Der Antragsteller hat alle Angaben zu machen, alle Aus-

künfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, die zur Prü-
fung des Zulassungsantrags erforderlich sind. 

(2) Die Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Vorlage 
von Unterlagen erstrecken sich insbesondere auf 

1.  eine Darstellung der unmittelbaren und mittelbaren Be-
teiligungen im Sinne des § 28 an dem Antragsteller so-
wie der Kapital- und Stimmrechtsverhältnisse bei dem 
Antragsteller und den mit ihm im Sinne des Aktienge-
setzes verbundenen Unternehmen, 

2.  die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 Abga-
benordnung unter den Beteiligten nach Nummer 1, 
gleiches gilt für Vertreter der Person oder Personenge-
sellschaft oder des Mitglieds eines Organs einer juristi-
schen Person, 

3.  den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtlichen 
Bestimmungen des Antragstellers, 

4.  Vereinbarungen, die zwischen an dem Antragsteller 
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 Beteilig-
ten bestehen und sich auf die gemeinsame Veranstal-
tung von Rundfunk sowie auf Treuhandverhältnisse und 
nach den §§ 26 und 28 erhebliche Beziehungen bezie-
hen, 

5.  eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, dass die 
nach den Nummern 1 bis 4 vorgelegten Unterlagen und 
Angaben vollständig sind. 

(3) Ist für die Prüfung im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
ein Sachverhalt bedeutsam, der sich auf Vorgänge außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Staatsvertrages bezieht, so hat der 
Antragsteller diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforderli-
chen Beweismittel zu beschaffen. Er hat dabei alle für ihn beste-
henden rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten auszuschöp-
fen. Der Antragsteller kann sich nicht darauf berufen, dass er 
Sachverhalte nicht aufklären oder Beweismittel nicht beschaffen 
kann, wenn er sich nach Lage des Falles bei der Gestaltung 
seiner Verhältnisse die Möglichkeit dazu hätte beschaffen oder 
einräumen lassen können. 

(4) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 3 gelten für natür-
liche und juristische Personen oder Personengesellschaften, die 
an dem Antragsteller unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 
28 beteiligt sind oder zu ihm im Verhältnis eines verbundenen 
Unternehmens stehen oder sonstige Einflüsse im Sinne der §§ 26 
und 28 auf ihn ausüben können, entsprechend. 

(5) Kommt ein Auskunfts- oder Vorlagepflichtiger seinen 
Mitwirkungspflichten nach den Abs. 1 bis 4 innerhalb einer von 
der zuständigen Landesmedienanstalt bestimmten Frist nicht 
nach, kann der Zulassungsantrag abgelehnt werden. 

(6) Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens Auskunfts- und 
Vorlagepflichtigen sind verpflichtet, jede Änderung der maßgeb-
lichen Umstände nach Antragstellung oder nach Erteilung der 
Zulassung unverzüglich der zuständigen Landesmedienanstalt 
mitzuteilen. Die Abs. 1 bis 5 finden entsprechende Anwendung. 
§ 29 bleibt unberührt. 

(7) Unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten sind der Ver-
anstalter und die an ihm unmittelbar oder mittelbar im Sinne von 
§ 28 Beteiligten jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres 
verpflichtet, unverzüglich der zuständigen Landesmedienanstalt 
gegenüber eine Erklärung darüber abzugeben, ob und inwieweit 
innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres bei den nach § 28 
maßgeblichen Beteiligungs- und Zurechnungstatbeständen eine 
Veränderung eingetreten ist. 
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§ 22 Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse 
(1) Die zuständige Landesmedienanstalt kann alle Ermittlun-

gen durchführen und alle Beweise erheben, die zur Erfüllung 
ihrer sich aus den §§ 26 bis 34 ergebenden Aufgaben erforder-
lich sind. Sie bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflicht-
gemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erfor-
derlich hält. Sie kann insbesondere 

1.  Auskünfte einholen, 
2.  Beteiligte im Sinne des § 13 Verwaltungsverfahrensge-

setz anhören, Zeugen und Sachverständige vernehmen 
oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, Sach-
verständigen und Zeugen einholen, 

3.  Urkunden und Akten beiziehen, 
4.  den Augenschein einnehmen. 

Andere Personen als die Beteiligten sollen erst dann zur Aus-
kunft herangezogen werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung 
durch diese nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht. 

(2) Für Zeugen und Sachverständige besteht eine Pflicht zur 
Aussage oder zur Erstattung von Gutachten. Die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung über die Pflicht, als Zeuge auszusagen 
oder als Sachverständiger ein Gutachten zu erstatten, über die 
Ablehnung von Sachverständigen sowie über die Vernehmung 
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes als Zeugen oder 
Sachverständige gelten entsprechend. Die Entschädigung der 
Zeugen und Sachverständigen erfolgt in entsprechender Anwen-
dung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes. 

(3) Zur Glaubhaftmachung der Vollständigkeit und Richtigkeit 
der Angaben darf die zuständige Landesmedienanstalt die Vor-
lage einer eidesstattlichen Versicherung von denjenigen verlan-
gen, die nach § 21 Abs. 1 und 4 auskunfts- und vorlagepflichtig 
sind. Eine Versicherung an Eides Statt soll nur gefordert werden, 
wenn andere Mittel zur Erforschung der Wahrheit nicht vorhan-
den sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern. 

(4) Die von der zuständigen Landesmedienanstalt mit der 
Durchführung der sich aus den §§ 26 bis 34 ergebenden Aufga-
ben betrauten Personen dürfen während der üblichen Geschäfts- 
und Arbeitszeiten die Geschäftsräume und -grundstücke der in § 
21 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen und Personengesellschaf-
ten betreten und die nachfolgend in Abs. 5 genannten Unterlagen 
einsehen und prüfen. Das Grundrecht des Artikels 13 Grundge-
setz wird insoweit eingeschränkt. 

(5) Die in § 21 Abs. 1, 3 und 4 genannten Personen oder Per-
sonengesellschaften haben auf Verlangen Aufzeichnungen, 
Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden, die für die 
Anwendung der §§ 26 bis 34 erheblich sein können, vorzulegen, 
Auskünfte zu erteilen und die sonst zur Durchführung der Maß-
nahmen nach Abs. 4 erforderlichen Hilfsdienste zu leisten. 
Vorkehrungen, die die Maßnahmen hindern oder erschweren, 
sind unzulässig. 

(6) Der zur Erteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(7) Durchsuchungen dürfen nur aufgrund einer Anordnung des 
Amtsrichters, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, 
vorgenommen werden. Bei Gefahr im Verzug können die in 
Abs. 4 bezeichneten Personen während der Geschäftszeit die 
erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung 
vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über Grund, 
Zeit und Ort der Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis 
aufzunehmen, aus der sich, falls keine  richterliche Anordnung 
ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer 
Gefahr im Verzug geführt haben. 

(8) Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die zu durchsu-
chenden Räume darf der Durchsuchung beiwohnen. Ist er abwe-
send, soll sein Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezogen 
werden. Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt über die durch-
suchten Räume oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine 
Durchschrift der in Abs. 7 S. 3 genannten Niederschrift zu 
erteilen. 

§ 23 Publizitätspflicht und sonstige Vorlagepflichten 
(1) Jeder Veranstalter hat unabhängig von seiner Rechtsform 

jährlich nach Maßgabe der Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches, die für große Kapitalgesellschaften gelten, einen Jahresab-
schluss samt Anhang und einen Lagebericht spätestens bis zum 
Ende des neunten auf das Ende des Geschäftsjahres folgenden 
Monats zu erstellen und bekannt zu machen. S. 1 findet auf an 
dem Veranstalter unmittelbar Beteiligte, denen das Programm 
des Veranstalters nach § 28 Abs. 1 S. 1, und mittelbar Beteiligte, 
denen das Programm nach § 28 Abs. 1 S. 2 zuzurechnen ist, 
entsprechende Anwendung. 

(2) Innerhalb derselben Frist hat der Veranstalter eine Aufstel-
lung der Programmbezugsquellen für den Berichtszeitraum der 
zuständigen Landesmedienanstalt vorzulegen. 

§ 24 Vertraulichkeit 
Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer 

natürlichen oder juristischen Person oder einer Personengesell-
schaft sowie Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die den 
Landesmedienanstalten, ihren Organen, ihren Bediensteten oder 
von ihnen beauftragten Dritten im Rahmen der Durchführung 
ihrer Aufgaben anvertraut oder sonst bekannt geworden sind, 
dürfen nicht unbefugt offenbart werden. Soweit personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden, finden die Datenschutzbestim-
mungen nach Landesrecht Anwendung. 

2. Unterabschnitt. Sicherung der Meinungsvielfalt 
§ 25 Meinungsvielfalt, regionale Fenster 

(1) Im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Mei-
nungen im Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Die bedeut-
samen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen 
Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogrammen angemes-
sen zu Wort kommen; Auffassungen von Minderheiten sind zu 
berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubie-
ten, bleibt hiervon unberührt. 

(2) Ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffentlichen 
Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig beeinflussen. 

(3) Im Rahmen des Zulassungsverfahrens soll die Landesme-
dienanstalt darauf hinwirken, dass an dem Veranstalter auch 
Interessenten mit kulturellen Programmbeiträgen beteiligt wer-
den. Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung besteht nicht. 

(4) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten 
Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen und 
regional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum 
1. Juli 2002 nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fenster-
programme zur aktuellen und authentischen Darstellung der 
Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Lebens in dem jeweiligen Land aufzunehmen. Der Haupt-
programmveranstalter hat organisatorisch sicherzustellen, dass 
die redaktionelle Unabhängigkeit des Fensterprogrammveran-
stalters gewährleistet ist. Dem Fensterprogrammveranstalter ist 
eine gesonderte Zulassung zu erteilen. Fensterprogrammveran-
stalter und Hauptprogrammveranstalter sollen zueinander nicht 
im Verhältnis eines verbundenen Unternehmens nach § 28 
stehen. Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zugleich 
deren Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstalter 
sicherzustellen. Die Landesmedienanstalten stimmen die Orga-
nisation der Fensterprogramme in zeitlicher und technischer 
Hinsicht unter Berücksichtigung der Interessen der betroffenen 
Veranstalter ab. 

§ 26 Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen 
(1) Ein Unternehmen (natürliche oder juristische Person oder 

Personenvereinigung) darf in der Bundesrepublik Deutschland 
selbst oder durch ihm zurechenbare Unternehmen bundesweit im 
Fernsehen eine unbegrenzte Anzahl von Programmen veranstal-
ten, es sei denn, es erlangt dadurch vorherrschende Meinungs-
macht nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) Erreichen die einem Unternehmen zurechenbaren Pro-
gramme im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 
30 vom Hundert, so wird vermutet, dass vorherrschende Mei-
nungsmacht gegeben ist. Gleiches gilt bei Erreichen eines Zu-
schaueranteils von 25 vom Hundert, sofern das Unternehmen auf 
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einem medienrelevanten verwandten Markt eine marktbeherr-
schende Stellung hat oder eine Gesamtbeurteilung seiner Aktivi-
täten im Fernsehen und auf medienrelevanten verwandten Märk-
ten ergibt, dass der dadurch erzielte Meinungseinfluss dem eines 
Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 vom Hundert 
im Fernsehen entspricht. Bei der Berechnung des nach S. 2 
maßgeblichen Zuschaueranteils kommen vom tatsächlichen 
Zuschaueranteil zwei Prozentpunkte in Abzug, wenn in dem 
dem Unternehmen zurechenbaren Vollprogramm mit dem 
höchsten Zuschaueranteil Fensterprogramme gemäß § 25 Abs. 4 
aufgenommen sind; bei gleichzeitiger Aufnahme von Sendezeit 
für Dritte nach Maßgabe des Abs. 5 kommen vom tatsächlichen 
Zuschaueranteil weitere drei Prozentpunkte in Abzug. 

(3) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Pro-
grammen vorherrschende Meinungsmacht erlangt, so darf für 
weitere diesem Unternehmen zurechenbare Programme keine 
Zulassung erteilt oder der Erwerb weiterer zurechenbarer Betei-
ligungen an Veranstaltern nicht als unbedenklich bestätigt 
werden. 

(4) Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechenbaren Pro-
grammen vorherrschende Meinungsmacht erlangt, schlägt die 
zuständige Landesmedienanstalt durch die Kommission zur 
Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK, § 35 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1) dem Unternehmen folgende Maßnahmen vor: 

1.  Das Unternehmen kann ihm zurechenbare Beteiligun-
gen an Veranstaltern aufgeben, bis der zurechenbare 
Zuschaueranteil des Unternehmens hierdurch unter die 
Grenze nach Abs. 2 S. 1 fällt, oder 

2.  es kann im Falle des Abs. 2 S. 2 seine Marktstellung auf 
medienrelevanten verwandten Märkten vermindern o-
der ihm zurechenbare Beteiligungen an Veranstaltern 
aufgeben, bis keine vorherrschende Meinungsmacht 
nach Abs. 2 S. 2 mehr gegeben ist, oder 

3.  es kann bei ihm zurechenbaren Veranstaltern vielfalts-
sichernde Maßnahmen im Sinne der §§ 30 bis 32 ergrei-
fen. 

Die KEK erörtert mit dem Unternehmen die in Betracht kom-
menden Maßnahmen mit dem Ziel, eine einvernehmliche Rege-
lung herbeizuführen. Kommt keine Einigung zustande oder 
werden die einvernehmlich zwischen dem Unternehmen und der 
KEK vereinbarten Maßnahmen nicht in angemessener Frist 
durchgeführt, so sind von der zuständigen Landesmedienanstalt 
nach Feststellung durch die KEK die Zulassungen von so vielen 
dem Unternehmen zurechenbaren Programmen zu widerrufen, 
bis keine vorherrschende Meinungsmacht durch das Unterneh-
men mehr gegeben ist. Die Auswahl trifft die KEK unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls. Eine Ent-
schädigung für Vermögensnachteile durch den Widerruf der 
Zulassung wird nicht gewährt. 

(5) Erreicht ein Veranstalter mit einem Vollprogramm oder 
einem Spartenprogramm mit Schwerpunkt Information im 
Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 10 vom 
Hundert, hat er binnen sechs Monaten nach Feststellung und 
Mitteilung durch die zuständige Landesmedienanstalt Sendezeit 
für unabhängige Dritte nach Maßgabe von § 31 einzuräumen. 
Erreicht ein Unternehmen mit ihm zurechenbaren Programmen 
im Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 20 vom 
Hundert, ohne dass eines der Vollprogramme oder Spartenpro-
gramme mit Schwerpunkt Information einen Zuschaueranteil 
von zehn vom Hundert erreicht, trifft die Verpflichtung nach S. 
1 den Veranstalter des dem Unternehmen zurechenbaren Pro-
gramms mit dem höchsten Zuschaueranteil. Trifft der Veranstal-
ter die danach erforderlichen Maßnahmen nicht, ist von der 
zuständigen Landesmedienanstalt nach Feststellung durch die 
KEK die Zulassung zu widerrufen. Abs. 4 S. 5 gilt entsprechend. 

(6) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen gemeinsam alle 
drei Jahre oder auf Anforderung der Länder einen Bericht der 
KEK über die Entwicklung der Konzentration und über Maß-
nahmen zur Sicherung der Meinungsvielfalt im privaten Rund-
funk unter Berücksichtigung von 

1. Verflechtungen zwischen Fernsehen und medienrele-
vanten verwandten Märkten, 

2.  horizontalen Verflechtungen zwischen Rundfunkveran-
staltern in verschiedenen Verbreitungsgebieten und 

3.  internationalen Verflechtungen im Medienbereich. 
Der Bericht soll auch zur Anwendung der §§ 26 bis 32 und zu 

erforderlichen Änderungen dieser Bestimmungen Stellung 
nehmen. 

(7) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen jährlich eine 
von der KEK zu erstellende Programmliste. In die Programmlis-
te sind alle Programme, ihre Veranstalter und deren Beteiligte 
aufzunehmen. 

§ 27 Bestimmung der Zuschaueranteile 
(1) Die Landesmedienanstalten ermitteln durch die KEK den 

Zuschaueranteil der jeweiligen Programme unter Einbeziehung 
aller deutschsprachigen Programme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und des bundesweit empfangbaren privaten Rund-
funks. Für Entscheidungen maßgeblich ist der bei Einleitung des 
Verfahrens im Durchschnitt der letzten zwölf Monate erreichte 
Zuschaueranteil der einzubeziehenden Programme. 

(2) Die Landesmedienanstalten beauftragen nach Maßgabe 
einer Entscheidung der KEK ein Unternehmen zur Ermittlung 
der Zuschaueranteile; die Vergabe des Auftrags erfolgt nach den 
Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die Er-
mittlung muss aufgrund repräsentativer Erhebungen bei Zu-
schauern ab Vollendung des dritten Lebensjahres nach allgemein 
anerkannten wissenschaftlichen Methoden durchgeführt werden. 
Die Landesmedienanstalten sollen mit dem Unternehmen ver-
einbaren, dass die anlässlich der Ermittlung der Zuschaueranteile 
nach Abs. 1 S. 1 erhobenen Daten vertraglich auch von Dritten 
genutzt werden können. In diesem Fall sind die auf die Landes-
medienanstalten entfallenden Kosten entsprechend zu mindern. 

(3) Die Veranstalter sind bei der Ermittlung der Zuschaueran-
teile zur Mitwirkung verpflichtet. Kommt ein Veranstalter seiner 
Mitwirkungspflicht nicht nach, kann die Zulassung widerrufen 
werden. 

§ 28 Zurechnung von Programmen 
(1) Einem Unternehmen sind sämtliche Programme zuzurech-

nen, die es selbst veranstaltet oder die von einem anderen Unter-
nehmen veranstaltet werden, an dem es unmittelbar mit 25 vom 
Hundert oder mehr an dem Kapital oder an den Stimmrechten 
beteiligt ist. Ihm sind ferner alle Programme von Unternehmen 
zuzurechnen, an denen es mittelbar beteiligt ist, sofern diese 
Unternehmen zu ihm im Verhältnis eines verbundenen Unter-
nehmens im Sinne von § 15 Aktiengesetz stehen und diese 
Unternehmen am Kapital oder an den Stimmrechten eines Ver-
anstalters mit 25 vom Hundert oder mehr beteiligt sind. Die im 
Sinne der S. 1 und 2 verbundenen Unternehmen sind als einheit-
liche Unternehmen anzusehen und deren Anteile am Kapital 
oder an den Stimmrechten sind zusammenzufassen. Wirken 
mehrere Unternehmen aufgrund einer Vereinbarung oder in 
sonstiger Weise derart zusammen, dass sie gemeinsam einen 
beherrschenden Einfluss auf ein beteiligtes Unternehmen aus-
üben können, so gilt jedes von ihnen als herrschendes Unter-
nehmen. 

(2) Einer Beteiligung nach Abs. 1 steht gleich, wenn ein Un-
ternehmen allein oder gemeinsam mit anderen auf einen Veran-
stalter einen vergleichbaren Einfluss ausüben kann. Als ver-
gleichbarer Einfluss gilt auch, wenn ein Unternehmen oder ein 
ihm bereits aus anderen Gründen nach Abs. 1 oder Abs. 2 S. 1 
zurechenbares Unternehmen 

1.  regelmäßig einen wesentlichen Teil der Sendezeit eines 
Veranstalters mit von ihm zugelieferten Programmtei-
len gestaltet oder 

2.  aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, satzungsrecht-
licher Bestimmungen oder in sonstiger Weise eine Stel-
lung innehat, die wesentliche Entscheidungen eines 
Veranstalters über die Programmgestaltung, den Pro-
grammeinkauf oder die Programmproduktion von sei-
ner Zustimmung abhängig macht. 

(3) Bei der Zurechnung nach den Abs. 1 und 2 sind auch Un-
ternehmen einzubeziehen, die ihren Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Staatsvertrages haben. 

(4) Bei der Prüfung und Bewertung vergleichbarer Einflüsse 
auf einen Veranstalter sind auch bestehende Angehörigenver-
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hältnisse einzubeziehen. Hierbei finden die Grundsätze des 
Wirtschafts- und Steuerrechts Anwendung.  

§ 29 Veränderung von Beteiligungsverhältnissen 
Jede geplante Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder 

sonstigen Einflüssen ist bei der zuständigen Landesmedienan-
stalt vor ihrem Vollzug schriftlich anzumelden. Anmeldepflich-
tig sind der Veranstalter und die an dem Veranstalter unmittelbar 
oder mittelbar im Sinne von § 28 Beteiligten. Die Veränderun-
gen dürfen nur dann von der zuständigen Landesmedienanstalt 
als unbedenklich bestätigt werden, wenn unter den veränderten 
Voraussetzungen eine Zulassung erteilt werden könnte. Wird 
eine geplante Veränderung vollzogen, die nicht nach S. 3 als 
unbedenklich bestätigt werden kann, ist die Zulassung zu wider-
rufen; das Nähere des Widerrufs richtet sich nach Landesrecht. 
Für geringfügige Beteiligungen an Aktiengesellschaften kann 
die KEK durch Richtlinien Ausnahmen für die Anmeldepflicht 
vorsehen. 

§ 30 Vielfaltsichernde Maßnahmen 
Stellen die vorgenannten Vorschriften auf vielfaltsichernde 

Maßnahmen bei einem Veranstalter oder Unternehmen ab, so 
gelten als solche Maßnahmen: 

1.  Die Einräumung von Sendezeiten für unabhängige Drit-
te (§ 31), 

2.  die Einrichtung eines Programmbeirats (§ 32). 

§ 31 Sendezeit für unabhängige Dritte 
(1) Ein Fensterprogramm, das aufgrund der Verpflichtung zur 

Einräumung von Sendezeit nach den vorstehenden Bestimmun-
gen ausgestrahlt wird, muss unter Wahrung der Programmauto-
nomie des Hauptveranstalters einen zusätzlichen Beitrag zur 
Vielfalt in dessen Programm, insbesondere in den Bereichen 
Kultur, Bildung und Information, leisten. Die Gestaltung des 
Fensterprogramms hat in redaktioneller Unabhängigkeit vom 
Hauptprogramm zu erfolgen. 

(2) Die Dauer des Fensterprogramms muss wöchentlich min-
destens 260 Minuten, davon mindestens 75 Minuten in der 
Sendezeit von 19.00 Uhr bis 23.30 Uhr betragen. Auf die wö-
chentliche Sendezeit werden Regionalfensterprogramme bis 
höchstens 150 Minuten pro Woche mit höchstens 80 Minuten 
pro Woche auf die Drittsendezeit außerhalb der in S. 1 genann-
ten Sendezeit angerechnet; bei einer geringeren wöchentlichen 
Sendezeit für das Regionalfenster vermindert sich die anrechen-
bare Sendezeit von 80 Minuten entsprechend. Die Anrechnung 
ist nur zulässig, wenn die Regionalfensterprogramme in redakti-
oneller Unabhängigkeit veranstaltet werden und insgesamt 
bundesweit mindestens 50 vom Hundert der Fernsehhaushalte 
erreichen. Eine Unterschreitung dieser Reichweite ist im Zuge 
der Digitalisierung der Übertragungswege unter den Vorausset-
zungen des § 36 Abs. 2 zulässig. 

(3) Der Fensterprogrammanbieter nach Abs. 1 darf nicht in 
einem rechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zum Hauptpro-
grammveranstalter stehen. Rechtliche Abhängigkeit im Sinne 
von S. 1 liegt vor, wenn das Hauptprogramm und das Fenster-
programm nach § 28 demselben Unternehmen zugerechnet 
werden können. 

(4) Ist ein Hauptprogrammveranstalter zur Einräumung von 
Sendezeit für unabhängige Dritte verpflichtet, so schreibt die 
zuständige Landesmedienanstalt nach Erörterung mit dem 
Hauptprogrammveranstalter das Fensterprogramm zur Erteilung 
einer Zulassung aus. Die zuständige Landesmedienanstalt über-
prüft die eingehenden Anträge auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages sowie der sonstigen 
landesrechtlichen Bestimmungen und teilt dem Hauptpro-
grammveranstalter die zulassungsfähigen Anträge mit. Sie 
erörtert mit dem Hauptprogrammveranstalter die Anträge mit 
dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu treffen. Kommt eine 
Einigung nicht zu Stande und liegen der zuständigen Landesme-
dienanstalt mehr als drei zulassungsfähige Anträge vor, unter-
breitet der Hauptprogrammveranstalter der zuständigen Landes-
medienanstalt einen Dreiervorschlag. Die zuständige Landesme-
dienanstalt kann unter Vielfaltsgesichtspunkten bis zu zwei 
weitere Vorschläge hinzufügen, die sie erneut mit dem Haupt-
programmveranstalter mit dem Ziel, eine einvernehmliche 

Auswahl zu treffen, erörtert. Kommt eine Einigung nicht zu 
Stande, wählt sie aus den Vorschlägen denjenigen Bewerber aus, 
dessen Programm den größtmöglichen Beitrag zur Vielfalt im 
Programm des Hauptprogrammveranstalters erwarten lässt und 
erteilt ihm die Zulassung. Bei drei oder weniger Anträgen trifft 
die zuständige Landesmedienanstalt die Entscheidung unmittel-
bar. 

(5) Ist ein Bewerber für das Fensterprogramm nach Abs. 4 
ausgewählt, schließen der Hauptprogrammveranstalter und der 
Bewerber eine Vereinbarung über die Ausstrahlung des Fenster-
programms im Rahmen des Hauptprogramms. In diese Verein-
barung ist insbesondere die Verpflichtung des Hauptprogramm-
veranstalters aufzunehmen, dem Fensterprogrammveranstalter 
eine ausreichende Finanzierung seines Programms zu ermögli-
chen. Die Vereinbarung muss ferner vorsehen, dass eine Kündi-
gung während der Dauer der Zulassung nach Abs. 6 nur wegen 
schwerwiegender Vertragsverletzungen oder aus einem wichti-
gen Grund mit einer Frist von sechs Monaten zulässig ist. 

(6) Auf der Grundlage einer Vereinbarung zu angemessenen 
Bedingungen nach Abs. 5 ist dem Fensterprogrammveranstalter 
durch die zuständige Landesmedienanstalt die Zulassung zur 
Veranstaltung des Fensterprogramms zu erteilen. In die Zulas-
sung des Haupt- und des Fensterprogrammveranstalters sind die 
wesentlichen Verpflichtungen aus der Vereinbarung nach Abs. 5 
als Bestandteil der Zulassungen aufzunehmen. Eine Entschädi-
gung für Vermögensnachteile durch den teilweisen Widerruf der 
Zulassung des Hauptprogrammveranstalters wird nicht gewährt. 
Die Zulassung für den Fensterprogrammveranstalter ist auf die 
Dauer von fünf Jahren zu erteilen; sie erlischt, wenn die Zulas-
sung des Hauptprogrammveranstalters endet, nicht verlängert 
oder nicht neu erteilt wird. 

§ 32 Programmbeirat 
(1) Der Programmbeirat hat die Programmverantwortlichen, 

die Geschäftsführung des Programmveranstalters und die Ge-
sellschafter bei der Gestaltung des Programms zu beraten. Der 
Programmbeirat soll durch Vorschläge und Anregungen zur 
Sicherung der Meinungsvielfalt und Pluralität des Programms (§ 
25) beitragen. Mit der Einrichtung eines Programmbeirats durch 
den Veranstalter ist dessen wirksamer Einfluss auf das Fernseh-
programm durch Vertrag oder Satzung zu gewährleisten. 

(2) Die Mitglieder des Programmbeirats werden vom Veran-
stalter berufen. Sie müssen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
gesellschaftlichen Gruppen in ihrer Gesamtheit die Gewähr 
dafür bieten, dass die wesentlichen Meinungen in der Gesell-
schaft vertreten sind. 

(3) Der Programmbeirat ist über alle Fragen, die das veranstal-
tete Programm betreffen, durch die Geschäftsführung zu unter-
richten. Er ist bei wesentlichen Änderungen der Programmstruk-
tur, der Programminhalte, des Programmschemas sowie bei 
programmbezogenen Anhörungen durch die zuständige Lan-
desmedienanstalt und bei Programmbeschwerden zu hören. 

(4) Der Programmbeirat kann zur Erfüllung seiner Aufgaben 
Auskünfte von der Geschäftsführung verlangen und hinsichtlich 
des Programms oder einzelner Beiträge Beanstandungen gegen-
über der Geschäftsführung aussprechen. Zu Anfragen und Bean-
standungen hat die Geschäftsführung innerhalb angemessener 
Frist Stellung zu nehmen. Trägt sie den Anfragen und Beanstan-
dungen zum Programm nach Auffassung des Programmbeirats 
nicht ausreichend Rechnung, kann er in dieser Angelegenheit 
einen Beschluss des Kontrollorgans über die Geschäftsführung, 
sofern ein solches nicht vorhanden ist, der Gesellschafterver-
sammlung, verlangen. Eine Ablehnung der Vorlage des Pro-
grammbeirats durch die Gesellschafterversammlung oder durch 
das Kontrollorgan über die Geschäftsführung bedarf einer Mehr-
heit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen. 

(5) Bei Änderungen der Programmstruktur, der Programmin-
halte oder des Programmschemas oder bei der Entscheidung 
über Programmbeschwerden ist vor der Entscheidung der Ge-
schäftsführung die Zustimmung des Programmbeirats einzuho-
len. Wird diese verweigert oder kommt eine Stellungnahme 
binnen angemessener Frist nicht zustande, kann die Geschäfts-
führung die betreffende Maßnahme nur mit Zustimmung des 
Kontrollorgans über die Geschäftsführung, sofern ein solches 
nicht vorhanden ist, der Gesellschafterversammlung, für die eine 
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Mehrheit von 75 vom Hundert der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich ist, treffen. Der Veranstalter hat das Ergebnis der Befas-
sung des Programmbeirats oder der Entscheidung nach S. 2 der 
zuständigen Landesmedienanstalt mitzuteilen. 

(6) Handelt es sich bei dem Veranstalter, bei dem ein Pro-
grammbeirat eingerichtet werden soll, um ein einzelkaufmän-
nisch betriebenes Unternehmen, so gelten die Abs. 4 und 5 mit 
der Maßgabe, dass der Programmbeirat statt der Gesellschafter-
versammlung oder des Kontrollorgans über die Geschäftsfüh-
rung die zuständige Landesmedienanstalt anrufen kann, die über 
die Maßnahme entscheidet. 

§ 33 Richtlinien  
Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Richtlinien 

zur näheren Ausgestaltung der §§ 25, 31 und 32. In den Richtli-
nien zu § 32 sind insbesondere Vorgaben über Berufung und 
Zusammensetzung des Programmbeirats zu machen. 

§ 34 Übergangsbestimmung 
Bis zur ersten Bestimmung der Zuschaueranteile nach § 27 

sind für die Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung der 
Meinungsvielfalt in Zusammenhang mit der bundesweiten 
Veranstaltung von Fernsehprogrammen die vorhandenen Daten 
über Zuschaueranteile zugrunde zu legen. Die Veranstalter sind 
verpflichtet, bei ihnen vorhandene Daten über Zuschaueranteile 
auf Anforderung der KEK zur Verfügung zu stellen. Die Lan-
desmedienanstalten haben durch Anwendung verwaltungsver-
fahrensrechtlicher Regelungen unter Beachtung der Interessen 
der Beteiligten sicherzustellen, dass Maßnahmen nach diesem 
Staatsvertrag, die aufgrund von Daten nach S. 1 ergehen, unver-
züglich an die sich aufgrund der ersten Bestimmung der Zu-
schaueranteile nach § 27 ergebende Sach- und Rechtslage ange-
passt werden können. 

3. Unterabschnitt. Organisation der Medienaufsicht, 
Finanzierung besonderer Aufgaben 
§ 35 Aufsicht im Rahmen der Sicherung der Mei-
nungsvielfalt 

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft vor und 
nach der Zulassung die Einhaltung der für die privaten Veran-
stalter geltenden Bestimmungen zur Sicherung der Meinungs-
vielfalt nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft entsprechend den 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen Entschei-
dungen. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 werden gebildet: 
1.  die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im 

Medienbereich (KEK) und 
2.  die Konferenz der Direktoren der Landesmedienanstal-

ten (KDLM). 
Diese dienen der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als 

Organe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Abs. 1. 
(3) Die KEK besteht aus sechs Sachverständigen des Rund-

funk- und des Wirtschaftsrechts, von denen drei die Befähigung 
zum Richteramt haben müssen. Die Mitglieder der KEK und 
zwei Ersatzmitglieder für den Fall der nicht nur vorübergehen-
den Verhinderung eines Mitgliedes werden von den Ministerprä-
sidenten der Länder für die Dauer von fünf Jahren einvernehm-
lich berufen; Wiederberufung ist zulässig. Von der Mitglied-
schaft ausgeschlossen sind Mitglieder und Bedienstete der 
Institutionen der Europäischen Union, der Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder, Gremienmitglieder und Bedienstete 
von Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des Deutsch-
landradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals “ARTE”, der 
Landesmedienanstalten und der privaten Rundfunkveranstalter 
sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar oder mittelbar im 
Sinne von § 28 beteiligten Unternehmen. 

(4) Scheidet ein Mitglied der KEK aus, berufen die Minister-
präsidenten der Länder einvernehmlich ein Ersatzmitglied oder 
einen anderen Sachverständigen für den Rest der Amtsdauer als 
Mitglied; Entsprechendes gilt, wenn ein Ersatzmitglied aus-
scheidet. 

(5) Die KDLM setzt sich aus den jeweiligen gesetzlichen Ver-
tretern der Landesmedienanstalten zusammen, die ihr kraft ihres 
Amtes angehören; eine Vertretung im Fall der Verhinderung 
durch den ständigen Vertreter ist zulässig. Ihre Tätigkeit ist 
unentgeltlich. 

(6) Die Mitglieder der KEK und der KDLM sind bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben nach diesem Staatsvertrag an Weisungen 
nicht gebunden. Die Verschwiegenheitspflicht nach § 24 gilt 
auch im Verhältnis der Mitglieder der KEK und der KDLM zu 
anderen Organen der Landesmedienanstalten. 

(7) Die Sachverständigen der KEK erhalten für ihre Tätigkeit 
eine angemessene Vergütung und Ersatz ihrer notwendigen 
Auslagen. Das Vorsitzland der Rundfunkkommission schließt 
die Verträge mit den Sachverständigen. 

(8) Die Landesmedienanstalten stellen der KEK die notwendi-
gen personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung. Die KEK 
erstellt einen Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit. Der Aufwand für die KEK und 
die KDLM wird aus dem Anteil der Landesmedienanstalten 
nach § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag gedeckt. Von den 
Verfahrensbeteiligten sind durch die zuständigen Landesme-
dienanstalten Kosten in angemessenem Umfang zu erheben. 
Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch Verwaltungs-
vereinbarung. Den Sitz der Geschäftsstelle der KEK bestimmen 
die Ministerpräsidenten einvernehmlich durch Beschluss. 

§ 36 Zuständigkeit 
(1) Die KEK und nach Maßgabe des § 37 Abs. 2 die KDLM 

sind zuständig für die abschließende Beurteilung von Fragestel-
lungen der Sicherung von Meinungsvielfalt im Zusammenhang 
mit der bundesweiten Veranstaltung von Fernsehprogrammen. 
Sie sind im Rahmen des S. 1 insbesondere zuständig für die 
Prüfung solcher Fragen bei der Entscheidung über eine Zulas-
sung oder Änderung einer Zulassung, bei der Bestätigung von 
Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen als unbedenklich 
und bei Maßnahmen nach § 26 Abs. 4. Der KEK und der KDLM 
stehen durch die zuständige Landesmedienanstalt die Verfah-
rensrechte nach den §§ 21 und 22 zu. Die KEK ermittelt die den 
Unternehmen jeweils zurechenbaren Zuschaueranteile. 

(2) Die Auswahl und Zulassung von Fensterprogrammveran-
staltern sowie die Aufsicht über das Programm obliegen dem für 
die Zulassung zuständigen Organ der zuständigen Landesme-
dienanstalt. Die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzun-
gen des § 25 Abs. 4 S. 1 treffen die Landesmedienanstalten mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln. Bei Auswahl und Zulassung 
von Fensterprogrammveranstaltern ist zuvor das Benehmen mit 
der KEK herzustellen. 

§ 37 Verfahren bei der Zulassung und Aufsicht 
(1) Geht ein Antrag auf Zulassung eines privaten Veranstalters, 

bei dem nicht schon andere Gründe als solche der Sicherung der 
Meinungsvielfalt zur Ablehnung führen, bei der zuständigen 
Landesmedienanstalt ein, legt deren gesetzlicher Vertreter 
unverzüglich den Antrag sowie die vorhandenen Unterlagen der 
KEK zur Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung der 
Meinungsvielfalt vor. Die KEK fasst ihre Beschlüsse mit der 
Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder. Die Beschlüsse sind zu 
begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächli-
chen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die Beschlüsse der 
KEK sind gegenüber den anderen Organen der zuständigen 
Landesmedienanstalt bindend. Sie sind deren Entscheidungen 
zugrunde zu legen. Abs. 2 bleibt unberührt. 

(2) Will das für die Entscheidung über die Zulassung zuständi-
ge Organ der zuständigen Landesmedienanstalt von dem Be-
schluss der KEK abweichen, hat es binnen eines Monats nach 
der Entscheidung der KEK die KDLM anzurufen. Die Anrufung 
durch eine andere Landesmedienanstalt ist nicht zulässig. Der 
KDLM sind alle erforderlichen Unterlagen im Zusammenhang 
mit dem Antrag vorzulegen. Trifft die KDLM nicht binnen 
dreier Monate nach Anrufung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln ihrer gesetzlichen Mitglieder einen abweichenden 
Beschluss, bleibt der Beschluss der KEK bindend, andernfalls 
tritt der Beschluss der KDLM an die Stelle des Beschlusses der 
KEK. 
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(3) Die Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für die Beurteilung 
von Fragestellungen der Sicherung von Meinungsvielfalt durch 
die KEK oder KDLM im Rahmen ihrer Zuständigkeit in anderen 
Fällen als dem der Zulassung eines privaten Veranstalters. 

(4) Gegen Entscheidungen der zuständigen Landesmedienan-
stalt nach den §§ 35 und 36 ist jeder durch die Entscheidung 
betroffene bundesweit zugelassene Fernsehveranstalter zur 
Anfechtung berechtigt. 

§ 38 Aufsicht in sonstigen Angelegenheiten 
(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft vor und 

nach der Zulassung die Einhaltung der sonstigen für den privaten 
Veranstalter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages. 
Sie trifft entsprechend den landesrechtlichen Regelungen die 
jeweilige Entscheidung. 

(2) Die zuständigen Landesmedienanstalten stimmen sich mit 
dem Ziel einer ländereinheitlichen Verfahrensweise hinsichtlich 
der Anwendung des Abs. 1 untereinander ab. Sie sollen zu 
diesem Zweck, auch zur Vorbereitung von Einzelfallentschei-
dungen, gemeinsame Stellen bilden. Die Landesmedienanstalten 
sollen bei planerischen und technischen Vorarbeiten zusammen-
arbeiten. 

(3) Jede Landesmedienanstalt kann gegenüber der Landesme-
dienanstalt des Landes, in dem die Zulassung erteilt wurde, nach 
Abs. 1 beanstanden, dass ein bundesweit verbreitetes Programm 
gegen die sonstigen Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
verstößt. Die zuständige Landesmedienanstalt ist verpflichtet, 
sich mit der Beanstandung zu befassen und die beanstandende 
Landesmedienanstalt von der Überprüfung und von eingeleiteten 
Schritten zu unterrichten. 

(4) § 47 Abs. 3 Satz 1 bleibt unberührt. 

§ 39 Anwendungsbereich 
Die §§ 21 bis 38 gelten nur für bundesweit verbreitetes Fern-

sehen. Eine abweichende Regelung durch Landesrecht ist nicht 
zulässig. Die Entscheidungen der KEK und nach Maßgabe des § 
37 Abs. 2 der KDLM sind durch die zuständige Landesmedien-
anstalt auch bei der Entscheidung über die Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten nach Landesrecht zugrunde zu legen. 

§ 39a Zusammenarbeit 
(1) Die Landesmedienanstalten arbeiten im Rahmen der Erfül-

lung ihrer Aufgaben mit der Regulierungsbehörde für Telekom-
munikation und mit dem Bundeskartellamt zusammen. Die 
Landesmedienanstalten haben auf Anfrage von der Regulie-
rungsbehörde für Telekommunikation oder des Bundeskartell-
amtes Erkenntnisse zu übermitteln, die für die Erfüllung von 
deren Aufgaben erforderlich sind. 

(2) Abs. 1 gilt für Landeskartellbehörden entsprechend. 

§ 40 Finanzierung besonderer Aufgaben 
(1) Der in § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages be-

stimmte Anteil kann für die Finanzierung folgender Aufgaben 
verwendet werden: 

1.  Zulassungs- und Aufsichtsfunktionen der Landesme-
dienanstalten einschließlich hierfür notwendiger plane-
rischer, insbesondere technischer Vorarbeiten, 

2.  die Förderung Offener Kanäle. 
Mittel aus dem Anteil nach S. 1 können bis zum 31. Dezember 

2010 aufgrund besonderer Ermächtigung durch den Landesge-
setzgeber auch für die Förderung von landesrechtlich gebotener 
technischer Infrastruktur zur Versorgung des Landes und zur 
Förderung von Projekten für neuartige Rundfunkübertragungs-
techniken verwendet werden. Die Förderung von Projekten für 
neuartige Rundfunkübertragungstechniken soll zeitlich befristet 
werden. Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von 
lokalem und regionalem Rundfunk und Projekte zur Förderung 
der Medienkompetenz können aus dem Anteil nach S. 1 auf-
grund besonderer Ermächtigung durch den Landesgesetzgeber 
gefördert werden. 

(2) Das Recht des Landesgesetzgebers, der Landesmedienan-
stalt nur einen Teil des Anteils nach Abs. 1 zuzuweisen, bleibt 
unberührt. 

(3) Soweit der Anteil nach Abs. 1 nicht in Anspruch genom-
men wird, steht er den jeweiligen Landesrundfunkanstalten zu. 
Eine landesgesetzliche Zweckbestimmung ist zulässig. 

4. Unterabschnitt. Programmgrundsätze, Sendezeit für 
Dritte 
§ 41 Programmgrundsätze 

(1) Für die Rundfunkprogramme gilt die verfassungsmäßige 
Ordnung. Die Rundfunkprogramme haben die Würde des Men-
schen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen Anderer zu achten. Sie sollen die Zusammenge-
hörigkeit im vereinten Deutschland sowie die internationale 
Verständigung fördern und auf ein diskriminierungsfreies Mit-
einander hinwirken. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze 
und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönli-
chen Ehre sind einzuhalten. 

(2) Die Rundfunkvollprogramme sollen zur Darstellung der 
Vielfalt im deutschsprachigen und europäischen Raum mit 
einem angemessenen Anteil an Information, Kultur und Bildung 
beitragen; die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, 
bleibt hiervon unberührt. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten 
Rundfunk. 

§ 42 Sendezeit für Dritte 
(1) Den Evangelischen Kirchen, der Katholischen Kirche und 

den Jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemessene Sen-
dezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen; die 
Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. 

(2) Parteien ist während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum 
Deutschen Bundestag gegen Erstattung der Selbstkosten ange-
messene Sendezeit einzuräumen, wenn mindestens eine Landes-
liste für sie zugelassen wurde. Ferner haben Parteien und sonsti-
ge politische Vereinigungen während ihrer Beteiligung an den 
Wahlen der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland 
für das Europäische Parlament gegen Erstattung der Selbstkosten 
Anspruch auf angemessene Sendezeit, wenn mindestens ein 
Wahlvorschlag für sie zugelassen wurde. 

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nur für bundesweit verbreiteten 
Rundfunk. 

5. Unterabschnitt. Finanzierung, Werbung, Teleshopping 
§ 43 Finanzierung 

Private Veranstalter können ihre Rundfunkprogramme durch 
Einnahmen aus Werbung und Teleshopping, durch sonstige 
Einnahmen, insbesondere durch Entgelte der Teilnehmer (Abon-
nements oder Einzelentgelte), sowie aus eigenen Mitteln finan-
zieren. Eine Finanzierung privater Veranstalter aus der Rund-
funkgebühr ist unzulässig. § 40 bleibt unberührt. 

§ 44 Einfügung von Werbung und Teleshopping 
(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendungen für 

Kinder dürfen nicht durch Werbung oder Teleshopping unter-
brochen werden. 

(2) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müssen zwischen 
den einzelnen Sendungen eingefügt werden. Einzeln gesendete 
Werbe- und Teleshopping-Spots müssen die Ausnahme bilden. 
Unter den in den Abs. 3 bis 5 genannten Voraussetzungen 
können die Werbung und die Teleshopping-Spots auch in Sen-
dungen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusammenhang 
und der Charakter der Sendungen nicht beeinträchtigt werden 
und sofern nicht gegen die Rechte von Rechteinhabern verstoßen 
wird. 

(3) Bei Fernsehsendungen, die aus eigenständigen Teilen be-
stehen, oder bei Sportsendungen und Sendungen über ähnlich 
gegliederte Ereignisse und Darbietungen mit Pausen können 
Werbung und Teleshopping-Spots nur zwischen die eigenständi-
gen Teile oder in die Pausen eingefügt werden. Bei anderen 
Sendungen soll der Abstand zwischen zwei aufeinander folgen-
den Unterbrechungen innerhalb der Sendung mindestens 20 
Minuten betragen. Die Abs. 4 und 5 bleiben unberührt. 
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(4) Abweichend von Abs. 3 S. 2 kann die Übertragung audio-
visueller Werke wie Kinospielfilme und Fernsehfilme mit Aus-
nahme von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssendungen 
und Dokumentarfilmen für jeden vollen Zeitraum von 45 Minu-
ten einmal unterbrochen werden, sofern ihre programmierte 
Sendezeit mehr als 45 Minuten beträgt. Eine weitere Unterbre-
chung ist zulässig, wenn die programmierte Sendedauer um 
mindestens 20 Minuten über zwei oder mehrere volle 45 Minu-
tenzeiträume hinausgeht. 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen, Dokumentarfilme und Sendun-
gen religiösen Inhalts, die eine programmierte Sendezeit von 
weniger als 30 Minuten haben, nicht durch Werbung oder Tele-
shopping unterbrochen werden. Beträgt ihre programmierte 
Sendezeit mindestens 30 Minuten, so gelten die Bestimmungen 
der vorangegangenen Absätze. 

(6) Richten sich Werbung oder Teleshopping in einem Fern-
sehprogramm eigens und häufig an Zuschauer eines anderen 
Staates, der das Europäische Übereinkommen über das grenz-
überschreitende Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mitglied der 
Europäischen Union ist, so dürfen die für die Fernsehwerbung 
oder das Teleshopping dort geltenden Vorschriften nicht umgan-
gen werden. S. 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften dieses Staats-
vertrages über die Werbung oder das Teleshopping strenger sind 
als jene Vorschriften, die in dem betreffenden Staat gelten, 
ferner nicht, wenn mit dem betroffenen Staat Übereinkünfte auf 
diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 45 Dauer der Werbung 
(1) Der Anteil an Sendzeit für Teleshopping-Spots, Werbe-

spots und andere Formen der Werbung darf mit Ausnahme von 
Teleshopping-Fenstern im Sinne des § 45a 20 vom Hundert der 
täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Die Sendezeit für Wer-
bespots darf 15 vom Hundert der täglichen Sendezeit nicht 
überschreiten. 

(2) Der Anteil an Sendezeit für Werbespots und Teleshopping-
Spots innerhalb einer Stunde, gerechnet ab einer vollen Stunde, 
darf 20 vom Hundert nicht überschreiten. 

(3) Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eigene Programme 
und auf Begleitmaterialien, die direkt von diesen Programmen 
abgeleitet sind, unentgeltliche Beiträge im Dienst der Öffent-
lichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrtszwe-
cken sowie Pflichthinweise im Sinne des Heilmittelwerbegeset-
zes gelten nicht als Werbung im Sinne der Abs. 1 und 2. 

§ 45a Teleshopping-Fenster 
(1) Teleshopping-Fenster, die von einem Programm gesendet 

werden, das nicht ausschließlich für Teleshopping bestimmt ist, 
müssen eine Mindestdauer von 15 Minuten ohne Unterbrechung 
haben. 

(2) Es sind höchstens acht solcher Fenster täglich zulässig. Ihre 
Gesamtsendedauer darf drei Stunden pro Tag nicht überschrei-
ten. Die Fenster müssen optisch und akustisch klar als Teleshop-
ping-Fenster gekennzeichnet sein. 

§ 45b Eigenwerbekanäle 
Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 7, 8, 44, 45 und 45a ent-

sprechend. Bei diesen Kanälen sind andere Formen der Werbung 
im Rahmen der Beschränkungen nach § 45 Abs. 1 und 2 zuläs-
sig. 

§ 46 Richtlinien 
Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame Richtlinien 

zur Durchführung der §§ 7, 8, 44, 45, 45a und 45b. Sie stellen 
hierbei das Benehmen mit den in der ARD zusammengeschlos-
senen Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her und führen 
einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in der Anwendung 
dieser Richtlinien durch. 

§ 46a Ausnahmen für regionale und lokale Fernseh-
veranstalter 

Für regionale und lokale Fernsehprogramme können von § 7 
Abs. 4 S. 2, § 44 Abs. 3 bis 5 und §§ 45, 45a nach Landesrecht 
abweichende Regelungen getroffen werden. 

6. Unterabschnitt. Datenschutz, Revision, Ordnungswid-
rigkeiten, Strafbestimmung 
§ 47 Datenschutz 

(1) Soweit bei der Veranstaltung und Verbreitung von Rund-
funk nach diesem Staatsvertrag personenbezogene Daten erho-
ben, verarbeitet oder genutzt werden, gelten die Vorschriften des 
Abschnittes Datenschutz des Telemediengesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Soweit ein Veranstalter personenbezogene Daten aus-
schließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken 
verarbeitet und der Betroffene dadurch in seinen schutzwürdigen 
Interessen beeinträchtigt wird, kann dieser Auskunft über die 
zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten Daten 
verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdi-
gen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit durch 
die Mitteilung die journalistische Aufgabe des Veranstalters 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt 
würde oder aus den Daten  

 1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung o-
der Verbreitung mitgewirkt haben, oder  

 2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers 
von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den re-
daktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichti-
gung unrichtiger Daten oder die Hinzufügung einer eigenen 
Darstellung von angemessenem Umfang verlangen. 

  (3) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die Einhaltung der 
Absätze 1 und 2 richtet sich nach Landesrecht. Der Abruf von 
Angeboten oder der Zugriff auf Angebote im Rahmen der Auf-
sicht ist unentgeltlich. Veranstalter haben dies sicherzustellen. 
Der Veranstalter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf 
oder den Zugriff durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperren. 

 (2) Der Abruf von Angeboten oder der Zugriff auf Angebote 
im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. Veranstalter haben 
dies sicherzustellen. Der Veranstalter darf seine Angebote nicht 
gegen den Abruf oder Zugriff durch die zuständige Aufsichtsbe-
hörde sperren. 

Vierter Abschnitt. Revision, Ordnungswid-
rigkeiten 
§ 48 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 

In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bun-
desverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das 
angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages beruhe. 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von bundes-

weit verbreitetem privaten Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 
1. Großereignisse entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 verschlüsselt 

und gegen besonderes Entgelt ausstrahlt, 
2. Werbung oder Teleshopping entgegen § 7 Abs. 3 S. 2 

nicht von anderen Programmteilen trennt, 
3. in der Werbung oder im Teleshopping entgegen § 7 

Abs. 3 S. 3 unterschwellige Techniken einsetzt, 
4. entgegen § 7 Abs. 4 eine Teilbelegung des ausgestrahl-

ten Bildes mit Werbung vornimmt, ohne die Werbung 
vom übrigen Programm eindeutig optisch zu trennen 
und als solche zu kennzeichnen, 

5. entgegen § 7 Abs. 5 S. 2 eine Dauerwerbesendung nicht 
kennzeichnet, 

6. entgegen § 7 Abs. 6 S. 1 Schleichwerbung oder ent-
sprechende Praktiken verbreitet, 

7. entgegen § 7 Abs. 6 S. 2 virtuelle Werbung in Sendun-
gen einfügt, 

8. entgegen § 7 Abs. 8 Werbung oder Teleshopping politi-
scher, weltanschaulicher oder religiöser Art verbreitet, 
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9. entgegen § 8 Abs. 1 S. 1 nicht zu Beginn oder am Ende 
der Sponsorsendung auf den Sponsor hinweist, 

10. unzulässige Sponsorsendungen (§ 8 Abs. 3 bis 6) aus-
strahlt, 

11. entgegen § 9 Abs. 1 S. 2 der Informationspflicht nicht 
nachkommt, 

12. entgegen § 20 Abs. 1 S. 1 oder Abs. 2 S. 1 ohne Zulas-
sung Rundfunkprogramme veranstaltet, 

13. entgegen § 23 Abs. 2 nicht fristgemäß die Aufstellung 
der Programmbezugsquellen der zuständigen Landes-
medienanstalt vorlegt, 

14. entgegen § 34 S. 2 die bei ihm vorhandenen Daten über 
Zuschaueranteile auf Anforderung der KEK nicht zur 
Verfügung stellt, 

15. entgegen § 44 Abs. 1 Gottesdienste oder Sendungen für 
Kinder durch Werbung oder Teleshopping unterbricht, 
entgegen § 44 Abs. 3 S. 1 in Fernsehsendungen, die aus 
eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sportsendun-
gen und ähnlich gegliederte Sendungen über Ereignisse 
und Darbietungen, die Pausen enthalten, Werbung oder 
Teleshopping-Spots nicht zwischen den eigenständigen 
Teilen oder in den Pausen einfügt oder entgegen den in 
§ 44 Abs. 4 und 5 genannten Voraussetzungen andere 
Sendungen durch Werbung oder Teleshopping unter-
bricht, 

16. entgegen § 45 die zulässige Dauer der Werbung über-
schreitet, 

17. entgegen § 45a Abs. 1 Teleshopping-Fenster ausstrahlt, 
die keine Mindestdauer von 15 Minuten ohne Unterbre-
chung haben, entgegen § 45a Abs. 2 S. 1 mehr als acht 
Teleshopping-Fenster täglich ausstrahlt, entgegen § 45a 
Abs. 2 S. 2 Teleshopping-Fenster ausstrahlt, deren Ge-
samtsendedauer drei Stunden pro Tag überschreitet, o-
der entgegen § 45a Abs. 2 S. 3 Teleshopping-Fenster 
ausstrahlt, die nicht optisch und akustisch klar als sol-
che gekennzeichnet sind, 

18. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 3 
des Telemediengesetzes die Nutzung von Rundfunk 
von einer Einwilligung des Nutzers in eine Verarbei-
tung seiner Daten für andere Zwecke abhängig macht, 

19. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 
Satz 1 oder 2 des Telemediengesetzes den Nutzer nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig un-
terrichtet, 

20. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 2 
oder 4 Satz 1 Nr. 1 bis 5 des Telemediengesetzes einer 
dort genannten Pflicht zur Sicherstellung nicht oder 
nicht richtig nachkommt, 

21. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Satz 1 o-
der § 15 Abs. 1 oder 8 Satz 1 oder 2 des Telemedienge-
setzes personenbezogene Daten verarbeitet, 

22. entgegen § 47 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 3 
Satz 3 des Telemediengesetzes ein Nutzungsprofil mit 
Daten über den Träger des Pseudonyms zusammen-
führt, 

23. entgegen § 47 Abs. 3 S. 4 Angebote gegen den Abruf 
oder Zugriff durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
sperrt. 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 
1. entgegen § 21 Abs. 6 eine Änderung der maßgeblichen 

Umstände nach Antragstellung oder nach Erteilung der 
Zulassung nicht unverzüglich der zuständigen Landes-
medienanstalt mitteilt, 

2. entgegen § 21 Abs. 7 nicht unverzüglich nach Ablauf 
eines Kalenderjahres der zuständigen Landesmedienan-
stalt gegenüber eine Erklärung darüber abgibt, ob und 
inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kalenderjahres 
bei den nach § 28 maßgeblichen Beteiligungs- und Zu-
rechnungstatbeständen eine Veränderung eingetreten 
ist, 

3. entgegen § 23 Abs. 1 seinen Jahresabschluss samt An-
hang und Lagebericht nicht fristgemäß erstellt und be-
kannt macht, 

4. entgegen § 29 S. 1 es unterlässt, geplante Veränderun-
gen anzumelden, 

5. entgegen § 52 Abs. 3 die erforderlichen Übertragungs-
kapazitäten für die zu verbreitenden Programm nicht 
oder in nicht ausreichendem Umfang oder nicht zu den 
vorgesehenen Bedingungen zur Verfügung stellt oder 

6. entgegen § 53 Abs. 1 S. 1 Dienste nicht zu chancenglei-
chen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Be-
dingungen anbietet, entgegen § 53 Abs. 2 Satz 1 die 
Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder 
eines Systems nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 oder das 
Eigentum an Schnittstellen für Anwendungsprogramme 
oder die Entgelte für die Kabeleinspeisung oder die 
Bündelung und Vermarktung von Programmen der zu-
ständigen Landesmedienanstalt nicht unverzüglich an-
zeigt, 

 entgegen § 53 Abs. 2 Satz 2 Änderungen hinsichtlich 
der Angaben nach § 53 Abs. 2 Satz 1 der zuständigen 
Landesmedienanstalt nicht unverzüglich anzeigt oder 

 entgegen § 53 Abs. 2 Satz 3 der zuständigen Landes-
medienanstalt auf Verlangen die erforderlichen Aus-
künfte nicht oder in nicht ausreichendem Maße erteilt, 

7. entgegen § 55 Abs. 1 bei Telemedien den Namen oder 
die Anschrift oder bei juristischen Personen den Namen 
oder die Anschrift des Vertretungsberechtigten nicht 
oder nicht richtig verfügbar hält, 

8. entgegen § 55 Abs. 2 bei Telemedien mit journalistisch-
redaktionell gestalteten Angeboten einen Verantwortli-
chen nicht oder nicht richtig angibt, 

9. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zu-
ständige Aufsichtsbehörde nach § 59 Abs. 3 Satz 2, 
auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 ein Angebot 
nicht sperrt, oder 

10. entgegen § 59 Abs. 7 Satz 3 Angebote gegen den Abruf 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt. 

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ordnungswid-
rigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis 
zu 500.000 Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Landes-
medienanstalt des Landes, in dem die Zulassung erteilt oder 
beantragt wurde, soweit nicht nach Landesrecht für die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 18 bis 23 eine 
andere Behörde als zuständige Verwaltungsbehörde bestimmt 
ist. Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige 
Verwaltungsbehörde die übrigen Landesmedienanstalten unver-
züglich zu unterrichten. Soweit ein Verfahren nach dieser Vor-
schrift in mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die 
beteiligten Behörden über die Frage ab, welche Behörde das 
Verfahren fortführt. 

(4) Die Landesmedienanstalt des Landes, die einem Veranstal-
ter eines bundesweit verbreiteten Rundfunkprogramms die 
Zulassung erteilt hat, kann bestimmen, dass Beanstandungen 
nach einem Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staatsver-
trages sowie rechtskräftige Entscheidungen in einem Ordnungs-
widrigkeitsverfahren nach Abs. 1 von dem betroffenen Veran-
stalter in seinem Rundfunkprogramm verbreitet werden. Inhalt 
und Zeitpunkt der Bekanntgabe sind durch diese Landesmedien-
anstalt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. Abs. 3 S. 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(5) Die Verfolgung der in Abs. 1 genannten Ordnungswidrig-
keiten verjährt in sechs Monaten. 

Fünfter Abschnitt.  Übertragungskapazitäten 
§ 50 Grundsatz 

Über die Zuordnung und Nutzung der Übertragungskapazitä-
ten, die zur Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren 
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Telemedien (Telemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet 
sind) dienen, entscheiden die Länder nach Maßgabe dieses 
Staatsvertrages und des jeweiligen Landesrechts. 

§ 51 Zuordnung von Satellitenkanälen 
(1) Über die Zuordnung von Satellitenkanälen für Rundfunk-

zwecke entscheiden die Länder nach Maßgabe der Abs. 2 bis 5. 
(2) Über die Zuordnung nach Abs. 1 an die in der ARD zu-

sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten für die Verbrei-
tung eines gemeinsamen Programms und das ZDF sowie über 
die Zuordnung an Länder entscheiden die Ministerpräsidenten 
durch Beschluss, soweit diese nicht ausdrücklich durch Staats-
verträge festgelegt ist. 

(3) Für die Zuordnung gelten insbesondere die folgenden 
Grundsätze: 

a)  Zur Verfügung stehende freie Satellitenkanäle sind der 
ARD, dem ZDF und einer hierfür von den Landesme-
dienanstalten zu bestimmenden Stelle bekannt zu ma-
chen. 

b)  Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten Be-
darf aus, sind diese entsprechend zuzuordnen. 

c)  Reichen die Satellitenkanäle für den angemeldeten Be-
darf nicht aus, wirken die Ministerpräsidenten auf eine 
Verständigung zwischen den Beteiligten hin; diese sind 
für den privaten Rundfunk die Landesmedienanstalten. 

d)  Kommt eine Verständigung zwischen den Beteiligten 
nicht zustande, entscheiden die Ministerpräsidenten 
nach folgenden Kriterien: 
-  Sicherung der Grundversorgung, 
-  gleichgewichtige Berücksichtigung des privaten 

Rundfunks, 
-  Teilhabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an 

allen neuen Techniken und Programmformen, 
-  Vielfalt des Programmangebots und 
-  Zahl der Satellitenkanäle, die bereits einem Land 

zugeordnet worden sind. 
(4) Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz ordnet 

den Satellitenkanal gemäß dem Einvernehmen aller Ministerprä-
sidenten nach Abs. 2 zu. 

(5) Die Ministerpräsidenten vereinbaren zur Durchführung der 
Abs. 2 bis 4 Verfahrensregelungen. 

§ 52 Weiterverbreitung 
(1) Die zeitgleiche und unveränderte Weiterverbreitung von 

bundesweit empfangbaren Fernsehprogrammen, die in Europa in 
rechtlich zulässiger Weise und entsprechend den Bestimmungen 
des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen veranstaltet werden, ist durch Landesrecht im 
Rahmen der vorhandenen technischen Möglichkeiten zu gestat-
ten. Die Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen kann unter 
Beachtung europäischer rundfunkrechtlicher Regelungen ausge-
setzt werden. Landesrechtliche Regelungen zur analogen Kanal-
belegung sind zulässig, soweit sie zur Erreichung klar umrisse-
ner Ziele von allgemeinem Interesse erforderlich sind. Sie 
können insbesondere zur Sicherung einer pluralistischen, am 
Gebot der Meinungsvielfalt orientierten Medienordnung getrof-
fen werden. Einzelheiten, insbesondere die Rangfolge bei der 
Belegung der Kabelkanäle, regelt das Landesrecht. 

(2) Werden in einer Kabelanlage Fernsehprogramme oder ver-
gleichbare Telemedien zusätzlich oder ausschließlich digital 
verbreitet, gelten für digital genutzte Kapazitäten die Bestim-
mungen der Absätze 3 bis 5. 

(3) Der Betreiber einer Kabelanlage hat sicherzustellen, dass 
1. die erforderlichen Übertragungskapazitäten für die für 

das jeweilige Land gesetzlich bestimmten Fernsehpro-
gramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein-
schließlich seiner Programmbouquets zur Verfügung 
stehen, 

2. Übertragungskapazitäten für die privaten Rundfunkpro-
gramme, die Regionalfenster gemäß § 25 enthalten, zur 
Verfügung stehen, 

3. die Übertragungskapazität eines analogen Fernsehka-
nals für die im jeweiligen Land zugelassenen regionalen 
und lokalen Fernsehprogramme sowie die Offenen Ka-
näle zur Verfügung steht; soweit diese Übertragungska-
pazität danach nicht ausgeschöpft ist, richtet sich die 
Belegung nach Landesrecht; die landesrechtlichen Son-
dervorschriften für Offene Kanäle und vergleichbare 
Angebote bleiben unberührt, 

4. die technischen Übertragungskapazitäten nach Num-
mern 1 bis 3 im Verhältnis zu anderen digitalen Kanä-
len technisch gleichwertig sind, 

5. Entgelte und Tarife für die Programme nach Nummern 
1 bis 3 offengelegt werden; Entgelte und Tarife sind im 
Rahmen des Telekommunikationsgesetzes so zu gestal-
ten, dass auch regionale und lokale Angebote zu ange-
messenen und chancengleichen Bedingungen verbreitet 
werden können; die landesrechtlichen Sondervorschrif-
ten für Offene Kanäle und vergleichbare Angebote 
bleiben unberührt. 

(4) Die Entscheidung über die nach Abs. 3 hinausgehende 
Belegung mit in digitaler Technik verbreiteten Fernsehpro-
grammen und Telemedien trifft der Betreiber 

1. innerhalb einer weiteren Übertragungskapazität im Um-
fang von einem Drittel der für die digitale Verbreitung 
zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität, soweit er 
darin unter Berücksichtigung der Interessen der ge-
schlossenen Teilnehmer eine Vielzahl von Programm-
veranstaltern sowie ein vielfältiges Programmangebot 
an Vollprogrammen, nicht entgeltfinanzierten Pro-
grammen, Spartenprogrammen und Fremdsprachenpro-
grammen einbezieht sowie Telemedien angemessen be-
rücksichtigt, 

2. innerhalb darüber hinausgehender Übertragungskapazi-
täten allein nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze. 

(5) Der Betreiber einer Kabelanlage hat die Weiterverbreitung 
von Fernsehprogrammen oder Telemedien der zuständigen 
Landesmedienanstalt mindestens zwei Monate vor ihrem Beginn 
unter Vorlage eines Belegungsplanes sowie in den Fällen des 
Abs. 3 seiner Vertragsbindungen anzuzeigen. Werden die Vor-
aussetzungen des Abs. 3 und des Abs. 4 Nr. 1 durch den Betrei-
ber einer Kabelanlage nicht erfüllt, erfolgt die Auswahl der 
weiterverbreiteten digitalen Fernsehprogramme und die Bele-
gung der digitalen Kanäle nach Maßgabe des Landesrechts. 
Zuvor ist dem Betreiber einer Kabelanlage eine angemessene 
Frist zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen zu setzen. 
Bei Änderungen der Belegung gelten die S. 1 bis 3 entspre-
chend. 

(6) Die Belegung einer Kabelanlage mit Hörfunkprogrammen 
richtet sich nach Landesrecht. 

§ 52a Digitalisierung des Rundfunks 
(1) Bei der erstmaligen Zuweisung digitaler terrestrischer Ü-

bertragungskapazitäten im Fernsehen nach Landesrecht sind die 
Fernsehveranstalter mit denjenigen Programmen vorrangig zu 
berücksichtigen, die in dem jeweils betroffenen Verbreitungsge-
biet analog verbreitet werden. Die technischen Übertragungska-
pazitäten für diese Programme müssen im Verhältnis zu den 
übrigen Übertragungskapazitäten gleichwertig sein. 

(2) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-
anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio können ihrer 
Verpflichtung zur Versorgung der Bevölkerung mit Rundfunk 
durch Nutzung aller Übertragungswege nachkommen. Sie sind 
berechtigt, zu angemessenen Bedingungen die analoge terrestri-
sche Versorgung schrittweise einzustellen, um Zug um Zug den 
Ausbau und die Zuweisung digitaler terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten zu ermöglichen. Die analoge terrestrische 
Fernsehversorgung kann auch dann eingestellt werden, wenn der 
Empfang der Programme über einen anderen Übertragungsweg 
gewährleistet ist. 

§ 53 Zugangsfreiheit 
(1) Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen, die 

Rundfunk und vergleichbare Telemedien verbreiten, haben zu 
gewährleisten, dass die eingesetzte Technik ein vielfältiges 
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Angebot ermöglicht. Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen 
Anbieter von Rundfunk oder Telemedien weder unmittelbar 
noch mittelbar 

1.  durch Zugangsberechtigungssysteme, 
2.  durch Schnittstellen für Anwendungsprogramme, 
3.  durch Systeme, die auch die Auswahl von Fernsehpro-

grammen steuern und die als übergeordnete Benutzer-
oberfläche für alle über das System angebotenen Diens-
te verwendet werden, oder 

4.  aufgrund der Ausgestaltung von Entgelten 
bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behindert oder 

gegenüber gleichartigen Anbietern ohne sachlich gerechtfertig-
ten Grund unterschiedlich behandelt werden. 

(2) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder 
eines Systems nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3, das Eigentum an 
Schnittstellen für Anwendungsprogramme, die Entgelte für die 
Kabeleinspeisung sowie die Bündelung und Vermarktung von 
Programmen sind der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt 
unverzüglich anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen entspre-
chend. Der zuständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt wird tätig nach einer 
Anzeige gemäß Absatz 2, aufgrund einer Information durch die 
Regulierungsbehörde für Telekommunikation oder nach Be-
schwerde von Rundfunkveranstaltern, Anbietern von Teleme-
dien oder von Nutzern. 

(4) Ob ein Verstoß gegen Absatz 1 vorliegt, entscheidet die 
zuständige Landesmedienanstalt im Benehmen mit der Regulie-
rungsbehörde für Telekommunikation. 

(5) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem 
die Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder der 
Anbieter oder Verwender von Diensten seinen Sitz, Wohnsitz 
oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 
Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landes-
medienanstalt zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die 
Amtshandlung hervor tritt. 

(6) Die Landesmedienanstalten regeln durch übereinstimmen-
de Satzungen Einzelheiten zur inhaltlichen und verfahrensmäßi-
gen Konkretisierung der Absätze 1 bis 4. 

§ 53a Überprüfungsklausel 
Die §§ 52 und 53 werden regelmäßig alle drei Jahre, erstmals 

zum 31. März 2007 entsprechend Artikel 31 Abs. 1 der Richtli-
nie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzerrechte 
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Uni-
versaldienstrichtlinie) überprüft. 

Sechster Abschnitt. Telemedien 
§ 54 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und 
anmeldefrei. Für die Angebote gilt die verfassungsmäßige 
Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre 
sind einzuhalten.  

(2) Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten An-
geboten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise Inhal-
te periodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wiedergege-
ben werden, haben den anerkannten journalistischen Grundsät-
zen zu entsprechen. Nachrichten sind vom Anbieter vor ihrer 
Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf 
Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. 

(3) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die von An-
bietern von Telemedien durchgeführt werden, ist ausdrücklich 
anzugeben, ob sie repräsentativ sind.  

§ 55 Informationspflichten und Informationsrechte 
(1) Anbieter von Telemedien, die nicht ausschließlich persön-

lichen oder familiären Zwecken dienen, haben folgende Infor-
mationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar zu halten: 

1.  Namen und Anschrift sowie 
2.  bei juristischen Personen auch Namen und Anschrift 

des Vertretungsberechtigten. 
(2) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell 

gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder 
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden, haben zusätzlich zu den Angaben 
nach den §§ 5 und 6 des Telemediengesetzes einen Verantwort-
lichen mit Angabe des Namens und der Anschrift zu benennen. 
Werden mehrere Verantwortliche benannt, so ist kenntlich zu 
machen, für welchen Teil des Dienstes der jeweils Benannte 
verantwortlich ist. Als Verantwortlicher darf nur benannt wer-
den, wer 

1.  seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat, 
2.  nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Beklei-

dung öffentlicher Ämter verloren hat, 
3.  voll geschäftsfähig ist und 
4.  unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann. 

(3) Für Anbieter von Telemedien nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 
9a entsprechend. 

§ 56 Gegendarstellung 
(1) Anbieter von Telemedien mit journalistisch-redaktionell 

gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder 
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden, sind verpflichtet, unverzüglich eine 
Gegendarstellung der Person oder Stelle, die durch eine in ihrem 
Angebot aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist, ohne 
Kosten für den Betroffenen in ihr Angebot ohne zusätzliches 
Abrufentgelt aufzunehmen. Die Gegendarstellung ist ohne 
Einschaltungen und Weglassungen in gleicher Aufmachung wie 
die Tatsachenbehauptung anzubieten. Die Gegendarstellung ist 
so lange wie die Tatsachenbehauptung in unmittelbarer Ver-
knüpfung mit ihr anzubieten. Wird die Tatsachenbehauptung 
nicht mehr angeboten oder endet das Angebot vor Aufnahme der 
Gegendarstellung, so ist die Gegendarstellung an vergleichbarer 
Stelle so lange anzubieten, wie die ursprünglich angebotene 
Tatsachenbehauptung. Eine Erwiderung auf die Gegendarstel-
lung muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf 
nicht unmittelbar mit der Gegendarstellung verknüpft werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur Aufnahme der Gegendarstellung 
gemäß Absatz 1 besteht nicht, wenn 

1.  der Betroffene kein berechtigtes Interesse an der Ge-
gendarstellung hat, 

2.  der Umfang der Gegendarstellung unangemessen über 
den der beanstandeten Tatsachenbehauptung hinaus-
geht, 

3.  die Gegendarstellung sich nicht auf tatsächliche Anga-
ben beschränkt oder einen strafbaren Inhalt hat oder 

4.  die Gegendarstellung nicht unverzüglich, spätestens 
sechs Wochen nach dem letzten Tage des Angebots des 
beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch drei Monate 
nach der erstmaligen Einstellung des Angebots, dem in 
Anspruch genommenen Anbieter schriftlich und von 
dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen Vertreter un-
terzeichnet, zugeht. 

(3) Für die Durchsetzung des vergeblich geltend gemachten 
Gegendarstellungsanspruchs ist der ordentliche Rechtsweg 
gegeben. Auf dieses Verfahren sind die Vorschriften der Zivil-
prozessordnung über das Verfahren auf Erlass einer einstweili-
gen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Gefährdung des 
Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein 
Verfahren zur Hauptsache findet nicht statt. 

(4) Eine Verpflichtung zur Gegendarstellung besteht nicht für 
wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen der über-
nationalen parlamentarischen Organe, der gesetzgebenden 
Organe des Bundes und der Länder sowie derjenigen Organe 
und Stellen, bei denen das jeweilige Landespressegesetz eine 
presserechtliche Gegendarstellung ausschließt. 



Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16: Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 52 

§ 57 Datenschutz bei journalistisch-redaktionellen 
Zwecken 

(1) Soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse als 
Anbieter von Telemedien personenbezogene Daten ausschließ-
lich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen 
Zwecken erheben, verarbeiten oder nutzen, gelten nur die §§ 5, 
7, 9 und 38a des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Maßgabe, 
dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch die Verletzung des 
Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes 
oder durch unzureichende technische oder organisatorische 
Maßnahmen im Sinne des § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes 
eintreten. Besondere staatsvertragliche oder landesrechtliche 
Bestimmungen für den Rundfunk bleiben unberührt. 

(2) Werden über Angebote personenbezogene Daten von ei-
nem Anbieter von Telemedien ausschließlich zu eigenen journa-
listisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet und wird der Betrof-
fene dadurch in seinen schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt, 
kann er Auskunft über die zugrunde liegenden, zu seiner Person 
gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwä-
gung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert 
werden, soweit durch die Mitteilung die journalistische Aufgabe 
des Veranstalters durch Ausforschung des Informationsbestan-
des beeinträchtigt würde oder aus den Daten 

1.  auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung o-
der Verbreitung mitgewirkt haben oder 

2.  auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers 
von Beiträgen, Unterlagen und Miteilungen für den re-
daktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die Berichti-
gung unrichtiger  Daten oder die Hinzufügung einer eigenen 
Darstellung von angemessenem Umfang verlangen. Die Sätze 1 
bis 3 gelten nicht für Angebote von Unternehmen und Hilfsun-
ternehmen der Presse, soweit diese der Selbstregulierung durch 
den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen 
Presserates unterliegen. 

(3) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung perso-
nenbezogener Daten zur Verbreitung von Gegendarstellungen 
des Betroffenen oder zu Verpflichtungserklärungen, Verfügun-
gen oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder 
über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese Gegendar-
stellungen, Unterlassungserklärungen oder Widerrufe zu den 
gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer 
aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermitt-
lung der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln. 

§ 58 Werbung, Sponsoring 
(1) Werbung muss als solche klar erkennbar und vom übrigen 

Inhalt der Angebote eindeutig getrennt sein. In der Werbung 
dürfen keine unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. 

(2) Für Teleshoppingkanäle gelten die §§ 7, 8, 44, 45 und 45a 
entsprechend. 

(3) Für Sponsoring bei Fernsehtext gilt § 8 entsprechend. 

§ 59 Aufsicht 
(1) Die nach den allgemeinen Datenschutzgesetzen des Bundes 

und der Länder zuständigen Kontrollbehörden überwachen für 
ihren Bereich die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen des 
Telemediengesetzes sowie des § 57. Die für den Datenschutz im 
journalistisch-redaktionellen Bereich beim öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk zuständigen Stellen überwachen für ihren Bereich 
auch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen für journa-
listisch-redaktionelle Angebote bei Telemedien. Satz 1 gilt nicht, 
soweit Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse der 
Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerde-
ordnung des Deutschen Presserates unterliegen. 

(2) Die Einhaltung der Bestimmungen für Telemedien mit 
Ausnahme des Datenschutzes wird durch eine nach Landesrecht 
bestimmte Aufsichtsbehörde überwacht. 

(3) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde einen Ver-
stoß gegen die Bestimmungen mit Ausnahme der § 54, § 55 Abs. 
2 und 3, § 56, § 57 Abs. 2 oder der Datenschutzbestimmungen 
des Telemediengesetzes fest, trifft sie die zur Beseitigung des 
Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber dem Anbieter. 

Sie kann insbesondere Angebote untersagen und deren Sperrung 
anordnen. Die Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maß-
nahme außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für den 
Anbieter und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung darf nur 
erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise erreicht wer-
den kann. Die Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch er-
reicht werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von Angebo-
ten oder zeitlich zu beschränken. Bei journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angeboten, in denen ausschließlich vollständig oder 
teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 
Bild wiedergegeben werden, ist eine Sperrung nur unter den 
Voraussetzungen des § 97 Abs. 5 Satz 2 und des § 98 der Straf-
prozessordnung zulässig. 

(4) Erweisen sich Maßnahmen gegenüber dem Verantwortli-
chen nach § 7 des Telemediengesetzes als nicht durchführbar 
oder nicht erfolgversprechend, können Maßnahmen zur Sper-
rung von Angeboten nach Absatz 3 auch gegen den Dienstean-
bieter von fremden Inhalten nach den §§ 8 bis 10 des Teleme-
diengesetzes gerichtet werden, sofern eine Sperrung technisch 
möglich und zumutbar ist. § 7 Abs. 2 des Telemediengesetzes 
bleibt unberührt. 

(5) Wird durch ein Angebot in Rechte Dritter eingegriffen und 
ist für den Dritten hiergegen der Rechtsweg eröffnet, sollen 
Anordnungen der Aufsichtsbehörde im Sinne von Absatz 3 nur 
erfolgen, wenn dies aus Gründen des Gemeinwohls geboten ist. 

(6) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Aufsichtsbehörde 
des Landes zuständig, in dem der betroffene Anbieter seinen 
Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen 
Aufenthalt hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist 
diejenige Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bezirk der 
Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 

(7) Der Abruf von Angeboten im Rahmen der Aufsicht ist 
unentgeltlich. Diensteanbieter haben dies sicherzustellen. Der 
Anbieter darf seine Angebote nicht gegen den Abruf durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde sperren. 

§ 60 Telemediengesetz, Öffentliche Stellen 
(1) Für Telemedien, die den Bestimmungen dieses Staatsver-

trages oder den Bestimmungen der übrigen rundfunkrechtlichen 
Staatsverträge der Länder unterfallen, gelten im Übrigen die 
Bestimmungen des Telemediengesetzes des Bundes in seiner 
jeweils geltenden Fassung. Absatz 2 bleibt unberührt. 

(2) Für die öffentlichen Stellen der Länder gelten neben den 
vorstehenden Bestimmungen die Bestimmungen des Teleme-
diengesetzes entsprechend. 

§ 61 Notifizierung 
Änderungen dieses Abschnittes unterliegen der Notifizie-

rungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der 
Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften. 

 

Siebter Abschnitt. Übergangs- und Schluss-
vorschriften 
§ 62 Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Der Staats-
vertrag kann von jedem der vertragschließenden Länder zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals zum 31. De-
zember 2008 erfolgen. Wird der Staatsvertrag zu diesem Termin 
nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils 
zu einem zwei Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung 
ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonfe-
renz schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land diesen Staatsver-
trag, kann es zugleich den Rundfunkgebührenstaatsvertrag und 
den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt 
kündigen; jedes andere Land kann daraufhin innerhalb von sechs 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung dementspre-
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chend ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den 
übrigen Ländern bleiben diese Staatsverträge in Kraft. 

(2) Im Falle der Kündigung verbleibt es bei der vorgenomme-
nen Zuordnung der Satellitenkanäle, solange für diese Kanäle 
noch Berechtigungen bestehen. § 19 bleibt im Falle der Kündi-
gung einzelner Länder unberührt.  

(3) § 4 Abs. 1 und 2 kann von jedem der vertragschließenden 
Länder auch gesondert zum Schluss des Kalenderjahres mit 
einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. Wird § 4 Abs. 
1 und 2 zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündi-
gung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsit-
zenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 
Kündigt ein Land, kann jedes Land innerhalb von drei Monaten 
nach Eingang der Kündigungserklärung § 4 Abs. 1 und 2 zum 
gleichen Zeitpunkt kündigen. Die Kündigung eines Landes lässt 
die gekündigten Bestimmungen dieses Staatsvertrages im Ver-
hältnis der übrigen Länder zueinander unberührt. 

(4) § 12 Abs. 2 kann von jedem der vertragschließenden Län-
der auch gesondert zum Schluss des Kalenderjahres mit einer 
Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung kann 
erstmals zum 31. Dezember 2009 erfolgen. Wird § 12 Abs. 2 zu 
diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Kündigt 
ein Land, kann jedes Land innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung den Rundfunkstaatsvertrag, 
den ARD-Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den Staatsver-
trag über die Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutsch-
landradio", den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag und den 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kündi-
gen. Die Kündigung eines Landes lässt die gekündigten Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages und die in S. 5 aufgeführten 

Staatsverträge im Verhältnis der übrigen Länder zueinander 
unberührt. 

(5) § 16 Abs. 1, 2 und 5 kann von jedem der vertragschließen-
den Länder auch gesondert zum Schluss des Kalenderjahres, das 
auf die Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks gemäß § 14 folgt, mit einer Frist von sechs Monaten 
gekündigt werden, wenn der Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag nicht nach der Ermittlung des Finanzbedarfs gemäß § 14 
aufgrund einer Rundfunkgebührenerhöhung geändert wird. Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. 
Wird § 16 Abs. 1, 2 und 5 zu einem dieser Termine nicht gekün-
digt, kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem 
zwei Jahre späteren Termin erfolgen. Die Kündigung ist gegen-
über dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann jedes Land 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Kündigungserklä-
rung den Rundfunkgebührenstaatsvertrag und den Rundfunkfi-
nanzierungsstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kündigen. In 
diesem Fall kann jedes Land außerdem innerhalb weiterer drei 
Monate nach Eingang der Kündigungserklärung nach S. 5 § 13 
Abs. 2 sowie §§ 14 und 17 hinsichtlich einzelner oder sämtlicher 
Bestimmungen zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Zwischen den 
übrigen Ländern bleiben die gekündigten Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages und die in S. 5 angegebenen Staatsverträge in 
Kraft. 

§ 63 Regelung für Bayern 
Der Freistaat Bayern ist berechtigt, eine Verwendung des An-

teils an der Rundfunkgebühr nach § 40 zur Finanzierung der 
landesgesetzlich bestimmten Aufgaben der Bayerischen Landes-
zentrale für Neue Medien im Rahmen der öffentlich-rechtlichen 
Trägerschaft vorzusehen. Im Übrigen finden die für private 
Veranstalter geltenden Bestimmungen dieses Staatsvertrages auf 
Anbieter nach bayerischem Recht entsprechende Anwendung. 
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VIII. RUNDFUNKFINANZIERUNGSSTAATSVERTRAG  
(RFinStV) vom 31. August 1991 (HmbGVBl. 1991, S. 425), 
zuletzt geändert durch den 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006 (HmbGVBl. 
2007, S. 39) 

 

I. Abschnitt. Verfahren zur Rundfunkgebühr 
§ 1 Bedarfsanmeldung 

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) 
zusammengeschlossenen Rundfunkanstalten des Landesrechts 
auf der Grundlage von Einzelanmeldungen ihrer Mitglieder, die 
Anstalt des öffentlichen Rechts "Zweites Deutsches Fernsehen" 
(ZDF) und die Körperschaft des öffentlichen Rechts "Deutsch-
landradio" melden im Abstand von zwei Jahren ihren Finanzbe-
darf der unabhängigen Kommission zur Überprüfung und Er-
mittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF). 

(2) Die Rundfunkanstalten haben die für die Gebührenfestset-
zung erforderlichen und zur Bewertung geeigneten, vergleichba-
ren Zahlenwerke und Erläuterungen über ihren mittelfristigen 
Finanzbedarf in der von der KEF vorgegebenen Form vorzule-
gen. Diese Unterlagen sind, aufgeteilt nach dem Hörfunk- und 
Fernsehbereich, insbesondere nach Bestand, Entwicklung sowie 
Darlegung von Wirtschaftlichkeits- und Sparsamkeitsmaßnah-
men aufzubereiten und umfassen auch die wirtschaftlichen 
Auswirkungen eingegangener Selbstverpflichtungen. Die Be-
darfsanmeldungen von ARD und ZDF stellen den Finanzbedarf 
für den deutschen Anteil an der Finanzierung des Europäischen 
Fernsehkulturkanals "ARTE" gesondert dar. Erträge und Auf-
wendungen sind jeweils nach Ertrags- und Kostenarten geson-
dert auszuweisen. Die KEF kann weitere Anforderungen an die 
vorzulegenden Unterlagen stellen, insbesondere im Hinblick auf 
die Vergleichbarkeit der Zahlenwerke und die Strukturierung 
von Kostenarten sowie hinsichtlich der Zuordnung der Kosten zu 
bestimmten Ausgabenfeldern (insbesondere Programmen, Onli-
ne-Angeboten und Marketing). Entsprechen die Unterlagen nicht 
den in den Sätzen 1 bis 5 genannten Voraussetzungen, kann sie 
die KEF zurückweisen. Angeforderte Unterlagen zur fachlichen 
Überprüfung der Bedarfsanmeldungen sowie für erforderlich 
gehaltene ergänzende Auskünfte, Erläuterungen und Zahlenan-
gaben sind der KEF fristgerecht vorzulegen. 

(3) Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erweiterung und zur 
Verbesserung der Betriebsanlagen aufgenommen werden. Die 
Aufnahme muss betriebswirtschaftlich begründet sein. Ihre 
Verzinsung und Tilgung aus Mitteln der Betriebseinnahmen, 
insbesondere der Rundfunkgebühren, muss auf Dauer gewähr-
leistet sein. 

§ 2 Einsetzung der KEF 
Zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs wird eine 

unabhängige Kommission (KEF) eingesetzt. Die Mitglieder sind 
in ihrer Aufgabenerfüllung an Aufträge oder Weisungen nicht 
gebunden. 

§ 3 Aufgaben und Befugnisse der KEF 
(1) Die KEF hat die Aufgabe, unter Beachtung der Programm-

autonomie der Rundfunkanstalten den von den Rundfunkanstal-
ten angemeldeten Finanzbedarf fachlich zu überprüfen und zu 
ermitteln. Dies bezieht sich darauf, ob sich die Programment-
scheidungen im Rahmen des rechtlich umgrenzten Rundfunkauf-
trages halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf 
zutreffend und im Einklang mit den Grundsätzen von Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit sowie unter Berücksichtigung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Entwicklung der 
Haushalte der öffentlichen Hand ermittelt worden ist. Die Prü-
fung, ob der Finanzbedarf im Einklang mit den Grundsätzen von 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ermittelt worden ist, umfasst 
auch, in welchem Umfang Rationalisierungs- einschließlich 

Kooperationsmöglichkeiten genutzt werden. Soweit die in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF oder das Deutschlandradio finanzwirksame Selbstverpflich-
tungen erklärt haben, sind diese Bestandteil des Ermittlungsver-
fahrens. Bedarfsanmeldungen, die sich auf technische oder 
programmliche Innovationen im Sinne von § 13 Abs. 2 Nr. 2 
Rundfunkstaatsvertrag beziehen, können von der KEF nur 
anerkannt werden, wenn sie Beschlüssen der zuständigen Gre-
mien der Rundfunkanstalten, soweit das jeweils geltende Lan-
desrecht solche Beschlussfassungen vorsieht, entsprechen. 

(2) Im Rahmen ihrer Aufgabe ist die KEF berechtigt, von den 
Rundfunkanstalten Auskünfte über deren Unternehmen, Beteili-
gungen und Gemeinschaftseinrichtungen einzuholen. Erfolgt die 
Vorlage von Unterlagen nach Satz 1 oder nach § 1 nicht, ist die 
KEF berechtigt, notwendige Zahlenangaben durch näher zu 
begründende Schätzwerte zu ersetzen. 

(3) Die Rundfunkanstalten wirken an der Fortentwicklung von 
Methoden und Verfahren zur Überprüfung und Ermittlung des 
Finanzbedarfs mit. 

(4) Die KEF kann zur Unterstützung ihrer Aufgaben ergänzend 
zu Einzelfragen Aufträge für gutachterliche Stellungnahmen an 
Dritte vergeben. Für diese gutachterlichen Stellungnahmen 
stellen die Rundfunkanstalten dem beauftragten Dritten die 
Informationen über die bedeutsamen Sachverhalte zur Verfü-
gung. 

(5) Die KEF erstattet den Landesregierungen mindestens alle 
zwei Jahre einen Bericht. Sie leitet den Bericht den Rundfunkan-
stalten zur Unterrichtung zu und veröffentlicht diesen. Die 
Landesregierungen leiten diesen Bericht den Landesparlamenten 
zur Unterrichtung zu. In diesem Bericht legt die KEF unter 
Beachtung von Absatz 1 und § 13 Rundfunkstaatsvertrag die 
Finanzlage der Rundfunkanstalten dar und nimmt insbesondere 
zu der Frage Stellung, ob und in welcher Höhe und zu welchem 
Zeitpunkt eine Änderung der Rundfunkgebühr notwendig ist, die 
betragsmäßig beziffert wird oder bei unterschiedlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten aus einer Spanne bestehen kann. Sie weist 
zugleich auf die Notwendigkeit und Möglichkeit für eine Ände-
rung des Finanzausgleichs der Rundfunkanstalten hin. Weiterhin 
beziffert sie prozentual und betragsmäßig die Aufteilung der 
Gebühren im Verhältnis von ARD und ZDF und den Betrag des 
Deutschlandradios. 

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 und 5 gelten nicht für Son-
derberichte, die die KEF auf Anforderung der Länder zu einzel-
nen Teilfragen erstellt. Die Beteiligungsrechte der Rundfunkan-
stalten bleiben unberührt. 

(7) Abweichende Meinungen von Mitgliedern der KEF werden 
auf deren Verlangen in den Bericht aufgenommen. 

§ 4 Zusammensetzung der KEF 
(1) Die KEF besteht aus 16 unabhängigen Sachverständigen. 

Sie wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen oder 
zwei Stellvertreter. 

(2) Die KEF beschließt ihre Berichte nach § 3 mit einer Mehr-
heit von mindestens zehn Stimmen ihrer gesetzlichen Mitglieder. 

(3) Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind Mitglieder und 
Bedienstete der Institutionen der Europäischen Union oder der 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, Gremienmit-
glieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der ARD, 
des ZDF, des Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkul-
turkanals "ARTE", der Landesmedienanstalten und der privaten 
Rundfunkveranstalter sowie Bedienstete von an ihnen unmittel-
bar oder mittelbar im Sinne von § 28 Rundfunkstaatsvertrag 
beteiligten Unternehmen. Gleiches gilt für Personen, bei denen 
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aufgrund ihrer ständigen oder regelmäßigen Tätigkeit für die in 
Satz 1 genannten Institutionen die Gefahr einer Interessenkolli-
sion besteht. 

(4) Jedes Land benennt ein Mitglied. Die Sachverständigen 
sollen aus folgenden Bereichen berufen werden: 

1.  Drei Sachverständige aus den Bereichen Wirtschafts-
prüfung und Unternehmensberatung, 

2.  zwei Sachverständige aus dem Bereich der Betriebs-
wirtschaft; sie sollen fachkundig in Personalfragen oder 
für Investitionen und Rationalisierung sein, 

3.  zwei Sachverständige, die über besondere Erfahrungen 
auf dem Gebiet des Rundfunkrechts verfügen und die 
die Befähigung zum Richteramt haben, 

4.  drei Sachverständige aus den Bereichen der Medien-
wirtschaft und Medienwissenschaft, 

5.  ein Sachverständiger aus dem Bereich der Rundfunk-
technik, 

6.  fünf Sachverständige aus den Landesrechnungshöfen. 
(5) Die Mitglieder der KEF werden von den Ministerpräsiden-

ten jeweils für die Dauer von fünf Jahren berufen; Wiederberu-
fung ist zulässig. Die Berufung kann aus wichtigem Grund 
seitens der Länder widerrufen werden. Scheidet ein Mitglied aus, 
so ist nach den für die Berufung des ausgeschiedenen Mitglieds 
geltenden Vorschriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit 
zu berufen. 

(6) Die Mitglieder der KEF und die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben herangezogenen Dritten sind auch nach Beendigung ihrer 
Tätigkeit zur Verschwiegenheit über alle ihnen im Rahmen der 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, es sei 
denn, diese sind offenkundig oder bedürfen ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung. 

§ 5 Verfahren bei der KEF 
(1) Die Rundfunkanstalten sind bei der Überprüfung und Er-

mittlung des Finanzbedarfs durch die KEF angemessen zu 
beteiligen. Vertreter der Rundfunkanstalten sind nach Bedarf zu 
den Beratungen der KEF hinzuzuziehen. 

(2) Vor der abschließenden Meinungsbildung in der KEF ist 
den Rundfunkanstalten Gelegenheit zu einer Stellungnahme und 
Erörterung zu geben. Zu diesem Zweck wird der ARD, dem 
ZDF und dem Deutschlandradio der Berichtsentwurf durch die 
KEF übersandt. Gleiches gilt für die Rundfunkkommission der 
Länder. Die Stellungnahmen der Rundfunkanstalten sind von der 
KEF in den endgültigen Bericht einzubeziehen. 

§ 5a Information der Landesparlamente 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk-

anstalten, das ZDF und das Deutschlandradio erstatten jeweils 
zeitnah nach Vorliegen des Berichts der KEF nach § 3 Abs. 5 
allen Landesparlamenten einen schriftlichen Bericht zur Infor-
mation über ihre wirtschaftliche und finanzielle Lage. 

(2) Der Bericht der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten erfasst die Gemeinschaftsprogramme nach 
§ 1 des ARD-Staatsvertrages und nach § 19 des Rundfunkstaats-
vertrages sowie gemeinsame Aktivitäten. Landesrechtliche 
Berichtspflichten der Landesrundfunkanstalten gegenüber dem 
jeweiligen Landesparlament bleiben unberührt. 

(3) Die Berichte über die wirtschaftliche und finanzielle Lage 
nach den Absätzen 1 und 2 Satz 1 enthalten insbesondere auch 
eine Darstellung der Geschäftsfelder von Tochter- und Beteili-
gungsgesellschaften, einschließlich von Eckdaten dieser Gesell-
schaften, sofern sie publizitätspflichtig sind, sowie der struktu-
rellen Veränderungen und Entwicklungsperspektiven von ARD, 
ZDF und Deutschlandradio. Die Berichterstattung erstreckt sich 
jeweils auf einen Zeitraum von vier Jahren. 

(4) Vertreter der in der ARD zusammengeschlossenen Rund-
funkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradios stehen je-
weils dem Landesparlament für Anhörungen zu den Berichten 
nach Absatz 1 zur Verfügung. 

§ 6 Finanzierung und Organisation der KEF 
(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschäftsstelle werden vor-

ab aus der Rundfunkgebühr gedeckt. Das Deutschlandradio trägt 
die Kosten entsprechend seinem Anteil am Aufkommen der 
Rundfunkgebühr, die übrigen Kosten tragen die in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und das ZDF 
jeweils zur Hälfte. 

(2) Die KEF erstellt einen Wirtschaftsplan. Er bedarf der Ge-
nehmigung des Sitzlandes der Einrichtung, an die die KEF-
Geschäftsstelle organisatorisch angebunden ist. Die Genehmi-
gung erfolgt nach Abstimmung mit den Staats- und Senatskanz-
leien der übrigen Länder. Sie ist zu erteilen, wenn die Grundsät-
ze einer geordneten und sparsamen Haushaltswirtschaft gewahrt 
sind. 

(3) Die Einrichtung, an die die KEF-Geschäftsstelle organisa-
torisch angebunden ist, kann die ihr zustehenden Mittel viertel-
jährlich, jeweils in der Mitte des Kalendervierteljahres, abrufen. 
Erster Abruftermin ist der 15. Februar 1997. 

(4) Die näheren Einzelheiten der Finanzierung und der organi-
satorischen Anbindung der KEF legen die Ministerpräsidenten in 
einem Statut durch Beschluss fest. Das Statut regelt auch die 
fachliche und haushaltsmäßige Unabhängigkeit der Geschäfts-
stelle. 

§ 7 Verfahren bei den Ländern 
(1) Die Rundfunkkommission der Länder erhält von den Rund-

funkanstalten zeitgleich die der KEF zugeleiteten Bedarfsanmel-
dungen und diese erläuternde sowie ergänzende weitere Unterla-
gen der Rundfunkanstalten. 

(2) Der Gebührenvorschlag der KEF ist Grundlage für eine 
Entscheidung der Landesregierungen und der Landesparlamente. 
Davon beabsichtigte Abweichungen soll die Rundfunkkommis-
sion der Länder mit den Rundfunkanstalten unter Einbeziehung 
der KEF erörtern. Die Abweichungen sind zu begründen. 

II. Abschnitt. Höhe der Rundfunkgebühr 
§ 8 Höhe der Rundfunkgebühr 

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie folgt fest-
gesetzt: 

1. Die Grundgebühr: 5,52 Euro 
2. Die Fernsehgebühr: 11,51 Euro. 

§ 9 Aufteilung der Mittel 
(1) Von dem Aufkommen aus der Grundgebühr erhalten die in 

der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten 
93,1373 vom Hundert und die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts "Deutschlandradio" 6,8627 vom Hundert. 

(2) Von der Fernsehgebühr erhält die ARD einen Anteil von 
61,0994 vom Hundert, das ZDF einen Anteil von 38,9006 vom 
Hundert. 

(3) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
rundfunkanstalten oder das ZDF sich nicht an der nationalen 
Stelle des Europäischen Fernsehkulturkanals "ARTE" beteiligen, 
stehen der nationalen Stelle von ARTE für die Finanzierung 
dieses Programmvorhabens die auf diese Anstalten entfallenden 
Anteile an der Finanzierung unmittelbar aus dem Fernsehgebüh-
renaufkommen zu. Der Anteil dieser Anstalten bemisst sich nach 
dem für sie in Ziffer 6.2 des Gesellschaftsvertrages der nationa-
len Stelle von ARTE in der Fassung vom 1. Dezember 1994 
vorgesehenen Pflichtanteil für die Programmzulieferung. Dabei 
ist ein Finanzierungsbetrag von insgesamt 145,96 Mio. Euro 
jährlich zugrunde zu legen. Die Mittel können in zwölf gleichen 
Teilbeträgen vierteljährlich, jeweils in der Mitte des Kalender-
vierteljahres abgerufen oder Teilbeträge auf einen der späteren 
Abruftermine übertragen werden. 
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III. Abschnitt. Anteil der Landesmedienan-
stalten 
§ 10 Höhe des Anteils 

(1) Die Höhe des Anteils der Landesmedienanstalten beträgt 
1,9275 vom Hundert des Aufkommens aus der Grundgebühr und 
1,8818 vom Hundert des Aufkommens aus der Fernsehgebühr. 
Aus dem jährlichen Gesamtbetrag des Anteils aller Landesme-
dienanstalten erhält jede Landesmedienanstalt vorab einen 
Sockelbetrag von 511.290 Euro. Der verbleibende Betrag steht 
den einzelnen Landesmedienanstalten im Verhältnis des Auf-
kommens aus der Rundfunkgebühr in ihren Ländern zu. 

(2) Wird aus zwei oder mehreren Landesmedienanstalten eine 
gemeinsame Landesmedienanstalt gebildet, so steht dieser für 
einen Zeitraum von drei Kalenderjahren ein Sockelbetrag in der 
Höhe der Summe der bisher den einzelnen Landesmedienanstal-
ten zugewiesenen Sockelbeträge zu. Für Landesmedienanstalten, 
die bis zum 29. Februar 2012 fusionieren, gilt unbeschadet des 
Satzes 1, dass im vierten Jahr nach der Zusammenlegung der 
zweite und jeder weitere Sockelbetrag ebenfalls 100 vom Hun-
dert betragen. Der zweite und jeder weitere Sockelbetrag betra-
gen im fünften Jahr 75 vom Hundert, im sechsten Jahr 50 vom 
Hundert und im siebten Jahr 25 vom Hundert des ursprünglichen 
zweiten oder weiteren Sockelbetrages und entfallen mit Beginn 
des achten Jahres 

§ 11 Zuweisung des Anteils 
Die Landesmedienanstalten erhalten nach Anforderung von 

ihrer zuständigen Landesrundfunkanstalt jeweils zur Mitte eines 
Kalendervierteljahres angemessene Abschlagszahlungen. Die 
Schlusszahlung für ein Kalenderjahr ist spätestens sechs Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres zu leisten. 

IV. Finanzausgleich 
§ 12 Ermächtigung und Verpflichtung zum Finanz-
ausgleich 

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten werden ermächtigt und verpflichtet, einen angemessenen 
Finanzausgleich durchzuführen. Der Finanzausgleich muss 
gewährleisten, dass 

1.  die übergeordneten Aufgaben des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und solche Aufgaben einzelner Rundfunk-
anstalten, die wegen ihrer Bedeutung für den gesamten 
Rundfunk als Gemeinschaftsaufgaben wahrgenommen 
werden müssen, erfüllt werden können, 

2.  jede Rundfunkanstalt in der Lage ist, ein ausreichendes 
Programm zu gestalten und zu senden. 

§ 13 Aufbringung der Finanzausgleichsmasse 
Die Finanzausgleichsmasse wird von den in der ARD zusam-

mengeschlossenen Landesrundfunkanstalten nach Maßgabe ihrer 

Finanzkraft gemäß der nach § 15 zwischen diesen Rundfunkan-
stalten abzuschließenden Vereinbarung aufgebracht. 

§ 14 Umfang der Finanzausgleichsmasse 
Die Finanzausgleichsmasse beträgt eins vom Hundert des 

ARD-Nettogebührenaufkommens. Die Finanzausgleichsmasse 
wird im Verhältnis 53,76 vom Hundert zu 46,24 vom Hundert 
auf den Saarländischen Rundfunk und Radio Bremen aufgeteilt. 

§ 15 Vereinbarung der Rundfunkanstalten 
Im Rahmen der vorstehenden Grundsätze wird der Finanzaus-

gleich von den in § 13 genannten Rundfunkanstalten im Einzel-
nen vereinbart. Rundfunkanstalten, die nicht in die Finanzaus-
gleichsmasse gemäß § 14 Abs. 1 einzahlen, sind dabei lediglich 
an der Aufbringung der Finanzierungsbeträge für die Gemein-
schaftsaufgaben zu beteiligen; diese Beteiligungen sind bei der 
Vereinbarung der Zuwendungsbeträge zu berücksichtigen. 

§ 16 Beschluss der Landesregierungen 
1) Kommt bis zum Beginn eines Rechnungsjahres eine Ver-

einbarung nicht zustande, so werden Ausgleichsmasse, Aus-
gleichspflicht und Ausgleichsberechtigung durch Beschluss der 
Landesregierungen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln festge-
legt. Für den Beschluss hat jede Landesregierung so viele Stim-
men wie das Land Stimmen im Bundesrat hat (Artikel 51 Abs. 2 
Grundgesetz). 

(2) Bis zum Zustandekommen des Beschlusses richten sich 
Ausgleichsmasse, Ausgleichspflicht und Ausgleichsberechtigung 
nach der Vereinbarung oder dem Beschluss des Vorjahres. 

V. Abschnitt 
Übergangs- und Schlussvorschriften 
§ 17 Vertragsdauer, Kündigung 

Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von 
jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. Das 
Vertragsverhältnis nach dem IV. Abschnitt kann erstmals zum 
31. Dezember 2008 mit einer halbjährlichen Frist zum Jahresen-
de gesondert gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag oder das 
Vertragsverhältnis nach dem IV. Abschnitt zu diesen Zeitpunk-
ten nicht gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist 
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die 
Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kündigung eines 
Landes lässt das Vertragsverhältnis der übrigen Länder zueinan-
der unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder den Vertrag 
binnen einer Frist von drei Monaten nach Eingang der Kündi-
gungserklärung zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
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IX. RUNDFUNKGEBÜHRENSTAATSVERTRAG  
(RGebStV) vom 31. August 1991 (HmbGVBl. 1991, S. 425), 
zuletzt geändert durch den 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006 (HmbGVBl. 
2007, S. 39)  

 

§ 1 Rundfunkempfangsgeräte, Rundfunkteilnehmer 
(1) Rundfunkempfangsgeräte im Sinne dieses Staatsvertrages 

sind technische Einrichtungen, die zur drahtlosen oder drahtge-
bundenen, nicht zeitversetzten Hör- oder Sichtbarmachung oder 
Aufzeichnung von Rundfunkdarbietungen (Hörfunk und Fernse-
hen) geeignet sind. Rundfunkempfangsgeräte sind auch Laut-
sprecher, Bildwiedergabegeräte und ähnliche technische Einrich-
tungen als gesonderte Hör- oder Sehstellen. Mehrere Geräte 
gelten dann als ein einziges Rundfunkempfangsgerät, wenn sie 
zur Verbesserung oder Verstärkung des Empfangs einander 
zugeordnet sind und damit eine einheitliche Hör- oder Sehstelle 
bilden. 

(2) Rundfunkteilnehmer ist, wer ein Rundfunkempfangsgerät 
zum Empfang bereithält. Ein Rundfunkempfangsgerät wird zum 
Empfang bereitgehalten, wenn damit ohne besonderen zusätzli-
chen technischen Aufwand Rundfunkdarbietungen, unabhängig 
von Art, Umfang und Anzahl der empfangbaren Programme, 
unverschlüsselt oder verschlüsselt, empfangen werden können. 

(3) Für das in ein Kraftfahrzeug eingebaute Rundfunkemp-
fangsgerät gilt derjenige als Rundfunkteilnehmer, für den das 
Kraftfahrzeug zugelassen ist. Ist das Kraftfahrzeug nicht zuge-
lassen, gilt der Halter des Kraftfahrzeugs als Rundfunkteilneh-
mer. 

§ 2 Rundfunkgebühr 
(1) Die Rundfunkgebühr besteht aus der Grundgebühr und der 

Fernsehgebühr. Ihre Höhe wird durch den Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrag festgesetzt. 

(2) Jeder Rundfunkteilnehmer hat vorbehaltlich der Regelun-
gen der §§ 5 und 6 für jedes von ihm zum Empfang bereitgehal-
tene Rundfunkempfangsgerät eine Grundgebühr und für das 
Bereithalten jedes Fernsehgerätes jeweils zusätzlich eine Fern-
sehgebühr zu entrichten. Wenn hiernach Grundgebühren für 
Hörfunkgeräte zu entrichten sind, sind weitere Grundgebühren 
für Fernsehgeräte nur zu entrichten, soweit die Zahl der von 
einem Rundfunkteilnehmer bereitgehaltenen Fernsehgeräte die 
Zahl der Hörfunkgeräte übersteigt. 

(3) Im Falle der gewerblichen Vermietung eines Rundfunk-
empfangsgerätes sind die Rundfunkgebühren bei einer Vermie-
tung für einen Zeitraum bis zu drei Monaten nicht vom Mieter, 
sondern vom Vermieter zu zahlen; wird das Gerät mehrmals 
vermietet, so sind für den Zeitraum von drei Monaten die Rund-
funkgebühren nur einmal zu zahlen. 

§ 3 Anzeigepflicht 
(1) Beginn und Ende des Bereithaltens eines Rundfunkemp-

fangsgerätes zum Empfang sind unverzüglich der Landesrund-
funkanstalt anzuzeigen, in deren Anstaltsbereich der Rundfunk-
teilnehmer wohnt, sich ständig aufhält oder ständig ein Rund-
funkempfangsgerät zum Empfang bereithält; Entsprechendes gilt 
für einen Wohnungswechsel. In den Fällen des § 5 Abs. 1 und 3 
bis 6 besteht keine Anzeigepflicht. 

(2) Bei der Anzeige hat der Rundfunkteilnehmer der Landes-
rundfunkanstalt folgende Daten mitzuteilen und auf Verlangen 
nachzuweisen: 

1.  Vor- und Familienname sowie früherer Name, unter 
dem ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wurde, 

2.  Geburtsdatum, 
3.  Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters, 
4.  gegenwärtige Anschrift sowie letzte Anschrift, unter der 

ein Rundfunkempfangsgerät angemeldet wurde, 

5.  Zugehörigkeit zu einer der in § 5 genannten Branchen, 
6.  Beginn und Ende des Bereithaltens von Rundfunkemp-

fangsgeräten, 
7.  Art, Zahl, Nutzungsart und Standort der Rundfunkemp-

fangsgeräte, 
8.  Rundfunkteilnehmernummer und 
9.  Grund der Abmeldung. 

(3) Die Landesrundfunkanstalt darf die in Absatz 2 genannten 
Daten nur für die ihr im Rahmen des Rundfunkgebühreneinzugs 
obliegenden Aufgaben verarbeiten und nutzen. Werden erstmals 
die Daten in einer automatisierten Datei gespeichert, ist der 
Rundfunkteilnehmer nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
darauf hinzuweisen. 

(4) Jede Landesrundfunkanstalt kann für ihren Anstaltsbereich 
eine andere Stelle mit der Entgegennahme der Anzeige beauftra-
gen; diese Stelle ist in den amtlichen Verkündungsblättern der 
Länder öffentlich bekannt zu machen. 

§ 4 Beginn und Ende der Gebührenpflicht, Zah-
lungsweise, Auskunftsrecht 

(1) Die Rundfunkgebührenpflicht beginnt mit dem ersten Tag 
des Monats, in dem ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereit gehalten wird. 

(2) Die Rundfunkgebührenpflicht endet mit Ablauf des Mo-
nats, in dem das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes 
endet, jedoch nicht vor Ablauf des Monats, in dem dies der 
Landesrundfunkanstalt angezeigt worden ist. 

(3) Die Rundfunkgebühren sind in der Mitte eines Dreimonats-
zeitraums für jeweils drei Monate zu leisten. 

(4) Die Verjährung richtet sich nach den Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung. 

(5) Die zuständige Landesrundfunkanstalt kann vom Rund-
funkteilnehmer oder von Personen, bei denen tatsächliche An-
haltspunkte vorliegen, dass sie ein Rundfunkempfangsgerät zum 
Empfang bereithalten und dies nicht oder nicht umfassend nach 
§ 3 Abs. 1 und 2 angezeigt haben, Auskunft über diejenigen 
Tatsachen verlangen, die Grund, Höhe und Zeitraum ihrer 
Gebührenpflicht betreffen. Die Auskunft kann auch von Perso-
nen verlangt werden, die mit den in Satz 1 genannten Personen 
in häuslicher Gemeinschaft leben. Die Landesrundfunkanstalt 
kann dabei neben den in § 3 Abs. 2 genannten Daten im Einzel-
fall weitere Daten erheben, soweit dies nach Satz 1 erforderlich 
ist; § 3 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. Der Anspruch auf Aus-
kunft kann im Verwaltungszwangsverfahren durchgesetzt wer-
den. 

(6) Über Personen, bei denen tatsächliche Anhaltspunkte vor-
liegen, dass sie ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang 
bereithalten und dies nicht oder nicht umfassend nach § 3 ange-
zeigt haben, dürfen die Landesrundfunkanstalten auch Auskünfte 
bei den Meldebehörden einholen, soweit dies zur Überwachung 
der Rundfunkgebührenpflicht erforderlich ist und die Erhebung 
der Daten beim Betroffenen nicht möglich ist oder einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Besondere melde-
rechtliche Regelungen des Landesrechts, die eine Übermittlung 
von Daten an Landesrundfunkanstalten oder die aufgrund des § 8 
Abs. 2 Satz 1 von ihnen beauftragte Stelle zulassen, bleiben 
unberührt. 

(7) Die Landesrundfunkanstalten werden ermächtigt, Einzel-
heiten des Anzeigeverfahrens und des Verfahrens zur Leistung 
der Rundfunkgebühren einschließlich von Nachlässen bei län-
gerfristiger Vorauszahlung und von Säumniszuschlägen durch 
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Satzung zu regeln. Die Satzungen sollen übereinstimmen; sie 
bedürfen der Genehmigung der Landesregierung und sind in den 
amtlichen Verkündungsblättern der Länder zu veröffentlichen. 

§ 5 Zweitgeräte, gebührenbefreite Geräte 
(1) Eine Rundfunkgebühr ist nicht zu leisten für weitere Rund-

funkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die von einer natürlichen 
Person oder ihrem Ehegatten 

1.  in ihrer Wohnung oder ihrem Kraftfahrzeug zum Emp-
fang bereitgehalten werden, wobei für Rundfunkemp-
fangsgeräte in mehreren Wohnungen für jede Wohnung 
eine Rundfunkgebühr zu entrichten ist; 

2.  als der allgemeinen Zweckbestimmung nach tragbare 
Rundfunkempfangsgeräte vorübergehend außerhalb ih-
rer Wohnung oder vorübergehend außerhalb ihres 
Kraftfahrzeuges zum Empfang bereitgehalten werden. 
Eine Rundfunkgebührenpflicht im Rahmen des Satzes 1 
besteht auch nicht für weitere Rundfunkempfangsgerä-
te, die von Personen zum Empfang bereitgehalten wer-
den, welche mit dem Rundfunkteilnehmer in häuslicher 
Gemeinschaft leben und deren Einkommen den einfa-
chen Sozialhilferegelsatz nicht übersteigt. 

(2) Die Gebührenfreiheit nach Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für 
Zweitgeräte in solchen Räumen oder Kraftfahrzeugen, die zu 
anderen als privaten Zwecken genutzt werden. Auf den Umfang 
der Nutzung der Rundfunkempfangsgeräte, der Räume oder der 
Kraftfahrzeuge zu den in Satz 1 genannten Zwecken kommt es 
nicht an. Die Rundfunkgebühr ist zu zahlen für  

1.  Zweitgeräte in Gästezimmern des Beherbergungsge-
werbes bei Betrieben mit bis zu 50 Gästezimmern in 
Höhe von jeweils 50 vom Hundert, bei Betrieben mit 
mehr als 50 Gästezimmern in Höhe von jeweils 75 vom 
Hundert, 

2.  Rundfunkgeräte in gewerblich vermieteten Ferienwoh-
nungen bei Betrieben mit bis zu 50 Ferienwohnungen 
ab der zweiten Ferienwohnung in Höhe von jeweils 50 
vom Hundert, bei Betrieben mit mehr als 50 Ferien-
wohnungen ab der zweiten Ferienwohnung in Höhe von 
jeweils 75 vom Hundert, 

3.  Rundfunkgeräte in nicht gewerblich vermieteten Fe-
rienwohnungen auf ein und demselben Grundstück mit 
der privaten Wohnung des Rundfunkteilnehmers oder 
auf damit zusammenhängenden Grundstücken ab der 
zweiten Ferienwohnung in Höhe von jeweils 50 vom 
Hundert. 

(3) Für neuartige Rundfunkempfangsgeräte (insbesondere 
Rechner, die Rundfunkprogramme ausschließlich über Angebote 
aus dem Internet wiedergeben können) im nicht ausschließlich 
privaten Bereich ist keine Rundfunkgebühr zu entrichten, wenn 

1.  die Geräte ein und demselben Grundstück oder zusam-
menhängenden Grundstücken zuzuordnen sind und 

2.  andere Rundfunkempfangsgeräte dort zum Empfang be-
reitgehalten werden.  

Werden ausschließlich neuartige Rundfunkempfangsgeräte, die 
ein und demselben Grundstück oder zusammenhängenden 
Grundstücken zuzuordnen sind, zum Empfang bereitgehalten, ist 
für die Gesamtheit dieser Geräte eine Rundfunkgebühr zu ent-
richten. 

(4) Unternehmen, die sich gewerbsmäßig mit der Herstellung, 
dem Verkauf, dem Einbau oder der Reparatur von Rundfunk-
empfangsgeräten befassen, sind berechtigt, bei Zahlung der 
Rundfunkgebühren für ein Rundfunkempfangsgerät weitere 
entsprechende Geräte für Prüf- und Vorführzwecke auf ein und 
demselben Grundstück oder zusammenhängenden Grundstücken 
gebührenfrei zum Empfang bereit zu halten. Außerhalb der 
Geschäftsräume können Rundfunkempfangsgeräte von diesem 
Unternehmen gebührenfrei nur bis zur Dauer einer Woche zu 
Vorführzwecken bei Dritten zum Empfang bereitgehalten wer-
den. 

(5) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Landes-
medienanstalten sowie die nach Landesrecht zugelassenen 
privaten Rundfunkveranstalter oder -anbieter sind von der Rund-
funkgebührenpflicht befreit. Die Regulierungsbehörde für Tele-

kommunikation und Post ist von der Rundfunkgebührenpflicht 
für ihre Dienstgeräte befreit, soweit sie diese im Zusammenhang 
mit ihren hoheitlichen Aufgaben bei der Verbreitung von Rund-
funk zum Empfang bereithält. 

(6) Rundfunkteilnehmer, die aufgrund Artikel 2 des Gesetzes 
vom 6. August 1964 zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. 
April 1961 über diplomatische Beziehungen (BGBl. 1964 II S. 
957) oder entsprechender Rechtsvorschriften Vorrechte genie-
ßen, sind von der Rundfunkgebührenpflicht befreit. 

(7) Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht wird auf An-
trag für Rundfunkempfangsgeräte gewährt, die in folgenden 
Betrieben oder Einrichtungen für den jeweils betreuten Perso-
nenkreis ohne besonderes Entgelt bereitgehalten werden: 

1.  In Krankenhäusern, Krankenanstalten, Heilstätten sowie 
in Erholungsheimen für Kriegsbeschädigte und Hinter-
bliebene, in Gutachterstationen, die stationäre Beobach-
tungen durchführen, in Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation sowie in Müttergenesungsheimen; 

2.  in Einrichtungen für behinderte Menschen, insbesonde-
re in Heimen, in Ausbildungsstätten und in Werkstätten 
für behinderte Menschen; 

3.  in Einrichtungen der Jugendhilfe im Sinne des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch des Sozialge-
setzbuches); 

4.  in Einrichtungen für Suchtkranke, der Altenhilfe, für 
Nichtsesshafte und in Durchwandererheimen. 

§ 6 Abs. 3 bis 6 gilt entsprechend. 
(8) Voraussetzung für die Befreiung von der Rundfunkgebüh-

renpflicht nach Absatz 7 ist, dass die Rundfunkempfangsgeräte 
von dem jeweiligen Rechtsträger des Betriebes oder der Einrich-
tung bereitgehalten werden. Die Gebührenbefreiung tritt nur ein, 
wenn der Rechtsträger gemeinnützigen oder mildtätigen Zwe-
cken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dient. Das 
gleiche gilt, wenn bei dem Betrieb oder der Einrichtung eines 
Rechtsträgers diese Voraussetzungen vorliegen. Bei Kranken-
häusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Altenpflegehei-
men genügt es, wenn diese Einrichtungen gemäß § 3 Nr. 20 des 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit sind. 

(9) Die Rundfunkanstalt kann verlangen, dass in den Fällen des 
Absatzes 8 Satz 2 die Befreiung von der Körperschaftssteuer 
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes oder bei 
Krankenhäusern, Altenwohnheimen, Altenheimen und Alten-
pflegeheimen in den Fällen des Absatzes 8 Satz 4 die Befreiung 
von der Gewerbesteuer gemäß § 3 Nr. 20 des Gewerbesteuerge-
setzes nachgewiesen wird. 

(10) Weitere Rundfunkempfangsgeräte (Zweitgeräte), die in 
öffentlichen allgemein bildenden oder berufsbildenden Schulen, 
staatlich genehmigten oder anerkannten Ersatzschulen oder 
Ergänzungsschulen, soweit sie auf gemeinnütziger Grundlage 
arbeiten, von dem jeweiligen Rechtsträger der Schule zu Unter-
richtszwecken zum Empfang bereitgehalten werden, sind von 
der Rundfunkgebühr befreit. Abweichende landesrechtliche 
Regelungen bleiben unberührt. 

§ 6 Gebührenbefreiung natürlicher Personen 
(1) Von der Rundfunkgebührenpflicht werden auf Antrag fol-

gende natürliche Personen und deren Ehegatten im ausschließ-
lich privaten Bereich befreit: 

1.  Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Dritten Kapitel des Zwölften Buches des Sozialgesetz-
buches (Sozialhilfe) oder nach den §§ 27a oder 27d des 
Bundesversorgungsgesetzes, 

2.  Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (Viertes Kapitel des Zwölften Buches 
des Sozialgesetzbuches), 

3.  für Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II 
einschließlich von Leistungen nach § 22 ohne Zuschlä-
ge nach § 24 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbu-
ches,  

4.  Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, 

5.  nicht bei den Eltern lebende Empfänger von 
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a) Ausbildungsförderung nach dem Bundessausbil-
dungsförderungsgesetz, 

b) Berufsausbildungsbeihilfe nach den §§ 99, 100 Nr. 
5 des Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder 
nach dem Vierten Kapitel, Fünfter Abschnitt des 
Dritten Buches des Sozialgesetzbuches oder 

c) Ausbildungsgeld nach den §§ 104 ff. des Dritten 
Buches des Sozialgesetzbuches, 

6.  Sonderfürsorgeberechtigte im Sinne des § 27e des Bun-
desversorgungsgesetzes, 

7.  a)  blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich 
sehbehinderte Menschen mit einem Grad der Be-
hinderung von 60 vom Hundert allein wegen der 
Sehbehinderung; 

b)  hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder 
denen eine ausreichende Verständigung über das 
Gehör auch mit Hörhilfen nicht möglich ist, 

8.  behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung 
nicht nur vorübergehend wenigsten 80 vom Hundert be-
trägt und die wegen ihres Leidens an öffentlichen Ver-
anstaltungen ständig nicht teilnehmen können, 

9.  Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Ka-
pitel des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuches oder 
von Hilfe zur Pflege als Leistung der Kriegsopferfür-
sorge nach dem Bundesversorgungsgesetz oder von 
Pflegegeld nach landesgesetzlichen Vorschriften und 

10.  Empfänger von Pflegezulagen nach § 267 Abs. 1 des 
Lastenausgleichsgesetzes oder Personen, denen wegen 
Pflegebedürftigkeit nach § 267 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
Buchstabe c des Lastenausgleichsgesetzes ein Freibe-
trag zuerkannt wird,  

11.  Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die im Rah-
men einer Leistungsgewährung nach dem Achten Buch 
des Sozialgesetzbuches in einer stationären Einrichtung 
nach § 45 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches 
leben.  

Innerhalb der Haushaltsgemeinschaft wird Gebührenbefreiung 
gewährt, wenn 

1.  der Haushaltsvorstand selbst zu dem in Satz 1 aufge-
führten Personenkreis gehört, 

2.  der Ehegatte des Haushaltsvorstandes zu dem in Satz 1 
geführten Personenkreis gehört 

oder 
3.  ein anderer Haushaltsangehöriger, der zu dem in Satz 1 

aufgeführten Personenkreis gehört, nachweist, dass er 
selbst das Rundfunkempfangsgerät zum Empfang be-
reithält. 

(2) Der Antragsteller hat die Voraussetzungen für die Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht durch die Vorlage des 
entsprechenden Bescheides im Original oder in beglaubigter 
Kopie nachzuweisen. 

(3) Unbeschadet der Gebührenbefreiung nach Absatz 1 kann 
die Rundfunkanstalt in besonderen Härtefällen auf Antrag von 
der Rundfunkgebührenpflicht befreien. 

(4) Der Antrag ist bei der für die Erhebung von Rundfunkge-
bühren zuständigen Landesrundfunkanstalt zu stellen, die über 
den Antrag entscheidet. 

(5) Der Beginn der Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht wird in der Entscheidung über den Antrag auf den Ersten 
des Monats festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem der Antrag 
gestellt wird; wird der Antrag vor Ablauf der Frist eines gültigen 
Befreiungsbescheides gestellt, wird der Beginn der neuen Be-
freiung auf den Ersten des Monats nach Ablauf der Frist festge-
setzt. 

(6) Die Befreiung ist nach der Gültigkeitsdauer des Bescheides 
nach Absatz 2 zu befristen. Ist der Bescheid nach Absatz 2 
unbefristet, so kann die Befreiung auf drei Jahre befristet wer-
den, wenn eine Änderung der Umstände möglich ist, die dem 
Tatbestand zugrunde liegen. Wird der Bescheid nach Absatz 2 
unwirksam, zurückgenommen oder widerrufen, so endet die 
Befreiung. Umstände nach Satz 3 sind von dem Berechtigten 

unverzüglich der in Absatz 4 bezeichneten Landesrundfunkan-
stalt mitzuteilen. 

§ 7 Gebührengläubiger, Schickschuld, Erstattung, 
Vollstreckung 

(1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr steht der Landes-
rundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag bestimmten Umfang dem Zweiten Deutschen Fernsehen 
(ZDF) sowie der Landesmedienanstalt zu, in deren Bereich das 
Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereitgehalten wird. 

(2) Das Aufkommen aus der Fernsehgebühr steht der Landes-
rundfunkanstalt und in dem im Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trag bestimmten Umfang der Landesmedienanstalt, in deren 
Bereich das Fernsehempfangsgerät zum Empfang bereitgehalten 
wird, sowie dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) zu. Der 
Anteil des ZDF nach § 9 Abs. 2 Rundfunkfinanzierungsstaats-
vertrag errechnet sich aus dem Aufkommen aus der Fernsehge-
bühr nach Abzug der Anteile der Landesmedienanstalten. 

(3) Die Rundfunkgebühren sind an die zuständige Landesrund-
funkanstalt als Schickschuld zu entrichten. Die Landesrundfunk-
anstalten können andere Stellen mit der Einziehung beauftragen; 
diese Stellen sind in den amtlichen Verkündungsblättern der 
Länder öffentlich bekannt zu machen. Die Landesrundfunkan-
stalten oder die von ihnen beauftragten Stellen führen die Antei-
le, die dem ZDF, dem Deutschlandradio und den Landesmedien-
anstalten zustehen, an diese ab. Die Kosten des Gebühreneinzugs 
tragen die Landesrundfunkanstalten, das ZDF, das Deutschland-
radio und die Landesmedienanstalten entsprechend ihren Antei-
len. 

(4) Soweit Rundfunkgebühren ohne rechtlichen Grund entrich-
tet wurden, kann derjenige, auf dessen Rechnung die Zahlung 
bewirkt worden ist, von der zuständigen Landesrundfunkanstalt 
die Erstattung des entrichteten Betrages fordern. Die Verjährung 
des Erstattungsanspruchs richtet sich nach den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung. 
Das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten 
haben die auf sie entfallenden Anteile des Erstattungsbetrages an 
die zuständigen Landesrundfunkanstalten abzuführen. 

(5) Die Rundfunkgebührenschuld wird durch die nach Absatz 
1 zuständige Landesrundfunkanstalt festgesetzt. Bescheide über 
rückständige Rundfunkgebühren können anstelle der nach 
Absatz 1 zuständigen Landesrundfunkanstalt auch von der 
Landesrundfunkanstalt im eigenen Namen erlassen werden, in 
deren Anstaltsbereich der Rundfunkteilnehmer zur Zeit des 
Erlasses des Bescheides wohnt, sich ständig aufhält oder ständig 
ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält. 

(6) Bescheide über rückständige Rundfunkgebühren werden im 
Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt. Ersuchen um Vollstre-
ckungshilfe gegen Gebührenschuldner, die in anderen Ländern 
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, können von 
der Landesrundfunkanstalt, an die die Gebühr 

zu entrichten ist, unmittelbar an die für den Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt zuständige Vollstreckungsbehörde gerich-
tet werden. 

§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auf-
trag, Datenübermittlung 

(1) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten Dritte mit der 
Ermittlung von Personen, die der Anzeigepflicht nach § 3 nicht 
nachgekommen sind, und mit der Erhebung der dafür erforderli-
chen Daten, gelten die für die Datenverarbeitung im Auftrag 
anwendbaren Bestimmungen. 

(2) Beauftragen die Landesrundfunkanstalten eine andere Stel-
le mit der Einziehung der Rundfunkgebühren, verarbeitet diese 
für die Landesrundfunkanstalten als Auftragnehmer die beim 
Gebühreneinzug anfallenden personenbezogenen Daten. Bei 
dieser Stelle ist unbeschadet der Zuständigkeit des nach Landes-
recht für die Landesrundfunkanstalt zuständigen Datenschutzbe-
auftragten ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter zu bestellen. 
Er arbeitet zur Gewährleistung des Datenschutzes mit dem nach 
dem Landesrecht für die Rundfunkanstalt zuständigen Daten-
schutzbeauftragten zusammen und unterrichtet diesen über 
Verstöße gegen Datenschutzvorschriften sowie die dagegen 
getroffenen 
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Maßnahmen. Im Übrigen gelten die für den betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten anwendbaren Bestimmungen des Bundes-
datenschutzgesetzes entsprechend. 

(3) Die zuständige Landesrundfunkanstalt darf im Einzelfall 
die von ihr gespeicherten personenbezogenen Daten der Rund-
funkteilnehmer an andere Landesrundfunkanstalten auch im 
Rahmen eines automatisierten Abrufverfahrens übermitteln, 
soweit dies zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben der über-
mittelnden oder der empfangenden Landesrundfunkanstalt beim 
Gebühreneinzug erforderlich ist. Die übermittelnde Landesrund-
funkanstalt hat aufzuzeichnen, an welche Stellen, wann und aus 
welchem Grund welche personenbezogenen Daten übermittelt 
worden sind.  

(4) Die zuständige Landesrundfunkanstalt oder die von ihr 
nach Absatz 2 beauftragte Stelle kann zur Feststellung, ob ein 
Rundfunkteilnehmerverhältnis vorliegt, oder im Rahmen des 
Einzugs der Rundfunkgebühren entsprechend § 28 des Bundes-
datenschutzgesetzes personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen. Das Verfahren der regelmäßigen Datenübermitt-
lung durch die Meldebehörden nach den Meldegesetzen oder 
Meldedatenübermittlungsverordnungen der Länder bleibt unbe-
rührt. 

§ 9 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  das Bereithalten eines Rundfunkempfangsgerätes zum 
Empfang entgegen § 3 nicht innerhalb eines Monats an-
zeigt; 

2.  ein Rundfunkempfangsgerät zum Empfang bereithält 
und die fällige Rundfunkgebühr länger als sechs Mona-
te ganz oder teilweise nicht leistet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet 
werden. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit wird nur auf Antrag der Landes-
rundfunkanstalt verfolgt. Die Rundfunka stalt ist vom Ausgang 
des Verfahrens zu benachrichtigen. 

(4) Daten über Ordnungswidrigkeiten sind ein Jahr nach Ab-
schluss des jeweiligen Verfahrens zu löschen. 

§ 10 Revision zum Bundesverwaltungsgericht 
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bun-

desverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das 
angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages beruhe. 

§ 11 Vertragsdauer, Kündigung, Außer-Kraft-Treten 
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von 

jedem der vertragsschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. 
Wird der Staatsvertrag zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, 
kann die Kündigung mit gleicher Frist jeweils zu einem zwei 
Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich 
zu erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das Vertragsver-
hältnis der übrigen Länder zueinander unberührt, jedoch kann 
jedes der übrigen Länder den Vertrag binnen einer Frist von drei 
Monaten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. 

(2) Die Rundfunkgebührenbefreiungsverordnungen der Länder 
treten mit In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrags außer Kraft. 

§ 12 Übergangsbestimmungen 
(1) Bestandskräftige Rundfunkgebührenbefreiungsbescheide, 

die vor In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages rechtswirksam 
erteilt wurden, bleiben auch nach der Änderung der Regelungen 
der §§ 5 und 6 dieses Staatsvertrages bis zum Ablauf ihrer 
Gültigkeit, längstens jedoch bis zum 31. März 2008, gültig. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2006 sind für Rechner, die Rund-
funkprogramme ausschließlich über Angebot aus dem Internet 
wiedergeben können, Gebühren nicht zu entrichten.
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X.  STAATSVERTRAG ÜBER DAS MEDIENRECHT IN HAMBURG UND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
(Medienstaatsvertrag HSH) vom 13. Juni 2006 (HmbGVBl. 2007, S. 47),  

konsolidierte Fassung, welche die Regelungen des 1. Medienänderungsstaatsvertrages HSH vom 13. Februar 
2007 (Bürgerschafts-Drs. 18/5836)  berücksichtigt, der zum 1. Juli 2007 in Kraft treten soll. Die betroffenen 
Normen sind mit (*) markiert. 

 
Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-

Holstein - zusammen in diesem Staatsvertrag „die Länder“ 
genannt - schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Erster Abschnitt: Allgemeine Vorschriften  
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung von Rund-
funk (Hörfunk und Fernsehen) durch private Rundfunkveranstal-
ter, für den Bürger- und Ausbildungskanal in Hamburg und den 
Offenen Kanal in Schleswig-Holstein sowie für Mediendienste, 
soweit dies ausdrücklich bestimmt ist. Er gilt ebenfalls für die 
Zuordnung und die Zuweisung von terrestrischen Übertragungs-
kapazitäten für Rundfunk und Mediendienste, für die Weiter-
verbreitung von Rundfunkprogrammen und Mediendiensten in 
Kabelanlagen, für Modellversuche sowie für die Finanzierung 
besonderer Aufgaben nach § 40 des Rundfunkstaatsvertrages. 
Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
über unzulässige Angebote finden Anwendung.  

(2) Für bundesweit verbreitete private Rundfunkprogramme 
gilt anstelle der Bestimmung 

1.  über die Programmaufgabe nach § 3 Absatz 1 sowie ü-
ber die Programmgrundsätze nach § 4 Absätze 1 bis 3 
die Bestimmung in § 41 des Rundfunkstaatsvertrages,  

2.  über die besonderen Sendezeiten nach § 13 die Be-
stimmung in § 42 des Rundfunkstaatsvertrages, 

3.  über die Sicherung der Meinungsvielfalt in § 19 die Be-
stimmungen in den §§ 25 bis 37 sowie 39 des Rund-
funkstaatsvertrages,  

4.  über die Zulassung von Rundfunkprogrammen nach § 
20 Absatz 1 Sätze 1 und 2 und Absatz 2 die Bestim-
mungen in den §§ 21 bis 24 des Rundfunkstaatsvertra-
ges,  

5.  über die ordnungswidrigen Handlungen nach § 51 die 
Bestimmung in § 49 des Rundfunkstaatsvertrages sowie 
in § 24 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages  

6.  über Straftaten nach § 52 die Bestimmung in § 23 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages.  

(3) Für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten findet dieser 
Staatsvertrag nur Anwendung, soweit dies ausdrücklich be-
stimmt ist.  

§ 2 Begriffsbestimmungen  
(1) Die Begriffsbestimmungen in § 2 des Rundfunkstaatsver-

trages und der §§ 2 und 3 des Mediendienste-Staatsvertrages 
gelten auch für die Anwendung dieses Staatsvertrages. Für 
unzulässige Angebote und Jugendschutz gelten die Begriffsbe-
stimmungen des § 3 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. 

(2) Landesprogramme sind Programme mit dem inhaltlichen 
Schwerpunkt Hamburg oder Schleswig-Holstein. Länderpro-
gramme sind Programme, deren inhaltlicher Schwerpunkt sich 
auf beide Länder bezieht; sie sind nicht länderübergreifende 
Angebote im Sinne von § 13 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages.  

(3) Eine Sendung ist ein inhaltlich zusammenhängender, in 
sich geschlossener Teil eines Fernseh- oder Hörfunkprogramms.  

(4) Anstalt ist die Medienanstalt Hamburg / Schleswig-
Holstein (MA HSH).  

Zweiter Abschnitt: Allgemeine Vorschriften 
für die Veranstaltung von privatem Rund-
funk 
§ 3 Programmaufgabe  

(1) Rundfunkprogramme nach diesem Staatsvertrag sollen in 
ihrer Gesamtheit und als Teil des dualen Rundfunksystems zur 
Information und Meinungsbildung beitragen, der Bildung, 
Beratung und Unterhaltung dienen und dadurch dem kulturellen 
Auftrag des Rundfunks entsprechen. Rundfunkveranstalter 
erfüllen dadurch eine öffentliche Aufgabe, dass sie Nachrichten 
beschaffen und verbreiten, Stellung nehmen und Kritik üben. 
Die Sendungen dürfen nicht einseitig einer Partei, einem Be-
kenntnis, einer Weltanschauung oder einer sonstigen Gruppe 
dienen. Die Erfüllung der Programmaufgabe erfolgt in eigener 
Verantwortung des Rundfunkveranstalters.  

(2) Die Rundfunkveranstalter können untereinander, mit den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und mit sonstigen 
Einrichtungen und Unternehmen Vereinbarungen über eine 
Zusammenarbeit in allen Aufgabenbereichen einschließlich 
gemeinsamer Programmgestaltung, Programmübernahme sowie 
Programmzulieferung durch Dritte abschließen und dabei auch 
unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen eingehen. § 19 bleibt 
unberührt.  

§ 4 Programmgrundsätze, Meinungsumfragen  
(1) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkpro-

grammen die verfassungsmäßige Ordnung einzuhalten. Sie 
dürfen sich nicht gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung richten.  

(2) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkpro-
grammen die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiö-
sen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. 
Sie sollen auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken, 
zu sozialer Gerechtigkeit und zur Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern beitragen sowie die Ach-
tung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit anderer 
stärken und zur Förderung von Minderheiten beitragen.  

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten.  

(4) Meinungsumfragen, die von Rundfunkveranstaltern durch-
geführt werden, richten sich nach § 10 Absatz 2 des Rundfunk-
staatsvertrages. 

§ 5 Unzulässige Angebote, Jugendschutz  
(1) Für unzulässige Angebote und Jugendschutz in Rundfunk 

und Telemedien gelten die Bestimmungen des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages. § 13 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bleibt unberührt.  

(2) Bei nicht länderübergreifenden Angeboten soll die Anstalt 
gemäß § 14 Absatz 2 Satz 3 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages einen Antrag auf gutachterliche Befassung bei 
der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) stellen. Ist der 
Rundfunkveranstalter eines nicht länderübergreifenden Angebo-
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tes einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrol-
le nach § 19 Absatz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
angeschlossen, verfährt die Anstalt bei der Aufsicht entspre-
chend § 20 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. § 21 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages gilt entsprechend.  

§ 6 Berichterstattung, Informationssendungen 
Die Berichterstattung und Informationssendungen richten sich 

nach § 10 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 7 Kurzberichterstattung und Übertragung von 
Großereignissen im Fernsehen  

Das Recht auf unentgeltliche Kurzberichterstattung im Fernse-
hen über Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugäng-
lich und von allgemeinem Informationsinteresse sind, richtet 
sich nach § 5 des Rundfunkstaatsvertrages. Für die Übertragung 
von Großereignissen gilt § 5a des Rundfunkstaatsvertrages.  

§ 8 Verantwortlichkeit, Auskunftspflicht und Be-
schwerden  

(1) Der Rundfunkveranstalter ist für den Inhalt des Rundfunk-
programms verantwortlich. Ein Rundfunkveranstalter, der nicht 
eine natürliche Person ist, muss der Anstalt Namen und An-
schrift mindestens einer für den Inhalt des Rundfunkprogramms 
verantwortlichen Person benennen, die neben dem Rundfunkver-
anstalter für die Erfüllung der sich aus diesem Staatsvertrag 
ergebenden Verpflichtungen verantwortlich ist. 

(2) Als verantwortliche Person darf nur benannt werden, wer 
unbeschränkt geschäftsfähig ist, unbeschränkt gerichtlich ver-
folgt werden kann, nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat und einen Sitz 
im Versorgungsgebiet des Rundfunkprogramms hat. 

(3) Die Anstalt teilt auf Verlangen Namen und Anschrift des 
Rundfunkveranstalters oder des für den Inhalt des Programms 
Verantwortlichen mit.  

(4) Beschwerden können an die Anstalt gerichtet werden. 

§ 9 Aufzeichnungspflicht und Einsichtnahme 
(1) Sendungen sind vom Rundfunkveranstalter vollständig 

aufzuzeichnen und aufzubewahren. Bei der Verbreitung einer 
Aufzeichnung oder eines Films kann abweichend von Satz 1 die 
Aufzeichnung oder der Film aufbewahrt oder die Wiederbe-
schaffung sichergestellt werden. 

(2) Die Pflicht zur Aufbewahrung nach Absatz 1 endet sechs 
Wochen nach dem Tag der Verbreitung. Wird innerhalb dieser 
Frist eine Sendung beanstandet, endet die Pflicht erst, wenn die 
Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
oder auf andere Weise erledigt ist. 

(3) Die Anstalt kann innerhalb der Frist nach Absatz 2 jeder-
zeit Aufzeichnungen und Filme einsehen oder deren unentgeltli-
che Übersendung verlangen. 

(4) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten berührt 
zu sein, kann vom Rundfunkveranstalter innerhalb der Frist nach 
Absatz 2 Satz 1 Einsicht in die Aufzeichnungen und Filme 
verlangen. Auf Antrag sind ihm gegen Erstattung der Selbstkos-
ten Ausfertigungen, Abzüge oder Abschriften von der Aufzeich-
nung oder dem Film zu übersenden. 

§ 10 Gegendarstellung 
(1) Der Rundfunkveranstalter ist verpflichtet, eine Gegendar-

stellung der Person, Gruppe oder Stelle zu verbreiten, die durch 
eine in seiner Sendung aufgestellte Tatsachenbehauptung betrof-
fen ist. Diese Pflicht besteht nicht, wenn die betroffene Person, 
Gruppe oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Verbrei-
tung hat oder wenn die Gegendarstellung ihrem Umfang nach 
nicht angemessen ist. Überschreitet die Gegendarstellung nicht 
den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung, gilt sie als 
angemessen.  

(2) Die Gegendarstellung muss unverzüglich schriftlich ver-
langt werden und von dem Betroffenen oder seinem gesetzlichen 
Vertreter unterzeichnet sein. Sie muss die beanstandete Sendung 
und Tatsachenbehauptung bezeichnen, sich auf tatsächliche 
Angaben beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben.  

(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich in dem gleichen 
Bereich zu einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der 
Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung hat in einer der 
beanstandeten Sendung entsprechenden audiovisuellen Gestal-
tung zu erfolgen. Die Gegendarstellung muss ohne Einschaltun-
gen und Weglassungen verbreitet werden. Eine Erwiderung auf 
die verbreitete Gegendarstellung darf nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dieser gesendet werden und muss sich auf 
tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) Die Gegendarstellung wird kostenlos verbreitet. 
(5) Wird die Verbreitung einer Gegendarstellung verweigert, 

entscheiden auf Antrag des Betroffenen die ordentlichen Gerich-
te. Für die Geltendmachung des Anspruchs finden die Vorschrif-
ten der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung entsprechende Anwendung. Eine 
Gefährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht 
werden.  

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für wahr-
heitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen der gesetzge-
benden und beschließenden Organe des Bundes, der Länder und 
der Gemeinden (Gemeindeverbände) sowie der Gerichte.  

§ 11 Europäische Produktionen, Eigen-, Auftrags- 
und Gemeinschaftsproduktionen im Fernsehen 

Für europäische Produktionen, für Eigen-, Auftrags- und Ge-
meinschaftsproduktionen im Fernsehen gilt § 6 des Rundfunk-
staatsvertrages.  

§ 12 Informationspflicht 
Die Informationspflicht gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Europäi-

schen Übereinkommens über das grenzüberschreitende Fernse-
hen richtet sich nach § 9 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Rundfunk-
staatsvertrages; die rechtsverbindlichen Berichtspflichten zum 
Rundfunk gegenüber zwischenstaatlichen Einrichtungen oder 
internationalen Organisationen richten sich nach § 9 Absatz 3 
des Rundfunkstaatsvertrages.  

§ 13 Besondere Sendezeiten 
(1) Der Rundfunkveranstalter eines Landesvollprogramms oder 

eines Ländervollprogramms oder eines entsprechenden Pro-
grammteils hat Parteien und Vereinigungen, für die in seinem 
Sendegebiet ein Wahlvorschlag zum jeweiligen Landesparla-
ment, zum Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Parla-
ment zugelassen worden ist, angemessene Sendezeiten entspre-
chend § 5 Absatz 1 des Parteiengesetzes zur Vorbereitung der 
Wahlen einzuräumen. Für Landesvollprogramme mit dem 
Schwerpunkt Schleswig-Holstein und für Ländervollprogramme 
oder entsprechende Programmteile gelten diese Bestimmungen 
entsprechend bei Gemeinde- und Kreiswahlen für Parteien und 
Vereinigungen, die im Landtag vertreten sind oder für die in der 
Mehrzahl der Kreise und kreisfreien Städte Wahlvorschläge zu 
den Kreis- und Stadtvertretungen zugelassen worden sind; dieses 
Erfordernis gilt nicht für die Parteien der dänischen Minderheit. 
Andere Sendungen einschließlich Werbesendungen dürfen nicht 
der Wahlvorbereitung oder Öffentlichkeitsarbeit einzelner 
Parteien oder Vereinigungen dienen. 

(2) Von dem Rundfunkveranstalter eines Landesvollpro-
gramms oder eines Ländervollprogramms sind der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche, der Katholischen 
Kirche und der Jüdischen Gemeinde auf Wunsch angemessene 
Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. 
Andere in den Ländern verbreitete Religionsgemeinschaften des 
öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt werden. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. Für Inhalt und Gestaltung 
der Sendungen ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit 
eingeräumt worden ist. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Veranstalter die 
Erstattung seiner Selbstkosten verlangen. 

§ 14 Verlautbarungen  
Der Rundfunkveranstalter hat der Bundesregierung und den 

Regierungen der Länder für amtliche Verlautbarungen angemes-
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sene Sendezeiten unverzüglich und unentgeltlich einzuräumen. 
Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige verant-
wortlich, dem die Sendezeit eingeräumt worden ist. 

Dritter Abschnitt: Finanzierung des privaten 
Rundfunks 
§ 15 Finanzierung 

Für die Finanzierung von Rundfunkprogrammen gilt § 43 des 
Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 16 Werbung, Sponsoring, Teleshopping 
(1) Werbung, Sponsoring und Teleshopping richten sich nach 

den §§ 7, 8, 44 bis 45b des Rundfunkstaatsvertrages; § 33 bleibt 
unberührt. § 6 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages findet 
Anwendung. 

(2) Auf Fernsehprogramme nach § 2 Absatz 2 finden § 7 Ab-
satz 4 Satz 2, § 44 Absätze 3 bis 5, §§ 45 und 45a des Rundfunk-
staatsvertrages keine Anwendung.  

Vierter Abschnitt: Zulassung privater Rund-
funkveranstalter 
§ 17 Zulassung 

(1) Private Rundfunkveranstalter bedürfen einer Zulassung 
durch die Anstalt; § 20 Absatz 2 des Rundfunkstaatsvertrages 
bleibt unberührt. Die Zulassung wird für die beantragte Pro-
grammart (Hörfunk oder Fernsehen), Programmkategorie (Voll-
programm oder Spartenprogramm) und das beantragte Versor-
gungsgebiet, das in Schleswig-Holstein im Rahmen der techni-
schen Möglichkeiten mindestens landesweit sein soll, erteilt. Sie 
gilt für die beantragte Zeit, längstens jedoch für zehn Jahre. Eine 
Verlängerung ist zulässig. Die Zulassung erlischt, wenn der 
Rundfunkveranstalter nicht binnen drei Jahren nach Erteilung 
von ihr Gebrauch macht.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Rundfunkveranstalter nach 
Artikel 2 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemein-
schaften zur Koordinierung bestimmter Rechtsund Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernseh-
tätigkeit der Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens 
über den europäischen Wirtschaftsraum unterliegt. Absatz 1 gilt 
ebenfalls nicht für die Veranstaltung von Angeboten des Sechs-
ten Abschnitts. 

(3) Die Zulassung ist nicht übertragbar. Die Anstalt kann die 
Übertragung der Zulassung jedoch ausnahmsweise genehmigen, 
wenn dies den Erfordernissen der Meinungsvielfalt und der 
Ausgewogenheit im Rahmen der Zulassung nicht widerspricht 
und die Kontinuität des Gesamtprogramms und des Sendebe-
triebs gesichert ist. Eine Übertragung liegt vor, wenn während 
einer Zulassungsperiode innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren mehr als 50 vom Hundert der Kapital- oder Stimmrechts-
anteile auf andere Gesellschafter oder Dritte übertragen werden. 

§ 18 Zulassungsvoraussetzungen 
(1) Die Zulassung kann beantragt werden von  

1.  natürlichen Personen,  
2.  juristischen Personen des Privatrechts,  
3.  nichtrechtsfähigen Personenvereinigungen des Privat-

rechts, die auf Dauer angelegt sind,  
4.  in Hamburg außerdem von Hochschulen und Einrich-

tungen der Medienausbildung.  
(2) Die Zulassung setzt voraus, dass der Antragsteller 

1.  unbeschränkt geschäftsfähig ist und die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht durch Richter-
spruch verloren hat, 

2.  das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht 
nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt hat, 

3.  nicht aufgrund von Tatsachen Anlass zu Bedenken ge-
gen die verantwortliche Erfüllung seiner Aufgaben nach 
§§ 3 bis 6 gibt, 

4.  als Vereinigung nicht verboten ist, 
5.  seinen Wohnsitz, Sitz oder ständigen Aufenthalt in ei-

nem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat und ge-
richtlich unbeschränkt verfolgt werden kann. Bei einem 
Antrag einer juristischen Person oder einer nichtrechts-
fähigen Personenvereinigung müssen die gesetzlichen 
oder satzungsmäßigen Vertreter diese Voraussetzungen 
erfüllen. 

(3) Nicht zugelassen werden können  
1.  Unternehmen, an denen Gebietskörperschaften in der 

Bundesrepublik Deutschland mit 25 vom Hundert oder 
mehr beteiligt sind, 

2.  Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften, der 
Bundesregierung oder einer Landesregierung, 

3.  politische Parteien und Unternehmen, auf die politische 
Parteien oder Wählergruppen oder diesen zuzurechnen-
de Unternehmen (§ 28 Abs. 1 bis 3 des Rundfunkstaats-
vertrages) maßgeblichen Einfluss ausüben, 

4.  Personen, die in leitender Funktion in einem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis zu einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts stehen, 

5. Personen, die Mitglied eines Organs einer deutschen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sind oder zu dieser 
in leitender Funktion in einem Arbeits- oder Dienstver-
hältnis stehen, 

6.  Unternehmen oder Vereinigungen, an denen öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten unmittelbar oder mittelbar 
beteiligt sind.  

§ 34 Satz 1 bleibt unberührt. 

§ 19 Sicherung der Meinungsvielfalt 
(1) Ein Antragsteller darf im Hörfunk und im Fernsehen je-

weils ein analoges und ein digitales Rundfunkprogramm mit 
einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung von mehr als 
50 vom Hundert der Kapital- oder Stimmrechte veranstalten. 
Zusätzlich darf er sich jeweils an einem analogen und einem 
digitalen Programm mit bis zu 50 sowie jeweils an einem weite-
ren analogen und einem digitalen Programm mit bis zu 25 vom 
Hundert der Kapital- oder Stimmrechte unmittelbar oder mittel-
bar beteiligen. Dabei sind Fensterprogramme im Sinne von § 25 
Absatz 4 des Rundfunkstaatsvertrages und andere lokale oder 
regionale Programme nicht einzubeziehen. Für die Zurechenbar-
keit von Programmen gilt § 28 des Rundfunkstaatsvertrages 
entsprechend. Ein Antragsteller, der eine Veranstaltergemein-
schaft ist, die aus mindestens drei voneinander unabhängigen 
Beteiligten besteht, von denen keiner 50 vom Hundert oder mehr 
der Kapital- oder Stimmrechte innehat oder sonst einen ver-
gleichbaren vorherrschenden Einfluss ausübt, darf, ohne die 
Beschränkungen nach den Sätzen 1 und 2, im Hörfunk und im 
Fernsehen jeweils bis zu drei analoge und bis zu drei digitale 
Rundfunkprogramme veranstalten. 

(2) Ein Antragsteller, der bei Tageszeitungen im Versorgungs-
gebiet des Rundfunkprogramms eine marktbeherrschende Stel-
lung hat, darf als Einzelanbieter oder im Rahmen einer Beteili-
gung von mehr als 50 vom Hundert der Kapital oder Stimm-
rechtsanteile nur mit der Auflage vielfaltsichernder Maßnahmen 
zugelassen werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Für die 
vielfaltsichernden Maßnahmen gelten die §§ 30 bis 32 des 
Rundfunkstaatsvertrages entsprechend. 

(3) Von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 kann die An-
stalt Ausnahmen zulassen, wenn durch geeignete Auflagen die 
Sicherung der Meinungsvielfalt gewährleistet wird.  

§ 20 Zulassungsverfahren, Mitwirkungspflicht 
(1) Der Antragsteller hat der Anstalt alle Angaben zur Prüfung 

der Bestimmungen in den §§ 17 bis 19 zu machen, zusätzlich 
Namen und Anschrift des für das Veranstaltungsunternehmen 
und des für das Programm Verantwortlichen mitzuteilen. Weist 
der Antragsteller diese Angaben nach, erteilt die Anstalt die 
Zulassung. Die Zulassung erfolgt unbeschadet telekommunikati-
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onsrechtlicher Erfordernisse, der Zuweisung terrestrischer 
Übertragungskapazitäten sowie von Vereinbarungen zur Nut-
zung von Kabelanlagen. 

(2) Änderungen, die vor oder nach der Entscheidung über den 
Antrag eintreten und die für die Zulassung von Bedeutung sind, 
sowie jede Änderung der Beteiligungsverhältnisse hat der An-
tragsteller oder der Rundfunkveranstalter unverzüglich der 
Anstalt mitzuteilen. 

§ 21 Rücknahme, Widerruf 
(1) Die Zulassung wird zurückgenommen, wenn eine Zulas-

sungsvoraussetzung gemäß § 18 nicht gegeben war oder eine 
Zulassungsbeschränkung gemäß § 19 nicht berücksichtigt wurde 
und innerhalb eines von der Anstalt bestimmten Zeitraums keine 
Abhilfe erfolgt.  

(2) Die Zulassung wird widerrufen, wenn  
1.  nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 18 

entfällt oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 19 
eintritt und innerhalb des von der Anstalt bestimmten 
angemessenen Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder  

2.  der Rundfunkveranstalter gegen seine Verpflichtungen 
auf Grund dieses Staatsvertrages wiederholt schwer-
wiegend verstoßen und die Anweisungen der Anstalt 
innerhalb des von ihr bestimmten Zeitraums nicht be-
folgt hat.  

(3) Der Rundfunkveranstalter wird für einen Vermögensnach-
teil, der durch die Rücknahme oder den Widerruf nach den 
Absätzen 1 und 2 eintritt, nicht entschädigt. Im Übrigen gelten 
für die Rücknahme und den Widerruf die gesetzlichen Bestim-
mungen des allgemeinen Verwaltungsrechts des Sitzlandes der 
Anstalt.  

Fünfter Abschnitt: Übertragungskapazitäten 
1. Unterabschnitt: Zuordnung von terrestrischen Übertra-
gungskapazitäten 
§ 22 Zuordnung von analogen terrestrischen Über-
tragungskapazitäten für die Verbreitung von Rund-
funk und Mediendiensten 

(1) Stehen in Hamburg oder Schleswig-Holstein terrestrische 
Übertragungskapazitäten für Rundfunkzwecke und Medien-
dienste zur Verfügung, gibt die zuständige Landesregierung dies 
den betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des 
Landesrechts sowie der Anstalt bekannt. Die zuständigen Lan-
desregierungen fordern die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten und die Anstalt auf, sich über eine sachgerechte Zuord-
nung zu verständigen. Die Anstalt gibt den von ihr zugelassenen 
Rundfunkveranstaltern zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Wird eine Verständigung erreicht, ordnet die zuständige Landes-
regierung die Übertragungskapazitäten entsprechend zu.  

(2) Kommt eine Verständigung nach Absatz 1 innerhalb von 
drei Monaten nach der Bekanntgabe gemäß Absatz 1 Satz 1 
nicht zustande, wird ein Schiedsverfahren durchgeführt. Der 
Schiedsstelle gehören je zwei Vertreter der betroffenen öffent-
lichrechtlichen Rundfunkanstalten des Landesrechts sowie die 
gleiche Anzahl von Vertretern der Anstalt an. Erklärt die Anstalt, 
dass Interessen des privaten Rundfunks nicht betroffen sind, 
entsendet sie keine Vertreter. Die Mitglieder der Schiedsstelle 
sind der Landesregierung auf Aufforderung zu benennen. Die 
Schiedsstelle wählt mit einer Mehrheit von drei Viertel der 
Stimmen der Mitglieder ein vorsitzendes Mitglied, das bisher 
nicht Mitglied der Schiedsstelle ist. Können sich die Mitglieder 
der Schiedsstelle nicht auf ein vorsitzendes Mitglied verständi-
gen, so wird dieses von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Oberverwaltungsgerichts des jeweiligen Landes bestimmt. 
Die jeweils zuständige Landesregierung beruft die Sitzungen der 
Schiedsstelle in Abstimmung mit dem vorsitzenden Mitglied ein. 
An den Sitzungen der Schiedsstelle ist die jeweils zuständige 
Landesregierung mit beratender Stimme beteiligt. Die Schieds-
stelle ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel der Mit-
glieder anwesend sind. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist 
für die Beschlussfähigkeit ohne Bedeutung, wenn die Schieds-

stelle wegen Beschlussunfähigkeit zum zweiten Male zur Be-
handlung desselben Gegenstands einberufen ist; bei der zweiten 
Einberufung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Die Schieds-
stelle macht der zuständigen Landesregierung einen begründeten 
Vorschlag über die Zuteilung der technischen Übertragungska-
pazitäten mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds 
den Ausschlag. Der Vorschlag über die Zuordnung von Übertra-
gungskapazitäten soll dabei folgende Kriterien berücksichtigen: 

1.  Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk,  
2.  Sicherung einer gleichwertigen Vielfalt der privaten 

Rundfunkprogramme,  
3.  programmliche Berücksichtigung landesweiter oder 

hamburgischer lokaler Belange,  
4.  Schließung von Versorgungslücken,  
5.  Berücksichtigung von programmlichen Interessen von 

Minderheiten,  
6.  Teilnahme des Rundfunks an der weiteren Entwicklung 

in sendetechnischer und programmlicher Hinsicht.  
Bei der Zuordnungsentscheidung hat die Sicherstellung der 

Grundversorgung Vorrang; im Übrigen sind öffentlich-
rechtlicher und privater Rundfunk gleichgestellt.  

(3) Die Träger der Bürgermedien nach dem Sechsten Abschnitt 
sind berechtigt, die Übertragungskapazitäten weiter zu nutzen, 
die ihnen am 28. Februar 2007 zur Verfügung stehen. 

(4) Soweit Übertragungskapazitäten nicht vollständig für die 
Nutzung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 benötigt werden, 
ordnet die jeweils zuständige Landesregierung die benötigten 
Kapazitäten zu. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die nicht für die 
Nutzung nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 benötigten Über-
tragungskapazitäten nach Anzeige durch die jeweils zuständige 
Landesregierung für die Dauer der Rundfunknutzung für Me-
diendienste zu verwenden. Werden die Übertragungskapazitäten 
insgesamt nicht für Nutzungen nach Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 
2 benötigt, ist der Netzbetreiber berechtigt, sie nach Anzeige 
durch die zuständige Landesregierung für die Dauer von bis zu 
fünf Jahren für Mediendienste zu verwenden. Im Falle der 
Mitbenutzung durch Mediendienste nach Satz 2 hat der Nutzer 
die Übertragungskapazitäten innerhalb von drei Monaten nach 
Beendigung der Rundfunknutzung freizumachen. Eine Entschä-
digung findet nicht statt. 

§ 23 Zuordnung von digitalen terrestrischen Übertra-
gungskapazitäten für die Verbreitung von Rundfunk 
und Mediendiensten 

Für die Zuordnung digitaler terrestrischer Übertragungskapazi-
täten gilt § 22 Absätze 1 und 2 entsprechend. Mediendienste sind 
angemessen zu berücksichtigen; dabei sollen verschiedene 
Anbieter und vielfältige Angebote Berücksichtigung finden. 

§ 24 Widerruf der Zuordnungsentscheidung 
Wird eine Übertragungskapazität nach Ablauf von zwölf Mo-

naten nach einer Entscheidung nach den §§ 22 und 23 nicht für 
die Übertragung von Rundfunkprogrammen oder Mediendiens-
ten genutzt, kann die zuständige Landesregierung die Zuord-
nungsentscheidung widerrufen und die Übertragungskapazität 
der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikati-
on, Post und Eisenbahnen zurückgeben. Im Falle des Widerrufs 
einer Zuordnungsentscheidung findet eine Entschädigung nicht 
statt. Auf Antrag des Zuordnungsempfängers kann die zuständi-
ge Landesregierung die Frist verlängern.  

§ 25 Vereinbarungen 
Die Regierungen der Länder werden ermächtigt, zur besseren 

Nutzung bestehender und zur Schaffung zusätzlich nutzbarer 
Übertragungskapazitäten Vereinbarungen miteinander oder mit 
anderen Landesregierungen über Frequenzverlagerungen und 
über die Einräumung von Standortnutzungen zu treffen. Die 
betroffenen öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten und die 
Anstalt sind vor Abschluss der Vereinbarung zu beteiligen. 
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2. Unterabschnitt: Zuweisung von terrestrischen Übertra-
gungskapazitäten 
§ 26 Zuweisung von terrestrischen Übertragungska-
pazitäten für privaten Rundfunk und Mediendienste 

(1) Wird der Anstalt eine neue terrestrische Übertragungskapa-
zität gemäß § 22 zugeordnet oder stehen ihr weitere analoge 
Übertragungskapazitäten zur Verfügung, gelten die Bestimmun-
gen der Absätze 3 bis 8 und §§ 27 und 28.  

(2) Wird der Anstalt eine neue terrestrische Übertragungskapa-
zität gemäß § 23 zugeordnet oder stehen ihr weitere digitale 
Übertragungskapazitäten zur Verfügung, entscheidet sie über die 
Verwendung für privaten Rundfunk oder Mediendienste. Me-
diendienste sind dabei angemessen zu berücksichtigen. Sollen 
Übertragungskapazitäten gemäß Satz 1 ganz oder teilweise für 
Rundfunkzwecke genutzt werden, gelten insoweit die Bestim-
mungen der Absätze 3 bis 8 und §§ 27 und 28. Sollen Übertra-
gungskapazitäten ganz oder teilweise für Mediendienste genutzt 
werden, weist die Anstalt die entsprechenden Kapazitäten dem 
Netzbetreiber für die Dauer von bis zu fünf Jahren zu.  

(3) Sollen Übertragungskapazitäten gemäß den Absätzen 1 und 
2 für Rundfunkzwecke genutzt werden, schreibt die Anstalt diese 
zur Bewerbung zur Nutzung für Rundfunkprogramme aus.  

(4) Die Zuweisung an Veranstalter bundesweiter Rundfunk-
programme darf nicht erteilt werden, wenn bei Berücksichtigung 
medienrelevanter verwandter Märkte eine vorherrschende Mei-
nungsmacht entstünde; § 26 des Rundfunkstaatsvertrages gilt 
entsprechend. Für Veranstalter von Landesprogrammen oder 
Länderprogrammen gelten die Voraussetzungen des § 19 ent-
sprechend.  

(5) Bei mehreren Bewerbern sollen vorrangig Bewerber be-
rücksichtigt werden, deren Programm den kulturell weitestge-
henden Beitrag zur Förderung der Programmvielfalt leistet oder 
deren Programmschema die bestmögliche journalistisch aufbe-
reitete Darstellung des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebens in den Ländern und Regionen erwarten lässt 
und deren Finanzierungsgrundlage, Professionalität sowie infra-
strukturellen Voraussetzungen für die Programmerstellung 
bestmöglich gesichert sind. In bundesweit verbreitete Fernseh-
programme sollen regionale Fensterprogramme nach § 25 Ab-
satz 4 des Rundfunkstaatsvertrages aufgenommen werden.  In 
Schleswig-Holstein sollen Hörfunk-Vollprogramme, die als 
Landesprogramme verbreitet werden, zwei Stunden der täglichen 
Sendezeit regionale Fensterprogramme enthalten oder auf andere 
Weise einen Beitrag zur regionalen Berichterstattung leisten. 

(6) Die Zuweisung ist nicht übertragbar und erfolgt für die 
Dauer von zehn Jahren. Sie kann einmalig um längstens sieben 
Jahre verlängert werden. Nach Ablauf der Verlängerung ist die 
Erteilung einer neuen Zuweisung nach Absatz 2 Satz 1 zulässig. 
Die Zuweisung ist sofort vollziehbar. § 17 Abs. 3 Satz 2 gilt 
entsprechend. Der schriftliche Antrag auf Verlängerung der 
Zuweisung muss spätestens 18 Monate vor Ablauf der Geltungs-
dauer bei der Anstalt eingegangen sein und von dieser innerhalb 
von spätestens sechs Monaten beschieden werden.  

(7) Mit der Zuweisung hat der Rundfunkveranstalter im Rah-
men der verfügbaren technischen Möglichkeiten sicherzustellen, 
dass das jeweilige Versorgungsgebiet mit dem Programm voll-
ständig und gleichwertig versorgt wird. Der Rundfunkveranstal-
ter hat die festgelegte Programmdauer und das der Zuweisung 
zugrunde liegende Programmschema einzuhalten. Wesentliche 
Änderungen bedürfen der Einwilligung der Anstalt. Die Anstalt 
kann angemessene Übergangsfristen einräumen.  

(8) Die Zuweisung umfasst auch das Recht des Rundfunkver-
anstalters, die Leerzeilen seines Fernsehsignals für Fernsehtext 
und den Datenkanal seines Hörfunkkanals für Radiotext zu 
nutzen.  

(9) Änderungen, die vor oder nach der Entscheidung über den 
Antrag eintreten und die für die Zuweisung von Bedeutung sind, 
hat der Antragsteller oder der Rundfunkveranstalter unverzüg-
lich der Anstalt mitzuteilen.  

§ 27 Rücknahme, Widerruf 
(1) Die Zuweisung wird zurückgenommen, wenn die Be-

schränkung gemäß § 26 Absatz 2 nicht berücksichtigt wurde und 
innerhalb eines von der Anstalt bestimmten Zeitraums keine 
Abhilfe erfolgt.  

(2) Die Zuweisung wird widerrufen, wenn  
1.  wesentliche Voraussetzungen nach § 26 Absatz 4 im 

Zeitpunkt der Zulassung nicht vorgelegen haben oder 
nachträglich entfallen sind und innerhalb des von der 
Anstalt bestimmten angemessenen Zeitraums keine Ab-
hilfe erfolgt,  

2.  das Programm aus Gründen, die von dem Rundfunkver-
anstalter zu vertreten sind, innerhalb des dafür von der 
Anstalt bestimmten angemessenen Zeitraums nicht oder 
nicht gemäß den Festlegungen nach § 26 Absatz 7 be-
gonnen oder fortgesetzt wird. § 26 Absatz 7 Sätze 3 und 
4 bleiben unberührt. 

(3) Der Rundfunkveranstalter wird für einen Vermögensnach-
teil, der durch die Rücknahme oder den Widerruf nach den 
Absätzen 1 und 2 eintritt, nicht entschädigt. Im Übrigen gelten 
für die Rücknahme und den Widerruf die gesetzlichen Bestim-
mungen des allgemeinen Verwaltungsrechts des Sitzlandes der 
Anstalt. 

§ 28 Zuweisung von Sendekapazität für Regional-
fensterprogramme  

(1) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten 
Fernsehvollprogrammen sind mindestens im zeitlichen und 
regional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten zum 1. 
Juli 2002 Fensterprogramme zur aktuellen und authentischen 
Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebens in Hamburg und Schleswig-
Holstein aufzunehmen.  

(2) Der Hauptprogrammveranstalter hat organisatorisch sicher-
zustellen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit des Fensterpro-
grammveranstalters gewährleistet ist. Fensterprogrammveran-
stalter und Hauptprogrammveranstalter sollen in der Regel 
zueinander nicht im Verhältnis eines verbundenen Unterneh-
mens nach § 28 des Rundfunkstaatsvertrages stehen, es sei denn, 
der Hauptprogrammveranstalter gewährleistet durch organisato-
rische Maßnahmen die Unabhängigkeit der Berichterstattung. 
Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zugleich deren 
Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstalter sicherzu-
stellen.  

(3) Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine gesonderte Zu-
weisung der erforderlichen Sendekapazität zu erteilen. Das 
Regionalfensterprogramm ist nach Anhörung des Hauptpro-
grammveranstalters getrennt auszuschreiben. Die Anstalt über-
prüft die eingehenden Anträge und teilt dem Hauptprogramm-
veranstalter die berücksichtigungsfähigen Anträge mit. Sie 
erörtert mit dem Hauptprogrammveranstalter diese Anträge mit 
dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu treffen. Kommt eine 
Einigung nicht zu Stande, wählt die Anstalt den Bewerber aus, 
dessen Programm die Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 
1 am besten erwarten lässt.  

3. Unterabschnitt: Weiterverbreitung von Rundfunkpro-
grammen und Mediendiensten in Kabelanlagen 
§ 29 Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen 
und Mediendiensten in Kabelanlagen 

(1) Sollen in einer Kabelanlage Rundfunkprogramme oder 
Mediendienste verbreitet werden, hat der Betreiber der Anstalt 
den Betrieb zwei Monate vor der Inbetriebnahme unter Vorlage 
eines Belegungsplans anzuzeigen. Der Betreiber einer Kabelan-
lage nach Absatz 2 hat der Anstalt zusätzlich die Kapazität der 
Kabelanlage, die Anzahl der angeschlossenen Wohneinheiten 
und die allgemeinen Geschäftsbedingungen anzuzeigen. Verän-
derungen sind der Anstalt unverzüglich, Änderungen der Bele-
gung mindestens zwei Monate vor ihrem Beginn unter Beifü-
gung des geänderten Belegungsplans mitzuteilen.  

(2) Der Betreiber einer analogen Kabelanlage mit einer Kapa-
zität von mehr als fünfzehn Kanälen, an die mehr als 5000 
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Haushalte angeschlossen sind, hat die für die Verbreitung von 
Angeboten nach dem Sechsten Abschnitt erforderlichen Über-
tragungskapazitäten, höchstens jedoch einen Fernsehkanal, dem 
Träger auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Nutzung eines Hörfunkkanals, 
wenn in der Kabelanlage mehr als 20 Hörfunkkanäle genutzt 
werden können, sowie für den Betreiber einer digitalen Kabelan-
lage für entsprechende digitale Übertragungskapazitäten. Unent-
geltlich zur Verfügung gestellte Übertragungskapazitäten sind 
ausschließlich für Angebote nach dem Sechsten Abschnitt zu 
nutzen. 

§ 30 Unveränderte Weiterverbreitung 
(1) Die unveränderte Weiterverbreitung von Rundfunkpro-

grammen, die in der Bundesrepublik Deutschland in rechtlich 
zulässiger Weise veranstaltet werden, sowie von Fernsehpro-
grammen, die in Europa in rechtlich zulässiger Weise und ent-
sprechend den Bestimmungen des Europäischen Übereinkom-
mens über das grenzüberschreitende Fernsehen veranstaltet 
werden, ist im Rahmen der vorhandenen technischen Möglich-
keiten und nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
zulässig. Einer gesonderten Zulassung durch die Anstalt bedarf 
es in diesen Fällen nicht. Als unverändert gilt auch die zeitver-
setzte oder teilweise Weiterverbreitung. Die Weiterverbreitung 
ist einen Monat vor Beginn vom Betreiber der Kabelanlage der 
Anstalt anzuzeigen. Der Anzeigende hat der Anstalt alle Anga-
ben zu machen, die für die Entscheidung über die Weiterverbrei-
tung einschließlich der Rangfolge (§§ 31 und 32) von Bedeutung 
sind. Der Anzeigende muss gegenüber der Anstalt glaubhaft 
machen, dass Rechte Dritter, vor allem Urheberrechte, der 
Weiterverbreitung nicht entgegenstehen; auf Verlangen der 
Anstalt muss er sich verpflichten, die Anstalt von Urheber-
rechtsansprüchen Dritter freizustellen. Eine Weiterverbreitung 
kann erst nach Vorlage aller von der Anstalt benötigter Angaben 
und nach einer Bestätigung durch die Anstalt erfolgen, die 
unverzüglich nach vollständigem Eingang der Anzeige zu erfol-
gen hat.  

(2) Die Anstalt untersagt die Weiterverbreitung eines Rund-
funkprogramms, wenn 

1.  das Programm im Herkunftsland nicht in rechtlich zu-
lässiger Weise veranstaltet wird, 

2.  das Programm nicht inhaltlich unverändert verbreitet 
wird, 

3.  die Bestimmungen über die Rangfolge (§§ 31 und 32) 
nicht eingehalten werden, 

4.  ein sonstiges europäisches Programm gegen die Anfor-
derungen an die Rundfunkprogramme nach Absatz 4 
verstoßen hat. 

Die Untersagung muss vorher schriftlich angedroht worden 
sein. Die Weiterverbreitung eines sonstigen europäischen Fern-
sehprogramms kann nicht untersagt werden, wenn es in rechtlich 
zulässiger Weise und entsprechend den Bestimmungen des 
Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen veranstaltet wird; die Weiterverbreitung kann nur 
unter Beachtung europäischer rundfunkrechtlicher Bestimmun-
gen ausgesetzt werden. 

(3) Andere als die in Absatz 1 genannten Rundfunkprogramme 
bedürfen für die Weiterverbreitung einer Zulassung durch die 
Anstalt. Für die Zulassung gelten die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages und des Rundfunkstaatsvertrages entsprechend.  

(4) Die weiterverbreiteten Rundfunkprogramme dürfen nicht 
der Umgehung der Grundsätze dieses Staatsvertrages dienen. 
Sendungen, einschließlich Werbesendungen, die über die gesetz-
lich vorgesehenen besonderen Sendezeiten hinaus der Wahlvor-
bereitung oder Öffentlichkeitsarbeit einzelner Parteien oder an 
Wahlen beteiligter Vereinigungen dienen, dürfen nicht weiter-
verbreitet werden. 

(5) Der Anbieter des Rundfunkprogramms und der Betreiber 
der Kabelanlage werden für einen Vermögensnachteil, der durch 
die Untersagung eintritt, nicht entschädigt.  

(6) Das Nähere über die Weiterverbreitung von Rundfunkpro-
grammen sowie über die Umstellung von der analogen auf die 
digitale Übertragungstechnik in Kabelanlagen in Hamburg und 
Schleswig-Holstein regelt die Anstalt durch Satzung.  

§ 31 Weiterverbreitung in analogen Kabelanlagen 
(1) Über die Belegung von bis zu 29 Kanälen für Fernsehpro-

gramme und Mediendienste sowie über die Belegung mit Hör-
funkprogrammen entscheidet die Anstalt. Die Entscheidung ist 
sofort vollziehbar. Wenn in der Kabelanlage keine ausreichen-
den Übertragungsmöglichkeiten für die Weiterverbreitung 
sämtlicher in Betracht kommender Rundfunkprogramme und 
Mediendienste vorhanden sind, gilt folgende Rangfolge: 

1.  die für das jeweilige Land gesetzlich bestimmten öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkprogramme und die von der 
Anstalt zugelassenen in den Ländern jeweils terrestrisch 
verbreiteten Rundfunkprogramme sowie das jeweilige 
Angebot nach dem Sechsten Abschnitt, 

2.  in Schleswig-Holstein zwei der im überwiegenden Teil 
des Landes mit durchschnittlichem Antennenaufwand 
empfangbaren, terrestrisch verbreiteten Rundfunkpro-
gramme (terrestrische ortsübliche Programme) aus Dä-
nemark,  

3.  die sonstigen herangeführten Rundfunkprogramme bei 
angemessener Berücksichtigung von Mediendiensten. 

(2) Sind Rundfunkprogramme nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 
jeweils gleichrangig, sollen vorrangig Bewerber berücksichtigt 
werden, deren Programm den kulturell weitestgehenden Beitrag 
zur Förderung der Programmvielfalt, insbesondere mit Blick auf 
den Beitrag des jeweiligen Programms zur Vielfalt in Bezug auf 
die Meinungs- und Willensbildung im Gesamtangebot der 
betreffenden Kabelanlage leistet. Daneben sind auch Gesichts-
punkte der Sprachenvielfalt, der inhaltlichen Vielfalt und Aus-
gewogenheit des einzelnen Programms, des Bezugs zur Region 
sowie eine gegebenenfalls bestehende parallele Verbreitung in 
bestehenden digitalen Kabelanlagen zu berücksichtigen. Die 
Auswahl soll dabei so vorgenommen werden, dass einschließlich 
der nach Absatz 1 Satz 3 Nummern 1 und 2 vorrangigen Ange-
bote mindestens die im Folgenden genannten Inhalte berücksich-
tigt werden:  

1.  mindestens zwei bundesweit veranstaltete private Fern-
sehvollprogramme,  

2.  mindestens drei fremdsprachige europäische Voll- und 
Spartenprogramme, wobei je ein Angebot englisch- be-
ziehungsweise französischsprachig sein soll,  

3.  mindestens zwei Spartenprogramme mit dem Schwer-
punkt Information oder Bildung,  

4.  mindestens ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt 
Musik sowie  

5.  mindestens ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt 
Sport.  

(3) Bundesweit verbreitete Fernsehprogramme sollen, soweit 
dies mit vertretbarem technischem Aufwand möglich ist, aus-
schließlich mit den für die jeweilige Region vorgesehenen 
Fensterprogrammen nach § 25 Absatz 4 des Rundfunkstaatsver-
trages in die jeweiligen Kabelanlagen eingespeist werden.  

(4) Über die Belegung weiterer Kanäle entscheidet der Betrei-
ber der Kabelanlage nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze. 

§ 32 Weiterverbreitung in digitalisierten Kabelanla-
gen 

(1) Der Betreiber einer digitalen Kabelanlage hat sicherzustel-
len, dass 

1.  die erforderlichen Übertragungskapazitäten für die in 
den Ländern gesetzlich bestimmten Fernsehprogramme 
des öffentlichrechtlichen Rundfunks einschließlich sei-
ner Programmbouquets zur Verfügung stehen, 

2.  die Übertragungskapazität eines analogen Fernsehka-
nals für die in den Ländern jeweils zugelassenen lan-
desweiten Fernsehprogramme, für die jeweiligen Ange-
bote nach dem Sechsten Abschnitt sowie in Schleswig-
Holstein für zwei terrestrisch ortsübliche Programme 
aus Dänemark zur Verfügung steht, 

3.  die technischen Übertragungskapazitäten nach den 
Nummern 1 und 2 im Verhältnis zu anderen digitalen 
Kanälen technisch gleichwertig sind, 
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4.  Entgelte und Tarife für die Programme nach den Num-
mern 1 und 2 offen gelegt werden. 

Soweit und solange die Übertragungskapazität nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 nicht durch die vorgesehenen Angebote ausge-
schöpft ist, entscheidet der Betreiber der Kabelanlage über die 
Nutzung dieser Kapazitäten nach Maßgabe der allgemeinen 
Gesetze. Dabei ist sicherzustellen, dass im Falle eines Bedarfs 
eines Angebots nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die Übertra-
gungskapazitäten innerhalb von drei Monaten freizumachen 
sind. Eine Entschädigung findet nicht statt.  

(2) Die Entscheidung über die nach Absatz 1 hinausgehende 
Belegung mit in digitaler Technik verbreiteten Fernsehpro-
grammen und Mediendiensten trifft der Betreiber  

1.  innerhalb einer weiteren Übertragungskapazität im Um-
fang von einem Drittel der für die digitale Verbreitung 
zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität, soweit er 
darin unter Berücksichtigung der Interessen der ange-
schlossenen Teilnehmer eine Vielzahl von Programm-
veranstaltern sowie ein vielfältiges Programmangebot 
an Vollprogrammen, nicht entgeltfinanzierten Pro-
grammen, Spartenprogrammen und Fremdsprachenpro-
grammen einbezieht sowie Mediendienste angemessen 
berücksichtigt,  

2.  innerhalb darüber hinausgehender Übertragungskapazi-
täten allein nach Maßgabe der allgemeinen Gesetze.  

(3) Der Betreiber einer digitalisierten Kabelanlage darf ohne 
Zustimmung der jeweiligen Rundfunkveranstalter deren öffent-
lich-rechtliche oder private Programmbouquets nicht entbündeln 
sowie einzelne Rundfunkprogramme oder Inhalte nicht in Pro-
grammpakete aufnehmen oder in anderer Weise entgeltlich oder 
unentgeltlich vermarkten.  

(4) Der Betreiber einer digitalisierten Kabelanlage hat die Wei-
terverbreitung von Fernsehprogrammen oder Mediendiensten der 
Anstalt mindestens zwei Monate vor ihrem Beginn unter Vorla-
ge eines Belegungsplanes sowie in den Fällen des Absatzes 1 
seiner Vertragsbedingungen anzuzeigen. Werden die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nummer 1 durch den 
Betreiber einer Kabelanlage nicht erfüllt, entscheidet die Anstalt 
nach Maßgabe der vorgenannten Bestimmungen. Die Entschei-
dung ist sofort vollziehbar. Zuvor ist dem Betreiber einer Kabel-
anlage eine angemessene Frist zur Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen zu setzen. Bei Änderungen der Belegung 
gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.  

Sechster Abschnitt: Bürgermedien 
1. Unterabschnitt: Hamburgischer Bürger- und Ausbil-
dungskanal 
§ 33 Hamburgischer Bürger- und Ausbildungskanal 

(1) Für Hamburg kann im Hörfunk und im Fernsehen je ein 
Kanal für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, der Integration 
und der Stadtteil- und Regionalkultur sowie zur Ausbildung im 
Medienbereich betrieben werden, dessen Beiträge über Kabelan-
lagen oder terrestrisch verbreitet werden (Hamburgischer Bür-
ger- und Ausbildungskanal). Der Kanal kann im Rahmen seiner 
Aufgaben nach Satz 1 auch Mediendienste veranstalten. Wer-
bung ist unzulässig. Von Nutzern oder der Trägerin produzierte 
oder verantwortete Sendungen können gesponsert werden; für 
das Sponsoring gilt § 8 des Rundfunkstaatsvertrages entspre-
chend. Beiträge staatlicher Stellen und Beiträge, die der Wahl-
vorbereitung oder Öffentlichkeitsarbeit einzelner Parteien oder 
an Wahlen beteiligter Vereinigungen dienen, sind nicht zulässig. 

(2) Der Träger des Kanals, der die Voraussetzungen des § 18 
erfüllen muss, legt die Zugangs- und Nutzungsbedingungen 
sowie das Nähere zur Durchführung des Kanals einschließlich 
der vom Träger zu gewährleistenden Bürgerbeteiligung fest. Die 
Anstalt ist darüber zu informieren und nimmt dazu innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen Stellung. 

(3) Der Träger kann Dritten Aufgaben des Kanals für Projekte 
der Kinder- und Jugendarbeit, der Integration und der Stadtteil-
kultur gemäß Absatz 1 ganz oder teilweise für einen Zeitraum 

von bis zu fünf Jahren übertragen. Die Verlängerung der Über-
tragung ist zulässig. 

(4) Der Träger ist für den Inhalt der Angebote des Hamburgi-
schen Bürger- und Ausbildungskanals verantwortlich; §§ 8 bis 
10 gelten entsprechend. 

(5) Der Träger ist berechtigt, im Einvernehmen mit der Anstalt 
Übertragungskapazitäten die nicht für Aufgaben nach Absatz 1 
benötigt werden, auch für Programme anderer Veranstalter 
befristet zur Verfügung zu stellen. Die Anstalt stellt dabei die 
Berücksichtigung der Kriterien zur Förderung der Programm-
vielfalt sicher. Es ist sicherzustellen, dass die Mitnutzung inner-
halb von 6 Monaten beendet werden kann; in diesem Fall findet 
eine Entschädigung nicht statt. 

§ 34 Trägerschaft 
Trägerin des Hamburgischen Bürger- und Ausbildungskanals 

ist die Hamburg Media School. Sie legt alle zwei Jahre, 
nächstmalig zum 31. Dezember 2007, der Landesregierung 
Hamburgs einen Bericht über die Erfüllung ihres Auftrags vor, 
auf dessen Grundlage über die Fortführung der Trägerschaft zu 
entscheiden ist. 

2. Unterabschnitt: Offener Kanal in Schleswig-Holstein 
§ 35 Offener Kanal in Schleswig-Holstein 

(1) In Schleswig-Holstein werden im terrestrischen Hörfunk in 
den Bereichen Westküste, Lübeck und Kiel sowie im Kabelfern-
sehen in den Bereichen Flensburg und Kiel jeweils ein Offener 
Kanal für regionalen Bürgerfunk und zur Förderung der Me-
dienkompetenz unterhalten. Der Offene Kanal gibt Gruppen und 
Personen, die nicht Rundfunkveranstalter sind (Nutzer), Gele-
genheit, eigene Beiträge im Hörfunk oder Fernsehen regional zu 
verbreiten.  

(2) Näheres regelt Schleswig-Holstein durch Gesetz.  
(3) Die Rechtsaufsicht über den Offenen Kanal in Schleswig-

Holstein führt der Direktor der Anstalt.  

3. Unterabschnitt: Zusammenarbeit der Bürgermedien 
§ 36 Zusammenarbeit 

(1) Der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal und der 
Offene Kanal in Schleswig-Holstein arbeiten bei der Erfüllung 
ihres Auftrages zusammen. Näheres regeln diese Einrichtungen 
durch Vereinbarung. Sie legen der Anstalt alle zwei Jahre einen 
Bericht über den Stand und die Perspektiven engerer Zusam-
menarbeit vor.  

(2) Der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal und der 
Offene Kanal in Schleswig-Holstein sind Einrichtungen im 
Sinne von § 5 Absatz 5 Satz 1 des Rundfunkgebührenstaatsver-
trages.  

Siebter Abschnitt: Datenschutz 
§ 37 Datenschutz 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist, 
gelten für den Datenschutz die §§ 47 bis 47 f des Rundfunk-
staatsvertrages.  

(2) Der Betreiber einer Kabelanlage hat die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, 
um die Ausführung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages zu gewährleisten. Er hat insbesondere die 
Bestimmungen in § 47 a Absätze 2 und 3 des Rundfunkstaats-
vertrages zu beachten.  

(3) Soweit personenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen 
journalistischredaktionellen Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes nur die §§ 5, 9 und 38a sowie § 7 mit der Maßga-
be, dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch eine Verlet-
zung des Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzge-
setzes oder durch unzureichende technische oder organisatori-
sche Maßnahmen im Sinne des § 9 des Bundesdatenschutzgeset-
zes eintreten.  

(4) Für die Aufbewahrung von Gegendarstellungen des Betrof-
fenen oder Verpflichtungserklärungen, Verfügungen oder Urtei-
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len über die Unterlassung der Verbreitung oder den Widerruf des 
Inhalts der Daten ist § 41 Absatz 2 des Bundesdatenschutzgeset-
zes entsprechend anzuwenden; diese Gegendarstellungen, Unter-
lassungserklärungen oder Widerrufe sind bei einer Übermittlung 
der Daten gemeinsam mit diesen zu übermitteln.  

(5) Die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz ist 
zu überwachen. Für diese Aufgabe ist der Datenschutzbeauftrag-
te des Sitzlandes der Anstalt die zuständige Verwaltungsbehör-
de. Bei dieser Tätigkeit stellt er das Benehmen mit dem Daten-
schutzbeauftragten des anderen Landes her.  

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann im Rahmen der Absätze 
7 bis 11 Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Einhal-
tung der dort genannten Bestimmungen sicherzustellen. 

(7) Stellt der Datenschutzbeauftragte einen Verstoß gegen die 
Datenschutzbestimmungen fest, weist er den Betreiber der 
Kabelanlage, den Rundfunkveranstalter oder den für den Beitrag 
oder die Sendung Verantwortlichen darauf hin. Wird der Verstoß 
anschließend nicht innerhalb einer von dem Datenschutzbeauf-
tragten gesetzten Frist behoben, beanstandet der Datenschutzbe-
auftragte den Verstoß.  

(8) Bei Verstößen gegen die Vorschriften über die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen nach § 47a Absätze 2 bis 4 
des Rundfunkstaatsvertrages und nach Absatz 2 dieser Vor-
schrift kann der Datenschutzbeauftragte Anordnungen und 
Untersagungen nach § 38 Absatz 5 des Bundesdatenschutzgeset-
zes treffen.  

(9) Der Betreiber einer Kabelanlage, der Rundfunkveranstalter 
und der für einen Beitrag oder eine Sendung Verantwortliche 
sind verpflichtet, dem Datenschutzbeauftragten zur Erfüllung 
seiner Aufgaben die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der 
Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Absatz 1 Nummern 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder 
eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde. 

(10) Der Betreiber einer Kabelanlage, der Rundfunkveranstal-
ter und der für einen Beitrag oder eine Sendung Verantwortliche 
haben dem Datenschutzbeauftragten jederzeit den kostenlosen 
Abruf von Angeboten zu gestatten, Zutritt zu Grundstücken und 
Geschäftsräumen zu gewähren, dort Prüfungen und Besichtigun-
gen zu gestatten und Einsicht in die geschäftlichen Unterlagen, 
in die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Daten-
verarbeitungsprogramme nehmen zu lassen. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) wird 
insoweit eingeschränkt. 

(11) Wenn personenbezogene Daten gemäß Absätzen 3 und 4 
zu journalistischredaktionellen Zwecken verarbeitet werden, 
finden Absatz 7 Satz 2 und Absätze 9 und 10 keine Anwendung. 
§ 40 bleibt unberührt. 

Achter Abschnitt: Anstalt 
§ 38 Aufgabe, Rechtsform und Organe 

(1) Die Aufgaben nach diesem Staatsvertrag werden von der 
Anstalt als rechtsfähiger Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz 
in Norderstedt wahrgenommen, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Der Anstalt obliegt ferner die Aufsicht über unzu-
lässige Angebote und den Jugendschutz nach dem Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag. Sie ist die nach Landesrecht für private 
Veranstalter zuständige Stelle im Sinne des Rundfunkstaatsver-
trages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (Landesme-
dienanstalt). 

(2) (*) Die Anstalt vertritt die Interessen der Allgemeinheit im 
Hinblick auf die in Absatz 1 genannten Aufgaben. Vorrangig 
obliegen ihr 

1.  die Beurteilung und Kontrolle der Programme, insbe-
sondere hinsichtlich ihres Beitrages zur Förderung der 
Programmvielfalt, 

2.  die Beratung der Rundfunkveranstalter und anderer In-
halteanbieter sowie ihrer Dienstleister unter den Bedin-
gungen der Konvergenz, insbesondere beim Analog-
Digital-Umstieg, 

3.  die Mitwirkung bei der Fortentwicklung des dualen 
Rundfunksystems und des Medienstandortes Hamburg 
und Schleswig-Holstein,  

4.  die Mitwirkung bei der Umstellung von der analogen 
auf die digitale Übertragungstechnik, einschließlich der 
entsprechenden Beratung der Rundfunkveranstalter und 
Rundfunkteilnehmer,  

5.  die Zusammenarbeit mit den anderen Landesmedienan-
stalten. Im Rahmen ihrer Aufgaben und zur gemeinsa-
men Aufgabenerledigung mit anderen Landesmedien-
anstalten kann die Anstalt Verwaltungsabkommen ab-
schließen, 

6. die Förderung von Projekten der auditiven und audiovi-
suellen Medienkompetenz und Medienpädagogik mit 
Gesamtaufwendungen von 5 vom Hundert der der An-
stalt gemäß § 55 Absatz 2 Satz 1 zugewiesenen Mittel. 

Sie soll ferner im Rahmen ihrer haushaltsmäßigen Möglichkei-
ten,  

1. an den Förderungen aus Mitteln gemäß § 55 Absatz 4 
Satz 1 für die in § 55 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 bis 5 vorge-
sehenen Zwecke der Aus- und Weiterbildung im Me-
dienbereich, Projekte der Zusammenarbeit von schles-
wig-holsteinischen und hamburgischen Ausbildungsein-
richtungen im Medienbereich, Projekte der Medien-
kompetenzförderung und Förderung von technischer 
Infrastruktur in Hamburg und Schleswig-Holstein und 
Projekte für neuartige Rundfunkübertragungstechniken 
im Rahmen einer Gesellschafterstellung in der Medien-
stiftung HSH mitwirken,  

2. Aufträge zur Medienforschung vergeben, 
3. Nutzer von audiovisuellen Angeboten beraten, insbe-

sondere durch die Unterstützung der Vergabe eines Gü-
tesiegels für die Gebrauchstauglichkeit von Geräten, 
soweit das Gütesiegel im Wesentlichen finanziell selbst 
tragend organisiert ist. 

(3) Die Anstalt hat das Recht der Selbstverwaltung. Sie hat 
Dienstherrnfähigkeit und wendet das Dienstrecht, das Gleichstel-
lungsrecht sowie das Mitbestimmungsrecht ihres Sitzlandes an. 
Angelegenheiten, die nicht unmittelbar der Erfüllung der Aufga-
ben der Anstalt dienen, können gegen Kostenerstattung von den 
zuständigen Behörden in Hamburg oder Schleswig-Holstein 
wahrgenommen werden. 

(4) Organe der Anstalt sind  
1.  der Medienrat, 
2.  der Direktor. 

Als weitere Organe dienen der Anstalt nach Maßgabe der Vor-
schriften des Rundfunkstaatsvertrages und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages die Kommission zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich, die Konferenz der Direktoren 
der Landesmedienanstalten und die Kommission für Jugendme-
dienschutz.  

(5) Die Anstalt gibt sich eine Satzung. Diese regelt Einzelhei-
ten der Aufgaben des Medienrats und des Direktors, soweit die 
Angelegenheiten nicht im Einzelnen in diesem Staatsvertrag 
bestimmt sind. 

(6) Die Anstalt ist die Aufsichtsbehörde über Mediendienste 
nach § 22 Absatz 1 Satz 2 des Mediendienste-Staatsvertrages 
sowie zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 12 des Teledienstegesetzes.  

§ 39 Aufgaben des Medienrats 
(1) Der Medienrat überwacht die Einhaltung dieses Staatsver-

trages und der für die privaten Rundfunkveranstalter geltenden 
Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages.  

(2) Der Medienrat nimmt die Aufgaben der Anstalt wahr, so-
weit sie nicht gemäß § 47 dem Direktor übertragen sind. Der 
Medienrat hat insbesondere folgende Aufgaben:  

1.  Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Zulassung, 
2.  Feststellung von Verstößen gegen die Anforderungen 

dieses Staatsvertrages, wobei die Aufsicht über die Pro-
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grammaufgabe unter Beachtung des Beurteilungsspiel-
raums gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 erfolgt, 

3.  Entscheidungen über Anerkennungen sowie Aufsichts-
maßnahmen gemäß § 5 Abs. 2 dieses Staatsvertrages in 
Verbindung mit § 19 Absatz 4 und § 20 Absatz 1 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages,  

4.  Entscheidung über die Zuweisung von Übertragungska-
pazitäten, 

5.  Entscheidung über die Untersagung der Weiterverbrei-
tung, 

6.  Entscheidungen über die Rangfolge in Kabelanlagen,  
7.  Feststellung des Haushaltsplans und Genehmigung des 

Jahresabschlusses der Anstalt sowie Entlastung des Di-
rektors, 

8.  Feststellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts und 
dessen Veröffentlichung,  

9.  Wahl und Abberufung des Direktors sowie Abschluss 
und Auflösung seines Dienstvertrages,  

10.  Zustimmung zur Einstellung, Eingruppierung und Ent-
lassung der Bediensteten der Anstalt in den vom Me-
dienrat vorbehaltenen Fällen,  

11.  Erlass von Satzungen und Richtlinien sowie Entschei-
dung über den Erlass von Satzungen oder Richtlinien 
der Landesmedienanstalten; Satzungen sind in den amt-
lichen Verkündungsblättern der Länder zu veröffentli-
chen, 

12.  Zustimmung zu Rechtsgeschäften, bei denen Verpflich-
tungen im Werte von mehr als 100.000 Euro eingegan-
gen werden,  

13.  Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten gemäß § 38 
Abs. 6 und § 51. 

(3) In Zweifelsfällen hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwi-
schen dem Medienrat und dem Direktor entscheidet der Medien-
rat. 

§ 40 Aufsicht 
(1) Der Medienrat kann feststellen, dass durch ein Rundfunk-

programm, durch einzelne Sendungen und Beiträge, durch die 
Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen, durch Inhalte von 
Telemedien oder sonst gegen diesen Staatsvertrag, den Rund-
funkstaatsvertrag, den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, die 
Zulassung oder die Zuweisung verstoßen wird und Maßnahmen 
oder Unterlassungen vorsehen; § 5 bleibt unberührt. Die Auf-
sicht über die Programmaufgabe erfolgt unter Beachtung des 
Beurteilungsspielraums gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 (Miss-
brauchsaufsicht). 

(2) Bei einem Verstoß weist der Direktor den Anbieter, den für 
das Rundfunkprogramm, die Sendung oder den Beitrag Verant-
wortlichen oder den Betreiber der Kabelanlage an, den Rechts-
verstoß durch die vom Medienrat oder von ihm vorgesehenen 
Maßnahmen oder Unterlassungen zu beseitigen; bei einem 
Widerspruch erlässt er den Widerspruchsbescheid nach Vorgabe 
des Medienrats. 

(3) Hat die Anstalt bereits einen Rechtsverstoß nach Absatz 1 
beanstandet, so kann sie bei Fortdauer des Rechtsverstoßes oder 
bei einem weiteren Rechtsverstoß zusammen mit der Anweisung 
nach Absatz 1 das Ruhen der Zulassung bis zu vier Wochen 
anordnen oder die Zulassung entziehen; eine Entschädigung 
findet nicht statt. 

(4) Der Rundfunkveranstalter, der für das Rundfunkprogramm, 
die Sendung oder den Beitrag Verantwortliche und der Betreiber 
der Kabelanlage haben der Anstalt die zur Wahrnehmung der 
Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und entsprechende 
Unterlagen vorzulegen. Der Auskunftspflichtige kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummern 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

§ 41 Zusammensetzung des Medienrats 
(1) Der Medienrat besteht aus vierzehn Mitgliedern. Sie sollen 

als Sachverständige besondere Eignung auf dem Gebiet der 
Medienpädagogik, Medienwissenschaft, des Journalismus, der 
Rundfunktechnik, der Medienwirtschaft oder sonstiger Medien-
bereiche nachweisen. Zwei Mitglieder müssen die Befähigung 
zum Richteramt haben. Frauen sind angemessen zu berücksich-
tigen. 

(2) Für den Fall der nicht nur vorübergehenden Verhinderung 
eines Mitgliedes wird in den Ländern jeweils ein Ersatzmitglied 
gewählt. 

§ 42 Wahl des Medienrats 
(1) Sieben Mitglieder des Medienrats werden in Hamburg 

durch die Bürgerschaft und sieben Mitglieder in Schleswig-
Holstein durch den Landtag gewählt; eine einmalige Wiederwahl 
ist zulässig. 

(2) Für die Wahl der Mitglieder des Medienrats ist jeweils jede 
gesellschaftlich relevante Gruppe, Organisation oder Vereini-
gung mit Sitz im jeweiligen Land vorschlagsberechtigt. 

Jeder Vorschlag muss eine Frau und einen Mann benennen. 
Diese Anforderung entfällt nur dann, wenn der Gruppe, Organi-
sation oder Vereinigung auf Grund ihrer Zusammensetzung die 
Benennung einer Frau oder eines Mannes regelmäßig oder im 
Einzelfall nicht möglich ist; dies ist im Vorschlag schriftlich zu 
begründen. 

(3) Die Präsidenten der Landesparlamente geben den Zeitpunkt 
für die Einreichung von Vorschlägen spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der Amtszeit des bisherigen Medienrates im jeweili-
gen amtlichen Verkündungsblatt bekannt. Die Vorschläge sind 
bis spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit des bisheri-
gen Medienrats für die hamburgischen Mitglieder bei der Bür-
gerschaft oder für die schleswig-holsteinischen Mitglieder beim 
Landtag einzureichen. Bei einer Überschreitung dieser Frist 
findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht statt. In 
dem Vorschlag ist darzulegen, dass die Vorgeschlagenen die 
Eignung nach § 41 haben und dass keine Unvereinbarkeit nach § 
43 besteht. 

(4) In Hamburg erfolgt die Wahl auf Grund von Wahlvor-
schlägen der Fraktionen im Wege der Blockwahl. Das Bestim-
mungsrecht der Fraktionen für die Wahlvorschläge wird in der 
Weise ausgeübt, dass jeder Fraktion in der Reihenfolge der 
Fraktionsstärken zunächst das Vorschlagsrecht für ein Mitglied 
zusteht. Im Übrigen ist das Stärkeverhältnis der Fraktionen nach 
dem Hare/Niemeyer-Verfahren maßgebend. 

(5) In Schleswig-Holstein erfolgt die Wahl durch den Landtag 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 

(6) Gruppen, Organisationen oder Vereinigungen, die einen 
Vorschlag eingereicht haben, dürfen je Land nur jeweils mit 
einer Person im Medienrat vertreten sein. 

(7) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, folgt das Ersatzmit-
glied des betroffenen Landes für den Rest der Amtszeit nach. 
Der Medienrat teilt dem jeweiligen Präsidenten des Landespar-
lamentes das Ausscheiden des Mitgliedes mit. 

§ 43 Persönliche Voraussetzungen 
Mitglied des Medienrats kann nicht sein, wer  

1.  den gesetzgebenden oder beschließenden Organen der 
Europäischen Gemeinschaften, des Europarates, des 
Bundes oder eines der Länder angehört oder Bedienste-
ter einer obersten Bundes- oder Landesbehörde oder ei-
ner Gebietskörperschaft ist,  

2.  Mitglied eines Organs, Bediensteter, ständiger freier 
Mitarbeiter einer öffentlich- rechtlichen Rundfunkan-
stalt ist,  

3.  Rundfunkveranstalter oder Betreiber einer Kabelanlage 
oder einer anderen technischen Übertragungseinrich-
tung ist, zu ihnen in einem Dienst- oder Arbeitsverhält-
nis steht, von ihnen auf sonstige Weise wirtschaftlich 
abhängig oder an ihnen mehrheitlich beteiligt ist,  
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4.  wirtschaftliche oder sonstige Interessen hat, welche die 
Erfüllung der Aufgaben als Mitglied des Medienrats ge-
fährden.  

Die Präsidenten der Landesparlamente stellen jeweils fest, ob 
einer der nach Satz 1 mit einer Mitgliedschaft unvereinbaren 
Gründe vorliegt; tritt ein Hinderungsgrund während der Amts-
zeit ein oder wird er erst während der Amtszeit bekannt, so endet 
die Mitgliedschaft mit der entsprechenden Feststellung durch 
den Präsidenten des jeweiligen Landesparlaments. 

§ 44 Amtszeit, Rechtsstellung und Vorsitz 
(1) Die Amtszeit des Medienrats beträgt fünf Jahre und beginnt 

mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der Amtszeit 
führt der Medienrat die Geschäfte bis zum Zusammentritt des 
neuen Medienrats weiter.  

(2) Die Mitglieder des Medienrats sind ehrenamtlich tätig. Sie 
sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie erhalten 
ein Sitzungsgeld, das die Anstalt durch Satzung festlegt; die 
Satzung bedarf der Genehmigung der für die Genehmigung des 
Haushaltplans zuständigen Behörde. Die Reisekostenerstattung 
erfolgt unter Berücksichtigung des Bundesreisekostenrechts. 

(3) Der Medienrat wählt seinen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Der Medienrat kann seinen Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter abberufen. Nach Beendigung der Amtszeit des 
Vorsitzenden und bis zur Neuwahl nimmt das älteste Mitglied 
des Medienrats die Aufgaben des Vorsitzenden wahr. 

§ 45 Sitzungen 
(1) Der Medienrat tritt mindestens einmal im Vierteljahr zu 

einer ordentlichen Sitzung zusammen. Auf Verlangen von drei 
Mitgliedern ist eine außerordentliche Sitzung einzuberufen. Die 
Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Direktor und sein Stellver-
treter nehmen an den Sitzungen des Medienrates teil. 

(2) Die Regierungen der Länder sind berechtigt, zu den Sit-
zungen des Medienrates und seiner Ausschüsse Vertreter zu 
entsenden. Diese Vertreter sind jederzeit zu hören. 

(3) Der Medienrat veranstaltet mindestens einmal jährlich eine 
Fachtagung mit öffentlicher Fragestunde zu seiner Arbeit. 

§ 46 Beschlüsse 
(1) Der Medienrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

ordnungsgemäß geladen worden sind und mindestens neun 
Mitglieder anwesend sind. 

(2) Der Medienrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich mit der 
einfachen Mehrheit seiner Mitglieder. Für Beschlüsse nach § 39 
Absatz 2 Satz 2 Nummern 1, 4, 7 bis 9 und 10 sowie § 44 Absatz 
3 Sätze 1 und 2 ist die Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Medienrates erforderlich. 

(3) Beschlussvorlagen sind den Mitgliedern und der für die 
Rechtsaufsicht zuständigen Behörde mindestens eine Woche vor 
der Sitzung vorzulegen. In besonders dringenden Angelegenhei-
ten kann der Medienrat mit der Mehrheit gemäß Absatz 2 Satz 2 
Ausnahmen beschließen. 

(4) Der Medienrat kann den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter mit den für die jeweiligen Beschlüsse geltenden Mehrhei-
ten ermächtigen, gemeinsam in dringenden Angelegenheiten, in 
denen ein Beschluss des Medienrates nicht kurzfristig herbeige-
führt werden kann, Beschlüsse für den Medienrat zu fassen. Der 
Medienrat ist in seiner nächsten Sitzung über die Beschlüsse zu 
unterrichten; er kann sie mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen aufheben. 

(5) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 47 Direktor 
(1) Der Medienrat wählt den Direktor auf die Dauer von fünf 

Jahren. Nach Ablauf der Amtszeit führt der Direktor die Ge-
schäfte bis zum Amtsantritt des Nachfolgers weiter. Der Medien-
rat kann den Direktor aus wichtigem Grund abberufen. 

(2) Für den Direktor findet § 43 entsprechende Anwendung. Er 
darf dem Medienrat nicht angehören und soll die Befähigung 
zum Richteramt haben. 

(3) Der Direktor vertritt die Anstalt gerichtlich und außerge-
richtlich. Die Satzung regelt die Vertretungsbefugnis. In der 

Satzung werden auch die Fälle bestimmt, in denen der Direktor 
zur Vertretung der Mitzeichnung bedarf. 

(4) Der Direktor führt die laufenden Geschäfte der Anstalt. Er 
hat vor allem folgende Aufgaben: 

1.  Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Me-
dienrates,  

2.  Überprüfung der Einhaltung der Zulassungs- und Zu-
weisungsbescheide einschließlich der Beteiligung bei 
späteren Änderungen,  

3.  Festsetzung und Einziehung der Gebühren, Auslagen 
und Abgaben, 

4.  Wahrnehmung der ihm durch Satzung übertragenen 
Aufgaben, 

5.  Aufstellung des Haushaltsplans und Feststellung des 
Jahresabschlusses der Anstalt, 

6.  Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts, 
7.  Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Be-

diensteten der Anstalt und Wahrnehmung der Befugnis-
se des Arbeitgebers, 

8.  Zusammenarbeit mit anderen Landesmedienanstalten, 
9.  Ausübung der Auskunftsrechte und Ermittlungsbefug-

nisse zur Sicherung der Meinungsvielfalt (§ 1 Absatz 2 
Nummer 3 dieses Staatsvertrages in Verbindung mit § 
22 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages).  

(5) Der Direktor ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorge-
setzter der Beamten der Anstalt. 

§ 48 Finanzierung der Anstalt 
(1) Die Anstalt trägt alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor-

derlichen Kosten. Sie finanziert sich aus eigenen Einnahmen 
(Gebühren, Auslagen, Abgabe) sowie aus einem Anteil an der 
Rundfunkgebühr gemäß § 55. Das Verwaltungskostengesetz des 
Sitzlandes gilt entsprechend. 

(2) Für Amtshandlungen gegenüber einem Antragsteller, einem 
Rundfunkveranstalter oder einem Betreiber einer Kabelanlage 
erhebt die Anstalt Verwaltungsgebühren und Auslagen. Die 
Einzelheiten über die Gebühren einschließlich der Gebührentat-
bestände und Gebührensätze sowie über die Auslagen werden 
durch Satzung der Anstalt festgestellt. 

(3) Der Rundfunkveranstalter hat eine jährliche Abgabe in 
vierteljährlichen Teilbeträgen an die Anstalt zu entrichten; die 
Abgabepflicht besteht nicht für einen Rundfunkveranstalter, der 
sein Programm ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert. Die 
Abgabe wird nach dem von der Anstalt zugelassenen Sendeum-
fang unter Berücksichtigung der Bruttoeinnahmen des Rund-
funkveranstalters im laufenden Kalenderjahr aus Werbung, 
Entgelten und Spenden oder des ihnen entsprechenden Wertes 
anderer wirtschaftlicher Vorteile bemessen und darf 3 vom 
Hundert dieser Einnahmen nicht übersteigen. Die Abgabe und 
die Einzelheiten über die Erhebung der Abgabe werden durch 
Satzung der Anstalt festgelegt. Die Anstalt setzt die Abgabe 
jeweils fest. Der Rundfunkveranstalter ist verpflichtet, die für die 
Abgabe erheblichen Tatsachen der Anstalt mitzuteilen.  

(4) Die Satzung gemäß Absatz 3 Satz 3 kann die vollständige 
oder teilweise anteilige Rückzahlung der Abgaben für das je-
weils abgeschlossene Haushaltsjahr vorsehen, soweit die Abga-
ben nach Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses 
(§ 47 Absatz 4 Satz 2 Nummer 5 in Verbindung mit § 39 Absatz 
2 Satz 2 Nummer 7) für die Finanzierung der Aufgaben der 
Anstalt nicht benötigt werden.  

(5) Die Satzungen bedürfen der Zustimmung der für die Ge-
nehmigung des Haushaltsplans zuständigen Behörde.  

§ 49 Haushaltswesen 
(1) Für die Anstalt gelten die §§ 105 bis 107 und 109 bis 111 

der Landeshaushaltsordnung des Landes Schleswig-Holstein 
entsprechend. Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der 
Behörde nach § 50 Abs. 1. Er ist spätestens zwei Monate vor 
Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen. 

(2) Das Nähere zur Aufstellung des Haushaltsplanes und der 
Jahresabrechnung sowie zur vorläufigen Haushalts- und Wirt-
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schaftsführung regelt die Anstalt durch Satzung, die der Geneh-
migung der Behörde nach § 50 Abs. 1 bedarf. 

(3) Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft kann die Anstalt 
Rücklagen für besondere mittelfristige Projekte und Investitio-
nen bilden, soweit dies für die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendig ist. Die jährliche Zuführung auf Rücklagen darf 
insgesamt 5 vom Hundert der jährlichen Einnahmen nicht über-
steigen. Grund, Höhe und Zeitraum jeder Rücklage sind im 
Haushaltsplan zu begründen. 

(4) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Anstalt gemeinsam. 

§ 50 Rechtsaufsicht 
(1) Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über die 

Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages und der 
allgemeinen Rechtsvorschriften durch die Anstalt. Sie nehmen 
diese Aufgabe durch die Regierung eines der Länder im Wechsel 
von fünfzehn Monaten wahr. Der Wechsel erfolgt in der Reihen-
folge Hamburg – Schleswig-Holstein. Die jeweils Aufsicht 
führende Regierung beteiligt die andere Regierung vor Einlei-
tung von Maßnahmen und bemüht sich um ein Einvernehmen. 
Die Anstalt hat die zur Vorbereitung der Rechtsaufsicht erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

(2) Die Rechtsaufsicht ist berechtigt, den Medienrat oder den 
Direktor schriftlich auf Maßnahmen oder Unterlassungen der 
Anstalt hinzuweisen, die diesen Staatsvertrag oder die allgemei-
nen Rechtsvorschriften verletzen, und sie aufzufordern, die 
Rechtsverletzung zu beseitigen. Wird die Rechtsverletzung nicht 
innerhalb eines von der Rechtsaufsicht bestimmten angemesse-
nen Zeitraums behoben, weist sie den Medienrat oder den Direk-
tor an, im Einzelnen festgelegte Maßnahmen auf Kosten der 
Anstalt durchzuführen. In Programmangelegenheiten sind Wei-
sungen ausgeschlossen. 

Neunter Abschnitt: Ordnungswidrigkeiten, 
Strafbestimmung 
§ 51 Ordnungswidrige Handlungen 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.  als Veranstalter von Rundfunk nach § 2 Absatz 2 die 

Tatbestände des § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 
14 und Nummern 18 bis 25 sowie Satz 2 des Rundfunk-
staatsvertrages erfüllt oder Sendungen für Kinder durch 
Werbung oder Teleshopping unterbricht, 

2.  als Anbieter von nicht länderübergreifenden Angeboten 
gegen Bestimmungen des § 24 des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages verstößt, 

3.  als Betreiber einer Kabelanlage ohne die nach § 29 er-
forderliche Anzeige Angebote weiterverbreitet oder 
trotz Anweisung der Anstalt die nach §§ 31 und 32 vor-
gegebene Rangfolge bei der Weiterverbreitung nicht 
einhält, 

4.  als Betreiber einer Kabelanlage gegen seine Pflichten 
nach § 37 Abs. 2 verstößt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500 000 Euro geahndet werden. 

(3) Die Anstalt ist zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten für die Ordnungswidrigkeiten gemäß Absatz 1 Num-
mern 1 bis 3. Bei bundesweit verbreiteten Programmen hat die 
Anstalt die übrigen Landesmedienanstalten unverzüglich zu 
unterrichten. Der Datenschutzbeauftragte nach § 37 Absatz 5 ist 
zuständige Verwaltungsbehörde für die Ordnungswidrigkeiten 
nach Absatz 1 Nummer 4. 

(4) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswid-
rigkeiten verjährt in 6 Monaten. Der Lauf der Frist beginnt mit 
der Sendung. Mit der Wiederholung der Sendung beginnt die 
Frist von neuem. 

§ 52 Strafbestimmung 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird be-

straft, wer entgegen § 5 Absatz 1 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die 
offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung 
der besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer 
zu gefährden. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheits-
strafe bis zu sechs Monate oder die Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätze. 

Zehnter Abschnitt: Modellversuche, Veran-
staltungsrundfunk 
§ 53 Modellversuche 

(1) Um neue Rundfunktechniken, -programmformen und -
dienste zu erproben, kann die Anstalt befristete Modellversuche 
für die Dauer von bis zu drei Jahren zulassen oder im Benehmen 
mit dem Netzbetreiber durchführen. Dabei können auch multi-
mediale Angebote berücksichtigt werden. In begründeten Fällen 
ist eine Verlängerung der Versuchsdauer zulässig. 

(2) Für Modellversuche gelten die Vorschriften dieses Staats-
vertrages sinngemäß. Die Anstalt kann von ihnen abweichende 
und ergänzende Regelungen treffen, soweit der Versuchszweck 
dies erfordert; gleiche Zugangschancen sowie eine Vielfalt der 
Versuchsformen sind zu gewährleisten. Soweit erforderlich, 
kann die Anstalt auch Regelungen zur Nutzung der für Modell-
versuche zur Verfügung stehenden Übertragungskapazitäten 
treffen. 

(3) Das Nähere zur Ausgestaltung eines Modellversuchs legt 
die Anstalt in der Ausschreibung und in der Zulassung fest. 

§ 54 Veranstaltungsrundfunk, Sendungen in Gebäu-
den 

(1) Die Anstalt weist zur Verfügung stehende Übertragungska-
pazitäten ohne Ausschreibung zu, wenn Sendungen 

1.  im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung 
und im zeitlichen Zusammenhang damit veranstaltet 
und verbreitet werden oder 

2.  für eine Mehrzahl von Einrichtungen angeboten wer-
den, wenn diese für gleiche Zwecke genutzt und die 
Sendungen nur dort empfangen werden können und im 
funktionellen Zusammenhang mit den in diesen Ein-
richtungen zu erfüllenden Aufgaben stehen. 

(2) Beschränken sich Sendungen auf ein Gebäude oder einen 
zusammengehörenden Gebäudekomplex, können die Sendungen 
ohne Zulassung durchgeführt werden.  

Elfter Abschnitt: Finanzierung besonderer 
Aufgaben 
§ 55 Finanzierung besonderer Aufgaben gemäß § 40 
des Rundfunkstaatsvertrages 

(1) Der in den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein sich 
nach § 40 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages ergebende 
Rundfunkgebührenanteil wird auf der Grundlage der nachste-
henden Absätze 2 bis 4 in den Ländern gemeinsam verwendet. 

(2) (*) Der Anstalt stehen unbeschadet des Absatzes 4 Satz 1 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben 23 vom Hundert des Rund-
funkgebührenanteils zu. Ab 2011 stehen von diesem Anteil 
400.000 Euro jährlich der Filmförderung Hamburg/ Schleswig-
Holstein GmbH zur Verfügung. 

(3) Den Trägern der Bürgermedien nach dem Sechsten Ab-
schnitt stehen 38 vom Hundert des Rundfunkgebührenanteils zu, 
und zwar 11,5 vom Hundert dem Hamburgischen Bürger- und 
Ausbildungskanal und 26,5 vom Hundert dem Offenen Kanal in 
Schleswig-Holstein. 

(4) Dem Norddeutschen Rundfunk stehen 39 vom Hundert des 
Rundfunkgebührenanteils sowie die Mittel zu, die von der 
Anstalt gemäß Absatz 2 nicht in Anspruch genommen werden. 
Er verwendet sie 
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1.  für die Förderung des Medienstandortes Hamburg und 
Schleswig-Holstein, insbesondere 
a)  450.000 Euro jährlich zur Förderung der Hamburg 

Media School, 
b)  300.000 Euro jährlich zur Förderung des Hans-

Bredow-Instituts, 
2.  zur Unterstützung der Filmförderung Hamburg / 

Schleswig-Holstein GmbH, und zwar 
a)  im Umfang von mindestens 1.800.000 Euro jähr-

lich und zusätzlich der von der Anstalt gemäß Ab-
satz 2 nicht in Anspruch genommenen Mittel für 
die Förderung von Film- und Fernsehproduktionen 
und die Beratung von Produktionsunternehmen und 

b)  300.000 Euro jährlich für ihre Filmwerkstatt in Kiel 
und für die Förderung von Filmfestivals in Schles-
wig-Holstein, 

3.  für Zwecke der Aus- und Weiterbildung im Medienbe-
reich, insbesondere für die Unterstützung von Projekten 
der Zusammenarbeit von schleswig-holsteinischen und 
hamburgischen Ausbildungseinrichtungen im Medien-
bereich, 

4.  für die finanzielle Unterstützung von Projekten der För-
derung der Medienkompetenz, die Dritte beabsichtigen, 
sowie für Formen der nichtkommerziellen Veranstal-
tung von Rundfunk, 

5.  bis zum 31. Dezember 2010 für die Förderung von 
technischer Infrastruktur in Hamburg und Schleswig-
Holstein sowie zur Förderung von Projekten für neuar-
tige Rundfunkübertragungstechniken, 

Eine Förderung von kommerziellen Rundfunkveranstaltern ist 
ausgeschlossen. 

(5) (*) Die Länder werden die finanzielle Ausstattung der An-
stalt rechtzeitig vor Ablauf des Jahres 2010 überprüfen und die 
Parlamente der Länder über das  Ergebnis der Prüfung informie-
ren. Zuvor fordern die Länder die Anstalt  frühzeitig zur Stel-
lungnahme auf.  

Zwölfter Abschnitt: Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 
§ 56 Kündigung 

(1) Dieser Staatsvertrag kann von den Ländern erstmals zum 1. 
Januar 2012 gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt 
zwei Jahre. Wird der Staatsvertrag nicht gekündigt, verlängert er 
sich stillschweigend um jeweils fünf Jahre. Im Falle der Kündi-
gung tritt der Staatsvertrag nach Ablauf der Kündigungsfrist 
außer Kraft und die Anstalt ist aufgelöst. 

(2) Nach der Kündigung oder Auflösung der Anstalt durch 
Vereinbarung schließen die Länder einen Staatsvertrag über die 
Auseinandersetzung. 

(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über die Auseinander-
setzung nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird, ent-
scheidet ein Schiedsgericht über die Auseinandersetzung. Das 
Schiedsgericht kann auch eine einstweilige Regelung treffen. 

(4) Einigen sich die Länder nicht über die Zusammensetzung 
des Schiedsgerichts, ernennen die Präsidenten der Oberverwal-
tungsgerichte der Länder gemeinsam ein aus vier Mitgliedern 
bestehendes Schiedsgericht. Die Schiedsrichter müssen die 
Befähigung zum Richteramt besitzen. 

§ 57 Beitritt 
Andere Länder können diesem Staatsvertrag beitreten. Der 

Beitritt bedarf eines Staatsvertrages der beteiligten Länder. 

§ 58 Übergangsbestimmungen für die Landesme-
dienanstalten 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages gehen sämtliche 
Rechte, Verbindlichkeiten und Pflichten, insbesondere auch 
Personal und Sach- sowie Finanzmittel, im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge von der Hamburgischen Anstalt für neue Me-
dien (HAM) und der schleswig-holsteinischen Landesanstalt für 

Rundfunk und neue Medien (ULR) auf die neue Anstalt über. 
Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages sind HAM und ULR 
aufgelöst. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Staatsvertrages enden die Amtszei-
ten der Direktoren von HAM und ULR. Über die Beendigung 
der Dienstverhältnisse beschließt das Übergangsgremium nach 
Absatz 3 oder der Medienrat. Kommissarischer Direktor ist bis 
längstens 31. August 2007 der bisherige Direktor der HAM. 
Seine Entscheidungen nach § 47 Abs. 4 Satz 2 Nr. 7 bedürfen 
der Zustimmung des Medienrates. 

(3) Der bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages amtierende 
Vorstand der HAM und der bei Inkrafttreten dieses Staatsvertra-
ges amtierende Medienrat der ULR nehmen gemeinsam bis zur 
Konstituierung des Medienrates nach diesem Staatsvertrag 
dessen Aufgaben wahr. Das Übergangsgremium fasst Beschlüs-
se mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. Den 
Vorsitz führt der bisherige Vorsitzende des Gremiums des 
Sitzlandes; er lädt unverzüglich zu einer ersten Sitzung des 
Übergangsgremiums ein. 

(4) Bis zu der Wahl einer neuen Personalvertretung führen die 
bisherigen Vertretungen von HAM und ULR gemeinsam die 
Geschäfte einer Personalvertretung kommissarisch. Die kommis-
sarische Personalvertretung wählt sich einstimmig einen Vorsitz. 
Die Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertre-
tungen von HAM und ULR bleiben bis zur Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten und der Neuwahl der Schwerbehin-
dertenvertretung der Anstalt im Amt. 

(5) (*) Die Anteile nach § 55 Absätze 2 bis 4 dieser Vorschrift 
stehen im Jahr 2007 jeweils in Höhe von fünf Sechsteln zur 
Verfügung. 

(6) (*) Die Gesamtrechtsnachfolge nach Absatz 1 schließt ein, 
dass sämtliche Rechte und Pflichten aus den zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Staatsvertrages bestehenden Arbeitsverhält-
nissen von der Anstalt übernommen werden; im Übrigen gilt § 
613 a Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
entsprechend. Zur Absicherung der von der ULR bei der Versor-
gungsausgleichkasse der Kommunalverbände in Schleswig-
Holstein (VAK) angemeldeten Beschäftigten, denen die ULR 
Anwartschaft auf Versorgung nach beamtrechtlichen Vorschrif-
ten oder Grundsätzen gewährleistet, stellt die Anstalt sicher, dass 
die nach der Satzung der VAK geforderten tatsächlichen und 
rechtlichen Voraussetzungen für eine freiwillige Mitgliedschaft 
der Anstalt erhalten bleiben oder geschaffen werden. Versor-
gungsabreden der HAM mit beurlaubten Beamtinnen oder 
Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg gehen auf die 
Anstalt über; Entsprechendes gilt für insoweit getroffene Ver-
waltungsvereinbarungen zwischen der HAM und der Freien und 
Hansestadt Hamburg. 

§ 59 Bestehende Satzungen, Zulassungen und Zu-
weisungen 

(1) Bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages geltende Satzungen, 
Richtlinien und sonstige Festlegungen der HAM und der ULR 
bleiben so lange im jeweiligen Land gültig, bis an deren Stelle 
entsprechende Satzungen, Richtlinien und sonstige Entscheidun-
gen der neuen Anstalt in Kraft getreten sind. 

(2) In den Ländern bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
bestehende Zulassungen und Zuweisungen bleiben unberührt. 
Eine einmalige Verlängerung bestehender Zuweisungen gemäß § 
26 Absatz 6 Satz 2 ist zulässig. 

§ 60 Erste Wahl des Medienrates nach diesem 
Staatsvertrag 

Die Vorschläge für die erste Wahl des Medienrates sind spätes-
tens sechs Wochen nach dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
(Ausschlussfrist) jeweils bei der Bürgerschaft Hamburgs oder 
beim Schleswig-Holsteinischen Landtag einzureichen. Im Übri-
gen gilt § 42. 

§ 61 Inkrafttreten 
Dieser Staatsvertrag tritt am 1. März 2007 in Kraft. Sind bis 

zum 28. Februar 2007 nicht die Ratifikationsurkunden bei der 
Senatskanzlei des Landes Hamburg hinterlegt, wird der Staats-
vertrag gegenstandslos. 
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XI. NDR-STAATSVERTRAG  
(Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk; NDR-StV) vom 17. bis 18. Dezember 1991 (HmbGVBl. 1992, 
S. 39), 
zuletzt geändert durch NDR-Änderungsstaatsvertrag vom 1. bis 2. Mai 2005 (HmbGVBl. 2005, S. 263) 

Die Länder Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (im 
Folgenden: die Länder) schließen den nachstehenden Staatsver-
trag: 

§ 1 Aufgabe und Rechtsform 
(1) Der NDR ist eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen 

Rechts zur Veranstaltung von Rundfunksendungen in den Län-
dern Freie und Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (Sendege-
biet). 

(2) Der NDR hat das Recht der Selbstverwaltung. Er gibt sich 
eine Satzung. 

(3) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des NDR findet 
nicht statt. 

§ 2 Sitz und regionale Gliederung 
(1) Sitz des NDR ist Hamburg. 
(2) Der NDR unterhält Funkhäuser in Hamburg, Hannover, 

Kiel und Schwerin (Landesfunkhäuser) sowie Regionalstudios in 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein. Die Regionalstudios sind dem Funkhaus des Landes 
zugeordnet, in dem sie betrieben werden. 

(3) Einzelne Verwaltungs-, Produktions- und Programmein-
richtungen sowie redaktionelle Schwerpunktbildungen sollen in 
allen Ländern vorgesehen werden. Wirtschaftlichkeit und Pro-
grammverträglichkeit sind dabei angemessen zu berücksichti-
gen; dabei sind unternehmerisch sinnvolle Entscheidungen zu 
treffen. 

§ 3 Landesprogramme 
(1) Landesprogramme sind getrennte Programme der Landes-

funkhäuser, die für die jeweiligen Länder bestimmt sind. Als 
Landesprogramme gestalten die Landesfunkhäuser jeweils ein 
ganztägiges Hörfunkprogramm und ein Regionalprogramm im 
Fernsehen außerhalb der für die Gemeinschaftsprogramme 
vorgesehenen Zeiten; Umfang und Struktur dieser Programme 
müssen den inhaltlichen Anforderungen des Absatzes 3 entspre-
chen. Für regionale Verbreitungsgebiete kann das jeweilige 
Landesfunkhaus innerhalb eines Landesprogramms regionale 
Sendungen verbreiten. Mit Zustimmung des Rundfunkrats, des 
Verwaltungsrats und des Intendanten oder der Intendantin kann 
das jeweilige Landesfunkhaus innerhalb eines gemeinschaftli-
chen Hörfunkprogramms ein weiteres Landesprogramm senden 
(Landesfenster). 

(2) Die Landesfunkhäuser gestalten die Landesprogramme 
jeweils in eigener Verantwortung; der Direktor oder die Direkto-
rin des jeweiligen Landesfunkhauses ist für die Landespro-
gramme verantwortlich. Der Intendant oder die Intendantin 
bleibt für die Einhaltung der Programmanforderungen (§§ 5, 7 
bis 9) verantwortlich. Die Einstellung und Entlassung von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Landesfunkhauses erfolgt 
unbeschadet der Gesamtverantwortung des Intendanten oder der 
Intendantin grundsätzlich in eigener Zuständigkeit. Bei Ange-
stellten in leitender Funktion sowie bei Programmmitarbeitern 
und -mitarbeiterinnen erfolgt die Einstellung und Entlassung auf 
Vorschlag des Intendanten oder der Intendantin mit Zustimmung 
des Direktors oder der Direktorin; entsprechendes gilt für Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen des Landesfunkhauses, die den 
zentralen Fachdirektionen unterstellt sind. 

(3) Die Landesprogramme der Landesfunkhäuser sollen das 
öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das 
kulturelle und soziale Leben insbesondere in dem jeweiligen 
Land darstellen. 

(4) Die Landesfunkhäuser können die gemeinsame Gestaltung 
von Teilen der Landesprogramme vereinbaren. Soweit dies nicht 
nur für einzelne Sendungen erfolgen soll, ist dafür die Zustim-
mung des Rundfunkrats erforderlich. 

§ 4 Freiheit und öffentliche Verantwortung des Rund-
funks 

Der NDR veranstaltet und verbreitet Rundfunk als Medium 
und Faktor des Prozesses freier, individueller und öffentlicher 
Meinungsbildung und als Sache der Allgemeinheit. Die im 
Sendegebiet bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und 
gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen tragen dazu bei, dass der 
NDR seine Aufgaben eigenverantwortlich im Rahmen des 
geltenden Rechts und auf der Grundlage der verfassungsrecht-
lich garantierten Rundfunkfreiheit erfüllt. 

§ 5 Programmauftrag 
(1) Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern und Rundfunkteil-

nehmerinnen einen objektiven und umfassenden Überblick über 
das internationale, europäische, nationale und länderbezogene 
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. 
Sein Programm hat der Information, Bildung, Beratung und 
Unterhaltung zu dienen. Er hat Beiträge insbesondere zur Kultur 
anzubieten und ist berechtigt, sich an Filmförderungen zu betei-
ligen. Er kann auch Spartenprogramme veranstalten. 

(2) Norddeutschland und die Vielfalt seiner Regionen, ihre 
Kultur und Sprache sind im Programm angemessen zu berück-
sichtigen. Der NDR soll zu diesem Zweck und zur Erhaltung 
kultureller Identität sein Programm grundsätzlich in den vier 
Ländern seines Sendegebiets herstellen. 

(3) Der NDR erlässt Richtlinien zur näheren Ausgestaltung 
seines Programmauftrags. Die Richtlinien sind in den amtlichen 
Verkündungsblättern der Länder zu veröffentlichen. Der NDR 
veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung 
seines Programmauftrags, über die Qualität und Quantität der 
Programme und Angebote sowie die geplanten Schwerpunkte 
der jeweils anstehenden programmlichen Leistungen. 

§ 6 Wahrnehmung des Programmauftrages, Sende-
kapazitäten 

(1) Der NDR kann in Wahrnehmung seiner Aufgaben im bis-
herigen Umfang Hörfunk- und Fernsehprogramme veranstalten. 
Er kann programmbegleitend Medien- und Datendienste mit 
programmbezogenem Inhalt anbieten. Die ihm bisher einge-
räumten Sendekapazitäten (Frequenzen und Kanäle) stehen ihm 
weiterhin zur Verfügung. Der NDR kann bei Fortfall einzelner 
ihm zustehender Sendekapazitäten gleichwertigen Ersatz verlan-
gen. Er kann die Nutzung eigener Sendekapazitäten nicht ande-
ren Rundfunkveranstaltern überlassen oder zu deren Gunsten auf 
sie verzichten. 

(2) Der NDR kann bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben in 
sendetechnischer, programmlicher und finanzieller Hinsicht 
ebenso wie andere Rundfunkunternehmen im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes alle für Rundfunkunternehmen zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten nutzen. Eingeräumte Übertra-
gungskapazitäten sind, soweit möglich, nach den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzusetzen. Dabei 
sollen Doppel- und Mehrfachnutzungen vermieden werden.  

(3) Der NDR hat sicherzustellen, dass sein Sendegebiet 
gleichwertig versorgt wird. Die Sendekapazitäten, die der NDR 
für die Grundversorgung mit Rundfunk im Umfang der beste-
henden Programme benötigt, sind im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten bereitzustellen. Die Zuweisung von Satellitenka-
nälen für weitere Hörfunk- und Fernsehprogramme erfolgt auf 
der Grundlage einer Regierungsver-einbarung der Länder; die 
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Zuweisung von terrestrischen Sendekapazitäten für weitere 
Hörfunk- und Fernsehprogramme erfolgt nach Maßgabe der 
jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen. 

§ 7 Programmgrundsätze 
(1) Der NDR ist in seinem Programm an die verfassungsmäßi-

ge Ordnung gebunden. Er trägt zur Verwirklichung der freiheit-
lichen demokratischen Grundordnung bei. 

(2) Der NDR hat in seinem Programm die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. Er soll dazu beitragen, die 
Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, 
vor Glauben und Meinung anderer zu stärken, und sich für die 
Erhaltung von Natur und Umwelt einzusetzen. Das Programm 
des NDR soll die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch-
land sowie die internationale Verständigung fördern, für die 
Friedenssicherung und den Minderheitenschutz eintreten, die 
Gleichstellung von Frau und Mann unterstützen und zur sozialen 
Gerechtigkeit beitragen. Die sittlichen und religiösen Überzeu-
gungen der Bevölkerung sind zu achten. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

§ 8 Programmgestaltung 
Der NDR ist in seinem Programm zur Wahrheit verpflichtet. 

Er hat sicherzustellen, dass 
1. die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und ge-

sellschaftlichen Kräfte und Gruppen aus dem Sendege-
biet im Programm angemessen zu Wort kommen kön-
nen, 

2. das Programm nicht einseitig einer Partei oder Gruppe, 
einer Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder 
einer Weltanschauung dient und 

3. in seiner Berichterstattung die Auffassungen der we-
sentlich betroffenen Personen, Gruppen oder Stellen 
angemessen und fair berücksichtigt werden.  

Wertende und analysierende Einzelbeiträge haben dem Gebot 
journalistischer Fairness und in ihrer Gesamtheit der Vielfalt der 
Meinungen zu entsprechen. Ziel aller Informationssendungen ist 
es, sachlich und umfassend zu unterrichten und damit zur selb-
ständigen Urteilsbildung der Bürger und Bürgerinnen beizutra-
gen. 

(2) Berichterstattung und Informationssendungen haben den 
anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz 
virtueller Elemente, zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und 
sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und 
Herkunft zu prüfen. Kommentare sind deutlich von Nachrichten 
zu trennen und unter Nennung des Verfassers oder der Verfasse-
rin als solche zu kennzeichnen  

(3) Bei Verbreitung repräsentativer Meinungsumfragen ist 
ausdrücklich anzugeben, dass sie repräsentativ sind.  

 

§ 9 Unzulässige Sendungen, Jugendschutz 
Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geltenden Be-

stimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages finden 
Anwendung.  

§ 10 Zusammenarbeit, Druckwerke 
(1) Der NDR kann im Rahmen seiner Aufgaben Vereinbarun-

gen mit anderen Rund-funkveranstaltern zum Zweck gemeinsa-
mer Programmgestaltung oder der gemeinsamen Durchführung 
bestimmter Aufgaben abschließen. Er kann sich an internationa-
len, insbesondere europäischen Programmen beteiligen; diese 
Beteiligung bedarf einer Vereinbarung der Länder. 

(2) Der NDR kann zur Veranstaltung und Verbreitung von 
Programmen mit Dritten zusammenarbeiten und sich zu diesem 
Zweck an Unternehmen beteiligen (§ 35). Die Bestimmungen 
der §§ 7 bis 9 sowie des § 3 Absatz 3 sind dabei besonders zu 
beachten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass die Mitwirkung 
des NDR jeweils in einem abgrenzbaren und ihm zurechenbaren 
Anteil an dem jeweiligen Gemeinschaftsprogramm besteht. 

(3) Der NDR kann zur Erfüllung seiner Aufgaben programm-
begleitend Druckwerke mit programmbezogenem Inhalt anbie-
ten. Sie dürfen nicht zur Erzielung von Gewinnen dienen. 

§ 11 Verlautbarungsrecht 
Der NDR hat der Bundesregierung und den Regierungen der 

Länder für amtliche Verlautbarungen angemessene Sendezeit 
unverzüglich und unentgeltlich einzuräumen. Für Inhalt und 
Gestaltung der Sendungen ist diejenige Regierung verantwort-
lich, der die Sendezeit zugebilligt worden ist. 

§ 12 Gegendarstellung 
(1) Der NDR ist verpflichtet, eine Gegendarstellung der Per-

son, Gruppe oder Stelle zu verbreiten, die durch eine in einer 
Sendung aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen ist. Die 
Pflicht zur Verbreitung einer Gegendarstellung besteht nicht, 
wenn die betroffene Person, Gruppe oder Stelle kein berechtigtes 
Interesse an der Verbreitung hat oder wenn die Gegendarstellung 
ihrem Umfang nach nicht angemessen ist. Überschreitet die 
Gegendarstellung nicht den Umfang des beanstandeten Sende-
teils, gilt sie als angemessen. 

(2) Die Gegendarstellung muss unverzüglich, spätestens inner-
halb von zwei Monaten nach der beanstandeten Sendung, 
schriftlich verlangt werden und von dem oder der Betroffenen 
oder seinem oder ihrem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet 
sein. Die Gegendarstellung muss die beanstandete Sendung und 
Tatsachenbehauptung bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben 
beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben. 

(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb der 
gleichen Programmsparte zu einer Sendezeit verbreitet werden, 
die der Zeit der beanstandeten Sendung gleichwertig ist. Sie 
muss ohne Einschaltungen und Weglassungen verbreitet werden. 
Eine Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung muss sich 
auf tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) Die Gegendarstellung wird unentgeltlich verbreitet. Dies 
gilt nicht, wenn sich die Gegendarstellung gegen eine Tatsa-
chenbehauptung richtet, die in einer Werbesendung verbreitet 
worden ist. 

(5) Verweigert der NDR die Verbreitung einer Gegendarstel-
lung, entscheiden auf Antrag des oder der Betroffenen die or-
dentlichen Gerichte. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 
gelten entsprechend. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht 
nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren in der Haupt-
sache findet nicht statt. 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für wahr-
heitsgetreue Berichte über öffentliche Sitzungen der gesetzge-
benden und beschließenden Organe der Europäischen Gemein-
schaften, des Europarats, des Bundes, der Länder, der Gemein-
den, der sonstigen kommunalen Körperschaften sowie der 
Gerichte. 

§ 13 Eingabenrecht 
Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zur 

Programmgestaltung an den Rundfunkrat sowie an den Intendan-
ten oder die Intendantin oder - bezogen auf ein Landesprogramm 
- an den jeweiligen Landesrundfunkrat sowie an den jeweiligen 
Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige Landesfunkhausdi-
rektorin zu wenden. 

§ 14 Beweissicherung 
(1) Die Sendungen des NDR sind in Ton und Bild vollständig 

aufzuzeichnen und aufzubewahren. Bei Sendungen, die unter 
Verwendung einer Aufzeichnung oder eines Filmes ausgestrahlt 
werden, ist die Aufzeichnung oder der Film aufzubewahren. 
Nach Ablauf von drei Monaten seit dem Tage der Verbreitung 
können Aufzeichnungen gelöscht und Filme vernichtet werden, 
soweit keine Beanstandungen mitgeteilt worden sind. Bei einer 
Beanstandung kann die Aufzeichnung erst gelöscht und der Film 
erst vernichtet werden, wenn die Beanstandung durch rechtskräf-
tige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich 
oder auf andere Weise erledigt ist. 
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(2) Der Rundfunkrat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder Ausnahmen von der Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflicht nach Absatz 1 zulassen. 

(3) Wer schriftlich glaubhaft macht, durch eine Sendung in 
seinen Rechten berührt zu sein, kann Einsicht in die Aufzeich-
nungen und Filme verlangen. Dieser Anspruch ist ausgeschlos-
sen, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach der bean-
standeten Sendung geltend gemacht worden ist. Über das Ver-
langen ist unverzüglich schriftlich zu entscheiden. Auf Verlan-
gen sind dem Antragsteller oder der Antragstellerin auf dessen 
oder deren Kosten Vervielfältigungen oder Abschriften des 
beanstandeten Sendebeitrages zu übersenden. 

(4) Jedes Mitglied des Rundfunkrats oder seiner Ausschüsse 
hat das Recht, die Aufbewahrung einer Aufzeichnung oder eines 
Films über die Frist des Absatzes 1 hinaus bis zur nächsten 
Rundfunkratssitzung zu verlangen. Der Rundfunkrat oder einer 
seiner Ausschüsse entscheidet auf Antrag eines Mitglieds über 
die Verlängerung der Aufbewahrungsfrist. 

(5) Der NDR hat auf Verlangen Namen und Dienstanschrift 
des Intendanten oder der Intendantin und in den Fällen des 
Absatzes 3 Name und Dienstanschrift des oder der für den 
beanstandeten Sendebeitrag Verantwortlichen bekanntzugeben. 

(6) Im Rahmen der Rechtsaufsicht nach § 37 kann jedes der 
Länder Einsicht in Aufzeichnungen und Filme nach Absatz 1 
verlangen. 

§ 15 Besondere Sendezeiten 
(1) Den Parteien und Vereinigungen, für die in den Ländern 

ein Wahlvorschlag zu den Landesparlamenten, zum Deutschen 
Bundestag oder zum Europäischen Parlament zugelassen worden 
ist, sind angemessene Sendezeiten zur Vorbereitung von Wahlen 
einzuräumen, soweit sie mit einer Landesliste oder in mindestens 
der Hälfte der Wahlkreise eines Landes mit eigenen Wahlvor-
schlägen an der Wahl teilnehmen. 

(2) Den Kirchen und den anderen über das gesamte Sendege-
biet verbreiteten Religionsgemeinschaften des öffentlichen 
Rechts sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten für die Über-
tragung gottesdienstlicher Handlungen und Feierlichkeiten sowie 
sonstiger religiöser Sendungen, auch solcher über Fragen ihrer 
öffentlichen Verantwortung, zu gewähren. Für die Jüdischen 
Gemeinden gilt Entsprechendes. 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und des Rechts der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

(4) Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige oder 
diejenige verantwortlich, dem oder der die Sendezeit zugebilligt 
worden ist. 

§ 16 Organe 
(1) Organe des NDR sind: 

1. der Rundfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. der Intendant oder die Intendantin, 
4. die Landesrundfunkräte, bezogen auf die Landespro-

gramme. 
(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und die Mitgliedschaft 

im Verwaltungsrat schließen sich gegenseitig aus. 
(3) Kein Angestellter oder ständiger freier Mitarbeiter, keine 

Angestellte oder ständige freie Mitarbeiterin des NDR kann 
Mitglied des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats sein. 

(4) Mitglieder der gesetzgebenden und beschließenden Organe 
der Europäischen Gemeinschaften, des Europarates, des Bundes 
oder eines der Länder können dem Rundfunkrat mit Ausnahme 
seiner Mitglieder nach § 17 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und dem 
Verwaltungsrat nicht angehören. 

(5) Mitglied des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats kann 
nicht sein, wer Inhaber oder Inhaberin, Gesellschafter oder 
Gesellschafterin eines privaten Rundfunkveranstalters ist, wer 
Organ einer Landesmedienanstalt oder eines privaten Rundfunk-
veranstalters ist oder einem Organ angehört, in einem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis zu diesen steht oder für diese als arbeit-

nehmerähnliche Person im Sinne des § 12a des Tarifvertragsge-
setzes tätig ist. 

(6) Kein Mitglied des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats 
darf als Inhaber oder Inhaberin, Gesellschafter oder Gesellschaf-
terin, Vorstandsmitglied, Angestellter oder Angestellte oder 
Vertreter oder Vertreterin eines Unternehmens unmittelbar oder 
mittelbar mit dem NDR für eigene oder fremde Rechnung 
Rechtsgeschäfte abschließen. Dies gilt auch für Unternehmen, 
die gemeinnütziger Art sind. 

(7) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat darf nur ange-
hören, wer zu den Landesparlamenten wählbar ist und im Sen-
degebiet wohnt. Das von der Arbeitsgemeinschaft Kommunale 
Ausländervertretungen Niedersachsen gemäß § 17 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 15 entsandte Mitglied darf Ausländer oder Auslände-
rin sein. 

(8) Die Mitglieder des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats 
sind ehrenamtlich tätig. Die Vorschriften des § 19 Absatz 4 und 
des § 24 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 17 Zusammensetzung des Rundfunkrats 
(1) Der Rundfunkrat besteht aus höchstens 58 Mitgliedern. 

Von ihnen entsenden 
1. höchstens elf Mitglieder die in den Landesparlamenten 

der Länder mit Fraktionen vertretenen Parteien, davon 
a)  neun Mitglieder die in den gesetzgebenden Körper-

schaften der Länder vertretenen Parteien, davon 
drei aus Niedersachsen und je zwei aus Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein, entsprechend ihrem Stärkeverhältnis nach 
dem Höchstzahlverfahren d'Hondt sowie 

b) je ein Mitglied die nach der Zahl ihrer Wähler in 
den jeweiligen Ländern stärkste und zweitstärkste 
Fraktion der in den Landesparlamenten vertretenen 
Parteien, auf die nach dem Höchstzahlverfahren 
d'Hondt kein Sitz im Rundfunkrat entfallen ist; 
maßgebend sind die Ergebnisse der Wahlen zu den 
Landesparlamenten vor dem jeweils ersten Zu-
sammentritt des Rundfunkrats, 

2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei 
Mitglieder die römisch-katholische Kirche, davon je ein 
Mitglied aus Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein, 

3.  ein Mitglied die Jüdische Gemeinde in Hamburg, 
4. vier Mitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, ein 

Mitglied die Deutsche Angestelltengewerkschaft, ein 
Mitglied der Deutsche Beamtenbund, davon drei aus 
Niedersachsen und je eines aus Hamburg, Mecklen-
burg- Vorpommern und Schleswig-Holstein, 

5. drei Mitglieder die Arbeitgeberverbände, davon zwei 
aus dem Bereich der Industrie und eines aus dem Be-
reich des Handels, ein Mitglied die Handwerksverbän-
de, ein Mitglied die Verbände der Freien Berufe, und 
zwar zwei aus Niedersachsen und je eines aus Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein, dabei im Falle Hamburgs für Industrie, Han-
del und Handwerk an Stelle der Landesvereinigungen 
jeweils die Kammer, 

6. ein Mitglied der Bauernverband aus Mecklenburg-
Vorpommern, 

7. drei Mitglieder die Landesfrauenräte und Landesar-
beitsgemeinschaften der Fraueninitiativen, und zwar je 
eines aus Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein, 

8. je ein Mitglied der Landessportbund aus Niedersachsen 
und der Landessportbund aus Mecklenburg-
Vorpommern, 

9. ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens, 

10. ein Mitglied der Haus- und Grundeigentümerverein e. 
V. aus Mecklenburg-Vorpommern, ein Mitglied der 
Deutsche Mieterbund, Landesverband Schleswig-
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Holstein e. V. sowie ein Mitglied die in Hamburg mit 
der Verbraucherberatung betraute Institution, 

11. ein Mitglied die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, ein Mitglied die 
Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein 
e. V., ein Mitglied das Diakonische Werk aus Hamburg 
und ein Mitglied der Deutsche Caritasverband e. V. aus 
Mecklenburg-Vorpommern, 

12. ein Mitglied der Deutsche Kinderschutzbund e. V. aus 
Schleswig-Holstein, ein Mitglied der Landesjugendring 
aus Niedersachsen, ein Mitglied der Landeselternrat aus 
Niedersachsen, ein Mitglied die Erwachsenenbildungs-
organisationen aus Niedersachsen, 

13. ein Mitglied Robin Wood e. V. aus Hamburg, ein Mit-
glied der BUND aus Niedersachsen, ein Mitglied der 
Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein e. V. 
und ein Mitglied der Landesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz aus Niedersachsen, ein Mitglied der 
Landesheimatverband aus Mecklenburg-Vorpommern, 

14. ein Mitglied die Arbeitsgruppe Bildende Kunst aus 
Hamburg, ein Mitglied der Verband Deutscher Schrift-
steller (VS) aus Niedersachsen und ein Mitglied der 
Landesmusikrat Schleswig-Holstein e. V., 

15. ein Mitglied der Reichsbund der Kriegsopfer, Behinder-
ten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e. V. aus Nie-
dersachsen, ein Mitglied die Arbeitsgemeinschaft 
Kommunale Ausländervertretungen Niedersachsen und 
ein Mitglied der Landesseniorenrat Niedersachsen e. V., 

16. ein Mitglied der Verband der Opfer des Stalinismus aus 
Mecklenburg-Vorpommern und ein Mitglied die Aktion 
Sühnezeichen aus Niedersachsen. 

(2) Organisationen und Gruppen, die mehrere Mitglieder ent-
senden, müssen mindestens zur Hälfte dieser Mitglieder Frauen 
entsenden, Organisationen und Gruppen, die ein Mitglied ent-
senden, für mindestens jede zweite Amtszeit des Rundfunkrats. 
Diese Anforderung entfällt nur dann, wenn der jeweiligen Orga-
nisation oder Gruppe auf Grund ihrer Zusammensetzung eine 
Entsendung von Frauen regelmäßig oder im Einzelfall nicht 
möglich ist; dies ist gegenüber dem oder der Vorsitzenden des 
Rundfunkrats bei der Benennung des Mitglieds schriftlich zu 
begründen. 

(3) Kommt zwischen den nach Absatz 1 Satz 2 Nummern 2, 4 
und 5 entsendungsberechtigten Organisationen eine Einigung 
über die Länderzuordnung oder eine Einigung zwischen den 
Verbänden und Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 7 nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
der Aufforderung zur Benennung der Mitglieder zustande, 
entscheidet darüber das Präsidium des Parlaments des nach § 37 
aufsichtsführenden Landes auf der Grundlage von Vorschlägen 
dieser Organisationen. 

(4) Die Organisationen und Gruppen entsenden die Mitglieder, 
auch unter Beachtung von Absatz 2, in eigener Verantwortung. 
Eine einmalige Wiederentsendung ist zulässig. Der oder die 
Vorsitzende des Rundfunkrats fordert neun Monate vor Ablauf 
der Amtszeit des Gremiums die in Absatz 1 genannten Organisa-
tionen und Gruppen auf, das zu entsendende Mitglied dem 
Rundfunkrat zu benennen. Er oder sie stellt die ordnungsgemäße 
Entsendung fest. 

(5) Solange und soweit Mitglieder in den Rundfunkrat nicht 
entsandt werden, verringert sich die Mitgliederzahl entspre-
chend. Scheidet ein Mitglied des Rundfunkrats vorzeitig aus, ist 
für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin 
nach den für die Entsendung des ausgeschiedenen Mitglieds 
geltenden Vorschriften zu bestimmen. 

(6) Kann eine nach Absatz 1 entsendungsberechtigte Organisa-
tion oder Gruppe die ihr zugewiesenen Aufgaben im Rundfunk-
rat aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer nicht 
mehr wahrnehmen, so entscheidet auf Antrag des Rundfunkrats 
das Parlament des Landes, in dem diese Organisation oder 
Gruppe ihren Sitz hat, über die ersatzweise Entsendung. Die 
Auswahl wird unter Organisationen oder Gruppen mit im we-
sentlichen gleichartiger gesellschaftlicher Aufgabenstellung 
getroffen. 

(7) Die Landesregierungen überprüfen die Zusammensetzung 
des Rundfunkrats gemäß Absatz 1 Satz 2 rechtzeitig vor Ablauf 
jeder Amtszeit darauf, ob die Zusammensetzung eine sachge-
rechte, der bestehenden Vielfalt prinzipiell Rechnung tragende 
Bestimmung und Gewichtung der maßgeblichen gesellschaftli-
chen Kräfte noch gewährleistet, und legen den Parlamenten 
einen Vorschlag zur Zusammensetzung für die nächste Amtszeit 
vor. 

§ 18 Aufgaben des Rundfunkrats 
(1) Der Rundfunkrat soll die Interessen der Allgemeinheit auf 

dem Gebiet des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vertreten. 
Dabei berücksichtigt er die Vielfalt der Meinungen der Bürger 
und Bürgerinnen. Er wirkt darauf hin, dass der NDR seine 
Aufgabe nach diesem Staatsvertrag erfüllt, soweit dafür nicht der 
Verwaltungsrat zuständig ist. 

(2) Der Rundfunkrat überwacht die Einhaltung der Programm-
anforderungen (§§ 3, 5, 7 bis 9) und berät den Intendanten oder 
die Intendantin in allgemeinen Programmangelegenheiten. Er 
kann feststellen, dass einzelne Sendungen gegen diese Anforde-
rungen verstoßen, und den Intendanten oder die Intendantin 
anweisen, einen festgestellten Verstoß nicht fortzusetzen oder 
künftig zu unterlassen. Eine Kontrolle einzelner Sendungen 
durch den Rundfunkrat vor ihrer Ausstrahlung ist nicht zulässig; 
die Vorschriften des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages blei-
ben unberührt. 

(3) Der Rundfunkrat hat ferner folgende Aufgaben. 
1. Erlass der Satzung, 
2. Wahl und Abberufung des Intendanten oder der Inten-

dantin und seines oder ihres Stellvertreters oder seiner 
oder ihrer Stellvertreterin, 

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungs-
rats, 

4. Genehmigung des Wirtschaftsplans; dabei kann der 
Rundfunkrat über den vom Verwaltungsrat festgestell-
ten Gesamtansatz der Aufwendungen nicht hinausge-
hen, 

5. Genehmigung des Jahresabschlusses, 
6. Entscheidung über die Übernahme von Verpflichtungen 

im Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro bei Verträgen 
über Herstellung, Erwerb, Veräußerung und Auswer-
tung von Programmteilen oder entsprechenden Rechten, 

7. Zustimmung zur gemeinsamen Produktion und Gestal-
tung von Teilen der Landesprogramme durch die Lan-
desfunkhäuser im Rahmen von § 3 Absatz 4, 

8. Zustimmung zur Einrichtung eines weiteren Landes-
programms gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4, 

9. Entscheidungen über Beschränkungen und Ausnahmen 
nach den §§ 8 und 9 Absatz 1 des Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrages,  

10. Zustimmung zum Redakteursstatut gemäß § 40 nach 
Anhörung des Verwaltungsrates. 

(4) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Rund-
funkrat und seinen Ausschüssen von dem Intendanten oder der 
Intendantin und vom Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen und 
Einsicht in die Unterlagen des NDR zu gewähren. 

(5) Die Wahl nach Absatz 3 Nummer 3 findet ein Jahr nach 
dem ersten Zusammentritt des Rundfunkrats statt. Eine einmali-
ge Wiederwahl von Mitgliedern ist zulässig. 

§ 19 Amtszeit und Vorsitz des Rundfunkrats 
(1) Die Amtszeit des Rundfunkrats beträgt fünf Jahre und be-

ginnt mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der Amts-
zeit führt der Rundfunkrat die Geschäfte bis zum Zusammentritt 
des neuen Rundfunkrats. Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat 
endet, wenn ein Ausschließungsgrund nach § 16 Absätze 2 bis 6 
eintritt oder eine persönliche Voraussetzung nach § 16 Absatz 7 
fortfällt. 

(2) Die Mitglieder des Rundfunkrats haben bei Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. 
Sie sind in ihrer Amtsführung an Aufträge oder Weisungen nicht 
gebunden. 
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(3) Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die Funkti-
onen Vorsitz und erste, zweite sowie dritte Stellvertretung für 
die Dauer von 15 Monaten. Die vier Mitglieder müssen jeweils 
verschiedenen Ländern angehören; davon sollen zwei Mitglieder 
Frauen sein. Der Vorsitz wechselt nach Ländern in der Reihen-
folge Schleswig-Holstein - Niedersachsen - Hamburg - Meck-
lenburg-Vorpommern.  

(4) Die Mitglieder des Rundfunksrats haben Anspruch auf 
Aufwandsentschädigung, Ersatz von Reisekosten sowie auf 
Tagegelder und Übernachtungsgelder nach Maßgabe der Sat-
zung. 

§ 20 Sitzungen des Rundfunkrats 
(1) Die Sitzungen des Rundfunkrats finden nach Maßgabe der 

Satzung statt. 
(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Intendant 

oder die Intendantin, dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin und die Direktoren oder Direktorinnen (Funk-
hausdirektoren oder -direktorinnen und andere Direktoren oder 
Direktorinnen) können an den Sitzungen des Rundfunkrats 
beratend teilnehmen. Auf Verlangen des Rundfunkrats sind der 
oder die Vorsitzende des Verwaltungsrats sowie der Intendant 
oder die Intendantin, dessen oder deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterin und die Direktoren oder Direktorinnen hierzu 
verpflichtet. 

(3) Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu drei 
Mitglieder entsenden. Ihnen wird auf Verlangen zu Angelegen-
heiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. 

(4) Die Regierungen der Länder sind berechtigt, zu den Sit-
zungen des Rundfunkrats Vertreter oder Vertreterinnen zu 
entsenden. Diese Vertreter oder Vertreterinnen sind jederzeit zu 
hören. 

§ 21 Beschlüsse des Rundfunkrats 
(1) Der Rundfunkrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 

nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden und wenn 
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. 

(2) Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist der 
Rundfunkrat beschlussfähig, wenn zu einer wegen Beschlussun-
fähigkeit aufgehobenen Sitzung unter ausdrücklichem Hinweis 
hierauf innerhalb einer angemessenen Frist erneut geladen wird. 

(3) Der Rundfunkrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit dieser Staatsvertrag 
nichts anderes bestimmt. Dasselbe gilt für Wahlen. Für Be-
schlüsse und Wahlen nach § 18 Absatz 3 Nummern 1 bis 4,8 ist 
eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder 
erforderlich; § 28 Absatz 3 bleibt unberührt. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 22 Ausschüsse des Rundfunkrats 
(1) Der Rundfunkrat bildet mindestens einen Programmaus-

schuss. Er kann weitere Ausschüsse bilden. In den Ausschüssen 
sollen Frauen und Männer entsprechend dem Verhältnis im 
Rundfunkrat vertreten sein. Der Programmausschuss bereitet die 
Beschlüsse des Rundfunkrats in Programmangelegenheiten vor. 
Er kann dem Intendanten oder der Intendantin in Programman-
gelegenheiten Empfehlungen geben, soweit der Rundfunkrat 
nichts anderes beschließt. 

(2) Der Programmausschuss kann mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder in dringenden Programmangelegenhei-
ten, in denen eine Beschlussfassung des Rundfunkrats nicht 
kurzfristig herbeigeführt werden kann, die zur Einhaltung der 
Programmanforderungen erforderlichen Beschlüsse nach § 18 
Absatz 2 fassen. Der oder die Vorsitzende des Rundfunkrats ist 
hiervon unverzüglich zu unterrichten. Der Rundfunkrat hat in 
seiner nächsten Sitzung über die Beschlüsse des Programmaus-
schusses zu entscheiden. 

§ 23 Landesrundfunkrat 
(1) Bei jedem Landesfunkhaus wird ein Landesrundfunkrat 

gebildet. Dem Landesrundfunkrat gehören die Mitglieder des 
jeweiligen Landes im Rundfunkrat an. 

(2) Der Landesrundfunkrat überwacht die Einhaltung der Pro-
grammanforderungen für die jeweiligen Landesprogramme (§ 3 
Absatz 3; §§ 5, 7 bis 9) und berät im Rahmen der Aufgaben, die 
dem Landesfunkhaus zur Wahrnehmung in eigener Verantwor-
tung nach diesem Staatsvertrag zugewiesen sind, den Landes-
funkhausdirektor oder die Landesfunkhausdirektorin in allen 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Er kann nach 
erfolgter Ausstrahlung feststellen, dass einzelne Sendungen 
gegen diese Anforderungen verstoßen, und den Intendanten oder 
die Intendantin anweisen, einen festgestellten Verstoß nicht 
fortzusetzen oder künftig zu unterlassen. Eine Kontrolle einzel-
ner Sendungen durch den Landesrundfunkrat vor ihrer Ausstrah-
lung ist nicht zulässig; § 9 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bleibt unberührt. Dem Landesrundfunkrat stehen 
insbesondere folgende Aufgaben zu: 

1. Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschaftsplans des 
Intendanten oder der Intendantin, soweit das Landes-
funkhaus betroffen ist, 

2. Zustimmung zum Vorschlag des Intendanten oder der 
Intendantin für die Berufung des Landesfunkhausdirek-
tors oder der Landesfunkhausdirektorin, 3. Erlass einer 
Geschäftsordnung. 

(3) Die Gesamtverantwortung des Rundfunkrates (§ 18) bleibt 
unberührt. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 18 Absätze 1, 4; 19 Absätze 1, 
2; 20 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3, 4; 21 Absätze 1, 2, 3 
Satz 1 finden im Rahmen der Zuständigkeit des Landesrund-
funkrates entsprechende Anwendung. Die Mitglieder des Lan-
desrundfunkrates haben Anspruch auf Ersatz von Reisekosten 
sowie auf Tagegelder und Übernachtungsgelder nach Maßgabe 
der Satzung. 

(5) Der Landesrundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die 
Funktionen Vorsitz und Stellvertretung für die Dauer der Amts-
zeit des Rundfunkrats. 

(6) Der oder die Vorsitzende des Landesrundfunkrates oder 
sein oder ihr Stellvertreter oder seine oder ihre Stellvertreterin 
sind berechtigt und auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder 
des Rundfunkrats verpflichtet, über Angelegenheiten des jewei-
ligen Landesrundfunkrats im Rundfunkrat zu berichten. 

(7) Der oder die Vorsitzende des Rundfunkrats sowie der je-
weilige Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige Landesfunk-
hausdirektorin sind berechtigt, an Sitzungen des Landesrund-
funkrates teilzunehmen; auf Verlangen des Landesrundfunkrates 
ist der jeweilige Landesfunkhausdirektor oder die jeweilige 
Landesfunkhausdirektorin hierzu verpflichtet. Er oder sie kön-
nen verlangen, gehört zu werden. Gleiches gilt für den Fall der 
Stellvertretung. 

§ 24 Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die vom 

Rundfunkrat gewählt werden, und zwar sechs Mitgliedern aus 
Niedersachsen und je zwei Mitgliedern aus Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dem Verwaltungs-
rat sollen sechs Frauen angehören. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben die Interessen 
des NDR zu fördern. Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
an Aufträge oder Weisungen nicht gebunden; sie dürfen keine 
Sonderinteressen vertreten. 

(3) Die Regierungen der Länder sind berechtigt, zu den Sit-
zungen des Verwaltungsrats je einen Vertreter oder eine Vertre-
terin zu entsenden. Diese haben Rederecht.  

(4) § 19 Absatz 4 gilt für die Mitglieder des Verwaltungsrats 
entsprechend. 

§ 25 Aufgaben des Verwaltungsrats 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des 

Intendanten oder der Intendantin; dies gilt nicht für die inhaltli-
che Gestaltung des Programms, die allein der Rundfunkrat und - 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit – die Landesrundfunkräte über-
wachen. 

(2) Der Verwaltungsrat hat ferner folgende Aufgaben: 
1. Feststellung des Wirtschaftsplans und des Jahresab-

schlusses, 
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2. Feststellung des Entwicklungsplans, 
3. Erlass der Finanzordnung, 
4. Zustimmung zu Rechtsgeschäften und Entscheidungen 

des Intendanten oder der Intendantin nach § 30, 
5. Vertretung des NDR beim Abschluss von Rechtsge-

schäften und in anderen Rechtsangelegenheiten gegen-
über dem Intendanten oder der Intendantin, 

6. Auswahl des Abschlussprüfers oder der Abschlussprü-
ferin, 

7. Entlastung des Intendanten oder der Intendantin, 
8. Vorschläge für die Wahl und die Abberufung des Inten-

danten oder der Intendantin und seines oder ihres Stell-
vertreters oder seiner oder ihrer Stellvertreterin nach § 
28, 

9. Zustimmung zur Einrichtung eines weiteren Landes-
programms gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4. 

(3) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben sind dem Verwal-
tungsrat von dem Intendanten oder der Intendantin Auskünfte zu 
erteilen und Einsicht in die Unterlagen des NDR zu gewähren. 
Der Verwaltungsrat kann einzelne Vorgänge untersuchen; er 
kann damit für bestimmte Aufgaben auch besondere Sachver-
ständige beauftragen. 

§ 26 Amtszeit des Verwaltungsrats 
(1) Die Amtszeit des Verwaltungsrats beträgt fünf Jahre und 

beginnt mit seinem ersten Zusammentritt. Nach Ablauf der 
Amtszeit führt der Verwaltungsrat die Geschäfte bis zum Zu-
sammentritt des neuen Verwaltungsrats. Die Mitgliedschaft im 
Verwaltungsrat endet bei Abberufung oder dann, wenn ein 
Ausschließungsgrund nach § 16 Absätze 2 bis 6 eintritt oder eine 
persönliche Voraussetzung nach § 16 Absatz 7 fortfällt. 

(2) Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann auf Antrag des 
Verwaltungsrats vom Rundfunkrat abberufen werden, wenn sein 
Verbleiben im Amt die Interessen des NDR erheblich schädigen 
würde. Der Verwaltungsrat und der Rundfunkrat haben dem 
betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Das 
betroffene Mitglied ist von der Beratung und Beschlussfassung 
über den Antrag im Verwaltungsrat ausgeschlossen. Das Nähere 
regelt die Satzung. 

(3) Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrats vorzeitig aus, ist 
innerhalb von zwei Monaten nach dessen Ausscheiden für den 
Rest der Amtszeit ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu 
wählen. 

§ 27 Sitzungen des Verwaltungsrats 
(1) Der Verwaltungsrat tritt in der Regel einmal im Monat, 

mindestens jedoch einmal im Vierteljahr zusammen. Er wird von 
seinem oder seiner Vorsitzenden oder, wenn ein Vorsitzender 
oder eine Vorsitzende nicht vorhanden ist, von dem an Lebens-
jahren ältesten Mitglied einberufen. Der Verwaltungsrat ist 
unverzüglich einzuberufen, wenn drei Mitglieder unter Angabe 
der Gründe es verlangen. 

(2) Der Intendant oder die Intendantin, der Stellvertreter oder 
die Stellvertreterin sowie die Direktoren und Direktorinnen 
können an den Sitzungen des Verwaltungsrats beratend teilneh-
men. Auf Verlangen des Verwaltungsrats sind sie hierzu ver-
pflichtet. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der nach näherer Vorschrift der Satzung geladen wurden und 
wenn mindestens sieben Mitglieder anwesend sind. Ist der 
Verwaltungsrat beschlussunfähig, sind alle Mitglieder innerhalb 
einer Woche mit derselben Tagesordnung erneut zu laden. In der 
darauf stattfindenden Sitzung ist der Verwaltungsrat ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

(4) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit in diesem 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt ist; entsprechendes gilt für 
die Wahl des oder der Vorsitzenden und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin. Für Beschlüsse nach § 25 
Absatz 2 Nummern 1, 2, 8 und 9 ist eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Mitglieder erforderlich. Kommt eine 
Mehrheit nicht zustande, ist der Antrag abgelehnt. 

(5) Der Verwaltungsrat wählt seinen Vorsitzenden oder seine 
Vorsitzende und dessen oder deren Stellvertreter oder Stell-
vertreterin für die Dauer von 15 Monaten. Der Vorsitz wechselt 
nach Ländern in der Reihenfolge Niedersachsen - Hamburg - 
Mecklenburg-Vorpommern - Schleswig-Holstein. Für die Wahl 
des oder der stellvertretenden Vorsitzenden gilt die umgekehrte 
Reihenfolge.  

(6) Der Gesamtpersonalrat kann zu den Sitzungen bis zu drei 
Mitglieder entsenden. Ihnen wird auf Verlangen zu Angelegen-
heiten ihres Aufgabenbereichs das Wort erteilt. 

§ 28 Wahl und Abberufung des Intendanten oder der 
Intendantin 

(1) Der Intendant oder die Intendantin und der Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin werden vom Rundfunkrat auf Vorschlag 
des Verwaltungsrats für die Dauer von sechs Jahren gewählt. 
Die Wahl erfolgt innerhalb der letzten sechs Monate seiner oder 
ihrer Amtszeit, bei vorzeitigem Ausscheiden unverzüglich, 
spätestens innerhalb von sechs Monaten. Wiederwahl ist zuläs-
sig. 

(2) Macht der Verwaltungsrat nicht innerhalb von drei Mona-
ten einen Wahlvorschlag, entfällt das Vorschlagsrecht. Findet 
ein Wahlvorschlag nicht die erforderliche Mehrheit im Rund-
funkrat, ist der Verwaltungsrat berechtigt, jeweils innerhalb 
eines weiteren Monats einen neuen Wahlvorschlag zu machen; 
Satz 1 gilt entsprechend. 

(3) Kommt innerhalb der Frist nach Absatz 1 die Wahl im 
Rundfunkrat nicht zustande, findet nach Ablauf eines Monats ein 
weiterer Wahlgang statt. In ihm ist gewählt, wer die Stimmen 
der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Rundfunkrats 
erhält. 

(4) Der Intendant oder die Intendantin und der Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin können vor Ablauf der Amtszeit, auch 
auf Vorschlag des Verwaltungsrats, durch Beschluss des Rund-
funkrats abberufen werden. 

(5) Für die Ansprüche aus den Anstellungsverträgen gelten die 
Vorschriften des bürgerlichen Rechts. 

§ 29 Intendanz und Direktorium 
(1) Der Intendant oder die Intendantin leitet den NDR. Er oder 

sie berät mit dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin sowie 
mit den Direktoren oder Direktorinnen die wesentlichen Angele-
genheiten. 

(2) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechtsverhältnisse des In-
tendanten oder der Intendantin, des Stellvertreters oder der 
Stellvertreterin und der Direktoren oder Direktorinnen, deren 
Zahl sowie die Geschäftsverteilung bestimmt die Satzung, 
soweit dieser Staatsvertrag keine Regelung trifft. Der Stellvertre-
ter oder die Stellvertreterin wird von dem Direktor oder der 
Direktorin mit der längsten Dienstzeit vertreten. Ist ein Stellver-
treter oder eine Stellvertreterin des Intendanten oder der Inten-
dantin nicht bestellt, nimmt der dienstälteste Direktor oder die 
Direktorin mit der längsten Dienstzeit die Aufgaben des Stell-
vertreters oder der Stellvertreterin wahr. 

(3) Der Intendant oder die Intendantin vertritt die Anstalt als 
gesetzlicher Vertreter gerichtlich und außergerichtlich. Die 
Satzung regelt die Vertretungsbefugnis, insbesondere bestimmt 
sie die Fälle, in denen der Intendant oder die Intendantin zur 
Vertretung der Mitzeichnung des Stellvertreters oder der Stell-
vertreterin oder eines Direktors oder einer Direktorin bedarf. 

(4) Der Intendant oder die Intendantin legt dem Rundfunkrat 
und dem Verwaltungsrat den Entwurf des Wirtschaftsplans, den 
Jahresabschluss und den Geschäftsbericht vor. Die Landesfunk-
häuser sind hierbei jeweils gesondert auszuweisen. Beim Auf-
stellen des Wirtschaftsplans sind die Stellungnahmen der Lan-
desrundfunkräte (§ 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 1) zu berück-
sichtigen; die Stellungnahmen sind für die Beschlussfassung 
vorzulegen. 

(5) Der Intendant oder die Intendantin berichtet dem Verwal-
tungsrat alle zwei Jahre quantifiziert und detailliert über die 
Auftrags- und Koproduktionen mit unabhängigen und abhängi-
gen Produzenten. 
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(6) Der Intendant oder die Intendantin hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass das Programm des NDR den Programmanforderungen 
(§ 3 Absatz 3; §§ 5, 7 bis 9) entspricht. 

(7) Dem Intendanten oder der Intendantin, dem Stellvertreter 
oder der Stellvertreterin und den Direktoren oder Direktorinnen 
wird eine begleitende Projekt- und Finanzkontrolle nach Maßga-
be der Satzung zugeordnet. 

§ 30 Zustimmungsbedürftige Angelegenheiten 
Der Intendant oder die Intendantin bedarf in folgenden Ange-

legenheiten der Zustimmung des Verwaltungsrats:  
1. Abschluss und Kündigung von Anstellungsverträgen 

mit Angestellten, deren Bezüge über der höchsten Ta-
rifgruppe liegen, sowie Bestellung und Abberufung von 
Direktoren oder Direktorinnen. § 3 Absatz 2 Satz 3 so-
wie § 23 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 bleiben unberührt, 

2. Abschluss von Dienstvereinbarungen und Tarifverträ-
gen, 

3. grundlegende Veränderungen der Bedingungen der 
Rundfunkwerbung, 

4. Abschluss von Vereinbarungen über die Zusammenar-
beit mit anderen Rundfunkveranstaltern im Rahmen 
von § 10, 

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, 
6. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen sowie Be-

teiligungen an ihnen gemäß § 35, 
7. Aufnahme von Anleihen und Inanspruchnahme von 

Krediten, soweit nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen, 
8. Übernahme von fremden Verbindlichkeiten, Bürgschaf-

ten und Garantien und 
9. Übernahme von Verpflichtungen im Werte von mehr 

als 5 Millionen Euro außer bei Verträgen über Herstel-
lung, Erwerb, Veräußerung oder Auswertung von Pro-
grammteilen oder entsprechenden Rechten. 

§ 31 Wirtschaftsführung 
(1) Der NDR hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-

chen regelmäßigen Einnahmen vorrangig 
1. aus Rundfunkgebühren, 
2. aus Werbung und Sponsoring, 
3. aus laufenden Erträgen seines Vermögens  

zu beschaffen. Sie dürfen nur für die in diesem Gesetz be-
stimmten Aufgaben verwendet werden. Die Bestimmungen des 
§ 40 Absätze 2 und 3 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages blei-
ben unberührt. 

(2) Der NDR hat bei seiner Wirtschaftsführung die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Klarheit bei 
der finanziellen Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zu 
beachten. Er verwendet seine finanziellen Mittel in der Weise, 
wie dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die 
Wirtschaftsführung des NDR richtet sich nach der Finanzord-
nung, einer mehrjährigen Finanzplanung, dem Entwicklungsplan 
und dem jährlichen Wirtschaftsplan. 

(3) Mit der mehrjährigen Finanzplanung ist ein Entwicklungs-
plan aufzustellen und fortzuschreiben, der die Vorstellungen des 
NDR für die strukturelle Entwicklung der Rundfunkanstalt 
sowie den Ausbau seiner Einrichtungen, insbesondere für die 
Versorgung mit Landesprogrammen enthält. 

(4) Ist bis zum Schluss eines Geschäftsjahres der Wirtschafts-
plan für das folgende Jahr nicht wirksam geworden, ist der 
Intendant oder die Intendantin bis zum Wirksamwerden ermäch-
tigt, alle Ausgaben zu leisten, die notwendig sind, um 

1. den Betrieb des NDR in seinem bisherigen Umfang zu 
erhalten, 

2. die von den Organen des NDR beschlossenen Maß-
nahmen durchzuführen, 

3. Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzu-
setzen, sofern durch den Wirtschaftsplan des Vorjahres 
bereits Beträge bewilligt sind, 4. rechtlich begründete 
Verpflichtungen des NDR zu erfüllen. 

(5) Der NDR soll die Ansprüche der Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen aus Versorgungszusagen durch Bildung von Rückstel-
lungen in angemessenem Umfang sicherstellen. Zur Sicherung 
der Ansprüche sind Finanzmittel in angemessener Höhe einem 
Sondervermögen zuzuführen. 

§ 32 Jahresabschluss und Geschäftsbericht 
(1) Der Intendant oder die Intendantin hat nach Abschluss des 

Geschäftsjahres den Jahresabschluss, den Lagebericht, den 
Konzernabschluss und den Konzernlagebericht sowie einen 
Geschäftsbericht aufzustellen. Der Geschäftsbericht hat einen 
umfassenden Einblick in die Vermögens- und Ertragsverhältnis-
se des NDR einschließlich seiner Beziehungen zu Beteiligungs-
unternehmen zu vermitteln. 

(2) Jahresabschluss und Lagebericht sowie Konzernabschluss 
und Konzernlagebericht sind in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für 
große Kapitalgesellschaften aufzustellen und vor der Feststel-
lung zu prüfen. Getrennt auszuweisen ist insbesondere die 
Veranstaltung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen. Die 
Kriterien für die Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben sind 
dem Verwaltungsrat zu erläutern. Der Abschlussprüfer oder die 
Abschlussprüferin ist auch mit den Feststellungen und Berichten 
nach § 53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu beauf-
tragen. 

(3) Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernabschluss, Konzern-
lagebericht, Prüfungsbericht und Geschäftsbericht werden vom 
Intendanten oder von der Intendantin den Regierungen und 
Rechnungshöfen der Länder übermittelt. 

(4) Nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch den 
Rundfunkrat veröffentlicht der Intendant oder die Intendantin 
eine Gesamtübersicht über den Jahresabschluss und eine Zu-
sammenfassung der wesentlichen Teile des Geschäftsberichts. 

§ 32 a Information der Landesparlamente 
Für die Information der Landesparlamente gilt § 5 a des Rund-

funkfinanzierungsstaatsvertrages entsprechend.  

§ 33 Finanzordnung 
(1) Die Finanzordnung wird vom Verwaltungsrat erlassen. 
(2) Die Finanzordnung hat von folgenden Grundsätzen auszu-

gehen: 
1. Für jedes Geschäftsjahr ist ein Wirtschaftsplan aufzu-

stellen. § 32 Absatz 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 
Der Wirtschaftsplan dient der Feststellung und De-
ckung des Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufga-
ben des NDR voraussichtlich notwendig ist; 

2. der Wirtschaftsplan ermächtigt den Intendanten oder die 
Intendantin, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen 
einzugehen; 

3. der Wirtschaftsplan bestimmt, bis zu welcher Höhe der 
Intendant oder die Intendantin Kredite aufnehmen darf. 

§ 34 Finanzkontrolle 
(1) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Wirtschaftsfüh-

rung des NDR gemeinsam. Die Prüfung der Wirtschaftsführung 
des NDR obliegt federführend dem Rechnungshof des nach § 37 
Aufsicht führenden Landes  

(2) Der federführende Rechnungshof teilt das Ergebnis der 
Prüfungen dem Verwaltungsrat und dem Intendanten oder der 
Intendantin sowie der Regierung des nach § 37 aufsichtsführen-
den Landes mit. Die Mitteilung an andere Stellen richtet sich 
nach dem Haushaltsrecht des jeweiligen Landes. 

(3) Auf Ersuchen der Regierung eines der Länder äußert sich 
der Rechnungshof dieses Landes gutachtlich zu Fragen, die für 
die Beurteilung der Wirtschafts- und Finanzlage des NDR von 
Bedeutung sind. 

(4) Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnungen der Län-
der über Unternehmen in der Rechtsform einer landesunmittel-
baren juristischen Person des öffentlichen Rechts sind in der 
jeweils geltenden Fassung im übrigen entsprechend anzuwen-
den. 
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§ 35 Beteiligungen 
(1) An einem Unternehmen, das einen gewerblichen oder sons-

tigen wirtschaftlichen Zweck zum Gegenstand hat, darf sich der 
NDR beteiligen, wenn 

1. dies im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben erfolgt, 
2. das Unternehmen die Rechtsform einer juristischen Per-

son besitzt, 
3. die Satzung des Unternehmens einen Aufsichtsrat oder 

ein entsprechendes Organ vorsieht. 
Dies gilt nicht für solche Beteiligungen, die nur vorübergehen-

den unmittelbaren Programmzwecken dienen. 
(2) Bei der Beteiligung hat sich der NDR durch geeignete Ab-

machungen den nötigen Einfluss auf die Geschäftsführung des 
Unternehmens, insbesondere eine angemessene Vertretung im 
Aufsichtsgremium zu sichern. Eine Prüfung der Betätigung der 
Anstalt bei dem Unternehmen unter Beachtung kaufmännischer 
Grundsätze durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist 
auszubedingen; § 34 Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für juristische 
Personen des Privatrechts, die vom NDR gegründet werden oder 
deren Geschäftsanteile sich ausschließlich in der Hand des NDR 
befinden. 

(4) Angehörige des NDR sowie Mitglieder des Rundfunkrats 
oder des Verwaltungsrats dürfen an Unternehmen, an denen der 
NDR unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nicht persönlich 
beteiligt sein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nicht 
den Aufsichtsgremien im Sinne der Absätze 1 und 2 angehören. 

(5) Der NDR hat sicherzustellen, dass Mitglieder der Ge-
schäftsführung sowie leitende Angestellte von juristischen 
Personen im Sinne des Absatzes 3 nicht ihrerseits an anderen 
juristischen Personen dieser Art beteiligt sind. 

(6) Für die Prüfung der Wirtschaftsführung bei Unternehmen 
des privaten Rechts, an denen der NDR unmittelbar, mittelbar 
oder zusammen mit anderen Rundfunkanstalten oder -
körperschaften des öffentlichen Rechts mit Mehrheit beteiligt ist, 
gilt § 34 entsprechend, wenn in dem Gesellschaftsvertrag oder 
der Satzung eine Prüfung durch die Rechnungshöfe vorgesehen 
ist. Der NDR ist verpflichtet, für die Aufnahme der erforderli-
chen Regelungen in den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung 
der Unternehmen zu sorgen. Bei der Unterrichtung über die 
Ergebnisse von Prüfungen nach Satz 1 achten die Rechnungshö-
fe darauf, dass die Wettbewerbsfähigkeit der geprüften Unter-
nehmen nicht beeinträchtigt wird und insbesondere Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden. 

§ 36 Werbung 
(1) Der NDR veranstaltet Fernsehwerbung im Ersten Fernseh-

programm. Für die Gesamtdauer der Werbung gilt § 15 Absätze 
1 und 3 des Rundfunkstaatsvertrages. 

(2) Der NDR kann Hörfunkwerbung in einem Hörfunkpro-
gramm veranstalten. Ihre Gesamtdauer und Struktur werden 
durch Vereinbarung der Länder festgesetzt. 

§ 37 Rechtsaufsicht 
(1) Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über den 

NDR hinsichtlich der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages und der allgemeinen Rechtsvorschriften. Sie 
nehmen diese Aufgabe durch die Regierung eines der Länder im 
Wechsel von 18 Monaten wahr. Der Wechsel erfolgt in der 
Reihenfolge Hamburg - Niedersachsen - Schleswig-Holstein - 
Mecklenburg-Vorpommern. Die jeweils aufsichtsführende 
Regierung beteiligt die anderen Regierungen vor der Einleitung 
von Maßnahmen und bemüht sich um ein Einvernehmen. 

(2) Die aufsichtsführende Regierung ist berechtigt, ein von ihr 
im Einzelfall zu bestimmendes Organ des NDR durch schriftli-
che Mitteilungen auf Maßnahmen oder Unterlassungen im 
Betrieb des NDR hinzuweisen, die diesen Staatsvertrag oder die 
allgemeinen Rechtsvorschriften verletzen, und das Organ aufzu-
fordern, die Rechtsverletzung zu beseitigen. 

(3) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer von der 
aufsichtsführenden Regierung zu setzenden angemessenen Frist 
behoben, weist diese den NDR an, im einzelnen festgelegte 

Maßnahmen auf dessen Kosten durchzuführen. In Programman-
gelegenheiten sind Weisungen unzulässig. 

(4) Maßnahmen der Rechtsaufsicht gegenüber dem Intendan-
ten oder der Intendantin sind erst dann zulässig, wenn der Rund-
funkrat, der Landesrundfunkrat oder der Verwaltungsrat die 
ihnen zustehende Aufsicht nicht in angemessener Frist wahr-
nehmen. 

(5) Die aufsichtsführende Regierung ist zugleich zuständige 
Behörde nach § 9 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages. 

§ 38 Gleichstellung von Frauen und Männern 
(1) Der NDR hat durch Dienstvereinbarung die berufliche 

Gleichstellung von Frauen und Männern im NDR zu fördern. 
Frauen führen die jeweilige Funktionsbezeichnung für ihre 
Tätigkeit im NDR in der weiblichen Form. 

(2) Der Intendant oder die Intendantin legt dem Verwaltungsrat 
jährlich einen Bericht über den Stand der Gleichstellung von 
Frauen und Männern vor. 

§ 39 Personalvertretung 
(1) Für den NDR finden das Bundespersonalvertretungsgesetz 

und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen nach Maßgabe 
der für die Rundfunkanstalten des Bundesrechts geltenden 
Vorschriften entsprechende Anwendung. Dies gilt auch für 
rechtsfähige Gemeinschaftseinrichtungen der Rundfunkanstal-
ten, an denen der NDR beteiligt ist und die ihren Sitz in einem 
der vier Länder haben. 

(2) In den Fällen des § 71 Absatz 1 Satz 4 des Bundesperso-
nalvertretungsgesetzes bestellt der Präsident oder die Präsidentin 
des Oberverwaltungsgerichts des nach § 37 aufsichtsführenden 
Landes nach Anhörung der Präsidenten oder Präsidentinnen der 
Oberverwaltungsgerichte der übrigen Länder den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende der Einigungsstelle. 

§ 40 Statut für die Programmmitarbeiter und -
mitarbeiterinnen 

(1) Die Mitwirkungsrechte der redaktionellen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in Programmangelegenheiten richten sich nach 
dem Redakteursstatut. 

(2) Das Redakteursstatut tritt außer Kraft, sobald sich der In-
tendant oder die Intendantin und die redaktionellen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen auf ein neues Redakteursstatut verständigt 
haben, das die derzeit beim NDR geltenden Beteiligungsrechte 
wahrt und auch ständigen freien Programmmitarbeitern und  
-mitarbeiterinnen angemessene Repräsentanz in der Redakteurs-
versammlung und im Redakteursausschuss verschafft. Das neue 
Redakteursstatut enthält insbesondere folgende Regelungen: 

-  Der Redakteursausschuss behält vor allem die Aufgabe, 
sich nach Maßgabe des Redakteursstatuts um eine Eini-
gung bei Konflikten zu bemühen, die in Programmfra-
gen zwischen Programmmitarbeitern und -
mitarbeiterinnen und ihren Vorgesetzten entstehen. 

- Kann ein Konflikt in Programmfragen zwischen Inten-
dant oder Intendantin und Redakteursausschuss nicht 
beigelegt werden, so tritt auf Antrag ein Schlichtungs-
ausschuss zusammen. Dieser besteht aus einem oder ei-
ner unparteiischen Vorsitzenden, einem Stellvertreter 
oder einer Stellvertreterin und aus Beisitzern, die für 
drei Jahre je zur Hälfte vom Intendanten oder der Inten-
dantin bestellt und vom Redakteursausschuss entsandt 
werden. Der Schlichtungsausschuss beschließt eine 
Empfehlung an den Intendanten oder die Intendantin. 
Folgt der Intendant oder die Intendantin der Empfeh-
lung nicht, hat er seine oder hat sie ihre Entscheidung 
gegenüber dem Schlichtungsausschuss zu begründen. 

(3) Änderungen des Redakteursstatuts bedürfen der Zustim-
mung des Rundfunkrates. 

§ 41 Datenschutz 
(1) Für den Datenschutz beim NDR gilt das Hamburgische 

Datenschutzgesetz (HmbDSG) vom 5. Juli 1990 (Hamburgi-
sches Gesetz- und Verordnungsblatt Seiten 133, 165, 226), 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. § 2 Absatz 4 
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und § 31 HmbDSG sind für den NDR nicht mehr anzuwenden; 
die §§ 21 bis 23, 25 und 26 HmbDSG gelten nicht für den NDR. 

(2) Der Verwaltungsrat bestellt für den NDR einen Daten-
schutzbeauftragten oder eine Datenschutzbeauftragte und trifft 
eine Vertretungsregelung. Der Datenschutzbeauftragte oder die 
Datenschutzbeauftragte ist in der Ausübung dieses Amtes unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen. Dies gilt nicht, soweit 
er oder sie weitere Aufgaben innerhalb der Anstalt wahrnimmt. 
Er oder sie untersteht der Dienstaufsicht des Verwaltungsrates. 

(3) Der oder die Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhal-
tung der Vorschriften über den Datenschutz bei der Tätigkeit des 
NDR. Dies gilt auch für den Fall, dass Dritte im Auftrage des 
NDR tätig werden. Der oder die Datenschutzbeauftragte kann 
Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben; 
insbesondere soll er oder sie den Intendanten oder die Intendan-
tin und den Verwaltungsrat in Fragen des Datenschutzes beraten. 
Der Intendant oder die Intendantin unterstützt den Datenschutz-
beauftragten oder die Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung 
dessen oder deren Aufgaben. Dem oder der Datenschutzbeauf-
tragten ist dabei 

1. insbesondere Auskunft zu Fragen sowie Einsicht in alle 
Unterlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und die 
Datenverarbeitungsprogramme, 

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 
Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können einem 
Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht entgegen-
gehalten werden. 

(4) Für den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbe-
auftragte gilt hinsichtlich des Dateiregisters des NDR § 24 
HmbDSG entsprechend. 

(5) Stellt der oder die Datenschutzbeauftragte Verstöße gegen 
Datenschutzbestimmungen oder sonstige Mängel bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten fest, beanstandet er oder sie 
diese gegenüber dem Intendanten oder der Intendantin und 
fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm oder ihr zu 
bestimmenden Frist auf. Die Stellungnahme soll auch eine 
Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der Bean-
standung des oder der Datenschutzbeauftragten getroffen wor-
den sind. Wird der Verstoß oder sonstige Mangel nicht innerhalb 
der gesetzten Frist behoben, richtet der oder die Datenschutzbe-
auftragte eine weitere Beanstandung an den Verwaltungsrat. 

(6) Der oder die Datenschutzbeauftragte kann von einer Bean-
standung absehen oder auf eine Stellungnahme des NDR ver-
zichten, insbesondere wenn es sich um Fälle von geringer Be-
deutung handelt oder wenn die Behebung der Mängel sicherge-
stellt ist. 

(7) Mit der Beanstandung kann der oder die Datenschutzbeauf-
tragte Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen 
Verbesserung des Datenschutzes verbinden. 

(8) Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich an den Daten-
schutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte wenden, 
wenn er oder sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung seiner 
oder ihrer personenbezogenen Daten durch den NDR oder in 
dessen Auftrag tätig werdende Dritte in seinen oder ihren 
schutzwürdigen Interessen verletzt worden zu sein. 

(9) Der oder die Datenschutzbeauftragte erstattet dem Verwal-
tungsrat jährlich einen Tätigkeitsbericht. 

§ 42 Datenschutz im journalistisch-redaktionellen 
Bereich 

(1) Soweit der NDR personenbezogene Daten ausschließlich 
zu eigenen journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet, 
gelten nur die §§ 7 und 8 HmbDSG. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten, die zu journa-
listisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet werden, ist nur 
zulässig, wenn sie an andere öffentlich-rechtliche Rundfunkan-
stalten und deren Hilfsunternehmen im Rahmen journalistisch-
redaktioneller Zusammenarbeit erfolgt. 

(3) Führt die journalistisch-redaktionelle Verwendung perso-
nenbezogener Daten zu Gegendarstellungen der Betroffenen 
oder zu Erklärungen, Verfügungen oder gerichtlichen Entschei-

dungen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den 
Widerruf des Inhalts der Daten, sind die Gegendarstellungen, 
Unterlassungserklärungen, gerichtlichen Entscheidungen sowie 
Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für 
dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst sowie 
bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit diesen zu 
übermitteln. 

(4) Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinen 
schutzwürdigen Interessen beeinträchtigt, kann der oder die 
Betroffene Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde 
liegenden zu seiner oder ihrer Person gespeicherten Daten 
verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der schutzwürdi-
gen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen 
berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt 
haben, geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann, 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe des NDR 
durch Ausforschung des Informationsbestandes beein-
trächtigt würde. 

(5) Der oder die Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger 
Daten oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von 
angemessenem Umfang verlangen. 

§ 43 Archivierung 
Der NDR entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob Unterlagen 

dem Staatsarchiv Hamburg angeboten und übergeben oder in 
eigener Verantwortung archiviert werden. 

§ 44 Kündigung 
(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem der beteiligten Länder 

erstmals zum 28. Februar 2002 und nächstmals zum 31. Juli 
2007 gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre. 
Wird der Staatsvertrag nicht gekündigt, verlängert er sich still-
schweigend um jeweils fünf Jahre. Kündigt ein Land, kann jedes 
andere innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Kündigung 
erklären, dass es sich dieser anschließt; zwischen den übrigen 
Ländern bleibt der Staatsvertrag in Kraft. Im Falle der Kündi-
gung durch mindestens drei Länder tritt der Staatsvertrag nach 
Ablauf der Kündigungsfrist außer Kraft und ist der NDR als 
Rundfunkanstalt aufgelöst. 

(2) Nach einer Kündigung oder Auflösung des NDR durch 
Vereinbarung schließen die Länder einen Staatsvertrag über die 
Auseinandersetzung. 

(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über die Auseinander-
setzung nicht innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird, ent-
scheidet ein Schiedsgericht über die Auseinandersetzung. Das 
Schiedsgericht kann auch eine einstweilige Regelung treffen. 

(4) Einigen sich die Länder nicht über die Zusammensetzung 
des Schiedsgerichts, ernennen die Präsidenten oder Präsidentin-
nen der Oberverwaltungsgerichte der Länder Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
gemeinsam ein aus vier Mitgliedern bestehendes Schiedsgericht. 
Die Schiedsrichter oder die Schiedsrichterinnen müssen die 
Befähigung zum Richteramt besitzen. 

§ 45 Beitritt 
Andere Länder können diesem Staatsvertrag beitreten. Der 

Beitritt bedarf eines Staatsvertrages der beteiligten Länder. 

§ 46 (gestrichen) 
§ 47 (gestrichen) 
§ 48 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. März 1992 in Kraft. Sind 
nicht alle Ratifikationsurkunden bis zum 10. März 1992 bei der 
Senatskanzlei des Landes Hamburg hinterlegt, tritt der Staatsver-
trag mit der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde 
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rückwirkend zum 1. März 1992 in Kraft. Die Senatskanzlei des 
Landes Hamburg teilt den übrigen Ländern die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde mit.  

(2) Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk 
(NDR) vom 20. August 1980, geändert durch den Staatsvertrag 
über die Konkursunfähigkeit des Norddeutschen Rundfunks 

(NDR) vom 10., 14. und 15. November 1988 sowie der Staats-
vertrag über die Nutzung von UKW-Frequenzen im Bereich 100 
bis 108 Megahertz durch den Norddeutschen Rundfunk (NDR) 
vom 09., 16. und 23. Dezember 1987 treten mit dem Inkrafttre-
ten dieses Staatsvertrages außer Kraft. 
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XII. JUGENDMEDIENSCHUTZ-STAATSVERTRAG 
(Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien; 
JMStV) vom 10. bis 27. September 2002 (HmbGVBl. 2003, S. 27), 

zuletzt geändert durch den 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 31. Juli bis 10. Oktober 2006 (HmbGVBl. 
2007, S. 39) 

I. Abschnitt. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Zweck des Staatsvertrages  

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kin-
der und Jugendlichen vor Angeboten in elektronischen Informa-
tions- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder 
Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor 
solchen Angeboten in elektronischen Informations- und Kom-
munikationsmedien, die die Menschenwürde oder sonstige durch 
das Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen.  

§ 2 Geltungsbereich  
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektronische Informations- 

und Kommunikationsmedien (Rundfunk und Telemedien).  
(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für elektronische Informati-

ons- und Kommunikationsdienste soweit sie Telekommunikati-
onsdienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes 
sind, die ganz in der Übertragung von Signalen über Telekom-
munikationsnetze bestehen oder telekommunikationsgestützte 
Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes sind. 

(3) Das Telemediengesetz und die für Telemedien anwendba-
ren Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages bleiben unbe-
rührt.  

§ 3 Begriffsbestimmungen  
(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer noch nicht 14 

Jahre, Jugendlicher, wer 14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt 
ist.  

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind  
1. „Angebote“ Rundfunksendungen oder Inhalte von Te-

lemedien,  
2. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Te-

lemedien.  

§ 4 Unzulässige Angebote 
 (1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind An-

gebote unzulässig, wenn sie  
1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbu-

ches darstellen, deren Inhalt gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung oder den Gedanken der 
Völkerverständigung gerichtet ist,  

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im 
Sinne des § 86 a des Strafgesetzbuches verwenden,  

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine 
nationale; rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum 
bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Will-
kürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Men-
schenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der 
Bevölkerung .oder eine vorbezeichnete Gruppe be-
schimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleum-
det werden;  

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus be-
gangene Handlung der in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Wei-
se, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
leugnen oder verharmlosen,  

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten 
gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Ver-
herrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätig-
keiten ausdrückt oder die das Grausame oder Un-

menschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch bei virtuel-
len Darstellungen,  

6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetz-
buches genannten rechtswidrigen Tat dienen,  

7. den Krieg verherrlichen,  
8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere 

durch die Darstellung von Menschen, die sterben oder 
schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausge-
setzt sind oder waren; wobei ein tatsächliches Gesche-
hen wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes In-
teresse gerade für diese Form der Darstellung oder Be-
richterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeacht-
lich,  

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbe-
tonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtu-
ellen Darstellungen,  

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen 
Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexu-
elle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Ge-
genstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellun-
gen, oder  

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 28 des Jugend-
schutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem in 
dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind.  

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches; im Falle der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des 
Strafgesetzbuches entsprechend.  

(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind An-
gebote ferner unzulässig, wenn sie  

1. in sonstiger Weise pornografisch sind,  
2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugend-

schutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem in 
dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im We-
sentlichen inhaltsgleich sind, oder  

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wir-
kungsform des Verbreitungsmediums schwer zu ge-
fährden.  

In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, 
wenn von Seiten des Anbieters sichergestellt ist; dass sie nur 
Erwachsenen zugänglich gemacht werden (geschlossene Benut-
zergruppe).  

(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des 
Jugendschutzgesetzes wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 
auch nach wesentlichen inhaltlichen Veränderungen bis zu einer 
Entscheidung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Medien.  

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote   
(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwick-

lung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchti-
gen, verbreiten oder zugänglich machen, haben sie dafür Sorge 
zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Alters-
stufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen.  
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(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der 
Entwicklung im Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn sie nach 
dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jewei-
ligen Altersstufe nicht freigegeben sind. Satz 1 gilt entsprechend 
für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im Wesentlichen 
inhaltsgleich sind.  

(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch 
entsprechen, dass er  

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrneh-
mung des Angebots durch Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesent-
lich erschwert oder  

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich 
gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder Jugendli-
che der betroffenen Altersstufe üblicherweise die An-
gebote nicht wahrnehmen.  

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne 
von Absatz 1 auf Kinder oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt 
der Anbieter seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das 
Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugäng-
lich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine entwicklungsbeein-
trächtigende Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 
16 Jahren zu befürchten ist, wenn das Angebot nur zwischen 
22 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei 
Filmen; die nach § 14 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes unter 12 
Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der Sendezeit 
dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen.  

(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne 
von Absatz 1 nur auf Kinder zu befürchten, erfüllt der Anbieter 
von Telemedien seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das 
Angebot getrennt von für Kinder bestimmten Angeboten ver-
breitet wird oder abrufbar ist.  

(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen 
zum politischen Zeitgeschehen im Rundfunk und vergleichbare 
Angebote bei Telemedien, soweit ein berechtigtes Interesse 
gerade an dieser Form der Darstellung oder Berichterstattung 
vorliegt.  

§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im Teleshop-
ping  

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den Bedin-
gungen zulässig, die auch für die Verbreitung des Angebotes 
selbst gelten. Die Liste der jugendgefährdenden Medien (§ 18 
des Jugendschutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der Werbung 
verbreitet oder zugänglich gemacht werden. Bei Werbung darf 
nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Auf-
nahme eines Angebotes oder eines inhaltsgleichen Trägermedi-
ums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes anhängig 
ist oder gewesen ist.  

(2) Werbung darf Kindern und Jugendlichen weder körperli-
chen noch seelischen Schaden zufügen, darüber hinaus darf sie 
nicht  

1. direkte Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche enthal-
ten, die deren Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit 
ausnutzen,  

2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre El-
tern oder Dritte zum Kauf der beworbenen Waren oder 
Dienstleistungen zu bewegen,  

3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder 
Jugendliche zu Eltern, Lehrern und anderen Vertrau-
enspersonen haben, oder  

4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten Grund in 
gefährlichen Situationen zeigen.  

(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss 
getrennt von Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder Ju-
gendliche richten.  

(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet 
oder bei der Kinder oder Jugendliche als Darsteller eingesetzt 
werden, darf nicht den Interessen von Kindern oder Jugendli-
chen schaden oder deren Unerfahrenheit ausnutzen.  

(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an 
Kinder oder Jugendliche richten noch durch die Art der Darstel-
lung Kinder und Jugendliche besonders ansprechen oder diese 
beim Alkoholgenuss darstellen. Entsprechendes gilt für die 
Werbung für Tabak in Telemedien.  

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping entsprechend. 
Teleshopping darf darüber hinaus Kinder oder Jugendliche nicht 
dazu anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für Waren 
oder Dienstleistungen zu schließen.  

§ 7 Jugendschutzbeauftragte   
(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen veranstaltet, hat einen 

Jugendschutzbeauftragten zu bestellen. Gleiches gilt für ge-
schäftsmäßige Anbieter von allgemein zugänglichen Teleme-
dien, die entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende 
Inhalte enthalten, sowie für Anbieter von Suchmaschinen.  

(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 Mitarbeitern 
oder nachweislich weniger als zehn Millionen Zugriffen im 
Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie Veranstalter, die nicht 
bundesweit verbreitetes Fernsehen veranstalten, können auf die 
Bestellung verzichten, wenn sie sich einer Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle anschließen und diese zur Wahr-
nehmung der Aufgaben des Jugendschutzbeauftragten verpflich-
ten sowie entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren.  

(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für die 
Nutzer und berät den Anbieter in Fragen des Jugendschutzes. Er 
ist vom Anbieter bei Fragen der Herstellung, des Erwerbs, der 
Planung und der Gestaltung von Angeboten und bei allen Ent-
scheidungen zur Wahrung des Jugendschutzes angemessen und 
rechtzeitig zu beteiligen und über das jeweilige Angebot voll-
ständig zu informieren. Er kann dem Anbieter eine Beschrän-
kung oder Änderung von Angeboten vorschlagen.  

(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderliche Fachkunde besitzen. Er ist in seiner 
Tätigkeit weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner 
Aufgaben nicht benachteiligt werden. Ihm sind die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben notwendigen Sachmittel zur Verfügung zu 
stellen. Er ist unter Fortzahlung seiner Bezüge soweit für seine 
Aufgaben erforderlich von der Arbeitsleistung freizustellen.  

(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter sollen in einen 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch eintreten.  

II. Abschnitt. Vorschriften für Rundfunk  
§ 8 Festlegung der Sendezeit  

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) 
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das Zweite 
Deutsche Fernsehen (ZDF), die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) oder von dieser hierfür anerkannte Einrichtungen 
der Freiwilligen Selbstkontrolle können jeweils in Richtlinien 
oder für den Einzelfall für Filme, auf die das Jugendschutzgesetz 
keine Anwendung findet, zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
um den Besonderheiten der Ausstrahlung von Filmen im Fern-
sehen, vor allem bei Fernsehserien, gerecht zu werden.  

(2) Für sonstige Sendeformate können die in Absatz 1 genann-
ten Stellen im Einzelfall zeitliche Beschränkungen vorsehen, 
wenn deren Ausgestaltung nach Thema, Themenbehandlung, 
Gestaltung oder Präsentation in einer Gesamtbewertung geeignet 
ist, Kinder oder Jugendliche in ihrer Entwicklung und Erziehung 
zu beeinträchtigen.  

§ 9 Ausnahmeregelungen  
(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zuständige 

Organ der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten, des Deutschlandradios und des ZDF sowie auf 
Antrag eines privaten Rundfunkveranstalters die KJM oder eine 
von dieser hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall von 
der Vermutung nach § 5 Abs. 2 abweichen. Dies gilt vor allem 
für Angebote, deren Bewertung länger als 15 Jahre zurückliegt. 
Die obersten Landesjugendbehörden sind von der abweichenden 
Bewertung zu unterrichten.  
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(2) Die Landesmedienanstalten können für digital verbreitete 
Programme des privaten Fernsehens durch übereinstimmende 
Satzungen festlegen, unter welchen Voraussetzungen ein Rund-
funkveranstalter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt, indem er 
diese Sendungen nur mit einer allein für diese verwandten 
Technik verschlüsselt oder vorsperrt. Der Rundfunkveranstalter 
hat sicherzustellen, dass die Freischaltung durch den Nutzer nur 
für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des jeweiligen Films 
möglich ist. Die Landesmedienanstalten bestimmen in den 
Satzungen nach Satz 1, insbesondere welche Anforderungen an 
die Verschlüsselung und Vorsperrung von Sendungen zur Ge-
währleistung eines effektiven Jugendschutzes zu stellen sind. 

§ 10 Programmankündigungen und Kenntlichma-
chung  

(1) § 5 Abs. 4 und 5 gilt für unverschlüsselte und nicht vorge-
sperrte Programmankündigungen mit Bewegtbildern entspre-
chend.  

(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbeeinträchtigende 
Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren anzuneh-
men ist, müssen durch akustische Zeichen angekündigt oder 
durch optische Mittel während der gesamten Sendung als unge-
eignet für die entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht 
werden.  

III. Abschnitt  Vorschriften für Telemedien 
§ 11 Jugendschutzprogramme  

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen 
nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 dadurch genügen, dass Angebote, die 
geeignet sind, die Entwicklung und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen zu beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes 
Jugendschutzprogramm programmiert werden oder dass es ihnen 
vorgeschaltet wird.  

(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur Aner-
kennung der Eignung vorgelegt werden. Die zuständige Lan-
desmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. Zu-
ständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, bei der der 
Antrag auf Anerkennung gestellt ist. Die Anerkennung ist auf 
fünf Jahre befristet. Verlängerung ist möglich.  

(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist Jugendschutzpro-
grammen zu erteilen, wenn sie einen nach Altersstufen differen-
zierten Zugang ermöglichen oder vergleichbar geeignet sind.  

(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden wenn die Vor-
aussetzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind.  

(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien 
verbreitet oder zugänglich macht, soll auch die für Kinder oder 
Jugendliche unbedenklichen Angebote für ein anerkanntes 
Jugendschutzprogramm programmieren, soweit dies zumutbar 
und ohne unverhältnismäßige Kosten möglich ist.  

(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines Jugendschutzpro-
gramms einen zeitlich befristeten Modellversuch mit neuen 
Verfahren, Vorkehrungen oder technischen Möglichkeiten zur 
Gewährleistung des Jugendschutzes zulassen.  

§ 12 Kennzeichnungspflicht  
Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentlichen in-

haltsgleich sind mit bespielten Videokassetten und mit anderen 
zur Weitergabe geeigneten, für die Wiedergabe auf oder das 
Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen program-
mierten Datenträgern (Bildträgern), die nach § 12 des Jugend-
schutzgesetzes gekennzeichnet oder für die jeweilige Altersstufe 
freigegeben sind, müssen auf eine vorhandene Kennzeichnung in 
ihrem Angebot deutlich hinweisen.  

IV. Abschnitt. Verfahren für Anbieter mit 
Ausnahme des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks 
§ 13 Anwendungsbereich  

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten nur für län-
derübergreifende Angebote.  

§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz  
(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft die Einhal-

tung der für die Anbieter geltenden Bestimmungen nach diesem 
Staatsvertrag. Sie trifft entsprechend den Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages die jeweiligen Entscheidungen.  

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird die Kom-
mission für Jugendmedienschutz (KJM) gebildet. Diese dient der 
jeweils zuständigen Landesmedienanstalt als Organ bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1. Auf Antrag der zustän-
digen Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit nichtlän-
derübergreifenden Angeboten gutachtlich befasst werden. Ab-
satz 5 bleibt unberührt.  

(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. Hiervon werden 
entsandt  

1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren der Lan-
desmedienanstalten, die von den Landesmedienanstal-
ten im Einvernehmen benannt werden,  

2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Landesbehörden,  

3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz zuständi-
gen obersten Bundesbehörde.  

Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Vertreter für den 
Fall seiner Verhinderung zu bestimmen. Die Amtsdauer der 
Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder beträgt fünf Jahre. 
Wiederberufung ist zulässig. Mindestens vier Mitglieder und 
stellvertretende Mitglieder sollen die Befähigung zum Richter-
amt haben. Den Vorsitz führt ein Direktor einer Landesmedien-
anstalt.  

(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder und Bediens-
tete der Institutionen der Europäischen Union, der Verfassungs-
organe des Bundes und der Länder, Gremienmitglieder und 
Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, 
des Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals 
„ARTE“ und der privaten Rundfunkveranstalter oder Anbieter 
von Telemedien sowie Bedienstete von an ihnen unmittelbar 
oder mittelbar im Sinne von § 28 des Rundfunkstaatsvertrages 
beteiligten Unternehmen.  

(5) Es können Prüfausschüsse gebildet werden. Jedem Prüfaus-
schuss muss mindestens jeweils ein in Absatz 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 
3 aufgeführtes Mitglied der KJM oder im Falle seiner Verhinde-
rung dessen Vertreter angehören. Die Prüfausschüsse entschei-
den jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der KJM. Zu Beginn der 
Amtsperiode der KJM wird die Verteilung der Prüfverfahren 
von der KJM festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäftsordnung 
der KJM festzulegen.  

(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben nach diesem Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. 
Die Regelung zur Vertraulichkeit nach § 24 des Rundfunkstaats-
vertrages gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der KJM zu 
anderen Organen der Landesmedienanstalten.  

(7) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
notwendigen Aufwendungen und Auslagen. Näheres regeln die 
Landesmedienanstalten durch übereinstimmende Satzungen.  

(8) Die Landesmedienanstalten stellen der KJM die notwendi-
gen personellen und sachlichen Mittel. zur Verfügung. Die KJM 
erstellt einen Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit.  

(9) Der Aufwand für die KJM wird aus dem Anteil der Lan-
desmedienanstalten nach § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaats-
vertrages gedeckt. Von den Verfahrensbeteiligten sind durch die 
zuständigen Landesmedienanstalten Kosten in angemessenem 
Umfang zu erheben. Näheres regeln die Landesmedienanstalten 
durch übereinstimmende Satzungen.  

(10) Den Sitz der Geschäftsstelle der KJM bestimmen die Mi-
nisterpräsidenten einvernehmlich durch Beschluss.  

§ 15 Mitwirkung der Gremien der Landesmedienan-
stalten  

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gremien der 
Landesmedienanstalten fortlaufend über ihre Tätigkeit. Sie 
bezieht die Gremienvorsitzenden in grundsätzlichen Angelegen-
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heiten, insbesondere bei der Erstellung von Satzungs- und 
Richtlinienentwürfen, ein.  

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der Landesme-
dienanstalten erlassen übereinstimmende Satzungen und Richtli-
nien zur Durchführung dieses Staatsvertrages. Sie stellen hierbei 
das Benehmen mit den in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und dem ZDF her und führen mit 
diesen und der KJM einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch in 
der Anwendung des Jugendmedienschutzes durch.  

§ 16 Zuständigkeit der KJM  
Die KJM ist zuständig für die abschließende Beurteilung von 

Angeboten nach diesem Staatsvertrag. Sie ist unbeschadet der 
Befugnisse von anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des 
Satzes 1 insbesondere zuständig für  

1. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsver-
trages,  

2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen 
Selbstkontrolle und die Rücknahme oder den Widerruf 
der Anerkennung,  

3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,  
4. die Festlegung von Ausnahmen nach § 9,  
5. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsselungs- 

und Vorsperrungstechnik,  
6. die Anerkennung von Jugendschutzprogrammen und 

für die Rücknahme oder den Widerruf der Anerken-
nung,  

7. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und 
für Anträge bei der Bundesprüfstelle auf Indizierung 
und  

8. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach die-
sem Staatsvertrag.  

§ 17 Verfahren der KJM  
(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; auf Antrag einer 

Landesmedienanstalt oder einer obersten Landesjugendbehörde 
hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten. Sie fasst ihre Beschlüsse 
mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Be-
schlüsse sind zu begründen. In der Begründung sind die wesent-
lichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen. Die 
Beschlüsse der KJM sind gegenüber den anderen Organen der 
zuständigen Landesmedienanstalt bindend. Sie sind deren Ent-
scheidungen zugrunde zu legen.  

(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für jugendgefähr-
dende Medien zusammenarbeiten und einen regelmäßigen 
Informationsaustausch pflegen.  

(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesmedienanstalten, 
den für den Jugendschutz zuständigen obersten Landesjugend-
behörden und der für den Jugendschutz zuständigen obersten 
Bundesbehörde erstmalig zwei Jahre nach ihrer Konstituierung 
und danach alle zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung 
der Bestimmungen dieses Staatsvertrages.  

§ 18 „jugendschutz.net“  
(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerichte-

te gemeinsame Stelle Jugendschutz aller Länder („jugend-
schutz.net“) ist organisatorisch an die KJM angebunden. Die 
Stelle „jugendschutz.net“ wird von den Landesmedienanstalten 
und den Ländern bis zum 31.Dezember 2008 gemeinsam finan-
ziert. Die näheren Einzelheiten der Finanzierung dieser Stelle 
durch die Länder legen die für den Jugendschutz zuständigen 
Minister der Länder in einem Statut durch Beschluss fest. Das 
Statut regelt auch die fachliche und haushaltsmäßige Unabhän-
gigkeit der Stelle.  

(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die KJM und die obersten 
Landesjugendbehörden bei deren Aufgaben.  

(3) „jugendschutz.net“ überprüft die Angebote der Telemedien. 
Daneben nimmt „jugendschutz.net“ auch Aufgaben der Beratung 
und Schulung bei Telemedien wahr.  

(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
weist „jugendschutz.net“ den Anbieter hierauf hin und infor-
miert die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle und die KJM hierüber.  

§ 19 Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle   
(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für 

Rundfunk und Telemedien gebildet werden.  
(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle 

überprüfen im Rahmen ihres satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages 
sowie der hierzu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen 
angeschlossenen Anbietern.  

(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages anzuerkennen, 
wenn  

1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten 
Prüfer gewährleistet ist und dabei auch Vertreter aus 
gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich 
in besonderer Weise mit Fragen des Jugendschutzes be-
fassen,  

2. eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl von 
Anbietern sichergestellt ist,  

3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, 
die in der Spruchpraxis einen wirksamen Kinder- und 
Jugendschutz zu gewährleisten geeignet sind,  

4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der 
Überprüfung, bei Veranstaltern auch die Vorlagepflicht, 
sowie mögliche Sanktionen regelt und eine Möglichkeit 
der Überprüfung der Entscheidungen auch auf Antrag 
von landesrechtlich bestimmten Trägern der Jugendhil-
fe vorsieht,  

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor ei-
ner Entscheidung gehört werden, die Entscheidung 
schriftlich begründet und den Beteiligten mitgeteilt 
wird und  

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.  
(4) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung 

durch die KJM. Zuständig ist die Landesmedienanstalt des 
Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist 
diejenige Landesmedienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf 
Anerkennung gestellt wurde. Die Einrichtung legt der KJM die 
für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen erforderli-
chen Unterlagen vor. Die Anerkennung ist auf vier Jahre befris-
tet. Verlängerung ist möglich.  

(5) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn Voraus-
setzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen sind oder 
sich die Spruchpraxis der Einrichtung nicht im Einklang mit dem 
geltenden Jugendschutzrecht befindet. Eine Entschädigung für 
Vermögensnachteile durch den Widerruf der Anerkennung wird 
nicht gewährt.  

(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkon-
trolle sollen sich über die Anwendung dieses Staatsvertrages 
abstimmen.  

V. Abschnitt. Vollzug für Anbieter mit Aus-
nahme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
§ 20 Aufsicht  

(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass ein 
Anbieter gegen die Bestimmungen dieses Staatsvertrages ver-
stoßen hat, trifft sie die erforderlichen Maßnahmen gegenüber 
dem Anbieter.  

(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zuständige Lan-
desmedienanstalt durch die KJM entsprechend den landesrecht-
lichen Regelungen die jeweilige Entscheidung.  

(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter mit dem 
Vorwurf heran, er habe gegen Bestimmungen dieses Staatsver-
trages verstoßen, und weist der Veranstalter nach, dass er die 
Sendung vor ihrer Ausstrahlung einer anerkannten Einrichtung, 
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der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages 
vorgelegt und deren Vorgaben beachtet hat, so sind Maßnahmen 
durch die KJM im Hinblick auf die Einhaltung der Bestimmun-
gen zum Jugendschutz durch den Veranstalter nur dann zulässig, 
wenn die Entscheidung oder die Unterlassung einer Entschei-
dung der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums über-
schreitet. Bei nichtvorlagefähigen Sendungen ist vor Maßnah-
men bei behaupteten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit 
Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM die 
anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, der der 
Rundfunkveranstalter angeschlossen ist, zu befassen; Satz 1 gilt 
entsprechend. Für Entscheidungen nach den §§ 8 und 9 gilt 
Satz 1 entsprechend.  

(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landes-
medienanstalt durch die KJM entsprechend § 59 Abs. 2 bis 4 des 
Rundfunkstaatsvertrages unter Beachtung der Regelungen zur 
Verantwortlichkeit nach den §§ 7 bis 10 des Telemediengesetzes 
die jeweilige Entscheidung.  

(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer anerkannten 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses 
Staatsvertrages an oder unterwirft er sich ihren Statuten, so ist 
bei behaupteten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit Aus-
nahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM zunächst 
diese Einrichtung mit den behaupteten Verstößen zu befassen. 
Maßnahmen nach Absatz 1 gegen den Anbieter durch die KJM 
sind nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder die Unter-
lassung einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des Beur-
teilungsspielraums überschreitet.  

(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem 
die Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder der 
Anbieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in Erman-
gelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich 
danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienan-
stalt zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung 
hervortritt.  

(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-Treten 
dieses Staatsvertrages die Anwendung der Bestimmungen der 
Absätze 3 und 5 insbesondere auf der Grundlage des Berichts 
der KJM nach § 17 Abs. 3 und von Stellungnahmen anerkannter 
Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle und der obersten 
Landesjugendbehörden.  

§ 21 Auskunftsansprüche  
(1) Ein Anbieter von Telemedien ist verpflichtet, der KJM 

Auskunft über die Angebote und über die zur Wahrung des 
Jugendschutzes getroffenen Maßnahmen zu geben und ihr auf 
Anforderung den unentgeltlichen Zugang zu den Angeboten zu 
Kontrollzwecken zu ermöglichen.  

(2) Der Abruf oder die Nutzung von Angeboten im Rahmen 
der Aufsicht, der Ahndung von Verstößen oder der Kontrolle ist 
unentgeltlich. Anbieter haben dies sicherzustellen. Der Anbieter 
darf seine Angebote nicht gegen den Abruf oder die Kenntnis-
nahme durch die zuständige Stelle sperren oder den Abruf oder 
die Kenntnisnahme erschweren.  

§ 22 Revision zum Bundesverwaltungsgericht.  
In einem gerichtlichen Verfahren kann die Revision zum Bun-

desverwaltungsgericht auch darauf gestützt werden, dass das 
angefochtene Urteil auf der Verletzung der Bestimmungen 
dieses Staatsvertrages beruhe.  

VI. Abschnitt. Ahndung von Verstößen der 
Anbieter mit Ausnahme des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks 
§ 23 Strafbestimmung  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Ange-
bote verbreitet oder zugänglich macht, die offensichtlich geeig-
net sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder 
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der beson-
deren Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer zu 
gefährden. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe 
bis zu 6 Monate oder die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze.  

§ 24 Ordnungswidrigkeiten  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder 

fahrlässig  
1. Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die  

a. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propagandamittel 
im Sinne des Strafgesetzbuches darstellen,  

b. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen verwenden,  

c. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen 
Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, 
rassische, religiöse oder durch Volkstum bestimmte 
Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen gegen sie auffordern oder die Menschen-
würde anderer dadurch angreifen, dass Teile der 
Bevölkerung oder eine vorbezeichnete Gruppe be-
schimpft, böswillig verächtlich gemacht oder ver-
leumdet werden,  

d. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eine unter der 
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene 
Handlung der in § 6 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer 
Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu 
stören, leugnen oder verharmlosen,  

e. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausame oder 
sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Men-
schen in einer Art schildern, die eine Verherrli-
chung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkei-
ten ausdrückt oder die das Grausame oder Un-
menschliche des Vorgangs in einer die Menschen-
würde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch 
bei virtuellen Darstellungen,  

f. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als Anleitung zu 
einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches ge-
nannten rechtswidrigen Tat dienen,  

g. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den Krieg verherr-
lichen,  

h. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen die Men-
schenwürde verstoßen insbesondere durch die Dar-
stellung von Menschen, die sterben oder schweren 
körperlichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen 
wiedergegeben wird, ohne dass ein .berechtigtes In-
teresse gerade für diese Form der Darstellung oder 
Berichterstattung vorliegt,  

i. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder oder Ju-
gendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Kör-
perhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtuellen 
Darstellungen,  

j. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 pornografisch 
sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Miss-
brauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexuel-
le Handlungen von Menschen mit Tieren zum Ge-
genstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Dar-
stellungen, oder  

k. entgegen § Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den Teilen B 
und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzgeset-
zes aufgenommen sind oder mit einem in dieser 
Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesent-
lichen inhaltsgleich sind,  

2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht, die in sonstiger Wei-
se pornografisch sind,  

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Angebote 
verbreitet oder zugänglich macht, die in den Teilen A 
und C der Liste nach §18 des Jugendschutzgesetzes 
aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste auf-
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genommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhalts-
gleich sind,  

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder zugäng-
lich macht, die geeignet sind, die Entwicklung von 
Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beein-
trächtigen, ohne dafür Sorge zu tragen, dass Kinder o-
der Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie übli-
cherweise nicht wahrnehmen,  

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Werbung oder 
Teleshopping für indizierte Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht,  

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 die Liste der ju-
gendgefährdenden Medien verbreitet oder zugänglich 
macht,  

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 einen dort ge-
nannten Hinweis gibt,  

8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten bestellt,  
9. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkungen nach 

§ 8 Abs. 2 verbreitet,  
10. Sendungen, deren Eignung zur Beeinträchtigung der 

Entwicklung nach § 5 Abs. 2 vermutet wird, verbreitet, 
ohne dass die KJM oder eine von dieser hierfür aner-
kannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle von 
der Vermutung gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 abgewichen 
ist,  

11. entgegen § 10 Abs. 1 Programmankündigungen mit 
Bewegtbildern außerhalb der geeigneten Sendezeit und 
unverschlüsselt verbreitet,  

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen verbreitet, ohne ihre 
Ausstrahlung durch akustische Zeichen anzukündigen 
oder durch optische Mittel während der gesamten Sen-
dung kenntlich zu machen,  

13. Angebote ohne den nach § 12 erforderlichen Hinweis 
verbreitet,  

14. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zu-
ständige Aufsichtsbehörde nach § 20 Abs. 1 nicht tätig 
wird,  

15. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Auskunftspflicht nicht 
nachkommt oder  

16. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote gegen den Abruf 
durch die zuständige Aufsichtsbehörde sperrt.  

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich  
1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder oder 

Jugendliche der betreffenden Altersstufe geeignet falsch 
kennzeichnet oder  

2. im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19 
Abs. 4 falsche Angaben macht.  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
500.000 Euro geahndet werden.  

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die zuständige 
Landesmedienanstalt. Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 1 
und des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedienanstalt des Landes, 
in dem die Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt wurde 
oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz, Wohnsitz oder in 
Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich 
danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienan-
stalt zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung 
hervortritt. Zuständig ist im Falle des Absatzes 2 Nr. 2 die 
Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der 
Freiwilligen Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach 
keine Zuständigkeit; so ist diejenige Landesmedienanstalt zu-
ständig, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die 
zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidungen durch 
die KJM.  

(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige 
Landesmedienanstalt die übrigen Landesmedienanstalten unver-
züglich zu unterrichten. Soweit ein Verfahren nach dieser Be-
stimmung in mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich 

die beteiligten Behörden über die Frage ab, welche Behörde das 
Verfahren fortführt.  

(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann bestimmen, dass 
Beanstandungen nach einem Rechtsverstoß gegen Regelungen 
dieses Staatsvertrages sowie rechtskräftige Entscheidungen in 
einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 oder 2 von 
dem betroffenen Anbieter in seinem Angebot verbreitet oder in 
diesem zugänglich gemacht werden. Inhalt und Zeitpunkt der 
Bekanntgabe sind durch die zuständige Landesmedienanstalt 
nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen.  

(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genannten Ord-
nungswidrigkeiten verjährt in sechs Monaten.  

VII. Abschnitt. Schlussbestimmungen 
§ 25 Änderung sonstiger Staatsverträge  

[Änderungen des Rundfunkstaatsvertrages, des ZDF-
Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages sowie 
des Mediendienste-Staatsvertrages; nicht abgedruckt.] 

§ 26 Geltungsdauer, Kündigung  
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann von 

jedem der vertragschließenden Länder zum Schluss des Kalen-
derjahres mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Die 
Kündigung kann erstmals zum 31. Dezember 2008 erfolgen. Das 
Vertragsverhältnis kann hinsichtlich § 20 Abs. 3 und 5 erstmals 
zum 31. Dezember 2008 mit einer halbjährlichen Frist zum 
Jahresende gesondert gekündigt werden. Wird der Staatsvertrag 
zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die Kündigung mit 
gleicher Frist jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. Die Kün-
digung eines Landes lässt das Vertragsverhältnis unter den 
übrigen Ländern unberührt, jedoch kann jedes der übrigen 
Länder das Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei Mona-
ten nach Eingang der Kündigungserklärung zum gleichen Zeit-
punkt kündigen.  

(2) Für die Kündigung der in § 25 geänderten Staatsverträge 
sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend.  

§ 27 Notifizierung  
Änderungen dieses Staatsvertrages unterliegen der Notifizie-

rungspflicht gemäß der Richtlinie 98/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der 
Richtlinie 98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften.  

§ 28 In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung  
(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. April 2003 in Kraft. Sind 

bis zum 31. März 2003 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der 
Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstands-
los.  

(2) Die Staats- oder Senatskanzlei des Vorsitzenden der Minis-
terpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit.  

(3) Die Staats- und Senatskanzleien der Länder werden er-
mächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des ZDF-
Staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages und des 
Mediendienste-Staatsvertrages in der Fassung, die sich aus § 25 
ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.  
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XIII. TELEMEDIENGESETZ 
(TMG),  Art. 1 des Gesetzes zur Vereinheitlichung von Vorschriften über bestimmte elektronische Informations- 
und Kommunikationsdienste (Elektronischer-Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz – ElGVG) vom 26. 
Februar 2007 (BGBl. I 2007, S. 179)

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Anwendungsbereich(1) Dieses Gesetz gilt für alle elektro-

nischen Informations- und Kommunikationsdienste, soweit sie 
nicht Telekommunikationsdienste nach § 3 Nr. 24 des Tele-
kommunikationsgesetzes, die ganz in der Übertragung von 
Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, telekommu-
nikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunika-
tionsgesetzes oder Rundfunk nach § 2 des Rundfunkstaatsvertra-
ges sind (Telemedien). Dieses Gesetz gilt für alle Anbieter 
einschließlich der öffentlichen Stellen unabhängig davon, ob für 
die Nutzung ein Entgelt erhoben wird.  

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Bereich der Besteuerung.  
(3) Das Telekommunikationsgesetz und die Pressegesetze 

bleiben unberührt.  
(4) Die an die Inhalte von Telemedien zu richtenden besonde-

ren Anforderungen ergeben sich aus dem Staatsvertrag für 
Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag).  

(5) Dieses Gesetz trifft weder Regelungen im Bereich des in-
ternationalen Privatrechts noch regelt es die Zuständigkeit der 
Gerichte. 

§ 2 Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieses Gesetzes  

1.  ist Diensteanbieter jede natürliche oder juristische Per-
son, die eigene oder fremde Telemedien zur Nutzung 
bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt, 

2.  ist niedergelassener Diensteanbieter jeder Anbieter, der 
mittels einer festen Einrichtung auf unbestimmte Zeit 
Telemedien geschäftsmäßig anbietet oder erbringt; der 
Standort der technischen Einrichtung allein begründet 
keine Niederlassung des Anbieters,  

3.  ist Nutzer jede natürliche oder juristische Person, die 
Telemedien nutzt, insbesondere um Informationen zu 
erlangen oder zugänglich zu machen,  

4.  sind Verteildienste Telemedien, die im Wege einer Ü-
bertragung von Daten ohne individuelle Anforderung 
gleichzeitig für eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern 
erbracht werden,  

5.  ist kommerzielle Kommunikation jede Form der Kom-
munikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren För-
derung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder 
des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sons-
tigen Organisation oder einer natürlichen Person dient, 
die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk 
oder einen freien Beruf ausübt; die Übermittlung der 
folgenden Angaben stellt als solche keine Form der 
kommerziellen Kommunikation dar: 
a)  Angaben, die unmittelbaren Zugang zur Tätigkeit 

des Unternehmens oder der Organisation oder Per-
son ermöglichen, wie insbesondere ein Domain- 
Name oder eine Adresse der elektronischen Post,  

b)  Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleistungen 
oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, ei-
ner Organisation oder Person, die unabhängig und 
insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung ge-
macht werden.  

Einer juristischen Person steht eine Personengesellschaft 
gleich, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben 
und Verbindlichkeiten einzugehen.  

§ 3 Herkunftslandprinzip  
(1) In der Bundesrepublik Deutschland niedergelassene 

Diensteanbieter und ihre Telemedien unterliegen den Anforde-
rungen des deutschen Rechts auch dann, wenn die Telemedien in 
einem anderen Staat innerhalb des Geltungsbereichs der Richtli-
nie 2000/ 31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (ABl. EG Nr. L 178 S. 1) 
geschäftsmäßig angeboten oder erbracht werden.  

(2) Der freie Dienstleistungsverkehr von Telemedien, die in 
der Bundesrepublik Deutschland von Diensteanbietern ge-
schäftsmäßig angeboten oder erbracht werden, die in einem 
anderen Staat innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 
2000/31/EG niedergelassen sind, wird nicht eingeschränkt. 
Absatz 5 bleibt unberührt.  

(3) Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt 
1.  die Freiheit der Rechtswahl,  
2.  die Vorschriften für vertragliche Schuldverhältnisse in 

Bezug auf Verbraucherverträge,  
3.  gesetzliche Vorschriften über die Form des Erwerbs von 

Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie 
der Begründung, Übertragung, Änderung oder Aufhe-
bung von dinglichen Rechten an Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten,  

4.  das für den Schutz personenbezogener Daten geltende 
Recht.  

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
1.  die Tätigkeit von Notaren sowie von Angehörigen ande-

rer Berufe, soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig sind, 
2.  die Vertretung von Mandanten und die Wahrnehmung 

ihrer Interessen vor Gericht, 
3.  die Zulässigkeit nicht angeforderter kommerzieller 

Kommunikationen durch elektronische Post,  
4.  Gewinnspiele mit einem einen Geldwert darstellenden 

Einsatz bei Glücksspielen, einschließlich Lotterien und 
Wetten, 

5.  die Anforderungen an Verteildienste, 
6.  das Urheberrecht, verwandte Schutzrechte, Rechte im 

Sinne der Richtlinie 87/54/EWG des Rates vom 16. De-
zember 1986 über den Rechtsschutz der Topographien 
von Halbleitererzeugnissen (ABl. EG Nr. L 24 S. 36) 
und der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. März 1996 über den 
rechtlichen Schutz von Datenbanken (ABl. EG Nr. L 77 
S. 20) sowie für gewerbliche Schutzrechte, 

7.  die Ausgabe elektronischen Geldes durch Institute, die 
gemäß Artikel 8 Abs. 1 der Richtlinie 2000/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Sep-
tember 2000 über die Aufnahme, Ausübung und Beauf-
sichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten (ABl. 
EG Nr. L 275 S. 39) von der Anwendung einiger oder 
aller Vorschriften dieser Richtlinie und von der Anwen-
dung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 20. März 2000 über die 
Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinsti-
tute (ABl. EG Nr. L 126 S. 1) freigestellt sind,  

8. Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die dem Kar-
tellrecht unterliegen, 

9. die von den §§ 12, 13a bis 13c, 55a, 83, 110a bis 110d, 
111b und 111c des Versicherungsaufsichtsgesetzes und 
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der Versicherungsberichterstattungs- Verordnung er-
fassten Bereiche, die Regelungen über das auf Versi-
cherungsverträge anwendbare Recht sowie für Pflicht-
versicherungen. 

(5) Das Angebot und die Erbringung von Telemedien durch 
einen Diensteanbieter, der in einem anderen Staat im Geltungs-
bereich der Richtlinie 2000/31/EG niedergelassen ist, unterliegen 
abweichend von Absatz 2 den Einschränkungen des innerstaatli-
chen Rechts, soweit dieses dem Schutz  

1.  der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
im Hinblick auf die Verhütung, Ermittlung, Aufklärung, 
Verfolgung und Vollstreckung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten, einschließlich des Jugendschutzes 
und der Bekämpfung der Hetze aus Gründen der Rasse, 
des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität 
sowie von Verletzungen der Menschenwürde einzelner 
Personen sowie die Wahrung nationaler Sicherheits- 
und Verteidigungsinteressen,  

2.  der öffentlichen Gesundheit, 
3.  der Interessen der Verbraucher, einschließlich des 

Schutzes von Anlegern,  
vor Beeinträchtigungen oder ernsthaften und schwerwiegenden 

Gefahren dient und die auf der Grundlage des innerstaatlichen 
Rechts in Betracht kommenden Maßnahmen in einem angemes-
senen Verhältnis zu diesen Schutzzielen stehen. Für das Verfah-
ren zur Einleitung von Maßnahmen nach Satz 1 – mit Ausnahme 
von gerichtlichen Verfahren einschließlich etwaiger Vorverfah-
ren und der Verfolgung von Straftaten einschließlich der Straf-
vollstreckung und von Ordnungswidrigkeiten – sieht Artikel 3 
Abs. 4 und 5 der Richtlinie 2000/31/EG Konsultations- und 
Informationspflichten vor. 

Abschnitt 2: Zulassungsfreiheit und Infor-
mationspflichten 
§ 4 Zulassungsfreiheit 

Telemedien sind im Rahmen der Gesetze zulassungs- und an-
meldefrei.  

§ 5 Allgemeine Informationspflichten  
(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel 

gegen Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen 
leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu 
halten:  

1.  den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelas-
sen sind, bei juristischen Personen zusätzlich die 
Rechtsform, den Vertretungsberechtigten und, sofern 
Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht 
werden, das Stamm- oder Grundkapital sowie, wenn 
nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt 
sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen,  

2.  Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktauf-
nahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen er-
möglichen, einschließlich der Adresse der elektroni-
schen Post,  

3.  soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten 
oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung be-
darf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde , 

4.  das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsre-
gister oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetra-
gen sind, und die entsprechende Registernummer,  

5.  soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne 
von Artikel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG 
des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im Sinne von Arti-
kel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/ EWG des Rates 
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Rege-
lung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnach-
weise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. 
EG Nr. L 209 S. 25, 1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geän-

dert durch die Richtlinie 97/38/ EG der Kommission 
vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 S. 31), angebo-
ten oder erbracht wird, Angaben über  
a)  die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehö-

ren, 
b)  die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, 

in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden 
ist,  

c)  die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen 
und dazu, wie diese zugänglich sind, 

6.  in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikati-
onsnummer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder 
eine Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c 
der Abgabenordnung besitzen, die Angabe dieser Num-
mer,  

7.  bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf 
Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
die sich in Abwicklung oder Liquidation befinden, die 
Angabe hierüber.  

(2) Weitergehende Informationspflichten nach anderen 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.  

§ 6 Besondere Informationspflichten bei kommerziel-
len Kommunikationen  

(1) Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikatio-
nen, die Telemedien oder Bestandteile von Telemedien sind, 
mindestens die folgenden Voraussetzungen zu beachten:  

1.  Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als sol-
che zu erkennen sein.  

2.  Die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag 
kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muss klar 
identifizierbar sein.  

3.  Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, 
Zugaben und Geschenke müssen klar als solche erkenn-
bar sein, und die Bedingungen für ihre Inanspruchnah-
me müssen leicht zugänglich sein sowie klar und un-
zweideutig angegeben werden.  

4.  Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharak-
ter müssen klar als solche erkennbar und die Teilnah-
mebedingungen leicht zugänglich sein sowie klar und 
unzweideutig angegeben werden.  

(2) Werden kommerzielle Kommunikationen per elektroni-
scher Post versandt, darf in der Kopf- und Betreffzeile weder der 
Absender noch der kommerzielle Charakter der Nachricht ver-
schleiert oder verheimlicht werden. Ein Verschleiern oder Ver-
heimlichen liegt dann vor, wenn die Kopf- und Betreffzeile 
absichtlich so gestaltet sind, dass der Empfänger vor Einsicht-
nahme in den Inhalt der Kommunikation keine oder irreführende 
Informationen über die tatsächliche Identität des Absenders oder 
den kommerziellen Charakter der Nachricht erhält.  

(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb bleiben unberührt.  

Abschnitt 3: Verantwortlichkeit 
§ 7 Allgemeine Grundsätze 

(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur 
Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verant-
wortlich.  

(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht ver-
pflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Infor-
mationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die 
auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach 
den allgemeinen Gesetzen bleiben auch im Falle der Nichtver-
antwortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unbe-
rührt. Das Fernmeldegeheimnis nach § 88 des Telekommunika-
tionsgesetzes ist zu wahren.  
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§ 8 Durchleitung von Informationen  
(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in 

einem Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den 
Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie  

1.  die Übermittlung nicht veranlasst,  
2.  den Adressaten der übermittelten Informationen nicht 

ausgewählt und  
3.  die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder 

verändert haben.  
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter 

absichtlich mit einem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, 
um rechtswidrige Handlungen zu begehen.  

(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die 
Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch die automati-
sche kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen, 
soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im Kommu-
nikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger 
gespeichert werden, als für die Übermittlung üblicherweise 
erforderlich ist.  

§ 9 Zwischenspeicherung zur beschleunigten Über-
mittlung von Informationen  

Diensteanbieter sind für eine automatische, zeitlich begrenzte 
Zwischenspeicherung, die allein dem Zweck dient, die Übermitt-
lung fremder Informationen an andere Nutzer auf deren Anfrage 
effizienter zu gestalten, nicht verantwortlich, sofern sie 

1.  die Informationen nicht verändern,  
2.  die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen 

beachten,  
3.  die Regeln für die Aktualisierung der Informationen, 

die in weithin anerkannten und verwendeten Industrie-
standards festgelegt sind, beachten,  

4.  die erlaubte Anwendung von Technologien zur Samm-
lung von Daten über die Nutzung der Informationen, die 
in weithin anerkannten und verwendeten Industriestan-
dards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen und  

5.  unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift 
gespeicherte Informationen zu entfernen oder den Zu-
gang zu ihnen zu sperren, sobald sie Kenntnis davon er-
halten haben, dass die Informationen am ursprünglichen 
Ausgangsort der Übertragung aus dem Netz entfernt 
wurden oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde oder 
ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfer-
nung oder Sperrung angeordnet hat.  

§ 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  

§ 10 Speicherung von Informationen  
Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für ei-

nen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern  
1.  sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung 

oder der Information haben und ihnen im Falle von 
Schadensersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder 
Umstände bekannt sind, aus denen die rechtswidrige 
Handlung oder die Information offensichtlich wird, oder  

2.  sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Informati-
on zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, so-
bald sie diese Kenntnis erlangt haben.  

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem 
Diensteanbieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird.  

Abschnitt 4: Datenschutz 
§ 11 Anbieter-Nutzer-Verhältnis 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für die Er-
hebung und Verwendung personenbezogener Daten der Nutzer 
von Telemedien, soweit die Bereitstellung solcher Dienste 

1.  im Dienst- und Arbeitsverhältnis zu ausschließlich be-
ruflichen oder dienstlichen Zwecken oder  

2.  innerhalb von oder zwischen nicht öffentlichen Stellen 
oder öffentlichen Stellen ausschließlich zur Steuerung 
von Arbeits- oder Geschäftsprozessen erfolgt.  

(2) Nutzer im Sinne dieses Abschnitts ist jede natürliche Per-
son, die Telemedien nutzt, insbesondere um Informationen zu 
erlangen oder zugänglich zu machen.  

(3) Bei Telemedien, die überwiegend in der Übertragung von 
Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, gelten für die 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten der Nut-
zer nur § 12 Abs. 3, § 15 Abs. 8 und § 16 Abs. 2 Nr. 2 und 5. 

§ 12 Grundsätze 
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten zur Be-

reitstellung von Telemedien nur erheben und verwenden, soweit 
dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, die sich aus-
drücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt oder der Nutzer 
eingewilligt hat.  

(2) Der Diensteanbieter darf für die Bereitstellung von Tele-
medien erhobene personenbezogene Daten für andere Zwecke 
nur verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechts-
vorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es 
erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.  

(3) Der Diensteanbieter darf die Bereitstellung von Telemedien 
nicht von der Einwilligung des Nutzers in eine Verwendung 
seiner Daten für andere Zwecke abhängig machen, wenn dem 
Nutzer ein anderer Zugang zu diesen Telemedien nicht oder in 
nicht zumutbarer Weise möglich ist. 

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils gelten-
den Vorschriften für den Schutz personenbezogener Daten 
anzuwenden, auch wenn die Daten nicht automatisiert verarbei-
tet werden.  

§ 13 Pflichten des Diensteanbieters 
(1) Der Diensteanbieter hat den Nutzer zu Beginn des Nut-

zungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbei-
tung seiner Daten in Staaten außerhalb des Anwendungsbereichs 
der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. EG Nr. L 281 S. 31) in allgemein verständ-
licher Form zu unterrichten, sofern eine solche Unterrichtung 
nicht bereits erfolgt ist. Bei einem automatisierten Verfahren, 
das eine spätere Identifizierung des Nutzers ermöglicht und eine 
Erhebung oder Verwendung personenbezogener Daten vorberei-
tet, ist der Nutzer zu Beginn dieses Verfahrens zu unterrichten. 
Der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit 
abrufbar sein. 

(2) Die Einwilligung kann elektronisch erklärt werden, wenn 
der Diensteanbieter sicherstellt, dass  

1.  der Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig er-
teilt hat,  

2.  die Einwilligung protokolliert wird,  
3.  der Nutzer den Inhalt der Einwilligung jederzeit abrufen 

kann und  
4.  der Nutzer die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen kann.  
(3) Der Diensteanbieter hat den Nutzer vor Erklärung der Ein-

willigung auf das Recht nach Absatz 2 Nr. 4 hinzuweisen. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Der Diensteanbieter hat durch technische und organisatori-
sche Vorkehrungen sicherzustellen, dass 

1.  der Nutzer die Nutzung des Dienstes jederzeit beenden 
kann,  

2.  die anfallenden personenbezogenen Daten über den Ab-
lauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittel-
bar nach deren Beendigung gelöscht oder in den Fällen 
des Satzes 2 gesperrt werden,  

3.  der Nutzer Telemedien gegen Kenntnisnahme Dritter 
geschützt in Anspruch nehmen kann,  
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4.  die personenbezogenen Daten über die Nutzung ver-
schiedener Telemedien durch denselben Nutzer getrennt 
verwendet werden können,  

5.  Daten nach § 15 Abs. 2 nur für Abrechungszwecke zu-
sammengeführt werden können und  

6.  Nutzungsprofile nach § 15 Abs. 3 nicht mit Angaben 
zur Identifikation des Trägers des Pseudonyms zusam-
mengeführt werden können.  

An die Stelle der Löschung nach Satz 1 Nr. 2 tritt eine Sper-
rung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder 
vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.  

(5) Die Weitervermittlung zu einem anderen Diensteanbieter 
ist dem Nutzer anzuzeigen.  

(6) Der Diensteanbieter hat die Nutzung von Telemedien und 
ihre Bezahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, 
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der Nutzer ist 
über diese Möglichkeit zu informieren.  

(7) Der Diensteanbieter hat dem Nutzer nach Maßgabe von § 
34 des Bundesdatenschutzgesetzes auf Verlangen Auskunft über 
die zu seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten 
Daten zu erteilen. Die Auskunft kann auf Verlangen des Nutzers 
auch elektronisch erteilt werden. 

§ 14 Bestandsdaten  
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines 

Nutzers nur erheben und verwenden, soweit sie für die Begrün-
dung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertrags-
verhältnisses zwischen dem Diensteanbieter und dem Nutzer 
über die Nutzung von Telemedien erforderlich sind (Bestandsda-
ten).  

(2) Auf Anordnung der zuständigen Stellen darf der 
Diensteanbieter im Einzelfall Auskunft über Bestandsdaten 
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefah-
renabwehr durch die Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung 
der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des 
Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der 
Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.  

§ 15 Nutzungsdaten  
(1) Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten eines 

Nutzers nur erheben und verwenden, soweit dies erforderlich ist, 
um die Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen und 
abzurechnen (Nutzungsdaten). Nutzungsdaten sind insbesondere  

1.  Merkmale zur Identifikation des Nutzers,  
2.  Angaben über Beginn und Ende sowie des Umfangs der 

jeweiligen Nutzung und  
3.  Angaben über die vom Nutzer in Anspruch genomme-

nen Telemedien.  
(2) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten eines Nutzers über 

die Inanspruchnahme verschiedener Telemedien zusammenfüh-
ren, soweit dies für Abrechnungszwecke mit dem Nutzer erfor-
derlich ist. 

3) Der Diensteanbieter darf für Zwecke der Werbung, der 
Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Tele-
medien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen 
erstellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Der 
Diensteanbieter hat den Nutzer auf sein Widerspruchsrecht im 
Rahmen der Unterrichtung nach § 13 Abs. 1 hinzuweisen. Diese 
Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über den Träger des 
Pseudonyms zusammengeführt werden.  

(4) Der Diensteanbieter darf Nutzungsdaten über das Ende des 
Nutzungsvorgangs hinaus verwenden, soweit sie für Zwecke der 
Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich sind (Abrechnungsda-
ten). Zur Erfüllung bestehender gesetzlicher, satzungsmäßiger 

oder vertraglicher Aufbewahrungsfristen darf der Diensteanbie-
ter die Daten sperren. 

(5) Der Diensteanbieter darf an andere Diensteanbieter oder 
Dritte Abrechnungsdaten übermitteln, soweit dies zur Ermittlung 
des Entgelts und zur Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich 
ist. Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten einen Vertrag über 
den Einzug des Entgelts geschlossen, so darf er diesem Dritten 
Abrechnungsdaten übermitteln, soweit es für diesen Zweck 
erforderlich ist. Zum Zwecke der Marktforschung anderer 
Diensteanbieter dürfen anonymisierte Nutzungsdaten übermittelt 
werden. § 14 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(6) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von Teleme-
dien darf Anbieter, Zeitpunkt, Dauer, Art, Inhalt und Häufigkeit 
bestimmter von einem Nutzer in Anspruch genommener Tele-
medien nicht erkennen lassen, es sei denn, der Nutzer verlangt 
einen Einzelnachweis. 

(7) Der Diensteanbieter darf Abrechnungsdaten, die für die 
Erstellung von Einzelnachweisen über die Inanspruchnahme 
bestimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers verarbeitet 
werden, höchstens bis zum Ablauf des sechsten Monats nach 
Versendung der Rechnung speichern. Werden gegen die Entgelt-
forderung innerhalb dieser Frist Einwendungen erhoben oder 
diese trotz Zahlungsaufforderung nicht beglichen, dürfen die 
Abrechnungsdaten weiter gespeichert werden, bis die Einwen-
dungen abschließend geklärt sind oder die Entgeltforderung 
beglichen ist. 

(8) Liegen dem Diensteanbieter zu dokumentierende tatsächli-
che Anhaltspunkte vor, dass seine Dienste von bestimmten 
Nutzern in der Absicht in Anspruch genommen werden, das 
Entgelt nicht oder nicht vollständig zu entrichten, darf er die 
personenbezogenen Daten dieser Nutzer über das Ende des 
Nutzungsvorgangs sowie die in Absatz 7 genannte Speicherfrist 
hinaus nur verwenden, soweit dies für Zwecke der Rechtsverfol-
gung erforderlich ist. Der Diensteanbieter hat die Daten unver-
züglich zu löschen, wenn die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht 
mehr vorliegen oder die Daten für die Rechtsverfolgung nicht 
mehr benötigt werden. Der betroffene Nutzer ist zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des mit der Maßnahme verfolgten 
Zweckes möglich ist. 

Abschnitt 5: Bußgeldvorschriften  
§ 16 Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer absichtlich entgegen § 6 Abs. 
2 Satz 1 den Absender oder den kommerziellen Charakter der 
Nachricht verschleiert oder verheimlicht.  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1.  entgegen § 5 Abs. 1 eine Information nicht, nicht richtig 

oder nicht vollständig verfügbar hält,  
2.  entgegen § 12 Abs. 3 die Bereitstellung von Telemedien 

von einer dort genannten Einwilligung abhängig macht,  
3.  entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 oder 2 den Nutzer nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig un-
terrichtet,  

4.  einer Vorschrift des § 13 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 4 oder 
5 über eine dort genannte Pflicht zur Sicherstellung zu-
widerhandelt,  

5.  entgegen § 14 Abs. 1 oder § 15 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 
8 Satz 1 oder 2 personenbezogene Daten erhebt oder 
verwendet oder nicht oder nicht rechtzeitig löscht oder  

6.  entgegen § 15 Abs. 3 Satz 3 ein Nutzungsprofil mit Da-
ten über den Träger des Pseudonyms zusammenführt.  

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 
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XIV.  BUNDESDATENSCHUTZGESETZ 
(BDSG) vom 20. Dezember 1990 (BGBl I 1990, S. 2954), 
neugefasst durch Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl I 2003, S. 66), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. August 2006 (BGBl. I 2006, S. 1970) 

 

Erster Abschnitt. Allgemeine und gemein-
same Bestimmungen 
§ 1 Zweck und Anwendungsbereich des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu 
schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezo-
genen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

(2) Dieses Gesetz gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten durch 

1. öffentliche Stellen des Bundes, 
2. öffentliche Stellen der Länder, soweit der Datenschutz 

nicht durch Landesgesetz geregelt ist und soweit sie 
a)  Bundesrecht ausführen oder 
b)  als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich 

nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt, 
3. nicht-öffentliche Stellen, soweit sie die Daten unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen verarbeiten, 
nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder aus 
nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder 
dafür erheben, es sei denn, die Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für per-
sönliche oder familiäre Tätigkeiten. 

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf perso-
nenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung 
anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes 
vor. Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhal-
tungspflichten oder von Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-
nissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt 
unberührt. 

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen denen des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vor, soweit bei der Ermittlung des 
Sachverhalts personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

(5) Dieses Gesetz findet keine Anwendung, sofern eine in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum belegene verantwortliche Stelle perso-
nenbezogene Daten im Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt, es 
sei denn, dies erfolgt durch eine Niederlassung im Inland. Dieses 
Gesetz findet Anwendung, sofern eine verantwortliche Stelle, 
die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum belegen ist, personenbezogene Daten im 
Inland erhebt, verarbeitet oder nutzt. Soweit die verantwortliche 
Stelle nach diesem Gesetz zu nennen ist, sind auch Angaben 
über im Inland ansässige Vertreter zu machen. Die Sätze 2 und 3 
gelten nicht, sofern Datenträger nur zum Zweck des Transits 
durch das Inland eingesetzt werden. § 38 Abs. 1 Satz 1 bleibt 
unberührt. 

§ 2 Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen 
(1) Öffentliche Stellen des Bundes sind die Behörden, die Or-

gane der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organi-
sierte Einrichtungen des Bundes, der bundesunmittelbaren 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. 
Als öffentliche Stellen gelten die aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unter-
nehmen, solange ihnen ein ausschließliches Recht nach dem 
Postgesetz zusteht. 

(2) Öffentliche Stellen der Länder sind die Behörden, die Or-
gane der Rechtspflege und andere öffentlich-rechtlich organi-
sierte Einrichtungen eines Landes, einer Gemeinde, eines Ge-
meindeverbandes und sonstiger der Aufsicht des Landes unter-
stehender juristischer Personen des öffentlichen Rechts sowie 
deren Vereinigungen ungeachtet ihrer Rechtsform. 

(3) Vereinigungen des privaten Rechts von öffentlichen Stellen 
des Bundes und der Länder, die Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung wahrnehmen, gelten ungeachtet der Beteiligung 
nicht-öffentlicher Stellen als öffentliche Stellen des Bundes, 
wenn 

1. sie über den Bereich eines Landes hinaus tätig werden 
oder 

2. dem Bund die absolute Mehrheit der Anteile gehört o-
der die absolute Mehrheit der Stimmen zusteht. 

Andernfalls gelten sie als öffentliche Stellen der Länder. 
(4) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische 

Personen, Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des 
privaten Rechts, soweit sie nicht unter die Absätze 1 bis 3 fallen. 
Nimmt eine nicht-öffentliche Stelle hoheitliche Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung wahr, ist sie insoweit öffentliche Stelle 
im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen 
 (1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persön-

liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person (Betroffener). 

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen. Eine nicht automatisierte Datei ist 
jede nicht automatisierte Sammlung personenbezogener Daten, 
die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen 
zugänglich ist und ausgewertet werden kann. 

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffe-
nen. 

(4) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, 
Sperren und Löschen personenbezogener Daten. Im Einzelnen 
ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren: 

1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 
personenbezogener Daten auf einem Datenträger zum 
Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter 
personenbezogener Daten, 

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch 
Datenverarbeitung gewonnener personenbezogener Da-
ten an einen Dritten in der Weise, dass 

a)  die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
b)  der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehalte-

ne Daten einsieht oder abruft, 
4. Sperren das Kennzeichnen gespeicherter personenbezo-

gener Daten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nut-
zung einzuschränken, 

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter perso-
nenbezogener Daten. 

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, 
soweit es sich nicht um Verarbeitung handelt. 

(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Da-
ten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
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ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können. 

(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und ande-
rer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem 
Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder 
wesentlich zu erschweren. 

(7) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die per-
sonenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder 
nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. 

(8) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. 
Dritter ist jede Person oder Stelle außerhalb der verantwortlichen 
Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie Personen und 
Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum personenbe-
zogene Daten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. 

(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben 
über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

(10) Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungs-
medien sind Datenträger, 

1. die an den Betroffenen ausgegeben werden, 
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speiche-

rung hinaus durch die ausgebende oder eine andere 
Stelle automatisiert verarbeitet werden können und 

3. bei denen der Betroffene diese Verarbeitung nur durch 
den Gebrauch des Mediums beeinflussen kann. 

§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit 
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen 

haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder so wenig perso-
nenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anony-
misierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit 
dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht. 

§ 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten sind nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine 
andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der 
Betroffene eingewilligt hat. 

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erhe-
ben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, 
wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor-
aussetzt oder 

2.a) die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach 
oder der Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen 
Personen oder Stellen erforderlich macht oder 

b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismä-
ßigen Aufwand erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden. 

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erho-
ben, so ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis 
erlangt hat, von der verantwortlichen Stelle über 

1. die Identität der verantwortlichen Stelle, 
2. die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung und 
3. die Kategorien von Empfängern nur, soweit der Betrof-

fene nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der 
Übermittlung an diese rechnen muss, 

zu unterrichten. Werden personenbezogene Daten beim Betrof-
fenen aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft 
verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung 
für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene 
hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 

Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder 
auf Verlangen, ist er über die Rechtsvorschrift und über die 
Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären. 

§ 4a Einwilligung 
(1) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien 

Entscheidung des Betroffenen beruht. Er ist auf den vorgesehe-
nen Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie, 
soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder 
auf Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilli-
gung hinzuweisen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform, 
soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form 
angemessen ist. Soll die Einwilligung zusammen mit anderen 
Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervor-
zuheben. 

(2) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein be-
sonderer Umstand im Sinne von Absatz 1 Satz 3 auch dann vor, 
wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck 
erheblich beeinträchtigt würde. In diesem Fall sind der Hinweis 
nach Absatz 1 Satz 2 und die Gründe, aus denen sich die erheb-
liche Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszwecks 
ergibt, schriftlich festzuhalten. 

(3) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 
Abs. 9) erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die 
Einwilligung darüber hinaus ausdrücklich auf diese Daten 
beziehen. 

§ 4b Übermittlung personenbezogener Daten ins 
Ausland sowie an über- oder zwischenstaatliche 
Stellen 

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 
1. in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
2. in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum oder 
3. der Organe und Einrichtungen der Europäischen Ge-

meinschaften 
gelten § 15 Abs. 1, § 16 Abs. 1 und §§ 28 bis 30 nach Maßga-

be der für diese Übermittlung geltenden Gesetze und Vereinba-
rungen, soweit die Übermittlung im Rahmen von Tätigkeiten 
erfolgt, die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des 
Rechts der Europäischen Gemeinschaften fallen. 

(2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 
nach Absatz 1, die nicht im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt, die 
ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Rechts der 
Europäischen Gemeinschaften fallen, sowie an sonstige auslän-
dische oder über- oder zwischenstaatliche Stellen gilt Absatz 1 
entsprechend. Die Übermittlung unterbleibt, soweit der Betrof-
fene ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung hat, insbesondere wenn bei den in Satz 1 genannten 
Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet 
ist. Satz 2 gilt nicht, wenn die Übermittlung zur Erfüllung eige-
ner Aufgaben einer öffentlichen Stelle des Bundes aus zwingen-
den Gründen der Verteidigung oder der Erfüllung über- oder 
zwischenstaatlicher Verpflichtungen auf dem Gebiet der Krisen-
bewältigung oder Konfliktverhinderung oder für humanitäre 
Maßnahmen erforderlich ist. 

(3) Die Angemessenheit des Schutzniveaus wird unter Berück-
sichtigung aller Umstände beurteilt, die bei einer Datenübermitt-
lung oder einer Kategorie von Datenübermittlungen von Bedeu-
tung sind; insbesondere können die Art der Daten, die Zweckbe-
stimmung, die Dauer der geplanten Verarbeitung, das Herkunfts- 
und das Endbestimmungsland, die für den betreffenden Empfän-
ger geltenden Rechtsnormen sowie die für ihn geltenden Stan-
desregeln und Sicherheitsmaßnahmen herangezogen werden. 

 (4) In den Fällen des § 16 Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet die über-
mittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner 
Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, dass er davon 
auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die Unterrichtung 
die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohl des 
Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde. 

 (5) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. 



 Bundesdatenschutzgesetz 

 95

 (6) Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist auf den 
Zweck hinzuweisen, zu dessen Erfüllung die Daten übermittelt 
werden. 

§ 4c Ausnahmen 
(1) Im Rahmen von Tätigkeiten, die ganz oder teilweise in den 

Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Gemeinschaf-
ten fallen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
andere als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen, auch wenn bei 
ihnen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet 
ist, zulässig, sofern 

1. der Betroffene seine Einwilligung gegeben hat, 
2. die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwi-

schen dem Betroffenen und der verantwortlichen Stelle 
oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnah-
men, die auf Veranlassung des Betroffenen getroffen 
worden sind, erforderlich ist, 

3. die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung ei-
nes Vertrags erforderlich ist, der im Interesse des Be-
troffenen von der verantwortlichen Stelle mit einem 
Dritten geschlossen wurde oder geschlossen werden 
soll, 

4. die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor 
Gericht erforderlich ist, 

5. die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Inte-
ressen des Betroffenen erforderlich ist oder 

6. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur In-
formation der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder 
der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Ein-
sichtnahme offen steht, soweit die gesetzlichen Voraus-
setzungen im Einzelfall gegeben sind. 

Die Stelle, an die die Daten übermittelt werden, ist darauf hin-
zuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck 
verarbeitet oder genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie 
übermittelt werden. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 Satz 1 kann die zuständige 
Aufsichtsbehörde einzelne Übermittlungen oder bestimmte 
Arten von Übermittlungen personenbezogener Daten an andere 
als die in § 4b Abs. 1 genannten Stellen genehmigen, wenn die 
verantwortliche Stelle ausreichende Garantien hinsichtlich des 
Schutzes des Persönlichkeitsrechts und der Ausübung der damit 
verbundenen Rechte vorweist; die Garantien können sich insbe-
sondere aus Vertragsklauseln oder verbindlichen Unternehmens-
regelungen ergeben. Bei den Post- und Telekommunikationsun-
ternehmen ist der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit zuständig. Sofern die Übermittlung 
durch öffentliche Stellen erfolgen soll, nehmen diese die Prüfung 
nach Satz 1 vor. 

(3) Die Länder teilen dem Bund die nach Absatz 2 Satz 1 er-
gangenen Entscheidungen mit. 

§ 4d Meldepflicht 
(1) Verfahren automatisierter Verarbeitungen sind vor ihrer 

Inbetriebnahme von nicht-öffentlichen verantwortlichen Stellen 
der zuständigen Aufsichtsbehörde und von öffentlichen verant-
wortlichen Stellen des Bundes sowie von den Post- und Tele-
kommunikationsunternehmen dem Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit nach Maßgabe von § 
4e zu melden. 

(2) Die Meldepflicht entfällt, wenn die verantwortliche Stelle 
einen Beauftragten für den Datenschutz bestellt hat. 

(3) Die Meldepflicht entfällt ferner, wenn die verantwortliche 
Stelle personenbezogene Daten für eigene Zwecke erhebt, 
verarbeitet oder nutzt, hierbei höchstens neun Personen mit der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten 
beschäftigt und entweder eine Einwilligung der Betroffenen 
vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses mit den Betroffenen dient. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich um automa-
tisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschäftsmäßig perso-
nenbezogene Daten von der jeweiligen Stelle 

1.  zum Zweck der Übermittlung oder 
2. zum Zweck der anonymisierten Übermittlung 

gespeichert werden. 
(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken 

für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unter-
liegen sie der Prüfung vor Beginn der Verarbeitung (Vorab-
kontrolle). Eine Vorabkontrolle ist insbesondere durchzuführen, 
wenn 

1.  besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) 
verarbeitet werden oder 

2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu be-
stimmt ist, die Persönlichkeit des Betroffenen zu bewer-
ten einschließlich seiner Fähigkeiten, seiner Leistung 
oder seines Verhaltens, 

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Ein-
willigung des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung der Zweckbestimmung eines Vertragsver-
hältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses mit 
dem Betroffenen dient. 

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der Beauftragte für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Dieser nimmt die 
Vorabkontrolle nach Empfang der Übersicht nach § 4g Abs. 2 
Satz 1 vor. Er hat sich in Zweifelsfällen an die Aufsichtsbehörde 
oder bei den Post- und Telekommunikationsunternehmen an den 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit zu wenden. 

§ 4e Inhalt der Meldepflicht 
Sofern Verfahren automatisierter Verarbeitungen meldepflich-

tig sind, sind folgende Angaben zu machen: 
1. Name oder Firma der verantwortlichen Stelle, 
2. Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige ge-

setzliche oder nach der Verfassung des Unternehmens 
berufene Leiter und die mit der Leitung der Datenver-
arbeitung beauftragten Personen, 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle, 
4. Zweckbestimmungen der Datenerhebung, -verarbeitung 

oder -nutzung, 
5. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen 

und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien, 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die 

Daten mitgeteilt werden können, 
7. Regelfristen für die Löschung der Daten, 
8. eine geplante Datenübermittlung in Drittstaaten, 
9. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vor-

läufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach § 9 zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung ange-
messen sind. 

§ 4d Abs. 1 und 4 gilt für die Änderung der nach Satz 1 mitge-
teilten Angaben sowie für den Zeitpunkt der Aufnahme und der 
Beendigung der meldepflichtigen Tätigkeit entsprechend. 

§ 4f Beauftragter für den Datenschutz 
(1) Öffentliche und nicht öffentliche Stellen, die personenbe-

zogene Daten automatisiert  verarbeiten , haben einen Beauftrag-
ten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht-
öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats 
nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, 
wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel mindes-
tens 20 Personen beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 
für die nicht-öffentlichen Stellen, die in der Regel höchstens 
neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigen. Soweit aufgrund der 
Struktur einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die Bestel-
lung eines Beauftragten für den Datenschutz für mehrere Berei-
che. Soweit nicht-öffentliche Stellen automatisierte Verarbeitun-
gen vornehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder 
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personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Über-
mittlung oder der anonymisierten Übermittlung automatisiert 
verarbeiten, haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der 
automatisierten Verarbeitung beschäftigten Personen einen 
Beauftragten  zu bestellen. 

(2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt 
werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche 
Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Das Maß der erforderli-
chen Fachkunde bestimmt sich insbesondere nach dem Umfang 
der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und dem 
Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die die verantwort-
liche Stelle erhebt oder verwendet. Zum Beauftragten für den 
Datenschutz kann auch eine Person außerhalb der verantwortli-
chen Stelle bestellt werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf 
personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen 
Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 
der Abgabenordnung, unterliegen. Öffentliche Stellen können 
mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen Bediensteten aus 
einer anderen öffentlichen Stelle zum Beauftragten für den 
Datenschutz bestellen. 

(3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der 
öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle unmittelbar zu un-
terstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet 
des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung 
seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum 
Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender An-
wendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches, bei nicht-
öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, 
widerrufen werden. 

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegen-
heit über die Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die 
Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit 
er nicht davon durch den Betroffenen befreit wird. 

(4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei seiner 
Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die dem Leiter oder 
einer bei der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle beschäf-
tigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweige-
rungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Beauftragten für 
den Datenschutz und dessen Hilfspersonal zu. Über die Aus-
übung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnis-
verweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei 
denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeige-
führt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des 
Beauftragten für den Datenschutz reicht, unterliegen seine Akten 
und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot. 

(5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen haben den 
Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie 
Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Betroffene können sich jederzeit an den Beauftragten für 
den Datenschutz wenden. 

§ 4g Aufgaben des Beauftragten für den Datenschutz 
(1) Der Beauftragte für den Datenschutz wirkt auf die Einhal-

tung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Daten-
schutz hin. Zu diesem Zweck kann sich der Beauftragte für den 
Datenschutz in Zweifelsfällen an die für die Datenschutzkontrol-
le bei der verantwortlichen Stelle zuständige Behörde wenden. 
Er kann die Beratung nach § 38 Abs. 1 Satz 2 in Anspruch 
nehmen. Er hat insbesondere 

1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbei-
tungsprogramme, mit deren Hilfe personenbezogene 
Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu 
diesem Zweck ist er über Vorhaben der automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu 
unterrichten, 

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten täti-
gen Personen durch geeignete Maßnahmen mit den 
Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderen Vorschrif-
ten über den Datenschutz und mit den jeweiligen be-
sonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu 
machen. 

(2) Dem Beauftragten für den Datenschutz ist von der verant-
wortlichen Stelle eine Übersicht über die in § 4e Satz 1 genann-
ten Angaben sowie über zugriffsberechtigte Personen zur Verfü-
gung zu stellen. Der Beauftragte für den Datenschutz macht die 
Angaben nach § 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 auf Antrag jedermann in 
geeigneter Weise verfügbar.(2a) Soweit bei einer nichtöffentli-
chen Stelle keine Verpflichtung zur Bestellung eines Beauftrag-
ten für den Datenschutz besteht, hat der Leiter der nichtöffentli-
chen Stelle die Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1 und 
2 in anderer Weise sicherzustellen. 

(3) Auf die in § 6 Abs. 2 Satz 4 genannten Behörden findet 
Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. Absatz 1 Satz 2 findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass der behördliche Beauftragte für 
den Datenschutz das Benehmen mit dem Behördenleiter her-
stellt; bei Unstimmigkeiten zwischen dem behördlichen Beauf-
tragten für den Datenschutz und dem Behördenleiter entscheidet 
die oberste Bundesbehörde. 

§ 5 Datengeheimnis 
Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist un-

tersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verar-
beiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, 
soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei 
der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu ver-
pflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung 
ihrer Tätigkeit fort. 

§ 6 Unabdingbare Rechte des Betroffenen 
(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§§ 19, 34) und 

auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung (§§ 20, 35) können 
nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt 
werden. 

(2) Sind die Daten des Betroffenen automatisiert in der Weise 
gespeichert, dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, 
und ist der Betroffene nicht in der Lage festzustellen, welche 
Stelle die Daten gespeichert hat, so kann er sich an jede dieser 
Stellen wenden. Diese ist verpflichtet, das Vorbringen des 
Betroffenen an die Stelle, die die Daten gespeichert hat, weiter-
zuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung und jene 
Stelle zu unterrichten. Die in § 19 Abs. 3 genannten Stellen, die 
Behörden der Staatsanwaltschaft und der Polizei sowie öffentli-
che Stellen der Finanzverwaltung, soweit sie personenbezogene 
Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im Anwen-
dungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und Prü-
fung speichern, können statt des Betroffenen den Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unter-
richten. In diesem Fall richtet sich das weitere Verfahren nach § 
19 Abs. 6. 

§ 6a Automatisierte Einzelentscheidung 
(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche 

Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträchtigen, 
dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gestützt werden, die der Bewertung 
einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder der 

Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder eines sonsti-
gen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begehren des 
Betroffenen stattgegeben wurde oder 

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betroffe-
nen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet und 
dem Betroffenen von der verantwortlichen Stelle die 
Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im Sinne 
des Absatzes 1 mitgeteilt wird. Als geeignete Maßnah-
me gilt insbesondere die Möglichkeit des Betroffenen, 
seinen Standpunkt geltend zu machen. Die verantwort-
liche Stelle ist verpflichtet, ihre Entscheidung erneut zu 
prüfen. 

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den §§ 19 
und 34 erstreckt sich auch auf den logischen Aufbau der automa-
tisierten Verarbeitung der ihn betreffenden Daten. 
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§ 6b Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit 
optisch-elektronischen Einrichtungen 

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit op-
tisch-elektronischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur 
zulässig, soweit sie 

1. zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, 
2. zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 
3. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret 

festgelegte Zwecke 
erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 

schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. 
(2) Der Umstand der Beobachtung und die verantwortliche 

Stelle sind durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen. 
(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobe-

nen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten 
Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Für einen 
anderen Zweck dürfen sie nur verarbeitet oder genutzt werden, 
soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und 
öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten 
erforderlich ist. 

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer 
bestimmten Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung 
oder Nutzung entsprechend den §§ 19a und 33 zu benachrichti-
gen. 

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Er-
reichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutz-
würdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung 
entgegenstehen. 

§ 6c Mobile personenbezogene Speicher- und Verar-
beitungsmedien 

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- 
und Verarbeitungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur auto-
matisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, das ganz 
oder teilweise auf einem solchen Medium abläuft, auf das Medi-
um aufbringt, ändert oder hierzu bereithält, muss den Betroffe-
nen 

1. über ihre Identität und Anschrift, 
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktions-

weise des Mediums einschließlich der Art der zu verar-
beitenden personenbezogenen Daten, 

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 19, 20, 34 und 
35 ausüben kann, und 

4. über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu 
treffenden Maßnahmen 

unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis er-
langt hat. 

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforder-
lichen Geräte oder Einrichtungen in angemessenem Umfang 
zum unentgeltlichen Gebrauch zur Verfügung stehen. 

(3) Kommunikationsvorgänge, die auf dem Medium eine Da-
tenverarbeitung auslösen, müssen für den Betroffenen eindeutig 
erkennbar sein. 

§ 7 Schadensersatz 
Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine 

nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschriften über den 
Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen 
Schaden zu, ist sie oder ihr Träger dem Betroffenen zum Scha-
densersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die 
verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebo-
tene Sorgfalt beachtet hat. 

§ 8 Schadensersatz bei automatisierter Datenverar-
beitung durch öffentliche Stellen 

(1) Fügt eine verantwortliche öffentliche Stelle dem Betroffe-
nen durch eine nach diesem Gesetz oder nach anderen Vorschrif-

ten über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige automati-
sierte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner personenbe-
zogenen Daten einen Schaden zu, ist ihr Träger dem Betroffenen 
unabhängig von einem Verschulden zum Schadensersatz ver-
pflichtet. 

(2) Bei einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist 
dem Betroffenen der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, 
angemessen in Geld zu ersetzen. 

(3) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 sind insgesamt 
auf einen Betrag von 130.000 Euro begrenzt. Ist auf Grund 
desselben Ereignisses an mehrere Personen Schadensersatz zu 
leisten, der insgesamt den Höchstbetrag von 130.000 Euro 
übersteigt, so verringern sich die einzelnen Schadensersatzleis-
tungen in dem Verhältnis, in dem ihr Gesamtbetrag zu dem 
Höchstbetrag steht. 

(4) Sind bei einer automatisierten Verarbeitung mehrere Stel-
len speicherungsberechtigt und ist der Geschädigte nicht in der 
Lage, die speichernde Stelle festzustellen, so haftet jede dieser 
Stellen. 

(5) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des 
Betroffenen mitgewirkt, gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. 

(6) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen 
geltenden Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs entsprechende Anwendung. 

§ 9 Technische und organisatorische Maßnahmen 
Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die selbst oder im 

Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder 
nutzen, haben die technischen und organisatorischen Maßnah-
men zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der 
Vorschriften dieses Gesetzes, insbesondere die in der Anlage zu 
diesem Gesetz genannten Anforderungen, zu gewährleisten. 
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
steht. 

§ 9a Datenschutzaudit 
Zur Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit 

können Anbieter von Datenverarbeitungssystemen und -
programmen und datenverarbeitende Stellen ihr Datenschutz-
konzept sowie ihre technischen Einrichtungen durch unabhängi-
ge und zugelassene Gutachter prüfen und bewerten lassen sowie 
das Ergebnis der Prüfung veröffentlichen. Die näheren Anforde-
rungen an die Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die 
Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch besonderes 
Gesetz geregelt. 

§ 10 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren 
(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die 

Übermittlung personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, 
ist zulässig, soweit dieses Verfahren unter Berücksichtigung der 
schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und der Aufgaben 
oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen angemessen ist. 
Die Vorschriften über die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs 
bleiben unberührt. 

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die 
Zulässigkeit des Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. 
Hierzu haben sie schriftlich festzulegen: 

1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens, 
2. Dritte, an die übermittelt wird, 
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach § 9 erforderliche technische und organisatorische 

Maßnahmen. 
Im öffentlichen Bereich können die erforderlichen Festlegun-

gen auch durch die Fachaufsichtsbehörden getroffen werden. 
(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist in Fällen, in 

denen die in § 12 Abs. 1 genannten Stellen beteiligt sind, der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit unter Mitteilung der Festlegungen nach Absatz 2 zu 
unterrichten. Die Einrichtung von Abrufverfahren, bei denen die 
in § 6 Abs. 2 und in § 19 Abs. 3 genannten Stellen beteiligt sind, 
ist nur zulässig, wenn das für die speichernde und die abrufende 
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Stelle jeweils zuständige Bundes- oder Landesministerium 
zugestimmt hat. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Ab-
rufs trägt der Dritte, an den übermittelt wird. Die speichernde 
Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass 
besteht. Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die 
Übermittlung personenbezogener Daten zumindest durch geeig-
nete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden 
kann. Wird ein Gesamtbestand personenbezogener Daten abge-
rufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich die 
Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die 
Zulässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbe-
standes. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein 
zugänglicher Daten. Allgemein zugänglich sind Daten, die 
jedermann, sei es ohne oder nach vorheriger Anmeldung Zulas-
sung oder Entrichtung eines Entgelts, nutzen kann. 

§ 11 Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten im Auftrag 

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere 
Stellen erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber 
für die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz verantwortlich. Die in den §§ 
6, 7 und 8 genannten Rechte sind ihm gegenüber geltend zu 
machen. 

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung 
der Eignung der von ihm getroffenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist 
schriftlich zu erteilen, wobei die Datenerhebung, -verarbeitung 
oder -nutzung, die technischen und organisatorischen Maßnah-
men und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen sind. Er 
kann bei öffentlichen Stellen auch durch die Fachaufsichtsbe-
hörde erteilt werden. Der Auftraggeber hat sich von der Einhal-
tung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen. 

(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der 
Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. 
Ist er der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen 
dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Datenschutz 
verstößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuwei-
sen. 

(4) Für den Auftragnehmer gelten neben den §§ 5, 9, 43 Abs. 1 
Nr. 2, 10 und 11, Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 sowie § 44 nur 
die Vorschriften über die Datenschutzkontrolle oder die Auf-
sicht, und zwar für 

1.a)  öffentliche Stellen, 
b)  nicht-öffentliche Stellen, bei denen der öffentlichen 

Hand die Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehr-
heit der Stimmen zusteht und der Auftraggeber eine 
öffentliche Stelle ist,  

die §§ 18, 24 bis 26 oder die entsprechenden Vorschriften 
der Datenschutzgesetze der Länder, 

2. die übrigen nicht-öffentlichen Stellen, soweit sie perso-
nenbezogene Daten im Auftrag als Dienstleistungsun-
ternehmen geschäftsmäßig erheben, verarbeiten oder 
nutzen, die §§ 4f, 4g und 38. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn die Prüfung 
oder Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverar-
beitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen 
wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

Zweiter Abschnitt. Datenverarbeitung der 
öffentlichen Stellen 
Erster Unterabschnitt. Rechtsgrundlagen der Datenver-
arbeitung 
§ 12 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für öffentliche 
Stellen des Bundes, soweit sie nicht als öffentlich-rechtliche 
Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. 

(2) Soweit der Datenschutz nicht durch Landesgesetz geregelt 
ist, gelten die §§ 12 bis 16, 19 bis 20 auch für die öffentlichen 
Stellen der Länder, soweit sie 

1. Bundesrecht ausführen und nicht als öffentlich-
rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen 
oder 

2. als Organe der Rechtspflege tätig werden und es sich 
nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt. 

(3) Für Landesbeauftragte für den Datenschutz gilt § 23 Abs. 4 
entsprechend. 

(4) Werden personenbezogene Daten für frühere, bestehende 
oder zukünftige dienst- oder arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse 
erhoben, verarbeitet oder genutzt, gelten anstelle der §§ 13 bis 
16, 19 bis 20 der § 28 Abs. 1 und 3 Nr. 1 sowie die §§ 33 bis 35, 
auch soweit personenbezogene Daten weder automatisiert verar-
beitet noch in nicht automatisierten Dateien verarbeitet oder 
genutzt oder dafür erhoben werden. 

§ 13 Datenerhebung 
 (1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 

ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der verantwortlichen 
Stelle erforderlich ist.  

(1a) Werden personenbezogene Daten statt beim Betroffenen 
bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf 
die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen.  

(2) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten 
(§ 3 Abs. 9) ist nur zulässig, soweit  

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder aus Gründen 
eines wichtigen öffentlichen Interesses zwingend erfor-
dert, 

2. der Betroffene nach Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewil-
ligt hat, 

3. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betrof-
fenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Be-
troffene aus physischen oder rechtlichen Gründen au-
ßerstande ist, seine Einwilligung zu geben, 

4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkun-
dig öffentlich gemacht hat, 

5. dies zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit erforderlich ist, 

6. dies zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Ge-
meinwohl oder zur Wahrung erheblicher Belange des 
Gemeinwohls zwingend erforderlich ist, 

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizi-
nischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder 
Behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheits-
diensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser 
Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige 
Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhal-
tungspflicht unterliegen, 

8. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung er-
forderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung er-
heblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann oder 

9. dies aus zwingenden Gründen der Verteidigung oder 
der Erfüllung über- oder zwischenstaatlicher Verpflich-
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tungen einer öffentlichen Stelle des Bundes auf dem 
Gebiet der Krisenbewältigung oder Konfliktverhinde-
rung oder für humanitäre Maßnahmen erforderlich ist. 

§ 14 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen personenbezogener 

Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständig-
keit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben erforderlich 
ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben 
worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die 
Daten nur für die Zwecke geändert oder genutzt werden, für die 
sie gespeichert worden sind. 

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke 
ist nur zulässig, wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend vor-
aussetzt, 

2. der Betroffene eingewilligt hat, 
3. offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen 

liegt, und kein Grund zu der Annahme besteht, dass er 
in Kenntnis des anderen Zwecks seine Einwilligung 
verweigern würde, 

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, 
weil tatsächliche Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit 
bestehen, 

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die verant-
wortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an 
dem Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich ü-
berwiegt, 

6. es zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl oder einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
oder zur Wahrung erheblicher Belange des Gemein-
wohls erforderlich ist, 

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrig-
keiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen 
oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des 
Strafgesetzbuchs oder von Erziehungsmaßregeln oder 
Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes oder 
zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erfor-
derlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchti-
gung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist 
oder 

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung er-
forderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung 
erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

(3) Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke liegt 
nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und 
Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchfüh-
rung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche 
Stelle dient. Das gilt auch für die Verarbeitung oder Nutzung zu 
Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche 
Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen entgegenstehen. 

(4) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken 
der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicher-
stellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden. 
(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonderen 
Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für andere Zwecke 
ist nur zulässig, wenn 

1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen würden oder 

2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung er-
forderlich ist, das öffentliche Interesse an der Durchfüh-
rung des Forschungsvorhabens das Interesse des Betrof-
fenen an dem Ausschluss der Zweckänderung erheblich 

überwiegt und der Zweck der Forschung auf andere 
Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand erreicht werden kann. 

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen des öffent-
lichen Interesses das wissenschaftliche Interesse an dem For-
schungsvorhaben besonders zu berücksichtigen. 

(6) Die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von besonde-
ren Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) zu den in § 13 
Abs. 2 Nr. 7 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in 
§ 13 Abs. 2 Nr. 7 genannten Personen geltenden Geheimhal-
tungspflichten. 

§ 15 Datenübermittlung an öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche 

Stellen ist zulässig, wenn 
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit-

telnden Stelle oder des Dritten, an den die Daten über-
mittelt werden, liegenden Aufgaben erforderlich ist und 

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach 
§ 14 zulassen würden. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf 
Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt 
dieser die Verantwortung. In diesem Fall prüft die übermittelnde 
Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Auf-
gaben des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, liegt, es 
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prüfung der Zulässigkeit 
der Übermittlung besteht. § 10 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(3) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese 
für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie 
ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für 
andere Zwecke ist nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 
2 zulässig. 

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gelten die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei 
diesen ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 
übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des 
Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung 
nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist 
die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht be-
rechtigte Interessen des Betroffenen oder eines Dritten an deren 
Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung dieser 
Daten ist unzulässig. 

(6) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten 
innerhalb einer öffentlichen Stelle weitergegeben werden. 

§ 16 Datenübermittlung an nicht-öffentliche Stellen 
(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht-

öffentliche Stellen ist zulässig, wenn 
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit-

telnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und 
die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach 
§ 14 zulassen würden, oder 

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein be-
rechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermitteln-
den Daten glaubhaft darlegt und der Betroffene kein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Über-
mittlung hat. Das Übermitteln von besonderen Arten 
personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) ist abweichend 
von Satz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Voraussetzun-
gen vorliegen, die eine Nutzung nach § 14 Abs. 5 und 6 
zulassen würden oder soweit dies zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche er-
forderlich ist. 

(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. 

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Absatz 1 Nr. 2 unter-
richtet die übermittelnde Stelle den Betroffenen von der Über-
mittlung seiner Daten. Dies gilt nicht, wenn damit zu rechnen ist, 
dass er davon auf andere Weise Kenntnis erlangt, oder wenn die 
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Unterrichtung die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst 
dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten 
würde. 

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese 
nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung 
sie ihm übermittelt werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn 
darauf hinzuweisen. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere 
Zwecke ist zulässig, wenn eine Übermittlung nach Absatz 1 
zulässig wäre und die übermittelnde Stelle zugestimmt hat. 

§ 17 
(weggefallen) 

§ 18 Durchführung des Datenschutzes in der Bun-
desverwaltung 

(1) Die obersten Bundesbehörden, der Präsident des Bundesei-
senbahnvermögens sowie die bundesunmittelbaren Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die 
von der Bundesregierung oder einer obersten Bundesbehörde 
lediglich die Rechtsaufsicht ausgeübt wird, haben für ihren 
Geschäftsbereich die Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer 
Rechtsvorschriften über den Datenschutz sicherzustellen. Das 
Gleiche gilt für die Vorstände der aus dem Sondervermögen 
Deutsche Bundespost durch Gesetz hervorgegangenen Unter-
nehmen, solange diesen ein ausschließliches Recht nach dem 
Postgesetz zusteht. 

(2) Die öffentlichen Stellen führen ein Verzeichnis der einge-
setzten Datenverarbeitungsanlagen. Für ihre automatisierten 
Verarbeitungen haben sie die Angaben nach § 4e sowie die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung schriftlich festzulegen. Bei 
allgemeinen Verwaltungszwecken dienenden automatisierten 
Verarbeitungen, bei welchen das Auskunftsrecht des Betroffenen 
nicht nach § 19 Abs. 3 oder 4 eingeschränkt wird, kann hiervon 
abgesehen werden. Für automatisierte Verarbeitungen, die in 
gleicher oder ähnlicher Weise mehrfach geführt werden, können 
die Festlegungen zusammengefasst werden. 

Zweiter Unterabschnitt. Rechte des Betroffenen 
§ 19 Auskunft an den Betroffenen 

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über 
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit 

sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, 
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die 

die Daten weitergegeben werden, und 
3. den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über 
die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind 
die personenbezogenen Daten weder automatisiert noch in nicht 
automatisierten Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur 
erteilt, soweit der Betroffene Angaben macht, die das Auffinden 
der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung der Auskunft 
erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem vom 
Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse steht. Die 
verantwortliche Stelle bestimmt das Verfahren, insbesondere die 
Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur 
deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher, sat-
zungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungsvorschriften 
nicht gelöscht werden dürfen, oder ausschließlich Zwecken der 
Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen und eine 
Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfor-
dern würde. 

(3) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung 
personenbezogener Daten an Verfassungsschutzbehörden, den 
Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst 
und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere 
Behörden des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur 
mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. 

(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit 
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der 

Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden 
Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach ei-
ner Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbeson-
dere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen 
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen 

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunfts-
erteilung zurücktreten muss. 

(5) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Be-
gründung nicht, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen 
und rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, 
der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet 
würde. In diesem Fall ist der Betroffene darauf hinzuweisen, 
dass er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit wenden kann. 

(6) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf 
sein Verlangen dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht die jeweils 
zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass 
dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet 
würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffe-
nen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der ver-
antwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weiterge-
henden Auskunft zustimmt. 

(7) Die Auskunft ist unentgeltlich. 

§ 19a Benachrichtigung 
(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so 

ist er von der Speicherung, der Identität der verantwortlichen 
Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Ver-
arbeitung oder Nutzung zu unterrichten. Der Betroffene ist auch 
über die Empfänger oder Kategorien von Empfängern von Daten 
zu unterrichten, soweit er nicht mit der Übermittlung an diese 
rechnen muss. Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die 
Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu erfol-
gen. 

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der 

Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat, 
2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnis-

mäßigen Aufwand erfordert oder 
3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezo-

genen Daten durch Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 
Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 

Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Nummer 2 
oder 3 abgesehen wird. 

(3) § 19 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 20 Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten; Widerspruchsrecht 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig sind. Wird festgestellt, dass personenbezogene Daten, 
die weder automatisiert verarbeitet noch in nicht automatisierten 
Dateien gespeichert sind, unrichtig sind, oder wird ihre Richtig-
keit von dem Betroffenen bestritten, so ist dies in geeigneter 
Weise festzuhalten. 

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder 
in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind zu lö-
schen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder 
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfül-

lung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
nicht mehr erforderlich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 
1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder ver-

tragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Lö-

schung schutzwürdige Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt würden, oder 
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3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche-
rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich ist. 

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder 
in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind, sind ferner zu 
sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird 
und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen 
lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automati-
sierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten 
Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit der 
Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht 
und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine 
Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
verpflichtet. 

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbei-
tet noch in einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind, 
sind zu sperren, wenn die Behörde im Einzelfall feststellt, dass 
ohne die Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt würden und die Daten für die Aufgabenerfüllung 
der Behörde nicht mehr erforderlich sind. 

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen 
nur übermittelt oder genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer 
bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwie-
genden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines 
Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürf-
ten, wenn sie nicht gesperrt wären. 

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be-
strittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen 
Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, 
denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur 
Speicherung weitergegeben wurden, wenn dies keinen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen. 

(9) § 2 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 des Bundesarchivgesetzes ist an-
zuwenden. 

§ 21 Anrufung des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit 

Jedermann kann sich an den Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit wenden, wenn er der 
Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen des Bundes 
in seinen Rechten verletzt worden zu sein. Für die Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten durch 
Gerichte des Bundes gilt dies nur, soweit diese in Verwaltungs-
angelegenheiten tätig werden. 

Dritter Unterabschnitt. Bundesbeauftragter für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit 
§ 22 Wahl des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit 

(1) Der Deutsche Bundestag wählt auf Vorschlag der Bundes-
regierung den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit mit mehr als der Hälfte der gesetzlichen 
Zahl seiner Mitglieder. Der Bundesbeauftragte muss bei seiner 
Wahl das 35. Lebensjahr vollendet haben. Der Gewählte ist vom 
Bundespräsidenten zu ernennen. 

(2) Der Bundesbeauftragte leistet vor dem Bundesminister des 
Innern folgenden Eid: 

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen 
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm 
wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren 
und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott 
helfe." 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 
(3) Die Amtszeit des Bundesbeauftragten beträgt fünf Jahre. 

Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 
(4) Der Bundesbeauftragte steht nach Maßgabe dieses Geset-

zes zum Bund in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. 
Er ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem 
Gesetz unterworfen. Er untersteht der Rechtsaufsicht der Bun-
desregierung. 

(5) Der Bundesbeauftragte wird beim Bundesministerium des 
Innern eingerichtet. Er untersteht der Dienstaufsicht des Bun-
desministeriums des Innern. Dem Bundesbeauftragten ist die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben notwendige Personal- und Sach-
ausstattung zur Verfügung zu stellen; sie ist im Einzelplan des 
Bundesministers des Innern in einem eigenen Kapitel auszuwei-
sen. Die Stellen sind im Einvernehmen mit dem Bundesbeauf-
tragten zu besetzen. Die Mitarbeiter können, falls sie mit der 
beabsichtigten Maßnahme nicht einverstanden sind, nur im 
Einvernehmen mit ihm versetzt, abgeordnet oder umgesetzt 
werden. 

(6) Ist der Bundesbeauftragte vorübergehend an der Ausübung 
seines Amtes verhindert, kann der Bundesminister des Innern 
einen Vertreter mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftra-
gen. Der Bundesbeauftragte soll dazu gehört werden. 

§ 23 Rechtsstellung des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(1) Das Amtsverhältnis des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit beginnt mit der Aushändi-
gung der Ernennungsurkunde. Es endet 

1. mit Ablauf der Amtszeit, 
2. mit der Entlassung. 

Der Bundespräsident entläßt den Bundesbeauftragten, wenn 
dieser es verlangt oder auf Vorschlag der Bundesregierung, 
wenn Gründe vorliegen, die bei einem Richter auf Lebenszeit 
die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Been-
digung des Amtsverhältnisses erhält der Bundesbeauftragte eine 
vom Bundespräsidenten vollzogene Urkunde. Eine Entlassung 
wird mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. Auf Ersuchen 
des Bundesministers des Innern ist der Bundesbeauftragte ver-
pflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers 
weiterzuführen. 

(2) Der Bundesbeauftragte darf neben seinem Amt kein ande-
res besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben 
und weder der Leitung oder dem Aufsichtsrat oder Verwaltungs-
rat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens noch einer 
Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 
oder eines Landes angehören. Er darf nicht gegen Entgelt außer-
gerichtliche Gutachten abgeben. 

(3) Der Bundesbeauftragte hat dem Bundesministerium des 
Innern Mitteilung über Geschenke zu machen, die er in bezug 
auf sein Amt erhält. Das Bundesministerium des Innern ent-
scheidet über die Verwendung der Geschenke. 

(4) Der Bundesbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die 
ihm in seiner Eigenschaft als Bundesbeauftragter Tatsachen 
anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis 
zu verweigern. Dies gilt auch für die Mitarbeiter des Bundesbe-
auftragten mit der Maßgabe, daß über die Ausübung dieses 
Rechts der Bundesbeauftragte entscheidet. Soweit das Zeugnis-
verweigerungsrecht des Bundesbeauftragten reicht, darf die 
Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Schrift-
stücken von ihm nicht gefordert werden. 

(5) Der Bundesbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines 
Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihm amtlich bekannt-
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder 
über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. Der Bundesbeauftragte darf, 
auch wenn er nicht mehr im Amt ist, über solche Angelegenhei-
ten ohne Genehmigung des Bundesministeriums des Innern 
weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Erklä-
rungen abgeben. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete 
Pflicht, Straftaten anzuzeigen und bei Gefährdung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzu-
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treten. Für den Bundesbeauftragten und seine Mitarbeiter gelten 
die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 
Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung nicht. Satz 5 
findet keine Anwendung, soweit die Finanzbehörden die Kennt-
nis für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuer-
straftat sowie eines damit zusammenhängenden Steuerverfahrens 
benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches 
Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche 
Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen 
Personen handelt. Stellt der Bundesbeauftragte einen Daten-
schutzverstoß fest, ist er befugt, diesen anzuzeigen und den 
Betroffenen hierüber zu informieren. 

(6) Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, soll nur versagt 
werden, wenn die Aussage dem Wohle des Bundes oder eines 
deutschen Landes Nachteile bereiten oder die Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren 
würde. Die Genehmigung, ein Gutachten zu erstatten, kann 
versagt werden, wenn die Erstattung den dienstlichen Interessen 
Nachteile bereiten würde. § 28 des Bundesverfassungsgerichts-
gesetzes bleibt unberührt. 

(7) Der Bundesbeauftragte erhält vom Beginn des Kalender-
monats an, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum Schluß 
des Kalendermonats, in dem das Amtsverhältnis endet, im Falle 
des Absatzes 1 Satz 6 bis zum Ende des Monats, in dem die 
Geschäftsführung endet, Amtsbezüge in Höhe der einem Bun-
desbeamten der Besoldungsgruppe B 9 zustehenden Besoldung. 
Das Bundesreisekostengesetz und das Bundesumzugskostenge-
setz sind entsprechend anzuwenden. Im Übrigen sind die §§ 13 
bis 20 und 21a Abs. 5 des Bundesministergesetzes mit den 
Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle der zweijährigen 
Amtszeit in § 15 Abs. 1 des Bundesministergesetzes eine Amts-
zeit von fünf Jahren und an die Stelle der Besoldungsgruppe B 
11 in § 21a Abs. 5 des Bundesministergesetzes die Besoldungs-
gruppe B 9 tritt. Abweichend von Satz 3 in Verbindung mit den 
§§ 15 bis 17 und 21a Abs. 5 des Bundesministergesetzes berech-
net sich das Ruhegehalt des Bundesbeauftragten unter Hinzu-
rechnung der Amtszeit als ruhegehaltsfähige Dienstzeit in ent-
sprechender Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes, 
wenn dies günstiger ist und der Bundesbeauftragte sich unmit-
telbar vor seiner Wahl zum Bundesbeauftragten als Beamter 
oder Richter mindestens in dem letzten gewöhnlich vor Errei-
chen der Besoldungsgruppe B 9 zu durchlaufenden Amt befun-
den hat. 

(8) Absatz 5 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend für die öffentlichen 
Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften 
über den Datenschutz in den Ländern zuständig sind. 

§ 24 Kontrolle durch den Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit kontrolliert bei den öffentlichen Stellen des 
Bundes die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften über den Datenschutz. 

(2) Die Kontrolle des Bundesbeauftragten erstreckt sich auch 
auf 

1. von öffentlichen Stellen des Bundes erlangte personen-
bezogene Daten über den Inhalt und die näheren Um-
stände des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs, und 

2. personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder be-
sonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuerge-
heimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen. 

Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
des Artikels 10 des Grundgesetzes wird insoweit eingeschränkt. 
Personenbezogene Daten, die der Kontrolle durch die Kommis-
sion nach § 15 des Artikel 10-Gesetzes unterliegen, unterliegen 
nicht der Kontrolle durch den Bundesbeauftragten, es sei denn, 
die Kommission ersucht den Bundesbeauftragten, die Einhaltung 
der Vorschriften über den Datenschutz bei bestimmten Vorgän-
gen oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren und aus-
schließlich ihr darüber zu berichten. Der Kontrolle durch den 
Bundesbeauftragten unterliegen auch nicht personenbezogene 
Daten in Akten über die Sicherheitsüberprüfung, wenn der 
Betroffene der Kontrolle der auf ihn bezogenen Daten im Einzel-
fall gegenüber dem Bundesbeauftragten widerspricht. 

(3) Die Bundesgerichte unterliegen der Kontrolle des Bundes-
beauftragten nur, soweit sie in Verwaltungsangelegenheiten tätig 
werden. 

(4) Die öffentlichen Stellen des Bundes sind verpflichtet, den 
Bundesbeauftragten und seine Beauftragten bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ihnen ist dabei insbesondere 

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unter-
lagen, insbesondere in die gespeicherten Daten und in 
die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Kontrolle nach Absatz 1 ste-
hen, 

2. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 
Die in § 6 Abs. 2 und § 19 Abs. 3 genannten Behörden gewäh-

ren die Unterstützung nur dem Bundesbeauftragten selbst und 
den von ihm schriftlich besonders Beauftragten. Satz 2 gilt für 
diese Behörden nicht, soweit die oberste Bundesbehörde im 
Einzelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Sicher-
heit des Bundes oder eines Landes gefährden würde. 

(5) Der Bundesbeauftragte teilt das Ergebnis seiner Kontrolle 
der öffentlichen Stelle mit. Damit kann er Vorschläge zur Ver-
besserung des Datenschutzes, insbesondere zur Beseitigung von 
festgestellten Mängeln bei der Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten, verbinden. § 25 bleibt unberührt. 

(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die öffentlichen Stellen, die 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den 
Datenschutz in den Ländern zuständig sind. 

§ 25 Beanstandungen durch den Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(1) Stellt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Verstöße gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz 
oder sonstige Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung perso-
nenbezogener Daten fest, so beanstandet er dies 

1. bei der Bundesverwaltung gegenüber der zuständigen 
obersten Bundesbehörde, 

2. beim Bundeseisenbahnvermögen gegenüber dem Präsi-
denten, 

3. bei den aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost 
durch Gesetz hervorgegangenen Unternehmen, solange 
ihnen ein ausschließliches Recht nach dem Postgesetz 
zusteht, gegenüber deren Vorständen, 

4. bei den bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei Ver-
einigungen solcher Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertre-
tungsberechtigten Organ 

und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihm zu 
bestimmenden Frist auf. In den Fällen von Satz 1 Nr. 4 unter-
richtet der Bundesbeauftragte gleichzeitig die zuständige Auf-
sichtsbehörde. 

(2) Der Bundesbeauftragte kann von einer Beanstandung abse-
hen oder auf eine Stellungnahme der betroffenen Stelle verzich-
ten, insbesondere wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen 
beseitigte Mängel handelt. 

(3) Die Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maß-
nahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandung des Bundes-
beauftragten getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 
genannten Stellen leiten der zuständigen Aufsichtsbehörde 
gleichzeitig eine Abschrift ihrer Stellungnahme an den Bundes-
beauftragten zu. 

§ 26 Weitere Aufgaben des Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(1) Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Infor-
mationsfreiheit erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei 
Jahre einen Tätigkeitsbericht. Er unterrichtet den Deutschen 
Bundestag und die Öffentlichkeit über wesentliche Entwicklun-
gen des Datenschutzes. 

(2) Auf Anforderung des Deutschen Bundestages oder der 
Bundesregierung hat der Bundesbeauftragte Gutachten zu erstel-
len und Berichte zu erstatten. Auf Ersuchen des Deutschen 
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Bundestages, des Petitionsausschusses, des Innenausschusses 
oder der Bundesregierung geht der Bundesbeauftragte ferner 
Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge des Datenschut-
zes bei den öffentlichen Stellen des Bundes nach. Der Bundes-
beauftragte kann sich jederzeit an den Deutschen Bundestag 
wenden. 

(3) Der Bundesbeauftragte kann der Bundesregierung und den 
in § 12 Abs. 1 genannten Stellen des Bundes Empfehlungen zur 
Verbesserung des Datenschutzes geben und sie in Fragen des 
Datenschutzes beraten. Die in § 25 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten 
Stellen sind durch den Bundesbeauftragten zu unterrichten, 
wenn die Empfehlung oder Beratung sie nicht unmittelbar 
betrifft. 

(4) Der Bundesbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit 
den öffentlichen Stellen, die für die Kontrolle der Einhaltung der 
Vorschriften über den Datenschutz in den Ländern zuständig 
sind, sowie mit den Aufsichtsbehörden nach § 38 hin. § 38 Abs. 
1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

Dritter Abschnitt. Datenverarbeitung nicht-
öffentlicher Stellen und öffentlich-
rechtlicher Wettbewerbsunternehmen 
Erster Unterabschnitt. Rechtsgrundlagen der Datenver-
arbeitung 
§ 27 Anwendungsbereich 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes finden Anwendung, 
soweit personenbezogene Daten unter Einsatz von Datenverar-
beitungsanlagen verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden 
oder die Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien verar-
beitet, genutzt oder dafür erhoben werden durch 

1. nicht-öffentliche Stellen, 
2.a) öffentliche Stellen des Bundes, soweit sie als öffentlich-

rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, 
b) öffentliche Stellen der Länder, soweit sie als öffentlich-

rechtliche Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, 
Bundesrecht ausführen und der Datenschutz nicht 
durch Landesgesetz geregelt ist. 

Dies gilt nicht, wenn die Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung der Daten ausschließlich für persönliche oder familiäre 
Tätigkeiten erfolgt. In den Fällen der Nummer 2 Buchstabe a 
gelten anstelle des § 38 die §§ 18, 21 und 24 bis 26. 

(2) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten nicht für die 
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten außerhalb 
von nicht automatisierten Dateien, soweit es sich nicht um 
personenbezogene Daten handelt, die offensichtlich aus einer 
automatisierten Verarbeitung entnommen worden sind. 

§ 28 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für 
eigene Zwecke 

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln per-
sonenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die 
Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig 

1. wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhält-
nisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
mit dem Betroffenen dient, 

2. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der ver-
antwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung 
oder Nutzung überwiegt, oder 

3. wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die ver-
antwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, es sei 
denn, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung ge-
genüber dem berechtigten Interesse der verantwortli-
chen Stelle offensichtlich überwiegt. 

Bei der Erhebung personenbezogener Daten sind die Zwecke, 
für die die Daten verarbeitet oder genutzt werden sollen, konkret 
festzulegen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen sie nur unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 übermittelt oder 
genutzt werden. 

(3) Die Übermittlung oder Nutzung für einen anderen Zweck 
ist auch zulässig: 

1. soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen eines 
Dritten oder 

2. zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffent-
liche Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten er-
forderlich ist, oder 

3. für Zwecke der Werbung, der Markt- und Meinungsfor-
schung, wenn es sich um listenmäßig oder sonst zu-
sammengefasste Daten über Angehörige einer Perso-
nengruppe handelt, die sich auf 

a)  eine Angabe über die Zugehörigkeit des Betroffenen 
zu dieser Personengruppe, 

b)  Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, 
c)  Namen, 
d)  Titel, 
e)  akademische Grade, 
f)  Anschrift und 
g)  Geburtsjahr 

 beschränken 
 und kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Be-

troffene ein schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung oder Nutzung hat, oder 

4. wenn es im Interesse einer Forschungseinrichtung zur 
Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforder-
lich ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durch-
führung des Forschungsvorhabens das Interesse des Be-
troffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung er-
heblich überwiegt und der Zweck der Forschung auf 
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand erreicht werden kann. 

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 ist anzunehmen, dass dieses 
Interesse besteht, wenn im Rahmen der Zweckbestimmung eines 
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nisses gespeicherte Daten übermittelt werden sollen, die sich 

1. auf strafbare Handlungen, 
2. auf Ordnungswidrigkeiten sowie 
3. bei Übermittlung durch den Arbeitgeber auf arbeits-

rechtliche Rechtsverhältnisse 
beziehen. 
(4) Widerspricht der Betroffene bei der verantwortlichen Stelle 

der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für Zwecke der 
Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, ist eine 
Nutzung oder Übermittlung für diese Zwecke unzulässig. Der 
Betroffene ist bei der Ansprache zum Zweck der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung über die verantwortliche 
Stelle sowie über das Widerspruchsrecht nach Satz 1 zu unter-
richten; soweit der Ansprechende personenbezogene Daten des 
Betroffenen nutzt, die bei einer ihm nicht bekannten Stelle 
gespeichert sind, hat er auch sicherzustellen, dass der Betroffene 
Kenntnis über die Herkunft der Daten erhalten kann. Wider-
spricht der Betroffene bei dem Dritten, dem die Daten nach 
Absatz 3 übermittelt werden, der Verarbeitung oder Nutzung für 
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung, 
hat dieser die Daten für diese Zwecke zu sperren. 

(5) Der Dritte, dem die Daten übermittelt worden sind, darf 
diese nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen 
Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Eine Verarbeitung oder 
Nutzung für andere Zwecke ist nicht-öffentlichen Stellen nur 
unter den Voraussetzungen der Absätze 2 und 3 und öffentlichen 
Stellen nur unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 erlaubt. 
Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. 

(6) Das Erheben, Verarbeiten und Nutzen von besonderen 
Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) für eigene Ge-
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schäftszwecke ist zulässig, soweit nicht der Betroffene nach 
Maßgabe des § 4a Abs. 3 eingewilligt hat, wenn 

1. dies zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betrof-
fenen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern der Be-
troffene aus physischen oder rechtlichen Gründen au-
ßerstande ist, seine Einwilligung zu geben, 

2. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkun-
dig öffentlich gemacht hat, 

3. dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inte-
resse des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt, oder 

4. dies zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung er-
forderlich ist, das wissenschaftliche Interesse an der 
Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung erheblich überwiegt und der 
Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden 
kann. 

(7) Das Erheben von besonderen Arten personenbezogener 
Daten (§ 3 Abs. 9) ist ferner zulässig, wenn dies zum Zweck der 
Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Ge-
sundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung 
von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung 
dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonstige 
Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen. Die Verarbeitung und Nutzung von Daten zu 
den in Satz 1 genannten Zwecken richtet sich nach den für die in 
Satz 1 genannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten. 
Werden zu einem in Satz 1 genannten Zweck Daten über die 
Gesundheit von Personen durch Angehörige eines anderen als in 
§ 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genannten Berufes, 
dessen Ausübung die Feststellung, Heilung oder Linderung von 
Krankheiten oder die Herstellung oder den Vertrieb von Hilfs-
mitteln mit sich bringt, erhoben, verarbeitet oder genutzt, ist dies 
nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen ein Arzt 
selbst hierzu befugt wäre. 

(8) Für einen anderen Zweck dürfen die besonderen Arten 
personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) nur unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 6 Nr. 1 bis 4 oder des Absatzes 7 Satz 1 
übermittelt oder genutzt werden. Eine Übermittlung oder Nut-
zung ist auch zulässig, wenn dies zur Abwehr von erheblichen 
Gefahren für die staatliche und öffentliche Sicherheit sowie zur 
Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforder-
lich ist. 

(9) Organisationen, die politisch, philosophisch, religiös oder 
gewerkschaftlich ausgerichtet sind und keinen Erwerbszweck 
verfolgen, dürfen besondere Arten personenbezogener Daten (§ 
3 Abs. 9) erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die 
Tätigkeit der Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für 
personenbezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die 
im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßig 
Kontakte mit ihr unterhalten. Die Übermittlung dieser personen-
bezogenen Daten an Personen oder Stellen außerhalb der Orga-
nisation ist nur unter den Voraussetzungen des § 4a Abs. 3 
zulässig. Absatz 3 Nr. 2 gilt entsprechend. 

§ 29 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -
speicherung zum Zweck der Übermittlung 

(1) Das geschäftsmäßige Erheben, Speichern oder Verändern 
personenbezogener Daten zum Zweck der Übermittlung, insbe-
sondere wenn dies der Werbung, der Tätigkeit von Auskunftei-
en, dem Adresshandel oder der Markt- und Meinungsforschung 
dient, ist zulässig, wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffe-
ne ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Erhebung, Speicherung oder Veränderung hat, oder 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommen werden können oder die verantwortliche Stelle 
sie veröffentlichen dürfte, es sei denn, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 

der Erhebung, Speicherung oder Veränderung offen-
sichtlich überwiegt. 

§ 28 Abs. 1 Satz 2 ist anzuwenden. 
(2) Die Übermittlung im Rahmen der Zwecke nach Absatz 1 

ist zulässig, wenn 
1. a) der Dritte, dem die Daten übermittelt werden, ein be-

rechtigtes Interesse an ihrer Kenntnis glaubhaft darge-
legt hat oder 

 b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammengefasste 
Daten nach § 28 Abs. 3 Nr. 3 handelt, die für Zwecke 
der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung 
übermittelt werden sollen, und 

2. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffe-
ne ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Übermittlung hat. 

§ 28 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Bei der Übermittlung 
nach Nummer 1 Buchstabe a sind die Gründe für das Vorliegen 
eines berechtigten Interesses und die Art und Weise ihrer glaub-
haften Darlegung von der übermittelnden Stelle aufzuzeichnen. 
Bei der Übermittlung im automatisierten Abrufverfahren obliegt 
die Aufzeichnungspflicht dem Dritten, dem die Daten übermit-
telt werden. 

(3) Die Aufnahme personenbezogener Daten in elektronische 
oder gedruckte Adress-, Telefon-, Branchen- oder vergleichbare 
Verzeichnisse hat zu unterbleiben, wenn der entgegenstehende 
Wille des Betroffenen aus dem zugrunde liegenden elektroni-
schen oder gedruckten Verzeichnis oder Register ersichtlich ist. 
Der Empfänger der Daten hat sicherzustellen, dass Kennzeich-
nungen aus elektronischen oder gedruckten Verzeichnissen oder 
Registern bei der Übernahme in Verzeichnisse oder Register 
übernommen werden. 

(4) Für die Verarbeitung oder Nutzung der übermittelten Daten 
gilt § 28 Abs. 4 und 5. 

(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend. 

§ 30 Geschäftsmäßige Datenerhebung und -
speicherung zum Zweck der Übermittlung in anony-
misierter Form 

(1) Werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig erhoben 
und gespeichert, um sie in anonymisierter Form zu übermitteln, 
sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können. Diese Merkmale dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit dies für die Erfüllung des 
Zwecks der Speicherung oder zu wissenschaftlichen Zwecken 
erforderlich ist. 

(2) Die Veränderung personenbezogener Daten ist zulässig, 
wenn 

1. kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffe-
ne ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Veränderung hat, oder 

2. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen ent-
nommen werden können oder die verantwortliche Stelle 
sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht das schutzwür-
dige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 
Veränderung offensichtlich überwiegt. 

(3) Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, wenn ihre 
Speicherung unzulässig ist. 

(4) § 29 gilt nicht. 
(5) § 28 Abs. 6 bis 9 gilt entsprechend. 

§ 31 Besondere Zweckbindung 
Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der 

Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstel-
lung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbei-
tungsanlage gespeichert werden, dürfen nur für diese Zwecke 
verwendet werden. 

§ 32 
(weggefallen) 
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Zweiter Unterabschnitt. Rechte des Betroffenen 
§ 33 Benachrichtigung des Betroffenen 

(1) Werden erstmals personenbezogene Daten für eigene Zwe-
cke ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der Betroffe-
ne von der Speicherung, der Art der Daten, der Zweckbestim-
mung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und der Identi-
tät der verantwortlichen Stelle zu benachrichtigen. Werden 
personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Über-
mittlung ohne Kenntnis des Betroffenen gespeichert, ist der 
Betroffene von der erstmaligen Übermittlung und der Art der 
übermittelten Daten zu benachrichtigen. Der Betroffene ist in 
den Fällen der Sätze 1 und 2 auch über die Kategorien von 
Empfängern zu unterrichten, soweit er nach den Umständen des 
Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. 

(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene auf andere Weise Kenntnis von der 

Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat, 
2. die Daten nur deshalb gespeichert sind, weil sie auf-

grund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher 
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dür-
fen oder ausschließlich der Datensicherung oder der 
Datenschutzkontrolle dienen und eine Benachrichtigung 
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde, 

3. die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem We-
sen nach, namentlich wegen des überwiegenden rechtli-
chen Interesses eines Dritten, geheimgehalten werden 
müssen, 

4. die Speicherung oder Übermittlung durch Gesetz aus-
drücklich vorgesehen ist, 

5. die Speicherung oder Übermittlung für Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung erforderlich ist und eine Be-
nachrichtigung einen unverhältnismäßigen Aufwand er-
fordern würde, 

6. die zuständige öffentliche Stelle gegenüber der verant-
wortlichen Stelle festgestellt hat, dass das Bekanntwer-
den der Daten die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 
Landes Nachteile bereiten würde, 

7. die Daten für eigene Zwecke gespeichert sind und 
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 

sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl 
der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist, oder 

b) die Benachrichtigung die Geschäftszwecke der ver-
antwortlichen Stelle erheblich gefährden würde, es 
sei denn, dass das Interesse an der Benachrichti-
gung die Gefährdung überwiegt, oder 

8. die Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 
gespeichert sind und 
a) aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen 

sind, soweit sie sich auf diejenigen Personen bezie-
hen, die diese Daten veröffentlicht haben, oder 

b) es sich um listenmäßig oder sonst zusammenge-
fasste Daten handelt (§ 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe 
b) und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl 
der betroffenen Fälle unverhältnismäßig ist. 

Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen 
Voraussetzungen von einer Benachrichtigung nach Satz 1 Nr. 2 
bis 7 abgesehen wird. 

§ 34 Auskunft an den Betroffenen 
(1) Der Betroffene kann Auskunft verlangen über 

1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit 
sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, 

2. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die 
Daten weitergegeben werden, und 

3. den Zweck der Speicherung. 
Er soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Aus-

kunft erteilt werden soll, näher bezeichnen. Werden die perso-
nenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermitt-
lung gespeichert, kann der Betroffene über Herkunft und Emp-

fänger nur Auskunft verlangen, sofern nicht das Interesse an der 
Wahrung des Geschäftsgeheimnisses überwiegt. In diesem Fall 
ist Auskunft über Herkunft und Empfänger auch dann zu ertei-
len, wenn diese Angaben nicht gespeichert sind. 

(2) Der Betroffene kann von Stellen, die geschäftsmäßig per-
sonenbezogene Daten zum Zwecke der Auskunftserteilung 
speichern, Auskunft über seine personenbezogenen Daten ver-
langen, auch wenn sie weder in einer automatisierten Verarbei-
tung noch in einer nicht automatisierten Datei gespeichert sind. 
Auskunft über Herkunft und Empfänger kann der Betroffene nur 
verlangen, sofern nicht das Interesse an der Wahrung des Ge-
schäftsgeheimnisses überwiegt. 

(3) Die Auskunft wird schriftlich erteilt, soweit nicht wegen 
der besonderen Umstände eine andere Form der Auskunftsertei-
lung angemessen ist. 

(4) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht nicht, wenn der 
Betroffene nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu 
benachrichtigen ist. 

(5) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden die personenbezo-
genen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 
gespeichert, kann jedoch ein Entgelt verlangt werden, wenn der 
Betroffene die Auskunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen 
Zwecken nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch die 
Auskunftserteilung entstandenen direkt zurechenbaren Kosten 
nicht hinausgehen. Ein Entgelt kann in den Fällen nicht verlangt 
werden, in denen besondere Umstände die Annahme rechtferti-
gen, dass Daten unrichtig oder unzulässig gespeichert werden, 
oder in denen die Auskunft ergibt, dass die Daten zu berichtigen 
oder unter der Voraussetzung des § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu 
löschen sind. 

(6) Ist die Auskunftserteilung nicht unentgeltlich, ist dem Be-
troffenen die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen seines 
Auskunftsanspruchs persönlich Kenntnis über die ihn betreffen-
den Daten und Angaben zu verschaffen. Er ist hierauf in geeig-
neter Weise hinzuweisen. 

§ 35 Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
Daten 

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie 
unrichtig sind. 

(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fällen des 
Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit gelöscht werden. Personenbe-
zogene Daten sind zu löschen, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 
2. es sich um Daten über die rassische oder ethnische Her-

kunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophi-
sche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehö-
rigkeit, über Gesundheit oder das Sexualleben, strafbare 
Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt und ih-
re Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle nicht be-
wiesen werden kann, 

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald ihre 
Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Speicherung 
nicht mehr erforderlich ist, oder 

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung verar-
beitet werden und eine Prüfung jeweils am Ende des 
vierten Kalenderjahres beginnend mit ihrer erstmaligen 
Speicherung ergibt, dass eine längerwährende Speiche-
rung nicht erforderlich ist. 

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit 
1. im Fall des Absatzes 2 Nr. 3 einer Löschung gesetzli-

che, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungs-
fristen entgegenstehen, 

2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Lö-
schung schutzwürdige Interessen des Betroffenen be-
einträchtigt würden, oder 

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speiche-
rung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Auf-
wand möglich ist. 

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, soweit ihre 
Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder die 
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt. 
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(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automati-
sierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht automatisierten 
Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit der 
Betroffene dieser bei der verantwortlichen Stelle widerspricht 
und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn eine 
Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
verpflichtet. 

(6) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind oder deren 
Richtigkeit bestritten wird, müssen bei der geschäftsmäßigen 
Datenspeicherung zum Zweck der Übermittlung außer in den 
Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt oder ge-
löscht werden, wenn sie aus allgemein zugänglichen Quellen 
entnommen und zu Dokumentationszwecken gespeichert sind. 
Auf Verlangen des Betroffenen ist diesen Daten für die Dauer 
der Speicherung seine Gegendarstellung beizufügen. Die Daten 
dürfen nicht ohne diese Gegendarstellung übermittelt werden. 

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be-
strittener Daten sowie der Löschung oder Sperrung wegen 
Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen zu verständigen, 
denen im Rahmen einer Datenübermittlung diese Daten zur 
Speicherung weitergegeben werden, wenn dies keinen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordert und schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen nicht entgegenstehen. 

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen 
nur übermittelt oder genutzt werden, wenn 

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer 
bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im überwie-
genden Interesse der verantwortlichen Stelle oder eines 
Dritten liegenden Gründen unerläßlich ist und 

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürf-
ten, wenn sie nicht gesperrt wären. 

Dritter Unterabschnitt. Aufsichtsbehörde 
§§ 36 und 37 

(weggefallen) 

§ 38 Aufsichtsbehörde 
(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung dieses 

Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz, 
soweit diese die automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten oder die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten in oder aus nicht automatisierten Dateien regeln ein-
schließlich des Rechts der Mitgliedstaaten in den Fällen des § 1 
Abs. 5. Sie berät und unterstützt die Beauftragten für den Daten-
schutz und die verantwortlichen Stellen mit Rücksicht auf deren 
typische Bedürfnisse. Die Aufsichtsbehörde darf die von ihr 
gespeicherten Daten nur für Zwecke der Aufsicht verarbeiten 
und nutzen; § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 gilt entsprechend. 
Insbesondere darf die Aufsichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht 
Daten an andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie leistet den 
Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt die 
Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen dieses Gesetz oder 
andere Vorschriften über den Datenschutz fest, so ist sie befugt, 
die Betroffenen hierüber zu unterrichten, den Verstoß bei den für 
die Verfolgung oder Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen 
sowie bei schwerwiegenden Verstößen die Gewerbeaufsichtsbe-
hörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maßnahmen zu 
unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig, spätestens alle zwei 
Jahre, einen Tätigkeitsbericht. § 21 Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 
4 bis 7 gelten entsprechend. 

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der nach § 4d mel-
depflichtigen automatisierten Verarbeitungen mit den Angaben 
nach § 4e Satz 1. Das Register kann von jedem eingesehen 
werden. Das Einsichtsrecht erstreckt sich nicht auf die Angaben 
nach § 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die Angabe der zugriffsberech-
tigten Personen. 

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen sowie die mit 
deren Leitung beauftragten Personen haben der Aufsichtsbehör-
de auf Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-

lichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Der Auskunftspflich-
tige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Der Aus-
kunftspflichtige ist darauf hinzuweisen. 

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle beauftrag-
ten Personen sind befugt, soweit es zur Erfüllung der der Auf-
sichtsbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich ist, während 
der Betriebs- und Geschäftszeiten Grundstücke und Geschäfts-
räume der Stelle zu betreten und dort Prüfungen und Besichti-
gungen vorzunehmen. Sie können geschäftliche Unterlagen, 
insbesondere die Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 sowie die 
gespeicherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbei-
tungsprogramme, einsehen. § 24 Abs. 6 gilt entsprechend. Der 
Auskunftspflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. 

(5) Zur Gewährleistung des Datenschutzes nach diesem Gesetz 
und anderen Vorschriften über den Datenschutz, soweit diese die 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten oder die 
Verarbeitung personenbezogener Daten in oder aus nicht auto-
matisierten Dateien regeln, kann die Aufsichtsbehörde anordnen, 
dass im Rahmen der Anforderungen nach § 9 Maßnahmen zur 
Beseitigung festgestellter technischer oder organisatorischer 
Mängel getroffen werden. Bei schwerwiegenden Mängeln dieser 
Art, insbesondere, wenn sie mit besonderer Gefährdung des 
Persönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie den Einsatz 
einzelner Verfahren untersagen, wenn die Mängel entgegen der 
Anordnung nach Satz 1 und trotz der Verhängung eines 
Zwangsgeldes nicht in angemessener Zeit beseitigt werden. Sie 
kann die Abberufung des Beauftragten für den Datenschutz 
verlangen, wenn er die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderli-
che Fachkunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt. 

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen ermächtigten 
Stellen bestimmen die für die Kontrolle der Durchführung des 
Datenschutzes im Anwendungsbereich dieses Abschnittes 
zuständigen Aufsichtsbehörden. 

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die den Vor-
schriften dieses Abschnittes unterliegenden Gewerbebetriebe 
bleibt unberührt. 

§ 38a Verhaltensregeln zur Förderung der Durchfüh-
rung datenschutzrechtlicher Regelungen 

(1) Berufsverbände und andere Vereinigungen, die bestimmte 
Gruppen von verantwortlichen Stellen vertreten, können Entwür-
fe für Verhaltensregeln zur Förderung der Durchführung von 
datenschutzrechtlichen Regelungen der zuständigen Aufsichts-
behörde unterbreiten. 

(2) Die Aufsichtsbehörde überprüft die Vereinbarkeit der ihr 
unterbreiteten Entwürfe mit dem geltenden Datenschutzrecht. 

Vierter Abschnitt. Sondervorschriften 
§ 39 Zweckbindung bei personenbezogenen Daten, 
die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis 
unterliegen 

(1) Personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonde-
ren Amtsgeheimnis unterliegen und die von der zur Verschwie-
genheit verpflichteten Stelle in Ausübung ihrer Berufs- oder 
Amtspflicht zur Verfügung gestellt worden sind, dürfen von der 
verantwortlichen Stelle nur für den Zweck verarbeitet oder 
genutzt werden, für den sie sie erhalten hat. In die Übermittlung 
an eine nicht-öffentliche Stelle muss die zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Stelle einwilligen. 

(2) Für einen anderen Zweck dürfen die Daten nur verarbeitet 
oder genutzt werden, wenn die Änderung des Zwecks durch 
besonderes Gesetz zugelassen ist. 

§ 40 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten durch Forschungseinrichtungen 

(1) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erhobene 
oder gespeicherte personenbezogene Daten dürfen nur für Zwe-
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cke der wissenschaftlichen Forschung verarbeitet oder genutzt 
werden. 

(2) Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, so-
bald dies nach dem Forschungszweck möglich ist. Bis dahin sind 
die Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können. Sie 
dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, 
soweit der Forschungszweck dies erfordert. 

(3) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden Stellen dür-
fen personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn 

1. der Betroffene eingewilligt hat oder 
2. dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen ü-

ber Ereignisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 

§ 41 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten durch die Medien 

(1) Die Länder haben in ihrer Gesetzgebung vorzusehen, dass 
für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten von Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse 
ausschließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder 
literarischen Zwecken den Vorschriften der §§ 5, 9 und 38a 
entsprechende Regelungen einschließlich einer hierauf bezoge-
nen Haftungsregelung entsprechend § 7 zur Anwendung kom-
men. 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung personenbezogener Daten durch die Deutsche 
Welle zur Veröffentlichung von Gegendarstellungen des Betrof-
fenen, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten 
Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie 
die Daten selbst. 

(3) Wird jemand durch eine Berichterstattung der Deutschen 
Welle in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er 
Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu 
seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann 
nach Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten 
verweigert werden, soweit 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, 
Herstellung oder Verbreitung von Rundfunksendungen 
berufsmäßig journalistisch mitwirken oder mitgewirkt 
haben, geschlossen werden kann, 

2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des 
Gewährsträgers von Beiträgen, Unterlagen und Mittei-
lungen für den redaktionellen Teil geschlossen werden 
kann, 

3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst er-
langten Daten die journalistische Aufgabe der Deut-
schen Welle durch Ausforschung des Informationsbe-
standes beeinträchtigt würde. 

Der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten ver-
langen. 

(4) Im Übrigen gelten für die Deutsche Welle von den Vor-
schriften dieses Gesetzes die §§ 5, 7, 9 und 38a. Anstelle der §§ 
24 bis 26 gilt § 42, auch soweit es sich um Verwaltungsangele-
genheiten handelt. 

§ 42 Datenschutzbeauftragter der Deutschen Welle 
(1) Die Deutsche Welle bestellt einen Beauftragten für den 

Datenschutz, der an die Stelle des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit tritt. Die Bestellung 
erfolgt auf Vorschlag des Intendanten durch den Verwaltungsrat 
für die Dauer von vier Jahren, wobei Wiederbestellungen zuläs-
sig sind. Das Amt eines Beauftragten für den Datenschutz kann 
neben anderen Aufgaben innerhalb der Rundfunkanstalt wahr-
genommen werden. 

(2) Der Beauftragte für den Datenschutz kontrolliert die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vor-
schriften über den Datenschutz. Er ist in Ausübung dieses Amtes 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Im Übrigen 
untersteht er der Dienst- und Rechtsaufsicht des Verwaltungsra-
tes. 

(3) Jedermann kann sich entsprechend § 21 Satz 1 an den Be-
auftragten für den Datenschutz wenden. 

(4) Der Beauftragte für den Datenschutz erstattet den Organen 
der Deutschen Welle alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Januar 
1994 einen Tätigkeitsbericht. Er erstattet darüber hinaus beson-
dere Berichte auf Beschluss eines Organes der Deutschen Welle. 
Die Tätigkeitsberichte übermittelt der Beauftragte auch an den 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit. 

(5) Weitere Regelungen entsprechend den §§ 23 bis 26 trifft 
die Deutsche Welle für ihren Bereich. Die §§ 4f und 4g bleiben 
unberührt. 

Fünfter Abschnitt. Schlussvorschriften 
§ 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 

2, eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Ver-
bindung mit Satz 3 und 6, einen Beauftragten für den 
Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig bestellt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterrichtet oder 
nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten 
kann, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten 
übermittelt oder nutzt, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichne-
ten Gründe oder die Art und Weise ihrer glaubhaften 
Darlegung nicht aufzeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in 
elektronische oder gedruckte Adress-, Rufnummern-, 
Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt, 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kenn-
zeichnungen nicht sicherstellt, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht rich-
tig oder nicht vollständig benachrichtigt, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstel-
lung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine 
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht dul-
det oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 
zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein 

zugänglich sind, erhebt oder verarbeitet, 
2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein 

zugänglich sind, zum Abruf mittels automatisierten 
Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein 
zugänglich sind, abruft oder sich oder einem anderen 
aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automa-
tisierten Dateien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die 
nicht allgemein zugänglich sind, durch unrichtige An-
gaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 Abs. 1 Satz 1 oder § 
40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke 
nutzt, indem er sie an Dritte weitergibt, oder 

6. entgegen § 30 Abs. 1 Satz 2 die in § 30 Abs. 1 Satz 1 
bezeichneten Merkmale oder entgegen § 40 Abs. 2 Satz 
3 die in § 40 Abs. 2 Satz 2 bezeichneten Merkmale mit 
den Einzelangaben zusammenführt. 



Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16: Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 108 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den 
Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu zweihundert-
fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

§ 44 Strafvorschriften 
(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung 

gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt 
sind der Betroffene, die verantwortliche Stelle, der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die 
Aufsichtsbehörde. 

Sechster Abschnitt. Übergangsvorschriften 
§ 45 Laufende Verwendungen 

Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbezo-
gener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, sind 
binnen drei Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften 
dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen. Soweit Vor-
schriften dieses Gesetzes in Rechtsvorschriften außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr zur Anwendung gelangen, 
sind Erhebungen, Verarbeitungen oder Nutzungen personenbe-
zogener Daten, die am 23. Mai 2001 bereits begonnen haben, 
binnen fünf Jahren nach diesem Zeitpunkt mit den Vorschriften 
dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen. 

§ 46 Weitergeltung von Begriffsbestimmungen 
(1) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der 

Begriff Datei verwendet, ist Datei 
1. eine Sammlung personenbezogener Daten, die durch 

automatisierte Verfahren nach bestimmten Merkmalen 
ausgewertet werden kann (automatisierte Datei), oder 

2. jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die 
gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten Merkma-
len geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann 
(nicht automatisierte Datei). 

Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei 
denn, dass sie durch automatisierte Verfahren umgeordnet und 
ausgewertet werden können. 

(2) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der 
Begriff Akte verwendet, ist Akte jede amtlichen oder dienstli-
chen Zwecken dienende Unterlage, die nicht dem Dateibegriff 
des Absatzes 1 unterfällt; dazu zählen auch Bild- und Tonträger. 
Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen, die nicht Be-
standteil eines Vorgangs werden sollen. 

(3) Wird in besonderen Rechtsvorschriften des Bundes der 
Begriff Empfänger verwendet, ist Empfänger jede Person oder 
Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Empfänger sind 
nicht der Betroffene sowie Personen und Stellen, die im Inland, 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum personenbezogene Daten im Auftrag 
erheben, verarbeiten oder nutzen. 

Anlage (zu § 9 Satz 1) 
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2003, 
S.88 

Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet 
oder genutzt, ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche 
Organisation so zu gestalten, dass sie den besonderen Anforde-
rungen des Datenschutzes gerecht wird. Dabei sind insbesondere 
Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu schützenden 
personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind, 

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, 
mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder ge-
nutzt werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle), 

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von 
Unbefugten genutzt werden können (Zugangskontrolle), 

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Daten-
verarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich auf 
die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten 
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten 
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speiche-
rung nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder 
entfernt werden können (Zugriffskontrolle), 

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der 
elektronischen Übertragung oder während ihres Trans-
ports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht un-
befugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden 
können, und dass überprüft und festgestellt werden 
kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbe-
zogener Daten durch Einrichtung zur Datenübertragung 
vorgesehen ist (Weitergabekontrolle), 

5. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und fest-
gestellt werden kann, ob und von wem personenbezo-
gene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, 
verändert oder entfernt worden sind (Eingabekontrolle), 

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im 
Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den Wei-
sungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 
(Auftragskontrolle), 

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen 
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind (Ver-
fügbarkeitskontrolle), 

8. zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken 
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können. 
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XV. HAMBURGISCHES DATENSCHUTZGESETZ  
(HmbDSG) vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. 1990, S. 133), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. November 2003 (HmbGVBl. 2003, S. 539) 

ERSTER ABSCHNITT. Allgemeine Vorschrif-
ten 
§ 1 Aufgabe des Datenschutzes 

Dieses Gesetz regelt die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch öffentliche Stellen, um das Recht einer jeden Person zu 
schützen, selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer Daten 
zu bestimmen, soweit keine Einschränkungen in diesem Gesetz 
oder in anderen Rechtsvorschriften zugelassen sind. 

§ 2 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch folgende öffentliche Stellen: 
1.  die Bürgerschaft, die Behörden, die Organe der Rechts-

pflege, den Rechnungshof und die sonstigen öffentlich-
rechtlich organisierten Einrichtungen der Freien und 
Hansestadt Hamburg,  

2. die der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und deren öffentlich-rechtlich organisierte Ein-
richtungen,  

3. Stellen, soweit sie als Beliehene hoheitliche Aufgaben 
der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen.  

Für juristische Personen, Gesellschaften und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts, an denen die Freie und 
Hansestadt Hamburg oder eine ihrer Aufsicht unterstehende 
juristische Person des öffentlichen Rechts beteiligt ist, gelten nur 
die auf nicht-öffentliche Stellen anzuwendenden Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fas-
sung, wenn sie keine öffentlichen Stellen des Bundes gemäß § 2 
Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes sind. 

(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen als Unter-
nehmen am Wettbewerb teilnehmen, gelten von den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes nur die §§ 10, 28, 29 und der Vierte Ab-
schnitt. Im Übrigen sind die für nicht-öffentliche Stellen gelten-
den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes mit Ausnahme 
des § 38 in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(3) Für öffentlich-rechtliche Kreditinstitute gelten abweichend 
von Absatz 2 nur die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes, die auf nicht-öffentliche Stellen anzuwenden sind. Für die 
Hamburgische Wohnungsbaukreditanstalt gilt Satz 1 jedoch 
nicht, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, die ihr 
gemäß § 3 Absatz 4 des Gesetzes über die Hamburgische Woh-
nungsbaukreditanstalt in der Fassung vom 6. März 1973 
(HmbGVBl. S. 41), zuletzt geändert am 25. Juni 1997 
(HmbGVBl. S. 280), in der jeweils geltenden Fassung übertra-
gen sind. 

(4) Für die Ausübung des Gnadenrechts findet dieses Gesetz 
keine Anwendung. 

(5) Auf die nicht-automatisierte Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten außerhalb von Dateien 

1. durch die Gerichte im Rahmen der Rechtspflege,  
2. durch die Staatsanwaltschaften und ihre Hilfsbeamtin-

nen und Hilfsbeamten bei der Verfolgung von Straftaten 
und bei der Strafvollstreckung sowie  

3. durch die in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen bei der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  

finden § 5, § 6 Absatz 1 Nummern 1 bis 9 sowie die §§ 12 bis 
19 keine Anwendung. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für die Tätig-
keit der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. 

(6) Dieses Gesetz gilt nicht für personenbezogene Daten, so-
lange sie in allgemein zugänglichen Quellen gespeichert sind, 

sowie für Daten von Betroffenen, die diese zur Veröffentlichung 
bestimmt haben. 

(7) Soweit besondere Rechtsvorschriften auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten anzuwenden sind (Rechtsvorschriften 
über den Datenschutz), gehen sie den Vorschriften dieses Geset-
zes vor. 

§ 3 Datenverarbeitung im Auftrag 
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die in § 2 Ab-

satz 1 Satz 1 genannten Stellen auch insoweit, als personenbezo-
gene Daten in deren Auftrag durch andere Stellen verarbeitet 
werden. In diesen Fällen ist die auftragnehmende Stelle unter 
besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihr getroffe-
nen technischen und organisatorischen Maßnahmen (§ 8) sorg-
fältig auszuwählen. Bei Erteilung des Auftrags sind, falls erfor-
derlich, ergänzende technische und organisatorische Maßnahmen 
und etwaige Unterauftragsverhältnisse festzulegen. Die auftrag-
nehmenden Stellen sind zu verpflichten, die Daten nur zu dem 
Zweck zu verarbeiten, zu dem sie ihnen überlassen worden sind, 
sowie nach Erledigung des Auftrags die überlassenen Datenträ-
ger zurückzugeben, zu löschen oder zu vernichten und bei ihnen 
gespeicherte personenbezogene Daten zu löschen, soweit nicht 
besondere Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

(2) Die Vorschriften der §§ 12 bis 20 gelten nicht für die in § 2 
Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen, soweit sie personenbezogene 
Daten im Auftrag verarbeiten. In diesen Fällen ist die Datenver-
arbeitung nur im Rahmen der Weisungen der auftraggebenden 
Stelle zulässig. Ist die auftragnehmende Stelle der Ansicht, dass 
eine solche Weisung gegen dieses Gesetz oder andere Vorschrif-
ten über den Datenschutz verstößt, so hat sie die auftraggebende 
Stelle unverzüglich darauf hinzuweisen. 

(3) Sofern die §§ 7 und 8 auf die auftragnehmende Stelle keine 
Anwendung finden, ist die auftraggebende Stelle verpflichtet, 
vertraglich sicherzustellen, dass die auftragnehmende Stelle die 
in diesen Bestimmungen für auftragnehmende Stellen enthalte-
nen Regelungen befolgt und sich, sofern die Datenverarbeitung 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes durchgeführt wird, der 
Überwachung der bzw. des Hamburgischen Datenschutzbeauf-
tragten unterwirft. Bei einer Auftragsdurchführung außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes ist die zuständige Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu unterrichten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, soweit Stellen im 
Auftrag 

1. beratende, begutachtende oder vergleichbare unterstüt-
zende Tätigkeiten ausführen,  

2. Wartungsarbeiten oder Hilfstätigkeiten bei der Daten-
verarbeitung erledigen  

und hierbei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht aus-
geschlossen werden kann. 

§ 4 Begriffsbestimmungen 
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persön-

liche oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer 
natürlicher Personen (Betroffene, betroffene Personen). 

(2) Datenverarbeitung ist das Erheben, Speichern, Verändern, 
Übermitteln, Sperren, Löschen und Nutzen personenbezogener 
Daten. Im Einzelnen ist 

1. Erheben das Beschaffen von Daten über Betroffene,  
2. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren 

von Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer 
weiteren Verarbeitung,  

3. Verändern das inhaltliche Umgestalten von Daten,  
4. Übermitteln das Bekanntgeben von Daten an Dritte in 

der Weise, dass die Daten weitergegeben, zur Einsicht 
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bereitgehalten oder veröffentlicht werden oder dass 
Dritte in einem automatisierten Verfahren bereitgehal-
tene Daten abrufen,  

5.  Sperren das Verhindern weiterer Verarbeitung von Da-
ten,  

6.  Löschen das Unkenntlichmachen von Daten oder das 
Vernichten des Datenträgers,  

7.  Nutzen jede sonstige Verwendung von Daten  
ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren. 

(3) Daten verarbeitende Stelle ist jede der in § 2 Absatz 1 Satz 
1 genannten Stellen, die allein oder gemeinsam mit anderen 
Daten für sich selbst verarbeitet oder durch andere verarbeiten 
lässt. 

(4) Dritte sind alle Stellen außerhalb der Daten verarbeitenden 
Stelle, ausgenommen die Betroffenen und diejenigen Stellen, die 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union personenbezo-
gene Daten im Auftrag verarbeiten. 

(5) Empfängerinnen und Empfänger sind alle Personen oder 
Stellen, die Daten erhalten. 

(6) Eine Datei ist eine Sammlung personenbezogener Daten, 
die 

1.  durch automatisierte Verfahren verarbeitet werden kann 
(automatisierte Datei) oder  

2.  gleichartig aufgebaut und nach bestimmten Merkmalen 
zugänglich ist und ausgewertet werden kann (nicht-
automatisierte Datei).  

(7) Stellen sind natürliche Personen, juristische Personen und 
ihre Handlungseinheiten, Gesellschaften und andere Personen-
vereinigungen des privaten Rechts. 

(8) Ein Datenträger ist jedes Material, auf dem Einzelangaben 
wahrnehmbar festgehalten werden. 

(9) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Da-
ten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachli-
che Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können. 

(10) Pseudonymisieren ist das Verändern personenbezogener 
Daten mittels einer Zuordnungsregel derart, dass die Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse ohne Kennt-
nis dieser Regel nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismä-
ßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet 
werden können. 

§ 4a 
(aufgehoben) 

§ 5 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zuläs-

sig, soweit 
1.  dieses Gesetz oder eine besondere Rechtsvorschrift über 

den Datenschutz sie erlaubt oder  
2.  die Betroffenen eingewilligt haben.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiö-
se oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerk-
schaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten über Ge-
sundheit oder Sexualleben ist nur zulässig, soweit 

1.  die §§ 15, 27 bis 30 oder eine besondere Rechtsvor-
schrift über den Datenschutz sie erlaubt,  

2.  die Betroffenen ausdrücklich eingewilligt haben,  
3.  es sich um Daten handelt, die die Betroffenen offen-

sichtlich öffentlich gemacht haben,  
4.  sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Betroffe-

nen oder Dritter erforderlich ist und die Betroffenen aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen außer Stande 
sind, ihre Einwilligung zu geben,  

5.  sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist,  

6.  sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemein-
wohl zwingend erforderlich ist oder  

7.  sie zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizini-
schen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Be-
handlung oder für die Verwaltung von Gesundheits-
diensten erforderlich ist und durch ärztliches Personal 
oder sonstige Personen erfolgt, die einem entsprechen-
den Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterlie-
gen.  

Satz 2 gilt nicht für 
1. die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahr-

nehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr und der 
Verfolgung von Straftaten sowie  

2. die nicht-automatisierte Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten außerhalb von Dateien.  

Vor der Entscheidung, personenbezogene Daten nach Satz 2 
Nummer 6 zu verarbeiten, ist die bzw. der behördliche Daten-
schutzbeauftragte oder, falls keine behördliche Datenschutzbe-
auftragte bzw. kein behördlicher Datenschutzbeauftragter be-
stellt wurde, die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte 
zu hören. 

(2) Die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände eine andere Form angemessen ist. Gegenstand, Inhalt 
und Umfang der erlaubten Verarbeitung, insbesondere die Art 
der Daten, die Adressaten der Übermittlung, der Verwendungs-
zweck und die Dauer der Aufbewahrung, sind in der Einwilli-
gungserklärung klar und verständlich zu bezeichnen; die Betrof-
fenen sind unter Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuwei-
sen, dass sie die Einwilligung verweigern und mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen können. Wird die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt, ist die Einwilli-
gungserklärung im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung 
hervorzuheben. Die Einwilligung ist unwirksam, wenn sie durch 
unangemessene Androhung von Nachteilen, durch fehlende 
Aufklärung oder in sonstiger, gegen die Gebote von Treu und 
Glauben verstoßender Weise erlangt wurde. 

(3) Machen Betroffene schriftlich den Einwand geltend, dass 
einer Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten schutzwürdi-
ge, sich aus ihrer besonderen persönlichen Lage ergebende 
Gründe entgegenstehen, so ist die weitere Verarbeitung nur 
zulässig, nachdem eine Abwägung im Einzelfall ergeben hat, 
dass die geltend gemachten Gründe hinter dem öffentlichen 
Interesse an der Verarbeitung zurückstehen müssen. Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten 

1.  auf einer Einwilligung der Betroffenen beruht oder  
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung der Daten 

verarbeitenden Stelle erforderlich ist.  
Wird dem Einwand entsprochen, so sind unverzüglich die Stel-

len zu verständigen, denen die Daten übermittelt worden sind; 
die Verständigung kann unterbleiben, wenn sie einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde und schutzwürdige Inte-
ressen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Wird dem Einwand 
nicht entsprochen, so sind die Betroffenen darauf hinzuweisen, 
dass sie sich an die Hamburgische Datenschutzbeauftragte bzw. 
den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten wenden können. 

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Aus-
wahl und Gestaltung technischer Einrichtungen haben sich auch 
an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie 
möglich zu erheben und weiter zu verarbeiten. Dabei ist jeweils 
zu prüfen, inwieweit es möglich ist, personenbezogene Daten 
anonym oder pseudonym zu verarbeiten. Erforderlich sind 
Maßnahmen zur anonymen oder pseudonymen Datenverarbei-
tung nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis 
zur Schutzwürdigkeit der Daten steht. 

§ 5 a Automatisierte Einzelentscheidungen 
(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen rechtliche Folgen 

nach sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen, dürfen nicht 
ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gestützt werden, die der Bewertung einzelner 
Persönlichkeitsmerkmale dient. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit 



 Hamburgisches Datenschutzgesetz 

 111

1.  ein Gesetz, das die Wahrung der berechtigten Interessen 
der Betroffenen sicherstellt, solche Entscheidungen zu-
lässt,  

2.  mit der Entscheidung einem Begehren der Betroffenen 
stattgegeben wird oder  

3.  den Betroffenen das Vorliegen einer Entscheidung im 
Sinne von Absatz 1 mitgeteilt und die Wahrung ihrer 
berechtigten Interessen durch geeignete Maßnahmen si-
chergestellt wird; als geeignete Maßnahme gilt insbe-
sondere die Möglichkeit der Betroffenen, ihren Stand-
punkt geltend zu machen; die Daten verarbeitende Stel-
le ist verpflichtet, ihre Entscheidung unter Berücksich-
tigung der Stellungnahme der bzw. des Betroffenen er-
neut zu prüfen. 

§ 5 b Mobile Datenverarbeitungsmedien 
Gibt eine in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannte Stelle mobile Daten-

verarbeitungsmedien, insbesondere Chipkarten heraus, die mit 
von ihr oder Dritten bereitgestellten technischen Einrichtungen 
personenbezogene Daten mit oder ohne Mitwirkung der Betrof-
fenen automatisiert austauschen können, so hat sie sicherzustel-
len, dass die Betroffenen den Datenaustausch jeweils erkennen 
und die ihnen nach diesem Gesetz zustehenden Rechte ohne 
unvertretbaren Aufwand geltend machen können. Spätestens bei 
der Ausgabe sind die Betroffenen über die ihnen nach § 6 zuste-
henden Rechte sowie darüber aufzuklären, welche Maßnahmen 
bei Verlust oder beim Verdacht nicht ordnungsgemäßer Verar-
beitung zu ergreifen sind. 

§ 6 Rechte der Betroffenen 
(1) Die Betroffenen haben nach Maßgabe dieses Gesetzes ein 

Recht auf 
1.  Geltendmachung von Einwänden gegen die Verarbei-

tung ihrer Daten (§ 5 Absatz 3),  
2.  Aufklärung bei der Herausgabe mobiler Datenverarbei-

tungsmedien (§ 5 b),  
3.  Anrufung der bzw. des behördlichen Datenschutzbeauf-

tragten (§ 10 a Absatz 6),  
4. Unterrichtung bei der Erhebung (§ 12 a),  
5. Sperrung der Übermittlung an Stellen außerhalb des öf-

fentlichen Bereichs (§ 16 Absatz 3),  
6. Auskunft (§ 18),  
7. Berichtigung (§ 19 Absatz 1),  
8. Sperrung (§ 19 Absatz 2),  
9. Löschung (§ 19 Absatz 3),  
10. Schadensersatz (§ 20),  
11. Anrufung der bzw. des Hamburgischen Datenschutzbe-

auftragten (§ 26).  
(2) Auf diese Rechte kann nicht im Vorwege verzichtet wer-

den. 

§ 7 Datengeheimnis 
Denjenigen Personen, die bei den in § 2 Absatz 1 Satz 1 ge-

nannten Stellen oder ihren auftragnehmenden Stellen dienstli-
chen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es unter-
sagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem 
anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, insbesondere bekannt zu geben oder 
zugänglich zu machen. Dieses Verbot besteht auch nach Beendi-
gung der Tätigkeit fort. 

§ 8 Technische und organisatorische Maßnahmen; 
Vorabkontrolle 

(1) Die Daten verarbeitenden Stellen und ihre auftragnehmen-
den Stellen haben die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung der 
Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten. Erforderlich sind 
technische und organisatorische Maßnahmen nur, wenn ihr 
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zur Schutzwürdig-
keit der Daten steht. 

(2) Werden personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet, 
sind technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die 
geeignet sind zu gewährleisten, dass 

1. nur Befugte die personenbezogenen Daten zur Kenntnis 
nehmen können (Vertraulichkeit),  

2. die personenbezogenen Daten während der Verarbei-
tung unverfälscht, vollständig und widerspruchsfrei 
bleiben (Integrität),  

3. die personenbezogenen Daten zeitgerecht zur Verfü-
gung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden 
können (Verfügbarkeit),  

4. die personenbezogenen Daten ihrem Ursprung zugeord-
net werden können (Authentizität),  

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbe-
zogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revi-
sionsfähigkeit).  

(3) Werden personenbezogene Daten nicht-automatisiert ver-
arbeitet, sind technische und organisatorische Maßnahmen zu 
treffen, um insbesondere den Zugriff Unbefugter bei der Bear-
beitung, der Aufbewahrung, dem Transport und der Vernichtung 
zu verhindern. 

(4) Vor der Entscheidung über die Einführung oder die wesent-
liche Änderung eines automatisierten Verfahrens, mit dem 
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, haben die 
Daten verarbeitenden Stellen zu untersuchen, ob und in welchem 
Umfang mit der Nutzung dieses Verfahrens Gefahren für die 
Rechte der Betroffenen verbunden sind. Die Einführung und die 
wesentliche Änderung eines automatisierten Verfahrens sind nur 
zulässig, soweit derartige Gefahren durch technische und organi-
satorische Maßnahmen wirksam beherrscht werden können, es 
sei denn, dass solche Maßnahmen gemäß Absatz 1 Satz 2 nicht 
erforderlich sind. Ergibt die Untersuchung, dass von einem 
Verfahren eine besondere Gefährdung für die Rechte der Betrof-
fenen ausgeht, so ist das Ergebnis der Untersuchung vor der 
Einführung oder wesentlichen Änderung des Verfahrens der 
bzw. dem behördlichen Datenschutzbeauftragten oder, falls 
keine behördliche Datenschutzbeauftragte bzw. kein behördli-
cher Datenschutzbeauftragter bestellt wurde, der bzw. dem 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten zur Stellungnahme 
zuzuleiten. 

§ 9 Verfahrensbeschreibung 
(1) Die Daten verarbeitende Stelle legt in einer laufend auf 

dem neuesten Stand zu haltenden Verfahrensbeschreibung für 
jedes automatisierte Verfahren, mit dem personenbezogene 
Daten verarbeitet werden sollen, fest 

1. den Namen und die Anschrift der Daten verarbeitenden 
Stelle,  

2. die Bezeichnung des Verfahrens und seine Zweckbe-
stimmungen,  

3. die Art der verarbeiteten Daten sowie die Rechtsgrund-
lage ihrer Verarbeitung oder die Ziele, zu deren Erfül-
lung die Kenntnis dieser Daten erforderlich ist,  

4. den Kreis der Betroffenen,  
5. die Empfängerinnen oder Empfänger oder den Kreis der 

Empfängerinnen und Empfänger, die Daten erhalten 
können,  

6. eine beabsichtigte Datenübermittlung nach § 17 Absät-
ze 2 und 3,  

7. Fristen für die Sperrung und Löschung der Daten,  
8. die technischen und organisatorischen Maßnahmen 

nach § 8,  
9. die Art der Geräte, die Stellen, bei denen sie aufgestellt 

sind sowie das Verfahren zur Übermittlung, Sperrung, 
Löschung, Auskunftserteilung und Benachrichtigung.  

Die Daten verarbeitende Stelle kann die Angaben nach Satz 1 
für mehrere gleichartige Verfahren in einer Verfahrensbeschrei-
bung zusammenfassen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Verfahren, 
1. deren einziger Zweck das Führen eines Registers ist, 

das zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist oder 
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allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachwei-
sen können, zur Einsichtnahme offen steht,  

2. die der Unterstützung der allgemeinen Bürotätigkeit 
dienen, insbesondere Verfahren der Textverarbeitung, 
Vorgangsverwaltung, Terminüberwachung und der 
Führung von Adress-, Telefon- und vergleichbaren Ver-
zeichnissen, soweit sie keine Beeinträchtigung der 
Rechte Betroffener erwarten lassen.  

(3) Daten verarbeitende Stellen, die keine behördlichen Daten-
schutzbeauftragten bestellt haben, übersenden ihre Verfahrens-
beschreibungen und deren Änderungen unverzüglich, jedenfalls 
aber vor der Einführung oder wesentlichen Änderung eines 
Verfahrens an die Hamburgische Datenschutzbeauftragte bzw. 
den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten. Die Verfahrens-
beschreibungen können bei der Daten verarbeitenden Stelle von 
jeder Person eingesehen werden; für die Angaben nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 8 und 9 gilt dies nur, soweit dadurch die Si-
cherheit des Verfahrens nicht beeinträchtigt wird. Satz 2 gilt 
nicht für die Verfahrensbeschreibungen der in § 23 Absatz 6 
genannten Stellen. 

§ 10 Durchführung des Datenschutzes 
1 Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen haben die Aus-

führung dieses Gesetzes sowie anderer Rechtsvorschriften über 
den Datenschutz jeweils für ihren Geschäftsbereich sicherzustel-
len. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die ordnungs-
gemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit 
deren Hilfe personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, 
überwacht wird. Der Senat kann die Überwachung nach Satz 2 
für die Stellen der Freien und Hansestadt Hamburg einer anderen 
Stelle zuweisen, wenn die Überwachung besondere Fachkennt-
nisse hinsichtlich der verwendeten Datenverarbeitungssysteme 
erfordert. 

§ 10 a Behördliche Datenschutzbeauftragte bzw. 
behördlicher Datenschutzbeauftragter 

(1) Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen können eine 
behördliche Datenschutzbeauftragte oder einen behördlichen 
Datenschutzbeauftragten bestellen. Die Bestellung einer oder 
eines Beschäftigten einer anderen in § 2 Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Stelle ist zulässig. 

(2) Zu behördlichen Datenschutzbeauftragten dürfen nur Per-
sonen bestellt werden, die die zur Aufgabenerfüllung erforderli-
che Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzen. 

(3) Die Bestellung kann in entsprechender Anwendung von § 
626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs widerrufen werden. Vor der 
Entscheidung über den Widerruf sind die bzw. der behördliche 
Datenschutzbeauftragte sowie die bzw. der Hamburgische 
Datenschutzbeauftragte zu hören. 

(4) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten können sich 
unmittelbar an die Leitung der Daten verarbeitenden Stelle 
wenden. Sie sind bei ihrer Tätigkeit weisungsfrei und dürfen 
wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 
Sie sind in erforderlichem Umfang von der Erfüllung anderer 
Aufgaben freizustellen und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. 

(5) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten haben die Auf-
gabe, die Daten verarbeitenden Stellen und deren Personalvertre-
tungen in der Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer Vor-
schriften über den Datenschutz zu unterstützen. Sie können sich 
zu diesem Zweck jederzeit unmittelbar an die Hamburgische 
Datenschutzbeauftragte bzw. den Hamburgischen Datenschutz-
beauftragten wenden. Zu ihren Aufgaben gehört es insbesondere, 

1. auf die Umsetzung und Einhaltung von Vorschriften 
über den Datenschutz hinzuwirken,  

2. die nach § 9 Absatz 1 zu erstellenden Verfahrensbe-
schreibungen zu führen und zur Einsicht nach § 9 Ab-
satz 3 bereitzuhalten,  

3. das Ergebnis der Untersuchung nach § 8 Absatz 4 zu 
prüfen und im Zweifelsfall die Hamburgische Daten-
schutzbeauftragte bzw. den Hamburgischen Daten-
schutzbeauftragten zu hören.  

Soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, können sie 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Einsicht in alle 
Unterlagen und Akten und die automatisierte Datenverarbeitung 
nehmen. 

(6) Betroffene und Beschäftigte der Daten verarbeitenden Stel-
len können sich in allen Angelegenheiten des Datenschutzes 
jederzeit unmittelbar an die behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten wenden; niemand darf deswegen gemaßregelt oder benach-
teiligt werden. 

(7) Die behördlichen Datenschutzbeauftragten sind, auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit, zur Verschwiegenheit über die 
Identität Betroffener und Beschäftigter, die sich an sie gewandt 
haben, sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf diese Perso-
nen zulassen, verpflichtet. Dies gilt nicht, soweit die Betroffenen 
oder Beschäftigten sie von der Pflicht zur Verschwiegenheit 
entbunden haben oder eine Übermittlung der Daten nach Absatz 
5 Satz 2 erforderlich ist. 

(8) Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen melden die 
Bestellung und den Widerruf der Bestellung oder die sonstige 
Beendigung des Amtes behördlicher Datenschutzbeauftragter 
unverzüglich der bzw. dem Hamburgischen Datenschutzbeauf-
tragten. 

§ 11 Automatisiertes Abrufverfahren 
(1) Ein automatisiertes Verfahren zum Abruf personenbezoge-

ner Daten durch Dritte darf nur eingerichtet werden, wenn eine 
Rechtsvorschrift dies ausdrücklich zulässt. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, die Einrichtung automatisierter 
Abrufverfahren durch Rechtsverordnung zuzulassen. Die bzw. 
der Hamburgische Datenschutzbeauftragte ist vorher zu hören. 
Ein solches Verfahren ist nur zulässig, wenn dies unter Berück-
sichtigung der schutzwürdigen Belange der Betroffenen und der 
Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Die Verord-
nung hat die abrufende Stelle, die Datenart und den Zweck des 
Abrufs festzulegen. Sie hat technische und organisatorische 
Maßnahmen und Maßnahmen zur Datenschutzkontrolle vorzu-
sehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestreb-
ten Schutzzweck stehen. Die Vorschriften über die Zulässigkeit 
des einzelnen Abrufs bleiben unberührt. 

(3) Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens 
innerhalb einer Daten verarbeitenden Stelle bedarf der Zulassung 
durch die Leiterin bzw. den Leiter der Stelle, wenn die Einheit, 
die die Daten zum Abruf bereithält, und die abrufende Einheit 
unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Für die Zulassung 
findet Absatz 2 Sätze 2 bis 6 entsprechende Anwendung. 

(4) Personenbezogene Daten dürfen für Stellen außerhalb des 
öffentlichen Bereichs zum automatisierten Abruf nicht bereit-
gehalten werden; dies gilt nicht für Betroffene. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Datenbestände, die 
jeder oder jedem ohne oder nach besonderer Zulassung zur 
Benutzung offen stehen oder deren Veröffentlichung zulässig 
wäre. 

§ 11 a Gemeinsame und verbundene automatisierte 
Dateien 

(1) Die Einrichtung gemeinsamer oder verbundener automati-
sierter Dateien, in oder aus denen mehrere Daten verarbeitende 
Stellen personenbezogene Daten verarbeiten sollen, bedarf der 
ausdrücklichen Zulassung durch eine Rechtsvorschrift. Der 
Senat wird ermächtigt, die Einrichtung automatisierter Dateien 
im Sinne des Satzes 1 durch Rechtsverordnung zuzulassen. § 11 
Absatz 2 Sätze 2, 3 und 5 und Absatz 5 gilt entsprechend. Die 
Verordnung hat die Art der zu verarbeitenden Daten, die Stellen, 
die in der gemeinsamen Datei oder in verbundenen Dateien 
Daten verarbeiten dürfen, sowie den Umfang ihrer Verarbei-
tungsbefugnis anzugeben und festzulegen, welche Stelle die 
datenschutzrechtliche Verantwortung gegenüber den Betroffenen 
trägt und die technischen und organisatorischen Maßnahmen 
trifft. Die Vorschriften über die Zulässigkeit der lesenden und 
schreibenden Datenverarbeitung im Einzelnen bleiben unberührt. 

(2) Innerhalb einer Daten verarbeitenden Stelle bedarf die Ein-
richtung gemeinsamer oder verbundener automatisierter Dateien, 
mit denen personenbezogene Daten aus unterschiedlichen Auf-
gabengebieten verarbeitet werden sollen, der Zulassung durch 
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die Leiterin bzw. den Leiter der Stelle. Für die Zulassung gilt 
Absatz 1 Sätze 3 bis 5 entsprechend. 

ZWEITER ABSCHNITT. Rechtsgrundlagen 
der Datenverarbeitung 
§ 12 Datenerhebung 

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 
ihre Kenntnis zur Erfüllung der Aufgaben der erhebenden Stelle 
erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten sollen bei den Betroffenen mit 
ihrer Kenntnis erhoben werden. Werden Daten nicht über einzel-
ne Betroffene, sondern über einen bestimmbaren Personenkreis 
erhoben, so genügt es, wenn die Betroffenen in zumutbarer 
Weise von der Datenerhebung Kenntnis nehmen können. Bei 
anderen Stellen dürfen personenbezogene Daten unter den in § 
13 Absatz 2 Satz 1 genannten Voraussetzungen erhoben werden. 
Bei Betroffenen dürfen Daten ohne ihre Kenntnis nur erhoben 
werden, wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend 
voraussetzt oder der Schutz von Leben oder Gesundheit oder die 
Abwehr einer erheblichen Gefährdung der natürlichen Lebens-
grundlagen dies erforderlich macht. Durch die Art und Weise 
des Erhebens dürfen schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
nicht beeinträchtigt werden. 

§ 12 a Unterrichtung bei der Erhebung 
(1) Werden Daten bei Betroffenen mit ihrer Kenntnis erhoben, 

so sind sie, sofern sie nicht bereits auf andere Weise Kenntnis 
erlangt haben, von der Daten verarbeitenden Stelle über 

1. die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung und  
2. die Empfängerinnen oder Empfänger oder den Kreis der 

Empfängerinnen und Empfänger, soweit die Betroffe-
nen nach den Umständen des Einzelfalls nicht damit 
rechnen müssen, dass diese die Daten erhalten,  

aufzuklären. Werden die Daten auf Grund einer Rechtsvor-
schrift erhoben, so sind die Betroffenen in geeigneter Weise über 
diese aufzuklären. Soweit eine Auskunftspflicht besteht oder die 
Angaben Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen 
sind, sind die Betroffenen hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben hinzuweisen. Werden die Daten schriftlich oder 
zur Niederschrift erhoben, so sollen die Betroffenen auch über 
bestehende Auskunfts- und Berichtigungsrechte aufgeklärt 
werden. 

(2) Werden Daten bei Dritten oder bei Betroffenen ohne ihre 
Kenntnis erhoben, so sind die Betroffenen, sofern sie nicht 
bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt haben, von der Daten 
verarbeitenden Stelle bei Beginn der Speicherung in einer Datei 
(§ 4 Absatz 6) oder im Fall einer beabsichtigten Übermittlung 
spätestens bei deren erster Durchführung zu benachrichtigen und 
dabei 

1. die Art der erhobenen Daten,  
2. die Zweckbestimmungen der Datenverarbeitung und  
3. die Empfängerinnen oder Empfänger oder der Kreis der 

Empfängerinnen und Empfänger, soweit die Betroffe-
nen nach den Umständen des Einzelfalls nicht damit 
rechnen müssen, dass diese die Daten erhalten,  

anzugeben. Bei schriftlicher Benachrichtigung sind die Betrof-
fenen auch über bestehende Auskunfts- und Berichtigungsrechte 
aufzuklären. Dienen die Daten der Erstellung einer Mitteilung an 
die Betroffenen, kann die Benachrichtigung mit der Mitteilung 
verbunden werden. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben der Gefahrenabwehr 
und der Verfolgung von Straftaten. Er gilt ferner nicht, soweit 

1. die Verarbeitung der Daten durch Gesetz ausdrücklich 
vorgesehen ist,  

2. die Benachrichtigung der Betroffenen unmöglich ist o-
der einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern wür-
de,  

3. die Benachrichtigung die ordnungsgemäße Erfüllung 
von Aufgaben der Gefahrenabwehr oder die Verfolgung 

von Straftaten oder berufsrechtlichen Vergehen gefähr-
den würde,  

4. die Benachrichtigung die öffentliche Sicherheit oder die 
Sicherheit oder ein wichtiges wirtschaftliches oder fi-
nanzielles Interesse des Bundes oder eines Landes ge-
fährden würde oder  

5. die personenbezogenen Daten oder die Tatsache ihrer 
Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder wegen 
überwiegender schutzwürdiger Interessen der Betroffe-
nen oder Dritter geheim gehalten werden müssen.  

Vor der Entscheidung, nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 von einer 
Benachrichtigung abzusehen, ist die bzw. der behördliche Daten-
schutzbeauftragte oder, falls keine behördliche Datenschutzbe-
auftragte bzw. kein behördlicher Datenschutzbeauftragter be-
stellt wurde, der bzw. die Hamburgische Datenschutzbeauftragte 
zu hören, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von 
Einzelfällen auswirkt. 

(4) Werden Daten bei Dritten außerhalb des öffentlichen Be-
reichs auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, so sind diese in 
geeigneter Weise über die Rechtsvorschrift aufzuklären. Soweit 
eine Auskunftspflicht besteht oder die Angaben Voraussetzung 
für Gewährung von Rechtsvorteilen sind, sind sie hierauf, sonst 
auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

§ 13 Zulässigkeit der weiteren Datenverarbeitung; 
Zweckbindung 

(1) Die weitere Datenverarbeitung ist zulässig, wenn sie 
1. erforderlich ist zur Erfüllung der Aufgaben der öffentli-

chen Stelle und  
2. den Zwecken dient, für die die Daten erhoben wurden.  

Daten, von denen die Stelle ohne Erhebung Kenntnis erlangt 
hat oder die bei ihr neu entstanden sind, dürfen für Zwecke 
verarbeitet werden, für die sie erstmals gespeichert worden sind. 

(2) Die Datenverarbeitung für andere Zwecke ist nur zulässig, 
wenn 

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder die Wahrneh-
mung einer durch Gesetz oder Rechtsverordnung be-
gründeten Aufgabe die Verarbeitung dieser Daten 
zwingend voraussetzt,  

2. bei Teilnahme am Privatrechtsverkehr oder zur Durch-
setzung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu verarbei-
tenden Daten vorliegt und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse der Betroffe-
nen an der Geheimhaltung überwiegt,  

3. Angaben der Betroffenen überprüft werden müssen, 
weil tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie 
unrichtig sind,  

4. hierdurch erhebliche Nachteile für das Gemeinwohl o-
der schwer wiegende Beeinträchtigungen von gewichti-
gen Rechtspositionen Einzelner verhindert oder besei-
tigt werden sollen,  

5. sie zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswid-
rigkeiten, zur Vollstreckung oder zum Vollzug von 
Strafen oder von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 
1 Nummer 8 des Strafgesetzbuches oder von Erzie-
hungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Ju-
gendgerichtsgesetzes oder zur Erledigung eines gericht-
lichen Auskunftsersuchens erforderlich ist und gesetzli-
che Regelungen nicht entgegenstehen,  

6. die Einholung der Einwilligung der Betroffenen nicht 
möglich ist oder mit unverhältnismäßigem Aufwand 
verbunden wäre, aber offensichtlich ist, dass es in ihrem 
Interesse liegt und sie in Kenntnis des anderen Zwecks 
ihre Einwilligung erteilen würden,  

7. die Daten unmittelbar aus allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen worden sind oder entnommen wer-
den können oder die Daten verarbeitende Stelle sie ver-
öffentlichen dürfte, es sei denn, dass schutzwürdige In-
teressen der Betroffenen offensichtlich entgegenstehen 
oder,  
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8. sie der Bearbeitung von Eingaben sowie Kleinen oder 
Großen Anfragen dient und überwiegende schutzwürdi-
ge Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen.  

Unterliegen die personenbezogenen Daten einem Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnis und sind sie der öffentlichen Stelle 
von der zur Verschwiegenheit verpflichteten Person in Aus-
übung ihrer Berufs- oder Amtspflicht zur Verfügung gestellt 
worden, findet Satz 1 Nummern 2 bis 8 keine Anwendung. 

(3) Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken liegt nicht 
vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbe-
fugnissen, der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen dient. Zulässig ist auch die Verar-
beitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht 
schutzwürdige Interessen der Betroffenen an der Geheimhaltung 
der Daten offensichtlich überwiegen. 

§ 14 Übermittlung innerhalb des öffentlichen Be-
reichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an andere öf-
fentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der Aufga-
ben der übermittelnden oder der Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 13 erfüllt 
sind. Die Übermittlung ist ferner zulässig, soweit es zur Ent-
scheidung in einem Verwaltungsverfahren der Beteiligung 
mehrerer öffentlicher Stellen bedarf. 

(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Absatz 1 
übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten von 
Betroffenen oder von Dritten in Akten so verbunden, dass eine 
Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich 
ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten zulässig, soweit 
nicht schutzwürdige Interessen der Betroffenen oder Dritten an 
deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen; eine Nutzung 
dieser Daten ist unzulässig. 

(3) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung 
trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf 
Grund eines Ersuchens der Stelle, der die Daten übermittelt 
werden sollen, so hat die übermittelnde Stelle von den in die 
Sphäre der ersuchenden Stelle fallenden Übermittlungsvoraus-
setzungen lediglich zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im 
Rahmen der Aufgaben der ersuchenden Stelle liegt. Die Recht-
mäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, wenn im Einzelfalll 
hierzu Anlass besteht; die ersuchende Stelle hat ihr die für diese 
Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. Erfolgt die Über-
mittlung durch Abruf in einem automatisierten Verfahren (§§ 11, 
11 a), trägt die abrufende Stelle die Verantwortung für die 
Rechtmäßigkeit des Abrufs. 

(4) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten 
innerhalb einer öffentlichen Stelle weitergegeben werden. 

§ 15 Übermittlung an öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaften 

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen der 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften ist in entspre-
chender Anwendung der Vorschriften über die Datenübermitt-
lung an öffentliche Stellen zulässig, sofern sichergestellt ist, dass 
bei der Stelle, der die Daten übermittelt werden, ausreichende 
Datenschutzmaßnahmen getroffen sind. 

§ 16 Übermittlung an Stellen außerhalb des öffentli-
chen Bereichs 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs ist zulässig, wenn 

1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermit-
telnden Stelle liegenden Aufgaben erforderlich ist und 
die Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 vorliegen,  

2. die Voraussetzungen des § 13 Absatz 2 Satz 1 Num-
mern 1, 4, 6, 7 oder 8 vorliegen und die Daten nicht ei-
nem nach § 13 Absatz 2 Satz 2 zu wahrenden Berufs- 
oder Amtsgeheimnis unterliegen,  

3. die Stelle, der die Daten übermittelt werden sollen, ein 
rechtliches Interesse an deren Kenntnis glaubhaft macht 
und kein Grund zu der Annahme besteht, dass schutz-

würdige Interessen der Betroffenen an der Geheimhal-
tung überwiegen,  

4. sie im öffentlichen Interesse liegt oder hierfür ein be-
rechtigtes Interesse geltend gemacht wird und die Be-
troffenen in diesen Fällen der Übermittlung nicht wider-
sprochen haben.  

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 4 sind die Betroffenen über 
die beabsichtigte Übermittlung, die Art der zu übermittelnden 
Daten und den Verwendungszweck in geeigneter Weise zu 
unterrichten. 

(2) Die Stelle, der die Daten übermittelt werden, ist darauf 
hinzuweisen, dass sie sie nur zur Verarbeitung für den Zweck 
erhält, zu dem sie ihr übermittelt werden. 

(3) Die Betroffenen können verlangen, dass die Übermittlung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit § 13 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 6 sowie nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 
4 gesperrt wird, wenn sie ein schutzwürdiges Interesse an der 
Sperrung darlegen. 

§ 17 Übermittlung an Stellen außerhalb der Bundes-
republik Deutschland 

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten in Mitglied-
staaten der Europäischen Union sowie an Organe und Einrich-
tungen der Europäischen Union ist unter den Voraussetzungen 
der §§ 14, 16 und 28 zulässig. 

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten in Staaten 
außerhalb der Europäischen Union und an über- oder zwischen-
staatliche Stellen ist unter den Voraussetzungen der §§ 14, 16 
und 28 zulässig, wenn in dem Staat außerhalb der Europäischen 
Union oder bei der über- oder zwischenstaatlichen Stelle ein 
angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist. Die Angemessen-
heit des Schutzniveaus ist unter Berücksichtigung aller Umstän-
de zu beurteilen, die bei der Datenübermittlung von Bedeutung 
sind, insbesondere der Art der Daten, der Zweckbestimmung und 
Dauer ihrer geplanten Verarbeitung, des Herkunfts- und des 
Endbestimmungslandes sowie der anwendbaren Rechtsvorschrif-
ten, Standesregeln und Sicherheitsmaßnahmen. 

(3) Ist in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder bei 
über- oder zwischenstaatlichen Stellen kein angemessenes 
Schutzniveau gewährleistet, so ist die Übermittlung personenbe-
zogener Daten nur zulässig, soweit 

1. die Betroffenen eingewilligt haben,  
2. die Übermittlung zur Wahrung eines überwiegenden öf-

fentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor 
Gericht erforderlich ist,  

3. die Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interes-
sen der Betroffenen erforderlich ist oder  

4. die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das zur In-
formation der Öffentlichkeit bestimmt ist oder das allen 
Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen 
können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die ge-
setzlichen Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sind.  

Darüber hinaus ist die Übermittlung unter den Voraussetzun-
gen der §§ 14, 16 und 28 zulässig, wenn die Stelle, der die Daten 
übermittelt werden sollen, ausreichende Garantien hinsichtlich 
des Schutzes des Persönlichkeitsrechts der Betroffenen und der 
damit verbundenen Rechte bietet; die Garantien können sich 
insbesondere aus vertraglichen Vereinbarungen ergeben. Die 
Übermittlung bedarf in diesem Falle der Zulassung durch die 
Leiterin bzw. den Leiter der übermittelnden Stelle. Die bzw. der 
Hamburgische Datenschutzbeauftragte ist vorher zu hören. 
Zugelassene Übermittlungen sind der zuständigen Behörde 
mitzuteilen. 

(4) § 16 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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DRITTER ABSCHNITT. Rechte der Betroffe-
nen 
§ 18 Auskunft 

(1) Den Betroffenen ist von der Daten verarbeitenden Stelle 
auf Antrag gebührenfrei Auskunft zu erteilen über 

1. die zu ihrer Person gespeicherten Daten,  
2. die Zweckbestimmungen und die Rechtsgrundlage der 

Speicherung,  
3. die Herkunft der Daten und die Empfängerinnen oder 

Empfänger oder den Kreis der Empfängerinnen und 
Empfänger; dies gilt nicht für Empfängerinnen und 
Empfänger, die die Daten im Einzelfall zur Verfolgung 
von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder berufsrecht-
lichen Vergehen erhalten,  

4. die an einem automatisierten Abrufverfahren teilneh-
menden Stellen,  

5. in den Fällen des § 5 a den logischen Aufbau der auto-
matisierten Verarbeitung der sie betreffenden Daten,  

auch soweit diese Angaben nicht zu ihrer Person gespeichert 
sind, aber mit vertretbarem Aufwand festgestellt werden können. 
Die Betroffenen sollen die Art der personenbezogenen Daten, 
über die sie Auskunft verlangen, näher bezeichnen.  Aus Akten 
ist den Betroffenen Auskunft zu erteilen, soweit sie Angaben 
machen, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für 
die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer 
Verhältnis zum Auskunftsinteresse der Betroffenen steht. Die 
Daten verarbeitende Stelle bestimmt die Form der Auskunftser-
teilung nach pflichtgemäßem Ermessen; die Auskunft kann auch 
in der Form erteilt werden, dass dem Betroffenen Akteneinsicht 
gewährt oder ein Ausdruck aus automatisierten Dateien überlas-
sen wird. § 29 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes bleibt unberührt. 

(2) Die Verpflichtung zur Auskunftserteilung gilt nicht für die 
personenbezogenen Daten, die nur deshalb als gesperrte Daten 
gespeichert sind, weil sie auf Grund gesetzlicher Aufbewah-
rungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, sowie für solche 
Daten, die ausschließlich zum Zwecke der Datensicherung oder 
der Datenschutzkontrolle gespeichert sind. 

(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit die Vorausset-
zungen für das Absehen von einer Benachrichtigung nach § 12 a 
Absatz 3 Satz 2 Nummern 3 bis 5 vorliegen oder die Daten 
ausschließlich für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 
oder der Statistik verarbeitet werden. 

(4) Einer Begründung für die Auskunftsverweigerung bedarf es 
nur insoweit nicht, als durch die Mitteilung der Gründe der mit 
der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. In 
diesem Fall sind die wesentlichen Gründe für die Entscheidung 
aufzuzeichnen. 

(5) Bezieht sich die Auskunft auf die Herkunft von personen-
bezogenen Daten von Behörden des Verfassungsschutzes, der 
Staatsanwaltschaft und der Polizei, von Landesfinanzbehörden, 
soweit diese personenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetz-
lichen Aufgaben im Anwendungsbereich der Abgabenordnung 
zur Überwachung und Prüfung speichern, sowie von den in § 19 
Absatz 3 des Bundesdatenschutzgesetzes genannten Behörden, 
ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen zulässig. Gleiches gilt, 
soweit sich die Auskunft auf die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an diese Behörden bezieht. Für die Versagung der 
Zustimmung gelten, soweit dieses Gesetz auf die genannten 
Behörden Anwendung findet, die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Wird die Auskunft nicht gewährt, so sind die Betroffenen 
darauf hinzuweisen, dass sie sich an die Hamburgische Daten-
schutzbeauftragte bzw. den Hamburgischen Datenschutzbeauf-
tragten wenden können. 

§ 19 Berichtigung, Sperrung und Löschung 
(1) Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu berichtigen, 

wenn sie unrichtig sind. Sind Daten außerhalb automatisierter 
Dateien zu berichtigen, reicht es aus, in geeigneter Weise kennt-
lich zu machen, zu welchem Zeitpunkt oder aus welchem Grund 
diese Daten unrichtig waren oder unrichtig geworden sind. 

(2) Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn 
1. ihre Richtigkeit von den Betroffenen bestritten wird und 

sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit fest-
stellen lässt,  

2. in den Fällen des Absatzes 3 Grund zu der Annahme 
besteht, dass durch die Löschung schutzwürdige Belan-
ge Betroffener beeinträchtigt würden, oder wenn Be-
troffene an Stelle der Löschung die Sperrung verlangen,  

3. sie nur zu Zwecken der Datensicherung oder der Daten-
schutzkontrolle gespeichert sind.  

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn personenbezogene Daten in 
Akten gespeichert sind; in diesen Fällen ist in den Akten ledig-
lich zu vermerken, dass die Daten von den Betroffenen bestritten 
worden sind. Gesperrte Daten sind als solche zu kennzeichnen. 
Ohne Einwilligung der Betroffenen dürfen sie nur weiterverar-
beitet werden, wenn es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur 
Behebung einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im 
überwiegenden Interesse der Daten verarbeitenden Stelle oder 
Dritter liegenden Gründen unerlässlich ist und die Vorausset-
zungen des § 13 oder des § 27 vorliegen. 

(3) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn 
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder  
2. ihre Kenntnis für die Daten verarbeitende Stelle zur Er-

füllung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.  
Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, ist die 

Löschung nach Satz 1 Nummer 2 nur durchzuführen, wenn die 
gesamte Akte zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist; 
soweit hiernach eine Löschung nicht in Betracht kommt, sind die 
personenbezogenen Daten zu sperren. 

(4) Abgesehen von den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 
1 sind die Daten vor einer Löschung dem zuständigen öffentli-
chen Archiv nach Maßgabe des § 3 des Hamburgischen Archiv-
gesetzes vom 21. Januar 1991 (HmbGVBl. S. 7), geändert am 
30. Januar 2001 (HmbGVBl. S. 9, 16), in seiner jeweiligen 
Fassung anzubieten. 

(5) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung be-
strittener oder unzulässig gespeicherter Daten und der Löschung 
unzulässig gespeicherter Daten sind unverzüglich die Stellen zu 
verständigen, denen die Daten übermittelt worden sind; die 
Verständigung kann unterbleiben, wenn sie einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordern würde und schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Im Übrigen liegt die 
Verständigung im pflichtgemäßen Ermessen der Daten verarbei-
tenden Stelle. 

(6) In automatisierten Dateien gespeicherte Daten sind regel-
mäßig alle vier Jahre auf ihre Erforderlichkeit hin zu überprüfen 
und die Datenbestände gemäß Absatz 3 zu bereinigen. 

§ 20 Schadensersatz 
(1) Werden Betroffene durch eine unzulässige oder unrichtige 

Datenverarbeitung in ihren schutzwürdigen Belangen beeinträch-
tigt, so hat ihnen der Träger der in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten 
Stelle den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. In schweren 
Fällen können Betroffene auch wegen des Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld 
verlangen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, soweit die Daten 
verarbeitende Stelle den Umstand, durch den der Schaden einge-
treten ist, nicht zu vertreten hat. Beruht der Schaden auf einer 
unzulässigen oder unrichtigen automatisierten Datenverarbei-
tung, so tritt die Ersatzpflicht auch im Falle des Satzes 3 ein, 
beschränkt sich jedoch in diesem Falle gegenüber jeder betroffe-
nen Person auf zweihundertfünfzigtausend Euro für jedes schä-
digende Ereignis. 

(2) Auf das Mitverschulden von Verletzten sind § 254 , § 839 
Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auf die Verjährung 
die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

(3) Weitergehende sonstige Schadensersatzansprüche bleiben 
unberührt. 
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VIERTER ABSCHNITT. Die bzw. der Ham-
burgische Datenschutzbeauftragte 
§ 21 Berufung 

(1) Auf Vorschlag des Senats wählt die Bürgerschaft eine 
Hamburgische Datenschutzbeauftragte oder einen Hamburgi-
schen Datenschutzbeauftragten; die Wiederwahl ist einmal 
zulässig. Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte 
muss die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwal-
tungsdienst haben und die zur Erfüllung ihrer bzw. seiner Auf-
gaben erforderliche Fachkunde besitzen. Sie bzw. er muss bei 
ihrer bzw. seiner Bestellung das 35. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Der Senat bestellt die Hamburgische Datenschutzbeauftrag-
te bzw. den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten für eine 
Amtszeit von sechs Jahren. 

(3) Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte ist 
verpflichtet, das Amt bis zur Bestellung einer Nachfolgerin oder 
eines Nachfolgers weiterzuführen; die Amtszeit gilt als entspre-
chend verlängert. Kommt die bzw. der Hamburgische Daten-
schutzbeauftragte der Verpflichtung nach Satz 1 nicht nach, ist 
sie bzw. er zu entlassen. 

§ 22 Rechtsstellung 
(1) In Ausübung des Amtes ist die bzw. der Hamburgische 

Datenschutzbeauftragte unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen. Sie bzw. er ist insoweit oberste Dienstbehörde im Sinne 
des § 96 der Strafprozessordnung sowie oberste Aufsichtsbehör-
de im Sinne des § 99 der Verwaltungsgerichtsordnung und trifft 
die Entscheidungen nach den §§ 65 und 66 des Hamburgischen 
Beamtengesetzes für sich und die ihr bzw. ihm zugewiesenen 
Bediensteten. Sie bzw. er untersteht der Dienstaufsicht des 
Senats. 

(2) Der bzw. dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten 
wird die zur Aufgabenerfüllung notwendige Personal- und 
Sachausstattung vom Senat im Rahmen der haushaltsmäßigen 
Bestimmungen zur Verfügung gestellt. Die Stellen werden auf 
Vorschlag der bzw. des Hamburgischen Datenschutzbeauftrag-
ten besetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nur im 
Einvernehmen mit ihr bzw. ihm versetzt oder abgeordnet wer-
den. Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte ist 
Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter ihrer bzw. seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; diese sind in ihrer Tätigkeit 
nach diesem Gesetz nur an ihre bzw. seine Weisungen gebunden. 

(3) Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte be-
stimmt eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter zur Vertreterin 
bzw. zum Vertreter. Diese bzw. dieser nimmt die Befugnisse der 
bzw. des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten im Falle von 
deren bzw. dessen Verhinderung wahr. Dauert die Verhinderung 
länger als zwei Monate, so kann der Senat eine Person mit der 
Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen; die bzw. der Ham-
burgische Datenschutzbeauftragte soll hierzu gehört werden. 
Endet das Amtsverhältnis der bzw. des Hamburgischen Daten-
schutzbeauftragten, gelten Satz 2 und Satz 3 erster Halbsatz bis 
zur Bestellung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers ent-
sprechend. 

§ 23 Aufgaben 
(1) Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte über-

wacht bei den in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen und bei 
anderen Stellen, soweit sie sich auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften ihrer bzw. seiner Überwachung unterworfen haben, die 
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer 
Vorschriften über den Datenschutz. Die Bürgerschaft, die Ge-
richte und der Rechnungshof unterliegen der Überwachung 
durch die Hamburgische Datenschutzbeauftragte bzw. den 
Hamburgischen Datenschutzbeauftragten nur, soweit sie in 
Verwaltungsangelegenheiten tätig werden; die Einschränkung 
gilt nicht für Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher. Bei 
den Gerichten und beim Rechnungshof überwacht die bzw. der 
Hamburgische Datenschutzbeauftragte darüber hinaus, ob die 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen 
getroffen und eingehalten werden. 

(2) Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte kann 
Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes geben; 

insbesondere soll sie bzw. er den Senat und die übrigen in § 2 
Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen in Fragen des Datenschutzes 
beraten. 

(3) Auf Anforderung des Senats oder auf Verlangen eines 
Viertels der Abgeordneten der Bürgerschaft hat die bzw. der 
Hamburgische Datenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen 
und Berichte zu erstatten. Außerdem erstattet sie bzw. er Senat 
und Bürgerschaft mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbe-
richt. Sie bzw. er kann sich jederzeit an die Bürgerschaft wen-
den. Schriftliche Äußerungen gegenüber der Bürgerschaft sind 
gleichzeitig dem Senat vorzulegen. Auf Ersuchen des Senats 
geht die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte ferner 
Hinweisen auf Angelegenheiten und Vorgänge nach, die ihren 
bzw. seinen Aufgabenbereich unmittelbar betreffen. 

(4) Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte soll zu 
den Auswirkungen der Nutzung neuer Informations- und Kom-
munikationstechniken auf den Datenschutz Stellung nehmen. Sie 
bzw. er ist über Planungen neuer Anwendungen zur Nutzung der 
Informations- und Kommunikationstechnik rechtzeitig zu unter-
richten, sofern dabei personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den sollen. 

(5) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen sind verpflichtet, 
die Hamburgische Datenschutzbeauftragte bzw. den Hamburgi-
schen Datenschutzbeauftragten und ihre bzw. seine Beauftragten 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ihnen ist dabei 
insbesondere 

1. Auskunft zu ihren Fragen sowie die Einsicht in alle Un-
terlagen und Akten zu gewähren, die im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
stehen, namentlich in die gespeicherten Daten und in 
die Datenverarbeitungsprogramme,  

2. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren.  
3 Gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften können einem 

Auskunfts- oder Einsichtsverlangen nicht entgegen-
gehalten werden. 

(6) Absatz 5 Sätze 1 und 2 gilt für das Landesamt für Verfas-
sungsschutz, die Behörden der Staatsanwaltschaft und der Poli-
zei sowie gegenüber Landesfinanzbehörden, soweit sie perso-
nenbezogene Daten in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben im 
Anwendungsbereich der Abgabenordnung zur Überwachung und 
Prüfung speichern, mit der Maßgabe, dass die Unterstützung nur 
der bzw. dem Hamburgischen Datenschutzbeauftragten selbst 
und den von ihr bzw. ihm schriftlich damit betrauten Beauftrag-
ten zu gewähren ist. Absatz 5 Satz 2 gilt für die genannten 
Behörden nicht, soweit der Senat im Einzelfall feststellt, dass die 
Einsicht in Akten die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gefährdet. 

(7) Der Senat kann der bzw. dem Hamburgischen Daten-
schutzbeauftragten die Aufgaben der Aufsichtsbehörde nach § 
38 des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden 
Fassung übertragen. Auch über diesen Tätigkeitsbereich ist ein 
Bericht nach Absatz 3 Satz 2 zu erstatten. 

§ 24 
(aufgehoben) 

§ 25 Beanstandungen 
(1) Stellt die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte 

Verstöße gegen dieses Gesetz oder gegen andere Vorschriften 
über den Datenschutz oder sonstige Mängel bei der Datenverar-
beitung fest, so beanstandet sie bzw. er dies 

1. im Bereich der Verwaltung und der Gerichte der Freien 
und Hansestadt Hamburg gegenüber dem für die Be-
hörde oder das Gericht verantwortlichen Senatsmit-
glied, im Bereich der Bezirksverwaltung gegenüber 
dem für die Aufsichtsbehörde verantwortlichen Senats-
mitglied,  

2. im Bereich der der Aufsicht der Freien und Hansestadt 
Hamburg unterstehenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlich organi-
sierten Einrichtungen gegenüber dem Vorstand oder 
dem sonst vertretungsberechtigten Organ,  
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3. im Bereich der Bürgerschaft und des Rechnungshofs 
gegenüber der jeweiligen Präsidentin bzw. dem jeweili-
gen Präsidenten  

und fordert zur Behebung der Mängel und zur Stellungnahme 
innerhalb einer von ihr bzw. ihm zu bestimmenden Frist auf. 
Werden die Mängel nicht fristgemäß behoben, richtet die bzw. 
der Hamburgische Datenschutzbeauftragte eine weitere Bean-
standung in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 an den Senat, in 
den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 an die zuständige Aufsichts-
behörde; im Übrigen gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Die bzw. der Hamburgische Datenschutzbeauftragte kann 
von einer Beanstandung absehen, insbesondere wenn die Mängel 
von geringer Bedeutung sind, bereits behoben sind oder ihre 
Behebung sichergestellt ist. 

(3) Mit der Beanstandung kann die bzw. der Hamburgische 
Datenschutzbeauftragte Vorschläge zur Beseitigung der Mängel 
und zur sonstigen Verbesserung des Datenschutzes verbinden. 

(4) Die gemäß Absatz 1 abzugebenden Stellungnahmen sollen 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund 
der Beanstandung getroffen worden sind. Die in Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 genannten Stellen leiten der zuständigen Aufsichts-
behörde eine Abschrift ihrer Stellungnahme zu. 

§ 26 Anrufung 
(1) Jede Person kann sich an die Hamburgische Datenschutz-

beauftragte bzw. den Hamburgischen Datenschutzbeauftragten 
wenden, wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten im Überwachungsbereich nach § 23 
Absatz 1 in ihren Rechten verletzt worden zu sein. 

(2) Niemand darf wegen der Mitteilung von Tatsachen, die 
geeignet sind, den Verdacht aufkommen zu lassen, das Hambur-
gische Datenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift über 
den Datenschutz sei verletzt worden, gemaßregelt oder benach-
teiligt werden. Bedienstete der Freien und Hansestadt Hamburg 
sind nicht verpflichtet, der bzw. dem Hamburgischen Daten-
schutzbeauftragten gegenüber den Dienstweg einzuhalten. 

FÜNFTER ABSCHNITT. Besondere Vor-
schriften über den Datenschutz 
§ 27 Datenverarbeitung zum Zwecke wissenschaftli-
cher Forschung 

(1) Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen dürfen perso-
nenbezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen für ein 
bestimmtes Forschungsvorhaben verarbeiten, soweit deren 
schutzwürdige Interessen wegen der Art der Daten, wegen ihrer 
Offenkundigkeit oder wegen der Art der Verwendung nicht 
beeinträchtigt werden. Der Einwilligung der Betroffenen bedarf 
es auch nicht, wenn das öffentliche Interesse an der Durchfüh-
rung des Forschungsvorhabens die schutzwürdigen Interessen 
der Betroffenen erheblich überwiegt und der Zweck der For-
schung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßi-
gem Aufwand erreicht werden kann. 

(2) Über die Übermittlung entscheidet die Leiterin bzw. der 
Leiter der übermittelnden Stelle oder die von ihr bzw. ihm 
bestimmte Mitarbeiterin oder ein entsprechender Mitarbeiter. 
Die Entscheidung muss die Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, die Art der zu übermittelnden personenbezogenen 
Daten, den Kreis der Betroffenen und das Forschungsvorhaben 
bezeichnen; sie ist der bzw. dem Hamburgischen Datenschutz-
beauftragten mitzuteilen. 

(3) Die Daten sind, sobald der Forschungszweck es gestattet, 
zu anonymisieren. Die Merkmale, mit denen ein Bezug auf eine 
bestimmte natürliche Person wiederhergestellt werden kann, sind 
gesondert zu speichern; sie sind zu löschen, sobald der For-
schungszweck dies gestattet. 

(4) Die übermittelten personenbezogenen Daten dürfen nur mit 
Einwilligung der Betroffenen weiter übermittelt oder für einen 
anderen als den ursprünglichen Zweck verarbeitet werden. 

(5) Die wissenschaftliche Forschung betreibenden in § 2 Ab-
satz 1 Satz 1 genannten Stellen dürfen personenbezogene Daten 
ohne Einwilligung der Betroffenen nur veröffentlichen, wenn 

dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereig-
nisse der Zeitgeschichte unerlässlich ist. 

(6) Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf die Stelle, der 
die Daten übermittelt werden sollen, keine Anwendung finden, 
dürfen sie ihr nur übermittelt werden, wenn sie sich verpflichtet, 
die Vorschriften der Absätze 3 bis 5 einzuhalten, und sich der 
Überwachung der bzw. des für den Ort der Forschungsstätte 
zuständigen Datenschutzbeauftragten unterwirft. Befindet sich 
der Ort der Forschungsstätte außerhalb der Europäischen Union, 
ist eine Übermittlung nur zulässig, wenn kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass bei der Durchführung des Forschungs-
vorhabens gegen Inhalt und Zweck eines deutschen Gesetzes 
verstoßen wird. 

(7) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend bei der Daten-
verarbeitung zur Vorbereitung oder Überprüfung von Regelun-
gen allgemeiner Art durch eine in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannte 
Stelle. 

§ 28 Datenverarbeitung bei Beschäftigungsverhält-
nissen 

(1) Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen dürfen perso-
nenbezogene Daten ihrer Bewerberinnen und Bewerber, Be-
schäftigten, früheren Beschäftigten und von deren Hinterbliebe-
nen nur verarbeiten, soweit dies eine Rechtsvorschrift, ein 
Tarifvertrag, eine allgemeine Regelung der obersten Dienstbe-
hörde, die mit den Spitzenorganisationen der zuständigen Ge-
werkschaften und Berufsverbände beziehungsweise mit den 
Berufsverbänden der Richterinnen und Richter verbindlich 
vereinbart worden ist, oder eine Dienstvereinbarung vorsieht. 
Soweit derartige Regelungen nicht bestehen, gelten die nachfol-
genden Absätze. 

(2) Die in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen dürfen, soweit 
die nachfolgenden Absätze keine besonderen Regelungen enthal-
ten, personenbezogene Daten der in Absatz 1 genannten Perso-
nen nur verarbeiten, soweit dies zur Eingehung, Durchführung, 
Beendigung oder Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 
oder zur Durchführung organisatorischer, personeller oder 
sozialer Maßnahmen, insbesondere auch zu Zwecken der Perso-
nalplanung oder des Personaleinsatzes, erforderlich ist. 

(3) Die §§ 96 bis 96 h des Hamburgischen Beamtengesetzes 
(HmbBG) in der Fassung vom 29. November 1977 (HmbGVBl. 
S. 367), zuletzt geändert am 27. April 2000 (HmbGVBl. S. 85), 
sind in der jeweils geltenden Fassung auf diejenigen in Absatz 1 
genannten Personen entsprechend anzuwenden, die nicht in den 
Anwendungsbereich dieser Vorschriften fallen. 

(4) Eine Übermittlung der Daten von Beschäftigten an Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs ist abweichend von § 16 
Absatz 1 nur zulässig, soweit 

1. die Stelle, der die Daten übermittelt werden sollen, ein 
überwiegendes rechtliches Interesse darlegt,  

2. Art oder Zielsetzung der Aufgaben, die der oder dem 
Beschäftigten übertragen sind, die Übermittlung erfor-
dert oder  

3. offensichtlich ist, dass die Übermittlung im Interesse 
der betroffenen Person liegt, und keine Anhaltspunkte 
vorliegen, dass diese in Kenntnis des Übermittlungs-
zweckes ihre Einwilligung nicht erteilen würde.  

Die Übermittlung an eine künftige Dienstherrin oder Arbeitge-
berin oder einen künftigen Dienstherrn oder Arbeitgeber ist nur 
mit Einwilligung der betroffenen Person zulässig, es sei denn, 
dass eine Abordnung oder Versetzung vorbereitet wird, die der 
Zustimmung der oder des Beschäftigten nicht bedarf. Absatz 3 in 
Verbindung mit § 96 e HmbBG bleibt unberührt. 

(5) Verlangt eine in § 2 Absatz 1 Satz 1 genannte Stelle medi-
zinische oder psychologische Untersuchungen oder Tests (Un-
tersuchungen), so hat sie Anlass und Zweck der Untersuchung 
anzugeben sowie erforderlichenfalls auf die der betroffenen 
Person obliegenden Aufgaben hinzuweisen. Sie darf von der 
untersuchenden Stelle nur die Mitteilung der Untersuchungser-
gebnisse sowie derjenigen festgestellten Risikofaktoren verlan-
gen, deren Kenntnis für ihre Entscheidung in personellen Ange-
legenheiten der betroffenen Person erforderlich ist; darüber 
hinausgehende Daten darf sie nur verlangen, soweit auch deren 
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Kenntnis für ihre Entscheidung erforderlich ist. Führt eine in § 2 
Absatz 1 Satz 1 genannte Stelle die Untersuchungen durch, so 
gilt für die Weitergabe der erhobenen Daten Satz 2 entspre-
chend. Im Übrigen ist eine Weiterverarbeitung der bei den 
Untersuchungen erhobenen Daten ohne schriftliche Einwilligung 
der betroffenen Person nur zu dem Zweck zulässig, zu dem sie 
erhoben worden sind. 

(6) Personenbezogene Daten, die vor der Eingehung eines Be-
schäftigungsverhältnisses erhoben wurden, sind unverzüglich zu 
löschen, sobald feststeht, dass ein Beschäftigungsverhältnis nicht 
zustande kommt. Dies gilt nicht, soweit überwiegende berechtig-
te Interessen der Daten verarbeitenden Stelle der Löschung 
entgegenstehen oder die betroffene Person in die weitere Spei-
cherung einwilligt. Nach Beendigung eines Beschäftigungsver-
hältnisses sind personenbezogene Daten zu löschen, soweit diese 
Daten nicht mehr benötigt werden, es sei denn, dass Rechtsvor-
schriften entgegenstehen. § 19 Absatz 4 findet Anwendung. 

(7) Soweit Daten der Beschäftigten im Rahmen der techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen nach § 8 Absatz 2 
gespeichert werden, dürfen sie nicht zu anderen Zwecken, 
insbesondere nicht zu Zwecken der Verhaltens- oder Leistungs-
kontrolle, genutzt werden. 

(8) § 27 findet Anwendung. 

§ 29 Fernmessen und Fernwirken 
(1) In § 2 Absatz 1 Satz 1 genannte Stellen dürfen ferngesteu-

erte Messungen oder Beobachtungen (Fernmessdienste) in 
Wohn- oder Geschäftsräumen Privater nur vornehmen, wenn die 
Betroffenen zuvor über den Verwendungszweck sowie über Art, 
Umfang und Zeitraum des Einsatzes unterrichtet worden sind 
und nach der Unterrichtung schriftlich eingewilligt haben. 
Entsprechendes gilt, soweit eine Übertragungseinrichtung dazu 
dienen soll, in Wohn- oder Geschäftsräumen Privater andere als 
die in Satz 1 genannten Wirkungen auszulösen (Fernwirkdiens-
te). Die Einrichtung von Fernmess- und Fernwirkdiensten ist nur 
zulässig, wenn die Betroffenen erkennen können, wann ein 
Dienst in Anspruch genommen wird und welcher Art dieser 
Dienst ist. Die Betroffenen können ihre Einwilligung jederzeit 
widerrufen, soweit dies mit der Zweckbestimmung des Dienstes 
vereinbar ist. Das Abschalten eines Dienstes gilt im Zweifel als 
Widerruf der Einwilligung. 

(2) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines 
Vertragsverhältnisses dürfen nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass die Betroffenen nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 
einwilligen. Verweigern oder widerrufen sie ihre Einwilligung, 
so dürfen ihnen keine Nachteile entstehen, die über die nach-
weisbaren Mehrkosten einer anderen Art der Datenerhebung 
hinausgehen. 

(3) Soweit im Rahmen von Fernmess- und Fernwirkdiensten 
personenbezogene Daten erhoben werden, dürfen diese nur zu 
den vereinbarten Zwecken verarbeitet werden. Sie sind zu lö-
schen, sobald sie zur Erfüllung dieser Zwecke nicht mehr erfor-
derlich sind. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Fernmess- und Fern-
wirkdienste der Versorgungsunternehmen und für entsprechende 
Dienste von Wohnungsunternehmen. 

§ 30 Datenverarbeitung für Planungszwecke 
(1) Für Zwecke der öffentlichen Planung können personenbe-

zogene Daten verarbeitet werden, wenn der Planungszweck auf 
andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
erreicht werden kann und das öffentliche Interesse an der Pla-
nung die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen erheblich 
überwiegt. 

(2) Die zu Planungszwecken gespeicherten personenbezogenen 
Daten dürfen nicht für andere Zwecke genutzt werden. Sobald es 
der Zweck der Planungsaufgabe erlaubt, sind die zu diesem 
Zweck verarbeiteten personenbezogenen Daten zu anonymisie-

ren. Eine Übermittlung von Daten, aus denen Rückschlüsse auf 
Einzelpersonen gezogen werden können, ist unzulässig. 

(3) Soweit Daten für längere Zeit gespeichert werden, ist durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sie innerhalb der 
Daten verarbeitenden Stelle getrennt von der Erfüllung anderer 
Verwaltungsaufgaben verarbeitet werden. 

§ 31  
(aufgehoben) 

SECHSTER ABSCHNITT. Straf- und Buß-
geldvorschriften; Gebührenvorschrift; In-
Kraft-Treten 
§ 32 Straftaten 

(1) Wer gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder eine ande-
re bzw. einen anderen zu bereichern oder eine andere bzw. einen 
anderen zu schädigen, personenbezogene Daten, die nicht offen-
kundig sind, 

1. unbefugt erhebt, speichert, löscht, sperrt, verändert, ü-
bermittelt oder nutzt oder  

2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich oder ei-
ne andere bzw. einen anderen übermitteln lässt,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden nur Anwendung, soweit die Tat 

nicht nach anderen Vorschriften mit Strafe bedroht ist. 

§ 33 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer personenbezogene Daten, die 

nicht offenkundig sind, 
1. unbefugt erhebt, speichert, löscht, sperrt, verändert, ü-

bermittelt oder nutzt oder  
2. durch Vortäuschung falscher Tatsachen an sich oder ei-

ne andere bzw. einen anderen übermitteln lässt.  
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 

fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 

§ 34 Verwaltungsgebühren 
(1) Für Amtshandlungen, die der Kontrolle nicht-öffentlicher 

Stellen durch die Aufsichtsbehörde nach § 38 des Bundesdaten-
schutzgesetzes dienen, werden Gebühren, Zinsen und Auslagen 
erhoben. Der Senat wird ermächtigt, die gebührenpflichtigen 
Tatbestände und die Gebührensätze durch Rechtsverordnung 
festzulegen. 

(2) Zur Zahlung der Gebühren, Zinsen und Auslagen ist die 
kontrollierte Stelle verpflichtet. Wird die Kontrolle weder von 
der Aufsichtsbehörde noch von der oder dem Datenschutzbeauf-
tragten der kontrollierten Stelle veranlasst, gilt dies jedoch nur, 
wenn Mängel festgestellt werden. Werden im Fall des Satzes 2 
keine Mängel festgestellt, sind die Gebühren, Zinsen und Ausla-
gen von denjenigen zu tragen, die die Kontrolle veranlasst 
haben, soweit dies der Billigkeit entspricht. 

§ 35 In-Kraft-Treten 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 1990 in Kraft. Abwei-

chend davon tritt § 9 Absätze 3 und 4 am 1. Januar 1991 in 
Kraft. 

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Hamburgische Daten-
schutzgesetz vom 31. März 1981 (HmbGVBl. S. 71) in der 
geltenden Fassung außer Kraft. 
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XVI. TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ 
(TKG) vom 22. Juni 2004 (BGBl. I 2004, S. 1190), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 2007 (BGBl. I 2007, S.106) 

 

Teil 1: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch technologieneutrale Regu-
lierung den Wettbewerb im Bereich der Telekommunikation und 
leistungsfähige Telekommunikationsinfrastrukturen zu fördern 
und flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleis-
tungen zu gewährleisten.  

§ 2 Regulierung und Ziele 
(1) Die Regulierung der Telekommunikation ist eine hoheitli-

che Aufgabe des Bundes.  
(2) Ziele der Regulierung sind:  

1. die Wahrung der Nutzer-, insbesondere der Verbrau-
cherinteressen auf dem Gebiet der Telekommunikation 
und die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses,  

2. die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs 
und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter 
Märkte der Telekommunikation im Bereich der Tele-
kommunikationsdienste und -netze sowie der zugehöri-
gen Einrichtungen und Dienste, auch in der Fläche,  

3. effiziente Infrastrukturinvestitionen zu fördern und In-
novationen zu unterstützen,  

4. die Entwicklung des Binnenmarktes der Europäischen 
Union zu fördern,  

5. die Sicherstellung einer flächendeckenden Grundver-
sorgung mit Telekommunikationsdiensten (Universal-
dienstleistungen) zu erschwinglichen Preisen,  

6. die Förderung von Telekommunikationsdiensten bei öf-
fentlichen Einrichtungen,  

7. die Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien 
Nutzung von Frequenzen, auch unter Berücksichtigung 
der Belange des Rundfunks,  

8. eine effiziente Nutzung von Nummerierungsressourcen 
zu gewährleisten,  

9. die Wahrung der Interessen der öffentlichen Sicherheit  
(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen bleiben, soweit nicht durch dieses Gesetz aus-
drücklich abschließende Regelungen getroffen werden, anwend-
bar. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden 
bleiben unberührt.  

(4) Die hoheitlichen Rechte des Bundesministeriums der Ver-
teidigung bleiben unberührt.  

(5) Die Belange von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien 
sind zu berücksichtigen. Die medienrechtlichen Bestimmungen 
der Länder bleiben unberührt.  

§ 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind  

1. "Anruf" eine über einen öffentlich zugänglichen Tele-
fondienst aufgebaute Verbindung, die eine zweiseitige 
Echtzeitkommunikation ermöglicht;  

2. "Anwendungs-Programmierschnittstelle" die Software- 
Schnittstelle zwischen Anwendungen und Betriebsfunk-
tionen digitaler Fernsehempfangsgeräte;  

2a. "Auskunftsdienste" bundesweit jederzeit telefonisch er-
reichbare Dienste, insbesondere des Rufnummernbe-
reichs 118, die ausschließlich der neutralen Weitergabe 
von Rufnummer, Name, Anschrift sowie zusätzlichen 
Angaben von Telekommunikationsnutzern dienen. Die 

Weitervermittlung zu einer erfragten Rufnummer kann 
Bestandteil des Auskunftsdienstes sein;  

3. "Bestandsdaten" Daten eines Teilnehmers, die für die 
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Änderung oder 
Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Tele-
kommunikationsdienste erhoben werden;  

4. "beträchtliche Marktmacht" eines oder mehrerer Unter-
nehmen gegeben, wenn die Voraussetzungen nach § 11 
Abs. 1 Satz 3 bis 5 vorliegen;  

5. "Dienst mit Zusatznutzen" jeder Dienst, der die Erhe-
bung und Verwendung von Verkehrsdaten oder Stand-
ortdaten in einem Maße erfordert, das über das für die 
Übermittlung einer Nachricht oder die Entgeltabrech-
nung dieses Vorganges erforderliche Maß hinausgeht;  

6. "Diensteanbieter" jeder, der ganz oder teilweise ge-
schäftsmäßig  
a) Telekommunikationsdienste erbringt oder  
b) an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt;  

7. "digitales Fernsehempfangsgerät" ein Fernsehgerät mit 
integriertem digitalem Decoder oder ein an ein Fern-
sehgerät anschließbarer digitaler Decoder zur Nutzung 
digital übertragener Fernsehsignale, die mit Zusatzsig-
nalen, einschließlich einer Zugangsberechtigung, ange-
reichert sein können;  

8. "Endnutzer" eine juristische oder natürliche Person, die 
weder öffentliche Telekommunikationsnetze betreibt 
noch Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit 
erbringt;  

8a. "entgeltfreie Telefondienste" Dienste, insbesondere des 
Rufnummernbereichs (0)800, bei deren Inanspruch-
nahme der Anrufende kein Entgelt zu entrichten hat;  

9. "Frequenznutzung" jede gewollte Aussendung oder Ab-
strahlung elektromagnetischer Wellen zwischen 9 kHz 
und 3 000 GHz zur Nutzung durch Funkdienste und an-
dere Anwendungen elektromagnetischer Wellen. Fre-
quenznutzung im Sinne dieses Gesetzes ist auch die 
Führung elektromagnetischer Wellen in und längs von 
Leitern, für die keine Freizügigkeit nach § 53 Abs. 2 
Satz 3 gegeben ist;  

10. "geschäftsmäßiges Erbringen von Telekommunikati-
onsdiensten" das nachhaltige Angebot von Telekom-
munikation für Dritte mit oder ohne Gewinnerzielungs-
absicht;  

10a. "Geteilte-Kosten-Dienste" Dienste, insbesondere des 
Rufnummernbereichs (0)180, bei deren Inanspruch-
nahme das für die Verbindung zu entrichtende Entgelt 
aufgeteilt vom Anrufenden und vom Angerufenen ge-
zahlt wird;  

11. "Kundenkarten" Karten, mit deren Hilfe Telekommuni-
kationsverbindungen hergestellt und personenbezogene 
Daten erhoben werden können;  

11a. "Kurzwahl-Datendienste" Kurzwahldienste, die der Ü-
bermittlung von nichtsprachgestützten Inhalten mittels 
Telekommunikation dienen und die keine Teledienste 
im Sinne des Teledienstegesetzes oder Mediendienste 
im Sinne des Mediendienste-Staatsvertrags sind;  

11b. "Kurzwahldienste" Dienste, die die Merkmale eines 
Premium-Dienstes haben, jedoch eine spezielle Num-
mernart mit kurzen Nummern nutzen;  

11c. "Kurzwahl-Sprachdienste“ Kurzwahldienste, bei denen 
die Kommunikation sprachgestützt erfolgt;  
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11d. "Massenverkehrs-Dienste" Dienste, insbesondere des 
Rufnummernbereichs (0)137, die charakterisiert sind 
durch ein hohes Verkehrsaufkommen in einem oder 
mehreren kurzen Zeitintervallen mit kurzer Belegungs-
dauer zu einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität;  

12. "nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt" ein Markt, 
auf dem der Wettbewerb so abgesichert ist, dass er ohne 
sektorspezifische Regulierung besteht;  

12a. "Neuartige Dienste" Dienste, insbesondere des Ruf-
nummernbereichs (0)12, bei denen Nummern für einen 
Zweck verwendet werden, für den kein anderer Ruf-
nummernraum zur Verfügung steht;  

12b. "neuer Markt" ein Markt für Dienste und Produkte, die 
sich von den bislang vorhandenen Diensten und Pro-
dukten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Reichweite, 
Verfügbarkeit für größere Benutzerkreise (Massen-
marktfähigkeit), des Preises oder der Qualität aus Sicht 
eines verständigen Nachfrager nicht nur unerheblich 
unterscheiden und diese nicht lediglich ersetzen;  

13. "Nummern" Zeichenfolgen, die in Telekommunikati-
onsnetzen Zwecken der Adressierung dienen;  

13a. "Nummernart" die Gesamtheit aller Nummern eines 
Nummernraums für einen bestimmten Dienst oder eine 
bestimmte technische Adressierung;  

13b. "Nummernbereich" eine für eine Nummernart bereitge-
stellte Teilmenge des Nummernraums;  

13c. "Nummernraum" die Gesamtheit aller Nummern, die 
für eine bestimmte Art der Adressierung verwendet 
werden;  

13d. "Nummernteilbereich" eine Teilmenge eines Num-
mernbereichs;  

14. “Nutzer" jede natürliche Person, die einen Telekommu-
nikationsdienst für private oder geschäftliche Zwecke 
nutzt, ohne notwendigerweise Teilnehmer zu sein;  

15. "öffentliches Münz- und Kartentelefon" ein der Allge-
meinheit zur Verfügung stehendes Telefon, für dessen 
Nutzung als Zahlungsmittel unter anderem Münzen, 
Kredit- und Abbuchungskarten oder Guthabenkarten, 
auch solche mit Einwahlcode, verwendet werden kön-
nen;  

16. "öffentliches Telefonnetz" ein Telekommunikations-
netz, das zur Bereitstellung des öffentlich zugänglichen 
Telefondienstes genutzt wird und darüber hinaus weite-
re Dienste wie Telefax- oder Datenfernübertragung und 
einen funktionalen Internetzugang ermöglicht;  

17. "öffentlich zugänglicher Telefondienst" ein der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehender Dienst für das Führen 
von Inlands- und Auslandsgesprächen einschließlich 
der Möglichkeit, Notrufe abzusetzen; der öffentlich zu-
gängliche Telefondienst schließt auch folgende Dienste 
ein: Unterstützung durch Vermittlungspersonal, Aus-
kunftsdienste, Teilnehmerverzeichnisse, Bereitstellung 
öffentlicher Münz- und Kartentelefone, Erbringung des 
Dienstes nach besonderen Bedingungen sowie Bereit-
stellung geografisch nicht gebundener Dienste;  

17a. "Premium-Dienste" Dienste, insbesondere der Ruf-
nummernbereiche (0)190 und (0)900, bei denen über 
die Telekommunikationsdienstleistung hinaus eine wei-
tere Dienstleistung erbracht wird, die gegenüber dem 
Anrufer gemeinsam mit der Telekommunikations-
dienstleistung abgerechnet wird und nicht einer anderen 
Nummernart zuzurechnen ist;  

18. "Rufnummer" eine Nummer, durch deren Wahl im öf-
fentlichen Telefondienst eine Verbindung zu einem be-
stimmten Ziel aufgebaut werden kann;  

18a. "Rufnummernbereich" eine für eine Nummernart be-
reitgestellte Teilmenge des Nummernraums für das öf-
fentliche Telefonnetz; 

19. "Standortdaten" Daten, die in einem Telekommunikati-
onsnetz erhoben oder verwendet werden und die den 
Standort des Endgeräts eines Endnutzers eines Tele-

kommunikationsdienstes für die Öffentlichkeit ange-
ben;  

20. "Teilnehmer" jede natürliche oder juristische Person, 
die mit einem Anbieter von Telekommunikationsdiens-
ten einen Vertrag über die Erbringung derartiger Diens-
te geschlossen hat;  

21. "Teilnehmeranschluss" die physische Verbindung, mit 
dem der Netzabschlusspunkt in den Räumlichkeiten des 
Teilnehmers mit den Hauptverteilerknoten oder mit ei-
ner gleichwertigen Einrichtung in festen öffentlichen 
Telefonnetzen verbunden wird;  

22. "Telekommunikation" der technische Vorgang des Aus-
sendens, Übermittelns und Empfangens von Signalen 
mittels Telekommunikationsanlagen;  

23. "Telekommunikationsanlagen" technische Einrichtun-
gen oder Systeme, die als Nachrichten identifizierbare 
elektromagnetische oder optische Signale senden, über-
tragen, vermitteln, empfangen, steuern oder kontrollie-
ren können;  

24. "Telekommunikationsdienste" in der Regel gegen Ent-
gelt erbrachte Dienste, die ganz oder überwiegend in 
der Übertragung von Signalen über Telekommunikati-
onsnetze bestehen, einschließlich Übertragungsdienste 
in Rundfunknetzen;  

25. "telekommunikationsgestützte Dienste" Dienste, die 
keinen räumlich und zeitlich trennbaren Leistungsfluss 
auslösen, sondern bei denen die Inhaltsleistung noch 
während der Telekommunikationsverbindung erfüllt 
wird;  

26. "Telekommunikationslinien" unter- oder oberirdisch ge-
führte Telekommunikationskabelanlagen einschließlich 
ihrer zugehörigen Schalt- und Verzweigungseinrichtun-
gen, Masten und Unterstützungen, Kabelschächte und 
Kabelkanalrohre;  

27. "Telekommunikationsnetz" die Gesamtheit von Über-
tragungssystemen und gegebenenfalls Vermittlungs- 
und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitigen Res-
sourcen, die die Übertragung von Signalen über Kabel, 
Funk, optische und andere elektromagnetische Einrich-
tungen ermöglichen, einschließlich Satellitennetzen, 
festen und mobilen terrestrischen Netzen, Stromlei-
tungssystemen, soweit sie zur Signalübertragung ge-
nutzt werden, Netzen für Hör- und Fernsehfunk sowie 
Kabelfernsehnetzen, unabhängig von der Art der über-
tragenen Information;  

28. "Übertragungsweg" Telekommunikationsanlagen in 
Form von Kabel- oder Funkverbindungen mit ihren ü-
bertragungstechnischen Einrichtungen als Punktzu- 
Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunktverbindungen mit ei-
nem bestimmten Informationsdurchsatzvermögen 
(Bandbreite oder Bitrate) einschließlich ihrer Ab-
schlusseinrichtungen;  

29. "Unternehmen" das Unternehmen selbst oder mit ihm 
im Sinne des § 36 Abs. 2 und § 37 Abs. 1 und 2 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verbundene 
Unternehmen;  

30. "Verkehrsdaten" Daten, die bei der Erbringung eines 
Telekommunikationsdienstes erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden;  

31. "wirksamer Wettbewerb" die Abwesenheit von be-
trächtlicher Marktmacht im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 
3 bis 5;  

32. "Zugang" die Bereitstellung von Einrichtungen oder 
Diensten für ein anderes Unternehmen unter bestimm-
ten Bedingungen zum Zwecke der Erbringung von Te-
lekommunikationsdiensten;  

33. "Zugangsberechtigungssysteme" technische Verfahren 
oder Vorrichtungen, welche die erlaubte Nutzung ge-
schützter Rundfunkprogramme von einem Abonnement 
oder einer individuellen Erlaubnis abhängig machen;  

34. "Zusammenschaltung" derjenige Zugang, der die physi-
sche und logische Verbindung öffentlicher Telekom-
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munikationsnetze herstellt, um Nutzern eines Unter-
nehmens die Kommunikation mit Nutzern desselben 
oder eines anderen Unternehmens oder die Inanspruch-
nahme von Diensten eines anderen Unternehmens zu 
ermöglichen; Dienste können von den beteiligten Par-
teien erbracht werden oder von anderen Parteien, die 
Zugang zum Netz haben. Zusammenschaltung ist ein 
Sonderfall des Zugangs und wird zwischen Betreibern 
öffentlicher Telekommunikationsnetze hergestellt.  

§ 4 Internationale Berichtspflichten 
Die Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnetzen und 

die Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit müssen der Bundesnetzagentur auf Verlangen die In-
formationen zur Verfügung stellen, die diese benötigt, um 
Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission und 
anderen internationalen Gremien erfüllen zu können.  

§ 5 Medien der Veröffentlichung 
Veröffentlichungen und Bekanntmachungen, zu denen die 

Regulierungsbehörde durch dieses Gesetz verpflichtet ist, erfol-
gen in deren Amtsblatt und auf deren Internetseite, soweit keine 
abweichende Regelung getroffen ist. Im Amtsblatt der Bundes-
netzagentur sind auch technische Richtlinien bekannt zu ma-
chen.  

§ 6 Meldepflicht 
(1) Wer gewerblich öffentliche Telekommunikationsnetze 

betreibt oder gewerblich Telekommunikationsdienste für die 
Öffentlichkeit erbringt, muss die Aufnahme, Änderung und 
Beendigung seiner Tätigkeit sowie Änderungen seiner Firma bei 
der Bundesnetzagentur unverzüglich melden. Die Erklärung 
bedarf der Schriftform.  

(2) Die Meldung muss die Angaben enthalten, die für die Iden-
tifizierung des Betreibers oder Anbieters nach Absatz 1 erforder-
lich sind, insbesondere die Handelsregisternummer, die An-
schrift, die Kurzbeschreibung des Netzes oder Dienstes sowie 
den voraussichtlichen Termin für die Aufnahme der Tätigkeit. 
Die Meldung hat nach einem von der Bundesnetzagentur vorge-
schriebenen und veröffentlichten Formular zu erfolgen.  

(3) Auf Antrag bestätigt die Bundesnetzagentur innerhalb von 
einer Woche die Vollständigkeit der Meldung nach Absatz 2 und 
bescheinigt, dass dem Unternehmen die durch dieses Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes eingeräumten Rechte zustehen.  

(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht regelmäßig ein Ver-
zeichnis der gemeldeten Unternehmen.  

(5) Steht die Einstellung der Geschäftstätigkeit eindeutig fest 
und ist die Beendigung der Tätigkeit der Bundesnetzagentur 
nicht innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten schriftlich 
gemeldet worden, kann die Bundesnetzagentur die Beendigung 
der Tätigkeit von Amts wegen feststellen.  

§ 7 Strukturelle Separierung 
Unternehmen, die öffentliche Telekommunikationsnetze 

betreiben oder Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit 
anbieten und innerhalb der Europäischen Union besondere oder 
ausschließliche Rechte für die Erbringung von Diensten in 
anderen Sektoren besitzen, sind verpflichtet,  

1. die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereit-
stellung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen 
und der Erbringung von Telekommunikationsdiensten 
für die Öffentlichkeit strukturell auszugliedern oder  

2. über die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bereit-
stellung von öffentlichen Telekommunikationsnetzen 
oder der Erbringung von Telekommunikationsdiensten 
für die Öffentlichkeit in dem Umfang getrennt Buch zu 
führen, der erforderlich wäre, wenn sie von rechtlich 
unabhängigen Unternehmen ausgeführt würden, so dass 
alle Kosten und Einnahmebestandteile dieser Tätigkei-
ten mit den entsprechenden Berechnungsgrundlagen 
und detaillierten Zurechnungsmethoden einschließlich 
einer detaillierten Aufschlüsselung des Anlagevermö-
gens und der strukturbedingten Kosten offen gelegt 
werden.  

§ 8 Internationaler Status 
(1) Unternehmen, die internationale Telekommunikations-

dienste erbringen oder die im Rahmen ihres Angebots Funkanla-
gen betreiben, die schädliche Störungen bei Funkdiensten ande-
rer Länder verursachen können, sind anerkannte Betriebsunter-
nehmen im Sinne der Konstitution und der Konvention der 
Internationalen Fernmeldeunion. Diese Unternehmen unterliegen 
den sich aus der Konstitution der Internationalen Fernmeldeuni-
on ergebenden Verpflichtungen.  

(2) Unternehmen, die internationale Telekommunikations-
dienste erbringen, müssen nach den Regelungen der Konstitution 
der Internationalen Fernmeldeunion  

1. allen Nachrichten, welche die Sicherheit des menschli-
chen Lebens auf See, zu Lande, in der Luft und im 
Weltraum betreffen, sowie den außerordentlichen drin-
genden Seuchennachrichten der Weltgesundheitsorga-
nisation unbedingten Vorrang einräumen,  

2. den Staatstelekommunikationsverbindungen im Rah-
men des Möglichen Vorrang vor dem übrigen Tele-
kommunikationsverkehr einräumen, wenn dies von der 
Person, die die Verbindung anmeldet, ausdrücklich ver-
langt wird.  

Teil 2: Marktregulierung 
Abschnitt 1: Verfahren der Marktregulierung 
§ 9 Grundsatz 

(1) Der Marktregulierung nach den Vorschriften dieses Teils 
unterliegen Märkte, auf denen die Voraussetzungen des § 10 
vorliegen und für die eine Marktanalyse nach § 11 ergeben hat, 
dass kein wirksamer Wettbewerb vorliegt.  

(2) Unternehmen, die auf Märkten im Sinne des § 11 über 
beträchtliche Marktmacht verfügen, werden durch die Bundes-
netzagentur Maßnahmen nach diesem Teil auferlegt.  

(3) § 18 bleibt unberührt.  

§ 9a Neue Märkte 
(1) Vorbehaltlich des nachfolgenden Absatzes unterliegen neue 

Märkte grundsätzlich nicht der Regulierung nach Teil 2.  
(2) Wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass bei feh-

lender Regulierung die Entwicklung eines nachhaltig wettbe-
werbsorientierten Marktes im Bereich der Telekommunikations-
dienste oder -netze langfristig behindert wird, kann die Bundes-
netzagentur einen neuen Markt abweichend von Absatz 1 nach 
den Bestimmungen der §§ 9, 10, 11 und 12 der Regulierung 
nach Teil 2 unterwerfen. Bei der Prüfung der Regulierungsbe-
dürftigkeit und der Auferlegung von Maßnahmen berücksichtigt 
die Bundesnetzagentur insbesondere das Ziel der Förderung von 
effizienten Infrastrukturinvestitionen und die Unterstützung von 
Innovationen. 

§ 10 Marktdefinition 
(1) Die Bundesnetzagentur legt erstmals unverzüglich nach 

Inkrafttreten des Gesetzes die sachlich und räumlich relevanten 
Telekommunikationsmärkte fest, die für eine Regulierung nach 
den Vorschriften dieses Teils in Betracht kommen.  

(2) Für eine Regulierung nach diesem Teil kommen Märkte in 
Betracht, die durch beträchtliche und anhaltende strukturell oder 
rechtlich bedingte Marktzutrittsschranken gekennzeichnet sind, 
längerfristig nicht zu wirksamem Wettbewerb tendieren und auf 
denen die Anwendung des allgemeinen Wettbewerbsrechts 
allein nicht ausreicht, um dem betreffenden Marktversagen 
entgegenzuwirken. Diese Märkte werden von der Bundesnetz-
agentur im Rahmen des ihr zustehenden Beurteilungsspielraums 
bestimmt. Sie berücksichtigt dabei weitestgehend die Empfeh-
lung in Bezug auf relevante Produkt- und Dienstmärkte, die die 
Kommission nach Artikel 15 Abs. 1 der Richtlinie 2002/21/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108, 
S. 33) veröffentlicht, in ihrer jeweils geltenden Fassung.  
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(3) Das Ergebnis der Marktdefinition hat die Bundesnetzagen-
tur der Kommission im Verfahren nach § 12 in den Fällen 
vorzulegen, in denen die Marktdefinition Auswirkungen auf den 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten hat.  

§ 11 Marktanalyse 
(1) Im Rahmen der Festlegung der nach § 10 für eine Regulie-

rung nach diesem Teil in Betracht kommenden Märkte prüft die 
Bundesnetzagentur, ob auf dem untersuchten Markt wirksamer 
Wettbewerb besteht. Wirksamer Wettbewerb besteht nicht, wenn 
ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt über beträcht-
liche Marktmacht verfügen. Ein Unternehmen gilt als Unter-
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht, wenn es entweder allein 
oder gemeinsam mit anderen eine der Beherrschung gleichkom-
mende Stellung einnimmt, das heißt eine wirtschaftlich starke 
Stellung, die es ihm gestattet, sich in beträchtlichem Umfang 
unabhängig von Wettbewerbern und Endnutzern zu verhalten. 
Die Bundesnetzagentur berücksichtigt dabei weitestgehend die 
von der Kommission aufgestellten Kriterien, niedergelegt in den 
Leitlinien der Kommission zur Marktanalyse und Ermittlung 
beträchtlicher Marktmacht nach Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie 
2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) 
(ABl. L 108, S. 33) in der jeweils geltenden Fassung. Verfügt 
ein Unternehmen auf einem relevanten Markt über beträchtliche 
Marktmacht, so kann es auch auf einem benachbarten, nach § 10 
Abs. 2 bestimmten relevanten Markt als Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht angesehen werden, wenn die Verbin-
dungen zwischen beiden Märkten es gestatten, diese von dem 
einen auf den anderen Markt zu übertragen und damit die ge-
samte Marktmacht des Unternehmens zu verstärken.  

(2) Im Falle länderübergreifender Märkte im Geltungsbereich 
der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen 
für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmen-
richtlinie) (ABl., L 108, S. 33) untersucht die Bundesnetzagentur 
die Frage, ob beträchtliche Marktmacht im Sinne von Absatz 1 
vorliegt, gemeinsam mit den nationalen Regulierungsbehörden 
der Mitgliedstaaten, welche diese Märkte umfassen.  

(3) Die Ergebnisse der Untersuchungen nach den Absätzen 1 
bis 2 einschließlich der Feststellung, welche Unternehmen über 
beträchtliche Marktmacht verfügen, sind der Kommission im 
Verfahren nach § 12 vorzulegen, sofern sie Auswirkungen auf 
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten haben.  

§ 12 Konsultations- und Konsolidierungsverfahren 
(1) Die Bundesnetzagentur gibt den interessierten Parteien 

Gelegenheit, innerhalb einer festgesetzten Frist zu dem Entwurf 
der Ergebnisse nach den § § 10 und 11 Stellung zu nehmen. Die 
Anhörungsverfahren sowie deren Ergebnisse werden von der 
Bundesnetzagentur veröffentlicht. Hiervon unberührt ist die 
Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen der Betei-
ligten. Die Bundesnetzagentur richtet zu diesem Zweck eine 
einheitliche Informationsstelle ein, bei der eine Liste aller lau-
fenden Anhörungen vorgehalten wird.  

(2) Wenn § 10 Abs. 3 und § 11 Abs. 3 eine Vorlage nach die-
ser Norm vorsehen, gilt folgendes Verfahren:  

1. Nach Durchführung des Verfahrens nach Absatz 1 stellt 
die Bundesnetzagentur den Entwurf der Ergebnisse 
nach den § § 10 und 11 mit einer Begründung der 
Kommission und gleichzeitig den nationalen Regulie-
rungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zur Verfü-
gung und unterrichtet hiervon die Kommission und die 
übrigen nationalen Regulierungsbehörden. Vor Ablauf 
eines Monats oder vor Ablauf einer nach Absatz 1 be-
stimmten längeren Frist darf die Bundesnetzagentur Er-
gebnisse nach den § § 10 und 11 nicht festlegen.  

2. Die Bundesnetzagentur hat den Stellungnahmen der 
Kommission und der anderen nationalen Regulierungs-
behörden nach Nummer 1 weitestgehend Rechnung zu 
tragen. Den sich daraus ergebenden Entwurf übermittelt 
sie der Kommission.  

3. Beinhaltet ein Entwurf nach den § § 10 und 11 die Fest-
legung eines relevanten Marktes, der sich von jenen un-

terscheidet, die in der Empfehlung in Bezug auf rele-
vante Produkt- und Dienstmärkte, die die Kommission 
nach Artikel 15 Abs. 1 der Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elekt-
ronische Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmen-
richtlinie) (ABl. EG Nr. L 108 S. 33) veröffentlicht, in 
ihrer jeweils geltenden Fassung definiert sind, oder die 
Festlegung, inwieweit ein oder mehrere Unternehmen 
auf diesem Markt über beträchtliche Marktmacht verfü-
gen und erklärt die Kommission innerhalb der Frist 
nach Nummer 1 Satz 2, der Entwurf würde ein Hemm-
nis für den Binnenmarkt schaffen, oder sie habe ernst-
hafte Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Gemein-
schaftsrecht und insbesondere den Zielen des Artikels 8 
der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. März 2002 über einen ge-
meinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. EG 
Nr. L 108 S. 33), hat die Bundesnetzagentur die Festle-
gung der entsprechenden Ergebnisse um weitere zwei 
Monate aufzuschieben. Beschließt die Kommission in-
nerhalb dieses Zeitraums, die Bundesnetzagentur aufzu-
fordern, den Entwurf zurückzuziehen, so ist die Bun-
desnetzagentur an diesen Beschluss gebunden. Sie kann 
die Beteiligten zu dem Beschluss der Kommission im 
Verfahren nach Absatz 1 erneut anhören. Will die Bun-
desnetzagentur den Änderungsvorschlägen der Kom-
mission folgen, ändert sie den Entwurf im Einklang mit 
der Entscheidung der Kommission ab und übermittelt 
diesen der Kommission. Andernfalls unterrichtet sie das 
Bundesministerium für Wirtschaft und  Technologie 
über die Entscheidung der Kommission.  

4. Ist die Bundesnetzagentur bei Vorliegen außergewöhn-
licher Umstände der Ansicht, dass dringend - ohne das 
Verfahren nach Absatz 1 und den Nummern 1 bis 3 
einzuhalten - gehandelt werden muss, um den Wettbe-
werb zu gewährleisten und die Nutzerinteressen zu 
schützen, so kann sie umgehend angemessene vorläufi-
ge Maßnahmen erlassen. Sie teilt diese der Kommission 
und den übrigen nationalen Regulierungsbehörden un-
verzüglich mit einer vollständigen Begründung mit. Ein 
Beschluss der Bundesnetzagentur, diese Maßnahmen 
dauerhaft zu machen oder ihre Geltungsdauer zu ver-
längern, unterliegt den Bestimmungen des Absatzes 1 
und der Nummern 1 bis 3.  

§ 13 Rechtsfolgen der Marktanalyse 
(1) Soweit die Bundesnetzagentur auf Grund einer Marktana-

lyse nach § 11 Verpflichtungen nach den § § 19, 20, 21, 24, 30, 
39, 40, 41 Abs. 1 oder § 42 Abs. 4 Satz 3 auferlegt, ändert, 
beibehält oder widerruft (Regulierungsverfügung), gilt das 
Verfahren nach § 12 Abs. 1, 2 Nr. 1, 2 und 4 entsprechend, 
sofern die Maßnahme Auswirkungen auf den Handel zwischen 
den Mitgliedstaaten hat. Der Widerruf von Verpflichtungen ist 
den betroffenen Unternehmen innerhalb einer angemessenen 
Frist vorher anzukündigen. Das Verfahren nach Satz 1 kann die 
Bundesnetzagentur zusammen mit dem oder im Anschluss an 
das Verfahren nach § 12 durchführen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
auch für Verpflichtungen nach § 18.  

(2) Im Falle des § 11 Abs. 2 legt die Bundesnetzagentur ein-
vernehmlich mit den betroffenen nationalen Regulierungsbehör-
den fest, welche Verpflichtungen das oder die Unternehmen mit 
beträchtlicher Marktmacht zu erfüllen haben. Das Verfahren 
nach § 12 Abs. 1, 2 Nr. 1, 2 und 4 gilt entsprechend.  

(3) Die Entscheidungen nach den § § 18, 19, 20, 21, 24, 30, 39, 
40, 41 Abs. 1 oder § 42 Abs. 4 Satz 3 ergehen mit den Ergebnis-
sen der Verfahren nach den § § 10 und 11 als einheitlicher 
Verwaltungsakt.  

§ 14 Überprüfung der Marktdefinition und -analyse 
(1) Werden der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt, die die 

Annahme rechtfertigen, dass die Ergebnisse auf Grund der § § 
10 bis 12 nicht mehr den tatsächlichen Marktgegebenheiten 
entsprechen oder hat sich die Empfehlung nach Artikel 15 Abs. 
1 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und 
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des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechts-
rahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108, S. 33) geändert, finden die 
Regelungen der § § 10 bis 13 entsprechende Anwendung.  

(2) Außer in den Fällen des Absatzes 1 legt die Bundesnetz-
agentur alle zwei Jahre die Ergebnisse einer Überprüfung der 
Marktdefinition nach § 10 und der Marktanalyse nach § 11 vor.  

§ 15 Verfahren bei sonstigen marktrelevanten Maß-
nahmen 

Außer in den Fällen der § § 10, 11 und 13 hat die Bundesnetz-
agentur bei allen Maßnahmen, die beträchtliche Auswirkungen 
auf den betreffenden Markt haben, vor einer Entscheidung das 
Verfahren nach § 12 Abs. 1 durchzuführen, soweit dies gesetz-
lich nicht anders geregelt ist.  

Abschnitt 2: Zugangsregulierung 
§ 16 Verträge über Zusammenschaltung 

Jeder Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes 
ist verpflichtet, anderen Betreibern öffentlicher Telekommunika-
tionsnetze auf Verlangen ein Angebot auf Zusammenschaltung 
zu unterbreiten, um die Kommunikation der Nutzer, die Bereit-
stellung von Telekommunikationsdiensten sowie deren Interope-
rabilität gemeinschaftsweit zu gewährleisten.  

§ 17 Vertraulichkeit von Informationen 
Informationen, die von Betreibern öffentlicher Netze im Rah-

men von Verhandlungen über Zugänge oder Zusammenschal-
tungen gewonnen werden, dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie bereitgestellt werden. Die Informationen 
dürfen nicht an Dritte, die aus solchen Informationen Wettbe-
werbsvorteile ziehen könnten, weitergegeben werden, insbeson-
dere nicht an andere Abteilungen, Tochtergesellschaften oder 
Geschäftspartner der an den Verhandlungen Beteiligten.  

§ 18 Kontrolle über Zugang zu Endnutzern 
(1) Die Bundesnetzagentur kann Betreiber öffentlicher Tele-

kommunikationsnetze, die den Zugang zu Endnutzern kontrollie-
ren und die nicht über beträchtliche Marktmacht verfügen, in 
begründeten Fällen verpflichten, auf entsprechende Nachfrage 
ihre Netze mit denen von Betreibern anderer öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze zusammenzuschalten, soweit dies erfor-
derlich ist, um die Kommunikation der Nutzer und die Bereit-
stellung von Diensten sowie deren Interoperabilität zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur Betreibern 
öffentlicher Telekommunikationsnetze, die den Zugang zu 
Endnutzern kontrollieren und die nicht über beträchtliche 
Marktmacht verfügen, weitere Zugangsverpflichtungen auferle-
gen, soweit dies zur Gewährleistung des End-zu-End-Verbunds 
von Diensten erforderlich ist.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann Betreibern öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze, die den Zugang zu Endnutzern kontrollie-
ren, im Hinblick auf die Entwicklung eines nachhaltig wettbe-
werbsorientierten Endkundenmarktes auferlegen, einzelne 
nachfragende Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 
gegenüber anderen nachfragenden Betreibern öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze hinsichtlich der Erreichbarkeit und Ab-
rechnung von Telekommunikationsdiensten, von Leistungen 
nach § 78 Abs. 2 Nr. 3 und 4 und von telekommunikationsge-
stützten Diensten nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund 
unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich zu behandeln. Sofern 
die Bundesnetzagentur Verpflichtungen nach Satz 1 auferlegt 
hat, gilt § 42 Abs. 4 entsprechend.  

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 müssen objektiv, transpa-
rent und nichtdiskriminierend sein. § 21 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 
4 gilt entsprechend.  

§ 19 Diskriminierungsverbot 
(1) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentli-

chen Telekommunikationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht 
dazu verpflichten, dass Vereinbarungen über Zugänge auf objek-
tiven Maßstäben beruhen, nachvollziehbar sein, einen gleichwer-
tigen Zugang gewähren und den Geboten der Chancengleichheit 
und Billigkeit genügen müssen.  

(2) Die Gleichbehandlungsverpflichtungen stellen insbesonde-
re sicher, dass der betreffende Betreiber anderen Unternehmen, 
die gleichartige Dienste erbringen, unter den gleichen Umstän-
den gleichwertige Bedingungen anbietet und Dienste und Infor-
mationen für Dritte zu den gleichen Bedingungen und mit der 
gleichen Qualität bereitstellt wie für seine eigenen Produkte oder 
die seiner Tochter- oder Partnerunternehmen.  

§ 20 Transparenzverpflichtung 
(1) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentli-

chen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Markt-
macht verfügt, verpflichten, für die zum Zugang berechtigten 
Unternehmen alle für die Inanspruchnahme der entsprechenden 
Zugangsleistungen benötigten Informationen zu veröffentlichen, 
insbesondere Informationen zur Buchführung, zu technischen 
Spezifikationen, Netzmerkmalen, Bereitstellungs- und Nut-
zungsbedingungen sowie über die zu zahlenden Entgelte.  

(2) Die Bundesnetzagentur ist befugt, einem Betreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht vorzuschreiben, welche Informatio-
nen in welcher Form zur Verfügung zu stellen sind, soweit dies 
verhältnismäßig ist.  

§ 21 Zugangsverpflichtungen 
(1) Die Bundesnetzagentur kann auf Antrag oder von Amts 

wegen Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die 
über beträchtliche Marktmacht verfügen, verpflichten, anderen 
Unternehmen Zugang zu gewähren einschließlich einer nachfra-
gegerechten Entbündelung, insbesondere wenn anderenfalls die 
Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten nachgela-
gerten Endnutzermarktes behindert oder diese Entwicklung den 
Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen würde. Bei der Prüfung, 
ob eine Zugangsverpflichtung gerechtfertigt ist und ob diese in 
einem angemessenen Verhältnis zu den Regulierungszielen nach 
§ 2 Abs. 2 steht, hat die Bundesnetzagentur insbesondere zu 
berücksichtigen:  

1. die technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit der 
Nutzung oder Installation konkurrierender Einrichtun-
gen angesichts des Tempos der Marktentwicklung, wo-
bei die Art und der Typ der Zusammenschaltung und 
des Zugangs berücksichtigt werden,  

2. die Möglichkeit der Gewährung des vorgeschlagenen 
Zugangs angesichts der verfügbaren Kapazität,  

3. die Anfangsinvestitionen des Eigentümers der Einrich-
tung unter Berücksichtigung der Investitionsrisiken,  

4. die Notwendigkeit der langfristigen Sicherung des 
Wettbewerbs bei öffentlichen Telekommunikationsnet-
zen und Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit, insbesondere durch Anreize zu effizienten In-
vestitionen in Infrastruktureinrichtungen, die langfristig 
einen stärkeren Wettbewerb sichern,  

5. gewerbliche Schutzrechte oder Rechte an geistigem Ei-
gentum,  

6. die Bereitstellung europaweiter Dienste und  
7. ob bereits auferlegte Verpflichtungen nach diesem Teil 

oder freiwillige Angebote am Markt, die von einem 
großen Teil des Marktes angenommen werden, zur Si-
cherstellung der in § 2 Abs. 2 genannten Regulierungs-
ziele ausreichen.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann Betreiber öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze, die über beträchtliche Marktmacht verfü-
gen, unter Beachtung von Absatz 1 unter anderem verpflichten,  

1. Zugang zu bestimmten Netzkomponenten oder -
einrichtungen einschließlich des entbündelten Breit-
bandzugangs zu gewähren,  

2. bereits gewährten Zugang zu Einrichtungen nicht nach-
träglich zu verweigern,  

3. Zugang zu bestimmten vom Betreiber angebotenen 
Diensten, wie sie Endnutzern angeboten werden, zu 
Großhandelsbedingungen zu gewähren, um Dritten den 
Weitervertrieb im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung zu ermöglichen. Hierbei sind die getätigten 
und zukünftigen Investitionen für innovative Dienste zu 
berücksichtigen,  
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4. bestimmte für die Interoperabilität der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation notwendige Voraussetzungen, ein-
schließlich der Bereitstellung von Einrichtungen für in-
telligente Netzdienste oder Roaming (die Ermöglichung 
der Nutzung von Mobilfunknetzen anderer Betreiber 
auch außerhalb des Versorgungsbereichs des nachfra-
genden Mobilfunknetzbetreibers für dessen Endnutzer) 
zu schaffen,  

5. Zugang zu Systemen für die Betriebsunterstützung oder 
ähnlichen Softwaresystemen, die zur Gewährleistung 
eines chancengleichen Wettbewerbs bei der Bereitstel-
lung von Diensten notwendig sind, unter Sicherstellung 
der Effizienz bestehender Einrichtungen zu gewähren,  

6. im Rahmen der Erfüllung der Zugangsverpflichtungen 
nach diesem Absatz oder Absatz 3 Nutzungsmöglich-
keiten von Zugangsleistungen sowie Kooperationsmög-
lichkeiten zwischen den zum Zugang berechtigten Un-
ternehmen zuzulassen, es sei denn, ein Betreiber mit be-
trächtlicher Marktmacht weist im Einzelfall nach, dass 
eine Nutzungsmöglichkeit oder eine Kooperation aus 
technischen Gründen nicht oder nur eingeschränkt mög-
lich ist,  

7. Zugang zu Dienstleistungen im Bereich der einheitli-
chen Rechnungsstellung sowie zur Entgegennahme o-
der dem ersten Einzug von Zahlungen nach den nach-
folgenden Maßgaben zu gewähren, soweit die Rech-
nungsersteller nicht eine Vereinbarung mit dem über-
wiegenden Teil des insoweit relevanten Marktes der 
von ihren Anschlusskunden auswählbaren Anbietern 
von Telekommunikationsdienstleistungen für die Öf-
fentlichkeit abgeschlossen haben und auch anderen An-
bietern, die nicht an einer solchen Vereinbarung betei-
ligt sind, diskriminierungsfreien Zugang zu diesen 
Dienstleistungen nach den in der Vereinbarung nieder-
gelegten Bedingungen gewähren:  
a) Soweit der Endnutzer mit anderen Anbietern von 

Telekommunikationsdienstleistungen für die Öf-
fentlichkeit nicht etwas anderes vereinbart, ist ihm 
eine Rechnung vom Rechnungsersteller zu erstel-
len, die unabhängig von der Tarifgestaltung auch 
die Entgelte für Telekommunikationsdienstleistun-
gen, Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 3 und tele-
kommunikationsgestützte Dienste anderer Anbieter 
ausweist, die über den Netzzugang des Endnutzers 
in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für 
Entgelte für während der Telefonverbindung über-
tragene Berechtigungscodes, wenn diese aus-
schließlich Dienstleistungen zum Gegenstand ha-
ben. Die Zahlung an den Rechnungsersteller für 
diese Entgelte erfolgt einheitlich für die gesamte in 
Anspruch genommene Leistung wie für dessen 
Forderungen.  

b) Eine Verpflichtung zur Rechnungserstellung kann 
nicht auferlegt werden für zeitunabhängig tarifierte 
Leistungen im Sinne von Buchstabe a Satz 1 und 2 
mit Entgelten über 30 Euro (ab dem 1. Januar 2008 
über 10 Euro), zeitabhängig tarifierte telekommu-
nikationsgestützte Dienste und Leistungen nach 
Buchstabe a Satz 2 jeweils mit Entgelten über 2 
Euro pro Minute sowie für alle Dienste, für die ein 
Legitimationsverfahren erforderlich ist. Eine Ver-
pflichtung zur Reklamationsbearbeitung der für 
Dritte abgerechneten Leistungen, zur Mahnung und 
zur Durchsetzung der Forderungen Dritter kann e-
benfalls nicht auferlegt werden.  

c) Zu Zwecken der Reklamationsbearbeitung, der 
Mahnung sowie der Durchsetzung von Forderun-
gen für Leistungen im Sinne von Buchstabe a Satz 
1 und 2 sind den Anbietern von Telekommunikati-
onsdienstleistungen für die Öffentlichkeit vom 
Rechnungsersteller die erforderlichen Bestandsda-
ten zu übermitteln. Soweit der Anbieter Leistungen 
im Sinne von Buchstabe a Satz 2 dem Kunden 
selbst in Rechnung stellt, sind ihm ab dem 1. April 

2005 die erforderlichen Bestandsdaten vom Rech-
nungsersteller zu übermitteln.  

d) Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen 
für die Öffentlichkeit haben dem Rechnungserstel-
ler gegenüber sicherzustellen, dass ihm keine Da-
tensätze für Leistungen zur Abrechnung übermittelt 
werden, die nicht den gesetzlichen oder den 
verbraucherschutzrechtlichen Regelungen entspre-
chen. Der Rechnungsersteller trägt weder die Ver-
antwortung noch haftet er für die für Dritte abge-
rechneten Leistungen.  

e) Der Rechnungsersteller hat in seinen Mahnungen 
einen drucktechnisch deutlich hervorgehobenen 
Hinweis aufzunehmen, dass der Kunde nicht nur 
den Mahnbetrag, sondern auch den gegebenenfalls 
höheren, ursprünglichen Rechnungsbetrag mit be-
freiender Wirkung an den Rechnungsersteller zah-
len kann.  

(3) Die Bundesnetzagentur soll Betreibern öffentlicher Tele-
kommunikationsnetze, die über beträchtliche Marktmacht verfü-
gen, folgende Verpflichtungen nach Absatz 1 auferlegen:  

1. vollständig entbündelten Zugang zum Teilnehmeran-
schluss sowie gemeinsamen Zugang zum Teilnehmer-
anschluss (Bereitstellung des Zugangs zum Teilneh-
meranschluss oder zum Teilnetz in der Weise, dass die 
Nutzung des gesamten Frequenzspektrums der Doppel-
ader-Metallleitung ermöglicht wird) zu gewähren,  

2. Zusammenschaltung von Telekommunikationsnetzen 
zu ermöglichen,  

3. offenen Zugang zu technischen Schnittstellen, Protokol-
len oder anderen Schlüsseltechnologien, die für die In-
teroperabilität von Diensten oder Dienste für virtuelle 
Netze unentbehrlich sind, zu gewähren,  

4. Kollokation oder andere Formen der gemeinsamen Nut-
zung von Einrichtungen wie Gebäuden, Leitungen und 
Masten zu ermöglichen sowie den Nachfragern oder de-
ren Beauftragten jederzeit Zutritt zu diesen Einrichtun-
gen zu gewähren.  

(4) Weist ein Betreiber nach, dass durch die Inanspruchnahme 
der Leistung die Aufrechterhaltung der Netzintegrität oder die 
Sicherheit des Netzbetriebs gefährdet würde, erlegt die Bundes-
netzagentur die betreffende Zugangsverpflichtung nicht oder in 
anderer Form auf. Die Aufrechterhaltung der Netzintegrität und 
die Sicherheit des Netzbetriebs sind nach objektiven Maßstäben 
zu beurteilen.  

§ 22 Zugangsvereinbarungen 
(1) Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnet-

zes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt und dem eine 
Zugangsverpflichtung nach § 21 auferlegt worden ist, hat gegen-
über anderen Unternehmen, die diese Leistung nachfragen, um 
Telekommunikationsdienste anbieten zu können, unverzüglich, 
spätestens aber drei Monate nach Auferlegung der Zugangsver-
pflichtung, ein Angebot auf einen entsprechenden Zugang 
abzugeben.  

(2) Zugangsvereinbarungen, die ein Betreiber eines öffentli-
chen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Markt-
macht verfügt, abschließt, bedürfen der Schriftform.  

(3) Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnet-
zes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, muss Vereinba-
rungen über Zugangsleistungen, an denen er als Anbieter betei-
ligt ist, unverzüglich nach ihrem Abschluss der Bundesnetzagen-
tur vorlegen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht, wann und 
wo Nachfrager nach Zugangsleistungen eine Vereinbarung nach 
Satz 1 einsehen können.  

§ 23 Standardangebot 
(1) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentli-

chen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Markt-
macht verfügt, verpflichten, in der Regel innerhalb von drei 
Monaten ein Standardangebot für die Zugangsleistung zu veröf-
fentlichen, für die eine allgemeine Nachfrage besteht. Diese 
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Entscheidung kann gemeinsam mit einer Entscheidung über die 
Auferlegung einer Zugangsverpflichtung nach § 21 ergehen.  

(2) Soweit ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikati-
onsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht kein oder ein nach 
Absatz 1 unzureichendes Standardangebot vorlegt, ermittelt die 
Bundesnetzagentur, für welche Zugangsleistungen eine allge-
meine Nachfrage besteht. Zu diesem Zweck gibt die Bundes-
netzagentur tatsächlichen oder potentiellen Nachfragern nach 
solchen Leistungen Gelegenheit zur Stellungnahme. Im An-
schluss daran gibt sie dem Betreiber mit beträchtlicher Markt-
macht Gelegenheit zur Stellungnahme dazu, welche der ermittel-
ten Leistungen nach seiner Ansicht Bestandteil eines Standard-
angebots werden sollen.  

(3) Die Bundesnetzagentur soll innerhalb einer Frist von vier 
Monaten unter Berücksichtigung der Stellungnahmen nach 
Absatz 2 die Zugangsleistungen festlegen, die der Betreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht als Standardangebot anbieten muss.. 
Die Bundesnetzagentur fordert den Betreiber auf, innerhalb einer 
bestimmten Frist ein entsprechendes Standardangebot mit Be-
reitstellungs- und Nutzungsbedingungen einschließlich der 
Entgelte vorzulegen. Sie kann diese Aufforderung verbinden mit 
bestimmten Vorgaben für einzelne Bedingungen, insbesondere 
in Bezug auf Chancengleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit. 
Dieses Standardangebot muss so umfassend sein, dass es von 
den einzelnen Nachfragern ohne weitere Verhandlungen ange-
nommen werden kann. Die vorgenannten Sätze gelten auch für 
den Fall, dass der Betreiber mit beträchtlicher Marktmacht ein 
unzureichendes Standardangebot vorgelegt hat.  

(4) Die Bundesnetzagentur prüft die vorgelegten Standardan-
gebote und nimmt Veränderungen vor, soweit Vorgaben für 
einzelne Bedingungen, insbesondere in Bezug auf Chancen-
gleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit nicht umgesetzt wur-
den. Die Bundesnetzagentur versieht Standardangebote in der 
Regel mit einer Mindestlaufzeit. Der Betreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht muss beabsichtigte Änderungen oder eine Einstel-
lung des Standardangebots drei Monate vor Ablauf der Mindest-
laufzeit gegenüber der Bundesnetzagentur anzeigen. Die Ent-
scheidungen nach Absatz 3 und 4 Satz 1 und 2 können nur 
insgesamt angegriffen werden. Für die Regulierung der Entgelte 
gelten die § § 27 bis 37.  

(5) Sofern eine Zugangsleistung bereits Gegenstand einer Zu-
gangsvereinbarung nach § 22 ist, kann die Bundesnetzagentur 
den Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der 
über beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichten, diese 
Zugangsleistung als Standardangebot auch anderen Nachfragern 
diskriminierungsfrei anzubieten, wenn zu erwarten ist, dass für 
diese Zugangsleistung eine allgemeine Nachfrage entstehen 
wird. Dies gilt auch für Zugangsleistungen, zu deren Erbringung 
ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der 
über beträchtliche Marktmacht verfügt, im Rahmen einer An-
ordnung nach § 25 verpflichtet worden ist.  

(6) Die Bundesnetzagentur kann einen Betreiber eines öffentli-
chen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Markt-
macht verfügt, verpflichten, eine Änderung des Standardange-
bots vorzunehmen, wenn sich die allgemeine Nachfrage wesent-
lich geändert hat. Dies kann sich sowohl auf die Leistungen 
selbst als auch auf wesentliche Bedingungen für deren Erbrin-
gung beziehen. Für die Änderung des Standardangebots gelten 
die Absätze 2 bis 5 entsprechend.  

(7) Der Betreiber ist verpflichtet, das Standardangebot in seine 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufzunehmen.  

§ 24 Getrennte Rechnungsführung 
(1) Die Bundesnetzagentur kann einem Betreiber eines öffent-

lichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche 
Marktmacht verfügt, für bestimmte Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit Zugangsleistungen eine getrennte Rechnungsführung 
vorschreiben. Die Bundesnetzagentur verlangt insbesondere von 
einem vertikal integrierten Unternehmen in der Regel, seine 
Vorleistungspreise und seine internen Verrechnungspreise 
transparent zu gestalten. Damit sollen unter anderem Verstöße 
gegen das Diskriminierungsverbot und unzulässige Quersubven-
tionen verhindert werden. Die Bundesnetzagentur kann dabei 
konkrete Vorgaben zu dem zu verwendenden Format sowie zu 
der zu verwendenden Rechnungsführungsmethode machen.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann verlangen, dass ihr die 
Kostenrechnungs- und Buchungsunterlagen nach Absatz 1 
einschließlich sämtlicher damit zusammenhängender Informati-
onen und Dokumente auf Anforderung in vorgeschriebener 
Form vorgelegt werden. Die Bundesnetzagentur kann diese 
Informationen in geeigneter Form veröffentlichen, soweit dies 
zur Erreichung der in § 2 Abs. 2 genannten Ziele beiträgt. Dabei 
sind die Bestimmungen zur Wahrung von Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnissen zu beachten.  

§ 25 Anordnungen durch die Bundesnetzagentur 
(1) Kommt eine Zugangsvereinbarung nach § 22 oder eine 

Vereinbarung über Zugangsleistungen nach § 18 ganz oder 
teilweise nicht zustande und liegen die nach diesem Gesetz 
erforderlichen Voraussetzungen für eine Verpflichtung zur 
Zugangsgewährung vor, ordnet die Bundesnetzagentur nach 
Anhörung der Beteiligten innerhalb einer Frist von zehn Wochen 
ab Anrufung durch einen der an der zu schließenden Zugangs-
vereinbarung Beteiligten den Zugang an. In besonders zu be-
gründenden Fällen kann die Bundesnetzagentur innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist das Verfahren auf höchstens vier Monate 
verlängern.  

(2) Eine Anordnung ist nur zulässig, soweit und solange die 
Beteiligten keine Zugangs- oder Zusammenschaltungsvereinba-
rung treffen.  

(3) Die Anrufung nach Absatz 1 muss in Schriftform erfolgen; 
sie muss begründet werden. Insbesondere muss dargelegt wer-
den,  

1. welchen genauen Inhalt die Anordnung der Bundes-
netzagentur haben soll,  

2. wann der Zugang und welche konkreten Leistungen da-
bei nachgefragt worden sind,  

3. dass ernsthafte Verhandlungen stattgefunden haben o-
der Verhandlungen vom Anrufungsgegner verweigert 
worden sind,  

4. bei welchen Punkten keine Einigung erzielt worden ist 
und  

5. im Falle des Begehrens bestimmter technischer Maß-
nahmen Erläuterungen zu deren technischer Ausführ-
barkeit. Die Anrufung kann bis zum Erlass der Anord-
nung widerrufen werden.  

(4) Zur Erreichung der in § 2 Abs. 2 genannten Ziele kann die 
Bundesnetzagentur auch von Amts wegen ein Verfahren einlei-
ten.  

(5) Gegenstand einer Anordnung können alle Bedingungen 
einer Zugangsvereinbarung sowie die Entgelte sein. Die Bun-
desnetzagentur darf die Anordnung mit Bedingungen in Bezug 
auf Chancengleichheit, Billigkeit und Rechtzeitigkeit verknüp-
fen. Hinsichtlich der festzulegenden Entgelte gelten die § § 27 
bis 38.  

(6) Sind sowohl Bedingungen einer Zugangsvereinbarung 
streitig als auch die zu entrichtenden Entgelte für nachgefragte 
Leistungen, soll die Bundesnetzagentur hinsichtlich der Bedin-
gungen und der Entgelte jeweils Teilentscheidungen treffen. 
Sofern die Bundesnetzagentur Teilentscheidungen trifft, gelten 
für diese jeweils die in Absatz 1 genannten Fristen. Die Anord-
nung der Bundesnetzagentur kann nur insgesamt angegriffen 
werden.  

(7) Im Laufe des Verfahrens vorgelegte Unterlagen werden nur 
berücksichtigt, wenn dadurch die Einhaltung der nach Absatz 1 
bestimmten Frist nicht gefährdet wird.  

(8) Die betroffenen Betreiber müssen eine Anordnung der 
Bundesnetzagentur unverzüglich befolgen, es sei denn, die 
Bundesnetzagentur hat in der Anordnung eine Umsetzungsfrist 
bestimmt. Zur Durchsetzung der Anordnung kann die Bundes-
netzagentur nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes ein Zwangsgeld bis zu einer Million Euro festsetzen.  

§ 26 Veröffentlichung 
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die nach diesem Ab-

schnitt getroffenen Maßnahmen unter Wahrung von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen der betroffenen Unternehmen.  
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Abschnitt 3: Entgeltregulierung 

Unterabschnitt 1: Allgemeine Vorschriften 
§ 27 Ziel der Entgeltregulierung 

(1) Ziel der Entgeltregulierung ist es, eine missbräuchliche 
Ausbeutung, Behinderung oder Diskriminierung von Endnutzern 
oder von Wettbewerbern durch preispolitische Maßnahmen von 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zu verhindern.  

(2) Die Bundesnetzagentur hat darauf zu achten, dass Entgelt-
regulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abge-
stimmt sind (Konsistenzgebot). Die Bundesnetzagentur nimmt 
insbesondere eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung ihrer 
Entgeltregulierungsmaßnahmen vor, und sie prüft bei den jewei-
ligen Entgeltregulierungsmaßnahmen, ob diese in einem ange-
messenen Verhältnis zu den Zielen nach § 2 Abs. 2 stehen.  

(3) Die Bundesnetzagentur hat, soweit Belange von Rundfunk 
und vergleichbaren Telemedien nach § 2 Abs. 5 Satz 1 betroffen 
sind, die zuständige Landesmedienanstalt hierüber zu informie-
ren und an eingeleiteten Verfahren zu beteiligen. Auf Antrag der 
zuständigen Landesmedienanstalt prüft die Bundesnetzagentur 
auf der Grundlage dieses Gesetzes die Einleitung eines Verfah-
rens und die Anordnung von Maßnahmen nach den folgenden 
Bestimmungen.  

§ 28 Missbräuchliches Verhalten eines Unterneh-
mens mit beträchtlicher Marktmacht bei der Forde-
rung und Vereinbarung von Entgelten 

(1) Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten, der über 
beträchtliche Marktmacht verfügt, oder ein Betreiber eines 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche 
Marktmacht verfügt, darf diese Stellung bei der Forderung und 
Vereinbarung von Entgelten nicht missbräuchlich ausnutzen. Ein 
Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn das Unternehmen 
Entgelte fordert, die  

1. nur auf Grund seiner beträchtlichen Marktmacht auf 
dem jeweiligen Markt der Telekommunikation durch-
setzbar sind,  

2. die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen 
auf einem Telekommunikationsmarkt auf erhebliche 
Weise beeinträchtigen oder  

3. einzelnen Nachfragern Vorteile gegenüber anderen 
Nachfragern gleichartiger oder ähnlicher Telekommu-
nikationsdienste einräumen,  

es sei denn, dass für die Verhaltensweisen nach den Nummern 
2 und 3 eine sachliche Rechtfertigung nachgewiesen wird.  

(2) Ein Missbrauch im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 wird vermu-
tet, wenn  

1. das Entgelt der betreffenden Leistung deren langfristige 
zusätzliche Kosten einschließlich einer angemessenen 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals nicht deckt,  

2. die Spanne zwischen dem Entgelt, das der Betreiber ei-
nes öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über 
beträchtliche Marktmacht verfügt, Wettbewerbern für 
eine Zugangsleistung in Rechnung stellt, und dem ent-
sprechenden Endnutzerentgelt nicht ausreicht, um ei-
nem effizienten Unternehmen die Erzielung einer an-
gemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf 
dem Endnutzermarkt zu ermöglichen (Preis-Kosten-
Schere) oder  

3. ein Unternehmen bei seinem Produktangebot eine sach-
lich ungerechtfertigte Bündelung vornimmt. Bei der 
Frage, ob dies der Fall ist, hat die Bundesnetzagentur 
insbesondere zu prüfen, ob es effizienten Wettbewer-
bern des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht 
möglich ist, das Bündelprodukt zu vergleichbaren Kon-
ditionen anzubieten.  

§ 29 Anordnungen im Rahmen der Entgeltregulierung 
(1) Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen oder zur Vorbe-

reitung von Verfahren der Entgeltregulierung anordnen, dass  

1. ihr von einem Unternehmen mit beträchtlicher Markt-
macht detaillierte Angaben zum Leistungsangebot, zum 
aktuellen und erwarteten Umsatz für Dienstleistungen, 
zu den aktuellen und erwarteten Absatzmengen und 
Kosten, zu den voraussehbaren Auswirkungen auf die 
Endnutzer sowie auf die Wettbewerber und sonstige 
Unterlagen und Angaben zur Verfügung gestellt wer-
den, die sie zur sachgerechten Ausübung ihres Entgelt-
regulierungsrechts auf Grund dieses Gesetzes für erfor-
derlich hält und  

2. ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht die 
Kostenrechnung in einer Form ausgestaltet, die es der 
Bundesnetzagentur ermöglicht, die für die Entgeltregu-
lierung auf Grund dieses Gesetzes notwendigen Daten 
zu erlangen.  

Die Bundesnetzagentur kann zusätzlich die Übermittlung der 
Unterlagen nach den Nummern 1 und 2 auf Datenträgern anord-
nen. Das Unternehmen hat die Übereinstimmung mit den schrift-
lichen Unterlagen zu versichern.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann einem Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht Verpflichtungen in Bezug auf Kosten-
rechnungsmethoden erteilen. In diesem Fall kann sie das Unter-
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht verpflichten, eine Be-
schreibung der den Auflagen entsprechenden Kostenrechnungs-
methode öffentlich verfügbar zu machen, in der mindestens die 
wichtigsten Kostenarten und die Regeln der Kostenzuweisung 
aufgeführt werden, sofern sie nicht selbst eine entsprechende 
Veröffentlichung vornimmt. Die Anwendung der Kostenrech-
nungsmethode wird von der Bundesnetzagentur überprüft; diese 
kann auch eine unabhängige Stelle mit der Überprüfung beauf-
tragen. Das Prüfergebnis wird einmal jährlich veröffentlicht.  

(3) Die Bundesnetzagentur kann ein Unternehmen mit be-
trächtlicher Marktmacht durch gesonderte Entscheidung ver-
pflichten, Zugang unter bestimmten Tarifsystemen anzubieten 
und bestimmte Kostendeckungsmechanismen anzuwenden, 
soweit dies erforderlich ist, um die Regulierungsziele nach § 2 
Abs. 2 zu erreichen. Die Bundesnetzagentur hat bei Auferlegung 
dieser Verpflichtungen sicherzustellen, dass die wirtschaftliche 
Effizienz und ein nachhaltiger Wettbewerb gefördert wird und 
die Verpflichtungen möglichst vorteilhaft für den Endnutzer 
sind. Trifft die Bundesnetzagentur eine Entscheidung nach Satz 
1, hat der Anbieter mit beträchtlicher Markmacht innerhalb von 
zwei Wochen einen entsprechenden Entgeltantrag vorzulegen. 
Die Bundesnetzagentur entscheidet nach Vorlage des Antrags 
oder nach Ablauf der Frist innerhalb von vier Wochen.  

(4) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach den Absätzen 1 
und 2 kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes ein Zwangsgeld bis zu einer Million Euro festgesetzt wer-
den.  

(5) Die Bundesnetzagentur kann vorschreiben, in welcher 
Form ein Entgelt oder eine Entgeltänderung einschließlich der 
Leistungsbeschreibung und sonstiger entgeltrelevanter Bestand-
teile zu veröffentlichen ist.  

(6) Die Bundesnetzagentur kann auch von Unternehmen, die 
nicht über beträchtliche Marktmacht verfügen, Angaben nach 
Absatz 1 Nr. 1 verlangen sowie nach Absatz 4 vorgehen, wenn 
dies zur sachgerechten Ausübung der Entgeltregulierung nach 
diesem Teil erforderlich ist.  

Unterabschnitt 2: Regulierung von Entgelten für Zu-
gangsleistungen 
§ 30 Entgeltregulierung 

(1) Vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze unterliegen Ent-
gelte eines Betreibers eines öffentlichen Telekommunikations-
netzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, für nach § 21 
auferlegte Zugangsleistungen einer Genehmigung durch die 
Bundesnetzagentur nach Maßgabe des § 31. Abweichend von 
Satz 1 soll die Bundesnetzagentur solche Entgelte dann einer 
nachträglichen Regulierung nach § 38 Abs. 2 bis 4 unterwerfen, 
wenn  

1. der Betreiber nicht gleichzeitig auch auf dem Markt für 
Endkundenleistungen, auf dem der Betreiber tätig ist, 
über beträchtliche Marktmacht verfügt,  
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2. nach Inkrafttreten des Gesetzes beträchtliche Markt-
macht festgestellt worden ist, ohne dass der Betreiber 
vor Inkrafttreten des Gesetzes auf dem relevanten 
Markt von der Bundesnetzagentur als marktbeherr-
schend eingestuft wurde und  

3. diese Maßnahme zur Erreichung der Regulierungsziele 
nach § 2 Abs. 2 ausreicht.  

(2) Abweichend von Absatz 1 unterliegen Entgelte für Zu-
gangsleistungen nach § 21 Abs. 2 Nr. 7 einer nachträglichen 
Regulierung nach § 38 Abs. 2 bis 4. Eine Regulierung dieser 
Entgelte nach diesem Gesetz ist ausgeschlossen, soweit eine 
Vereinbarung nach § 21 Abs. 2 Nr. 7 zustande gekommen ist 
oder es sich um Leistungen handelt, zu denen der Rechnung-
sersteller nicht verpflichtet werden kann.  

(3) Entgelte eines Betreibers eines öffentlichen Telekommuni-
kationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, für 
Zugangsleistungen, die nicht nach § 21 auferlegt worden sind, 
unterliegen der nachträglichen Regulierung nach § 38, soweit die 
Bundesnetzagentur diese nicht ausnahmsweise zur Erreichung 
der Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 einer Pflicht zur Geneh-
migung nach Maßgabe des § 31 unterwirft. Entgelte eines 
Betreibers eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der 
über beträchtliche Marktmacht verfügt, für die die Bundesnetz-
agentur eine Genehmigungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 unbe-
schadet der Regelung des Absatzes 1 Satz 2 ausnahmsweise zur 
Erreichung der Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 für nicht 
angemessen hält, unterliegen der nachträglichen Regulierung 
nach § 38.  

(4) Entgelte, die ein Betreiber, der den Zugang zu Endnutzern 
kontrolliert und nicht über beträchtliche Marktmacht verfügt, im 
Rahmen von Verpflichtungen nach § 18 verlangt, unterliegen 
einer nachträglichen Regulierung. § 38 Abs. 2 bis 4 gilt entspre-
chend.  

(5) Entgelte eines Betreibers eines öffentlichen Telekommuni-
kationsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, für 
Zugangsleistungen zu bestimmten von ihm angebotenen Diens-
ten zu Großhandelsbedingungen, die Dritten den Weitervertrieb 
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung ermöglichen 
sollen, ergeben sich abweichend von § 31 Abs. 1 aus einem 
Abschlag auf den Endnutzerpreis, der einem effizienten Anbieter 
von Telekommunikationsdiensten die Erzielung einer angemes-
senen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnut-
zermarkt ermöglicht. Das Entgelt entspricht dabei mindestens 
den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung.  

§ 31 Entgeltgenehmigung 
(1) Entgelte, die nach Maßgabe des § 30 Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 3 Satz 1 genehmigungsbedürftig sind, sind genehmigungs-
fähig, wenn sie die Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung nicht überschreiten. In begründeten Einzelfällen kann die 
Bundesnetzagentur eine Überprüfung der Genehmigungsfähig-
keit nach dem Vergleichsmarktprinzip entsprechend § 35 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 vornehmen.  

(2) Die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ergeben 
sich aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbe-
reitstellung und einem angemessenen Zuschlag für leistungs-
mengenneutrale Gemeinkosten, einschließlich einer angemesse-
nen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, soweit diese Kosten 
jeweils für die Leistungsbereitstellung notwendig sind. § 79 
bleibt unberührt.  

(3) Über Absatz 2 hinausgehende Aufwendungen werden nur 
berücksichtigt, soweit und solange hierfür eine rechtliche Ver-
pflichtung besteht oder das die Genehmigung beantragende 
Unternehmen eine sonstige sachliche Rechtfertigung nachweist. 
Hält die Bundesnetzagentur bei der Prüfung der Kostennachwei-
se wesentliche Bestandteile der nachgewiesenen Kosten für nicht 
effizient, fordert sie den Betreiber unverzüglich auf, darzulegen, 
ob und inwieweit es sich bei diesen Kostenbestandteilen um 
Aufwendungen im Sinne des Satzes 1 handelt.  

(4) Bei der Festlegung der angemessenen Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals berücksichtigt die Bundesnetzagentur insbe-
sondere  

1. die Kapitalstruktur des regulierten Unternehmens,  

2. die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen 
Kapitalmärkten und die Bewertung des regulierten Un-
ternehmens auf diesen Märkten,  

3. die Erfordernisse hinsichtlich der Rendite für das einge-
setzte Eigenkapital, wobei auch die leistungsspezifi-
schen Risiken des eingesetzten Eigenkapitals gewürdigt 
werden können und  

4. die langfristige Stabilität der wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, auch im Hinblick auf die Wettbewerbssi-
tuation auf den Telekommunikationsmärkten.  

(5) Genehmigungsbedürftige Entgelte des Betreibers eines 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche 
Marktmacht verfügt, für Zugangsleistungen sind der Bundes-
netzagentur einschließlich aller zur Genehmigungserteilung 
erforderlichen Unterlagen vor dem beabsichtigten Inkrafttreten 
vorzulegen. Bei befristet erteilten Genehmigungen hat die Vor-
lage mindestens zehn Wochen vor Fristablauf zu erfolgen.  

(6) Die Bundesnetzagentur kann zur Stellung von Entgeltge-
nehmigungsanträgen auffordern. Wird der Aufforderung nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang Folge geleistet, leitet die 
Bundesnetzagentur ein Verfahren von Amts wegen ein. Die 
Bundesnetzagentur entscheidet über Entgeltanträge innerhalb 
von zehn Wochen nach Eingang der Entgeltvorlage oder nach 
Einleitung des Verfahrens von Amts wegen. Abweichend von 
Satz 3 soll die Bundesnetzagentur über Entgeltanträge, die im 
Rahmen des Verfahrens nach § 34 vorgelegt worden sind, inner-
halb von zwei Wochen entscheiden.  

§ 32 Arten der Entgeltgenehmigung 
Die Bundesnetzagentur genehmigt Entgelte  

1. auf der Grundlage der auf die einzelnen Dienste entfal-
lenden Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
oder  

2. auf der Grundlage der von ihr vorgegebenen Maßgrö-
ßen für die durchschnittlichen Änderungsraten der Ent-
gelte für einen Korb zusammengefasster Dienste (Price-
Cap-Verfahren) nach Maßgabe des § 34.  

§ 33 Kostenunterlagen 
(1) Mit einem Entgeltantrag nach § 31 Abs. 5 und 6 hat das 

beantragende Unternehmen die zur Prüfung des Antrags erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen, insbesondere:  

1. aktuelle Kostennachweise, die auch auf Datenträgern 
zur Verfügung zu stellen sind,  

2. eine detaillierte Leistungsbeschreibung einschließlich 
Angaben zur Qualität der Leistung und einen Entwurf 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und  

3. Angaben über den Umsatz, Absatzmengen, die Höhe 
der einzelnen Kosten nach Absatz 2 und der Deckungs-
beiträge sowie die Entwicklung der Nachfragerstruktu-
ren bei der beantragten Dienstleistung für die zwei zu-
rückliegenden Jahre sowie das Antragsjahr und die dar-
auf folgenden zwei Jahre.  

(2) Die Kostennachweise nach Absatz 1 Nr. 1 umfassen die 
Kosten, die sich unmittelbar zuordnen lassen (Einzelkosten) und 
die Kosten, die sich nicht unmittelbar zuordnen lassen (Gemein-
kosten). Im Rahmen der Kostennachweise nach Satz 1 sind 
insbesondere darzulegen:  

1. die der Kostenrechung zugrunde liegenden Einsatz-
mengen, die dazu gehörenden Preise, jeweils einzeln 
und als Durchschnittswert, sowie die im Nachweiszeit-
raum erzielte und erwartete Kapazitätsauslastung und  

2. die Ermittlungsmethode der Kosten und der Investiti-
onswerte sowie die Angabe plausibler Mengenschlüssel 
für die Kostenzuordnung zu den einzelnen Diensten des 
Unternehmens.  

(3) Darüber hinaus hat das beantragende Unternehmen regel-
mäßig zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres die Gesamtkosten 
des Unternehmens sowie deren Aufteilung auf die Kostenstellen 
und auf die einzelnen Leistungen (Kostenträger) nach Einzel- 
und Gemeinkosten vorzulegen. Die Angaben für nicht regulierte 
Dienstleistungen können dabei zusammengefasst werden.  
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(4) Die Kostennachweise müssen im Hinblick auf ihre Trans-
parenz und die Aufbereitung der Daten eine Prüfung durch die 
Bundesnetzagentur sowie eine Quantifizierung der Kosten der 
effizienten Leistungsbereitstellung und eine Entscheidung 
innerhalb der Frist nach § 31 Abs. 6 ermöglichen.  

(5) Nicht mit dem Antrag vorgelegte Unterlagen werden nur 
berücksichtigt, wenn dadurch die Einhaltung der Verfahrensfris-
ten nicht gefährdet wird. Sofern von der Bundesnetzagentur 
während des Verfahrens zusätzliche Unterlagen und Auskünfte 
angefordert werden, müssen diese nur dann berücksichtigt 
werden, wenn sie innerhalb einer von der Bundesnetzagentur 
gesetzten Frist vom beantragenden Unternehmen vorgelegt 
werden.  

(6) Kostenrechnungsmethoden sind von dem beantragenden 
Unternehmen grundsätzlich antragsübergreifend einheitlich 
anzuwenden.  

(7) Die Befugnisse nach § 29 bleiben unberührt.  

§ 34 Price-Cap-Verfahren 
(1) Die Bundesnetzagentur bestimmt den Inhalt der Körbe. 

Dabei dürfen Zugangsdienste nur insoweit in einem Korb zu-
sammengefasst werden, als sich die erwartete Stärke des Wett-
bewerbs bei diesen Diensten nicht wesentlich unterscheidet.  

(2) Die Bundesnetzagentur stellt das Ausgangsentgeltniveau 
der in einem Korb zusammengefassten Zugangsleistungen fest. 
Sofern bereits genehmigte Entgelte vorliegen, ist von diesen 
auszugehen.  

(3) Die Maßgrößen für die Genehmigung nach § 32 Nr. 2 um-
fassen  

1. eine gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate,  
2. die zu erwartende Produktivitätsfortschrittsrate des 

Betreibers mit beträchtlicher Marktmacht und  
3. Nebenbedingungen, die geeignet sind, einen Miss-

brauch nach § 28 zu verhindern.  
(4) Bei der Vorgabe der Maßgrößen, insbesondere bei der Fest-

legung der Produktivitätsfortschrittsrate, ist das Verhältnis des 
Ausgangsentgeltniveaus zu den Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung nach § 31 Abs. 2 zu berücksichtigen.  

(5) Bei der Vorgabe der Maßgrößen sind die Produktivitäts-
fortschrittsraten von Unternehmen auf vergleichbaren, dem 
Wettbewerb geöffneten Märkten zu berücksichtigen.  

(6) Die Bundesnetzagentur bestimmt, für welchen Zeitraum die 
Maßgrößen unverändert bleiben, anhand welcher Referenzzeit-
räume der Vergangenheit die Einhaltung der Maßgrößen geprüft 
wird und unter welchen Voraussetzungen der Inhalt von Körben 
geändert oder Preisdifferenzierungen innerhalb eines Korbes 
durchgeführt werden können.  

§ 35 Verfahren der Entgeltgenehmigung 
(1) Neben den der Bundesnetzagentur vorliegenden Kostenin-

formationen kann sie zusätzlich  
1. Preise solcher Unternehmen als Vergleich heranziehen, 

die entsprechende Leistungen auf vergleichbaren, dem 
Wettbewerb geöffneten Märkten anbieten; dabei sind 
die Besonderheiten der Vergleichsmärkte zu berück-
sichtigen und  

2. zur Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbe-
reitstellung auch eine von der Kostenberechnung des 
Unternehmens unabhängige Kostenrechnung anstellen 
und hierfür Kostenmodelle heranziehen.  

Soweit die der Bundesnetzagentur vorliegenden Kosteninfor-
mationen für eine Prüfung der genehmigungspflichtigen Entgelte 
nach § 32 Nr. 1 in Verbindung mit § 33 nicht ausreichen, kann 
die Entscheidung der Bundesnetzagentur auf einer Prüfung nach 
Satz 1 Nr. 1 oder 2 beruhen.  

(2) Im Falle einer Genehmigung nach § 32 Nr. 1 prüft die 
Bundesnetzagentur für jedes einzelne Entgelt die Einhaltung der 
Maßgaben nach den § § 28 und 31. Im Falle einer Genehmigung 
nach § 32 Nr. 2 gelten bei Einhaltung der vorgegebenen Maß-
größen die Maßgaben nach § 28 und für den jeweiligen Korb 
nach § 31 als erfüllt.  

(3) Die Genehmigung ist ganz oder teilweise zu erteilen, so-
weit die Entgelte den Anforderungen der § § 28 und 31 nach 
Maßgabe des Absatzes 2 entsprechen und keine Versagungs-
gründe nach Satz 2 oder 3 vorliegen. Die Genehmigung der 
Entgelte ist zu versagen, soweit die Entgelte mit diesem Gesetz, 
insbesondere mit § 28, oder anderen Rechtsvorschriften nicht in 
Einklang stehen. Die Bundesnetzagentur kann eine Genehmi-
gung der Entgelte auch versagen, wenn das Unternehmen die in 
§ 33 genannten Unterlagen nicht vollständig vorgelegt hat.  

(4) Die Bundesnetzagentur soll die Genehmigung mit einer 
Befristung versehen.  

(5) Beinhalten Entgeltgenehmigungen die vollständige oder 
teilweise Genehmigung eines vertraglich bereits vereinbarten 
Entgelts, so wirken sie zurück auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Leistungsbereitstellung durch das Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht. Das Gericht kann im Verfahren nach § 123 
der Verwaltungsgerichtsordnung die vorläufige Zahlung eines 
beantragten höheren Entgelts anordnen, wenn überwiegend 
wahrscheinlich ist, dass der Anspruch auf die Genehmigung des 
höheren Entgelts besteht; der Darlegung eines Anordnungsgrun-
des bedarf es nicht. Verpflichtet das Gericht die Bundesnetz-
agentur zur Erteilung einer Genehmigung für ein höheres Ent-
gelt, so entfaltet diese Genehmigung die Rückwirkung nach Satz 
1 nur, wenn eine Anordnung nach Satz 2 ergangen ist. Der 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 
Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur bis zum Ab-
lauf von zwei Monaten nach Klageerhebung gestellt und be-
gründet werden.  

(6) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht genehmigte Entgelte.  

§ 36 Veröffentlichung 
(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht beabsichtigte Ent-

scheidungen zur Zusammenfassung von Dienstleistungen sowie 
zur Vorgabe der jeweiligen Maßgrößen nach § 32 Nr. 2 und § 
34. Vor der Veröffentlichung gibt sie dem Unternehmen, an das 
sich die Entscheidung richtet, Gelegenheit zur Stellungnahme.  

(2) Bei Anträgen auf Genehmigung von Entgelten nach § 32 
Nr. 1 sowie im Falle eines Vorgehens nach § 31 Abs. 6 Satz 1 
und 2 veröffentlicht die Bundesnetzagentur die beantragten oder 
vorgesehenen Entgeltmaßnahmen.  

§ 37 Abweichung von genehmigten Entgelten 
(1) Ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnet-

zes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, darf keine 
anderen als die von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgel-
te verlangen.  

(2) Verträge über Dienstleistungen, die andere als die geneh-
migten Entgelte enthalten, werden mit der Maßgabe wirksam, 
dass das genehmigte Entgelt an die Stelle des vereinbarten 
Entgelts tritt.  

(3) Eine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung zur 
Erbringung der Leistung bleibt unabhängig vom Vorliegen einer 
Entgeltgenehmigung bestehen. Die Bundesnetzagentur kann die 
Werbung für ein Rechtsgeschäft, den Abschluss, die Vorberei-
tung und die Anbahnung eines Rechtsgeschäfts untersagen, das 
ein anderes als das genehmigte oder ein nicht genehmigtes, aber 
genehmigungsbedürftiges Entgelt enthält.  

§ 38 Nachträgliche Regulierung von Entgelten 
(1) Unterliegen Entgelte einer nachträglichen Entgeltregulie-

rung, sind sie der Bundesnetzagentur zwei Monate vor dem 
geplanten Inkrafttreten vorzulegen. Die Bundesnetzagentur 
untersagt innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Anzeige 
der Entgeltmaßnahme die Einführung des Entgelts bis zum 
Abschluss ihrer Prüfung, wenn die geplante Entgeltmaßnahme 
offenkundig nicht mit § 28 vereinbar wäre. Entgeltmaßnahmen 
bezüglich individuell vereinbarter Leistungen, die nicht ohne 
weiteres auf eine Vielzahl anderer Nachfrager übertragbar sind, 
sind der Bundesnetzagentur unmittelbar nach Vertragsabschluss 
zur Kenntnis zu geben.  

(2) Wenn der Bundesnetzagentur Tatsachen bekannt werden, 
die die Annahme rechtfertigen, dass Entgelte für Zugangsleis-
tungen von Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nicht 
den Maßstäben des § 28 genügen, leitet die Bundesnetzagentur 
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unverzüglich eine Überprüfung der Entgelte ein. Sie teilt die 
Einleitung der Überprüfung dem betroffenen Unternehmen 
schriftlich mit. Sollte der Bundesnetzagentur eine Überprüfung 
nach dem Vergleichsmarktprinzip entsprechend § 35 Abs. 1 Nr. 
1 nicht möglich sein, kann sie auch nach § 33 vorgehen.  

(3) Die Bundesnetzagentur entscheidet innerhalb von zwei 
Monaten nach Einleitung der Überprüfung.  

(4) Sofern die Bundesnetzagentur feststellt, dass Entgelte nicht 
den Maßstäben des § 28 genügen, untersagt sie das nach diesem 
Gesetz verbotene Verhalten und erklärt die beanstandeten Ent-
gelte ab dem Zeitpunkt der Feststellung für unwirksam. Gleich-
zeitig kann die Bundesnetzagentur Entgelte anordnen, die den 
Maßstäben des § 28 genügen. Sofern der Anbieter mit beträcht-
licher Marktmacht danach eigene Entgeltvorschläge vorlegt, 
prüft die Bundesnetzagentur binnen eines Monats, ob diese 
Entgelte die festgestellten Verstöße gegen die Maßstäbe des § 28 
abstellen. § 37 gilt entsprechend. Die Bundesnetzagentur ordnet 
im Falle eines festgestellten Missbrauchs einer Stellung mit 
beträchtlicher Marktmacht im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 3 auch 
an, in welcher Weise das Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht eine Entbündelung vorzunehmen hat.  

Unterabschnitt 3: Regulierung von Entgelten für Endnut-
zerleistungen 
§ 39 Entgeltregulierung bei Endnutzerleistungen 

(1) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass die Verpflich-
tungen im Zugangsbereich oder zur Betreiberauswahl und 
Betreibervorauswahl nach § 40 nicht zur Erreichung der Regu-
lierungsziele nach § 2 Abs. 2 führen würden, kann die Bundes-
netzagentur Entgelte von Unternehmen mit beträchtlicher 
Marktmacht bezüglich des Angebots von Telekommunikations-
diensten für Endnutzer einer Entgeltgenehmigung unterwerfen. 
Die Bundesnetzagentur soll die Genehmigungspflicht auf solche 
Märkte beschränken, auf denen in absehbarer Zeit nicht mit der 
Entstehung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes zu 
rechnen ist. Im Falle einer Genehmigungspflicht gelten die § § 
31 bis 37 entsprechend. Dabei dürfen Entgelte für Endnutzerleis-
tungen nicht nach § 32 Nr. 2 mit Entgelten für Zugangsleistun-
gen in einem Korb zusammengefasst werden.  

(2) Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 3 und 4 unterliegen der 
nachträglichen Regulierung; § 38 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  

(3) Sofern Entgelte für Endnutzerleistungen von Anbietern von 
Telekommunikationsdiensten, die über beträchtliche Markt-
macht verfügen, keiner Entgeltgenehmigung unterworfen wor-
den sind, unterliegen sie der nachträglichen Regulierung; § 38 
Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Darüber hinaus kann die Bundes-
netzagentur unter Beachtung von Absatz 1 Satz 1 Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht verpflichten, ihr Entgeltmaßnah-
men zwei Monate vor dem geplanten Inkrafttreten zur Kenntnis 
zu geben. Die Bundesnetzagentur untersagt innerhalb von zwei 
Wochen nach Anzeige der Entgeltmaßnahme die Einführung des 
Entgelts bis zum Abschluss ihrer Prüfung, wenn die geplante 
Entgeltmaßnahme offenkundig nicht mit § 28 vereinbar wäre. 
Entgeltmaßnahmen bezüglich individuell vereinbarter Leistun-
gen, die nicht ohne weiteres auf eine Vielzahl von anderen 
Endnutzern übertragbar sind, sind der Bundesnetzagentur unmit-
telbar nach Vertragsabschluss zur Kenntnis zu geben.  

(4) Sofern ein Unternehmen, das auf einem Endkundenmarkt 
über beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichtet ist, Zugang 
zu einer entsprechenden Zugangsleistung nach § 21 zu gewäh-
ren, die Bestandteile enthält, die gleichermaßen für ein Angebot 
auf dem Endkundenmarkt wesentlich sind, ist das Unternehmen 
verpflichtet, gleichzeitig mit einer geplanten Entgeltmaßnahme 
im Endnutzerbereich ein Angebot für die Vorleistung vorzule-
gen, das insbesondere den Vorgaben des § 28 genügt. Sofern das 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht kein solches Vor-
leistungsangebot vorlegt, kann die Bundesnetzagentur die Forde-
rung des Endkundenentgelts ohne weitere Prüfung untersagen.  

Abschnitt 4: SonstigeVerpflichtungen 
§ 40 Betreiberauswahl und Betreibervorauswahl 

(1) Die Bundesnetzagentur verpflichtet Unternehmen, die bei 
der Bereitstellung des Anschlusses an das öffentliche Telefon-
netz und dessen Nutzung an festen Standorten als Unternehmen 
mit beträchtlicher Marktmacht eingestuft wurden, nach Maßgabe 
des Satzes 4 dazu, ihren Teilnehmern den Zugang zu den Diens-
ten aller unmittelbar zusammengeschalteten Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit zu ermöglichen. 
Das geschieht sowohl durch Betreiberauswahl im Einzelwahl-
verfahren durch Wählen einer Kennzahl als auch durch Betrei-
bervorauswahl, wobei jedoch bei jedem Anruf die Möglichkeit 
besteht, die festgelegte Vorauswahl durch Wählen einer Betrei-
berkennzahl zu übergehen. Der Teilnehmer soll dabei auch 
unterschiedliche Voreinstellungen für Orts- und Fernverbindun-
gen vornehmen können. Im Rahmen der Ausgestaltung der zur 
Erfüllung dieser Verpflichtung erforderlichen Zusammenschal-
tung ist bei Entscheidungen nach Teil 2 dieses Gesetzes zu 
gewährleisten, dass Anreize zu effizienten Investitionen in 
Infrastruktureinrichtungen nicht entfallen, die langfristig einen 
stärkeren Wettbewerb sichern, und dass eine effiziente Nutzung 
des vorhandenen Netzes durch ortsnahe Zuführung erfolgt. 
Etwaige Entgelte für Endnutzer, die die vorgenannten Leistun-
gen in Anspruch nehmen wollen, unterliegen der nachträglichen 
Regulierung nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 bis 4.  

(2) Verpflichtungen nach Absatz 1 sollen bezüglich anderer 
Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht nur dann auferlegt 
werden, wenn ansonsten die Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 
nicht erreicht werden. Insofern nachhaltiger Dienstewettbewerb 
auf dem Mobilfunkendnutzermarkt besteht, sollen die Verpflich-
tungen nach Absatz 1 für den Mobilfunkmarkt nicht auferlegt 
werden. Nachhaltiger Dienstewettbewerb auf dem Mobilfunk-
endnutzermarkt ist ein chancengleicher Wettbewerb zwischen 
Diensten der öffentlichen Mobilfunknetzbetreiber und den 
Diensten der Mobilfunkdiensteanbieter für die Öffentlichkeit auf 
der Endnutzerebene; dieser chancengleiche Wettbewerb setzt 
voraus, dass von den Betreibern öffentlicher Mobilfunknetze 
unabhängige Mobilfunkdiensteanbieter für die Öffentlichkeit 
mittels Diensten auch auf Basis der Vorleistungen der Betreiber 
öffentlicher Mobilfunknetze zu einem nachhaltig wettbewerbs-
orientierten Mobilfunkendnutzermarkt beitragen.  

§ 41 Angebot von Mietleitungen 
(1) Die Bundesnetzagentur verpflichtet Unternehmen, die auf 

dem Markt für die Bereitstellung eines Teils oder der Gesamtheit 
des Angebots an Mietleitungen über beträchtliche Marktmacht 
verfügen, zur Bereitstellung des Mindestangebots an Mietleitun-
gen entsprechend dem jeweils gültigen Verzeichnis von Nor-
men, welches die Kommission auf der Grundlage des Artikels 
17 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. März 2002 über einen gemeinsamen Rechts-
rahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108, S. 33) erstellt.  

(2) Die Unternehmen haben die Bedingungen 3.1 bis 3.3 nach 
Anhang VII der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst 
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und 
-diensten (Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108, S. 51) zu 
veröffentlichen. Hinsichtlich der Lieferbedingungen nach Punkt 
3.3 kann die Bundesnetzagentur erforderlichenfalls Zielvorgaben 
festsetzen.  

(3) Bezüglich der Entgeltregulierung gelten die § § 27 bis 39. 
Die Vorschriften über die Zugangsregulierung nach den § § 16 
bis 26 bleiben unberührt.  

Abschnitt 5: Besondere Missbrauchsaufsicht 
§ 42 Missbräuchliches Verhalten eines Unterneh-
mens mit beträchtlicher Marktmacht 

(1) Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten, von Leis-
tungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 3 und 4 oder von telekommunikati-
onsgestützten Diensten, der über beträchtliche Marktmacht 
verfügt, oder ein Betreiber eines öffentlichen Telekommunikati-
onsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, darf seine 
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Stellung nicht missbräuchlich ausnutzen. Ein Missbrauch liegt 
insbesondere vor, wenn andere Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar unbillig behindert oder deren Wettbewerbsmöglichkei-
ten ohne sachlich gerechtfertigten Grund erheblich beeinträchtigt 
werden.  

(2) Ein Missbrauch im Sinne des Absatzes 1 wird vermutet, 
wenn ein Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht sich 
selbst, seinen Tochter- oder Partnerunternehmen den Zugang zu 
seinen intern genutzten oder zu seinen am Markt angebotenen 
Leistungen zu günstigeren Bedingungen oder zu einer besseren 
Qualität ermöglicht, als es sie anderen Unternehmen bei der 
Nutzung der Leistung für deren Telekommunikationsdienste 
oder mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten einräumt, 
es sei denn, das Unternehmen weist Tatsachen nach, die die 
Einräumung ungünstigerer Bedingungen sachlich rechtfertigen.  

(3) Ein Missbrauch im Sinne des Absatzes 1 wird auch dann 
vermutet, wenn ein Betreiber eines öffentlichen Telekommuni-
kationsnetzes mit beträchtlicher Marktmacht seiner Verpflich-
tung aus § 22 Abs. 1 nicht nachkommt, indem die Bearbeitung 
von Zugangsanträgen ohne sachlichen Grund verzögert wird.  

(4) Auf Antrag oder von Amts wegen trifft die Bundesnetz-
agentur eine Entscheidung, um die missbräuchliche Ausnutzung 
einer marktmächtigen Stellung zu beenden. Dazu kann sie dem 
Unternehmen, das seine marktmächtige Stellung missbräuchlich 
ausnutzt, ein Verhalten auferlegen oder untersagen oder Verträ-
ge ganz oder teilweise für unwirksam erklären. Die Sätze 1 und 
2 gelten entsprechend, wenn Tatsachen vorliegen, die die An-
nahme rechtfertigen, dass ein Unternehmen seine marktmächtige 
Stellung auf Endkundenmärkten missbräuchlich auszunutzen 
droht. Eine solche Entscheidung soll in der Regel innerhalb einer 
Frist von vier Monaten nach Einleitung des Verfahrens getroffen 
werden. Bei einer Antragstellung nach Satz 1 ist der Eingang des 
Antrags der Fristbeginn. Den Antrag nach Satz 1 kann jeder 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten stellen, der geltend 
macht, in eigenen Rechten verletzt zu sein.  

§ 43 Vorteilsabschöpfung durch die Bundesnetz-
agentur  

(1) Hat ein Unternehmen gegen eine Verfügung der Bundes-
netzagentur nach § 42 Abs. 4 oder vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes verstoßen und dadurch 
einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, soll die Bundesnetzagen-
tur die Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils anordnen und 
dem Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geldbe-
trags auferlegen.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, sofern der wirtschaftliche Vorteil durch 
Schadensersatzleistungen oder durch die Verhängung oder die 
Anordnung des Verfalls ausgeglichen ist. Soweit das Unterneh-
men Leistungen nach Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung 
erbringt, ist der abgeführte Geldbetrag in Höhe der nachgewie-
senen Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.  

(3) Wäre die Durchführung einer Vorteilsabschöpfung eine 
unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen angemessenen 
Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll 
auch unterbleiben, wenn der wirtschaftliche Vorteil gering ist.  

(4) Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt 
werden. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu 
bestimmen.  

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von 
fünf Jahren seit Beendigung der Zuwiderhandlung und längstens 
für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet werden.  

Teil 3: Kundenschutz 
§ 43a Verträge 

Der Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit muss dem Teilnehmer im Vertrag folgende Informatio-
nen zur Verfügung stellen:  

1. seinen Namen und seine ladungsfähige Anschrift, ist 
der Anbieter eine juristische Person auch seine Rechts-
form, seinen Sitz und das zuständige Registergericht,  

2. die Art und die wichtigsten technischen Leistungsdaten 
der angebotenen Telekommunikationsdienste,  

3. die voraussichtliche Dauer bis zur Bereitstellung eines 
Anschlusses,  

4. die angebotenen Wartungs- und Entstördienste,  
5. Einzelheiten zu seinen Preisen,  
6. die Fundstelle eines allgemein zugänglichen, vollstän-

digen und gültigen Preisverzeichnisses des Anbieters 
von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlich-
keit,  

7. die Vertragslaufzeit,  
8. die Voraussetzungen für die Verlängerung und Beendi-

gung des Bezuges einzelner Dienste und des gesamten 
Vertragsverhältnisses,  

9. etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen für 
den Fall, dass er die wichtigsten technischen Leistungs-
daten der zu erbringenden Dienste nicht eingehalten 
hat, und  

10. die praktisch erforderlichen Schritte zur Einleitung ei-
nes außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens nach 
§ 47a. 

Satz 1 gilt nicht für Teilnehmer, die keine Verbraucher sind 
und mit denen der Anbieter von Telekommunikationsdiensten 
für die Öffentlichkeit eine Individualvereinbarung getroffen hat.  

§ 44 Anspruch auf Schadensersatz und Unterlassung 
(1) Ein Unternehmen, das gegen dieses Gesetz, eine auf Grund 

dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung, eine auf Grund 
dieses Gesetzes in einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder 
eine Verfügung der Bundesnetzagentur verstößt, ist dem Betrof-
fenen zur Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unter-
lassung verpflichtet. Der Anspruch besteht bereits dann, wenn 
eine Zuwiderhandlung droht. Betroffen ist, wer als Endverbrau-
cher oder Wettbewerber durch den Verstoß beeinträchtigt ist. 
Fällt dem Unternehmen Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last, ist 
es einem Endverbraucher oder einem Wettbewerber auch zum 
Ersatz des Schadens verpflichtet, der ihm aus dem Verstoß 
entstanden ist. Geldschulden nach Satz 4 hat das Unternehmen 
ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. Die § § 288 und 289 Satz 
1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwen-
dung.  

(2) Wer in anderer Weise als durch Verwendung oder Empfeh-
lung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen Vorschrif-
ten dieses Gesetzes oder Vorschriften einer auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung verstößt, die dem Schutz 
der Verbraucher dienen, kann im Interesse des Verbraucher-
schutzes von den in § 3 des Unterlassungsklagengesetzes ge-
nannten Stellen in Anspruch genommen werden. Werden die 
Zuwiderhandlungen in einem geschäftlichen Betrieb von einem 
Angestellten oder einem Beauftragten begangen, so ist der 
Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebes 
begründet. Im Übrigen bleibt das Unterlassungsklagengesetz 
unberührt.  

§ 44a Haftung 
Soweit eine Verpflichtung des Anbieters von Telekommunika-

tionsdiensten für die Öffentlichkeit zum Ersatz eines Vermö-
gensschadens gegenüber einem Endnutzer besteht und nicht auf 
Vorsatz beruht, ist die Haftung auf höchstens 12 500 Euro je 
Endnutzer begrenzt. Entsteht die Schadensersatzpflicht durch 
eine einheitliche Handlung oder ein einheitliches Schaden 
verursachendes Ereignis gegenüber mehreren Endnutzern und 
beruht dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadensersatzpflicht 
unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchs-
tens 10 Millionen Euro begrenzt. Übersteigen die Entschädigun-
gen, die mehreren Geschädigten auf Grund desselben Ereignis-
ses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der Schadenersatz 
in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadener-
satzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung 
nach den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz des 
Schadens der durch den Verzug der Zahlung von Schadenersatz 
entsteht. Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 kann die Höhe der 
Haftung gegenüber Endnutzern, die keine Verbraucher sind, 
durch einzelvertragliche Vereinbarung geregelt werden. 
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§ 45 Berücksichtigung der Interessen behinderter 
Menschen  

Die Interessen behinderter Menschen sind bei der Planung und 
Erbringung von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit besonders zu berücksichtigen. Insbesondere ist ein 
Vermittlungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte Menschen 
unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse einzurich-
ten. Die Bundesnetzagentur stellt den allgemeinen Bedarf hin-
sichtlich Umfang und Versorgungsgrad dieses Vermittlungs-
dienstes unter Beteiligung der betroffenen Verbände und der 
Unternehmen fest. Zur Sicherstellung des Vermittlungsdienstes 
ist die Bundesnetzagentur befugt, den Unternehmen Verpflich-
tungen aufzuerlegen. 

 

§ 45a Nutzung von Grundstücken 
(1) Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die 

Öffentlichkeit, der einen Zugang zu einem öffentlichen Tele-
kommunikationsnetz anbietet, darf den Vertrag mit dem Teil-
nehmer ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Teil-
nehmer auf Verlangen des Anbieters nicht innerhalb eines 
Monats den Antrag des dinglich Berechtigten auf Abschluss 
eines Vertrags zu einer Nutzung des Grundstücks nach der 
Anlage zu diesem Gesetz (Nutzungsvertrag) vorlegt oder der 
dinglich Berechtigte den Nutzungsvertrag kündigt.  

(2) Sind der Antrag fristgerecht vorgelegt und ein früherer 
Nutzungsvertrag nicht gekündigt worden, darf der Teilnehmer 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit 
den Antrag des Eigentümers auf Abschluss eines Nutzungsver-
trags diesem gegenüber nicht innerhalb eines Monats durch 
Übersendung des von ihm unterschriebenen Vertrags annimmt.  

(3) Sofern der Eigentümer keinen weiteren Nutzungsvertrag 
geschlossen hat und eine Mitbenutzung vorhandener Leitungen 
und Vorrichtungen des Anbieters von Telekommunikations-
diensten für die Öffentlichkeit durch einen weiteren Anbieter 
nicht die vertragsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Anbieters gefährdet oder beeinträchtigt, hat der aus dem Nut-
zungsvertrag berechtigte Anbieter einem anderen Anbieter auf 
Verlangen die Mitbenutzung der auf dem Grundstück und in den 
darauf befindlichen Gebäuden verlegten Leitungen und ange-
brachten Vorrichtungen des Anbieters zu gewähren. Der Anbie-
ter darf für die Mitbenutzung ein Entgelt erheben, das sich an 
den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung orientiert. 

(4) Geht das Eigentum des Grundstücks auf einen Dritten über, 
gilt § 566 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

§ 45b Entstörungsdienst 
Der Teilnehmer kann von einem Anbieter eines öffentlich zu-

gänglichen Telefondienstes verlangen, dass dieser einer Störung 
unverzüglich, auch nachts und an Sonn- und Feiertagen, nach-
geht, wenn der Anbieter von Telekommunikationsdiensten für 
die Öffentlichkeit über beträchtliche Marktmacht verfügt. 

§ 45c Normgerechte technische Dienstleistung 
(1) Der Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die 

Öffentlichkeit ist gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet, die 
nach Artikel 17 Abs. 4 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über einen 
gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie, ABl. EG Nr. L 108 S. 
33) verbindlich geltenden Normen und technischen Anforderun-
gen für die Bereitstellung von Telekommunikation für Endnutzer 
einzuhalten. 

(2) Die Bundesnetzagentur soll auf die verbindlichen Normen 
und technischen Anforderungen in Veröffentlichungen hinwei-
sen. 

§ 45d Netzzugang 
(1) Der Zugang zu öffentlichen Telekommunikationsnetzen an 

festen Standorten ist an einer mit dem Teilnehmer zu vereinba-
renden, geeigneten Stelle zu installieren. 

(2) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter von öffentlich 
zugänglichen Telefondiensten an einem festen Standort und von 
dem Anbieter des Anschlusses an das öffentliche Telefonnetz an 
einem festen Standort verlangen, dass die Nutzung seines Netz-
zugangs für bestimmte Rufnummernbereiche im Sinne von § 3 
Nr. 18a unentgeltlich netzseitig gesperrt wird, soweit dies tech-
nisch möglich ist. Die Freischaltung der gesperrten Rufnum-
mernbereiche kann kostenpflichtig sein. 

(3) Der Teilnehmer darf die Kündigung des Vertragsverhält-
nisses mit dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten für 
die Öffentlichkeit durch einen anderen Anbieter übermitteln 
lassen 

§ 45e Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis 
(1) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter von Telekommu-

nikationsdiensten für die Öffentlichkeit jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft eine nach Einzelverbindungen aufgeschlüsselte 
Rechnung (Einzelverbindungsnachweis) verlangen, die zumin-
dest die Angaben enthält, die für eine Nachprüfung der Teilbe-
träge der Rechnung erforderlich sind. Dies gilt nicht, soweit 
technische Hindernisse der Erteilung von Einzelverbindungs-
nachweisen entgegenstehen oder wegen der Art der Leistung 
eine Rechnung grundsätzlich nicht erteilt wird. Die Rechtsvor-
schriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unbe-
rührt. 

(2) Die Einzelheiten darüber, welche Angaben in der Regel 
mindestens für einen Einzelverbindungsnachweis nach Absatz 1 
Satz 1 erforderlich und in welcher Form diese Angaben jeweils 
mindestens zu erteilen sind, kann die Bundesnetzagentur durch 
Verfügung im Amtsblatt festlegen. Der Teilnehmer kann einen 
auf diese Festlegungen beschränkten Einzelverbindungsnach-
weis verlangen, für den kein Entgelt erhoben werden darf. § 45f 
Vorausbezahlte Leistung 

Der Teilnehmer muss die Möglichkeit haben, auf Vorauszah-
lungsbasis Zugang zum öffentlichen Telefonnetz zu erhalten 
oder öffentlich zugängliche Telefondienste in Anspruch nehmen 
zu können. Die Einzelheiten kann die Bundesnetzagentur durch 
Verfügung im Amtsblatt festlegen. Für den Fall, dass eine 
entsprechende Leistung nicht angeboten wird, schreibt die 
Bundesnetzagentur die Leistung aus. Für das Verfahren gilt § 81 
Abs. 2, 4 und 5 entsprechend.  

§ 45g Verbindungspreisberechnung 
(1) Bei der Abrechnung ist der Anbieter von Telekommunika-

tionsdiensten für die Öffentlichkeit verpflichtet, 
1.  die Dauer und den Zeitpunkt zeitabhängig tarifierter 

Verbindungen von Telekommunikationsdiensten für die 
Öffentlichkeit unter regelmäßiger Abgleichung mit ei-
nem amtlichen Zeitnormal zu ermitteln, 

2.  die für die Tarifierung relevanten Entfernungszonen zu 
ermitteln, 

3.  die übertragene Datenmenge bei volumenabhängig tari-
fierten Verbindungen von Telekommunikationsdiensten 
für die Öffentlichkeit nach einem nach Absatz 3 vorge-
gebenen Verfahren zu ermitteln und 

4.  die Systeme, Verfahren und technischen Einrichtungen, 
mit denen auf der Grundlage der ermittelten Verbin-
dungsdaten die Entgeltforderungen berechnet werden, 
einer regelmäßigen Kontrolle auf Abrechnungsgenau-
igkeit und Übereinstimmung mit den vertraglich ver-
einbarten Entgelten zu unterziehen.  

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 sowie 
Abrechnungsgenauigkeit und Entgeltrichtigkeit der Datenverar-
beitungseinrichtungen nach Absatz 1 Nr. 4 sind durch ein Quali-
tätssicherungssystem sicherzustellen oder einmal jährlich durch 
öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige oder ver-
gleichbare Stellen überprüfen zu lassen. Zum Nachweis der 
Einhaltung dieser Bestimmung ist der Bundesnetzagentur die 
Prüfbescheinigung einer akkreditierten Zertifizierungsstelle für 
Qualitätssicherungssysteme oder das Prüfergebnis eines öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorzulegen. 

(3) Die Bundesnetzagentur legt im Benehmen mit dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik Anforderungen 
an die Systeme und Verfahren zur Ermittlung des Entgelts 
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volumenabhängig tarifierter Verbindungen nach Absatz 1 Nr. 2, 
3 und 4 nach Anhörung der betroffenen Unternehmen, Fachkrei-
se und Verbraucherverbände durch Verfügung im Amtsblatt fest. 

§ 45h Rechnungsinhalt, Teilzahlungen 
(1) Soweit ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten für 

die Öffentlichkeit dem Teilnehmer eine Rechnung erstellt, die 
auch Entgelte für Telekommunikationsdienste, Leistungen nach 
§ 78 Abs. 2 Nr. 3 und telekommunikationsgestützte Dienste 
anderer Anbieter ausweist, die über den Netzzugang des Teil-
nehmers in Anspruch genommen werden, muss die Rechnung 
dieses Anbieters die Namen, ladungsfähigen Anschriften und 
kostenfreien Kundendiensttelefonnummern der einzelnen Anbie-
ter von Netzdienstleistungen und zumindest die Gesamthöhe der 
auf sie entfallenden Entgelte erkennen lassen. § 45e bleibt 
unberührt. Zahlt der Teilnehmer den Gesamtbetrag der Rech-
nung an den rechnungsstellenden Anbieter, so befreit ihn diese 
Zahlung von der Zahlungsverpflichtung auch gegenüber den 
anderen auf der Rechnung aufgeführten Anbietern.  

(2) Hat der Teilnehmer vor oder bei der Zahlung nichts Ande-
res bestimmt, so sind Teilzahlungen des Teilnehmers an den 
rechnungsstellenden Anbieter auf die in der Rechnung ausge-
wiesenen Forderungen nach ihrem Anteil an der Gesamtforde-
rung der Rechnung zu verrechnen.  

(3) Das rechnungsstellende Unternehmen muss den Rech-
nungsempfänger in der Rechnung darauf hinweisen, dass dieser 
berechtigt ist, begründete Einwendungen gegen einzelne in der 
Rechnung gestellte Forderungen zu erheben. 

(4) Leistungen anderer Verbindungsnetzbetreiber oder 
Diensteanbieter, die über den Anschluss eines Teilnehmernetz-
betreibers von einem Endnutzer in Anspruch genommen werden, 
gelten für Zwecke der Umsatzsteuer als vom Teilnehmernetz-
betreiber in eigenem Namen und für Rechnung des Verbin-
dungsnetzbetreibers oder Diensteanbieters an den Endnutzer 
erbracht; dies gilt entsprechend für Leistungen anderer Verbin-
dungsnetzbetreiber oder Diensteanbieter gegenüber einem 
Verbindungsnetzbetreiber, der über diese Leistungen in eigenem 
Namen und für fremde Rechnung gegenüber dem Teilnehmer-
netzbetreiber oder einem weiteren Verbindungsnetzbetreiber 
abrechnet. 

§ 45i Beanstandungen 
(1) Der Teilnehmer kann eine ihm von dem Anbieter von Te-

lekommunikationsdienste erteilte Abrechnung innerhalb einer 
Frist von mindestens acht Wochen nach Zugang der Rechnung 
beanstanden. Im Falle der Beanstandung hat der Anbieter das in 
Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen unter Wahrung der 
datenschutzrechtlichen Belange etwaiger weiterer Nutzer der 
Anschlusses als Entgeltnachweis nach den einzelnen Verbin-
dungsdaten aufzuschlüsseln und eine technische Prüfung durch-
zuführen, es sei denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht 
auf einen technischen Mangel zurückzuführen. Der Teilnehmer 
kann innerhalb der Beanstandungsfrist verlangen, dass ihm der 
Entgeltnachweis und die Ergebnisse der technischen Prüfung 
vorgelegt werden. Erfolgt eine nach Satz 3 verlangte Vorlage 
nicht binnen 8 Wochen nach einer Beanstandung, erlöschen bis 
dahin entstandene Ansprüche aus Verzug; die mit der Abrech-
nung geltend gemachte Forderung wird mit der nach Satz 3 
verlangten Vorlage fällig. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht, 
welche Verfahren zur Durchführung der technischen Prüfung 
geeignet sind. 

(2) Soweit aus technischen Gründen keine Verkehrsdaten ge-
speichert oder für den Fall, dass keine Beanstandungen erhoben 
wurden, gespeicherte Daten nach Verstreichen der in Absatz 1 
Satz 1 geregelten oder mit dem Anbieter vereinbarten Frist oder 
auf Grund rechtlicher Verpflichtung gelöscht worden sind, trifft 
den Anbieter weder eine Nachweispflicht für die erbrachten 
Verbindungsleistungen noch die Auskunftspflicht nach Absatz 1 
für die Einzelverbindungen. Satz 1 gilt entsprechend, soweit der 
Teilnehmer nach einem deutlich erkennbaren Hinweis auf die 
Folgen nach Satz 1 verlangt hat, dass Verkehrsdaten gelöscht 
oder nicht gespeichert werden. 

(3) Dem Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die 
Öffentlichkeit obliegt der Nachweis, dass er den Telekommuni-
kationsdienst oder den Zugang zum Telekommunikationsnetz 

bis zu dem Übergabepunkt, an dem dem Teilnehmer der Netz-
zugang bereitgestellt wird, technisch fehlerfrei erbracht hat. 
Ergibt die technische Prüfung nach Absatz 1 Mängel, die sich 
auf die Berechnung des beanstandeten Entgelts zu Lasten des 
Teilnehmers ausgewirkt haben können, oder wird die technische 
Prüfung später als zwei Monate nach der Beanstandung durch 
den Teilnehmer abgeschlossen, wird widerleglich vermutet, dass 
das in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen des jeweili-
gen Anbieters von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit unrichtig ermittelt ist.  

(4) Soweit der Teilnehmer nachweist, dass ihm die Inan-
spruchnahme von Leistungen des Anbieters nicht zugerechnet 
werden kann, hat der Anbieter keinen Anspruch auf Entgelt 
gegen den Teilnehmer. Der Anspruch entfällt auch, soweit 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Dritte durch unbe-
fugte Veränderungen an öffentlichen Telekommunikationsnet-
zen das in Rechnung gestellte Verbindungsentgelt beeinflusst 
haben.  

§ 45j Entgeltpflicht bei unrichtiger Ermittlung des 
Verbindungsaufkommens 

(1) Kann im Fall des § 45i Abs. 3 Satz 2 das tatsächliche Ver-
bindungsaufkommen nicht festgestellt werden, hat der Anbieter 
von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit gegen 
den Teilnehmer Anspruch auf den Betrag, den der Teilnehmer in 
den vorangegangenen sechs Abrechnungszeiträumen durch-
schnittlich als Entgelt für einen entsprechenden Zeitraum zu 
entrichten hatte. Dies gilt nicht, wenn der Teilnehmer nachweist, 
dass er in dem Abrechnungszeitraum den Netzzugang nicht oder 
in geringerem Umfang als nach der Durchschnittsberechnung 
genutzt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nach 
den Umständen erhebliche Zweifel bleiben, ob dem Teilnehmer 
die Inanspruchnahme von Leistungen des Anbieters zugerechnet 
werden kann.  

(2) Soweit in der Geschäftsbeziehung zwischen Anbieter und 
Teilnehmer weniger als sechs Abrechnungszeiträume unbean-
standet geblieben sind, wird die Durchschnittsberechnung nach 
Absatz 1 auf die verbleibenden Abrechnungszeiträume gestützt. 
Bestand in den entsprechenden Abrechnungszeiträumen eines 
Vorjahres bei vergleichbaren Umständen durchschnittlich eine 
niedrigere Entgeltforderung, tritt dieser Betrag an die Stelle des 
nach Satz 1 berechneten Durchschnittsbetrags.  

(3) Fordert der Anbieter ein Entgelt auf der Grundlage einer 
Durchschnittsberechnung, so gilt das von dem Teilnehmer auf 
die beanstandete Forderung zu viel gezahlte Entgelt spätestens 
zwei Monate nach der Beanstandung als fällig. 

§ 45k Sperre 
(1) Der Anbieter öffentlich zugänglicher Telefondienste darf 

an festen Standorten zu erbringende Leistungen an einen Teil-
nehmer unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften nur nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 5 und nach § 45o Satz 3 ganz oder 
teilweise verweigern (Sperre). § 108 Abs.1 bleibt unberührt. 

(2) Wegen Zahlungsverzugs darf der Anbieter eine Sperre 
durchführen, wenn der Teilnehmer nach Abzug etwaiger Anzah-
lungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 75 Euro in 
Verzug ist und der Anbieter die Sperre mindestens zwei Wochen 
zuvor schriftlich angedroht und dabei auf die Möglichkeit des 
Teilnehmer, Rechtsschutz vor den Gerichten zu suchen, hinge-
wiesen hat. Bei der Berechnung der Höhe des Betrags nach Satz 
1 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Be-
tracht, die der Teilnehmer form- und fristgerecht und schlüssig 
begründet beanstandet hat. Dies gilt nicht, wenn der Anbieter 
den Teilnehmer zuvor zur vorläufigen Zahlung eines Durch-
schnittsbetrags nach § 45j aufgefordert und der Teilnehmer 
diesen nicht binnen zwei Wochen gezahlt hat. 

(3) Der Anbieter darf seine Leistung einstellen, sobald die 
Kündigung des Vertragsverhältnisses wirksam wird. 

(4) Der Anbieter darf eine Sperre durchführen, wenn wegen 
einer im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Abrech-
nungszeiträumen besonderen Steigerung des Verbindungsauf-
kommens auch die Höhe der Entgeltforderung des Anbieters in 
besonderem Maße ansteigt und Tatsachen die Annahme rechtfer-



 Telekommunikationsgesetz 

 133

tigen, dass der Teilnehmer diese Entgeltforderung beanstanden 
wird.  

(5) Die Sperre ist, soweit technisch möglich und dem Anlass 
nach sinnvoll, auf bestimmte Leistungen zu beschränken. Sie 
darf nur aufrechterhalten werden, solange der Grund für die 
Sperre fortbesteht. Eine auch ankommende Telekommunikati-
onsverbindung erfassende Vollsperrung des Netzzugangs darf 
frühestens eine Woche nach Sperrung abgehender Telekommu-
nikationsverbindungen erfolgen.  

§ 45l Dauerschuldverhältnisse bei Kurzwahldiensten 
(1) Der Teilnehmer kann von dem Anbieter einer Dienstleis-

tung, die zusätzlich zu einem Telekommunikationsdienst für die 
Öffentlichkeit erbracht wird, einen kostenlosen Hinweis verlan-
gen, sobald dessen Entgeltansprüche aus Dauerschuldverhältnis-
sen für Kurzwahldienste im jeweiligen Kalendermonat eine 
Summe von 20 Euro überschreiten. Der Anbieter ist nur zur 
unverzüglichen Absendung des Hinweises verpflichtet. Für 
Kalendermonate, vor deren Beginn der Teilnehmer einen Hin-
weis nach Satz 1 verlangt hat und in denen der Hinweis unter-
blieben ist, kann der Anbieter nach Satz 1 den 20 Euro über-
schreitenden Betrag nicht verlangen.  

(2) Der Teilnehmer kann ein Dauerschuldverhältnis für Kurz-
wahldienste zum Ende eines Abrechnungszeitraumes mit einer 
Frist von einer Woche gegenüber dem Anbieter kündigen. Der 
Abrechnungszeitraum darf die Dauer eines Monats nicht über-
schreiten. Abweichend von Satz 1 kann der Teilnehmer ein 
Dauerschuldverhältnis für Kurzwahldienste, das ereignisbasiert 
ist, jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist gegenüber dem 
Anbieter kündigen.  

(3) Vor dem Abschluss von Dauerschuldverhältnissen für 
Kurzwahldienste, bei denen für die Entgeltansprüche des Anbie-
ters jeweils der Eingang elektronischer Nachrichten beim Teil-
nehmer maßgeblich ist, hat der Anbieter dem Teilnehmer eine 
deutliche Information über die wesentlichen Vertragsbestandtei-
le anzubieten. Zu den wesentlichen Vertragsbestandteilen gehö-
ren insbesondere der zu zahlende Preis einschließlich Steuern 
und Abgaben je eingehender Kurzwahlsendung, der Abrech-
nungszeitraum, die Höchstzahl der eingehenden Kurzwahlsen-
dungen im Abrechnungszeitraum, sofern diese Angaben nach 
Art der Leistung möglich sind, das jederzeitige Kündigungsrecht 
sowie die notwendigen praktischen Schritte für eine Kündigung. 
Ein Dauerschuldverhältnis für Kurzwahldienste entsteht nicht, 
wenn der Teilnehmer den Erhalt der Informationen nach Satz 1 
nicht bestätigt; dennoch geleistete Zahlungen des Teilnehmers 
an den Anbieter sind zurückzuzahlen.  

§ 45m Aufnahme in öffentliche Teilnehmerverzeich-
nisse 

(1) Der Teilnehmer kann von seinem Anbieter eines öffentli-
chen Telefondienstes jederzeit verlangen, mit seiner Rufnum-
mer, seinem Namen, seinem Vornamen und seiner Anschrift in 
ein allgemein zugängliches, nicht notwendig anbietereigenes 
Teilnehmerverzeichnis unentgeltlich eingetragen zu werden oder 
seinen Eintrag wieder löschen zu lassen. Einen unrichtigen 
Eintrag hat der Anbieter zu berichtigen. Der Teilnehmer kann 
weiterhin jederzeit verlangen, dass Mitbenutzer seines Zugangs 
mit Namen und Vornamen eingetragen werden, soweit Rechts-
vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nicht entge-
genstehen; für diesen Eintrag darf ein Entgelt erhoben werden.  

(2) Die Ansprüche nach Absatz 1 stehen auch Wiederverkäu-
fern von Sprachkommunikationsdienstleistungen für deren 
Endnutzer zu.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die Aufnahme 
in Verzeichnisse für Auskunftsdienste.  

§ 45n Veröffentlichungspflichten 
(1) Jeder Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die 

Öffentlichkeit ist verpflichtet,  
1.  seinen Namen und seine ladungsfähige Anschrift, bei 

juristischen Personen auch seine Rechtsform, seinen 
Sitz und das zuständige Registergericht,  

2.  die einzelnen von ihm angebotenen Dienste und 
Dienstemerkmale für den öffentlichen Telefondienst 

sowie Wartungsdienste einschließlich der Angabe, ob 
die Entgelte für Dienste gegenüber den Endnutzern ein-
zeln oder wie sie im Einzelnen zusammen mit anderen 
Diensten berechnet werden,  

3.  Einzelheiten über die Preise der angebotenen Dienste, 
Dienstemerkmale und Wartungsdienste einschließlich 
etwaiger besonderer Preise für bestimmte Endnutzer-
gruppen,  

4.  Einzelheiten über seine Entschädigungs- und Erstat-
tungsregelungen und deren Handhabung,  

5. seine allgemeinen Geschäftsbedingungen und die von 
ihm angebotenen Mindestvertragslaufzeiten,  

6. allgemeine und anbieterbezogene Informationen über 
Verfahren zur Streitbeilegung und  

7. Informationen über grundlegende Rechte der Endnutzer 
von Telekommunikationsdiensten, insbesondere  
a) zu Einzelverbindungsnachweisen,  
b) zu beschränkten und für den Endnutzer kostenlosen 

Sperren abgehender Verbindungen,  
c) zur Nutzung öffentlicher Telefonnetze gegen Vor-

auszahlung,  
d)  zur Verteilung der Kosten für einen Netzanschluss 

auf einen längeren Zeitraum,  
e)  zu den Folgen von Zahlungsverzug für mögliche 

Sperren und  
f)  zu den Dienstemerkmalen Tonwahl- und Mehrfre-

quenzwahlverfahren und Anzeige der Rufnummer 
des Anrufers 

zu veröffentlichen. Erfolgt diese Veröffentlichung nicht auch 
im Amtsblatt der Bundesnetzagentur, hat der Anbieter der 
Bundesnetzagentur den Ort der Veröffentlichung mitzuteilen. 
Die Bundesnetzagentur kann Anbieter von der Verpflichtung 
nach Satz 1 insoweit befreien, als sie die Informationen selbst 
veröffentlicht.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann Anbieter verpflichten, Infor-
mationen über technische Merkmale ihrer Dienste auf Kosten 
der Anbieter zu veröffentlichen. Die Bundesnetzagentur kann im 
Fall von Satz 1 vorgeben, welche Maßstäbe und Verfahren für 
die Ermittlung der zu veröffentlichenden Daten anzuwenden 
sind.  

(3) Die Bundesnetzagentur kann in ihrem Amtsblatt oder auf 
ihrer Internetseite jegliche Information veröffentlichen, die für 
Endnutzer Bedeutung haben kann. Sonstige Rechtsvorschriften, 
namentlich zum Schutz personenbezogener Daten und zum 
Presserecht, bleiben unberührt.  

§ 45o Rufnummernmissbrauch  
Wer Rufnummern in seinem Telekommunikationsnetz einrich-

tet, hat den Zuteilungsnehmer schriftlich darauf hinzuweisen, 
dass die Übersendung und Übermittlung von Informationen, 
Sachen oder sonstige Leistungen unter bestimmten Umständen 
gesetzlich verboten ist. Hat er gesicherte Kenntnis davon, dass 
eine in seinem Telekommunikationsnetz eingerichtete Rufnum-
mer unter Verstoß gegen Satz 1 genutzt wird, ist er verpflichtet, 
unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, eine 
Wiederholung zu verhindern. Bei wiederholten oder schwerwie-
genden Verstößen gegen gesetzliche Verbote ist der Anbieter 
nach erfolgloser Abmahnung unter kurzer Fristsetzung ver-
pflichtet, die Rufnummer zu sperren.  

§ 45p Auskunftsanspruch über zusätzliche Leistun-
gen  

Der verantwortliche Anbieter einer neben der Verbindung 
erbrachten Leistung muss auf Verlangen des Teilnehmers diesen 
über den Grund und Gegenstand des Entgeltanspruchs, der nicht 
ausschließlich Gegenleistung einer Verbindungsleistung ist, 
insbesondere über die Art der erbrachten Leistung, unterrichten.  
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§ 46 Rufnummernübertragbarkeit, europäischer 
Telefonnummernraum 

(1) Betreiber öffentlich zugänglicher Telefonnetze haben in 
ihren Netzen sicherzustellen, dass Teilnehmer ihre Rufnummer 
unabhängig von dem Unternehmen, das den Telefondienst 
erbringt, wie folgt beibehalten können:  

1. im Falle geographisch gebundener Rufnummern an ei-
nem bestimmten Standort und  

2. im Fall nicht geographisch gebundener Rufnummern an 
jedem Standort.  

Die Regelung in Satz 1 gilt nur innerhalb der Nummernräume 
oder Nummerteilräume, die für einen Telefondienst festgelegt 
wurden. Insbesondere ist die Übertragung von Rufnummern für 
Telefondienste an festen Standorten, zu solchen ohne festen 
Standort und umgekehrt unzulässig.  

(2) Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-
lichkeit müssen sicherstellen, dass ihre Endnutzer ihnen zuge-
teilte Rufnummern bei einem Wechsel des Anbieters von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit entsprechend 
Absatz 1 beibehalten können.  

(3) Dem Teilnehmer können nur die Kosten in Rechnung ge-
stellt werden, die einmalig beim Wechsel entstehen. Das Gleiche 
gilt für die Kosten, die ein Netzbetreiber einem Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit in Rechnung 
stellt. Etwaige Entgelte unterliegen einer nachträglichen Regu-
lierung nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 bis 4.  

(4) Betreiber öffentlicher Telefonnetze haben in ihren Netzen 
sicherzustellen, dass alle Anrufe in den europäischen Telefon-
nummernraum ausgeführt werden.  

§ 47 Bereitstellen von Teilnehmerdaten 
(1) Jedes Unternehmen, das Telekommunikationsdienste für 

die Öffentlichkeit erbringt und Rufnummern an Endnutzer 
vergibt, ist verpflichtet, unter Beachtung der anzuwendenden 
datenschutzrechtlichen Regelungen, jedem Unternehmen auf 
Antrag Teilnehmerdaten nach Absatz 2 Satz 4 zum Zwecke der 
Bereitstellung von öffentlich zugänglichen Auskunftsdiensten 
und Teilnehmerverzeichnissen zur Verfügung zu stellen. Die 
Überlassung der Daten hat unverzüglich und in nichtdiskriminie-
render Weise zu erfolgen.  

(2) Teilnehmerdaten sind die nach Maßgabe des § 104 in Teil-
nehmerverzeichnissen veröffentlichten Daten. Hierzu gehören 
neben der Nummer sowohl die zu veröffentlichenden Daten 
selbst wie Name, Anschrift und zusätzliche Angaben wie Beruf, 
Branche, Art des Anschlusses und Mitbenutzer, soweit sie dem 
Unternehmen vorliegen. Dazu gehören auch alle nach dem 
jeweiligen Stand der Technik unter Beachtung der anzuwenden-
den datenschutzrechtlichen Regelungen in kundengerechter 
Form aufbereiteten Informationen, Verknüpfungen, Zuordnun-
gen und Klassifizierungen, die zur Veröffentlichung dieser 
Daten in öffentlich zugänglichen Auskunftsdiensten und Teil-
nehmerverzeichnissen nach Satz 1 notwendig sind. Die Daten 
müssen vollständig und inhaltlich sowie technisch so aufbereitet 
sein, dass sie nach dem jeweiligen Stand der Technik ohne 
Schwierigkeiten in ein kundenfreundlich gestaltetes Teilnehmer-
verzeichnis oder eine entsprechende Auskunftsdienstedatenbank 
aufgenommen werden können.  

(3) Ergeben sich Streitigkeiten zwischen Unternehmen über 
die Rechte und Verpflichtungen aus den Absätzen 1 und 2, gilt § 
133 entsprechend.  

(4) Für die Überlassung der Teilnehmerdaten kann ein Entgelt 
erhoben werden; dieses unterliegt in der Regel einer nachträgli-
chen Regulierung nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 bis 4. Ein 
solches Entgelt soll nur dann einer Genehmigungspflicht nach § 
31 unterworfen werden, wenn das Unternehmen auf dem Markt 
für Endnutzerleistungen über eine beträchtliche Marktmacht 
verfügt.  

§ 47a Schlichtung 
(1) Der Teilnehmer kann im Streit mit einem Anbieter von 

Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit darüber, ob 
der Anbieter eine in den §§ 43a, 45 bis 46 Abs. 2 und § 84 
vorgesehene Verpflichtung ihm gegenüber erfüllt hat, bei der 

Bundesnetzagentur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfah-
ren einleiten.  

(2) Zur Durchführung der Schlichtung hört die Bundesnetz-
agentur den Teilnehmer und den Anbieter an. Sie soll auf eine 
gütliche Einigung zwischen dem Teilnehmer und dem Anbieter 
hinwirken.  

(3) Das Schlichtungsverfahren endet, wenn der Schlichtungs-
antrag zurückgenommen wird, wenn der Teilnehmer und der 
Anbieter sich geeinigt und dies der Bundesnetzagentur mitgeteilt 
haben, wenn sie übereinstimmend erklären, dass sich der Streit 
erledigt hat, oder wenn die Bundesnetzagentur dem Teilnehmer 
und dem Anbieter schriftlich mitteilt, dass eine Einigung im 
Schlichtungsverfahren nicht erreicht werden konnte.  

(4) Die Bundesnetzagentur regelt die weiteren Einzelheiten 
über das Schlichtungsverfahren in einer Schlichtungsordnung, 
die sie veröffentlicht. 

§ 47b Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften dieses Teils darf, soweit nicht ein Ande-

res bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Teilnehmers abgewi-
chen werden.  

Teil 4: Rundfunkübertragung 
§ 48 Interoperabilität von Fernsehgeräten 

(1) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene 
analoge Fernsehgerät mit integriertem Bildschirm, dessen sicht-
bare Diagonale 42 Zentimeter überschreitet, muss mit mindes-
tens einer von einer anerkannten europäischen Normenorganisa-
tion angenommenen Schnittstellenbuchse ausgestattet sein, die 
den Anschluss digitaler Fernsehempfangsgeräte ermöglicht.  

(2) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene 
digitale Fernsehempfangsgerät muss,  

1. soweit es einen integrierten Bildschirm enthält, dessen 
sichtbare Diagonale 30 Zentimeter überschreitet, mit 
mindestens einer Schnittstellenbuchse ausgestattet sein, 
die von einer anerkannten europäischen Normenorgani-
sation angenommen wurde oder einer gemeinsamen, 
branchenweiten, offenen Spezifikation entspricht und 
den Anschluss digitaler Fernsehempfangsgeräte sowie 
die Möglichkeit einer Zugangsberechtigung erlaubt,  

2. soweit es eine Anwendungs-Programmierschnittstelle 
enthält, die Mindestanforderungen einer solchen 
Schnittstelle erfüllen, die von einer anerkannten europä-
ischen Normenorganisation angenommen wurde oder 
einer gemeinsamen, branchenweiten, offenen Schnitt-
stellenspezifikation entspricht und die Dritten unabhän-
gig vom Übertragungsverfahren Herstellung und Be-
trieb eigener Anwendungen erlaubt.  

(3) Jedes zum Verkauf, zur Miete oder anderweitig angebotene 
digitale Fernsehempfangsgerät, das für eine Zugangsberechti-
gung vorgesehen ist, muss Signale darstellen können,  

1. die dem einheitlichen europäischen Kodieralgorithmus 
"Common Scrambling" entsprechen, wie er von einer 
anerkannten europäischen Normenorganisation verwal-
tet wird; für Geräte, bei denen die Zugangsberechtigung 
mittels eines Digital Rights Management (DRM) Sys-
tems realisiert wird, kann die Bundesnetzagentur ab-
weichende Anordnungen und andere geeignete Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Interoperabilität für digi-
tale Fernsehempfangsgeräte treffen,  

2. die keine Zugangsberechtigung erfordern. Bei Mietge-
räten gilt dies nur, gilt dies nur, sofern die mietvertrag-
lichen Bestimmungen vom Mieter eingehalten werden.  

§ 49 Interoperabilität der Übertragung digitaler Fern-
sehsignale 

(1) Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze, die digi-
tale Fernsehsignale übertragen, müssen solche Signale, die ganz 
oder teilweise zur Darstellung im 16:9- Bildschirmformat gesen-
det werden, auch in diesem Format weiterverbreiten.  
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(2) Rechteinhaber von Anwendungs-Programmierschnittstellen 
sind verpflichtet, Herstellern digitaler Fernsehempfangsgeräte 
sowie Dritten, die ein berechtigtes Interesse geltend machen, auf 
angemessene, chancengleiche und nichtdiskriminierende Weise 
und gegen angemessene Vergütung alle Informationen zur 
Verfügung zu stellen, die es ermöglichen, sämtliche durch die 
Anwendungs-Programmierschnittstellen unterstützten Dienste 
voll funktionsfähig anzubieten. Es gelten die Kriterien der § § 28 
und 42.  

(3) Entsteht zwischen den Beteiligten Streit über die Einhal-
tung der Vorschriften der Absätze 1 und 2, kann jeder der Betei-
ligten die Bundesnetzagentur anrufen. Die Bundesnetzagentur 
trifft nach Anhörung der Beteiligten innerhalb von zwei Mona-
ten eine Entscheidung. Im Rahmen dieses Verfahrens gibt die 
Bundesnetzagentur der zuständigen Stelle nach Landesrecht 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Sofern die zuständige Stelle 
nach Landesrecht medienrechtliche Einwendungen erhebt, trifft 
sie innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens eine entsprechende 
Entscheidung. Die beiden Entscheidungen können in einem 
zusammengefassten Verfahren erfolgen.  

(4) Die Beteiligten müssen eine Anordnung der Bundesnetz-
agentur nach Absatz 3 unverzüglich befolgen, es sei denn, die 
Bundesnetzagentur hat eine andere Umsetzungsfrist bestimmt. 
Zur Durchsetzung der Anordnung kann die Bundesnetzagentur 
nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein 
Zwangsgeld bis zu 500 000 Euro festsetzen.  

§ 50 Zugangsberechtigungssysteme 
(1) Anbieter von Zugangsberechtigungssystemen müssen diese 

technisch so auslegen, dass sie die kostengünstige Übergabe der 
Kontrollfunktionen gestatten und damit Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsnetze auf lokaler oder regionaler Ebene die 
vollständige Kontrolle der Dienste ermöglichen, die solche 
Zugangsberechtigungssysteme nutzen.  

(2) Entschließen sich Inhaber gewerblicher Schutzrechte an 
Zugangsberechtigungssystemen, Lizenzen an Hersteller digitaler 
Fernsehempfangsgeräte zu vergeben oder an Dritte, die ein 
berechtigtes Interesse nachweisen, so muss dies zu chancenglei-
chen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen 
geschehen. Es gelten die Kriterien der § § 28 und 42. Die Inha-
ber dürfen dabei technische und wirtschaftliche Faktoren in 
angemessener Weise berücksichtigen. Die Lizenzvergabe darf 
jedoch nicht von Bedingungen abhängig gemacht werden, die 
den Einbau  

1. einer gemeinsamen Schnittstelle zum Anschluss anderer 
Zugangsberechtigungssysteme oder  

2. spezifischer Komponenten eines anderen Zugangsbe-
rechtigungssystems aus Gründen der Transaktionssi-
cherheit der zu schützenden Inhalte  

beeinträchtigen.  
(3) Anbieter und Verwender von Zugangsberechtigungssyste-

men müssen  
1. allen Rundfunkveranstaltern die Nutzung ihrer benötig-

ten technischen Dienste zur Nutzung ihrer Systeme so-
wie die dafür erforderlichen Auskünfte zu chancenglei-
chen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Be-
dingungen ermöglichen,  

2. soweit sie auch für das Abrechnungssystem mit den 
Endnutzern verantwortlich sind, vor Abschluss eines 
entgeltpflichtigen Vertrages mit einem Endnutzer die-
sem eine Entgeltliste aushändigen,  

3. über ihre Tätigkeit als Anbieter dieser Systeme eine ge-
trennte Rechnungsführung haben,  

4. vor Aufnahme sowie einer Änderung ihres Angebots 
die Angaben zu den Nummern 1 bis 3 sowie die einzel-
nen angebotenen Dienstleistungen für Endnutzer und 
die dafür geforderten Entgelte der Bundesnetzagentur 
anzeigen.  

(4) Die Bundesnetzagentur unterrichtet die zuständige Stelle 
nach Landesrecht unverzüglich über die Anzeige nach Absatz 3 
Nr. 4. Kommen Bundesnetzagentur oder zuständige Stelle nach 
Landesrecht jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich auf Grund 
der Anzeige innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu dem 

Ergebnis, dass das Angebot den Anforderungen nach Absatz 3 
Nr. 1 bis 4 nicht entspricht, verlangen sie Änderungen des 
Angebots. Können die Vorgaben trotz Änderungen nicht erreicht 
werden oder werden die Änderungen trotz Aufforderung nicht 
erfüllt, untersagen sie das Angebot.  

(5) Verfügen ein oder mehrere Anbieter oder Verwender von 
Zugangsberechtigungssystemen nicht über beträchtliche Markt-
macht, so kann die Bundesnetzagentur die Bedingungen nach 
den Absätzen 1 bis 3 in Bezug auf die oder den Betroffenen 
ändern oder aufheben, wenn  

1. die Aussichten für einen wirksamen Wettbewerb auf 
den Endnutzermärkten für die Übertragung von Rund-
funksignalen sowie für Zugangsberechtigungssysteme 
und andere zugehörige Einrichtungen dadurch nicht ne-
gativ beeinflusst werden und  

2. die zuständige Stelle nach Landesrecht festgestellt hat, 
dass die Kapazitätsfestlegungen und Übertragungs-
pflichten nach Landesrecht dadurch nicht negativ beein-
flusst werden.  

Für das Verfahren nach Satz 1 gelten die § § 11 bis 14 Abs. 1 
entsprechend. Die Entscheidung nach Satz 1 überprüft die 
Bundesnetzagentur alle zwei Jahre.  

§ 51 Streitschlichtung 
(1) Die durch die Bestimmungen dieses Teils Berechtigten 

oder Verpflichteten können zur Beilegung ungelöster Streitfra-
gen in Bezug auf die Anwendung dieser Vorschriften die 
Schlichtungsstelle gemeinsam anrufen. Die Anrufung erfolgt in 
Schriftform. Die Bundesnetzagentur entscheidet innerhalb einer 
Frist von höchstens zwei Monaten.  

(2) Die Schlichtungsstelle wird bei der Bundesnetzagentur 
errichtet. Sie besteht aus einem vorsitzenden Mitglied und zwei 
beisitzenden Mitgliedern. Die Bundesnetzagentur regelt Errich-
tung und Besetzung der Schlichtungsstelle und erlässt eine 
Verfahrensordnung. Errichtung und Besetzung der Schlichtungs-
stelle sowie die Verfahrensordnung sind von der Bundesnetz-
agentur zu veröffentlichen.  

(3) Die Schlichtungsstelle gibt der zuständigen Stelle nach 
Landesrecht im Rahmen dieses Verfahrens Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Sofern die zuständige Stelle nach Landesrecht 
medienrechtliche Einwendungen erhebt, trifft sie innerhalb des 
vorgegebenen Zeitrahmens eine entsprechende Entscheidung. 
Die beiden Entscheidungen können in einem zusammengefass-
ten Verfahren erfolgen.  

Teil 5: Vergabe von Frequenzen, Nummern 
und Wegerechten 
Abschnitt 1: Frequenzordnung 
§ 52 Aufgaben 

(1) Zur Sicherstellung einer effizienten und störungsfreien 
Nutzung von Frequenzen und unter Berücksichtigung der in § 2 
Abs. 2 genannten weiteren Ziele werden der Frequenzbereichs-
zuweisungsplan und der Frequenznutzungsplan aufgestellt, 
Frequenzen zugeteilt und Frequenznutzungen überwacht.  

(2) Die Bundesnetzagentur trifft Anordnungen bei Frequenz-
nutzungen im Rahmen des Betriebs von Funkanlagen auf frem-
den Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen, die sich im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes aufhalten.  

(3) Für Frequenznutzungen, die in den Aufgabenbereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung fallen, stellt das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und  Technologie das Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Verteidigung her.  

§ 53 Frequenzbereichszuweisung 
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die 
Frequenzbereichszuweisung für die Bundesrepublik Deutschland 
in einem Frequenzbereichszuweisungsplan festzulegen und 
Änderungen des Frequenzbereichszuweisungsplanes vorzuneh-
men. Verordnungen, in denen Frequenzen dem Rundfunk zuge-
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wiesen werden, bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. In 
die Vorbereitung sind die von Zuweisungen betroffenen Kreise 
einzubeziehen.  

(2) Im Frequenzbereichszuweisungsplan werden die Frequenz-
bereiche den Funkdiensten und anderen Anwendungen elektro-
magnetischer Wellen zugewiesen. Soweit aus Gründen einer 
störungsfreien und effizienten Frequenznutzung erforderlich, 
enthält der Frequenzbereichszuweisungsplan auch Bestimmun-
gen über Frequenznutzungen und darauf bezogene nähere Fest-
legungen. Satz 2 gilt auch für Frequenznutzungen in und längs 
von Leitern; für die hiervon betroffenen Frequenzbereiche sind 
räumliche, zeitliche und sachliche Festlegungen zu treffen, bei 
deren Einhaltung eine freizügige Nutzung zulässig ist.  

§ 54 Frequenznutzungsplan 
(1) Die Bundesnetzagentur erstellt den Frequenznutzungsplan 

auf der Grundlage des Frequenzbereichszuweisungsplanes unter 
Berücksichtigung der in § 2 Abs. 2 genannten Ziele, der europäi-
schen Harmonisierung, der technischen Entwicklung und der 
Verträglichkeit von Frequenznutzungen in den Übertragungsme-
dien.  

(2) Der Frequenznutzungsplan enthält die weitere Aufteilung 
der Frequenzbereiche auf die Frequenznutzungen sowie Festle-
gungen für diese Frequenznutzungen. Der Frequenznutzungs-
plan kann aus Teilplänen bestehen.  

(3) Der Frequenznutzungsplan wird unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit aufgestellt. Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
das Verfahren zur Aufstellung des Frequenznutzungsplanes 
durch eine Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, zu regeln.  

§ 55 Frequenzzuteilung 
(1) Jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenzzu-

teilung, soweit in diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist. Eine 
Frequenzzuteilung ist die behördliche oder durch Rechtsvor-
schriften erteilte Erlaubnis zur Nutzung bestimmter Frequenzen 
unter festgelegten Bedingungen. Die Frequenzzuteilung erfolgt 
zweckgebunden nach Maßgabe des Frequenznutzungsplanes und 
diskriminierungsfrei auf der Grundlage nachvollziehbarer und 
objektiver Verfahren. Eine Frequenzzuteilung ist nicht erforder-
lich, wenn die Frequenznutzungsrechte auf Grund einer sonsti-
gen gesetzlichen Regelung ausgeübt werden können. Sofern für 
Behörden zur Ausübung gesetzlicher Befugnisse die Nutzung 
bereits anderen zugeteilter Frequenzen erforderlich ist und durch 
diese Nutzung keine erheblichen Störungen dieser Frequenznut-
zungen zu erwarten sind, ist die Nutzung unter Einhaltung der 
von der Bundesnetzagentur im Benehmen mit den Bedarfsträ-
gern festgelegten Rahmenbedingungen gestattet, ohne dass dies 
einer Frequenzzuteilung bedarf.  

(2) Frequenzen werden in der Regel von Amts wegen als All-
gemeinzuteilungen durch die Bundesnetzagentur für die Nut-
zung von bestimmten Frequenzen durch die Allgemeinheit oder 
einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimm-
baren Personenkreis zugeteilt. Die Frequenzzuteilung wird 
veröffentlicht.  

(3) Ist eine Allgemeinzuteilung nicht möglich, werden Fre-
quenzen für einzelne Frequenznutzungen natürlichen Personen, 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen, soweit ihnen 
ein Recht zustehen kann, auf schriftlichen Antrag als Einzelzu-
teilung durch die Bundesnetzagentur zugeteilt. Dies gilt insbe-
sondere, wenn eine Gefahr von funktechnischen Störungen nicht 
anders ausgeschlossen werden kann oder wenn dies zur Sicher-
stellung einer effizienten Frequenznutzung notwendig ist.  

(4) In dem Antrag nach Absatz 3 ist das Gebiet zu bezeichnen, 
in dem die Frequenznutzung erfolgen soll. Die Erfüllung der 
subjektiven Vorraussetzungen für die Frequenzzuteilung ist im 
Hinblick auf eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung 
und weiterer Bedingungen nach Anhang B der Richtlinie 
2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 
März 2002 über die Genehmigung elektronischer Kommunikati-
onsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108, S. 
21) darzulegen. Die Bundesnetzagentur entscheidet über voll-
ständige Anträge innerhalb von sechs Wochen. Diese Frist lässt 
geltende internationale Vereinbarungen über die Nutzung von 
Funkfrequenzen und Erdumlaufpositionen unberührt.  

(5) Frequenzen werden zugeteilt, wenn  
1. sie für die vorgesehene Nutzung im Frequenznutzungs-

plan ausgewiesen sind,  
2. sie verfügbar sind,  
3. die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen ge-

geben ist und  
4. eine effiziente und störungsfreie Frequenznutzung 

durch den Antragsteller sichergestellt ist.  
Der Antragsteller hat keinen Anspruch auf eine bestimmte 

Einzelfrequenz.  
(6) Der Bundesnetzagentur ist Beginn und Beendigung der 

Frequenznutzung unverzüglich anzuzeigen. Namensänderungen, 
Anschriftenänderungen, Änderungen in den Eigentumsverhält-
nissen und identitätswahrende Umwandlungen bedürfen der 
Anzeige bei der Bundesnetzagentur.  

(7) Eine Änderung der Frequenzzuteilung ist unverzüglich bei 
der Bundesnetzagentur unter Vorlage entsprechender Nachweise 
in Schriftform zu beantragen, wenn  

1. Frequenznutzungsrechte durch Einzel- oder Gesamt-
rechtsnachfolge übergehen sollen,  

2. Frequenzen auf ein verbundenes Unternehmen im Sinne 
des § 15 des Aktiengesetzes übertragen werden sollen,  

3. Frequenzen von einer natürlichen Person auf eine juris-
tische Person, an der die natürliche Person beteiligt ist, 
übertragen werden sollen oder  

4. ein Erbe Frequenzen weiter nutzen will.  
In diesen Fällen können Frequenzen bis zur Entscheidung über 

den Änderungsantrag weiter genutzt werden. Dem Änderungsan-
trag ist zuzustimmen, wenn die Voraussetzungen für eine Fre-
quenzzuteilung nach Absatz 4 vorliegen, eine Verzerrung des 
Wettbewerbs auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt 
nicht zu besorgen ist und die Sicherstellung der effizienten und 
störungsfreien Frequenznutzung gewährleistet ist. Frequenzen, 
die nicht mehr genutzt werden, sind unverzüglich durch schrift-
liche Erklärung zurückzugeben. Wird eine juristische Person, der 
Frequenzen zugeteilt waren, aufgelöst, ohne dass es einen 
Rechtsnachfolger gibt, muss derjenige, der die Auflösung durch-
führt, die Frequenzen zurückgeben. Verstirbt eine natürliche 
Person, ohne dass ein Erbe die Frequenzen weiter nutzen will, 
müssen diese vom Erben oder vom Nachlassverwalter zurückge-
geben werden.  

(8) Frequenzen werden in der Regel befristet zugeteilt, eine 
Verlängerung der Befristung ist möglich. Die Befristung muss 
für den betreffenden Dienst angemessen sein.  

(9) Sind für Frequenzzuteilungen nicht in ausreichendem Um-
fang verfügbare Frequenzen vorhanden oder sind für bestimmte 
Frequenzen mehrere Anträge gestellt, kann die Bundesnetzagen-
tur unbeschadet des Absatzes 5 anordnen, dass der Zuteilung der 
Frequenzen ein Vergabeverfahren auf Grund der von der Bun-
desnetzagentur festzulegenden Bedingungen nach § 61 voranzu-
gehen hat. Vor der Entscheidung sind die betroffenen Kreise 
anzuhören. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur ist zu 
veröffentlichen.  

(10) Eine Frequenzzuteilung kann ganz oder teilweise versagt 
werden, wenn die vom Antragsteller beabsichtigte Nutzung mit 
den Regulierungszielen nach § 2 Abs. 2 nicht vereinbar ist. Sind 
Belange der Länder bei der Übertragung von Rundfunk im 
Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der Grundla-
ge der rundfunkrechtlichen Festlegungen das Benehmen mit der 
zuständigen Landesbehörde herzustellen.  

§ 56 Orbitpositionen und Frequenznutzungen durch 
Satelliten 

(1) Jede Ausübung deutscher Orbit- und Frequenznutzungs-
rechte bedarf neben der Frequenzzuteilung nach § 55 Abs. 1 der 
Übertragung durch die Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagen-
tur führt auf Antrag Anmeldung, Koordinierung und Notifizie-
rung von Satellitensystemen bei der Internationalen Fernmelde-
union durch und überträgt dem Antragsteller die daraus hervor-
gegangenen Orbit- und Frequenznutzungsrechte. Voraussetzung 
dafür ist, dass  
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1. Frequenzen und Orbitpositionen verfügbar sind,  
2. die Verträglichkeit mit anderen Frequenznutzungen so-

wie anderen Anmeldungen von Satellitensystemen ge-
geben ist,  

3. öffentliche Interessen nicht beeinträchtigt werden  
(2) Für vorhandene deutsche Planeinträge und sonstige unge-

nutzte Orbit- und Frequenznutzungsrechte bei der Internationa-
len Fernmeldeunion kann ein Vergabeverfahren auf Grund der 
von der Bundesnetzagentur festzulegenden Bedingungen durch-
geführt werden.  

(3) Die Übertragung kann widerrufen werden, wenn diese 
Rechte länger als ein Jahr nicht ausgeübt wurden oder die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 Satz 3 nicht mehr erfüllt sind.  

§ 57 Besondere Voraussetzungen der Frequenzzutei-
lung 

(1) Für die Zuteilung von Frequenzen zur Übertragung von 
Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder ist neben den 
Voraussetzungen des § 55 auf der Grundlage der rundfunkrecht-
lichen Festlegungen das Benehmen mit der zuständigen Landes-
behörde herzustellen. Die jeweilige Landesbehörde teilt den 
Versorgungsbedarf für Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der 
Länder der Bundesnetzagentur mit. Die Bundesnetzagentur setzt 
diese Bedarfsanmeldungen bei der Frequenzzuteilung nach § 55 
um. Näheres zum Verfahren legt die Bundesnetzagentur auf der 
Grundlage rundfunkrechtlicher Festlegungen der zuständigen 
Landesbehörden fest. Die dem Rundfunkdienst im Frequenzbe-
reichszuweisungsplan zugewiesenen und im Frequenznutzungs-
plan ausgewiesenen Frequenzen können für andere Zwecke als 
der Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der 
Länder genutzt werden, wenn dem Rundfunk die auf der Grund-
lage der rundfunkrechtlichen Festlegungen zustehende Kapazität 
zur Verfügung steht. Die Bundesnetzagentur stellt hierzu das 
Benehmen mit den zuständigen Landesbehörden her.  

(2) Frequenznutzungen des Bundesministeriums der Verteidi-
gung bedürfen in den ausschließlich für militärische Nutzungen 
im Frequenznutzungsplan ausgewiesenen Frequenzbereichen 
keiner Frequenzzuteilung.  

(3) Als zugeteilt gelten Frequenzen, die im Frequenznutzungs-
plan für die Seefahrt und die Binnenschifffahrt sowie den Flug-
funkdienst ausgewiesen sind und die auf fremden Wasser- oder 
Luftfahrzeugen, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
aufhalten, zu den entsprechenden Zwecken genutzt werden.  

(4) Für Frequenzen, die im Frequenznutzungsplan für den 
Funk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS-Funk) ausgewiesen sind, legt das Bundesministerium des 
Innern im Benehmen mit den zuständigen obersten Landesbe-
hörden in einer Richtlinie fest  

1. die Zuständigkeiten der beteiligten Behörden,  
2. das Verfahren zur Anerkennung als Berechtigter zur 

Teilnahme am BOS-Funk,  
3. das Verfahren und die Zuständigkeiten bei der Bearbei-

tung von Anträgen auf Frequenzzuteilung innerhalb der 
BOS,  

4. die Grundsätze zur Frequenzplanung und die Verfahren 
zur Frequenzkoordinierung innerhalb der BOS sowie  

5. die Regelungen für den Funkbetrieb und für die Zu-
sammenarbeit der Frequenznutzer im BOS-Funk.  

Die Richtlinie ist, insbesondere die Nummern 4 und 5 betref-
fend, mit der Bundesnetzagentur abzustimmen. Das Bundesmi-
nisterium des Innern bestätigt im Einzelfall nach Anhörung der 
jeweils sachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbe-
hörden die Zugehörigkeit eines Antragstellers zum Kreis der 
nach Satz 1 anerkannten Berechtigten.  

(5) Frequenzen für die Nutzung durch Bodenfunkstellen im 
mobilen Flugfunkdienst und ortsfeste Flugnavigationsfunkstel-
len werden nur dann zugeteilt, wenn die nach § 81 Abs. 1 und 2 
der Luftverkehrs-Zulassungs- Ordnung geforderten Zustimmun-
gen zum Errichten und Betreiben dieser Funkstellen erteilt sind.  

(6) Frequenzen für die Nutzung durch Küstenfunkstellen des 
Revier- und Hafenfunkdienstes werden nur dann zugeteilt, wenn 

die Zustimmung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung vor-
liegt.  

§ 58 Frequenznutzungen abweichend von Plänen 
In begründeten Einzelfällen, insbesondere zur Erprobung in-

novativer Technologien in der Telekommunikation oder bei 
kurzfristig auftretendem Frequenzbedarf, kann von den im 
Frequenzbereichszuweisungsplan oder im Frequenznutzungsplan 
enthaltenen Festlegungen bei der Zuteilung von Frequenzen 
befristet abgewichen werden unter der Voraussetzung, dass 
keine im Frequenzbereichszuweisungsplan oder im Frequenz-
nutzungsplan eingetragene Frequenznutzung beeinträchtigt wird. 
Diese Abweichung darf die Weiterentwicklung der Pläne nicht 
stören. Sind Belange der Länder bei der Übertragung von Rund-
funk im Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen, ist auf der 
Grundlage der rundfunkrechtlichen Festlegungen das Benehmen 
mit der zuständigen Landesbehörde herzustellen.  

§ 59 Gemeinsame Frequenznutzung 
Frequenzen, bei denen eine effiziente Nutzung durch einen 

Einzelnen allein nicht zu erwarten ist, können auch mehreren zur 
gemeinschaftlichen Nutzung zugeteilt werden. Die Inhaber 
dieser Frequenzzuteilungen haben Beeinträchtigungen hinzu-
nehmen, die sich aus einer bestimmungsgemäßen gemeinsamen 
Nutzung der Frequenz ergeben.  

§ 60 Bestandteile der Frequenzzuteilung 
(1) In der Frequenzzuteilung sind insbesondere die Art und der 

Umfang der Frequenznutzung festzulegen, soweit dies zur 
Sicherung einer effizienten und störungsfreien Nutzung der 
Frequenzen erforderlich ist. Eine Nutzung zugeteilter Frequen-
zen darf nur mit Funkanlagen erfolgen, die für den Betrieb in der 
Bundesrepublik Deutschland vorgesehen bzw. gekennzeichnet 
sind.  

(2) Zur Sicherung einer effizienten und störungsfreien Nutzung 
der Frequenzen kann die Frequenzzuteilung mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. Wird nach der Frequenzzuteilung 
festgestellt, dass auf Grund einer erhöhten Nutzung des Fre-
quenzspektrums erhebliche Einschränkungen der Frequenznut-
zung auftreten oder dass auf Grund einer Weiterentwicklung der 
Technik erhebliche Effizienzsteigerungen möglich sind, so 
können Art und Umfang der Frequenznutzung nach Absatz 1 
nachträglich geändert werden. Sind Belange der Länder bei der 
Übertragung von Rundfunk im Zuständigkeitsbereich der Länder 
betroffen, ist auf der Grundlage der rundfunkrechtlichen Festle-
gungen das Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde 
herzustellen.  

(3) Die Frequenzzuteilung soll Hinweise darauf enthalten, 
welche Parameter bezüglich der Empfangsanlagen die Bundes-
netzagentur den Festlegungen zu Art und Umfang der Frequenz-
nutzung zugrunde gelegt hat. Bei Nichteinhaltung der mitgeteil-
ten Parameter wird die Bundesnetzagentur keinerlei Maßnahmen 
ergreifen, um Nachteilen zu begegnen.  

(4) Frequenzen, die der Übertragung von Rundfunk im Zu-
ständigkeitsbereich der Länder dienen, werden im Benehmen 
mit der zuständigen Landesbehörde mit Auflagen zugeteilt, die 
sicherstellen, dass die rundfunkrechtlichen Belange der Länder 
berücksichtigt werden.  

§ 61 Vergabeverfahren 
(1) Wurde nach § 55 Abs. 9 angeordnet, dass der Zuteilung 

von Frequenzen ein Vergabeverfahren voranzugehen hat, kann 
die Bundesnetzagentur nach Anhörung der betroffenen Kreise 
das Versteigerungsverfahren nach Absatz 5 oder das Ausschrei-
bungsverfahren nach Absatz 6 durchführen. Die Entscheidung 
über die Wahl des Verfahrens sowie die Festlegungen und 
Regeln für die Durchführung der Verfahren sind von der Bun-
desnetzagentur zu veröffentlichen. Die Zuteilung der Frequenzen 
erfolgt nach § 55, nachdem das Vergabeverfahren nach Satz 1 
durchgeführt worden ist.  

(2) Grundsätzlich ist das in Absatz 5 geregelte Verfahren 
durchzuführen, es sei denn, dieses Verfahren ist nicht geeignet, 
die Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 sicherzustellen. Dies kann 
insbesondere der Fall sein, wenn auf dem sachlich und räumlich 
relevanten Markt, für den die Funkfrequenzen unter Beachtung 
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des Frequenznutzungsplanes verwendet werden dürfen, bereits 
Frequenzen ohne vorherige Durchführung eines Versteigerungs-
verfahrens zugeteilt wurden, oder ein Antragsteller für die 
zuzuteilenden Frequenzen eine gesetzlich begründete Präferenz 
geltend machen kann. Für Frequenzen, die für Rundfunkdienste 
vorgesehen sind, findet das in Absatz 5 geregelte Verfahren 
keine Anwendung.  

(3) Ein Antragsteller kann von der Teilnahme an einem Verga-
beverfahren ausgeschlossen werden, wenn zu erwarten ist, dass 
durch dessen erfolgreiches Gebot nach Absatz 5 oder durch eine 
erfolgreiche Bewerbung nach Absatz 6 ein chancengleicher 
Wettbewerb auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt, 
für den die zu vergebenden Frequenzen unter Beachtung des 
Frequenznutzungsplanes verwendet werden dürfen, gefährdet 
wird. Bei dieser Entscheidung sind die berechtigten Interessen 
der jeweiligen Antragsteller an der Anwendung neuer Technolo-
gien angemessen zu berücksichtigen.  

(4) Mit dem Vergabeverfahren soll festgestellt werden, wel-
cher oder welche der Antragsteller am besten geeignet sind, die 
zu vergebenden Frequenzen effizient zu nutzen. Die Bundes-
netzagentur bestimmt vor Durchführung eines Vergabeverfah-
rens  

1. die von einem Antragsteller zu erfüllenden fachlichen 
und sachlichen Mindestvoraussetzungen für die Zulas-
sung zum Vergabeverfahren,  

2. den sachlich und räumlich relevanten Markt, für den die 
zu vergebenden Frequenzen unter Beachtung des Fre-
quenznutzungsplanes verwendet werden dürfen,  

3. die für die Aufnahme des Telekommunikationsdienstes 
notwendige Grundausstattung an Frequenzen, sofern 
dies erforderlich ist,  

4. die Frequenznutzungsbestimmungen einschließlich des 
Versorgungsgrades bei der Frequenznutzung und seiner 
zeitlichen Umsetzung.  

(5) Im Falle der Versteigerung legt die Bundesnetzagentur vor 
der Durchführung des Vergabeverfahrens die Regeln für die 
Durchführung des Versteigerungsverfahrens im Einzelnen fest; 
diese müssen objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungsfrei 
sein und die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen berück-
sichtigen. Die Bundesnetzagentur kann ein Mindestgebot für die 
Teilnahme am Versteigerungsverfahren festsetzen.  

(6) Im Falle der Ausschreibung bestimmt die Bundesnetzagen-
tur vor Durchführung des Vergabeverfahrens die Kriterien, nach 
denen die Eignung der Bewerber bewertet wird. Kriterien sind 
die Fachkunde und Leistungsfähigkeit der Bewerber, die Eig-
nung von vorzulegenden Planungen für die Erbringung des 
ausgeschriebenen Telekommunikationsdienstes und die Förde-
rung eines nachhaltig wettbewerbsorientierten Marktes. Bei der 
Auswahl sind diejenigen Bewerber bevorzugt zu berücksichti-
gen, die einen höheren räumlichen Versorgungsgrad mit den 
entsprechenden Telekommunikationsdiensten gewährleisten. Die 
Bundesnetzagentur legt ferner die Regeln für die Durchführung 
des Ausschreibungsverfahrens im Einzelnen fest; diese müssen 
objektiv, nachvollziehbar und diskriminierungsfrei sein. Erweist 
sich auf Grund des Ausschreibungsverfahrens, dass mehrere 
Bewerber gleich geeignet sind, entscheidet das Los.  

(7) Verpflichtungen, die Antragsteller im Laufe eines Verstei-
gerungs- oder Ausschreibungsverfahrens eingegangen sind, 
werden Bestandteile der Frequenzzuteilung.  

(8) Bei einem Versteigerungsverfahren nach Absatz 5 oder 
einem Ausschreibungsverfahren nach Absatz 6 kann die in § 55 
Abs. 4 genannte Höchstfrist von sechs Wochen so lange wie 
nötig, längstens jedoch um acht Monate verlängert werden, um 
für alle Beteiligten ein chancengleiches, angemessenes, offenes 
und transparentes Verfahren sicherzustellen. Diese Fristen lassen 
geltende internationale Vereinbarungen über die Nutzung von 
Frequenzen und die Satellitenkoordinierung unberührt.  

§ 62 Frequenzhandel 
(1) Die Bundesnetzagentur kann nach Anhörung der betroffe-

nen Kreise Frequenzbereiche für den Handel freigeben sowie die 
Rahmenbedingungen und das Verfahren für den Handel festle-
gen, wenn Interesse an Frequenzhandel für das entsprechende 
Frequenzspektrum besteht. Das Verfahren hat die Aufhebung 

der Frequenzzuteilung und den Erlass einer neuen Frequenzzu-
teilung zu beinhalten.  

(2) Die Rahmenbedingungen und das Verfahren für den Han-
del haben insbesondere sicherzustellen, dass  

1. die Effizienz der Frequenznutzung gesteigert oder ge-
wahrt wird,  

2. das ursprüngliche Vergabeverfahren einer Frequenzzu-
teilung nach Frequenzhandel nicht entgegensteht,  

3. keine Verzerrung des Wettbewerbs auf dem sachlich 
und räumlich relevanten Markt zu besorgen ist,  

4. die sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen, insbe-
sondere die Nutzungsbestimmungen und internationale 
Vereinbarungen zur Frequenznutzung, eingehalten wer-
den und  

5. die Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 sichergestellt 
sind.  

Die Entscheidung über die Rahmenbedingungen und das Ver-
fahren für den Frequenzhandel sind zu veröffentlichen. Bei 
Frequenzen, die für Rundfunkdienste vorgesehen sind, erfolgt 
die Entscheidung im Einvernehmen mit der nach Landesrecht 
zuständigen Stelle.  

(3) Erlöse aus dem Frequenzhandel stehen dem Veräußerer der 
Frequenznutzungsrechte abzüglich der Verwaltungskosten zu.  

§ 63 Widerruf der Frequenzzuteilung, Verzicht 
(1) Eine Frequenzzuteilung kann widerrufen werden, wenn 

nicht innerhalb eines Jahres nach der Frequenzzuteilung mit der 
Nutzung der zugeteilten Frequenz im Sinne des mit der Zutei-
lung verfolgten Zwecks begonnen wurde oder wenn die Fre-
quenz länger als ein Jahr nicht im Sinne des mit der Zuteilung 
verfolgten Zwecks genutzt worden ist.  

(2) Die Frequenzzuteilung kann außer in den in § 49 Abs. 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes genannten Fällen auch 
widerrufen werden, wenn  

1. eine der Voraussetzungen nach § 55 Abs Abs. 4 bis 6 
nicht mehr gegeben ist,  

2. einer aus der Frequenzzuteilung resultierenden Ver-
pflichtung wiederholt zuwidergehandelt oder trotz wie-
derholter Aufforderung nicht nachgekommen wird,  

3. durch eine nach der Frequenzzuteilung eintretende Fre-
quenzknappheit der Wettbewerb oder die Einführung 
neuer frequenzeffizienter Techniken verhindert oder 
unzumutbar gestört wird oder  

4. durch eine Änderung der Eigentumsverhältnisse in der 
Person des Inhabers der Frequenzzuteilung eine Verzer-
rung des Wettbewerbs auf dem sachlich und räumlich 
relevanten Markt zu besorgen ist.  

Die Frist bis zum Wirksamwerden des Widerrufs muss ange-
messen sein. Sofern Frequenzen für die Übertragung von Rund-
funk im Zuständigkeitsbereich der Länder betroffen sind, stellt 
die Bundesnetzagentur auf der Grundlage der rundfunkrechtli-
chen Festlegungen das Benehmen mit der zuständigen Landes-
behörde her.  

(3) Die Frequenzzuteilung soll widerrufen werden, wenn bei 
einer Frequenz, die zur Übertragung von Rundfunk im Zustän-
digkeitsbereich der Länder zugeteilt ist, alle rundfunkrechtlichen 
Festlegungen der zuständigen Landesbehörde für Rundfunk, der 
auf dieser Frequenz übertragen wird, entfallen sind. Anstelle des 
Widerrufs nach Satz 1 kann die Bundesnetzagentur, wenn bei 
einer Frequenz nach Satz 1 eine oder alle rundfunkrechtlichen 
Festlegungen nach Satz 1 entfallen sind und innerhalb von sechs 
Monaten keine neue rundfunkrechtliche Festlegung erteilt wird, 
im Benehmen mit der zuständigen Landesbehörde dem bisheri-
gen Inhaber der Frequenzzuteilung - auch abweichend von dem 
vorherigen Vergabeverfahren - diese Frequenz mit einge-
schränkter oder ohne Verpflichtung zur Übertragung von Rund-
funk im Zuständigkeitsbereich der Länder nach Maßgabe des 
Frequenznutzungsplanes zuteilen.  

(4) § 49 Abs. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist auf den 
Widerruf nach den Absätzen 2 und 3 nicht anzuwenden.  
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(5) Die Bundesnetzagentur soll Frequenzzuteilungen für ana-
loge Rundfunkübertragungen auf der Grundlage der rundfunk-
rechtlichen Festlegungen der zuständigen Landesbehörde nach 
Maßgabe des Frequenznutzungsplanes für den Fernsehrundfunk 
bis spätestens 2010 und für den UKW-Hörfunk bis spätestens 
2015 widerrufen. Die Hörfunkübertragungen über Lang-, Mittel- 
und Kurzwelle bleiben unberührt. Die Frequenzzuteilung erlischt 
nach einer im Widerruf festzusetzenden angemessenen Frist von 
mindestens einem Jahr.  

(6) Die Frequenzzuteilung erlischt durch Verzicht. Der Ver-
zicht ist gegenüber der Bundesnetzagentur schriftlich unter 
genauer Bezeichnung der Frequenzzuteilung zu erklären.  

§ 64 Überwachung, Anordnung der Außerbetrieb-
nahme 

(1) Zur Sicherstellung der Frequenzordnung überwacht die 
Bundesnetzagentur die Frequenznutzung. Soweit es dazu, insbe-
sondere zur Identifizierung eines Frequenznutzers, erforderlich 
und angemessen ist, sind die Bediensteten der Bundesnetzagen-
tur befugt, sich Kenntnis von den näheren Umständen eines 
Telekommunikationsvorgangs zu verschaffen und in besonderen 
Fällen auch in Aussendungen hineinzuhören. Die durch Maß-
nahmen nach Satz 2 erlangten Informationen dürfen nur zur 
Sicherstellung der Frequenzordnung verwendet werden. Abwei-
chend hiervon dürfen Informationen an die zuständigen Behör-
den übermittelt werden, soweit dies für die Verfolgung einer in § 
100a der Strafprozessordnung genannten Straftat erforderlich ist. 
Das Grundrecht des Fernmeldegeheimnisses nach Artikel 10 des 
Grundgesetzes wird nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 einge-
schränkt.  

(2) Zur Sicherstellung der Frequenzordnung kann die Bundes-
netzagentur eine Einschränkung des Betriebes oder die Außerbe-
triebnahme von Geräten anordnen. Zur Durchsetzung dieser 
Anordnungen kann nach Maßgabe des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis zu 500 000 Euro festgesetzt 
werden.  

§ 65 Einschränkung der Frequenzzuteilung 
Die Nutzung der zugeteilten Frequenzen kann vorübergehend 

eingeschränkt werden, wenn diese Frequenzen von den zustän-
digen Behörden zur Bewältigung ihrer Aufgaben im Spannungs- 
und im Verteidigungsfall, im Rahmen von Bündnisverpflichtun-
gen, im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Vereinten Natio-
nen, im Rahmen internationaler Vereinbarungen zur Notfallbe-
wältigung oder bei Naturkatastrophen und besonders schweren 
Unglücksfällen benötigt werden.  

Abschnitt 2: Nummerierung 
§ 66 Nummerierung 

(1) Die Bundesnetzagentur nimmt die Aufgaben der Numme-
rierung wahr. Ihr obliegt insbesondere die Strukturierung und 
Ausgestaltung des Nummernraumes mit dem Ziel, den Anforde-
rungen von Endnutzern, Betreibern von Telekommunikations-
netzen und Anbietern von Telekommunikationsdiensten zu 
genügen. Die Bundesnetzagentur teilt ferner Nummern an 
Betreiber von Telekommunikationsnetzen, Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten und Endnutzer zu. Ausgenommen ist 
die Verwaltung von Domänennamen oberster und nachgeordne-
ter Stufen.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann zur Umsetzung internationaler 
Verpflichtungen oder Empfehlungen sowie zur Sicherstellung 
der ausreichenden Verfügbarkeit von Nummern Änderungen der 
Struktur und Ausgestaltung des Nummernraumes und des natio-
nalen Nummernplanes vornehmen. Dabei sind die Belange der 
Betroffenen, insbesondere die den Betreibern, Anbietern von 
Telekommunikationsdiensten und Nutzern entstehenden Umstel-
lungskosten, angemessen zu berücksichtigen. Beabsichtigte 
Änderungen sind rechtzeitig vor ihrem Wirksamwerden bekannt 
zu geben. Die von diesen Änderungen betroffenen Betreiber von 
Telekommunikationsnetzen und Anbieter von Telekommunika-
tionsdiensten sind verpflichtet, die zur Umsetzung erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen.  

(3) Die Bundesnetzagentur kann zur Durchsetzung der Ver-
pflichtungen nach Absatz 2 Anordnungen erlassen. Zur Durch-

setzung der Anordnungen können nach Maßgabe des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes Zwangsgelder bis zu 500 000 Euro 
festgesetzt werden.  

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung die Maßstäbe und Leitlinien für die Strukturierung, 
Ausgestaltung und Verwaltung der Nummernräume sowie für 
den Erwerb, Umfang und  Verlust von Nutzungsrechten an 
Nummern festzulegen. Dies schließt auch die Umsetzung darauf 
bezogener internationaler Empfehlungen und Verpflichtungen in 
nationales Recht ein. Dabei sind insbesondere die effiziente 
Nummernnutzung, die Belange der Marktbeteiligten einschließ-
lich der Planungssicherheit, die wirtschaftlichen Auswirkungen 
auf die Marktteilnehmer, die Anforderungen an die Nummern-
nutzung und die langfristige Bedarfsdeckung sowie die Interes-
sen der Endnutzer zu berücksichtigen. In der Verordnung sind 
die Befugnisse der Bundesnetzagentur sowie die Rechte und 
Pflichten der Marktteilnehmer und der Endnutzer im Einzelnen 
festzulegen. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.  

§ 66a Preisangabe 
Wer gegenüber Endnutzern Premium-Dienste, Auskunftsdiens-

te, Massenverkehrsdienste, Geteilte-Kosten-Dienste, Neuartige 
Dienste oder Kurzwahldienste anbietet oder dafür wirbt, hat 
dabei den für die Inanspruchnahme des Dienstes zu zahlenden 
Preis zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Inanspruch-
nahme einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbe-
standteile anzugeben. Bei Angabe des Preises ist der Preis gut 
lesbar, deutlich sichtbar und in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Rufnummer anzugeben. Bei Anzeige der Rufnummer 
darf die Preisangabe nicht zeitlich kürzer als die Rufnummer 
angezeigt werden. Auf den Abschluss eines Dauerschuldverhält-
nisses ist hinzuweisen. Soweit für die Inanspruchnahme eines 
Dienstes nach Satz 1 für Anrufe aus den Mobilfunknetzen Preise 
gelten, die von den Preisen für Anrufe aus den Festnetzen ab-
weichen, ist der Festnetzpreis mit dem Hinweis auf die Mög-
lichkeit abweichender Preise für Anrufe aus den Mobilfunknet-
zen anzugeben. Bei Telefax-Diensten ist zusätzlich die Zahl der 
zu übermittelnden Seiten anzugeben. Bei Datendiensten ist 
zusätzlich, soweit möglich, der Umfang der zu übermittelnden 
Daten anzugeben, es sei denn, die Menge der zu übermittelnden 
Daten hat keine Auswirkung auf die Höhe des Preises für den 
Endnutzer.  

§ 66b Preisansage 
(1) Für sprachgestützte Premium-Dienste hat derjenige, der 

den vom Endnutzer zu zahlenden Preis für die Inanspruchnahme 
dieses Dienstes festlegt, vor Beginn der Entgeltpflichtigkeit dem 
Endnutzer den für die Inanspruchnahme dieses Dienstes zu 
zahlenden Preis zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je 
Datenvolumen oder sonstiger Inanspruchnahme einschließlich 
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile anzusagen. Die 
Preisansage ist spätestens drei Sekunden vor Beginn der Ent-
geltpflichtigkeit unter Hinweis auf den Zeitpunkt des Beginns 
derselben abzuschließen. Ändert sich dieser Preis während der 
Inanspruchnahme des Dienstes, so ist vor Beginn des neuen 
Tarifabschnitts der nach der Änderung zu zahlende Preis ent-
sprechend der Sätze 1 und 2 anzusagen mit der Maßgabe, dass 
die Ansage auch während der Inanspruchnahme des Dienstes 
erfolgen kann. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für sprachgestützte 
Auskunftsdienste und für Kurzwahl-Sprachdienste ab einem 
Preis von 2 Euro pro Minute oder pro Inanspruchnahme bei 
zeitunabhängiger Tarifierung. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für 
sprachgestützte Neuartige Dienste ab einem Preis von 2 Euro pro 
Minute oder pro Inanspruchnahme bei zeitunabhängiger Tarifie-
rung, soweit nach Absatz 4 nicht etwas Anderes bestimmt ist.  

(2) Bei Inanspruchnahme von Rufnummern für sprachgestützte 
Massenverkehrs-Dienste hat der Diensteanbieter dem Endnutzer 
den für die Inanspruchnahme dieser Rufnummer zu zahlenden 
Preis für Anrufe aus den Festnetzen einschließlich der Umsatz-
steuer und sonstiger Preisbestandteile unmittelbar im Anschluss 
an die Inanspruchnahme des Dienstes anzusagen.  

(3) Im Falle der Weitervermittlung durch einen sprachgestütz-
ten Auskunftsdienst besteht die Preisansageverpflichtung für das 
weiterzuvermittelnde Gespräch für den Auskunftsdiensteanbie-
ter. Die Ansage kann während der Inanspruchnahme des sprach-
gestützten Auskunftsdienstes erfolgen, ist jedoch vor der Wei-
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tervermittlung vorzunehmen; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
Diese Ansage umfasst den Preis für Anrufe aus den Festnetzen 
zeitabhängig je Minute oder zeitunabhängig je Datenvolumen 
oder sonstiger Inanspruchnahme einschließlich der Umsatzsteuer 
und sonstiger Preisbestandteile sowie einen Hinweis auf die 
Möglichkeit abweichender Preise aus dem Mobilfunk.  

(4) Bei sprachgestützten Neuartigen Diensten kann die Bun-
desnetzagentur nach Anhörung der Fachkreise und Verbraucher-
verbände Anforderungen für eine Preisansage festlegen, die von 
denen des Absatzes 1 Satz 5 abweichen, sofern technische 
Entwicklungen, die diesen Nummernbereich betreffen, ein 
solches Verfahren erforderlich machen. Die Festlegungen sind 
von der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen.  

§ 66c Preisanzeige 
(1) Für Kurzwahl-Datendienste hat außer im Falle des § 45l 

derjenige, der den vom Endnutzer zu zahlenden Preis für die 
Inanspruchnahme dieses Dienstes festlegt, vor Beginn der 
Entgeltpflichtigkeit den für die Inanspruchnahme dieses Diens-
tes zu zahlenden Preis einschließlich der Umsatzsteuer und 
sonstiger Preisbestandteile ab einem Preis von 2 Euro pro Inan-
spruchnahme deutlich sichtbar und gut lesbar anzuzeigen und 
sich vom Endnutzer den Erhalt der Information bestätigen zu 
lassen. Satz 1 gilt auch für nichtsprachgestützte Neuartige Diens-
te ab einem Preis von 2 Euro pro Inanspruchnahme.  

(2) Von den Verpflichtungen nach Absatz 1 kann abgewichen 
werden, wenn der Dienst im öffentlichen Interesse erbracht wird 
oder sich der Endkunde vor Inanspruchnahme der Dienstleistung 
gegenüber dem Verpflichteten nach Absatz 1 durch ein geeigne-
tes Verfahren legitimiert. Die Einzelheiten regelt und veröffent-
licht die Bundesnetzagentur.  

§ 66d Preishöchstgrenzen 
(1) Der Preis für zeitabhängig über Rufnummern für Premium-

Dienste abgerechnete Dienstleistungen darf höchstens 3 Euro 
pro Minute betragen, soweit nach Absatz 3 keine abweichenden 
Preise erhoben werden können. Dies gilt auch im Falle der 
Weitervermittlung durch einen Auskunftsdienst. Die Abrech-
nung darf höchstens im 60-Sekunden-Takt erfolgen. 

(2) Der Preis für zeitunabhängig über Rufnummern für Premi-
um-Dienste abgerechnete Dienstleistungen darf höchstens 30 
Euro pro Verbindung betragen, soweit nach Absatz 3 keine 
abweichenden Preise erhoben werden können. Wird der Preis 
von Dienstleistungen aus zeitabhängigen und zeitunabhängigen 
Leistungsanteilen gebildet, so müssen diese Preisanteile entwe-
der im Einzelverbindungsnachweis, soweit dieser erteilt wird, 
getrennt ausgewiesen werden oder Verfahren nach Absatz 3 Satz 
3 zur Anwendung kommen. Der Preis nach Satz 2 darf höchstens 
30 Euro je Verbindung betragen, soweit nach Absatz 3 keine 
abweichenden Preise erhoben werden können. 

(3) Über die Preisgrenzen der Absätze 1 und 2 hinausgehende 
Preise dürfen nur erhoben werden, wenn sich der Kunde vor 
Inanspruchnahme der Dienstleistung gegenüber dem Dienstean-
bieter durch ein geeignetes Verfahren legitimiert. Die Einzelhei-
ten regelt die Bundesnetzagentur. Sie kann durch Verfügung im 
Amtsblatt Einzelheiten zu zulässigen Verfahren in Bezug auf 
Tarifierungen nach den Absätzen 1 und 2 und zu den Ausnah-
men nach Absatz 2 Satz 2 und 3 festlegen. Darüber hinaus kann 
die Bundesnetzagentur entsprechend dem Verfahren nach § 67 
Abs. 2 von den Absätzen 1 und 2 abweichende Preishöchstgren-
zen festsetzen, wenn die allgemeine Entwicklung der Preise oder 
des Marktes dies erforderlich macht. 

§ 66e Verbindungstrennung 
(1) Der Diensteanbieter, bei dem die Rufnummer für Premium-

Dienste oder Kurzwahl-Sprachdienste eingerichtet ist, hat jede 
zeitabhängig abgerechnete Verbindung zu dieser nach 60 Minu-
ten zu trennen. Dies gilt auch, wenn zu einer Rufnummer für 
Premium- Dienste oder für Kurzwahl-Sprachdienste weiterver-
mittelt wurde.  

(2) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 kann abgewichen 
werden, wenn sich der Endnutzer vor der Inanspruchnahme der 
Dienstleistung gegenüber dem Diensteanbieter durch ein geeig-
netes Verfahren legitimiert. Die Einzelheiten regelt die Bundes-

netzagentur. Sie kann durch Verfügung die Einzelheiten der 
zulässigen Verfahren zur Verbindungstrennung festlegen.  

§ 66f Anwählprogramme (Dialer) 
(1) Anwählprogramme, die Verbindungen zu einer Nummer 

herstellen, bei denen neben der Telekommunikationsdienstleis-
tung Inhalte abgerechnet werden (Dialer), dürfen nur eingesetzt 
werden, wenn sie vor Inbetriebnahme bei der Bundesnetzagentur 
registriert wurden, von ihr vorgegebene Mindestvoraussetzungen 
erfüllen und ihr gegenüber schriftlich versichert wurde, dass eine 
rechtswidrige Nutzung ausgeschlossen ist. Dialer dürfen nur 
über Rufnummern aus einem von der Bundesnetzagentur hierzu 
zur Verfügung gestellten Nummernbereich angeboten werden. 
Das Betreiben eines nicht registrierten Dialers neben einem 
registrierten Dialer unter einer Nummer ist unzulässig.  

(2) Unter einer Zielrufnummer registriert die Bundesnetzagen-
tur jeweils nur einen Dialer. Änderungen des Dialers führen zu 
einer neuen Registrierungspflicht. Die Bundesnetzagentur regelt 
die Einzelheiten des Registrierungsverfahrens und den Inhalt der 
abzugebenden schriftlichen Versicherung. Sie kann Einzelheiten 
zur Verwendung des Tarifs für zeitunabhängig abgerechnete 
Dienstleistungen sowie zur Registrierung von Dialern nach Satz 
1 festlegen, soweit diese Verfahren in gleicher Weise geeignet 
sind, die Belange des Verbraucherschutzes zu gewährleisten, 
und durch Verfügung veröffentlichen.  

(3) Die Bundesnetzagentur kann die Registrierung von Dialern 
ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der 
Antragsteller nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn der Antragsteller schwerwiegend 
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstoßen oder wieder-
holt eine Registrierung durch falsche Angaben erwirkt hat. Im 
Falle von Satz 1 teilt die Bundesnetzagentur ihre Erkenntnisse 
den für den Vollzug der Gewerbeordnung zuständigen Stellen 
mit.  

§ 66g Wegfall des Entgeltanspruchs 
Der Endnutzer ist zur Zahlung eines Entgelts nicht verpflichtet, 

wenn und soweit  
1.  nach Maßgabe des § 66b Abs. 1 nicht vor Beginn der 

Inanspruchnahme oder nach Maßgabe des § 66b Abs. 2, 
3 und 4 nicht während der Inanspruchnahme des Diens-
tes über den erhobenen Preis informiert wurde,  

2.  nach Maßgabe des § 66c nicht vor Beginn der Inan-
spruchnahme über den erhobenen Preis informiert wur-
de und keine Bestätigung des Endnutzers erfolgt,  

3.  nach Maßgabe des § 66d die Preishöchstgrenzen nicht 
eingehalten wurden oder gegen die Verfahren zu Tari-
fierungen nach § 66d Abs. 2 Satz 2 und 3 verstoßen 
wurde,  

4.  nach Maßgabe des § 66e die zeitliche Obergrenze nicht 
eingehalten wurde,  

5.  Dialer entgegen § 66f Abs. 1 und 2 betrieben wurden, 
6.  nach Maßgabe des § 66i Abs. 1 Satz 2 R-

Gesprächsdienste mit Zahlungen an den Anrufer ange-
boten werden oder  

7.  nach Maßgabe des § 66i Abs. 2 ein Tag nach Eintrag in 
die Sperr-Liste ein R-Gespräch zum gesperrten An-
schluss erfolgt. 

§ 66h Auskunftsanspruch, Datenbank für (0)900er 
Rufnummern 

(1) Jedermann kann in Schriftform von der Bundesnetzagentur 
Auskunft über den Namen und die ladungsfähige Anschrift 
desjenigen verlangen, der über eine (0)190er Rufnummer 
Dienstleistungen anbietet. Die Auskunft soll innerhalb von zehn 
Werktagen erteilt werden. Die Bundesnetzagentur kann von 
ihren Zuteilungsnehmern oder von demjenigen, in dessen Netz 
die (0)190er Rufnummer geschaltet ist oder war, Auskunft über 
die in Satz 1 genannten Angaben verlangen. Diese Auskunft 
muss innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang einer Anfrage 
der Bundesnetzagentur erteilt werden. Die Verpflichteten nach 
Satz 2 haben die Angaben erforderlichenfalls bei ihren Kunden 
zu erheben und aktuell zu halten. Jeder, der die entsprechende 
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(0)190er Rufnummer weitergegeben hat oder nutzt, ist zur 
Auskunft gegenüber dem Zuteilungsnehmer und gegenüber der 
Bundesnetzagentur verpflichtet. 

(2) Alle zugeteilten (0)900er Rufnummern werden in einer 
Datenbank bei der Bundesnetzagentur erfasst. Diese Datenbank 
ist mit Angabe des Namens und der ladungsfähigen Anschrift 
des Diensteanbieters im Internet zu veröffentlichen. Jedermann 
kann von der Bundesnetzagentur Auskunft über die in der Da-
tenbank gespeicherten Daten verlangen. 

(3) Die Bundesnetzagentur hat unverzüglich auf schriftliche 
Anfrage mitzuteilen, in wessen Netz Rufnummern für Massen-
verkehrsdienste, Auskunftsdienste oder Geteilte-Kosten-Dienste 
geschaltet sind. Das rechnungsstellende Unternehmen hat unver-
züglich auf schriftliche Anfrage mitzuteilen, in wessen Netz 
Kurzwahldienste geschaltet sind. Jeder, der ein berechtigtes 
Interesse daran hat, kann von demjenigen, in dessen Netz eine 
Rufnummer für Massenverkehrsdienste, Geteilte-Kosten-Dienste 
oder für Kurzwahldienste geschaltet ist, unentgeltlich Auskunft 
über den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen 
verlangen, der über eine dieser Rufnummern Dienstleistungen 
anbietet. Die Auskunft nach Satz 3 soll innerhalb von zehn 
Werktagen nach Eingang der schriftlichen Anfrage erteilt wer-
den. Die Auskunftsverpflichteten haben die Angaben erforderli-
chenfalls bei ihren Kunden zu erheben und aktuell zu halten. 
Jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, kann von demjenigen, 
dem eine Rufnummer für Neuartige Dienste von der Bundes-
netzagentur zugeteilt worden ist, unentgeltlich Auskunft über 
den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen verlan-
gen, der über eine dieser Rufnummern Dienstleistungen anbietet.  

§ 66i R-Gespräche 
(1) Auf Grund von Telefonverbindungen, bei denen dem An-

gerufenen das Verbindungsentgelt in Rechnung gestellt wird (R-
Gespräche), dürfen keine Zahlungen an den Anrufer erfolgen. 
Das Angebot von R-Gesprächsdiensten mit einer Zahlung an den 
Anrufer nach Satz 1 ist unzulässig.  

(2) Die Bundesnetzagentur führt eine Sperr-Liste mit Ruf-
nummern, die von R-Gesprächsdiensten für eingehende R-
Gespräche zu sperren sind. Endkunden können ihren Anbieter 
von Telekommunikationsdiensten beauftragen, die Aufnahme 
ihrer Nummern in die Sperr-Liste unentgeltlich zu veranlassen. 
Eine Löschung von der Liste kann kostenpflichtig sein. Der 
Anbieter übermittelt den Endkundenwunsch sowie etwaig 
erforderliche Streichungen wegen Wegfalls der abgeleiteten 
Zuteilung. Die Bundesnetzagentur stellt die Sperr-Liste Anbie-
tern von R-Gesprächsdiensten zum Abruf bereit.  

§ 66j Rufnummernübermittlung 
(1) Anbieter von Telekommunikationsdiensten, die Teilneh-

mern den Aufbau von abgehenden Verbindungen ermöglichen, 
müssen sicherstellen, dass beim Verbindungsaufbau als Ruf-
nummer des Anrufers eine vollständige national signifikante 
Rufnummer übermittelt und als solche gekennzeichnet wird. Die 
Rufnummer muss dem Teilnehmer für den Dienst zugeteilt sein, 
im Rahmen dessen die Verbindung aufgebaut wird. Deutsche 
Rufnummern für Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, 
Neuartige Dienste oder Premium-Dienste sowie Nummern für 
Kurzwahl-Sprachdienste dürfen nicht als Rufnummer des Anru-
fers übermittelt werden. Andere an der Verbindung beteiligte 
Anbieter dürfen übermittelte Rufnummern nicht verändern.  

(2) Teilnehmer dürfen weitere Rufnummern nur aufsetzen und 
in das öffentliche Telefonnetz übermitteln, wenn sie ein Nut-
zungsrecht an der entsprechenden Rufnummer haben. Deutsche 
Rufnummern für Auskunftsdienste, Massenverkehrsdienste, 
Neuartige Dienste oder Premium-Dienste sowie Nummern für 
Kurzwahl-Sprachdienste dürfen von Teilnehmern nicht als 
zusätzliche Rufnummer aufgesetzt und in das öffentliche Tele-
fonnetz übermittelt werden.  

§ 66k Internationaler entgeltfreier Telefondienst 
Anrufe bei (00)800er-Rufnummern müssen für den Anrufer 

unentgeltlich sein. Die Erhebung eines Entgelts für die Inan-
spruchnahme eines Endgerätes bleibt unbenommen.  

§66l Umgehungsverbot 
Die Vorschriften der §§ 66a bis 66k finden auch Anwendung, 

wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.  

§ 67 Befugnisse der Bundesnetzagentur 
(1) Die Bundesnetzagentur kann im Rahmen der Nummern-

verwaltung Anordnungen und andere geeignete Maßnahmen 
treffen, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der von 
ihr erteilten Bedingungen über die Zuteilung von Nummern 
sicherzustellen. Die Bundesnetzagentur kann die Betreiber von 
öffentlichen Telekommunikationsnetzen und die Anbieter von 
Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit verpflichten, 
Auskünfte zu personenbezogenen Daten wie Name und ladungs-
fähige Anschrift von Nummerninhabern und Nummernnutzern 
zu erteilen, die für den Vollzug dieses Gesetzes, auf Grund 
dieses Gesetzes ergangener Verordnungen sowie der erteilten 
Bedingungen erforderlich sind, soweit die Daten den Unterneh-
men bekannt sind; die Bundesnetzagentur kann insbesondere 
Auskünfte zu personenbezogenen Daten verlangen, die erforder-
lich sind für die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflich-
tungen, wenn der Bundesnetzagentur eine Beschwerde vorliegt 
oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von Pflichten 
annimmt oder sie von sich aus Ermittlungen durchführt. Andere 
Regelungen bleiben von der Auskunftspflicht nach Satz 2 unbe-
rührt. Insbesondere kann die Bundesnetzagentur bei Nichterfül-
lung von gesetzlichen oder behördlich auferlegten Verpflichtun-
gen die rechtswidrig genutzte Nummer entziehen. Sie soll ferner 
im Falle der gesicherten Kenntnis von der rechtswidrigen Nut-
zung einer Rufnummer gegenüber dem Netzbetreiber, in dessen 
Netz die Nummer geschaltet ist, die Abschaltung der Rufnum-
mer anordnen. Die Bundesnetzagentur kann den Rechnung-
sersteller bei gesicherter Kenntnis einer rechtswidrigen Nutzung 
auffordern, für diese Nummer keine Rechnungslegung vorzu-
nehmen. Die Bundesnetzagentur kann in begründeten Ausnah-
mefällen Kategorien von Dialern verbieten; Einzelheiten des 
Verbotsverfahrens regelt die Bundesnetzagentur.  

(2) Soweit für Premium-Dienste, Massenverkehrsdienste, Ge-
teilte-Kosten-Dienste oder Neuartige Dienste die Tarifhoheit bei 
dem Anbieter liegt, der den Teilnehmeranschluss bereitstellt, 
und deshalb unterschiedliche Entgelte für Anrufe aus den Fest-
netzen gelten würden, legt die Bundesnetzagentur nach Anhö-
rung der betroffenen Unternehmen, Fachkreise und Verbrau-
cherverbände zum Zwecke der Preisangabe und Preisansage 
nach den § § 66a und 66b jeweils bezogen auf bestimmte Num-
mernbereiche oder Nummernteilbereiche den Preis für Anrufe 
aus den Festnetzen fest. Im Übrigen hat sie sicherzustellen, dass 
ausreichend frei tarifierbare Nummernbereiche oder Nummern-
teilbereiche verbleiben. Die festzulegenden Preise haben sich an 
den im Markt angebotenen Preisen für Anrufe aus den Festnet-
zen zu orientieren und sind in regelmäßigen Abständen zu 
überprüfen. Die festzulegenden Preise sind von der Bundesnetz-
agentur zu veröffentlichen. Die Bestimmungen des § § 16 bis 26 
bleiben unberührt. 

(3) Die Rechte der Länder sowie die Befugnisse anderer Be-
hörden bleiben unberührt.  

(4) Die Bundesnetzagentur teilt Tatsachen, die den Verdacht 
einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit begründen, der 
Staatsanwaltschaft oder der Verwaltungsbehörde mit.  

Abschnitt 3: Wegerechte 
§ 68 Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege 

(1) Der Bund ist befugt, Verkehrswege für die öffentlichen 
Zwecken dienenden Telekommunikationslinien unentgeltlich zu 
benutzen, soweit dadurch nicht der Widmungszweck der Ver-
kehrswege dauernd beschränkt wird (Nutzungsberechtigung). 
Als Verkehrswege gelten öffentliche Wege, Plätze und Brücken 
sowie die öffentlichen Gewässer.  

(2) Telekommunikationslinien sind so zu errichten und zu 
unterhalten, dass sie den Anforderungen der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik 
genügen.  

(3) Die Verlegung neuer Telekommunikationslinien und die 
Änderung vorhandener Telekommunikationslinien bedürfen der 
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schriftlichen Zustimmung der Träger der Wegebaulast. Bei der 
Verlegung oberirdischer Leitungen sind die Interessen der 
Wegebaulastträger, der Betreiber öffentlicher Telekommunikati-
onsnetze und die städtebaulichen Belange abzuwägen. Soweit 
die Verlegung im Rahmen einer Gesamtbaumaßnahme koordi-
niert werden kann, die in engem zeitlichen Zusammenhang nach 
der Antragstellung auf Zustimmung durchgeführt wird, soll die 
Verlegung in der Regel unterirdisch erfolgen. Die Zustimmung 
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden, die diskrimi-
nierungsfrei zu gestalten sind; die Zustimmung kann außerdem 
von der Leistung einer angemessenen Sicherheit abhängig 
gemacht werden. Die Nebenbestimmungen dürfen nur die Art 
und Weise der Errichtung der Telekommunikationslinie sowie 
die dabei zu beachtenden Regeln der Technik, die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen Wege-
baulastträgers übliche Dokumentation der Lage der Telekom-
munikationslinie nach geographischen Koordinaten und die 
Verkehrssicherungspflichten regeln.  

(4) Ist der Wegebaulastträger selbst Betreiber einer Telekom-
munikationslinie oder mit einem Betreiber im Sinne des § 37 
Abs. 1 oder 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
zusammengeschlossen, so ist die Zustimmung nach Absatz 3 
von einer Verwaltungseinheit zu erteilen, die unabhängig von 
der für den Betrieb der Telekommunikationslinie bzw. der für 
die Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte zuständigen Verwal-
tungseinheit ist.  

§ 69 Übertragung des Wegerechts 
(1) Der Bund überträgt die Nutzungsberechtigung nach § 68 

Abs. 1 durch die Bundesnetzagentur auf schriftlichen Antrag an 
die Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze.  

(2) In dem Antrag nach Absatz 1 ist das Gebiet zu bezeichnen, 
für das die Nutzungsberechtigung übertragen werden soll. Die 
Bundesnetzagentur erteilt die Nutzungsberechtigung, wenn der 
Antragsteller nachweislich fachkundig, zuverlässig und leis-
tungsfähig ist, Telekommunikationslinien zu errichten und die 
Nutzungsberechtigung mit den Regulierungszielen nach § 2 Abs. 
2 vereinbar ist. Die Bundesnetzagentur erteilt die Nutzungsbe-
rechtigung für die Dauer der öffentlichen Tätigkeit. Die Bundes-
netzagentur entscheidet über vollständige Anträge innerhalb von 
sechs Wochen.  

(3) Beginn und Beendigung der Nutzung sowie Namensände-
rungen, Anschriftenänderungen und identitätswahrende Um-
wandlungen des Unternehmens sind der Bundesnetzagentur 
unverzüglich mitzuteilen. Die Bundesnetzagentur stellt diese 
Informationen den Wegebaulastträgern zur Verfügung. Für 
Schäden, die daraus entstehen, dass Änderungen nicht rechtzei-
tig mitgeteilt wurden, haftet der Nutzungsberechtigte.  

§ 70 Mitbenutzung 
Soweit die Ausübung des Rechts nach § 68 für die Verlegung 

weiterer Telekommunikationslinien nicht oder nur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, besteht ein 
Anspruch auf Duldung der Mitbenutzung anderer für die Auf-
nahme von Telekommunikationskabeln vorgesehenen Einrich-
tungen, wenn die Mitbenutzung wirtschaftlich zumutbar ist und 
keine zusätzlichen größeren Baumaßnahmen erforderlich wer-
den. In diesem Fall hat der Mitbenutzungsberechtigte an den 
Mitbenutzungsverpflichteten einen angemessenen geldwerten 
Ausgleich zu leisten.  

§ 71 Rücksichtnahme auf Wegeunterhaltung und 
Widmungszweck 

(1) Bei der Benutzung der Verkehrswege ist eine Erschwerung 
ihrer Unterhaltung und eine vorübergehende Beschränkung ihres 
Widmungszwecks nach Möglichkeit zu vermeiden.  

(2) Wird die Unterhaltung erschwert, so hat der Nutzungsbe-
rechtigte dem Unterhaltungspflichtigen die aus der Erschwerung 
erwachsenden Kosten zu ersetzen.  

(3) Nach Beendigung der Arbeiten an den Telekommunikati-
onslinien hat der Nutzungsberechtigte den Verkehrsweg unver-
züglich wieder instand zu setzen, sofern nicht der Unterhal-
tungspflichtige erklärt hat, die Instandsetzung selbst vornehmen 
zu wollen. Der Nutzungsberechtigte hat dem Unterhaltungs-
pflichtigen die Auslagen für die von ihm vorgenommene In-

standsetzung zu vergüten und den durch die Arbeiten an den 
Telekommunikationslinien entstandenen Schaden zu ersetzen.  

§ 72 Gebotene Änderung 
(1) Ergibt sich nach Errichtung einer Telekommunikationsli-

nie, dass sie den Widmungszweck eines Verkehrsweges nicht 
nur vorübergehend beschränkt oder die Vornahme der zu seiner 
Unterhaltung erforderlichen Arbeiten verhindert oder die Aus-
führung einer von dem Unterhaltungspflichtigen beabsichtigten 
Änderung des Verkehrsweges entgegensteht, so ist die Tele-
kommunikationslinie, soweit erforderlich, abzuändern oder zu 
beseitigen.  

(2) Soweit ein Verkehrsweg eingezogen wird, erlischt die Be-
fugnis des Nutzungsberechtigten zu seiner Benutzung.  

(3) In allen diesen Fällen hat der Nutzungsberechtigte die ge-
botenen Maßnahmen an der Telekommunikationslinie auf seine 
Kosten zu bewirken.  

§ 73 Schonung der Baumpflanzungen 
(1) Die Baumpflanzungen auf und an den Verkehrswegen sind 

nach Möglichkeit zu schonen, auf das Wachstum der Bäume ist 
Rücksicht zu nehmen. Ausästungen können nur insoweit ver-
langt werden, als sie zur Herstellung der Telekommunikationsli-
nie oder zur Verhütung von Betriebsstörungen erforderlich sind; 
sie sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  

(2) Der Nutzungsberechtigte hat dem Besitzer der Baumpflan-
zungen eine angemessene Frist zu setzen, innerhalb welcher er 
die Ausästungen selbst vornehmen kann. Sind die Ausästungen 
innerhalb der Frist nicht oder nicht genügend vorgenommen, so 
bewirkt der Nutzungsberechtigte die Ausästungen. Dazu ist er 
auch berechtigt, wenn es sich um die dringliche Verhütung oder 
Beseitigung einer Störung handelt.  

(3) Der Nutzungsberechtigte ersetzt den an den Baumpflan-
zungen verursachten Schaden und die Kosten der auf sein Ver-
langen vorgenommenen Ausästungen.  

§ 74 Besondere Anlagen 
(1) Die Telekommunikationslinien sind so auszuführen, dass 

sie vorhandene besondere Anlagen (der Wegeunterhaltung 
dienende Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, Gasleitungen, 
Schienenbahnen, elektrische Anlagen und dergleichen) nicht 
störend beeinflussen. Die aus der Herstellung erforderlicher 
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten hat der Nutzungsbe-
rechtigte zu tragen.  

(2) Die Verlegung oder Veränderung vorhandener besonderer 
Anlagen kann nur gegen Entschädigung und nur dann verlangt 
werden, wenn die Benutzung des Verkehrsweges für die Tele-
kommunikationslinie sonst unterbleiben müsste und die beson-
dere Anlage anderweitig ihrem Zweck entsprechend unterge-
bracht werden kann.  

(3) Auch beim Vorliegen dieser Voraussetzungen hat die Be-
nutzung des Verkehrsweges für die Telekommunikationslinie zu 
unterbleiben, wenn der aus der Verlegung oder Veränderung der 
besonderen Anlage entstehende Schaden gegenüber den Kosten, 
welche dem Nutzungsberechtigten aus der Benutzung eines 
anderen ihm zur Verfügung stehenden Verkehrsweges erwach-
sen, unverhältnismäßig groß ist.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auf solche in der Vorbereitung 
befindliche besondere Anlagen, deren Herstellung im öffentli-
chen Interesse liegt, entsprechende Anwendung. Eine Entschä-
digung auf Grund des Absatzes 2 wird nur bis zu dem Betrag der 
Aufwendungen gewährt, die durch die Vorbereitung entstanden 
sind. Als in der Vorbereitung begriffen gelten Anlagen, sobald 
sie auf Grund eines im Einzelnen ausgearbeiteten Planes die 
Genehmigung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, die 
Genehmigung der zuständigen Behörden und des Eigentümers 
oder des sonstigen zur Nutzung Berechtigten des in Anspruch 
genommenen Weges erhalten haben.  

§ 75 Spätere besondere Anlagen 
(1) Spätere besondere Anlagen sind nach Möglichkeit so aus-

zuführen, dass sie die vorhandenen Telekommunikationslinien 
nicht störend beeinflussen.  
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(2) Dem Verlangen auf Verlegung oder Veränderung einer 
Telekommunikationslinie muss auf Kosten des Nutzungsberech-
tigten stattgegeben werden, wenn sonst die Herstellung einer 
späteren besonderen Anlage unterbleiben müsste oder wesent-
lich erschwert werden würde, welche aus Gründen des öffentli-
chen Interesses, insbesondere aus volkswirtschaftlichen oder 
Verkehrsrücksichten, von den Wegeunterhaltspflichtigen oder 
unter ihrer überwiegenden Beteiligung ausgeführt werden soll. 
Dient eine kabelgebundene Telekommunikationslinie nicht 
lediglich dem Orts-, Vororts- oder Nachbarortsverkehr, kann 
ihre Verlegung nur dann verlangt werden, wenn die kabelgebun-
dene Telekommunikationslinie ohne Aufwendung unverhältnis-
mäßig hoher Kosten anderweitig ihrem Zweck entsprechend 
untergebracht werden kann.  

(3) Muss wegen einer solchen späteren besonderen Anlage die 
schon vorhandene Telekommunikationslinie mit Schutzvorkeh-
rungen versehen werden, so sind die dadurch entstehenden 
Kosten von dem Nutzungsberechtigten zu tragen.  

(4) Überlässt ein Wegeunterhaltspflichtiger seinen Anteil ei-
nem nicht unterhaltspflichtigen Dritten, so sind dem Nutzungs-
berechtigten die durch die Verlegung oder Veränderung oder 
durch die Herstellung der Schutzvorkehrungen erwachsenden 
Kosten, soweit sie auf dessen Anteil fallen, zu erstatten.  

(5) Die Unternehmer anderer als der in Absatz 2 bezeichneten 
besonderen Anlagen haben die aus der Verlegung oder Verände-
rung der vorhandenen Telekommunikationslinien oder aus der 
Herstellung der erforderlichen Schutzvorkehrungen erwachsen-
den Kosten zu tragen.  

(6) Auf spätere Änderungen vorhandener besonderer Anlagen 
finden die Absätze 1 bis 5 entsprechende Anwendung.  

§ 76 Beeinträchtigung von Grundstücken 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks, das kein Verkehrsweg 

im Sinne des § 68 Abs. 1 Satz 2 ist, kann die Errichtung, den 
Betrieb und die Erneuerung von Telekommunikationslinien auf 
seinem Grundstück insoweit nicht verbieten, als  

1. auf dem Grundstück eine durch ein Recht gesicherte 
Leitung oder Anlage auch für die Errichtung, den Be-
trieb und die Erneuerung einer Telekommunikationsli-
nie genutzt und hierdurch die Nutzbarkeit des Grund-
stücks nicht dauerhaft zusätzlich eingeschränkt wird 
oder  

2. das Grundstück durch die Benutzung nicht oder nur 
unwesentlich beeinträchtigt wird.  

(2) Hat der Grundstückseigentümer eine Einwirkung nach 
Absatz 1 zu dulden, so kann er von dem Betreiber der Tele-
kommunikationslinie oder dem Eigentümer des Leitungsnetzes 
einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn durch 
die Errichtung, die Erneuerung oder durch Wartungs-, Repara-
tur- oder vergleichbare, mit dem Betrieb der Telekommunikati-
onslinie unmittelbar zusammenhängende Maßnahmen eine 
Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das 
zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird. Für eine erweiterte 
Nutzung zu Zwecken der Telekommunikation kann darüber 
hinaus ein einmaliger Ausgleich in Geld verlangt werden, sofern 
bisher keine Leitungswege vorhanden waren, die zu Zwecken 
der Telekommunikation genutzt werden konnten. Wird das 
Grundstück oder sein Zubehör durch die Ausübung der aus 
dieser Vorschrift folgenden Rechte beschädigt, hat der Betreiber 
oder der Eigentümer des Leitungsnetzes auf seine Kosten den 
Schaden zu beseitigen. § 840 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs findet Anwendung.  

§ 77 Ersatzansprüche 
Die Verjährung der auf den § § 70 bis 76 beruhenden Ansprü-

che richtet sich nach den Regelungen über die regelmäßige 
Verjährung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.  

Teil 6: Universaldienst 
§ 78 Universaldienstleistungen 

(1) Universaldienstleistungen sind ein Mindestangebot an 
Diensten für die Öffentlichkeit, für die eine bestimmte Qualität 
festgelegt ist und zu denen alle Endnutzer unabhängig von ihrem 

Wohn- oder Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis Zu-
gang haben müssen und deren Erbringung für die Öffentlichkeit 
als Grundversorgung unabdingbar geworden ist.  

(2) Als Universaldienstleistungen werden bestimmt:  
1. der Anschluss an ein öffentliches Telefonnetz an einem 

festen Standort und der Zugang zu öffentlichen Tele-
fondiensten an einem festen Standort mit - soweit tech-
nisch möglich - den Dienstemerkmalen Anklopfen, An-
rufweiterschaltung und Rückfrage/Makeln,  

2. die Verfügbarkeit mindestens eines von der Bundes-
netzagentur gebilligten gedruckten öffentlichen Teil-
nehmerverzeichnisses (§ 104), das dem allgemeinen 
Bedarf entspricht und regelmäßig mindestens einmal 
jährlich aktualisiert wird,  

3. die Verfügbarkeit mindestens eines umfassenden, öf-
fentlichen Telefonauskunftsdienstes, auch für Nutzer 
öffentlicher Münz- und Kartentelefone, einschließ- lich 
der Netzkennzahlen von Teilnehmern und ausländischer 
Anschlussinhaber, soweit die Teilnehmerdaten zur Ver-
fügung stehen und unter Berücksichtigung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften,  

4. die flächendeckende Bereitstellung von öffentlichen 
Münz- oder Kartentelefonen an allgemeinen und jeder-
zeit für jedermann zugänglichen Standorten entspre-
chend dem allgemeinen Bedarf; die öffentlichen Tele-
fonstellen sind in betriebsbereitem Zustand zu halten, 
und  

5. die Möglichkeit, von allen öffentlichen Münz- oder 
Kartentelefonen unentgeltlich und ohne Verwendung 
eines Zahlungsmittels Notrufe durch einfache Handha-
bung mit der Nummer 112 und den nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 fest-
gelegten nationalen Notrufnummern durchzuführen.  

(3) Unternehmen, die Universaldienstleistungen nach Absatz 2 
Nr. 2 und 3 erbringen, haben bei der Verarbeitung der ihnen von 
anderen Unternehmen bereitgestellten Informationen den Grund-
satz der Nichtdiskriminierung zu beachten.  

(4) Nach Anhörung des Universaldienstverpflichteten kann die 
Bundesnetzagentur den allgemeinen Bedarf der Universaldienst-
leistungen nach Absatz 2 hinsichtlich der Bedürfnisse der End-
nutzer feststellen, insbesondere hinsichtlich der geographischen 
Versorgung, der Zahl der Telefone, der Zugänglichkeit und der 
Dienstequalität. Zur Sicherstellung des Dienstes sowie der 
Dienstemerkmale ist die Bundesnetzagentur befugt, den Unter-
nehmen Verpflichtungen aufzuerlegen. Die Bundesnetzagentur 
kann von solchen Verpflichtungen für Teile oder das gesamte 
Hoheitsgebiet absehen, wenn eine Anhörung der betroffenen 
Kreise ergibt, dass diese Dienstemerkmale oder vergleichbare 
Dienste als weithin verfügbar erachtet werden.  

§ 79 Erschwinglichkeit der Entgelte 
(1) Der Preis für die Universaldienstleistung nach § 78 Abs. 2 

Nr. 1 gilt als erschwinglich, wenn er den realen Preis der Tele-
fondienstleistungen nicht übersteigt, die von einem Privathaus-
halt außerhalb von Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern 
zum 1. Januar 1998 durchschnittlich nachgefragt wurden. Dabei 
werden die zu diesem Zeitpunkt erzielten Leistungsqualitäten 
einschließlich der Lieferfristen und die bis zum 31. Dezember 
des jeweiligen Vor-Vorjahres festgestellte Produktivitätsfort-
schrittsrate berücksichtigt.  

(2) Universaldienstleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 
gelten als erschwinglich, wenn die Entgelte den Maßstäben des § 
28 entsprechen.  

§ 80 Verpflichtung zur Erbringung des Universal-
dienstes 

Wird eine Universaldienstleistung nach § 78 durch den Markt 
nicht ausreichend und angemessen erbracht oder ist zu besorgen, 
dass eine solche Versorgung nicht gewährleistet sein wird, ist 
jeder Anbieter, der auf dem jeweiligen sachlich relevanten Markt 
tätig ist und einen Anteil von mindestens 4 Prozent des Gesamt-
umsatzes dieses Marktes im Geltungsbereich dieses Gesetzes auf 
sich vereint oder auf dem räumlich relevanten Markt über eine 
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beträchtliche Marktmacht verfügt, verpflichtet, dazu beizutra-
gen, dass der Universaldienst erbracht werden kann. Die Ver-
pflichtung nach Satz 1 ist nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieses Abschnitts zu erfüllen.  

§ 81 Auferlegung von Universaldienstverpflichtungen 
(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht die Feststellung, auf 

welchem sachlich und räumlich relevanten Markt oder an wel-
chem Ort eine Universaldienstleistung nach § 78 Abs. 2 nicht 
angemessen oder ausreichend erbracht wird oder zu besorgen ist, 
dass eine solche Versorgung nicht gewährleistet sein wird. Sie 
kündigt an, nach den Vorschriften der § § 81 bis 87 vorzugehen, 
sofern sich kein Unternehmen innerhalb von einem Monat nach 
Bekanntgabe dieser Veröffentlichung bereit erklärt, diese Uni-
versaldienstleistung ohne Ausgleich nach § 82 zu erbringen.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann nach Anhörung der in Be-
tracht kommenden Unternehmen entscheiden, ob und inwieweit 
sie eines oder mehrere dieser Unternehmen verpflichten will, die 
Universaldienstleistung zu erbringen. Eine solche Verpflichtung 
darf die verpflichteten Unternehmen im Verhältnis zu den ande-
ren Unternehmen nicht unbillig benachteiligen.  

(3) Macht ein Unternehmen, das nach Absatz 2 zur Erbringung 
einer Universaldienstleistung verpflichtet werden soll, glaubhaft, 
dass es im Falle der Verpflichtung einen Ausgleich nach § 82 
verlangen kann, schreibt die Bundesnetzagentur anstelle der 
Entscheidung, einen oder mehrere Unternehmen zu verpflichten, 
die Universaldienstleistung aus und vergibt sie an denjenigen 
Bewerber, der sich als geeignet erweist und den geringsten 
finanziellen Ausgleich dafür verlangt, die Universaldienstleis-
tung nach Maßgabe der in den Vorschriften dieses Gesetzes 
festgelegten Bedingungen zu erbringen. Die Bundesnetzagentur 
kann unter Berücksichtigung der Kriterien des Satzes 1 ver-
schiedene Unternehmen oder Unternehmensgruppen für die 
Erbringung verschiedener Bestandteile des Universaldienstes 
sowie zur Versorgung verschiedener Teile des Bundesgebietes 
verpflichten.  

(4) Vor der Ausschreibung der Universaldienstleistung hat die 
Bundesnetzagentur festzulegen, nach welchen Kriterien die 
erforderliche Eignung des Universaldienstleisters bewertet wird. 
Sie hat ferner die Regeln für die Durchführung des Ausschrei-
bungsverfahrens im Einzelnen festzulegen; diese müssen objek-
tiv, nachvollziehbar und diskriminierungsfrei sein.  

(5) Wird durch das Ausschreibungsverfahren kein geeigneter 
Bewerber ermittelt, verpflichtet die Bundesnetzagentur das nach 
Absatz 2 ermittelte Unternehmen, die Universaldienstleistung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes zu erbringen.  

§ 82 Ausgleich für Universaldienstleistungen 
(1) Wird ein Unternehmen nach § 81 Abs. 3 verpflichtet, eine 

Universaldienstleistung zu erbringen, gewährt die Bundesnetz-
agentur den im Ausschreibungsverfahren anerkannten finanziel-
len Ausgleich für die Erbringung der Universaldienstleistung.  

(2) Wird ein Unternehmen nach § 81 Abs. 5 verpflichtet, eine 
Universaldienstleistung zu erbringen, ermittelt die Bundesnetz-
agentur den zu leistenden Ausgleich für die Bereitstellung des 
Universaldienstes aus der Differenz der Kosten eines verpflich-
teten Unternehmens für den Betrieb ohne Universaldienstver-
pflichtung und den Kosten für den Betrieb unter Einhaltung der 
Universaldienstverpflichtung. Außerdem sind Vorteile und 
Erträge des Universaldienstbetreibers, einschließlich immateriel-
ler Vorteile, zu berücksichtigen.  

(3) Die Bundesnetzagentur stellt fest, ob die ermittelten Kosten 
eine unzumutbare Belastung darstellen. In diesem Fall gewährt 
die Bundesnetzagentur dem Unternehmen auf Antrag den be-
rechneten finanziellen Ausgleich.  

(4) Zur Berechnung des Ausgleichs kann die Bundesnetzagen-
tur die erforderlichen Unterlagen von dem universaldienstver-
pflichteten Unternehmen fordern. Die eingereichten Unterlagen 
sind von der Bundesnetzagentur insbesondere auf die Notwen-
digkeit zur Leistungsbereitstellung zu prüfen. Die Ergebnisse der 
Kostenberechnung wie auch der Prüfung sind, unter Berücksich-
tigung der Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
der betroffenen Unternehmen, zu veröffentlichen.  

(5) Der Ausgleich wird nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem ein Defizit bei der Erbringung der Universaldienstleistung 
entsteht, gewährt.  

§ 83 Universaldienstleistungsabgabe 
(1) Gewährt die Bundesnetzagentur einen Ausgleich nach § 82 

für die Erbringung einer Universaldienstleistung, trägt jedes 
Unternehmen, das zur Erbringung des Universaldienstes nach § 
80 verpflichtet ist, zu diesem Ausgleich durch eine Universal-
dienstleistungsabgabe bei. Der Anteil bemisst sich nach dem 
Verhältnis des Umsatzes des jeweiligen Unternehmens zu der 
Summe des Umsatzes aller auf dem sachlich relevanten Markt 
nach Satz 1 Verpflichteten. Kann von einem abgabenpflichtigen 
Unternehmen die auf ihn entfallende Abgabe nicht erlangt 
werden, so ist der Ausfall von den übrigen Verpflichteten nach 
dem Verhältnis ihrer Anteile zueinander zu leisten.  

(2) Nach Ablauf des Kalenderjahres, für das ein Ausgleich 
nach § 82 Abs. 1 oder 3 gewährt wird, setzt die Bundesnetzagen-
tur die Höhe des Ausgleichs sowie die Anteile der zu diesem 
Ausgleich beitragenden Unternehmen fest und teilt dies den 
betroffenen Unternehmen mit. Die Höhe des Ausgleichs ergibt 
sich aus dem von der Bundesnetzagentur errechneten Aus-
gleichsbetrag zuzüglich einer marktüblichen Verzinsung. Die 
Verzinsung beginnt mit dem Tag, der dem Ablauf des in Satz 1 
genannten Kalenderjahres folgt.  

(3) Die zum Ausgleich nach Absatz 1 beitragenden Unterneh-
men sind verpflichtet, die von der Bundesnetzagentur festgesetz-
ten auf sie entfallenden Anteile innerhalb eines Monats ab 
Zugang des Festsetzungsbescheides an die Bundesnetzagentur 
zu entrichten.  

(4) Ist ein zum Ausgleich verpflichtetes Unternehmen mit der 
Zahlung der Abgabe mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt 
die Bundesnetzagentur einen Feststellungsbescheid über die 
rückständigen Beträge der Abgabe und betreibt die Einziehung.  

§ 84 Verfügbarkeit, Entbündelung und Qualität von 
Universaldienstleistungen 

(1) Soweit Unternehmen Universaldienstleistungen erbringen, 
haben Endnutzer im Rahmen der Gesetze und der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einen Anspruch darauf, dass diese Leis-
tungen erbracht werden.  

(2) Soweit Unternehmen Universaldienstleistungen erbringen, 
haben sie Leistungen so anzubieten, dass Endnutzer nicht für 
Einrichtungen oder Dienste zu zahlen haben, die nicht notwen-
dig oder für den beantragten Dienst nicht erforderlich sind.  

(3) Soweit Unternehmen Universaldienstleistungen erbringen, 
haben sie der Bundesnetzagentur auf Anfrage angemessene und 
aktuelle Informationen über ihre Leistungen bei der Bereitstel-
lung des Universaldienstes mitzuteilen und zu veröffentlichen. 
Dabei werden die Parameter, Definitionen und Messverfahren 
für die Dienstqualität zugrunde gelegt, die in Anhang III der 
Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. März 2002 über den Universaldienst und Nutzer-
rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten 
(Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108, S. 51) dargelegt sind.  

§ 85 Leistungseinstellungen 
(1) Ein Unternehmen, das nach § 81 zur Erbringung von Uni-

versaldienstleistungen verpflichtet ist oder das Leistungen nach 
§ 150 Abs. 9 erbringt, darf diese Leistungen nur vorübergehend 
auf Grund grundlegender, in Übereinstimmung mit dem Recht 
der Europäischen Union stehender Anforderungen einstellen und 
beschränken. Es hat auf die Belange der Endnutzer Rücksicht zu 
nehmen und die Leistungseinstellungen oder -beschränkungen 
im Rahmen der technischen Möglichkeiten auf den betroffenen 
Dienst zu beschränken.  

(2) Grundlegende Anforderungen, die eine Beschränkung von 
Universaldienstleistungen rechtfertigen, sind  

1. die Sicherheit des Netzbetriebes,  
2. die Aufrechterhaltung der Netzintegrität, insbesondere 

die Vermeidung schwerwiegender Störungen des Net-
zes, der Software oder gespeicherter Daten,  

3. die Interoperabilität der Dienste und  
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4. der Datenschutz  

§ 86 Sicherheitsleistungen 
(1) Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffent-

lichkeit, die nach § 81 zur Erbringung von Universaldienstleis-
tungen verpflichtet sind oder das Unternehmen, das Leistungen 
nach § 150 Abs. 9 erbringt, sind berechtigt, Universaldienstleis-
tungen an den Endnutzer von einer Sicherheitsleistung in ange-
messener Höhe abhängig zu machen, wenn Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass der Endnutzer seinen vertraglichen 
Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die 
Sicherheitsleistung kann durch Bürgschaftserklärung eines im 
Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Kreditinstituts 
erfolgen. Der Anbieter ist berechtigt, die Sicherheitsleistung auf 
eine solche Bürgschaftserklärung und die Hinterlegung von Geld 
zu beschränken. Die Sicherheitsleistung ist unverzüglich zurück-
zugeben oder zu verrechnen, sobald die Voraussetzungen für die 
Erbringung weggefallen sind.  

(2) Als angemessen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist in der 
Regel ein Betrag in Höhe des Bereitstellungspreises zuzüglich 
des sechsfachen Grundpreises anzusehen. Eine Anforderung 
höherer Beiträge ist gegenüber dem Endnutzer anhand der 
Umstände seines Einzelfalles zu begründen.  

§ 87 Umsatzmeldungen 
(1) Ist eine Universaldienstleistung nach § 81 Abs. 3 oder 5 

auferlegt, haben alle Unternehmen, die in dem jeweiligen sach-
lich relevanten Markt der betreffenden Telekommunikations-
dienste tätig sind, der Bundesnetzagentur ihre Umsätze auf 
diesem Markt jeweils auf Verlangen jährlich mitzuteilen. Ande-
renfalls kann die Bundesnetzagentur eine Schätzung vornehmen.  

(2) Bei der Ermittlung der Umsätze nach Absatz 1 gelten § 36 
Abs. 2 und § 38 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen entsprechend.  

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht unter Berücksichti-
gung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen der betroffenen 
Unternehmen jährlich einen Bericht, in dem die berechneten 
Kosten der Universaldienstverpflichtung und die Beiträge aller 
Unternehmen aufgeführt sind und in dem die etwaigen Markt-
vorteile des benannten Unternehmens dargelegt werden.  

Teil 7: Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, 
Öffentliche Sicherheit 
Abschnitt 1: Fernmeldegeheimnis 
§ 88 Fernmeldegeheimnis 

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Tele-
kommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die 
Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang 
beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich 
auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversu-
che.  

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder 
Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur Geheimhaltung 
besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie 
begründet worden ist.  

(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder 
anderen über das für die geschäftsmäßige Erbringung der Tele-
kommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer techni-
schen Systeme erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt 
oder den näheren Umständen der Telekommunikation zu ver-
schaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fern-
meldegeheimnis unterliegen, nur für den in Satz 1 genannten 
Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für 
andere Zwecke, insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur 
zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche 
Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Tele-
kommunikationsvorgänge bezieht. Die Anzeigepflicht nach § 
138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang.  

(4) Befindet sich die Telekommunikationsanlage an Bord eines 
Fahrzeugs für Seefahrt oder Luftfahrt, so besteht die Pflicht zur 

Wahrung des Geheimnisses nicht gegenüber der Person, die das 
Fahrzeug führt oder gegenüber ihrer Stellvertretung.  

§ 89 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betrei-
ber von Empfangsanlagen 

Mit einer Funkanlage dürfen nur Nachrichten, die für den 
Betreiber der Funkanlage, Funkamateure im Sinne des Gesetzes 
über den Amateurfunk vom 23. Juni 1997 (BGBl. I S. 1494), die 
Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt 
sind, abgehört werden. Der Inhalt anderer als in Satz 1 genannter 
Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch 
wenn der Empfang unbeabsichtigt geschieht, auch von Personen, 
für die eine Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach § 88 
besteht, anderen nicht mitgeteilt werden. § 88 Abs. 4 gilt ent-
sprechend. Das Abhören und die Weitergabe von Nachrichten 
auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung bleiben unbe-
rührt.  

§ 90 Missbrauch von Sendeanlagen 
(1) Es ist verboten, Sendeanlagen zu besitzen, herzustellen, zu 

vertreiben, einzuführen oder sonst in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu verbringen, die ihrer Form nach einen anderen 
Gegenstand vortäuschen oder die mit Gegenständen des tägli-
chen Gebrauchs verkleidet sind und auf Grund dieser Umstände 
in besonderer Weise geeignet sind, das nicht öffentlich gespro-
chene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören 
oder das Bild eines anderen von diesem unbemerkt aufzuneh-
men. Das Verbot, solche Sendeanlagen zu besitzen, gilt nicht für 
denjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sende-
anlage  

1. als Organ, als Mitglied eines Organs, als gesetzlicher 
Vertreter oder als vertretungsberechtigter Gesellschafter 
eines Berechtigten nach Absatz 2 erlangt,  

2. von einem anderen oder für einen anderen Berechtigten 
nach Absatz 2 erlangt, sofern und solange er die Wei-
sungen des anderen über die Ausübung der tatsächli-
chen Gewalt über die Sendeanlage auf Grund eines 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses zu befolgen hat oder 
die tatsächliche Gewalt auf Grund gerichtlichen oder 
behördlichen Auftrags ausübt,  

3. als Gerichtsvollzieher oder Vollzugsbeamter in einem 
Vollstreckungsverfahren erwirbt,  

4. von einem Berechtigten nach Absatz 2 vorübergehend 
zum Zwecke der sicheren Verwahrung oder der nicht 
gewerbsmäßigen Beförderung zu einem Berechtigten 
erlangt,  

5. lediglich zur gewerbsmäßigen Beförderung oder ge-
werbsmäßigen Lagerung erlangt,  

6. durch Fund erlangt, sofern er die Anlage unverzüglich 
dem Verlierer, dem Eigentümer, einem sonstigen Er-
werbsberechtigten oder der für die Entgegennahme der 
Fundanzeige zuständigen Stelle abliefert,  

7. von Todes wegen erwirbt, sofern er die Sendeanlage 
unverzüglich einem Berechtigten überlässt oder sie für 
dauernd unbrauchbar macht,  

8. erlangt, die durch Entfernen eines wesentlichen Bauteils 
dauernd unbrauchbar gemacht worden ist, sofern er den 
Erwerb unverzüglich der Bundesnetzagentur schriftlich 
anzeigt, dabei seine Personalien, die Art der Anlage, de-
ren Hersteller- oder Warenzeichen und, wenn die Anla-
ge eine Herstellungsnummer hat, auch diese angibt so-
wie glaubhaft macht, dass er die Anlage ausschließlich 
zu Sammlerzwecken erworben hat.  

(2) Die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden 
lassen Ausnahmen zu, wenn es im öffentlichen Interesse, insbe-
sondere aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, erforderlich ist. 
Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, soweit das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Ausfuhr der Sendeanlagen 
genehmigt hat.  

(3) Es ist verboten, öffentlich oder in Mitteilungen, die für 
einen größeren Personenkreis bestimmt sind, für Sendeanlagen 
mit dem Hinweis zu werben, dass die Anlagen geeignet sind, das 
nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem 
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unbemerkt abzuhören oder dessen Bild von diesem unbemerkt 
aufzunehmen.  

Abschnitt 2: Datenschutz 
§ 91 Anwendungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt regelt den Schutz personenbezogener 
Daten der Teilnehmer und Nutzer von Telekommunikation bei 
der Erhebung und Verwendung dieser Daten durch Unternehmen 
und Personen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste 
erbringen oder an deren Erbringung mitwirken. Dem Fernmel-
degeheimnis unterliegende Einzelangaben über Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren juristischen Person oder 
Personengesellschaft, sofern sie mit der Fähigkeit ausgestattet 
ist, Rechte zu erwerben oder Verbindlichkeiten einzugehen, 
stehen den personenbezogenen Daten gleich.  

(2) Für geschlossene Benutzergruppen öffentlicher Stellen der 
Länder gilt dieser Abschnitt mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
des Bundesdatenschutzgesetzes die jeweiligen Landesdaten-
schutzgesetze treten.  

§ 92 Datenübermittlung an ausländische nicht öffent-
liche Stellen 

An ausländische nicht öffentliche Stellen dürfen Diensteanbie-
ter personenbezogene Daten nach Maßgabe des Bundesdaten-
schutzgesetzes nur übermitteln, soweit es für die Erbringung von 
Telekommunikationsdiensten, für die Erstellung oder Versen-
dung von Rechnungen oder für die Missbrauchsbekämpfung 
erforderlich ist.  

§ 93 Informationspflichten 
(1) Diensteanbieter haben ihre Teilnehmer bei Vertragsab-

schluss über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten so zu unterrichten, dass 
die Teilnehmer in allgemein verständlicher Form Kenntnis von 
den grundlegenden Verarbeitungstatbeständen der Daten erhal-
ten. Dabei sind die Teilnehmer auch auf die zulässigen Wahl- 
und Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Nutzer sind 
vom Diensteanbieter durch allgemein zugängliche Informationen 
über die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 
zu unterrichten. Das Auskunftsrecht nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz bleibt davon unberührt. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 hat der Diensteanbieter in den 
Fällen, in denen ein besonderes Risiko der Verletzung der Netz-
sicherheit besteht, die Teilnehmer über dieses Risiko und, wenn 
das Risiko außerhalb des Anwendungsbereichs der vom 
Diensteanbieter zu treffenden Maßnahme liegt, über mögliche 
Abhilfen, einschließlich der für sie voraussichtlich entstehenden 
Kosten, zu unterrichten.  

§ 94 Einwilligung im elektronischen Verfahren 
Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden, wenn 

der Diensteanbieter sicherstellt, dass  
1. der Teilnehmer oder Nutzer seine Einwilligung bewusst 

und eindeutig erteilt hat,  
2. die Einwilligung protokolliert wird,  
3. der Teilnehmer oder Nutzer den Inhalt der Einwilligung 

jederzeit abrufen kann und  
4. der Teilnehmer oder Nutzer die Einwilligung jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

§ 95 Vertragsverhältnisse 
(1) Der Diensteanbieter darf Bestandsdaten erheben und ver-

wenden, soweit dieses zur Erreichung des in § 3 Nr. 3 genannten 
Zweckes erforderlich ist. Im Rahmen eines Vertragsverhältnisses 
mit einem anderen Diensteanbieter darf der Diensteanbieter 
Bestandsdaten seiner Teilnehmer und der Teilnehmer des ande-
ren Dienste- anbieters erheben und verwenden, soweit dies zur 
Erfüllung des Vertrages zwischen den Diensteanbietern erforder-
lich ist. Eine Übermittlung der Bestandsdaten an Dritte erfolgt, 
soweit nicht dieser Teil oder ein anderes Gesetz sie zulässt, nur 
mit Einwilligung des Teilnehmers.  

(2) Der Diensteanbieter darf die Bestandsdaten der in Absatz 1 
Satz 2 genannten Teilnehmer zur Beratung der Teilnehmer, zur 
Werbung für eigene Angebote und zur Marktforschung nur 
verwenden, soweit dies für diese Zwecke erforderlich ist und der 
Teilnehmer eingewilligt hat. Ein Diensteanbieter, der im Rah-
men einer bestehenden Kundenbeziehung rechtmäßig Kenntnis 
von der Rufnummer oder der Postadresse, auch der elektroni-
schen, eines Teilnehmers erhalten hat, darf diese für die Versen-
dung von Text- oder Bildmitteilungen an ein Telefon oder an 
eine Postadresse zu den in Satz 1 genannten Zwecken verwen-
den, es sei denn, dass der Teilnehmer einer solchen Verwendung 
widersprochen hat. Die Verwendung der Rufnummer oder 
Adresse nach Satz 2 ist nur zulässig, wenn der Teilnehmer bei 
der Erhebung oder der erstmaligen Speicherung der Rufnummer 
oder Adresse und bei jeder Versendung einer Nachricht an diese 
Rufnummer oder Adresse zu einem der in Satz 1 genannten 
Zwecke deutlich sichtbar und gut lesbar darauf hingewiesen 
wird, dass er der Versendung weiterer Nachrichten jederzeit 
schriftlich oder elektronisch widersprechen kann.  

(3) Endet das Vertragsverhältnis, sind die Bestandsdaten vom 
Diensteanbieter mit Ablauf des auf die Beendigung folgenden 
Kalenderjahres zu löschen. § 35 Abs. 3 des Bundesdatenschutz-
gesetzes gilt entsprechend.  

(4) Der Diensteanbieter kann im Zusammenhang mit dem Be-
gründen und dem Ändern des Vertragsverhältnisses sowie dem 
Erbringen von Telekommunikationsdiensten die Vorlage eines 
amtlichen Ausweises verlangen, wenn dies zur Überprüfung der 
Angaben des Teilnehmers erforderlich ist. Er kann von dem 
Ausweis eine Kopie erstellen. Die Kopie ist vom Diensteanbieter 
unverzüglich nach Feststellung der für den Vertragsabschluss 
erforderlichen Angaben des Teilnehmers zu vernichten. Andere 
als die nach Absatz 1 zulässigen Daten darf der Diensteanbieter 
dabei nicht verwenden.  

(5) Die Erbringung von Telekommunikationsdiensten darf 
nicht von einer Einwilligung des Teilnehmers in eine Verwen-
dung seiner Daten für andere Zwecke abhängig gemacht werden, 
wenn dem Teilnehmer ein anderer Zugang zu diesen Telekom-
munikationsdiensten nicht oder in nicht zumutbarer Weise 
möglich ist.  

§ 96 Verkehrsdaten 
(1) Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erheben 

und verwenden, soweit dies für die in diesem Abschnitt genann-
ten Zwecke erforderlich ist:  

1. die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse 
oder der Endeinrichtung, personenbezogene Berechti-
gungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten 
auch die Kartennummer, bei mobilen Anschlüssen auch 
die Standortdaten,  

2. den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung 
nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon 
abhängen, die übermittelten Datenmengen,  

3. den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekom-
munikationsdienst,  

4. die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ih-
ren Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit und, 
soweit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten 
Datenmengen,  

5. sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Te-
lekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung not-
wendige Verkehrsdaten.  

(2) Die gespeicherten Verkehrsdaten dürfen über das Ende der 
Verbindung hinaus nur verwendet werden, soweit sie zum 
Aufbau weiterer Verbindungen oder für die in den § § 97, 99, 
100 und 101 genannten oder für die durch andere gesetzliche 
Vorschriften begründeten Zwecke erforderlich sind. Im Übrigen 
sind Verkehrsdaten vom Diensteanbieter nach Beendigung der 
Verbindung unverzüglich zu löschen.  

(3) Der Diensteanbieter darf teilnehmerbezogene Verkehrsda-
ten, die vom Anbieter eines Telekommunikationsdienstes für die 
Öffentlichkeit verwendet werden, zum Zwecke der Vermarktung 
von Telekommunikationsdiensten, zur bedarfsgerechten Gestal-
tung von Telekommunikationsdiensten oder zur Bereitstellung 
von Diensten mit Zusatznutzen im dazu erforderlichen Zeitraum 
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nur verwenden, sofern der Betroffene in diese Verwendung 
eingewilligt hat. Die Daten der Angerufenen sind unverzüglich 
zu anonymisieren. Eine zielnummernbezogene Verwendung der 
Verkehrsdaten durch den Diensteanbieter zu den in Satz 1 
genannten Zwecken ist nur mit Einwilligung der Angerufenen 
zulässig. Hierbei sind die Daten der Anrufenden unverzüglich zu 
anonymisieren.  

(4) Bei der Einholung der Einwilligung ist dem Teilnehmer 
mitzuteilen, welche Datenarten für die in Absatz 3 Satz 1 ge-
nannten Zwecke verarbeitet werden sollen und wie lange sie 
gespeichert werden sollen. Außerdem ist der Teilnehmer darauf 
hinzuweisen, dass er die Einwilligung jederzeit widerrufen kann.  

§ 97 Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung 
(1) Diensteanbieter dürfen die in § 96 Abs. 1 aufgeführten 

Verkehrsdaten verwenden, soweit die Daten zur Ermittlung des 
Entgelts und zur Abrechnung mit ihren Teilnehmern benötigt 
werden. Erbringt ein Diensteanbieter seine Dienste über ein 
öffentliches Telefonnetz eines fremden Betreibers, darf der 
Betreiber des öffentlichen Telefonnetzes dem Diensteanbieter 
die für die Erbringung von dessen Diensten erhobenen Ver-
kehrsdaten übermitteln. Hat der Diensteanbieter mit einem 
Dritten einen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlossen, 
so darf er dem Dritten die in Absatz 2 genannten Daten übermit-
teln, soweit es zum Einzug des Entgelts und der Erstellung einer 
detaillierten Rechnung erforderlich ist. Der Dritte ist vertraglich 
zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nach § 88 und des 
Datenschutzes nach den § § 93 und 95 bis 97, 99 und 100 zu 
verpflichten. § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unbe-
rührt.  

(2) Der Diensteanbieter darf zur ordnungsgemäßen Ermittlung 
und Abrechnung der Entgelte für Telekommunikationsdienste 
und zum Nachweis der Richtigkeit derselben folgende personen-
bezogene Daten nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 erheben und 
verwenden:  

1. die Verkehrsdaten nach § 96 Abs  
2. die Anschrift des Teilnehmers oder Rechnungsempfän-

gers, die Art des Anschlusses, die Zahl der im Abrech-
nungszeitraum einer planmäßigen Entgeltabrechnung 
insgesamt aufgekommenen Entgelteinheiten, die über-
mittelten Datenmengen, das insgesamt zu entrichtende 
Entgelt,  

3. sonstige für die Entgeltabrechnung erhebliche Umstän-
de wie Vorschusszahlungen, Zahlungen mit Buchungs-
datum, Zahlungsrückstände, Mahnungen, durchgeführte 
und aufgehobene Anschlusssperren, eingereichte und 
bearbeitete Reklamationen, beantragte und genehmigte 
Stundungen, Ratenzahlungen und Sicherheitsleistungen.  

(3) Der Diensteanbieter hat nach Beendigung der Verbindung 
aus den Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 unver-
züglich die für die Berechnung des Entgelts erforderlichen Daten 
zu ermitteln. Nicht erforderliche Daten sind unverzüglich zu 
löschen. Die Verkehrsdaten dürfen - vorbehaltlich des Absatzes 
4 Satz 1 Nr. 2 - höchstens sechs Monate nach Versendung der 
Rechnung gespeichert werden. Hat der Teilnehmer gegen die 
Höhe der in Rechnung gestellten Verbindungsentgelte vor 
Ablauf der Frist nach Satz 3 Einwendungen erhoben, dürfen die 
Verkehrsdaten gespeichert werden, bis die Einwendungen 
abschließend geklärt sind.  

(4) Nach Wahl des Teilnehmers hat der rechnungsstellende 
Diensteanbieter die Zielnummer  

1. vollständig oder unter Kürzung um die letzten drei Zif-
fern zu speichern oder  

2. mit Versendung der Rechnung an den Teilnehmer voll-
ständig zu löschen.  

Der Teilnehmer ist auf sein Wahlrecht hinzuweisen; macht er 
von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, ist die Zielnummer 
ungekürzt zu speichern. Soweit ein Teilnehmer zur vollständigen 
oder teilweisen Übernahme der Entgelte für bei seinem An-
schluss ankommende Verbindungen verpflichtet ist, dürfen ihm 
die Rufnummern der Anschlüsse, von denen die Anrufe ausge-
gangen sind, nur gekürzt übermittelt werden. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht für Diensteanbieter, die ihre Dienste nur den Teil-
nehmern geschlossener Benutzergruppen anbieten.  

(5) Soweit es für die Abrechnung des Diensteanbieters mit 
anderen Diensteanbietern oder mit deren Teilnehmern sowie 
anderer Diensteanbieter mit ihren Teilnehmern erforderlich ist, 
darf der Diensteanbieter Verkehrsdaten verwenden.  

(6) Zieht der Diensteanbieter mit der Rechnung Entgelte für 
Leistungen eines Dritten ein, die dieser im Zusammenhang mit 
der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erbracht hat, 
so darf er dem Dritten Bestands- und Verkehrsdaten übermitteln, 
soweit diese im Einzelfall für die Durchsetzung der Forderungen 
des Dritten gegenüber seinem Teilnehmer erforderlich sind.  

§ 98 Standortdaten 
(1) Standortdaten, die in Bezug auf die Nutzer von öffentlichen 

Telekommunikationsnetzen oder Telekommunikationsdiensten 
für die Öffentlichkeit verwendet werden, dürfen nur im zur 
Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen erforderlichen 
Maß und innerhalb des dafür erforderlichen Zeitraums verarbei-
tet werden, wenn sie anonymisiert wurden oder wenn der Teil-
nehmer seine Einwilligung erteilt hat. Der Teilnehmer muss 
Mitbenutzer über eine erteilte Einwilligung unterrichten. Eine 
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

(2) Haben die Teilnehmer ihre Einwilligung zur Verarbeitung 
von Standortdaten gegeben, müssen sie auch weiterhin die 
Möglichkeit haben, die Verarbeitung solcher Daten für jede 
Verbindung zum Netz oder für jede Übertragung einer Nachricht 
auf einfache Weise und unentgeltlich zeitweise zu untersagen.  

(3) Bei Verbindungen zu Anschlüssen mit der Rufnummer 
112, den in der Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 festgeleg-
ten Rufnummern oder der Rufnummer 124 124, hat der 
Diensteanbieter sicherzustellen, dass nicht im Einzelfall oder 
dauernd die Übermittlung von Standortdaten ausgeschlossen 
wird.  

(4) Die Verarbeitung von Standortdaten nach den Absätzen 1 
und 2 muss auf das für die Bereitstellung des Dienstes mit 
Zusatznutzen erforderliche Maß sowie auf Personen beschränkt 
werden, die im Auftrag des Betreibers des öffentlichen Tele-
kommunikationsnetzes oder öffentlich zugänglichen Telekom-
munikationsdienstes oder des Dritten, der den Dienst mit Zu-
satznutzen anbietet, handeln. 

§ 99 Einzelverbindungsnachweis 
(1) Dem Teilnehmer sind die nach § 97 Abs. 3 Satz 3 und 4 

und Abs. 4 bis zur Versendung der Rechnung gespeicherten 
Daten derjenigen Verbindungen, für die er entgeltpflichtig ist, 
nur dann mitzuteilen, wenn er vor dem maßgeblichen Abrech-
nungszeitraum in Textform einen Einzelverbindungsnachweis 
verlangt hat; auf Wunsch dürfen ihm auch die Daten pauschal 
abgegoltener Verbindungen mitgeteilt werden. Bei Anschlüssen 
im Haushalt ist die Mitteilung nur zulässig, wenn der Teilneh-
mer in Textform erklärt hat, dass er alle zum Haushalt gehören-
den Mitbenutzer des Anschlusses darüber informiert hat und 
künftige Mitbenutzer unverzüglich darüber informieren wird, 
dass ihm die Verkehrsdaten zur Erteilung des Nachweises be-
kannt gegeben werden. Bei Anschlüssen in Betrieben und Be-
hörden ist die Mitteilung nur zulässig, wenn der Teilnehmer in 
Textform erklärt hat, dass die Mitarbeiter informiert worden sind 
und künftige Mitarbeiter unverzüglich informiert werden und 
dass der Betriebsrat oder die Personalvertretung entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften beteiligt worden ist oder eine 
solche Beteiligung nicht erforderlich ist. Soweit die öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften für ihren Bereich eigene 
Mitarbeitervertreterregelungen erlassen haben, findet Satz 3 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des Betriebsrates 
oder der Personalvertretung die jeweilige Mitarbeitervertretung 
tritt. Dem Teilnehmer dürfen darüber hinaus die nach § 97 Abs. 
3 Satz 3 und 4 und Abs. 4 nach dem Versand der Rechnung 
gespeicherten Daten mitgeteilt werden, wenn er Einwendungen 
gegen die Höhe der Verbindungsentgelte erhoben hat. Soweit ein 
Teilnehmer zur vollständigen oder teilweisen Übernahme der 
Entgelte für Verbindungen verpflichtet ist, die bei seinem An-
schluss ankommen, dürfen ihm in dem für ihn bestimmten 
Einzelverbindungsnachweis die Nummern der Anschlüsse, von 
denen die Anrufe ausgehen, nur unter Kürzung um die letzten 
drei Ziffern mitgeteilt werden. Satz 6 gilt nicht für Diensteanbie-
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ter, die als Anbieter für geschlossene Benutzergruppen ihre 
Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.  

(2) Der Einzelverbindungsnachweis nach Absatz 1 Satz 1 darf 
nicht Verbindungen zu Anschlüssen von Personen, Behörden 
und Organisationen in sozialen oder kirchlichen Bereichen 
erkennen lassen, die grundsätzlich anonym bleibenden Anrufern 
ganz oder überwiegend telefonische Beratung in seelischen oder 
sozialen Notlagen anbieten und die selbst oder deren Mitarbeiter 
insoweit besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen unter-
liegen. Dies gilt nur, soweit die Bundesnetzagentur die angeru-
fenen Anschlüsse in eine Liste aufgenommen hat. Der Beratung 
im Sinne des Satzes 1 dienen neben den in § 203 Abs. 1 Nr. 4 
und 4a des Strafgesetzbuches genannten Personengruppen 
insbesondere die Telefonseelsorge und die Gesundheitsberatung. 
Die Bundesnetzagentur nimmt die Inhaber der Anschlüsse auf 
Antrag in die Liste auf, wenn sie ihre Aufgabenbestimmung 
nach Satz 1 durch Bescheinigung einer Behörde oder Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts nachgewie-
sen haben. Die Liste wird zum Abruf im automatisierten Verfah-
ren bereitgestellt. Der Diensteanbieter hat die Liste quartalswei-
se abzufragen und Änderungen unverzüglich in seinen Abrech-
nungsverfahren anzuwenden. Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht für 
Diensteanbieter, die als Anbieter für geschlossene Benutzer-
gruppen ihre Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.  

(3) Bei Verwendung einer Kundenkarte muss auch auf der 
Karte ein deutlicher Hinweis auf die mögliche Mitteilung der 
gespeicherten Verkehrsdaten ersichtlich sein. Sofern ein solcher 
Hinweis auf der Karte aus technischen Gründen nicht möglich 
oder für den Kartenemittenten unzumutbar ist, muss der Teil-
nehmer eine Erklärung nach Absatz 1 Satz 2 oder 3 abgegeben 
haben.  

§ 100 Störungen von Telekommunikationsanlagen 
und Missbrauch von Telekommunikationsdiensten 

(1) Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter zum Erken-
nen, Eingrenzen oder Beseitigen von Störungen oder Fehlern an 
Telekommunikationsanlagen die Bestandsdaten und Verkehrsda-
ten der Teilnehmer und Nutzer erheben und verwenden.  

(2) Zur Durchführung von Umschaltungen sowie zum Erken-
nen und Eingrenzen von Störungen im Netz ist dem Betreiber 
der Telekommunikationsanlage oder seinem Beauftragten das 
Aufschalten auf bestehende Verbindungen erlaubt, soweit dies 
betrieblich erforderlich ist. Das Aufschalten muss den betroffe-
nen Gesprächsteilnehmern durch ein akustisches Signal ange-
zeigt und ausdrücklich mitgeteilt werden.  

(3) Soweit erforderlich, darf der Diensteanbieter bei Vorliegen 
zu dokumentierender tatsächlicher Anhaltspunkte die Bestands-
daten und Verkehrsdaten erheben und verwenden, die zum 
Aufdecken sowie Unterbinden von Leistungserschleichungen 
und sonstigen rechtswidrigen Inanspruchnahmen der Telekom-
munikationsnetze und -dienste erforderlich sind. Zu dem in Satz 
1 genannten Zweck darf der Diensteanbieter die erhobenen 
Verkehrsdaten in der Weise verwenden, dass aus dem Gesamt-
bestand aller Verkehrsdaten, die nicht älter als sechs Monate 
sind, die Daten derjenigen Verbindungen des Netzes ermittelt 
werden, für die tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht der 
rechtswidrigen Inanspruchnahme von Telekommunikationsnet-
zen und -diensten begründen. Insbesondere darf der Dienstean-
bieter aus den nach Satz 1 erhobenen Verkehrsdaten und den 
Bestandsdaten einen pseudonymisierten Gesamtdatenbestand 
bilden, der Aufschluss über die von den einzelnen Teilnehmern 
erzielten Umsätze gibt und unter Zugrundelegung geeigneter 
Missbrauchskriterien das Auffinden solcher Verbindungen des 
Netzes ermöglicht, bei denen der Verdacht einer Leistungser-
schleichung besteht. Die Daten der anderen Verbindungen sind 
unverzüglich zu löschen. Die Bundesnetzagentur und der oder 
die Bundesbeauftragte für den Datenschutz sind über Einführung 
und Änderung eines Verfahrens nach Satz 1 unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen.  

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 darf der 
Diensteanbieter im Einzelfall Steuersignale erheben und ver-
wenden, soweit dies zum Aufklären und Unterbinden der dort 
genannten Handlungen unerlässlich ist. Die Erhebung und 
Verwendung von anderen Nachrichteninhalten ist unzulässig. 
Über Einzelmaßnahmen nach Satz 1 ist die Bundesnetzagentur 

in Kenntnis zu setzen. Die Betroffenen sind zu benachrichtigen, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahmen 
möglich ist.  

§ 101 Mitteilen ankommender Verbindungen 
(1) Trägt ein Teilnehmer in einem zu dokumentierenden Ver-

fahren schlüssig vor, dass bei seinem Anschluss bedrohende 
oder belästigende Anrufe ankommen, hat der Diensteanbieter 
auf schriftlichen Antrag auch netzübergreifend Auskunft über 
die Inhaber der Anschlüsse zu erteilen, von denen die Anrufe 
ausgehen. Die Auskunft darf sich nur auf Anrufe beziehen, die 
nach Stellung des Antrags durchgeführt werden. Der Dienstean-
bieter darf die Rufnummern, Namen und Anschriften der Inha-
ber dieser Anschlüsse sowie Datum und Uhrzeit des Beginns der 
Verbindungen und der Verbindungsversuche erheben und ver-
wenden sowie diese Daten seinem Teilnehmer mitteilen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht für Diensteanbieter, die ihre Dienste 
nur den Teilnehmern geschlossener Benutzergruppen anbieten.  

(2) Die Bekanntgabe nach Absatz 1 Satz 3 darf nur erfolgen, 
wenn der Teilnehmer zuvor die Verbindungen nach Datum, 
Uhrzeit oder anderen geeigneten Kriterien eingrenzt, soweit ein 
Missbrauch dieses Verfahrens nicht auf andere Weise ausge-
schlossen werden kann.  

(3) Im Falle einer netzübergreifenden Auskunft sind die an der 
Verbindung mitwirkenden anderen Diensteanbieter verpflichtet, 
dem Diensteanbieter des bedrohten oder belästigten Teilnehmers 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, sofern sie über diese 
Daten verfügen.  

(4) Der Inhaber des Anschlusses, von dem die festgestellten 
Verbindungen ausgegangen sind, ist zu unterrichten, dass über 
diese Auskunft erteilt wurde. Davon kann abgesehen werden, 
wenn der Antragsteller schriftlich schlüssig vorgetragen hat, 
dass ihm aus dieser Mitteilung wesentliche Nachteile entstehen 
können, und diese Nachteile bei Abwägung mit den schutzwür-
digen Interessen der Anrufenden als wesentlich schwerwiegen-
der erscheinen. Erhält der Teilnehmer, von dessen Anschluss die 
als bedrohend oder belästigend bezeichneten Anrufe ausgegan-
gen sind, auf andere Weise Kenntnis von der Auskunftsertei-
lung, so ist er auf Verlangen über die Auskunftserteilung zu 
unterrichten.  

(5) Die Bundesnetzagentur sowie der oder die Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz sind über die Einführung und Ände-
rung des Verfahrens zur Sicherstellung der Absätze 1 bis 4 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  

§ 102 Rufnummernanzeige und -unterdrückung 
(1) Bietet der Diensteanbieter die Anzeige der Rufnummer der 

Anrufenden an, so müssen Anrufende und Angerufene die 
Möglichkeit haben, die Rufnummernanzeige dauernd oder für 
jeden Anruf einzeln auf einfache Weise und unentgeltlich zu 
unterdrücken. Angerufene müssen die Möglichkeit haben, 
eingehende Anrufe, bei denen die Rufnummernanzeige durch 
den Anrufenden unterdrückt wurde, auf einfache Weise und 
unentgeltlich abzuweisen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 
Diensteanbieter, die ihre Dienste nur den Teilnehmern geschlos-
sener Benutzergruppen anbieten.  

(2) Auf Antrag des Teilnehmers muss der Diensteanbieter An-
schlüsse bereitstellen, bei denen die Übermittlung der Rufnum-
mer des Anschlusses, von dem der Anruf ausgeht, an den ange-
rufenen Anschluss unentgeltlich ausgeschlossen ist. Die An-
schlüsse sind auf Antrag des Teilnehmers in dem öffentlichen 
Teilnehmerverzeichnis (§ 104) seines Diensteanbieters zu kenn-
zeichnen. Ist eine Kennzeichnung nach Satz 2 erfolgt, so darf an 
den so gekennzeichneten Anschluss eine Übermittlung der 
Rufnummer des Anschlusses, von dem der Anruf ausgeht, erst 
dann erfolgen, wenn zuvor die Kennzeichnung in der aktualisier-
ten Fassung des Teilnehmerverzeichnisses nicht mehr enthalten 
ist.  

(3) Hat der Teilnehmer die Eintragung in das Teilnehmerver-
zeichnis nicht nach § 104 beantragt, unterbleibt die Anzeige 
seiner Rufnummer bei dem angerufenen Anschluss, es sei denn, 
dass der Teilnehmer die Übermittlung seiner Rufnummer aus-
drücklich wünscht.  
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(4) Wird die Anzeige der Rufnummer von Angerufenen ange-
boten, so müssen Angerufene die Möglichkeit haben, die Anzei-
ge ihrer Rufnummer beim Anrufenden auf einfache Weise und 
unentgeltlich zu unterdrücken. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(5) Die Absätze 1 und 4 gelten auch für Anrufe in das Ausland 
und für aus dem Ausland kommende Anrufe, soweit sie Anru-
fende oder Angerufene im Inland betreffen.  

(6) Bei Verbindungen zu Anschlüssen mit der Rufnummer 
112, den in der Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 festgeleg-
ten Rufnummern oder der Rufnummer 124 124, hat der 
Diensteanbieter sicherzustellen, dass nicht im Einzelfall oder 
dauernd die Anzeige von Nummern der Anrufenden ausge-
schlossen wird.  

§ 103 Automatische Anrufweiterschaltung 
Der Diensteanbieter ist verpflichtet, seinen Teilnehmern die 

Möglichkeit einzuräumen, eine von einem Dritten veranlasste 
automatische Weiterschaltung auf sein Endgerät auf einfache 
Weise und unentgeltlich abzustellen, soweit dies technisch 
möglich ist. Satz 1 gilt nicht für Diensteanbieter, die als Anbieter 
für geschlossene Benutzergruppen ihre Dienste nur ihren Teil-
nehmern anbieten.  

§ 104 Teilnehmerverzeichnisse 
Teilnehmer können mit ihrem Namen, ihrer Anschrift und 

zusätzlichen Angaben wie Beruf, Branche und Art des An-
schlusses in öffentliche gedruckte oder elektronische Verzeich-
nisse eingetragen werden, soweit sie dies beantragen. Dabei 
können die Teilnehmer bestimmen, welche Angaben in den 
Verzeichnissen veröffentlicht werden sollen. Auf Verlangen des 
Teilnehmers dürfen Mitbenutzer eingetragen werden, soweit 
diese damit einverstanden sind.  

§ 105 Auskunftserteilung 
(1) Über die in Teilnehmerverzeichnissen enthaltenen Ruf-

nummern dürfen Auskünfte unter Beachtung der Beschränkun-
gen des § 104 und der Absätze 2 und 3 erteilt werden.  

(2) Die Telefonauskunft über Rufnummern von Teilnehmern 
darf nur erteilt werden, wenn diese in angemessener Weise 
darüber informiert worden sind, dass sie der Weitergabe ihrer 
Rufnummer widersprechen können und von ihrem Wider-
spruchsrecht keinen Gebrauch gemacht haben. Über Rufnum-
mern hinausgehende Auskünfte über nach § 104 veröffentlichte 
Daten dürfen nur erteilt werden, wenn der Teilnehmer in eine 
weitergehende Auskunftserteilung eingewilligt hat.  

(3) Die Telefonauskunft von Namen oder Namen und An-
schrift eines Teilnehmers, von dem nur die Rufnummer bekannt 
ist, ist zulässig, wenn der Teilnehmer, der in ein Teilnehmerver-
zeichnis eingetragen ist, nach einem Hinweis seines Dienstean-
bieters auf seine Widerspruchsmöglichkeit nicht widersprochen 
hat.  

(4) Ein Widerspruch nach Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder 
eine Einwilligung nach Absatz 2 Satz 2 sind in den Kundenda-
teien des Diensteanbieters und des Anbieters nach Absatz 1, die 
den Verzeichnissen zugrunde liegen, unverzüglich zu vermer-
ken. Sie sind auch von den anderen Diensteanbietern zu beach-
ten, sobald diese in zumutbarer Weise Kenntnis darüber erlangen 
konnten, dass der Widerspruch oder die Einwilligung in den 
Verzeichnissen des Diensteanbieters und des Anbieters nach 
Absatz 1 vermerkt ist.  

§ 106 Telegrammdienst 
(1) Daten und Belege über die betriebliche Bearbeitung und 

Zustellung von Telegrammen dürfen gespeichert werden, soweit 
es zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Erbringung der Tele-
grammdienstleistung nach Maßgabe des mit dem Teilnehmer 
geschlossenen Vertrags erforderlich ist. Die Daten und Belege 
sind spätestens nach sechs Monaten vom Diensteanbieter zu 
löschen.  

(2) Daten und Belege über den Inhalt von Telegrammen dürfen 
über den Zeitpunkt der Zustellung hinaus nur gespeichert wer-
den, soweit der Diensteanbieter nach Maßgabe des mit dem 
Teilnehmer geschlossenen Vertrags für Übermittlungsfehler 
einzustehen hat. Bei Inlandstelegrammen sind die Daten und 

Belege spätestens nach drei Monaten, bei Auslandstelegrammen 
spätestens nach sechs Monaten vom Diensteanbieter zu löschen.  

(3) Die Löschungsfristen beginnen mit dem ersten Tag des 
Monats, der auf den Monat der Telegrammaufgabe folgt. Die 
Löschung darf unterbleiben, solange die Verfolgung von An-
sprüchen oder eine internationale Vereinbarung eine längere 
Speicherung erfordert.  

§ 107 Nachrichtenübermittlungssysteme mit Zwi-
schenspeicherung 

(1) Der Diensteanbieter darf bei Diensten, für deren Durchfüh-
rung eine Zwischenspeicherung erforderlich ist, Nachrichtenin-
halte, insbesondere Sprach-, Ton-, Textund Grafikmitteilungen 
von Teilnehmern, im Rahmen eines hierauf gerichteten 
Diensteangebots unter folgenden Voraussetzungen verarbeiten:  

1. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich in Telekommu-
nikationsanlagen des zwischenspeichernden Dienstean-
bieters, es sei denn, die Nachrichteninhalte werden im 
Auftrag des Teilnehmers oder durch Eingabe des Teil-
nehmers in Telekommunikationsanlagen anderer 
Diensteanbieter weitergeleitet.  

2. Ausschließlich der Teilnehmer bestimmt durch seine 
Eingabe Inhalt, Umfang und Art der Verarbeitung.  

3. Ausschließlich der Teilnehmer bestimmt, wer Nachrich-
teninhalte eingeben und darauf zugreifen darf 
(Zugriffsberechtigter).  

4. Der Diensteanbieter darf dem Teilnehmer mitteilen, 
dass der Empfänger auf die Nachricht zugegriffen hat.  

5. Der Diensteanbieter darf Nachrichteninhalte nur ent-
sprechend dem mit dem Teilnehmer geschlossenen Ver-
trag löschen.  

(2) Der Diensteanbieter hat die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um Fehlübermittlun-
gen und das unbefugte Offenbaren von Nachrichteninhalten 
innerhalb seines Unternehmens oder an Dritte auszuschließen. 
Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
steht. Soweit es im Hinblick auf den angestrebten Schutzzweck 
erforderlich ist, sind die Maßnahmen dem jeweiligen Stand der 
Technik anzupassen.  

Abschnitt 3: Öffentliche Sicherheit 
§ 108 Notruf 

(1) Wer öffentlich zugängliche Telefondienste erbringt, ist 
verpflichtet, für jeden Nutzer unentgeltlich Notrufmöglichkeiten 
unter der europaeinheitlichen Notrufnummer 112 und den in der 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 festgelegten 
zusätzlichen nationalen Notrufnummern bereitzustellen. Wer 
öffentlich zugängliche Telefondienste erbringt, den Zugang zu 
solchen Diensten ermöglicht oder Telekommunikationsnetze 
betreibt, die für öffentlich zugängliche Telefondienste genutzt 
werden, hat sicherzustellen oder im notwendigen Umfang daran 
mitzuwirken, dass Notrufe einschließlich  

1. der Rufnummer des Anschlusses, von dem die Notruf-
verbindung ausgeht oder in Fällen, in denen die Ruf-
nummer nicht verfügbar ist, der Daten, die nach Maß-
gabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 zur Verfol-
gung von Missbrauch des Notrufs erforderlich sind, und  

2. der Daten, die zur Ermittlung des Standortes erforder-
lich sind, von dem die Notrufverbindung ausgeht,  

unverzüglich an die örtlich zuständige Notrufabfragestelle 
übermittelt werden.  

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
des Innern und dem Bundesministerium für Gesundheit  durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen 
zu treffen  

1. zur Festlegung der zusätzlichen nationalen Notrufnum-
mern,  
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2. zur Herstellung von Notrufverbindungen, die als Anruf 
oder Telefaxverbindung ausgestaltet sein können, zur 
jeweils örtlich zuständigen Notrufabfragestelle,  

3. zum Umfang der zu erbringenden Notrufleistungs-
merkmale für die europaeinheitliche Notrufnummer 112 
sowie für die nationalen Notrufnummern, einschließlich 
der Bereitstellung und Übermittlung der Daten, die zur 
Ermittlung des Standortes erforderlich sind, von dem 
die Notrufverbindung ausgeht,  

4. zur Bereitstellung und Übermittlung von Daten, die ge-
eignet sind, der Notrufabfragestelle die Verfolgung von 
Missbrauch des Notrufs zu ermöglichen,  

5. zum Herstellen von Notrufverbindungen mittels auto-
matischer Wählgeräte und  

6. zu den Aufgaben der Bundesnetzagentur auf den in den 
Nummern 2 bis 5 aufgeführten Gebieten.  

Landesrechtliche Regelungen über Notrufabfragestellen blei-
ben von den Vorschriften dieses Absatzes insofern unberührt, als 
sie nicht Verpflichtungen im Sinne von Absatz 1 betreffen.  

(3) Die technischen Einzelheiten zu den in Absatz 2 Satz 1 Nr. 
2 bis 5 aufgeführten Gegenständen legt die Bundesnetzagentur 
in einer Technischen Richtlinie fest, die unter Beteiligung der 
Verbände, der vom Bundesministerium des Innern benannten 
Vertreter der Betreiber von Notrufabfragestellen und der Her-
steller zu erstellen ist. Dabei sind internationale Standards zu 
berücksichtigen; Abweichungen von den Standards sind zu 
begründen. Die Technische Richtlinie ist von der Bundesnetz-
agentur in ihrem Amtsblatt bekannt zu machen. Die Verpflichte-
ten nach Absatz 1 Satz 2 haben die Anforderungen der Techni-
schen Richtlinie spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung 
zu erfüllen, sofern dort für bestimmte Verpflichtungen kein 
längerer Übergangszeitraum festgelegt ist. Nach dieser Richtli-
nie gestaltete mängelfreie technische Einrichtungen müssen im 
Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei Jahre nach 
deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen erfüllen.  

§ 109 Technische Schutzmaßnahmen 
(1) Jeder Diensteanbieter hat angemessene technische Vorkeh-

rungen oder sonstige Maßnahmen zum Schutze  
1. des Fernmeldegeheimnisses und personenbezogener 

Daten und  
2. der Telekommunikations- und Datenverarbeitungssys-

teme gegen unerlaubte Zugriffe  
zu treffen.  

(2) Wer Telekommunikationsanlagen betreibt, die dem Erbrin-
gen von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit 
dienen, hat darüber hinaus bei den zu diesem Zwecke betriebe-
nen Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen 
angemessene technische Vorkehrungen oder sonstige Maßnah-
men zum Schutze gegen Störungen, die zu erheblichen Beein-
trächtigungen von Telekommunikationsnetzen führen, und 
gegen äußere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen zu 
treffen. Dabei sind der Stand der technischen Entwicklung sowie 
die räumliche Unterbringung eigener Netzelemente oder mitbe-
nutzter Netzteile anderer Netzbetreiber zu berücksichtigen. Bei 
gemeinsamer Nutzung eines Standortes oder technischer Ein-
richtungen hat jeder Betreiber der Anlagen die Verpflichtungen 
nach Absatz 1 und Satz 1 zu erfüllen, soweit bestimmte Ver-
pflichtungen nicht einem bestimmten Betreiber zugeordnet 
werden können. Technische Vorkehrungen und sonstige 
Schutzmaßnahmen sind angemessen, wenn der dafür erforderli-
che technische und wirtschaftliche Aufwand in einem angemes-
senen Verhältnis zur Bedeutung der zu schützenden Rechte und 
zur Bedeutung der zu schützenden Einrichtungen für die Allge-
meinheit steht.  

(3) Wer Telekommunikationsanlagen betreibt, die dem Erbrin-
gen von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit 
dienen, hat einen Sicherheitsbeauftragten oder eine Sicherheits-
beauftragte zu benennen und ein Sicherheitskonzept zu erstellen, 
aus dem hervorgeht,  

1. welche Telekommunikationsanlagen eingesetzt und 
welche Telekommunikationsdienste für die Öffentlich-
keit erbracht werden,  

2. von welchen Gefährdungen auszugehen ist und  
3. welche technischen Vorkehrungen oder sonstigen 

Schutzmaßnahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen 
aus den Absätzen 1 und 2 getroffen oder geplant sind.  

Das Sicherheitskonzept ist der Bundesnetzagentur unverzüg-
lich nach Aufnahme der Telekommunikationsdienste vom 
Betreiber vorzulegen, verbunden mit einer Erklärung, dass die 
darin aufgezeigten technischen Vorkehrungen und sonstigen 
Schutzmaßnahmen umgesetzt sind oder unverzüglich umgesetzt 
werden. Stellt die Bundesnetzagentur im Sicherheitskonzept 
oder bei dessen Umsetzung Sicherheitsmängel fest, so kann sie 
vom Betreiber deren unverzügliche Beseitigung verlangen. 
Sofern sich die dem Sicherheitskonzept zu Grunde liegenden 
Gegebenheiten ändern, hat der Betreiber das Konzept anzupas-
sen und der Bundesnetzagentur unter Hinweis auf die Änderun-
gen erneut vorzulegen. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für Betrei-
ber von Telekommunikationsanlagen, die ausschließlich dem 
Empfang oder der Verteilung von Rundfunksignalen dienen. Für 
Sicherheitskonzepte, die der Bundesnetzagentur auf der Grund-
lage des § 87 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 
1996 (BGBl. I S. 1120) vorgelegt wurden, gilt die Verpflichtung 
nach Satz 2 als erfüllt.  

§ 110 Technische Umsetzung von Überwachungs-
maßnahmen 

(1) Wer eine Telekommunikationsanlage betreibt, mit der Te-
lekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit erbracht werden, 
hat  

1. ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme auf eigene 
Kosten technische Einrichtungen zur Umsetzung ge-
setzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung 
der Telekommunikation vorzuhalten und organisatori-
sche Vorkehrungen für deren unverzügliche Umsetzung 
zu treffen,  

1a. in Fällen, in denen die Überwachbarkeit nur durch das 
Zusammenwirken von zwei oder mehreren Telekom-
munikationsanlagen sichergestellt werden kann, die da-
zu erforderlichen automatischen Steuerungsmöglichkei-
ten zur Erfassung und Ausleitung der zu überwachen-
den Telekommunikation in seiner Telekommunikati-
onsanlage bereitzustellen sowie eine derartige Steue-
rung zu ermöglichen, 

2. der Bundesnetzagentur unverzüglich nach der Be-
triebsaufnahme  
a) zu erklären, dass er die Vorkehrungen nach Num-

mer 1 getroffen hat sowie  
b) eine im Inland gelegene Stelle zu benennen, die für 

ihn bestimmte Anordnungen zur Überwachung der 
Telekommunikation entgegennimmt,  

3. der Bundesnetzagentur den unentgeltlichen Nachweis 
zu erbringen, dass seine technischen Einrichtungen und 
organisatorischen Vorkehrungen nach Nummer 1 mit 
den Vorschriften der Rechtsverordnung nach Absatz 2 
und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3 überein-
stimmen; dazu hat er unverzüglich, spätestens nach ei-
nem Monat nach Betriebsaufnahme,  
a) der Bundesnetzagentur die Unterlagen zu übersen-

den, die dort für die Vorbereitung der im Rahmen 
des Nachweises von der Bundesnetzagentur durch-
zuführenden Prüfungen erforderlich sind, und  

b) mit der Bundesnetzagentur einen Prüftermin für die 
Erbringung dieses Nachweises zu vereinbaren; bei 
den für den Nachweis erforderlichen Prüfungen hat 
er die Bundesnetzagentur zu unterstützen,  

4. der Bundesnetzagentur auf deren besondere Aufforde-
rung im begründeten Einzelfall eine erneute unentgelt-
liche Prüfung seiner technischen und organisatorischen 
Vorkehrungen zu gestatten sowie  

5. die Aufstellung und den Betrieb von Geräten für die 
Durchführung von Maßnahmen nach den § § 5 und 8 
des Artikel 10-Gesetzes in seinen Räumen zu dulden 
und Bediensteten der für diese Maßnahmen zuständigen 
Stelle sowie den Mitgliedern und Mitarbeitern der G 
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10-Kommission (§ 1 Abs. 2 des Artikel 10-Gesetzes) 
Zugang zu diesen Geräten zur Erfüllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben zu gewähren.  

Wer Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit er-
bringt, ohne hierfür eine Telekommunikationsanlage zu betrei-
ben, hat sich bei der Auswahl des Betreibers der dafür genutzten 
Telekommunikationsanlage zu vergewissern, dass dieser Anord-
nungen zur Überwachung der Telekommunikation unverzüglich 
nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und der 
Technischen Richtlinie nach Absatz 3 umsetzen kann und der 
Bundesnetzagentur unverzüglich nach Aufnahme seines Diens-
tes mitzuteilen, welche Telekommunikationsdienste er erbringt, 
durch wen Überwachungsanordnungen, die seine Teilnehmer 
betreffen, umgesetzt werden und an welche im Inland gelegene 
Stelle Anordnungen zur Überwachung der Telekommunikation 
zu richten sind. Änderungen der den Mitteilungen nach Satz 1 
Nr. 2 Buchstabe b und Satz 2 zugrunde liegenden Daten sind der 
Bundesnetzagentur unverzüglich mitzuteilen. In Fällen, in denen 
noch keine Vorschriften nach Absatz 3 vorhanden sind, hat der 
Verpflichtete die technischen Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 1 
und 1a in Absprache mit der Bundesnetzagentur zu gestalten, die 
entsprechende Festlegungen im Benehmen mit den berechtigten 
Stellen trifft. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit die Rechts-
verordnung nach Absatz 2 Ausnahmen für die Telekommunika-
tionsanlage vorsieht. § 100b Abs. 3 Satz 1 der Strafprozessord-
nung, § 2 Abs. 1 Satz 3 des Artikel 10-Gesetzes sowie entspre-
chende landesgesetzliche Regelungen zur polizeilich-
präventiven Telekommunikationsüberwachung bleiben unbe-
rührt.  

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates  

1. Regelungen zu treffen 
a) über die grundlegenden technischen Anforderungen 

und die organisatorischen Eckpunkte für die Um-
setzung von Überwachungsmaßnahmen einschließ-
lich der Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen 
durch einen von dem Verpflichteten beauftragten 
Erfüllungsgehilfen,  

b) über den Regelungsrahmen für die Technische 
Richtlinie nach Absatz 3,  

c) für den Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 
und  

d) für die nähere Ausgestaltung der Duldungsver-
pflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 sowie  

2. zu bestimmen, 
a) in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen 

vorübergehend auf die Einhaltung bestimmter 
technischer Vorgaben verzichtet werden kann, 

b) dass die Bundesnetzagentur aus technischen Grün-
den Ausnahmen von der Erfüllung einzelner tech-
nischer Anforderungen zulassen kann und  

c) bei welchen Telekommunikationsanlagen und da-
mit erbrachten Diensteangeboten aus grundlegen-
den technischen Erwägungen oder aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit abweichend von Absatz 1 Satz 
1 Nr. 1 keine technischen Einrichtungen vorgehal-
ten und keine organisatorischen Vorkehrungen ge-
troffen werden müssen.  

(3) Die Bundesnetzagentur legt technische Einzelheiten, die 
zur Sicherstellung einer vollständigen Erfassung der zu überwa-
chenden Telekommunikation und zur Gestaltung des Übergabe-
punktes zu den berechtigten Stellen erforderlich sind, in einer im 
Benehmen mit den berechtigten Stellen und unter Beteiligung 
der Verbände und der Hersteller zu erstellenden Technischen 
Richtlinie fest. Dabei sind internationale technische Standards zu 
berücksichtigen; Abweichungen von den Standards sind zu 
begründen. Die Technische Richtlinie ist von der Bundesnetz-
agentur auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen; die Veröffent-
lichung hat die Bundesnetzagentur in ihrem Amtsblatt bekannt 
zu machen.  

(4) Wer technische Einrichtungen zur Umsetzung von Über-
wachungsmaßnahmen herstellt oder vertreibt, kann von der 
Bundesnetzagentur verlangen, dass sie diese Einrichtungen im 

Rahmen einer Typmusterprüfung im Zusammenwirken mit 
bestimmten Telekommunikationsanlagen daraufhin prüft, ob die 
rechtlichen und technischen Vorschriften der Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3 
erfüllt werden. Die Bundesnetzagentur kann nach pflichtgemä-
ßem Ermessen vorübergehend Abweichungen von den techni-
schen Vorgaben zulassen, sofern die Umsetzung von Überwa-
chungsmaßnahmen grundsätzlich sichergestellt ist und sich ein 
nur unwesentlicher Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der 
berechtigten Stellen ergibt. Die Bundesnetzagentur hat dem 
Hersteller oder Vertreiber das Prüfergebnis schriftlich mitzutei-
len. Die Prüfergebnisse werden von der Bundesnetzagentur bei 
dem Nachweis der Übereinstimmung der technischen Einrich-
tungen mit den anzuwendenden technischen Vorschriften beach-
tet, den der Verpflichtete nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 oder 4 zu 
erbringen hat. Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und  
Technologie vor Inkrafttreten dieser Vorschrift ausgesprochenen 
Zustimmungen zu den von Herstellern vorgestellten Rahmen-
konzepten gelten als Mitteilungen im Sinne des Satzes 3.  

(5) Wer nach Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverord-
nung nach Absatz 2 verpflichtet ist, Vorkehrungen zu treffen, hat 
die Anforderungen der Rechtsverordnung und der Technischen 
Richtlinie nach Absatz 3 spätestens ein Jahr nach deren Be-
kanntmachung zu erfüllen, sofern dort für bestimmte Verpflich-
tungen kein längerer Zeitraum festgelegt ist. Nach dieser Richt-
linie gestaltete mängelfreie technische Einrichtungen für bereits 
vom Verpflichteten angebotene Telekommunikationsdienste 
müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei 
Jahre nach deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen 
erfüllen. Stellt sich bei dem Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 
3 oder einer erneuten Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 ein 
Mangel bei den von dem Verpflichteten getroffenen technischen 
oder organisatorischen Vorkehrungen heraus, hat er diesen 
Mangel nach Vorgaben der Bundesnetzagentur in angemessener 
Frist zu beseitigen; stellt sich im Betrieb, insbesondere anlässlich 
durchzuführender Überwachungsmaßnahmen, ein Mangel 
heraus, hat er diesen unverzüglich zu beseitigen. Sofern für die 
technische Einrichtung eine Typmusterprüfung nach Absatz 4 
durchgeführt worden ist und dabei Fristen für die Beseitigung 
von Mängeln festgelegt worden sind, hat die Bundesnetzagentur 
diese Fristen bei ihren Vorgaben zur Mängelbeseitigung nach 
Satz 3 zu berücksichtigen.  

(6) Jeder Betreiber einer Telekommunikationsanlage, der ande-
ren im Rahmen seines Angebotes für die Öffentlichkeit Netzab-
schlusspunkte seiner Telekommunikationsanlage überlässt, ist 
verpflichtet, den gesetzlich zur Überwachung der Telekommuni-
kation berechtigten Stellen auf deren Anforderung Netzab-
schlusspunkte für die Übertragung der im Rahmen einer Über-
wachungsmaßnahme anfallenden Informationen unverzüglich 
und vorrangig bereitzustellen. Die technische Ausgestaltung 
derartiger Netzabschlusspunkte kann in einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 geregelt werden. Für die Bereitstellung und 
Nutzung gelten mit Ausnahme besonderer Tarife oder Zuschläge 
für vorrangige oder vorzeitige Bereitstellung oder Entstörung die 
jeweils für die Allgemeinheit anzuwendenden Tarife. Besondere 
vertraglich vereinbarte Rabatte bleiben von Satz 3 unberührt.  

(7) Telekommunikationsanlagen, die von den gesetzlich be-
rechtigten Stellen betrieben werden und mittels derer in das 
Fernmeldegeheimnis oder in den Netzbetrieb eingegriffen wer-
den soll, sind im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur 
technisch zu gestalten. Die Bundesnetzagentur hat sich zu der 
technischen Gestaltung innerhalb angemessener Frist zu äußern.  

(8) Die nach den § § 100a und 100b der Strafprozessordnung 
verpflichteten Betreiber von Telekommunikationsanlagen haben 
eine Jahresstatistik über nach diesen Vorschriften durchgeführte 
Überwachungsmaßnahmen zu erstellen und der Bundesnetz-
agentur unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Ausgestal-
tung der Statistik im Einzelnen kann in der Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 geregelt werden. Die Betreiber dürfen die Statis-
tik Dritten nicht zur Kenntnis geben. Die Bundesnetzagentur 
fasst die von den Unternehmen gelieferten Angaben zusammen 
und veröffentlicht das Ergebnis jährlich in ihrem Amtsblatt.  

(9) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Deutschen Bundestages und des 
Bundesrates Regelungen über die den Diensteanbietern zu 
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gewährenden angemessenen Entschädigungen für Leistungen zu 
treffen, die von diesen  

1. bei der Ermöglichung der Überwachung nach den § § 
100a und 100b der Strafprozessordnung, nach § 2 Abs. 
1, § 5 oder § 8 des Artikel 10-Gesetzes, nach § 23a des 
Zollfahndungsdienstgesetzes oder nach entsprechenden 
landesgesetzlichen Vorschriften und  

2. bei der Erteilung von Auskünften nach § 113 erbracht 
werden. Die Kosten der Vorhaltung der technischen 
Einrichtungen, die für die Erbringung der Leistungen 
nach Satz 1 erforderlich sind, sind nicht Gegenstand 
dieser Entschädigungsregelungen.  

§ 111 Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheits-
behörden 

(1) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt 
oder daran mitwirkt und dabei Rufnummern vergibt oder Tele-
kommunikationsanschlüsse für von anderen vergebene Ruf-
nummern bereitstellt, hat für die Auskunftsverfahren nach den § 
§ 112 und 113 die Rufnummern, den Namen und die Anschrift 
des Rufnummerninhabers, das Datum des Vertragsbeginns, bei 
natürlichen Personen deren Geburtsdatum, sowie bei Festnetzan-
schlüssen auch die Anschrift des Anschlusses vor der Freischal-
tung zu erheben und unverzüglich zu speichern, auch soweit 
diese Daten für betriebliche Zwecke nicht erforderlich sind; das 
Datum des Vertragsendes ist bei Bekanntwerden ebenfalls zu 
speichern. Satz 1 gilt auch, soweit die Daten nicht in Teilneh-
merverzeichnisse (§ 104) eingetragen werden. Wird dem Ver-
pflichteten nach Satz 1 eine Änderung bekannt, hat er die Daten 
unverzüglich zu berichtigen; in diesem Zusammenhang hat er 
bisher noch nicht erfasste Daten nach Satz 1 nachträglich zu 
erheben und zu speichern, sofern ihm eine Erhebung der Daten 
ohne besonderen Aufwand möglich ist. Nach Ende des Ver-
tragsverhältnisses sind die Daten mit Ablauf des auf die Beendi-
gung folgenden Kalenderjahres zu löschen. Eine Entschädigung 
für die Datenerhebung und -speicherung wird nicht gewährt. Für 
das Auskunftsverfahren nach § 113 ist die Form der Datenspei-
cherung freigestellt.  

(2) Bedient sich der Diensteanbieter nach Absatz 1 Satz 1 eines 
Vertriebspartners, hat der Vertriebspartner die Daten nach 
Absatz 1 Satz 1 zu erheben und diese sowie die nach § 95 erho-
benen Daten unverzüglich dem Diensteanbieter zu übermitteln; 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Satz 1 gilt auch für Daten 
über Änderungen, soweit sie dem Vertriebspartner im Rahmen 
der üblichen Geschäftsabwicklung zur Kenntnis gelangen.  

(3) Für Vertragsverhältnisse, die am Tage des Inkrafttretens 
dieser Vorschrift bereits bestehen, müssen Daten im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 nicht 
nachträglich erhoben werden.  

§ 112 Automatisiertes Auskunftsverfahren 
(1) Wer Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit 

erbringt, hat die nach § 111 Abs. 1 Satz 1 und 3 und Abs. 2 
erhobenen Daten unverzüglich in Kundendateien zu speichern, 
in die auch Rufnummern und Rufnummernkontingente, die zur 
weiteren Vermarktung oder sonstigen Nutzung an andere Anbie-
ter von Telekommunikationsdiensten vergeben werden, sowie 
bei portierten Rufnummern die aktuelle Portierungskennung 
aufzunehmen sind. Für die Berichtigung der Kundendateien gilt 
§ 111 Abs. 1 Satz 3 und 4 entsprechend. In Fällen portierter 
Rufnummern sind die Rufnummer und die zugehörige Portie-
rungskennung erst nach Ablauf des Jahres zu löschen, das dem 
Zeitpunkt folgt, zu dem die Rufnummer wieder an den Netz-
betreiber zurückgegeben wurde, dem sie ursprünglich zugeteilt 
worden war. Der Verpflichtete hat zu gewährleisten, dass  

1. die Bundesnetzagentur für Auskunftsersuchen der in 
Absatz 2 genannten Stellen jederzeit Daten aus den 
Kundendateien automatisiert im Inland abrufen kann,  

2. der Abruf von Daten unter Verwendung unvollständiger 
Abfragedaten oder die Suche mittels einer Ähnlichen-
funktion erfolgen kann.  

Die ersuchende Stelle hat unverzüglich zu prüfen, inwieweit 
sie die Daten, die als Antwort geliefert werden, benötigt und 
nicht benötigte Daten unverzüglich zu löschen. Der Verpflichte-

te hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher-
zustellen, dass ihm Abrufe nicht zur Kenntnis gelangen können.  

(2) Auskünfte aus den Kundendateien nach Absatz 1 werden  
1. den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden,  
2. den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Län-

der für Zwecke der Gefahrenabwehr,  
3. dem Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern für 

Zwecke eines Strafverfahrens sowie dem Zollkriminal-
amt zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnah-
men nach § 39 des Außenwirtschaftsgesetzes,  

4. den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der 
Länder, dem Militärischen Abschirmdienst, dem Bun-
desnachrichtendienst,  

5. den Notrufabfragestellen nach § 108 sowie der Abfra-
gestelle für die Rufnummer 124 124,  

6. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht so-
wie  

7. den Behörden der Zollverwaltung für die in § 2 Abs. 1 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten 
Zwecke über zentrale Abfragestellen.  

nach Absatz 4 jederzeit erteilt, soweit die Auskünfte zur Erfül-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind und die 
Ersuchen an die Bundesnetzagentur im automatisierten Verfah-
ren vorgelegt werden.  

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und  Technologie 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, 
dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der 
Justiz, dem Bundesministerium der Finanzen sowie dem Bun-
desministerium der Verteidigung eine Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der geregelt werden  

1. die wesentlichen Anforderungen an die technischen 
Verfahren  
a) zur Übermittlung der Ersuchen an die Bundesnetz-

agentur,  
b) zum Abruf der Daten durch die Bundesnetzagentur 

von den Verpflichteten einschließlich der für die 
Abfrage zu verwendenden Datenarten und  

c) zur Übermittlung der Ergebnisse des Abrufs von 
der Bundesnetzagentur an die ersuchenden Stellen,  

2. die zu beachtenden Sicherheitsanforderungen sowie  
3. für Abrufe mit unvollständigen Abfragedaten und für 

die Suche mittels einer Ähnlichenfunktion, für die die 
Vorgaben für die in die Suche einzubeziehenden Zei-
chenfolgen von den an der Rechtsverordnung zu betei-
ligenden Ministerien bereitgestellt werden,  
a) die Mindestanforderungen an den Umfang der ein-

zugebenden Daten zur möglichst genauen Bestim-
mung der gesuchten Person,  

b) der zulässige Umfang der an die ersuchende Stelle 
zu übermittelnden Treffer und  

c) die Anforderungen an die Löschung der nicht benö-
tigten Daten.  

Im Übrigen können in der Verordnung auch Einschränkungen 
der Abfragemöglichkeit für die in Absatz 2 Nr. 5 bis 7 genann-
ten Stellen auf den für diese Stellen erforderlichen Umfang 
geregelt werden. Die technischen Einzelheiten des automatisier-
ten Abrufverfahrens gibt die Bundesnetzagentur in einer unter 
Beteiligung der betroffenen Verbände und der berechtigten 
Stellen zu erarbeitenden Technischen Richtlinie vor, die bei 
Bedarf an den Stand der Technik anzupassen und von der Bun-
desnetzagentur in ihrem Amtsblatt bekannt zu machen ist. Der 
Verpflichtete nach Absatz 1 und die berechtigten Stellen haben 
die Anforderungen der Technischen Richtlinie spätestens ein 
Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen. Nach dieser 
Richtlinie gestaltete mängelfreie technische Einrichtungen 
müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei 
Jahre nach deren Inkrafttreten die geänderten Anforderungen 
erfüllen.  

(4) Auf Ersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen hat die 
Bundesnetzagentur die entsprechenden Datensätze aus den 
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Kundendateien nach Absatz 1 abzurufen und an die ersuchende 
Stelle zu übermitteln. Sie prüft die Zulässigkeit der Übermittlung 
nur, soweit hierzu ein besonderer Anlass besteht. Die Verant-
wortung für die Zulässigkeit der Übermittlung tragen die in 
Absatz 2 genannten Stellen. Die Bundesnetzagentur protokolliert 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle durch die jeweils zuständi-
ge Stelle bei jedem Abruf den Zeitpunkt, die bei der Durchfüh-
rung des Abrufs verwendeten Daten, die abgerufenen Daten, die 
die Daten abrufende Person sowie die ersuchende Stelle und 
deren Aktenzeichen. Eine Verwendung der Protokolldaten für 
andere Zwecke ist unzulässig. Die Protokolldaten sind nach 
einem Jahr zu löschen.  

(5) Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat alle technischen Vor-
kehrungen in seinem Verantwortungsbereich auf seine Kosten zu 
treffen, die für die Erteilung der Auskünfte nach dieser Vor-
schrift erforderlich sind. Dazu gehören auch die Anschaffung der 
zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und des Schutzes vor 
unberechtigten Zugriffen erforderlichen Geräte, die Einrichtung 
eines geeigneten Telekommunikationsanschlusses und die 
Teilnahme an dem geschlossenen Benutzersystem sowie die 
laufende Bereitstellung dieser Vorkehrungen nach Maßgaben 
der Rechtsverordnung und der Technischen Richtlinie nach 
Absatz 3. Eine Entschädigung für im automatisierten Verfahren 
erteilte Auskünfte wird den Verpflichteten nicht gewährt.  

§ 113 Manuelles Auskunftsverfahren 
(1) Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt 

oder daran mitwirkt, hat im Einzelfall den zuständigen Stellen 
auf deren Verlangen unverzüglich Auskünfte über die nach den 
§ § 95 und 111 erhobenen Daten zu erteilen, soweit dies für die 
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, des 
Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirm-
dienstes erforderlich ist. Auskünfte über Daten, mittels derer der 
Zugriff auf Endgeräte oder in diesen oder im Netz eingesetzte 
Speichereinrichtungen geschützt wird, insbesondere PIN oder 
PUK, hat der nach Satz 1 Verpflichtete auf Grund eines Aus-
kunftsersuchens nach § 161 Abs. 1 Satz 1, § 163 Abs. 1 der 
Strafprozessordnung, der Datenerhebungsvorschriften der Poli-
zeigesetze des Bundes oder der Länder zur Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, § 8 Abs. 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes, der entsprechenden Bestim-
mungen der Landesverfassungsschutzgesetze, § 2 Abs. 1 des 
BND-Gesetzes oder § 4 Abs. 1 des MAD-Gesetzes zu erteilen; 
an andere öffentliche oder nicht öffentliche Stellen dürfen diese 
Daten nicht übermittelt werden. Ein Zugriff auf Daten, die dem 
Fernmeldegeheimnis unterliegen, ist nur unter den Vorausset-
zungen der hierfür einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
zulässig. Über die Auskunftserteilung hat der Verpflichtete 
gegenüber seinen Kundinnen und Kunden sowie Dritten gegen-
über Stillschweigen zu wahren.  

(2) Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat die in seinem Verant-
wortungsbereich für die Auskunftserteilung erforderlichen 
Vorkehrungen auf seine Kosten zu treffen. Im Falle einer Aus-
kunftserteilung wird dem Verpflichteten durch die ersuchende 
Stelle eine Entschädigung gewährt, deren Umfang sich abwei-
chend von § 23 des Justizvergütungs- und –
entschädigungsgesetzes nach der Rechtsverordnung nach § 110 
Abs. 9 bemisst. Satz 2 gilt auch in den Fällen, in denen im 
manuellen Auskunftsverfahren lediglich Daten erfragt werden, 
die der Verpflichtete auch für den Abruf im automatisierten 
Auskunftsverfahren nach § 112 bereithält. Satz 2 gilt nicht in 
den Fällen, in denen die Auskunft im automatisierten Aus-
kunftsverfahren nach § 112 nicht vollständig oder nicht richtig 
erteilt wurde.  

§ 114 Auskunftsersuchen des Bundesnachrichten-
dienstes 

(1) Wer Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit 
erbringt oder Übertragungswege betreibt, die für Telekommuni-
kationsdienste für die Öffentlichkeit genutzt werden, hat dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie auf Anfrage 
entgeltfrei Auskünfte über die Strukturen der Telekommunikati-
onsdienste und -netze sowie bevorstehende Änderungen zu 

erteilen. Einzelne Telekommunikationsvorgänge und Bestands-
daten von Teilnehmern dürfen nicht Gegenstand einer Auskunft 
nach dieser Vorschrift sein.  

(2) Anfragen nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn ein ent-
sprechendes Ersuchen des Bundesnachrichtendienstes vorliegt 
und soweit die Auskunft zur Erfüllung der Aufgaben nach den § 
§ 5 und 8 des Artikel 10-Gesetzes erforderlich ist. Die Verwen-
dung einer nach dieser Vorschrift erlangten Auskunft zu anderen 
Zwecken ist ausgeschlossen.  

§ 115 Kontrolle und Durchsetzung von Verpflichtun-
gen 

(1) Die Bundesnetzagentur kann Anordnungen und andere 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der Vorschriften des 
Teils 7 und der auf Grund dieses Teils ergangenen Rechtsver-
ordnungen sowie der jeweils anzuwendenden Technischen 
Richtlinien sicherzustellen. Der Verpflichtete muss auf Anforde-
rung der Bundesnetzagentur die hierzu erforderlichen Auskünfte 
erteilen. Die Bundesnetzagentur ist zur Überprüfung der Einhal-
tung der Verpflichtungen befugt, die Geschäfts- und Betriebs-
räume während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten zu 
betreten und zu besichtigen.  

(2) Die Bundesnetzagentur kann nach Maßgabe des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes Zwangsgelder wie folgt festsetzen:  

1. bis zu 500 000 Euro zur Durchsetzung der Verpflich-
tungen nach § 108 Abs. 1, § 110 Abs. 1, 5 oder 6, einer 
Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2, einer Rechtsver-
ordnung nach § 110 Abs. 2, einer Rechtsverordnung 
nach § 112 Abs. 3 Satz 1, der Technischen Richtlinie 
nach § 108 Abs. 3, der Technischen Richtlinie nach § 
110 Abs. 3 oder der Technischen Richtlinie nach § 112 
Abs. 3 Satz 3,  

2. bis zu 100 000 Euro zur Durchsetzung der Verpflich-
tungen nach den § § 109, 112 Abs. 1, 3 Satz 4, Abs. 5 
Satz 1 und 2 oder § 114 Abs. 1 und  

3. bis zu 20 000 Euro zur Durchsetzung der Verpflichtun-
gen nach § 111 Abs. 1 Satz 1 bis 4 und Abs. 2 oder § 
113 Abs. 1 und 2 Satz 1.  

Bei wiederholten Verstößen gegen § 111 Abs. 1 Satz 1 bis 4 
und Abs. 2, § 112 Abs. 1, 3 Satz 4, Abs. 5 Satz 1 und 2 oder § 
113 Abs. 1 und 2 Satz 1 kann die Tätigkeit des Verpflichteten 
durch Anordnung der Bundesnetzagentur dahin gehend einge-
schränkt werden, dass der Kundenstamm bis zur Erfüllung der 
sich aus diesen Vorschriften ergebenden Verpflichtungen außer 
durch Vertragsablauf oder Kündigung nicht verändert werden 
darf.  

(3) Darüber hinaus kann die Bundesnetzagentur bei Nichterfül-
lung von Verpflichtungen des Teils 7 den Betrieb der betreffen-
den Telekommunikationsanlage oder das geschäftsmäßige 
Erbringen des betreffenden Telekommunikationsdienstes ganz 
oder teilweise untersagen, wenn mildere Eingriffe zur Durchset-
zung rechtmäßigen Verhaltens nicht ausreichen.  

(4) Soweit für die geschäftsmäßige Erbringung von Telekom-
munikationsdiensten Daten von natürlichen oder juristischen 
Personen erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, tritt bei den 
Unternehmen an die Stelle der Kontrolle nach § 38 des Bundes-
datenschutzgesetzes eine Kontrolle durch den Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz entsprechend den § § 21 und 24 bis 26 
Abs. 1 bis 4 des Bundesdatenschutzgesetzes. Der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz richtet seine Beanstandungen an die 
Bundesnetzagentur und übermittelt dieser nach pflichtgemäßem 
Ermessen weitere Ergebnisse seiner Kontrolle.  

(5) Das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 des Grundgeset-
zes wird eingeschränkt, soweit dies die Kontrollen nach Absatz 
1 oder 4 erfordern.  
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Teil 8: Bundesnetzagentur 
Abschnitt 1: Organisation 
§ 116 Aufgaben und Befugnisse  

Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen nimmt die ihr nach diesem Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahr. 

§ 117 Veröffentlichung von Weisungen des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Technologie 

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Weisungen erteilt, sind diese Weisungen im Bundesanzeiger zu 
veröffentlichen. Dies gilt nicht für solche Aufgaben, die vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie auf Grund 
dieses Gesetzes oder anderer Gesetze in eigener Zuständigkeit 
wahrzunehmen sind und mit deren Erfüllung es die Bundesnetz-
agentur beauftragt hat.  

§ 118 (weggefallen) 
§ 119 (weggefallen) 
§ 120 Aufgaben des Beirates 

Der Beirat nach § 5 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
hat folgende Zuständigkeiten:  

1. (weggefallen)   
2. Der Beirat wirkt mit bei den Entscheidungen der Bun-

desnetzagentur in den Fällen des § 61 Abs. 4 Nr. 2 und 
4 und des § 81.  

3. Der Beirat ist berechtigt, Maßnahmen zur Umsetzung 
der Regulierungsziele und zur Sicherstellung des Uni-
versaldienstes zu beantragen. Die Bundesnetzagentur ist 
verpflichtet, den Antrag innerhalb von sechs Wochen 
zu bescheiden.  

4. Der Beirat ist gegenüber der Bundesnetzagentur berech-
tigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. Die 
Bundesnetzagentur ist gegenüber dem Beirat auskunfts-
pflichtig.  

5. Der Beirat berät die Bundesnetzagentur bei der Erstel-
lung des Vorhabenplanes nach § 122 Abs. 2, insbeson-
dere auch bei den grundsätzlichen marktrelevanten Ent-
scheidungen.  

6. Der Beirat ist bei der Aufstellung des Frequenznutzungs-
planes nach § 54 anzuhören.  

§ 121 Tätigkeitsbericht 
(1) Die Bundesnetzagentur legt den gesetzgebenden Körper-

schaften des Bundes gemeinsam mit dem Bericht nach Absatz 2 
einen Bericht über ihre Tätigkeit sowie über die Lage und die 
Entwicklung auf dem Gebiet der Telekommunikation vor. In 
diesem Bericht ist auch zu der Frage Stellung zu nehmen, ob 
sich eine Änderung der Festlegung, welche Telekommunikati-
onsdienste als Universaldienstleistungen im Sinne des § 78 
gelten, empfiehlt.  

(2) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Gut-
achten, in dem sie den Stand und die absehbare Entwicklung des 
Wettbewerbs und die Frage, ob nachhaltig wettbewerbsorientier-
te Telekommunikationsmärkte in der Bundesrepublik Deutsch-
land bestehen, beurteilt, die Anwendung der Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Regulierung und Wettbewerbsaufsicht würdigt 
und zu sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen Fragen 
Stellung nimmt, insbesondere zu der Frage, ob die Regelung in § 
21 Abs. 2 Nr. 3 im Hinblick auf die Wettbewerbsentwicklung 
anzupassen ist. Das Gutachten soll bis zum 30. November eines 
Jahres abgeschlossen sein, in dem kein Hauptgutachten nach § 
44 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt 
wird. Die Monopolkommission kann Einsicht nehmen in die bei 
der Bundesnetzagentur geführten Akten einschließlich der 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, soweit dies zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Für den 

vertraulichen Umgang mit den Akten gilt § 46 Abs. 3 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.  

(3) Die Bundesregierung nimmt zu dem Bericht gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften des Bundes in angemessener 
Frist Stellung.  

§ 122 Jahresbericht 
(1) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einmal jährlich einen 

Bericht über die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes, 
der wesentliche Marktdaten sowie Fragen des Verbraucher-
schutzes enthält.  

(2) In den Jahresbericht ist nach öffentlicher Anhörung auch 
ein Vorhabenplan aufzunehmen, in dem die im laufenden Jahr 
von der Bundesnetzagentur zu begutachtenden grundsätzlichen 
rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen enthalten sind. 
Das Ergebnis ist in dem darauf folgenden Jahresbericht zu 
veröffentlichen.  

(3) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht fortlaufend ihre 
Verwaltungsgrundsätze.  

§ 123 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 
(1) In den Fällen der § § 9a, 10, 11, 61 Abs. 3 und § 62 Abs. 2 

Nr. 3 entscheidet die Bundesnetzagentur im Einvernehmen mit 
dem Bundeskartellamt. Trifft die Bundesnetzagentur Entschei-
dungen nach Teil 2 Abschnitt 2 bis 5, gibt sie dem Bundeskar-
tellamt rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Führt das Bundeskartellamt im Bereich der 
Telekommunikation Verfahren nach den § § 19 und 20 Abs. 1 
und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Artikel 
82 des EG-Vertrages oder nach § 40 Abs. 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen durch, gibt es der Bundesnetz-
agentur rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Beide Behörden wirken auf eine einheitliche 
und den Zusammenhang mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen wahrende Auslegung dieses Gesetzes hin. Sie 
haben einander Beobachtungen und Feststellungen mitzuteilen, 
die für die Erfüllung der beiderseitigen Aufgaben von Bedeu-
tung sein können.  

(2) Die Bundesnetzagentur arbeitet mit den Landesmedienan-
stalten zusammen. Auf Anfrage übermittelt sie den Landesme-
dienanstalten Erkenntnisse, die für die Erfüllung von deren 
Aufgaben erforderlich sind.  

§ 124 Mediation 
Die Bundesnetzagentur kann in geeigneten Fällen zur Beile-

gung telekommunikationsrechtlicher Streitigkeiten den Parteien 
einen einvernehmlichen Einigungsversuch vor einer Gütestelle 
(Mediationsverfahren) vorschlagen.  

§ 125 Wissenschaftliche Beratung 
(1) Die Bundesnetzagentur kann zur Vorbereitung ihrer Ent-

scheidungen oder zur Begutachtung von Fragen der Regulierung 
wissenschaftliche Kommissionen einsetzen. Ihre Mitglieder 
müssen auf dem Gebiet von Telekommunikation oder Post über 
besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, sozial-
politische, technologische oder rechtliche Erfahrungen und über 
ausgewiesene wissenschaftliche Kenntnisse verfügen.  

(2) Die Bundesnetzagentur erhält bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben fortlaufend wissenschaftliche Unterstützung. Diese be-
trifft insbesondere  

1. die regelmäßige Begutachtung der volkswirtschaftli-
chen, betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen 
Entwicklung der Telekommunikation und des Postwe-
sens im Inland und Ausland,  

2. die Aufbereitung und Weiterentwicklung der wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Gestaltung des Univer-
saldienstes, die Regulierung von Anbietern mit be-
trächtlicher Marktmacht, die Regeln über den offenen 
Netzzugang und die Zusammenschaltung sowie die 
Nummerierung und den Kundenschutz.  
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Abschnitt 2: Befugnisse 
§ 126 Untersagung 

(1) Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass ein Unternehmen 
seine Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder auf Grund 
dieses Gesetzes nicht erfüllt, fordert sie das Unternehmen zur 
Stellungnahme und Abhilfe auf. Sie setzt dem Unternehmen für 
die Abhilfe eine Frist.  

(2) Kommt das Unternehmen innerhalb der gesetzten Frist 
seinen Verpflichtungen nicht nach, kann die Bundesnetzagentur 
die zur Einhaltung der Verpflichtung erforderlichen Maßnahmen 
anordnen. Hierbei ist dem Unternehmen eine angemessene Frist 
zu setzen, um den Maßnahmen entsprechen zu können.  

(3) Verletzt das Unternehmen seine Verpflichtungen in schwe-
rer oder wiederholter Weise oder kommt es den von der Bun-
desnetzagentur zur Abhilfe angeordneten Maßnahmen nach 
Absatz 2 nicht nach, so kann die Bundesnetzagentur ihm die 
Tätigkeit als Betreiber von Telekommunikationsnetzen oder 
Anbieter von Telekommunikationsdiensten untersagen.  

(4) Wird durch die Verletzung von Verpflichtungen die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung unmittelbar und erheblich gefähr-
det oder führt die Pflichtverletzung bei anderen Anbietern oder 
Nutzern von Telekommunikationsnetzen und -diensten zu 
erheblichen wirtschaftlichen oder betrieblichen Problemen, kann 
die Bundesnetzagentur in Abweichung von den Verfahren nach 
den Absätzen 1 bis 3 vorläufige Maßnahmen ergreifen. Die 
Bundesnetzagentur entscheidet, nachdem sie dem betreffenden 
Unternehmen Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer 
angemessenen Frist eingeräumt hat, ob die vorläufige Maßnah-
me bestätigt, aufgehoben oder abgeändert wird.  

(5) Zur Durchsetzung der Anordnungen nach Absatz 2 kann 
nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein 
Zwangsgeld bis zu 500 000 Euro festgesetzt werden.  

§ 127 Auskunftsverlangen 
(1) Unbeschadet anderer nationaler Berichts- und Informati-

onspflichten sind die Betreiber von öffentlichen Telekommuni-
kationsnetzen und die Anbieter von Telekommunikationsdiens-
ten für die Öffentlichkeit verpflichtet, im Rahmen der Rechte 
und Pflichten aus diesem Gesetz der Bundesnetzagentur auf 
Verlangen Auskünfte zu erteilen, die für den Vollzug dieses 
Gesetzes erforderlich sind. Die Bundesnetzagentur kann insbe-
sondere Auskünfte verlangen, die erforderlich sind für  

1. die systematische oder einzelfallbezogene Überprüfung 
der Verpflichtungen, die sich aus diesem Gesetz oder 
auf Grund dieses Gesetzes ergeben,  

2. die einzelfallbezogene Überprüfung von Verpflichtun-
gen, wenn der Bundesnetzagentur eine Beschwerde vor-
liegt oder sie aus anderen Gründen eine Verletzung von 
Pflichten annimmt oder sie von sich aus Ermittlungen 
durchführt,  

3. die Veröffentlichung von Qualitäts- und Preisverglei-
chen für Dienste zum Nutzen der Endnutzer,  

4. genau angegebene statistische Zwecke,  
5. ein Marktdefinitions- und Marktanalyseverfahren nach 

den § § 10 und 11,  
6. Verfahren auf Erteilung von Nutzungsrechten und zur 

Überprüfung der entsprechenden Anträge sowie  
7. die Nutzung von Nummern.  

Auskünfte nach Satz 3 Nr. 1 bis 5 dürfen nicht vor dem Zu-
gang zum Markt oder als Bedingung für den Zugang verlangt 
werden.  

(2) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Bundes-
netzagentur übertragenen Aufgaben erforderlich ist, kann die 
Bundesnetzagentur von den nach Absatz 1 in der Telekommuni-
kation tätigen Unternehmen  

1. Auskunft über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, insbe-
sondere über Umsatzzahlen, verlangen,  

2. innerhalb der üblichen Betriebs- oder Geschäftszeiten 
die geschäftlichen Unterlagen einsehen und prüfen.  

(3) Die Bundesnetzagentur fordert die Auskünfte nach den 
Absätzen 1 und 2 und ordnet die Prüfung nach Absatz 2 Nr. 2 
durch schriftliche Verfügung an. In der Verfügung sind die 
Rechtsgrundlagen, der Gegenstand und der Zweck des Aus-
kunftsverlangens anzugeben. Bei einem Auskunftsverlangen ist 
eine angemessene Frist zur Erteilung der Auskunft zu bestim-
men.  

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder die diese vertretenden 
Personen, bei juristischen Personen, Gesellschaften oder nicht 
rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder Satzung zur Vertre-
tung berufenen Personen, sind verpflichtet, die verlangten Aus-
künfte nach den Absätzen 1 und 2 zu erteilen, die geschäftlichen 
Unterlagen vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen 
Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -
grundstücken während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszei-
ten zu dulden.  

(5) Personen, die von der Bundesnetzagentur mit der Vornah-
me von Prüfungen beauftragt werden, dürfen die Büro- und 
Geschäftsräume der Unternehmen und Vereinigungen von 
Unternehmen während der üblichen Betriebs- oder Geschäftszei-
ten betreten.  

(6) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsge-
richts, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, vorge-
nommen werden. Auf die Anfechtung dieser Anordnung finden 
die § § 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung entspre-
chende Anwendung. Bei Gefahr im Verzug können die in Ab-
satz 5 bezeichneten Personen während der Geschäftszeit die 
erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung 
vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die 
Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen, aus 
der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch 
die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer Gefahr im Ver-
zug geführt haben.  

(7) Gegenstände oder geschäftliche Unterlagen können im 
erforderlichen Umfang in Verwahrung genommen werden oder, 
wenn sie nicht freiwillig herausgegeben werden, beschlagnahmt 
werden. Auf die Beschlagnahme findet Absatz 6 entsprechende 
Anwendung.  

(8) Zur Auskunft nach Absatz 4 Verpflichtete können die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie 
selbst oder in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung 
bezeichnete Angehörige der Gefahr strafgerichtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten aussetzen würde. Die durch Auskünfte oder Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 und 2 erlangten Kenntnisse und 
Unterlagen dürfen für ein Besteuerungsverfahren oder ein Buß-
geldverfahren wegen einer Steuerordnungswidrigkeit oder einer 
Devisenzuwiderhandlung sowie für ein Verfahren wegen einer 
Steuerstraftat oder einer Devisenstraftat nicht verwendet werden; 
die § § 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 
Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der Abgabenordnung sind insoweit 
nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer 
Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden Besteue-
rungsverfahrens, wenn an deren Durchführung ein zwingendes 
öffentliches Interesse besteht, oder bei vorsätzlich falschen 
Angaben der Auskunftspflichtigen oder der für sie tätigen Per-
sonen.  

(9) Soweit Prüfungen einen Verstoß gegen Auflagen, Anord-
nungen oder Verfügungen der Bundesnetzagentur ergeben 
haben, hat das Unternehmen der Bundesnetzagentur die Auf-
wendungen für diese Prüfungen einschließlich ihrer Auslagen 
für Sachverständige zu erstatten.  

(10) Zur Durchsetzung dieser Anordnungen kann nach Maß-
gabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld bis 
zu 500 000 Euro festgesetzt werden.  

§ 128 Ermittlungen 
(1) Die Bundesnetzagentur kann alle Ermittlungen führen und 

alle Beweise erheben, die erforderlich sind.  
(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachver-

ständige sind § 372 Abs. 1, die § § 376, 377, 380 bis 387, 390, 
395 bis 397, 398 Abs. 1 und die § § 401, 402, 404, 406 bis 409, 
411 bis 414 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden; 
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Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die 
Beschwerde ist das Oberlandesgericht zuständig.  

(3) Über die Aussagen der Zeuginnen oder Zeugen soll eine 
Niederschrift aufgenommen werden, die von dem ermittelnden 
Mitglied der Bundesnetzagentur und, wenn ein Urkundsbeamter 
zugezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die Nie-
derschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen 
der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen lassen.  

(4) Die Niederschrift ist den Zeuginnen oder Zeugen zur Ge-
nehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. 
Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von den Betref-
fenden zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so ist der 
Grund hierfür anzugeben.  

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Absät-
ze 3 und 4 entsprechend anzuwenden.  

(6) Die Bundesnetzagentur kann das Amtsgericht um die Beei-
digung von Zeugen ersuchen, wenn sie die Beeidigung zur 
Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig 
erachtet. Über die Beeidigung entscheidet das Gericht.  

§ 129 Beschlagnahme 
(1) Die Bundesnetzagentur kann Gegenstände, die als Be-

weismittel für die Ermittlung von Bedeutung sein können, 
beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist den davon Betroffenen 
unverzüglich bekannt zu geben.  

(2) Die Bundesnetzagentur hat binnen drei Tagen um die rich-
terliche Bestätigung des Amtsgerichts, in dessen Bezirk die 
Beschlagnahme vorgenommen ist, nachzusuchen, wenn bei der 
Beschlagnahme weder die davon Betroffenen noch erwachsene 
Angehörige anwesend waren oder wenn die Betroffenen und im 
Falle ihrer Abwesenheit erwachsene Angehörige der Betroffenen 
gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben 
haben.  

(3) Die Betroffenen können gegen die Beschlagnahme jeder-
zeit um die richterliche Entscheidung nachsuchen. Hierüber sind 
sie zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 
zuständige Gericht.  

(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde 
zulässig. Die § § 306 bis 310 und 311a der Strafprozessordnung 
gelten entsprechend.  

§ 130 Vorläufige Anordnungen 
Die Bundesnetzagentur kann bis zur endgültigen Entscheidung 

vorläufige Anordnungen treffen.  

§ 131 Abschluss des Verfahrens 
(1) Entscheidungen der Bundesnetzagentur sind zu begründen. 

Sie sind mit der Begründung und einer Belehrung über das 
zulässige Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. Entscheidungen, 
die gegenüber einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereiches dieses Gesetzes ergehen, stellt die Bundesnetz-
agentur denjenigen zu, die das Unternehmen der Bundesnetz-
agentur als Zustellungsbevollmächtigte benannt hat. Hat das 
Unternehmen keine Zustellungsbeauftragten benannt, so stellt 
die Bundesnetzagentur die Entscheidung durch Bekanntmachung 
im Bundesanzeiger zu.  

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Entscheidung abge-
schlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 
zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich 
mitzuteilen.  

(3) Die Bundesnetzagentur kann die Kosten einer Beweiserhe-
bung den Beteiligten nach billigem Ermessen auferlegen.  

Abschnitt 3: Verfahren 

Unterabschnitt 1: Beschlusskammern 
§ 132 Beschlusskammerentscheidungen 

(1) Die Bundesnetzagentur entscheidet durch Beschlusskam-
mern in den Fällen des Teils 2, des § 55 Abs. 9, der § § 61, 62 
und 81; Absatz 3 Satz 1 bleibt unberührt. Die Entscheidung 
ergeht durch Verwaltungsakt. Die Beschlusskammern werden 

mit Ausnahme des Absatzes 3 nach Bestimmung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Technologie gebildet.  

(2) Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit 
einem Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden und zwei beisitzen-
den Mitgliedern. Der oder die Vorsitzende und die beisitzenden 
Mitglieder müssen die Befähigung für eine Laufbahn des höhe-
ren Dienstes erworben haben. Mindestens ein Mitglied der 
Beschlusskammer muss die Befähigung zum Richteramt haben.  

(3) In den Fällen des § 55 Abs. 9, der § § 61, 62 und 81 ent-
scheidet die Beschlusskammer in der Besetzung mit dem Präsi-
denten als Vorsitzendem oder der Präsidentin als Vorsitzender 
und den beiden Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen als 
beisitzende Mitglieder; Absatz 2 Satz 2 und 3 findet insoweit 
keine Anwendung. Die Vertretung in Verhinderungsfällen wird 
in der Geschäftsordnung nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen geregelt. Die Entscheidung in den Fällen 
des § 61 Abs. 4 Nr. 2 und 4 und des § 81 erfolgt im Benehmen 
mit dem Beirat.  

(4) Zur Wahrung einer einheitlichen Spruchpraxis in Fällen 
vergleichbarer oder zusammenhängender Sachverhalte und zur 
Sicherstellung des Konsistenzgebotes nach § 27 Abs. 2 sind in 
der Geschäftsordnung der Bundesnetzagentur Verfahren vorzu-
sehen, die vor Erlass von Entscheidungen umfassende Abstim-
mungs-, Auskunfts- und Informationspflichten der jeweiligen 
Beschlusskammern und der Abteilungen vorsehen. Soweit 
Entscheidungen der Beschlusskammern nach den § § 18, 19, 20, 
21, 24, 30, 39, 40 und 41 Abs. 1 oder § 42 Abs. 4 Satz 3 betrof-
fen sind, ist in der Geschäftsordnung sicherzustellen, dass Fest-
legungen nach den § § 10 und 11 durch die Präsidentenkammer 
erfolgen.  

§ 133 Sonstige Streitigkeiten zwischen Unternehmen 
(1) Ergeben sich im Zusammenhang mit Verpflichtungen aus 

diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes Streitigkeiten 
zwischen Unternehmen, die öffentliche Telekommunikations-
netze betreiben oder Telekommunikationsdienste für die Öffent-
lichkeit anbieten, trifft die Beschlusskammer, soweit dies gesetz-
lich nicht anders geregelt ist, auf Antrag einer Partei nach Anhö-
rung der Beteiligten eine verbindliche Entscheidung. Sie hat 
innerhalb einer Frist von höchstens vier Monaten, beginnend mit 
der Anrufung durch einen der an dem Streitfall Beteiligten, über 
die Streitigkeit zu entscheiden.  

(2) Bei einer Streitigkeit in einem unter dieses Gesetz fallen-
den Bereich zwischen Unternehmen in verschiedenen Mitglied-
staaten, die in die Zuständigkeit der nationalen Bundesnetzagen-
tur von mindestens zwei Mitgliedstaaten fällt, kann jede Partei 
die Streitigkeit der betreffenden nationalen Bundesnetzagentur 
vorlegen. Die Beschlusskammer trifft ihre Entscheidung im 
Benehmen mit der betreffenden nationalen Bundesnetzagentur 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Fristen.  

(3) Die § § 126 bis 132 und 134 bis 137 gelten entsprechend.  

§ 134 Einleitung, Beteiligte 
(1) Die Beschlusskammer leitet ein Verfahren von Amts we-

gen oder auf Antrag ein.  
(2) An dem Verfahren vor der Beschlusskammer sind beteiligt  

1. der Antragsteller,  
2. die Betreiber von öffentlichen Telekommunikationsnet-

zen und die Anbieter von Telekommunikationsdiensten 
für die Öffentlichkeit, gegen die sich das Verfahren 
richtet,  

3. die Personen und Personenvereinigungen, deren Inte-
ressen durch die Entscheidung berührt werden und die 
die Bundesnetzagentur auf ihren Antrag zu dem Verfah-
ren beigeladen hat.  

§ 135 Anhörung, mündliche Verhandlung 
(1) Die Beschlusskammer hat den Beteiligten Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben.  
(2) Den Personen, die von dem Verfahren berührte Wirt-

schaftskreise vertreten, kann die Beschlusskammer in geeigneten 
Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme geben.  
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(3) Die Beschlusskammer entscheidet auf Grund öffentlicher 
mündlicher Verhandlung; mit Einverständnis der Beteiligten 
kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Auf 
Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen ist für die Ver-
handlung oder für einen Teil davon die Öffentlichkeit auszu-
schließen, wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, 
insbesondere der Staatssicherheit, oder die Gefährdung eines 
wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt.  

§ 136 Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
Unverzüglich nach der Vorlage von Unterlagen im Rahmen 

des Beschlusskammerverfahrens haben alle Beteiligten diejeni-
gen Teile zu kennzeichnen, die Betriebsoder Geschäftsgeheim-
nisse enthalten. In diesem Fall müssen sie zusätzlich eine Fas-
sung vorlegen, die aus ihrer Sicht ohne Preisgabe von Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnissen eingesehen werden kann. Erfolgt 
dies nicht, kann die Beschlusskammer von ihrer Zustimmung zur 
Einsicht ausgehen, es sei denn, ihr sind besondere Umstände 
bekannt, die eine solche Vermutung nicht rechtfertigen. Hält die 
Beschlusskammer die Kennzeichnung der Unterlagen als Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse für unberechtigt, so muss sie 
vor der Entscheidung über die Gewährung von Einsichtnahme 
an Dritte die vorlegenden Personen hören.  

Unterabschnitt 2: Gerichtsverfahren 
§ 137 Rechtsmittel 

(1) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen der Bun-
desnetzagentur haben keine aufschiebende Wirkung.  

(2) Im Falle des § 132 findet ein Vorverfahren nicht statt. 
(3) Im Falle des § 132 sind die Berufung gegen ein Urteil und 

die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Beschwerde 
gegen den Beschluss nach § 138 Abs. 3, die Beschwerde gegen 
die Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 
133 der Verwaltungsgerichtsordnung und die Beschwerde gegen 
Beschlüsse über den Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und 3 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen die 
Beschlüsse über den Rechtsweg findet § 17a Abs. 4 Satz 4 bis 6 
des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.  

§ 138 Vorlage- und Auskunftspflicht der Bundesnetz-
agentur 

(1) Für die Vorlage von Urkunden oder Akten, die Übermitt-
lung elektronischer Dokumente oder die Erteilung von Auskünf-
ten (Vorlage von Unterlagen) durch die Bundesnetzagentur ist § 
99 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung anzuwenden. An die 
Stelle der obersten Aufsichtsbehörde tritt die Bundesnetzagentur.  

(2) Auf Antrag eines Beteiligten entscheidet das Gericht der 
Hauptsache durch Beschluss darüber, ob die Unterlagen vorzu-
legen sind oder nicht vorgelegt werden dürfen. Werden durch 
die Vorlage von Unterlagen nach Absatz 1 Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnisse betroffen, verpflichtet das Gericht die Be-
hörde zur Vorlage, soweit es für die Entscheidung darauf an-
kommt, andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht beste-
hen und nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalls das 
Interesse an der Vorlage der Unterlagen das Interesse des Betrof-
fenen an der Geheimhaltung überwiegt.  

(3) Der Antrag ist innerhalb eines Monats zu stellen, nachdem 
das Gericht den Beteiligten die Entscheidung der Bundesnetz-
agentur über die Vorlage der Unterlagen bekannt gegeben hat. 
Die Bundesnetzagentur hat die Unterlagen auf Aufforderung des 
Gerichts vorzulegen; § 100 der Verwaltungsgerichtsordnung 
findet keine Anwendung. Die Mitglieder des Gerichts sind zur 
Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe dürfen Art 
und Inhalt der geheim gehaltenen Unterlagen nicht erkennen 
lassen. Gegen eine Entscheidung des Gerichts, wonach die 
Unterlagen vorzulegen sind oder vorgelegt werden dürfen, ist die 
Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht gegeben. Über die 
Beschwerde entscheidet der für die Hauptsache zuständige 
Revisionssenat. Für das Beschwerdeverfahren gelten die Sätze 2 
und 3 sinngemäß.  

(4) Sind nach der unanfechtbaren Entscheidung des Gerichts 
Unterlagen nicht vorzulegen oder dürfen sie nicht vorgelegt 

werden, reicht das Gericht, im Beschwerdeverfahren das Be-
schwerdegericht, die ihm nach Absatz 3 Satz 2 vorgelegten 
Unterlagen umgehend an die Bundesnetzagentur zurück. Der 
Inhalt dieser Unterlagen darf der gerichtlichen Entscheidung 
nicht zugrunde gelegt werden, es sei denn, alle Beteiligten haben 
ihr Einverständnis erteilt.  

§ 139 Beteiligung der Bundesnetzagentur bei bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten 

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Ge-
setz ergeben, gilt § 90 Abs. 1 und 2 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen entsprechend. In diesen Fällen treten an 
die Stelle des Bundeskartellamtes und seines Präsidenten oder 
seiner Präsidentin die Bundesnetzagentur und ihr Präsident oder 
ihre Präsidentin.  

Unterabschnitt 3: Internationale Aufgaben 
§ 140 Internationale Aufgaben 

Im Bereich der europäischen und internationalen Telekommu-
nikationspolitik, insbesondere bei der Mitarbeit in europäischen 
und internationalen Institutionen und Organisationen, wird die 
Bundesnetzagentur im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologietätig. Dies gilt nicht für Aufgaben, 
die die Bundesnetzagentur auf Grund dieses Gesetzes oder 
anderer Gesetze sowie auf Grund von Verordnungen der Euro-
päischen Gemeinschaften in eigener Zuständigkeit wahrnimmt.  

§ 141 Anerkannte Abrechnungsstelle für den See-
funkverkehr 

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, die Anforderungen und das 
Verfahren für die Anerkennung als Anerkannte Abrechnungs-
stelle für den internationalen Seefunkverkehr nach den Anforde-
rungen der Internationalen Fernmeldeunion festzulegen. In dem 
Verfahren sind auch die Bedingungen für die Ablehnung oder 
den Widerruf dieser Anerkennung festzulegen.  

(2) Zuständige Behörde für die Anerkennung von Abrech-
nungsstellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist die Bundes-
netzagentur.  

Teil 9: Abgaben 
§ 142 Gebühren und Auslagen 

(1) Die Bundesnetzagentur erhebt für die folgenden Amtshand-
lungen Gebühren und Auslagen:  

1. Entscheidungen über die Zuteilung eines Nutzungs-
rechts an Frequenzen nach § 55,  

2. Entscheidungen über die Zuteilung eines Nutzungs-
rechts an Rufnummern auf Grund einer Rechtsverord-
nung nach § 66 Abs. 4,  

3. Bearbeitung von Anträgen auf Registrierung von An-
wählprogrammen über Mehrwertdienste-Rufnummern,  

4. einzelfallbezogene Koordinierung, Anmeldung, Über-
tragung und Notifizierung von Satellitensystemen nach 
§ 56,  

5. sonstige Amtshandlungen, die in einem engen Zusam-
menhang mit einer Entscheidung nach den Nummern 1 
bis 4 stehen,  

6. Maßnahmen auf Grund von Verstößen gegen dieses 
Gesetz oder die darauf beruhenden Rechtsverordnun-
gen,  

7. Entscheidungen über die Übertragung von Wegerechten 
nach § 69 und  

8. Tätigkeiten im Rahmen des Verfahrens für die Aner-
kennung als Anerkannte Abrechnungsstelle für den in-
ternationalen Seefunkverkehr nach § 141.  

Gebühren und Auslagen werden auch erhoben, wenn ein An-
trag auf Vornahme einer in Satz 1 bezeichneten Amtshandlung  

1. aus anderen Gründen als wegen Unzuständigkeit der 
Behörde abgelehnt oder  
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2. nach Beginn der sachlichen Bearbeitung, jedoch vor de-
ren Beendigung, zurückgenommen wird.  

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, die gebührenpflichtigen Tatbe-
stände und die Gebührenhöhe einschließlich der Zahlungsweise 
näher zu bestimmen. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, 
dass die mit den Amtshandlungen verbundenen Kosten gedeckt 
sind. Die Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes gelten 
ergänzend. Abweichend von Satz 2 sind die Gebühren für Ent-
scheidungen über die Zuteilungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 so 
festzusetzen, dass sie als Lenkungszweck die optimale Nutzung 
und eine den Zielen dieses Gesetzes verpflichtete effiziente 
Verwendung dieser Güter sicherstellen. Die Sätze 2 bis 4 finden 
keine Anwendung, wenn Nummern oder Frequenzen von außer-
ordentlich wirtschaftlichem Wert im Wege wettbewerbsorien-
tierter oder vergleichender Auswahlverfahren vergeben werden. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann 
die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung unter 
Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf die Bundesnetz-
agentur übertragen. Eine Rechtsverordnung nach Satz 6 ein-
schließlich ihrer Aufhebung bedarf des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und des 
Bundesministeriums der Finanzen.  

(3) In Rechtsverordnungen nach Absatz 2 Satz 1 kann abwei-
chend von den Vorschriften des Verwaltungskostengesetzes 
geregelt werden:  

1. der Umfang der zu erstattenden Auslagen und  
2. die Gebühr in den Fällen des Widerrufs oder der Rück-

nahme einer Zuteilung nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 oder 
einer Übertragung von Wegerechten nach Absatz 1 Nr. 
7, sofern die Betroffenen dies zu vertreten haben.  

(4) Eine Festsetzung von Gebühren und Auslagen ist bis zum 
Ablauf des vierten Kalenderjahres nach Entstehung der Schuld 
zulässig (Festsetzungsverjährung). Wird vor Ablauf der Frist ein 
Antrag auf Aufhebung oder Änderung der Festsetzung gestellt, 
ist die Festsetzungsfrist so lange gehemmt, bis über den Antrag 
unanfechtbar entschieden wurde. Der Anspruch auf Zahlung von 
Gebühren und Auslagen verjährt mit Ablauf des fünften Kalen-
derjahres nach der Festsetzung (Zahlungsverjährung). Im Übri-
gen gilt § 20 des Verwaltungskostengesetzes.  

(5) Im Falle des Versteigerungsverfahrens nach § 61 Abs. 5 
wird eine Zuteilungsgebühr nach Absatz 1 Nr. 1 nur erhoben, 
soweit sie den Erlös des Versteigerungsverfahrens übersteigt.  

(6) Die Wegebaulastträger können in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich Regelungen erlassen, nach denen lediglich die Verwal-
tungskosten abdeckende Gebühren und Auslagen für die Ertei-
lung von Zustimmungsbescheiden nach § 68 Abs. 3 zur Nutzung 
öffentlicher Wege erhoben werden können. Eine Pauschalierung 
ist zulässig.  

§ 143 Frequenznutzungsbeitrag 
(1) Die Bundesnetzagentur erhebt jährliche Beiträge zur De-

ckung ihrer Kosten für die Verwaltung, Kontrolle und Durchset-
zung von Allgemeinzuteilungen und Nutzungsrechten im Be-
reich der Frequenz- und Orbitnutzungen nach diesem Gesetz 
oder den darauf beruhenden Rechtsverordnungen. Dies umfasst 
insbesondere auch die Kosten der Bundesnetzagentur für:  

1. die Planung und Fortschreibung von Frequenznutzun-
gen einschließlich der notwendigen Messungen, Prü-
fungen und Verträglichkeitsuntersuchungen zur Ge-
währleistung einer effizienten und störungsfreien Fre-
quenznutzung,  

2. internationale Zusammenarbeit, Harmonisierung und 
Normung.  

(2) Beitragspflichtig sind diejenigen, denen Frequenzen zuge-
teilt sind. Die Anteile an den Kosten werden den einzelnen 
Nutzergruppen, die sich aus der Frequenzzuweisung ergeben, so 
weit wie möglich aufwandsbezogen zugeordnet. Innerhalb der 
Nutzergruppen erfolgt die Aufteilung entsprechend der Fre-
quenznutzung. Eine Beitragspflicht ist auch dann gegeben, wenn 
eine Frequenz auf Grund sonstiger Verwaltungsakte oder dauer-
haft ohne Zuteilung genutzt wird. Dies gilt insbesondere für die 

bis zum 1. August 1996 erteilten Rechte, soweit sie Festlegun-
gen über die Nutzung von Frequenzen enthalten.  

(3) In die nach Absatz 1 abzugeltenden Kosten sind solche 
nicht einzubeziehen, für die bereits eine Gebühr nach § 142 oder 
eine Gebühr nach § 16 des Gesetzes über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen vom 31. Januar 2001 
(BGBl. I S. 170) oder Gebüh- ren oder Beiträge nach § 10 oder § 
11 des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von 
Geräten vom 18. September 1998 (BGBl. I S. 2882) und den auf 
diesen Vorschriften beruhenden Rechtsverordnungen erhoben 
wird.  

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, nach Maßgabe der vorstehenden 
Absätze das Nähere über den Kreis der Beitragspflichtigen, die 
Beitragssätze und das Verfahren der Beitragserhebung ein-
schließlich der Zahlungsweise festzulegen. Der auf das Allge-
meininteresse entfallende Kostenanteil ist beitragsmindernd zu 
berücksichtigen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch Rechts-
verordnung unter Sicherstellung der Einvernehmensregelung auf 
die Bundesnetzagentur übertragen.  

§ 144 Telekommunikationsbeitrag 
(1) Für die Kosten der Bundesnetzagentur für Maßnahmen zur 

Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs und zur 
Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte der Tele-
kommunikation für die Öffentlichkeit und für die Verwaltung, 
Kontrolle sowie Durchsetzung von mit diesem Gesetz verbunde-
nen Rechten und Pflichten, darauf beruhenden Verordnungen 
und Nutzungsrechten, soweit sie nicht anderweitig durch Gebüh-
ren oder Beiträge nach diesem Gesetz gedeckt sind, haben die 
nach § 6 Abs. 1 und die nach § 4 des Telekommunikationsgeset-
zes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) Verpflichteten einen 
Beitrag zu entrichten. Dies umfasst auch die Kosten für die in 
Satz 1 genannten Aufgaben in Bezug auf die internationale 
Zusammenarbeit. Der auf das Allgemeininteresse entfallende 
Kostenanteil ist beitragsmindernd zu berücksichtigen.  

(2) Die beitragsrelevanten Kosten nach Absatz 1 werden antei-
lig auf die einzelnen Unternehmen nach Maßgabe ihrer Umsätze 
bei Tätigkeiten nach § 6 Abs. 1 umgelegt und von der Bundes-
netzagentur als Jahresbeitrag erhoben.  

(3) Auf Grund der Telekommunikations-
Lizenzgebührenverordnung vom 28. Juli 1997 (BGBl. I S. 1936) 
geleistete oder nach § 16 Abs. 2 des Telekommunikationsgeset-
zes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) angerechnete Gebühren 
sind, soweit sie über die für die Erteilung der Lizenz nach § 16 
Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 
(BGBl. I S. 1120) und der darauf beruhenden Verordnung zu 
zahlenden Gebühren für den Verwaltungsaufwand der Lizenzer-
teilung hinausgehen, auf den zu erhebenden Beitrag anzurech-
nen. § 143 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen das Nähere über die Erhebung der 
Beiträge, insbesondere über den Verteilungsschlüssel und -
stichtag, die Mindestveranlagung, das Umlageverfahren ein-
schließlich eines geeigneten Schätzverfahrens und einer Klassi-
fizierung hinsichtlich der Feststellung der beitragsrelevanten 
Kosten nach Absatz 2, die Pflicht zur Mitteilung der Umsätze 
einschließlich eines geeigneten Verfahrens mit der Möglichkeit 
einer Pauschalierung sowie die Zahlungsfristen, die Zahlungs-
weise und die Höhe der Säumniszuschläge zu regeln. Die 
Rechtsverordnung kann auch Regelungen über die vorläufige 
Festsetzung des Beitrags vorsehen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie kann die Ermächtigung nach Satz 1 
durch Rechtsverordnung unter Sicherstellung der Einverneh-
mensregelung auf die Bundesnetzagentur übertragen. Eine 
Rechtsverordnung nach Satz 3 einschließlich ihrer Aufhebung 
bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums der 
Finanzen.  
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§ 145 Kosten von außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren 

Für die außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren nach § 
47a werden Gebühren und Auslagen erhoben. Die Höhe der 
Gebühr für das Verfahren bestimmt sich nach Maßgabe des § 34 
Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes. Auf die Bestimmung des 
Wertes der Streitfrage finden die § § 3 bis 9 der Zivilprozessord-
nung entsprechende Anwendung. Unterbreitet die Streitbeile-
gungsstelle einen Streitbeilegungsvorschlag, entscheidet sie über 
die Kosten unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes 
nach billigem Ermessen. Die Entscheidung über die Kosten soll 
zusammen mit dem Streitbeilegungsvorschlag ergehen. Jede 
Partei trägt die ihr durch die Teilnahme am Verfahren entstande-
nen Kosten selbst. Im Übrigen finden die § § 8 bis 21 des Ver-
waltungskostengesetzes entsprechende Anwendung.  

§ 146 Kosten des Vorverfahrens 
Für ein Vorverfahren werden Gebühren und Auslagen erhoben. 

Für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Wider-
spruchs wird eine Gebühr bis zur Höhe der für die angefochtene 
Amtshandlung festgesetzten Gebühr erhoben. In den Fällen, in 
denen für die angefochtene Amtshandlung der Bundesnetzagen-
tur keine Gebühr anfällt, bestimmt sich die Gebühr nach Maßga-
be des § 34 Abs. 1 des Gerichtskostengesetzes; § 145 Satz 3 gilt 
entsprechend. Wird ein Widerspruch nach Beginn seiner sachli-
chen Bearbeitung, jedoch vor deren Beendigung zurückgenom-
men, beträgt die Gebühr höchstens 75 Prozent der Wider-
spruchsgebühr. Über die Kosten nach den Sätzen 2 und 4 ent-
scheidet die Widerspruchsstelle nach billigem Ermessen.  

§ 147 Mitteilung der Bundesnetzagentur 
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht einen jährlichen Über-

blick über ihre Verwaltungskosten und die insgesamt einge-
nommenen Abgaben. Soweit erforderlich werden Gebühren und 
Beitragssätze in den betroffenen Verordnungen für die Zukunft 
angepasst.  

Teil 10: Straf- und Bußgeldvorschriften 
§ 148 Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer  

1. entgegen § 89 Satz 1 oder 2 eine Nachricht abhört oder 
den Inhalt einer Nachricht oder die Tatsache ihres Emp-
fangs einem anderen mitteilt oder  

2. entgegen § 90 Abs. 1 Satz 1 eine dort genannte Sende-
anlage 
a) besitzt oder  
b) herstellt, vertreibt, einführt oder sonst in den Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes verbringt.  
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buch-

stabe b fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder Geldstrafe.  

§ 149 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4 eine Information nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,  

2. entgegen § 6 Abs. 1 eine Meldung nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht-
zeitig macht,  

3. entgegen § 17 Satz 2 eine Information weitergibt,  
4. einer vollziehbaren Anordnung nach 

a) § 20, § 23 Abs. 3 Satz 2, § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
oder Abs. 2 Satz 1 oder 2, § 37 Abs. 3 Satz 2, auch 
in Verbindung mit § 38 Abs. 4 Satz 4, § 38 Abs. 4 
Satz 2, auch in Verbindung mit § 39 Abs. 3 Satz 1 
oder § 42 Abs. 4 Satz 1, auch in Verbindung mit § 
18 Abs. 2 Satz 2,  

b) § 66h Abs.1 Satz 3, § 67 Abs. 1 Satz 1, 2, 6 oder 7 
oder § 109 Abs. 3 Satz 3,  

c) § 29 Abs. 1 Satz 2, § 39 Abs. 3 Satz 2, § 65 oder § 
127 Abs. 2 Nr. 1  

zuwiderhandelt,  
5. entgegen § 22 Abs. 3 Satz 1 eine Vereinbarung nicht 

oder nicht rechtzeitig vorlegt,  
6. ohne Genehmigung nach § 30 Abs. 1 oder § 39 Abs. 1 

Satz 1 ein Entgelt erhebt,  
7. entgegen § 38 Abs. 1 Satz 1 oder 3 oder § 39 Abs. 3 

Satz 4 ein Entgelt oder eine Entgeltmaßnahme nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur 
Kenntnis gibt,  

8. entgegen § 47 Abs. 1 Teilnehmerdaten richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt,  

9. entgegen § 50 Abs. 3 Nr.4 eine Anzeige richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,  

10. ohne Frequenzzuteilung nach § 55 Abs. 1 Satz 1 eine 
Frequenz nutzt,  

11. ohne Übertragung nach § 56 Abs.1 Satz 1 ein deutsches 
Orbit- oder Frequenznutzungsrecht ausübt,  

12. einer vollziehbaren Auflage nach § 60 Abs. 2 Satz 1 
zuwiderhandelt,  

13. einer Rechtsverordnung nach § 66 Abs. 4 Satz 1 oder 
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechts-
verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist,  

13a. entgegen § 66a Satz 1, 2, 6, 7 oder 8 eine Preisangabe 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig macht,  

13b. entgegen § 66a Satz 3 die Preisangabe zeitlich kürzer 
anzeigt,  

13c. entgegen § 66a Satz 4 einen Hinweis nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

13d. entgegen § 66b Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Abs. 1 Satz 4 oder 5 oder Abs. 3 Satz 1, § 66b Abs. 1 
Satz 3, auch in Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 oder 5 
oder § 66b Abs. 2 oder 3 Satz 2 einen dort genannten 
Preis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig ansagt,  

13e. entgegen § 66c Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 2, den dort genannten Preis nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt,  

13f. entgegen § 66d Abs. 1 oder 2 die dort genannte Preis-
höchstgrenze nicht einhält,  

13g. entgegen § 66e Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 2, eine Verbindung nicht oder nicht rechtzeitig 
trennt,  

13h. entgegen § 66f Abs. 1 Satz 1 einen Dialer einsetzt,  
13i. entgegen § 66i Abs. 1 Satz 2 R-Gesprächsdienste anbie-

tet,  
13j. entgegen § 66j Abs. 1 Satz 1 oder 3 eine Rufnummer 

oder Nummer für Kurzwahl-Sprachdienste übermittelt, 
entgegen § 66j Abs. 1 Satz 4 eine übermittelte Ruf-
nummer verändert oder entgegen § 66j Abs. 2 Satz 1 
oder 2 eine Rufnummer oder Nummer für Kurzwahl-
Sprachdienste aufsetzt und übermittelt,  

14. entgegen § 87 Abs. 1 Satz 1 oder § 110 Abs. 1 Satz 2 
oder 3 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht,  

15. entgegen § 90 Abs. 3 für eine Sendeanlage wirbt,  
16. entgegen § 95 Abs2 oder § 96 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 

Satz 1 Daten verwendet,  
17. entgegen § 96 Abs. 2 Satz 2 oder § 97 Abs. 3 Satz 2 

Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht,  
18. entgegen § 106 Abs. 2 Satz 2 Daten oder Belege nicht 

oder nicht rechtzeitig löscht,  
19. entgegen § 108 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 

einer Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 
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eine Notrufmöglichkeit nicht oder nicht in der vorge-
schriebenen Weise bereitstellt,  

20. entgegen § 108 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 108 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 dort 
genannte Daten nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt,  

21. entgegen § 109 Abs. 3 Satz 2 oder 4 ein Sicherheits-
konzept nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,  

22. entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 1a in Verbin-
dung mit einer Rechtsverordnung nach § 110 Abs. 2 Nr. 
1 Buchstabe a eine technische Einrichtung nicht vorhält 
oder eine organisatorische Maßnahme nicht trifft,  

23. entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b eine 
dort genannte Stelle nicht oder nicht rechtzeitig be-
nennt,  

24. entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 einen Nachweis 
nicht oder nicht rechtzeitig erbringt,  

25. entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eine Prüfung nicht 
gestattet,  

26. entgegen § 110 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 die Aufstellung oder 
den Betrieb eines dort genannten Gerätes nicht duldet 
oder den Zugang zu einem solchen Gerät nicht gewährt,  

27. entgegen § 110 Abs. 5 Satz 3 einen Mangel nicht oder 
nicht rechtzeitig beseitigt,  

28. entgegen § 110 Abs. 6 Satz 1 einen Netzabschlusspunkt 
nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig bereitstellt,  

29. entgegen § 111 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 2, oder entgegen § 111 Abs. 1 Satz 3 oder 4, Daten 
nicht oder nicht rechtzeitig erhebt, nicht oder nicht 
rechtzeitig speichert, nicht oder nicht rechtzeitig berich-
tigt oder nicht oder nicht rechtzeitig löscht,  

30. entgegen § 111 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit 
Satz 2, Daten nicht oder nicht rechtzeitig erhebt oder 
nicht oder nicht rechtzeitig übermittelt,  

31. entgegen § 112 Abs. 1 Satz 4 nicht gewährleistet, dass 
die Bundesnetzagentur Daten aus den Kundendateien 
abrufen kann,  

32. entgegen § 112 Abs. 1 Satz 6 nicht sicherstellt, dass 
ihm Abrufe nicht zur Kenntnis gelangen können,  

33. entgegen § 113 Abs. 1 Satz 1 oder 2, § 114 Abs. 1 Satz 
1 oder § 127 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,  

34. entgegen § 113 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 2 Daten über-
mittelt oder  

35. entgegen § 113 Abs. 1 Satz 4 Stillschweigen nicht 
wahrt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 4 Buchstabe a, Nr. 6, 10, 22, 27 und 31 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 
16 bis 18, 26, 29 und 34 mit einer Geldbuße bis zu dreihunder-
tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe b, 
Nr. 12, 13 bis 13b, 13d bis 13j, 15, 19, 21 und 30 mit einer 
Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 5, 7, 8, 9, 11, 20, 23 und 24 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen des Absat-
zes 1 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet 
werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der 
Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so 
können sie überschritten werden.  

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Bundesnetzagentur.  

Teil 11: Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten 
§ 150 Übergangsvorschriften 

(1) Die von der Bundesnetzagentur vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes getroffenen Feststellungen marktbeherrschender Stel-
lungen sowie die daran anknüpfenden Verpflichtungen bleiben 

wirksam, bis sie durch neue Entscheidungen nach Teil 2 ersetzt 
werden. Dies gilt auch dann, wenn die Feststellungen marktbe-
herrschender Stellungen lediglich Bestandteil der Begründung 
eines Verwaltungsaktes sind. Satz 1 gilt entsprechend für Ver-
pflichtungen nach den § § 36, 37 und 39 Alternative 2 des 
Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 
1120).  

(2) Unternehmen, die auf Grund des Telekommunikationsge-
setzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) angezeigt haben, 
dass sie Telekommunikationsdienstleistungen erbringen oder 
Lizenznehmer sind, sind unbeschadet der Verpflichtung nach § 
144 Abs. 1 Satz 1 nicht meldepflichtig nach § 6.  

(3) Bestehende Frequenz- und Nummernzuteilungen sowie 
Wegerechte, die im Rahmen des § 8 des Telekommunikations-
gesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) erteilt wurden, 
bleiben wirksam. Das Gleiche gilt auch für vorher erworbene 
Rechte, die eine Frequenznutzung gewähren.  

(4) Soweit Frequenznutzungs- und Lizenzrechte auf Märkten 
vergeben sind, für die auf Wettbewerb oder Vergleich beruhende 
Auswahlverfahren durchgeführt wurden, gelten die damit erteil-
ten Rechte und eingegangenen Verpflichtungen fort. Dies gilt 
insbesondere auch für die im Zeitpunkt der Erteilung der Mobil-
funklizenzen geltende Verpflichtung, Diensteanbieter zuzulas-
sen.  

(4a) Soweit nach den Bestimmungen in den Absätzen 1 bis 4 
Rechte und Verpflichtungen wirksam bleiben oder fortgelten, 
gelten diese als Rechte und Verpflichtungen nach diesem Gesetz 
im Sinne der § § 126 und 133.  

(5) Bis zum 30. Juni 2008 wird § 21 Abs. 2 Nr. 3 mit der Maß-
gabe angewendet, dass Anschlüsse nur in Verbindung mit Ver-
bindungsleistungen zur Verfügung gestellt werden müssen.  

(6) § 48 Abs. 2 Nr. 2 gilt für Geräte, die ab dem 1. Januar 2005 
in Verkehr gebracht werden.  

(7) Bis zum Erlass eines Frequenznutzungsplanes nach § 54 
erfolgt die Frequenzzuteilung nach Maßgabe der Bestimmungen 
des geltenden Frequenzbereichszuweisungsplanes.  

(8) Auf Verleihungen nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über 
Fernmeldeanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Juli 1989 (BGBl. I S. 1455) und auf Lizenzen oder Frequenzen, 
die nach den § § 10 ,11 und 47 Abs. 5 des Telekommunikations-
gesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) zugeteilt wurden, 
findet § 62 Abs. 1 bis 3 für den in diesen Lizenzen und Frequen-
zen festgelegten Geltungszeitraum keine Anwendung.  

(9) Beabsichtigt die Deutsche Telekom AG die in § 78 Abs. 2 
genannten Universaldienstleistungen nicht in vollem Umfang 
oder zu schlechteren als in diesem Gesetz genannten Bedingun-
gen anzubieten, hat sie dieses der Bundesnetzagentur ein Jahr 
vor Wirksamwerden anzuzeigen.  

(9a) Wer Teilnehmern technisch neue öffentlich zugängliche 
Telefondienste anbietet oder den Zugang zu solchen Diensten 
ermöglicht, muss die Verpflichtungen nach § 108 Abs. 1 erst ab 
dem 1. Januar 2009 erfüllen.  

(10) (aufgehoben)  
(11) (aufgehoben) 
(12) Für Vertragsverhältnisse, die am Tag des Inkrafttretens 

dieser Vorschrift bereits bestehen, hat der nach § 112 Abs. 1 
Verpflichtete Daten, über die er auf Grund zurückliegender 
Datenerhebungen verfügt, unverzüglich in die Kundendatei nach 
§ 112 Abs. 1 zu übernehmen. Für Verträge, die nach Inkrafttre-
ten des § 112 geschlossen werden, sind die Daten, soweit sie 
infolge der bisherigen Dateistruktur noch nicht in die Kundenda-
tei eingestellt werden können, unverzüglich nach Anpassung der 
Kundendatei einzustellen. An die Stelle der Technischen Richt-
linie nach § 112 Abs. 3 Satz 3 tritt bis zur Herausgabe einer 
entsprechenden Richtlinie die von der Bundesnetzagentur auf 
der Grundlage des § 90 Abs. 2 und 6 des Telekommunikations-
gesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) bekannt gegebene 
Schnittstellenbeschreibung in der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des § 112 gültigen Fassung.  

(12a) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 110 
Abs. 9 bemisst sich die Entschädigung für die in § 110 Abs. 9 
bezeichneten Leistungen nach § 23 des Justizvergütungs- und –
entschädigungsgesetzes. 
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(13) Die Zulässigkeit des Rechtsmittels gegen eine gerichtliche 
Entscheidung richtet sich nach den bisher geltenden Vorschrif-
ten, wenn die gerichtliche Entscheidung vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes verkündet oder von Amts wegen anstelle einer 
Verkündung zugestellt worden ist.  

(14) Auf vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellte Anträ-
ge nach § 99 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung sind die 
bisherigen Vorschriften anwendbar.  

§ 151 Änderung anderer Rechtsvorschriften 
(nicht abgedruckt) 

§ 152 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag nach 

der Verkündung in Kraft. § § 43a und 43b, 96 Abs. 1 Nr. 9a bis 
9f in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 und § 97 Abs. 6 und 7 des 
Telekommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl I S. 
1120), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 73 des Gesetzes vom 5. 
Mai 2004 (BGBl. I S. 718) geändert worden ist, in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung finden bis zum 
Inkrafttreten der in Artikel 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Änderung 
telekommunikationsrechtlicher Vorschriften vom 18. Februar 
2007 (BGBl. I s. 106) genannten Regelungen der § § 66a bis 
66lweiter Anwendung. Für § 43b Abs. 2 gilt dies mit der Maß-

gabe, dass ab dem 1. August 2004 die Preisansagepflicht nicht 
mehr auf Anrufe aus dem Festnetz beschränkt ist.  

(2) Das Telekommunikationsgesetz vom 25. Juli 1996 (BGBl. 
I S. 1120), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 73 des Gesetzes 
vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718), das Fernsehsignalübertra-
gungs- Gesetz vom 14. November 1997 (BGBl. I S. 2710), 
zuletzt geändert durch Artikel 222 der Verordnung vom 25. 
November 2003 (BGBl. I S. 2304), die Telekommunikations-
Entgeltregulierungsverordnung vom 1. Oktober 1996 (BGBl. I 
S. 1492), die Netzzugangsverordnung vom 23. Oktober 1996 
(BGBl. I S. 1568), die Telekommunikations-Universaldienst-
leistungsverordnung vom 30. Januar 1997 (BGBl. I S. 141), § 4 
der Telekommunikations- Kundenschutzverordnung vom 11. 
Dezember 1997 (BGBl. I S. 2910), die zuletzt durch die Verord-
nung vom 20. August 2002 (BGBl. I S. 3365) geändert worden 
ist, die Telekommunikations-Datenschutzverordnung vom 18. 
Dezember 2000 (BGBl. I S. 1740), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 9. August 2003 (BGBl. I S. 1590), die Frequenz-
zuteilungsverordnung vom 26. April 2001 (BGBl. I S. 829) und 
die Telekommunikations- Lizenzgebührenverordnung 2002 vom 
9. September 2002 (BGBl. I S. 3542) treten am Tag nach der 
Verkündung dieses Gesetzes außer Kraft.  
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XVII.  HAMBURGISCHES PRESSEGESETZ 
(HmbPresseG) vom 29. Januar 1965 (HmbGVBl.1965, S. 15), 
zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Pressegesetzes vom 28. Januar 2003 
(HmbGVBl. 2003, S. 11) 

§ 1 Freiheit der Presse  
(1) Die Presse ist frei. Sie soll der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung dienen. 
(2) Die Freiheit der Presse unterliegt nur den Beschränkungen, 

die durch das Grundgesetz und in seinem Rahmen durch dieses 
Gesetz zugelassen sind. 

(3) Sondermaßnahmen jeder Art, die die Pressefreiheit beein-
trächtigen, sind verboten. 

(4) Berufsorganisationen der Presse mit Zwangsmitgliedschaft 
und eine mit hoheitlicher Gewalt ausgestattete Standesgerichts-
barkeit der Presse sind unzulässig. 

(5) Gesetzen, die für jedermann gelten, ist auch die Presse 
unterworfen. 

§ 2 Zulassungsfreiheit  
Die Pressetätigkeit einschließlich der Errichtung eines Ver-

lagsunternehmens oder eines sonstigen Betriebes des Pressege-
werbes bedarf keiner Zulassung. 

§ 3 Öffentliche Aufgabe der Presse  
Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe insbesondere da-

durch, dass sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung 
nimmt, Kritik übt, in anderer Weise an der Meinungsbildung 
mitwirkt oder der Bildung dient. 

§ 4 Informationsrecht  
(1) Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse 

und des Rundfunks die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe 
dienenden Auskünfte zu erteilen. 

(2) Auskünfte können verweigert werden, soweit  
1. hierdurch die sachgemäße Durchführung eines schwe-

benden Gerichtsverfahrens, Bußgeldverfahrens oder 
Disziplinarverfahrens beeinträchtigt oder gefährdet 
werden könnte oder  

2. Vorschriften über die Geheimhaltung oder die Amts-
verschwiegenheit entgegenstehen oder  

3. sonst ein überwiegendes öffentliches oder schutzwürdi-
ges privates Interesse verletzt würde.  

(3) Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an 
die Presse verbieten, sind unzulässig. 

(4) Der Verleger eines periodischen Druckwerks kann von den 
Behörden verlangen, dass ihm deren amtliche Bekanntmachun-
gen nicht später als seinen Mitbewerbern zur Verwendung 
zugeleitet werden. 

§ 5 (aufgehoben)  
§ 6 Sorgfaltspflicht der Presse  

Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der 
nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt 
und Herkunft zu prüfen. Die Verpflichtung, Druckwerke von 
strafbarem Inhalt freizuhalten (§ 19), bleibt unberührt. 

§ 7 Druckwerke  
(1) Druckwerke im Sinne dieses Gesetzes sind alle mittels der 

Buchdruckerpresse oder eines sonstigen zur Massenherstellung 
geeigneten Vervielfältigungsverfahrens hergestellten und zur 
Verbreitung bestimmten Schriften, besprochenen Tonträger, 
bildlichen Darstellungen mit und ohne Schrift und Musikalien 
mit Text oder Erläuterungen.  

(2) Zu den Druckwerken gehören auch die vervielfältigten 
Mitteilungen, mit denen Nachrichtenagenturen, Pressekorres-

pondenzen, Materndienste und ähnliche Unternehmungen die 
Presse mit Beiträgen in Wort, Bild oder ähnlicher Weise versor-
gen. Als Druckwerke gelten ferner die von einem presseredakti-
onellen Hilfsunternehmen gelieferten Mitteilungen ohne Rück-
sicht auf die technische Form, in der sie geliefert werden, sowie 
Wochenschauen. 

(3) Den Bestimmungen dieses Gesetzes über Druckwerke un-
terliegen nicht  

1. amtliche Druckwerke, soweit sie ausschließlich amtli-
che Mitteilungen enthalten,  

2. Druckwerke, die nur Zwecken des Gewerbes und Ver-
kehrs, des häuslichen und geselligen Lebens dienen, 
wie Formulare, Preislisten, Werbedrucksachen, Famili-
enanzeigen, Geschäfts-, Jahres- und Verwaltungsbe-
richte und dergleichen, sowie Stimmzettel für Wahlen.  

(4) Periodische Druckwerke sind Zeitungen, Zeitschriften und 
andere in ständiger, wenn auch unregelmäßiger Folge und im 
Abstand von nicht mehr als sechs Monaten erscheinende 
Druckwerke. 

§ 8 Impressum  
(1) Auf jedem in der Freien und Hansestadt Hamburg erschei-

nenden Druckwerk müssen Name oder Firma und Anschrift des 
Druckers und des Verlegers, beim Selbstverlag die des Verfas-
sers oder des Herausgebers genannt sein. 

(2) Auf den periodischen Druckwerken sind ferner Name und 
Anschrift des verantwortlichen Redakteurs anzugeben. Sind 
mehrere Redakteure verantwortlich, so muss das Impressum die 
geforderten Angaben für jeden von ihnen enthalten. Hierbei ist 
kenntlich zu machen, für welchen Teil oder sachlichen Bereich 
des Druckwerks jeder einzelne verantwortlich ist. Für den An-
zeigenteil ist ein Verantwortlicher zu benennen; für diesen 
gelten die Vorschriften über den verantwortlichen Redakteur 
entsprechend. 

(3) Zeitungen und Anschlusszeitungen, die regelmäßig wesent-
liche Teile fertig übernehmen, haben im Impressum auch den für 
den übernommenen Teil verantwortlichen Redakteur und den 
Verleger des anderen Druckwerkes zu benennen. 

§ 9 Persönliche Anforderungen an den verantwortli-
chen Redakteur  

(1) Als verantwortlicher Redakteur kann nicht tätig sein und 
beschäftigt werden, wer 

1. seinen ständigen Aufenthalt nicht im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes hat,  

2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter, die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, oder das Recht, in öffentlichen 
Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, nicht be-
sitzt,  

3. das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat,  
4. nicht unbeschränkt geschäftsfähig ist.  

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nummern 3 und 4 gelten 
nicht für Druckwerke, die von Jugendlichen für Jugendliche 
heraus gegeben werden. 

(3) Von der Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 1 kann die 
zuständige Behörde in besonderen Fällen auf Antrag Befreiung 
erteilen. 

§ 10 Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen  
Hat der Verleger eines periodischen Druckwerks für eine Ver-

öffentlichung ein Entgelt erhalten, gefordert oder sich verspre-
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chen lassen, so hat er diese Veröffentlichung deutlich mit dem 
Wort „Anzeige“ zu bezeichnen, soweit sie nicht schon durch 
Anordnung und Gestaltung allgemein als Anzeige zu erkennen 
ist. 

§ 11 Gegendarstellung  
(1) Der verantwortliche Redakteur und der Verleger eines pe-

riodischen Druckwerks sind verpflichtet, eine Gegendarstellung 
der Person oder Stelle zum Abdruck zu bringen, die durch eine 
in dem Druckwerk aufgestellte Tatsachenbehauptung betroffen 
ist. Die Verpflichtung erstreckt sich auf alle Nebenausgaben des 
Druckwerks, in denen die Tatsachenbehauptung erschienen ist. 

(2) Die Pflicht zum Abdruck einer Gegendarstellung besteht 
nicht, wenn die Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht 
angemessen ist. Überschreitet die Gegendarstellung nicht den 
Umfang des beanstandeten Textes, so gilt sie als angemessen. 
Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben 
beschränken und darf keinen strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf 
der Schriftform und muss von dem Betroffenen oder seinem 
gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. Der Betroffene oder 
sein Vertreter kann den Abdruck nur verlangen, wenn die Ge-
gendarstellung dem verantwortlichen Redakteur oder dem 
Verleger unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Monaten 
nach der Veröffentlichung, zugeht. 

(3) Die Gegendarstellung muss in der nach Empfang der 
Einsendung nächstfolgenden, für den Druck nicht abgeschlosse-
nen Nummer in dem gleichen Teil des Druckwerks und mit 
gleicher Schrift wie der beanstandete Text ohne Einschaltungen 
und Weglassungen abgedruckt werden. Sie darf nicht in Form 
eines Leserbriefes erscheinen. Der Abdruck ist kostenfrei, es sei 
denn, der beanstandete Text ist als Anzeige abgedruckt worden. 
Wer sich zu der Gegendarstellung in derselben Nummer äußert, 
muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken. 

(4) Für die Durchsetzung des Gegendarstellungsanspruchs ist 
der ordentliche Rechtsweg gegeben. Auf Antrag des Betroffenen 
kann das Gericht anordnen, dass der verantwortliche Redakteur 
und der Verleger in der Form des Absatzes 3 eine Gegendarstel-
lung veröffentlichen. Auf dieses Verfahren sind die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Ge-
fährdung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu 
werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für wahrheitsgetreue Be-
richte über öffentliche Sitzungen der gesetzgebenden oder 
beschließenden Organe des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden (Gemeindeverbände) sowie der Gerichte. 

§ 11 a Anwendbarkeit des Bundesdatenschutzgeset-
zes  

Soweit Unternehmen oder Hilfsunternehmen der Presse perso-
nenbezogene Daten ausschließlich zu eigenen journalistisch- 
redaktionellen oder literarischen Zwecken erheben, verarbeiten 
oder nutzen, gelten von den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes nur die §§ 5, 9 und 38 a sowie § 7 mit der Maß-
gabe, dass nur für Schäden gehaftet wird, die durch eine Verlet-
zung des Datengeheimnisses nach § 5 des Bundesdatenschutzge-
setzes oder durch unzureichende technische oder organisatori-
sche Maßnahmen im Sinne des § 9 des Bundesdatenschutzgeset-
zes eintreten. Soweit Unternehmen nicht der Selbstregulierung 
durch den Pressekodex und die Beschwerdeordnung des Deut-
schen Presserats unterliegen, gelten für sie die Vorschriften von 
§ 41 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 BDSG entsprechend.  

§§ 12–18 (aufgehoben)  
§ 19 Strafrechtliche Verantwortung  

(1) Die Verantwortlichkeit für Straftaten, die mittels eines 
Druckwerkes begangen werden, bestimmt sich nach den allge-
meinen Strafgesetzen. 

(2) Ist mittels eines Druckwerkes eine rechtswidrige Tat be-
gangen worden, die den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirk-
licht, so wird, soweit er nicht wegen dieser Tat schon nach 
Absatz 1 als Täter oder Teilnehmer strafbar ist, mit Freiheitsstra-
fe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft  

1. bei periodischen Druckwerken der verantwortliche Re-
dakteur, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig seine Ver-
pflichtung verletzt hat, Druckwerke von strafbarem In-
halt freizuhalten, und die rechtswidrige Tat hierauf be-
ruht,  

2. bei sonstigen Druckwerken der Verleger, wenn er vor-
sätzlich oder fahrlässig seine Aufsichtspflicht verletzt 
hat und die rechtswidrige Tat hierauf beruht.  

§ 20 Strafbare Verletzung der Presseordnung  
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird 

bestraft, wer  
1. als Verleger eine Person zum verantwortlichen Redak-

teur bestellt, die nicht den Anforderungen des § 9 ent-
spricht,  

2. als verantwortlicher Redakteur zeichnet, obwohl er die 
Voraussetzungen des § 9 nicht erfüllt,  

3. als verantwortlicher Redakteur oder Verleger – beim 
Selbstverlag als Verfasser oder Herausgeber – bei ei-
nem Druckwerk strafbaren Inhalts den Vorschriften ü-
ber das Impressum (§ 8) zuwiderhandelt,  

4. (aufgehoben)  

§ 21 Ordnungswidrigkeiten  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als verantwortlicher Redakteur oder Verleger – beim 
Selbstverlag als Verfasser oder Herausgeber – den Vor-
schriften über das Impressum (§ 8) zuwiderhandelt oder 
als Unternehmer Druckwerke verbreitet, in denen das 
Impressum ganz oder teilweise fehlt,  

2. als Verleger oder als Verantwortlicher für den Anzei-
genteil (§ 8 Absatz 2 Satz 4) eine Veröffentlichung ge-
gen Entgelt nicht als Anzeige kenntlich macht oder 
kenntlich machen lässt (§ 10).  

(2) Ordnungswidrig handelt, wer fahrlässig einen der in § 20 
genannten Tatbestände verwirklicht. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie vorsätzlich began-
gen worden ist, mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro, wenn sie 
fahrlässig begangen worden ist, mit einer Geldbuße bis zu 2500 
Euro geahndet werden.  

§ 22 (aufgehoben)  
§ 23 Verjährung  

(1) Die Verfolgung von Straftaten nach diesem Gesetz oder 
von Straftaten, die mittels eines Druckwerkes begangen werden, 
verjährt bei Verbrechen in einem Jahr, bei Vergehen in sechs 
Monaten. Bei Vergehen nach §§ 86, 86 a, § 130 Absätze 2 und 
4, § 131 sowie nach § 184 Absätze 3 und 4 des Strafgesetzbu-
ches gelten insoweit die Vorschriften des Strafgesetzbuches über 
die Verfolgungsverjährung.  

(2) Die Verfolgung der in § 21 genannten Ordnungswidrigkei-
ten verjährt in drei Monaten. 

(3) Die Verjährung beginnt mit der Veröffentlichung oder 
Verbreitung des Druckwerks. Wird das Druckwerk in Teilen 
veröffentlicht oder verbreitet oder wird es neu aufgelegt, so 
beginnt die Verjährung erneut mit der Veröffentlichung oder 
Verbreitung der weiteren Teile oder Auflagen. 

(4) Absätze 1 und 3 gelten für Hörfunk und Fernsehen entspre-
chend. 

§ 24 Inkrafttreten  
(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme des § 23 am 1. April 

1965 in Kraft. § 23 tritt am 1. Oktober 1965 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt das Reichsgesetz über die Presse vom 7. 

Mai 1874 (Reichsgesetzblatt Seite 65) außer Kraft. 
(3) Das Gesetz, betreffend den Staatsvertrag über den Nord-

deutschen Rundfunk, vom 10. Juni 1955 (Hamburgisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt Seite 197) bleibt unberührt. 
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XVIII.  GESETZ BETREFFEND DAS URHEBERRECHT AN WERKEN DER 
BILDENDEN KÜNSTE UND DER PHOTOGRAPHIE (AUSZUG) 
(KUG) vom 9. Januar 1907 (RGBl. 1907, S. 7), Geltung ab 1. 1.1975, 
aufgehoben durch Gesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I 1965, S. 1273) m.W.v. 1. Januar .1966, soweit es 
nicht den Schutz von Bildnissen betrifft, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I 2001, S. 266) 

 

§ 22 [Recht am eigenen Bilde] 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten ver-

breitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilli-
gung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß 
er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode 
des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der 
Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im 
Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Le-
benspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder 
ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, 
die Eltern des Abgebildeten. 

§ 23 [Ausnahmen zu § 22] 
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen ver-

breitet und zur Schau gestellt werden: 
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben 

einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 

Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilge-
nommen haben; 

4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, so-
fern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren 
Interesse der Kunst dient. 

(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbrei-
tung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des 
Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehöri-
gen verletzt wird.  

§ 24 [Ausnahmen im öffentlichen Interesse] 
Für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit 

dürfen von den Behörden Bildnisse ohne Einwilligung des 
Berechtigten sowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen 
vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt wer-
den.  

§ 33 [Strafvorschrift] 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 

wird bestraft, wer entgegen den §§ 22, 23 ein Bildnis verbreitet 
oder öffentlich zur Schau stellt.  

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

§ 37 [Vernichtung] 
(1) Die widerrechtlich hergestellten, verbreiteten oder vorge-

führten Exemplare und die zur widerrechtlichen Vervielfältigung 
oder Vorführung ausschließlich bestimmten Vorrichtungen, wie 
Formen, Platten, Steine, unterliegen der Vernichtung. Das 
gleiche gilt von den widerrechtlich verbreiteten oder öffentlich 
zur Schau gestellten Bildnissen und den zu deren Vervielfälti-
gung ausschließlich bestimmten Vorrichtungen. Ist nur ein Teil 
des Werkes widerrechtlich hergestellt,  verbreitet  oder vorge-
führt, so ist auf Vernichtung dieses Teiles und der entsprechen-
den Vorrichtungen zu erkennen. 

(2) Gegenstand der Vernichtung sind alle Exemplare und Vor-
richtungen, welche sich im Eigentume der an der Herstellung,  
der Verbreitung, der Vorführung oder der Schaustellung Betei-
ligten sowie der Erben dieser Personen befinden. 

(3) Auf die Vernichtung ist auch dann zu erkennen, wenn die 
Herstellung, die Verbreitung, die Vorführung oder die Schaustel-
lung weder vorsätzlich noch fahrlässig erfolgt. Das gleiche gilt, 
wenn die Herstellung noch nicht vollendet ist.  

(4) Die Vernichtung hat zu erfolgen, nachdem dem Eigentümer 
gegenüber rechtskräftig darauf erkannt ist. Soweit die Exemplare 
oder die Vorrichtungen in anderer Weise als durch Vernichtung 
unschädlich gemacht werden können, hat dies zu geschehen, 
falls der Eigentümer die Kosten übernimmt. 

§ 38 [Recht der Übernahme] 
Der Verletzte kann statt der Vernichtung verlangen, daß ihm 

das Recht zuerkannt wird, die Exemplare und Vorrichtungen 
ganz oder teilweise gegen eine angemessene, höchstens dem 
Betrage der Herstellungskosten gleichkommende Vergütung zu 
übernehmen. 

§ 42 [Zivil- oder Strafverfahren] 
Die Vernichtung der Exemplare und der Vorrichtungen kann 

im Wege des bürgerlichen Rechtsstreits oder im Strafverfahren 
verfolgt werden. 

§ 43 [Vernichtung nur auf Antrag] 
(1) Auf die Vernichtung von Exemplaren oder Vorrichtungen 

kann auch im Strafverfahren nur auf besonderen Antrag des 
Verletzten erkannt werden. Die Zurücknahme des Antrags ist bis 
zur erfolgten Vernichtung zulässig. 

(2) Der Verletzte kann die Vernichtung von Exemplaren oder 
Vorrichtungen selbständig verfolgen. In diesem Falle finden die 
§§ 477 bis 479 der Strafprozeßordnung mit der Maßgabe An-
wendung, dass der Verletzte als Privatkläger auftreten kann. 

§ 44 [Recht auf Übernahme] 
Die §§ 42, 43 finden auf die Verfolgung des in § 38 bezeichne-

ten Rechtes entsprechende Anwendung. 

§ 48 [Verjährung] 
(1) Der Anspruch auf Schadensersatz und die Strafverfolgung 

wegen widerrechtlicher Verbreitung oder Vorführung eines 
Werkes sowie die Strafverfolgung wegen widerrechtlicher 
Verbreitung oder Schaustellung eines Bildnisses verjähren in 
drei Jahren. 

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an welchem die wi-
derrechtliche Handlung zuletzt stattgefunden hat. 

§ 50 [Antrag auf Vernichtung] 
Der Antrag auf Vernichtung der Exemplare und der Vorrich-

tungen ist so lange zulässig, als solche Exemplare oder Vorrich-
tungen vorhanden sind. 
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XIX.  BÜRGERLICHES GESETZBUCH (AUSZUG) 
(BGB) vom 18. August 1896 (RGBl. 1896, S. 195), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I 2006, S. 3416) 

 

§ 249 Art und Umfang des Schadensersatzes 
(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand 

herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz ver-
pflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. 

(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädi-
gung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubi-
ger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag 
verlangen. Bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach 
Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, 
wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist. 

§ 253 Immaterieller Schaden 
(1) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 

kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz be-
stimmten Fällen gefordert werden. 

(2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, 
der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung Schadenser-
satz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nicht Ver-
mögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld gefordert 
werden. 

§ 312 Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und ei-

nem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung zum Gegens-
tand hat und zu dessen Abschluss der Verbraucher  

1. durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeits-
platz oder im Bereich einer Privatwohnung, 

2. anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Drit-
ten zumindest auch im Interesse des Unternehmers 
durchgeführten Freizeitveranstaltung oder 

3. im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in 
Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugängli-
cher Verkehrsflächen  

bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht dem Verbraucher 
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dem Verbraucher kann 
anstelle des Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 356 
eingeräumt werden, wenn zwischen dem Verbraucher und dem 
Unternehmer im Zusammenhang mit diesem oder einem späte-
ren Geschäft auch  eine ständige Verbindung aufrechterhalten 
werden soll. 

(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder 
Rückgaberecht muss auf die Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 
3 hinweisen.  

(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet 
anderer Vorschriften nicht bei Versicherungsverträgen oder 
wenn 

1. im Falle von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhand-
lungen, auf denen der Abschluss des Vertrags beruht, 
auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt 
worden sind oder 

2. die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort 
erbracht und bezahlt wird und das Entgelt 40 Euro nicht 
übersteigt oder 

3. die Willenserklärung des Verbrauchers von einem No-
tar beurkundet worden ist. 

§ 312a Verhältnis zu anderen Vorschriften 
Steht dem Verbraucher zugleich nach Maßgabe anderer Vor-

schriften ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach § 355 oder § 
356 dieses Gesetzes, nach § 126 des Investmentgesetzes zu, ist 
das Widerrufs- oder Rückgaberecht nach § 312 ausgeschlossen. 

§ 312b Fernabsatzverträge 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von 

Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen ein-
schließlich Finanzdienstleistungen, die zwischen einem Unter-
nehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es 
sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für 
den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssys-
tems erfolgt. Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 sind 
Bankdienstleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, Altersversor-
gung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung. 

(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, 
die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen 
einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige 
körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden 
können, insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Teleko-
pien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und Mediendienste. 

(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine 
Anwendung auf Verträge 

1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzge-
setzes), 

2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481), 
3. über Versicherungen sowie deren Vermittlung, 
4. über die Veräußerung von Grundstücken und grund-

stücksgleichen Rechten, die Begründung, Veräußerung 
und Aufhebung von dinglichen Rechten an Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten sowie über die 
Errichtung von Bauwerken, 

5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder 
sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, 
die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am Arbeits-
platz eines Verbrauchers von Unternehmern im Rah-
men häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert wer-
den, 

6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Berei-
chen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Spei-
sen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn sich 
der Unternehmer bei Vertragsschluss verpflichtet, die 
Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu 
erbringen, 

7. die geschlossen werden 
a) unter Verwendung von Warenautomaten oder au-

tomatisierten Geschäftsräumen oder 
b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf 

Grund der Benutzung von öffentlichen Fernspre-
chern, soweit sie deren Benutzung zum Gegenstand 
haben. 

(4) Bei Vertragsverhältnissen, die eine erstmalige Vereinba-
rung mit daran anschließenden aufeinander folgenden Vorgän-
gen oder eine daran anschließende Reihe getrennter, in einem 
zeitlichen Zusammenhang stehender Vorgänge der gleichen Art 
umfassen, finden die Vorschriften über Fernabsatzverträge nur 
Anwendung auf die erste Vereinbarung. Wenn derartige Vor-
gänge ohne eine solche Vereinbarung aufeinander folgen, gelten 
die Vorschriften über Informationspflichten des Unternehmers 
nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch länger als ein Jahr 
kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste 
Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von 
Satz 2. 
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(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers 
bleiben unberührt. 

§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernab-
satzverträgen 

(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher rechtzeitig vor Ab-
gabe von dessen Vertragserklärung in einer dem eingesetzten 
Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und 
verständlich und unter Angabe des geschäftlichen Zwecks die 
Informationen zur Verfügung zu stellen, für die dies in der 
Rechtsverordnung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmt ist. Der Unternehmer 
hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen seine Identität 
und den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn 
eines jeden Gespräch ausdrücklich offen zu legen. 

 (2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sowie die in der Rechtsverordnung nach Artikel 
240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
bestimmten Informationen in dem dort bestimmten Umfang und 
der dort bestimmten Art und Weise mitzuteilen und zwar 

1. bei Finanzdienstleistungen rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Vertragserklärung oder, wenn auf Verlangen des 
Verbrauchers der Vertrag telefonisch oder unter Ver-
wendung eines anderen Fernkommunikationsmittels ge-
schlossen wird, das die Mitteilung in Textform vor Ver-
tragsschluss nicht gestattet, unverzüglich nach Ab-
schluss des Fernabsatzvertrags; 

2. bei sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung 
von Waren alsbald, spätestens bis zur vollständigen Er-
füllung des Vertrags, bei Waren spätestens bis zur Lie-
ferung an den Verbraucher. 

Eine Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 ist entbehrlich bei Dienst-
leistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikati-
onsmitteln erbracht werden, sofern diese Leistungen in einem 
Mal erfolgen und über den Betreiber der Fernkommunikations-
mittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich in die-
sem Falle aber über die Anschrift der Niederlassung des Unter-
nehmers informieren können, bei der er Beanstandungen vor-
bringen kann. 

(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während 
der Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, 
dass ihm dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in einer Urkunde zur Ver-
fügung stellt. 

(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln und weitergehende Informations-
pflichten auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernab-
satzverträgen 

(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts 
kann dem Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von 
Waren ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 2 
Satz 1 nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß § 
312c Abs. 2, bei der Lieferung von Waren nicht vor dem Tage 
ihres Eingangs beim Empfänger, bei der wiederkehrenden 
Lieferung gleichartiger Waren nicht vor dem Tage des Eingangs 
der ersten Teillieferung und bei Dienstleistungen nicht vor dem 
Tage des Vertragsschlusses. 

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch in 
folgenden Fällen: 

1. bei einer Finanzdienstleistung, wenn der Vertrag von 
beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrau-
chers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat. 

2. bei einer sonstigen Dienstleistung, wenn der Unterneh-
mer mit der Ausführung der Dienstleistung mit aus-
drücklicher Zustimmung des Verbrauchers vor Ende 
der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher 
diese selbst veranlasst hat. 

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes be-
stimmt ist, nicht bei Fernabsatzverträgen 

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikati-
on angefertigt werden oder eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund 
ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeig-
net sind oder schnell verderben können oder deren Ver-
falldatum überschritten würde, 

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen 
oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger 
vom Verbraucher entsiegelt worden sind, 

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illust-
rierten, 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienst-
leistungen, 

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlos-
sen werden oder 

6.  die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen zum Gegenstand haben, deren 
Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt , 
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die in-
nerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbeson-
dere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, 
Anteilsscheinen, die von einer Kapitalanlagegesell-
schaft oder einer ausländischen Investmentgesellschaft 
ausgegebene werden, und anderen handelbaren Wert-
papieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstru-
menten. 

(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzver-
trägen, bei denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 
495, 499 bis 507 ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach § 355 
oder § 356 zusteht. Bei solchen Verträgen gilt Absatz 2 entspre-
chend.  

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen hat 
der Verbraucher abweichend von § 357 Abs. 1 Wertersatz für 
die erbrachte Dienstleistung nach den Vorschriften über den 
gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten, wenn er vor Abgabe seiner 
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen worden ist 
und wenn er ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer 
vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleis-
tung beginnt. 

§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlus-

ses eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die 
Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendiens-
tes (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), hat er dem 
Kunden 

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische 
Mittel zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der 
Kunde Eingabefehler vor Abgabe seiner Bestellung er-
kennen und berichtigen kann, 

2. die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241 des Ein-
führungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche be-
stimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf e-
lektronischem Wege zu bestätigen und 

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wie-
dergabefähiger Form zu speichern.  

Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 
3 gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt 
sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. 

(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn 
der Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation 
geschlossen wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet 
keine Anwendung, wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht 
Verbraucher sind, etwas anderes vereinbart wird. 

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer 
Vorschriften bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Wider-
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rufsrecht gemäß § 355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend 
von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 
1 geregelten Pflichten. 

§ 312f Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein 

anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder 
Kunden abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels 
finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, 
wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 

§ 823 Schadensersatzpflicht 
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 

Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht 
eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen 
ein den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist 
nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch 
ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle 
des Verschuldens ein. 

§ 824 Kreditgefährdung 
(1) Wer der Wahrheit zuwider eine Tatsache behauptet oder 

verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines anderen zu gefähr-

den oder sonstige Nachteile für dessen Erwerb oder Fortkommen 
herbeizuführen, hat dem anderen den daraus entstehenden Scha-
den auch dann zu ersetzen, wenn er die Unwahrheit zwar nicht 
kennt, aber kennen muss. 

(2) Durch eine Mitteilung, deren Unwahrheit dem Mitteilenden 
unbekannt ist, wird dieser nicht zum Schadensersatz verpflichtet, 
wenn er oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtig-
tes Interesse hat. 

§ 826 Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung 
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem 

anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet. 

§ 1004 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch 
(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung 

oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der 
Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchti-
gung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, 
so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen. 

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur 
Duldung verpflichtet ist. 
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XX. VERORDNUNG ÜBER INFORMATIONS- UND NACHWEISPFLICHTEN NACH 
BÜRGERLICHEM RECHT (AUSZUG) 
(BGB-Info-VO) in der Fassung vom 5. August 2002 (BGBl. I 2002, 3002), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I 2004, S. 3102) 

  

Abschnitt 1 Informationspflichten bei 
Verbraucherverträgen 
§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 

(1) Der Unternehmer muss den Verbraucher gemäß § 312c 
Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informatio-
nen zur Verfügung stellen: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Un-
ternehmensregister, bei dem der Rechtsträger eingetra-
gen ist, und die zugehörige Registernummer oder 
gleichwertige Kennung, 

2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem 
Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz 
hat, wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Iden-
tität einer anderen gewerblich tätigen Person als dem 
Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser geschäftlich 
zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person ge-
genüber dem Verbraucher tätig wird, 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede 
andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-
schen diesem, seinem Vertreter oder einer anderen ge-
werblich tätigen Person gemäß Nummer 2 und dem 
Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder –gruppen auch den Namen 
eines Vertretungsberechtigten, 

4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung 
sowie darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 

5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dau-
ernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum 
Inhalt hat, 

6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwerti-
ge Leistung (Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, 
und einen Vorbehalt, die versprochene Leistung im Fall 
ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbringen, 

7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung ein-
schließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile 
sowie alle über den Unternehmer abgeführten Steuern 
oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, 
über die Grundlage für seine Berechnung, die dem 
Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Ver-
sandkosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere 
Steuern oder Kosten, die nicht über den Unternehmer 
abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden, 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung 
oder Erfüllung, 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder 
Rückgaberechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten 
der Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift des-
jenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, 
und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe, 
einschließlich Informationen über den Betrag, den der 
Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der Rückgabe 
gemäß § 357 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für 
die erbrachte Dienstleistung zu zahlen hat, 

11. alle spezifischen, zusätzlichen Kosten, die der Verbrau-
cher durch die Nutzung der Fernkommunikationsmittel 
zu tragen hat, wenn solche zusätzlichen Kosten durch 
den Unternehmer in Rechnung gestellt werden, und 

12.  eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung 
gestellten Informationen, beispielsweise die Gültig-
keitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsicht-
lich des Preises.  

(2) Bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen muss 
der Unternehmer dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informationen zur Verfü-
gung stellen: 

1. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die 
für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde, 

2. gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienst-
leistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer 
spezifischen Merkmale oder der durchzuführenden 
Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder de-
ren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unter-
liegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und 
dass in der Vergangenheit erwirtschaftete Erträge kein 
Indikator für künftige Erträge sind, 

3.  die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen, 

4. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren 
Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehun-
gen zum Verbraucher vor Abschluss des Fernabsatzver-
trags zugrunde legt, 

5. eine Vertragsklausel über das auf den Fernabsatzvertrag 
anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht, 

6.  die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und 
die in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen 
mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in welchen sich 
der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung des 
Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen, 

7. einen möglichen Zugang des Verbrauchers zu einem 
außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für die-
sen Zugang und  

8.  das bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschä-
digungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie 
94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. 
März 1997 über Systeme für die Entschädigung der An-
leger (ABl. EG Nr. L 84 S. 22) fallen. 

(3) Bei Telefongesprächen hat der Unternehmer dem Verbrau-
cher gemäß § 312c Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur 
Informationen nach Absatz 1 zur Verfügung zu stellen, wobei 
eine Angabe gemäß Absatz 1 Nr. 3 nur erforderlich ist, wenn der 
Verbraucher eine Vorauszahlung zu leisten hat. Satz 1 gilt nur, 
wenn der Unternehmer den Verbraucher darüber informiert hat, 
dass auf Wunsch weitere Informationen übermittelt werden 
können und welcher Art diese Informationen sind, und der 
Verbraucher ausdrücklich auf die Übermittlung der weiteren 
Informationen vor Abgabe seiner Vertragserklärung verzichtet 
hat. 

(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs folgende Informationen in 
Textform mitzuteilen: 

1. die in Absatz 1 genannten Informationen, 
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2. bei Finanzdienstleistungen auch die in Absatz 2 ge-
nannten Informationen, 

3.  bei der Lieferung von Waren und sonstigen Dienstleis-
tungen ferner 
a) die in Absatz 2 Nr. 3 genannten Informationen bei 

Verträgen, die ein Dauerschuldverhältnis betreffen 
und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für unbe-
stimmte Zeit geschlossen sind, sowie 

b) Informationen über Kundendienst und geltende 
Gewährleistungs- und Garantiebedingungen. 

Zur Erfüllung seiner Informationspflicht nach Abs. 1 Nr. 10 
über das Bestehen des Widerrufs- oder Rückgaberechts kann der 
Unternehmer das in § 14 für die Belehrung über das Widerrufs- 
oder Rückgaberecht bestimmte Muster verwenden. Soweit die 
Mitteilung nach Satz 1 durch Übermittlung der Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
erfolgt, sind die Informationen nach Absatz 1 Nr. 3 und 10, 
Absatz 2 Nr. 3 sowie Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b in einer hervor-
gehobenen und deutlich gestalteten Form mitzuteilen. 

Abschnitt 2 Informationspflichten bei Verträgen im elekt-
ronischen Geschäftsverkehr 
§ 3 Kundeninformationspflichten des Unternehmers 
bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 

Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der 
Unternehmer den Kunden gemäß § 312e Abs.1 Satz 1 Nr. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs informieren 

 über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem 
Vertragsschluss führen, 

 darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss 
von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem 
Kunden zugänglich ist, 

 darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestell-
ten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der 
Bestellung erkennen und berichtigen kann, 

 über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehen-
den Sprachen und 

 über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen 
sich der Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit 
eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken .  

Abschnitt 5 Belehrung über Widerrufs- und Rückgabe-
recht 
§ 14 Form der Widerrufs- und Rückgabebelehrung, 
Verwendung eines Musters 

(1) Die Belehrung über das Widerrufsrecht genügt den Anfor-
derungen des § 355 Abs. 2 und den diesen ergänzenden Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn das Muster der 
Anlage 2 in Textform verwandt wird. 

(2) Die Belehrung über das Rückgaberecht genügt den Anfor-
derungen des § 356 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und den diesen ergän-
zenden Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn das 
Muster der Anlage 3 verwandt wird. 

(3) Verwendet der Unternehmer für die Belehrung das Muster 
der Anlage 2 oder 3, darf er in Format und Schriftgröße von dem 
Muster abweichen und Zusätze wie die Firma oder ein Kennzei-
chen des Unternehmers anbringen. 

(4) Belehrt der Unternehmer den Verbraucher ohne Verwen-
dung des Musters der Anlage 2 oder 3 über sein Widerrufs- oder 
Rückgaberecht, muss er in der Belehrung seine ladungsfähige 
Anschrift angeben. 
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XXI.  STRAFGESETZBUCH (AUSZUG) 
(StGB) vom 15. Mai 1871 (RGBl. 1871, S. 127), 
in der Fassung der Bekanntmachung  vom 13. November 1998 (BGBl. I 1998, S. 3322), 
zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I 2006, S. 3416) 

 

§ 185 Beleidigung 
Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 

oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung mittels einer 
Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.  

§ 186 Üble Nachrede 
Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet 

oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in 
der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist, wird, 
wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist, mit Freiheitsstra-
fe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat 
öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) 
begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 

§ 187 Verleumdung 
Wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen 

eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche densel-
ben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
und, wenn die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch 
Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen ist, mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

§ 188 Üble Nachrede und Verleumdung gegen Perso-
nen des politischen Lebens 

(1) Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende 
Person öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten 
von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine üble Nachrede (§ 186) aus 
Beweggründen begangen, die mit der Stellung des Beleidigten 
im öffentlichen Leben zusammenhängen, und ist die Tat geeig-
net, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die 
Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 

(2) Eine Verleumdung (§ 187) wird unter den gleichen Vor-
aussetzungen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

StGB § 189 Verunglimpfung des Andenkens Verstor-
bener 

Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

StGB § 193 Wahrnehmung berechtigter Interessen 
Tadelnde Urteile über wissenschaftliche, künstlerische oder 

gewerbliche Leistungen, desgleichen Äußerungen, welche zur 
Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrneh-
mung berechtigter Interessen gemacht werden, sowie Vorhaltun-
gen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen, 
dienstliche Anzeigen oder Urteile von Seiten eines Beamten und 
ähnliche Fälle sind nur insofern strafbar, als das Vorhandensein 
einer Beleidigung aus der Form der Äußerung oder aus den 
Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht. 

§ 201a Verletzung des höchstpersönlichen Lebens-
bereichs durch Bildaufnahmen 

(1) Wer von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung 
oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befin-
det, unbefugt Bildaufnahmen herstellt oder überträgt und da-
durch deren höchstpersönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine durch eine Tat nach Absatz 
1 hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder einem Dritten 
zugänglich macht. 

(3) Wer eine befugt hergestellte Bildaufnahme von einer ande-
ren Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Ein-
blick besonders geschützten Raum befindet, wissentlich unbe-
fugt einem Dritten zugänglich macht und dadurch deren höchst-
persönlichen Lebensbereich verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere 
technische Mittel, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, 
können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden.  
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XXII.  STRAFPROZESSORDNUNG (AUSZUG) 
(StPO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I 1987, S. 1074, ber. S. 1319), 
zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 22. Dezember 20065 (BGBl. I 2006, S. 3416) 

 

Erstes Buch. Allgemeine Vorschriften 
Sechster Abschnitt. Zeugen 
§ 53 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt 
1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als 

Seelsorger anvertraut worden oder bekanntgeworden 
ist;  

2.  Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in 
dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntge-
worden ist;  

3.   Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprü-
fer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbe-
vollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psy-
chotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten, Apotheker und Hebammen über das, was ihnen 
in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt-
geworden ist, Rechtsanwälten stehen dabei sonstige 
Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich;  

3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Bera-
tungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigen-
schaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist;  

3b.  Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in 
einer Beratungsstelle, die eine Behörde oder eine Kör-
perschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts 
anerkannt oder bei sich eingerichtet hat, über das, was 
ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder be-
kanntgeworden ist;  

4.   Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer 
zweiten Kammer über Personen, die ihnen in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen sie 
in dieser Eigenschaft Tatsachen anvertraut haben sowie 
über diese Tatsachen selbst;  

5.   Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder 
Verbreitung von Druckwerken, Rundfunksendungen, 
Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungs-
bildung dienenden Informations- und Kommunikati-
onsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt 
haben.  

Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis 
verweigern über die Person des Verfassers oder Einsenders von 
Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten sowie 
über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mittei-
lungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt selbst erarbeite-
ter Materialien und den Gegenstand berufsbezogener Wahrneh-
mungen. Dies gilt nur, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen, 
Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder 
redaktionell aufbereitete Informations- und Kommunikations-
dienste handelt. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das 
Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit entbunden sind. Die Berechtigung zur Zeug-
nisverweigerung der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 genannten über 
den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand 
entsprechender Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur 
Aufklärung eines Verbrechens beitragen soll oder wenn Gegens-
tand der Untersuchung 

1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung 
des demokratischen Rechtsstaats oder des Landesver-
rats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 

85, 87, 88, 95, auch in Verbindung mit § 97b, §§ 97a, 
98 bis 100a des Strafgesetzbuches),  

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach 
den §§ 174 bis 176, 179 des Strafgesetzbuches oder  

3.   eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig er-
langter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1 bis 4 des 
Strafgesetzbuches  

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Der Zeuge kann 
jedoch auch in diesen Fällen die Aussage verweigern, soweit sie 
zur Offenbarung der Person des Verfassers oder Einsenders von 
Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder 
der ihm im Hinblick auf seine Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 
5 gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde. 

Achter Abschnitt. Beschlagnahme, Überwachung des 
Fernmeldeverkehrs, Rasterfahndung, Einsatz techni-
scher Mittel, Einsatz Verdeckter Ermittler und Durchsu-
chung 
§ 94 

(1) Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung 
von Bedeutung sein können, sind in Verwahrung zu nehmen 
oder in anderer Weise sicherzustellen. 

(2) Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer 
Person und werden sie nicht freiwillig herausgegeben, so bedarf 
es der Beschlagnahme. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Führerscheine, die der 
Einziehung unterliegen. 

§ 95 
(1) Wer einen Gegenstand der vorbezeichneten Art in seinem 

Gewahrsam hat, ist verpflichtet, ihn auf Erfordern vorzulegen 
und auszuliefern. 

(2) Im Falle der Weigerung können gegen ihn die in § 70 be-
stimmten Ordnungs- und Zwangsmittel festgesetzt werden. Das 
gilt nicht bei Personen, die zur Verweigerung des Zeugnisses 
berechtigt sind. 

§ 96 
Die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen in 

amtlicher Verwahrung befindlichen Schriftstücken durch Behör-
den und öffentliche Beamte darf nicht gefordert werden, wenn 
deren oberste Dienstbehörde erklärt, dass das Bekanntwerden 
des Inhalts dieser Akten oder Schriftstücke dem Wohl des 
Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. 
Satz 1 gilt entsprechend für Akten und sonstige Schriftstücke, 
die sich im Gewahrsam eines Mitglieds des Bundestages oder 
eines Landtages beziehungsweise eines Angestellten einer 
Fraktion des Bundestages oder eines Landtages befinden, wenn 
die für die Erteilung einer Aussagegenehmigung zuständige 
Stelle eine solche Erklärung abgegeben hat.  

§ 97 
(1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht 

1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten 
und den Personen, die nach § 52 oder § 53 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen; 

2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3b Genannten über die ihnen vom Beschuldigten 
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anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände 
gemacht haben, auf die sich das Zeugnisverweigerungs-
recht erstreckt; 

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Unter-
suchungsbefunde, auf die sich das Zeugnisverweige-
rungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Ge-
nannten erstreckt. 

(2) Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände 
im Gewahrsam der zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtig-
ten sind, es sei denn, es handelt sich um eine Gesundheitskarte 
im Sinne des § 291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. Der 
Beschlagnahme unterliegen auch nicht Gegenstände, auf die sich 
das Zeugnisverweigerungsrecht der Ärzte, Zahnärzte, Psycholo-
gischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten, Apotheker und Hebammen erstreckt, wenn sie im 
Gewahrsam einer Krankenanstalt oder eines Dienstleisters, der 
für die Genannten personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet 
oder nutzt, sind, sowie Gegenstände, auf die sich das Zeugnis-
verweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a und 3b 
genannten Personen erstreckt, wenn sie im Gewahrsam der in 
dieser Vorschrift bezeichneten Beratungsstelle sind. Die Be-
schränkungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn die zur 
Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten einer Teilnahme 
oder einer Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei ver-
dächtig sind oder wenn es sich um Gegenstände handelt, die 
durch eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer 
Straftat gebraucht oder bestimmt sind oder die aus einer Straftat 
herrühren. 

(3) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der Mitglieder des 
Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer reicht 
(§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4), ist die Beschlagnahme von Schrift-
stücken unzulässig. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, soweit 
die in § 53a Genannten das Zeugnis verweigern dürfen. 

(5) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 genannten Personen reicht, ist die Beschlagnahme 
von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern, Abbildungen 
und anderen Darstellungen, die sich im Gewahrsam dieser 
Personen oder der Redaktion, des Verlages, der Druckerei oder 
der Rundfunkanstalt befinden, unzulässig. Absatz 2 Satz 3 gilt 
entsprechend; die Beschlagnahme ist jedoch auch in diesen 
Fällen nur zulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der Grund-
rechte aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer 
Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht und die Erforschung 
des Sachverhaltes oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Täters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. 

§ 98 
(1) Beschlagnahmen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr 

im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermitt-
lungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ange-
ordnet werden. Die Beschlagnahme nach § 97 Abs. 5 Satz 2 in 
den Räumen einer Redaktion, eines Verlages, einer Druckerei 
oder einer Rundfunkanstalt darf nur durch den Richter angeord-
net werden. 

(2) Der Beamte, der einen Gegenstand ohne richterliche An-
ordnung beschlagnahmt hat, soll binnen drei Tagen die richterli-
che Bestätigung beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder 
der davon Betroffene noch ein erwachsener Angehöriger anwe-
send war oder wenn der Betroffene und im Falle seiner Abwe-
senheit ein erwachsener Angehöriger des Betroffenen gegen die 
Beschlagnahme ausdrücklichen Widerspruch erhoben hat. Der 
Betroffene kann jederzeit die richterliche Entscheidung beantra-
gen. Solange die öffentliche Klage noch nicht erhoben ist, 
entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Beschlagnah-
me stattgefunden hat. Hat bereits eine Beschlagnahme, Postbe-
schlagnahme oder Durchsuchung in einem anderen Bezirk 
stattgefunden, so entscheidet das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, die das Ermittlungsverfah-
ren führt. Der Betroffene kann den Antrag auch in diesem Fall 
bei dem Amtsgericht einreichen, in dessen Bezirk die Beschlag-
nahme stattgefunden hat. Ist dieses Amtsgericht nach Satz 4 
unzuständig, so leitet der Richter den Antrag dem zuständigen 

Amtsgericht zu. Der Betroffene ist über seine Rechte zu beleh-
ren. 

(3) Ist nach erhobener öffentlicher Klage die Beschlagnahme 
durch die Staatsanwaltschaft oder eine ihrer Ermittlungsperso-
nen erfolgt, so ist binnen drei Tagen dem Richter von der Be-
schlagnahme Anzeige zu machen; die beschlagnahmten Gegens-
tände sind ihm zur Verfügung zu stellen. 

(4) Wird eine Beschlagnahme in einem Dienstgebäude oder 
einer nicht allgemein zugänglichen Einrichtung oder Anlage der 
Bundeswehr erforderlich, so wird die vorgesetzte Dienststelle 
der Bundeswehr um ihre Durchführung ersucht. Die ersuchende 
Stelle ist zur Mitwirkung berechtigt. Des Ersuchens bedarf es 
nicht, wenn die Beschlagnahme in Räumen vorzunehmen ist, die 
ausschließlich von anderen Personen als Soldaten bewohnt 
werden. 

§ 98a 
(1) Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, 

dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
1. auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder 

Waffenverkehrs, der Geld- oder Wertzeichenfälschung, 
2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Ge-

richtsverfassungsgesetzes), 
3. auf dem Gebiet der gemeingefährlichen Straftaten, 
4. gegen Leib oder Leben, die sexuelle Selbstbestimmung 

oder die persönliche Freiheit, 
5. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder 
6. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise orga-

nisiert begangen worden ist,  
so dürfen, unbeschadet §§ 94, 110, 161, personenbezogene 

Daten von Personen, die bestimmte, auf den Täter vermutlich 
zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, mit anderen Daten 
maschinell abgeglichen werden, um Nichtverdächtigte auszu-
schließen oder Personen festzustellen, die weitere für die Ermitt-
lungen bedeutsame Prüfungsmerkmale erfüllen. Die Maßnahme 
darf nur angeordnet werden, wenn die Erforschung des Sachver-
halts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf 
andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder we-
sentlich erschwert wäre. 

(2) Zu dem in Absatz 1 bezeichneten Zweck hat die speichern-
de Stelle die für den Abgleich erforderlichen Daten aus den 
Datenbeständen auszusondern und den Strafverfolgungsbehör-
den zu übermitteln. 

(3) Soweit die zu übermittelnden Daten von anderen Daten nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand getrennt werden können, 
sind auf Anordnung auch die anderen Daten zu übermitteln. Ihre 
Nutzung ist nicht zulässig. 

(4) Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft hat die speichern-
de Stelle die Stelle, die den Abgleich durchführt, zu unterstüt-
zen. 

(5) § 95 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 98b 
(1) Der Abgleich und die Übermittlung der Daten dürfen nur 

durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staats-
anwaltschaft angeordnet werden. Hat die Staatsanwaltschaft die 
Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die richterli-
che Bestätigung. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht 
binnen drei Tagen von dem Richter bestätigt wird. Die Anord-
nung ergeht schriftlich. Sie muss den zur Übermittlung Ver-
pflichteten bezeichnen und ist auf die Daten und Prüfungsmerk-
male zu beschränken, die für den Einzelfall benötigt werden. Die 
Übermittlung von Daten, deren Verwendung besondere bundes-
gesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwendungs-
regelungen entgegenstehen, darf nicht angeordnet werden. Die 
§§ 96, 97, 98 Abs. 1 Satz 2 gelten entsprechend. 

(2) Ordnungs- und Zwangsmittel (§ 95 Abs. 2) dürfen nur 
durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staats-
anwaltschaft angeordnet werden; die Festsetzung von Haft bleibt 
dem Richter vorbehalten. 

(3) Sind die Daten auf Datenträgern übermittelt worden, so 
sind diese nach Beendigung des Abgleichs unverzüglich zurück-
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zugeben. Personenbezogene Daten, die auf andere Datenträger 
übertragen wurden, sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für 
das Strafverfahren nicht mehr benötigt werden. Die durch den 
Abgleich erlangten personenbezogenen Daten dürfen in anderen 
Strafverfahren zu Beweiszwecken nur verwendet werden, soweit 
sich bei Gelegenheit der Auswertung Erkenntnisse ergeben, die 
zur Aufklärung einer in § 98a Abs. 1 bezeichneten Straftat 
benötigt werden. 

(4) § 163d Abs. 5 gilt entsprechend. Nach Beendigung einer 
Maßnahme gemäß § 98a ist die Stelle zu unterrichten, die für die 
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz 
bei öffentlichen Stellen zuständig ist. 

§ 98c 
Zur Aufklärung einer Straftat oder zur Ermittlung des Aufent-

haltsortes einer Person, nach der für Zwecke eines Strafverfah-
rens gefahndet wird, dürfen personenbezogene Daten aus einem 
Strafverfahren mit anderen zur Strafverfolgung oder Strafvoll-
streckung oder zur Gefahrenabwehr gespeicherten Daten ma-
schinell abgeglichen werden. Entgegenstehende besondere 
bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Ver-
wendungsregelungen bleiben unberührt. 

§ 99 
Zulässig ist die Beschlagnahme der an den Beschuldigten ge-

richteten Postsendungen und Telegramme, die sich im Gewahr-
sam von Personen oder Unternehmen befinden, die geschäfts-
mäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringen oder 
daran mitwirken. Ebenso ist eine Beschlagnahme von Postsen-
dungen und Telegrammen zulässig, bei denen aus vorliegenden 
Tatsachen zu schließen ist, dass sie von dem Beschuldigten 
herrühren oder für ihn bestimmt sind und dass ihr Inhalt für die 
Untersuchung Bedeutung hat. 

§ 100 
(1) Zu der Beschlagnahme (§ 99) ist nur der Richter, bei Ge-

fahr im Verzug auch die Staatsanwaltschaft befugt.  
(2) Die von der Staatsanwaltschaft verfügte Beschlagnahme 

tritt, auch wenn sie eine Auslieferung noch nicht zur Folge 
gehabt hat, außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen von 
dem Richter bestätigt wird. 

(3) Die Öffnung der ausgelieferten Gegenstände steht dem 
Richter zu. Er kann diese Befugnis der Staatsanwaltschaft über-
tragen, soweit dies erforderlich ist, um den Untersuchungserfolg 
nicht durch Verzögerung zu gefährden. Die Übertragung ist 
nicht anfechtbar; sie kann jederzeit widerrufen werden. Solange 
eine Anordnung nach Satz 2 nicht ergangen ist, legt die Staats-
anwaltschaft die ihr ausgelieferten Gegenstände sofort, und zwar 
verschlossene Postsendungen ungeöffnet, dem Richter vor. 

(4) Über eine von der Staatsanwaltschaft verfügte Beschlag-
nahme entscheidet der nach § 98 zuständige Richter. Über die 
Öffnung eines ausgelieferten Gegenstandes entscheidet der 
Richter, der die Beschlagnahme angeordnet oder bestätigt hat. 

§ 100a 
Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 

darf angeordnet werden, wenn bestimmte Tatsachen den Ver-
dacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer  

1. a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und 
der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
oder des Landesverrats und der Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit (§§ 80 bis 82, 84 bis 86, 87 bis 89, 94 
bis 100a des Strafgesetzbuches, § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 
4 des Vereinsgesetzes), 

b)  Straftaten gegen die Landesverteidigung (§§ 109d bis 
109h des Strafgesetzbuches), 

c)  Straftaten gegen die öffentliche Ordnung (§§ 129 bis 
130 des Strafgesetzbuches, § 92 Abs. 1 Nr. 7 des 
Ausländergesetzes), 

d)  ohne Soldat zu sein, Anstiftung oder Beihilfe zur 
Fahnenflucht oder Anstiftung zum Ungehorsam (§§ 
16, 19 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 des Wehrstraf-
gesetzes), 

e)  Straftaten gegen die Sicherheit der in der Bundesre-
publik Deutschland stationierten Truppen der nicht-
deutschen Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrages 
oder der im Land Berlin anwesenden Truppen einer 
der Drei Mächte (§§ 89, 94 bis 97, 98 bis 100, 109d 
bis 109g des Strafgesetzbuches, §§ 16, 19 des Wehr-
strafgesetzes in Verbindung mit Artikel 7 des Vierten 
Strafrechtsänderungsgesetzes), 

2. eine Geld- oder Wertpapierfälschung (§§ 146, 151, 152 
des Strafgesetzbuches), einen schweren sexuellen 
Missbrauch von Kindern nach § 176a Abs. 1 bis 3 oder 
5 des Strafgesetzbuches oder einen sexuellen Miss-
brauch von Kindern mit Todesfolge nach § 176b des 
Strafgesetzbuches, eine Verbreitung pornografischer 
Schriften nach § 184b Abs. 3 des Strafgesetzbuches, ei-
nen Mord, einen Totschlag (§§ 211, 212 des Strafge-
setzbuches) oder einen Völkermord (§ 6 des Völker-
strafgesetzbuches) eine Straftat gegen die persönliche 
Freiheit (§ 232 Abs. 3, 4 oder Abs. 5, § 233 Abs. 3, je-
weils soweit es sich um Verbrechen handelt, §§ 234, 
234a, 239a, 239b des Strafgesetzbuches), einen Ban-
dendiebstahl (§ 244 Abs. 1 Nr. 2 des Strafgesetzbuches) 
oder einen schweren Bandendiebstahl (§ 244a des 
Strafgesetzbuches), einen Raub oder eine räuberische 
Erpressung (§§ 249 bis 251, 255 des Strafgesetzbu-
ches), eine Erpressung (§ 253 des Strafgesetzbuches), 
eine gewerbsmäßige Hehlerei, eine Bandenhehlerei (§ 
260 des Strafgesetzbuches) oder eine gewerbsmäßige 
Bandenhehlerei (§ 260a des Strafgesetzbuches), eine 
Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlang-
ter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1, 2 oder 4 des 
Strafgesetzbuches, eine gemeingefährliche Straftat in 
den Fällen der §§ 306 bis 306c oder 307 Abs. 1 bis 3, 
des § 308 Abs. 1 bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 
310 Abs. 1, der §§ 313, 314 oder 315 Abs. 3, des § 
315b Abs. 3 oder der §§ 316a oder 316c des Strafge-
setzbuches,  

3. eine Straftat nach §§ 51, 52 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c 
und d, Abs. 5, 6 des Waffengesetzes, § 34 Abs. 1 bis 6 
des Außenwirtschaftsgesetzes oder nach § 19 Abs. 1 bis 
3 § 20 Abs. 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit § 
21, oder § 22a Abs. 1 bis 3 des Gesetzes über die Kon-
trolle von Kriegswaffen, 

4. eine Straftat nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 des 
Betäubungsmittelgesetzes in Bezug genommenen Vor-
schrift unter den dort genannten Voraussetzungen oder 
eine Straftat nach §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, § 30a 
oder § 30b des Betäubungsmittelgesetzes oder 

5. eine Straftat nach § 92a Abs. 2 oder § 92b des Auslän-
dergesetzes oder nach § 84 Abs. 3 oder § 84a des Asyl-
verfahrensgesetzes  

begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu 
begehen versucht oder durch eine Straftat vorbereitet hat, und 
wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des 
Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aussichts-
los oder wesentlich erschwert wäre. Die Anordnung darf sich 
nur gegen den Beschuldigten oder gegen Personen richten, von 
denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie 
für den Beschuldigten bestimmte oder von ihm herrührende 
Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben oder dass der 
Beschuldigte ihren Anschluss benutzt. 

§ 100b 
(1) Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunika-

tion (§ 100a) darf nur durch den Richter angeordnet werden. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch von der Staatsan-
waltschaft getroffen werden. Die Anordnung der Staatsanwalt-
schaft tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen von 
dem Richter bestätigt wird. 

(2) Die Anordnung ergeht schriftlich. Sie muss Namen und 
Anschrift des Betroffenen, gegen den sie sich richtet, und die 
Rufnummer oder eine andere Kennung seines Telekommunika-
tionsanschlusses enthalten. In ihr sind Art, Umfang und Dauer 
der Maßnahmen zu bestimmen. Die Anordnung ist auf höchstens 
drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
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mehr als drei weitere Monate ist zulässig, soweit die in § 100a 
bezeichneten Voraussetzungen fortbestehen. 

(3) Auf Grund der Anordnung hat jeder, der geschäftsmäßig 
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt, dem 
Richter, der Staatsanwaltschaft und ihren im Polizeidienst 
tätigen Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsge-
setzes) die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommuni-
kation zu ermöglichen. Ob und in welchem Umfang hierfür 
Vorkehrungen zu treffen sind, ergibt sich aus § 110 des Tele-
kommunikationsgesetzes und der auf seiner Grundlage erlasse-
nen Rechtsverordnung zur technischen und organisatorischen 
Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen. § 95 Abs. 2 gilt 
entsprechend. 

(4) Liegen die Voraussetzungen des § 100a nicht mehr vor, so 
sind die sich aus der Anordnung ergebenden Maßnahmen unver-
züglich zu beenden. Die Beendigung ist dem Richter und dem 
nach Absatz 3 Verpflichteten mitzuteilen. 

(5) Die durch die Maßnahmen erlangten personenbezogenen 
Informationen dürfen in anderen Strafverfahren zu Beweiszwe-
cken nur verwendet werden, soweit sich bei Gelegenheit der 
Auswertung Erkenntnisse ergeben, die zur Aufklärung einer der 
in § 100a bezeichneten Straftaten benötigt werden. 

(6) Sind die durch die Maßnahmen erlangten Unterlagen zur 
Strafverfolgung nicht mehr erforderlich, so sind sie unverzüglich 
unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft zu vernichten. Über die 
Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

§ 100c 
 (1) Ohne Wissen der Betroffenen darf das in einer Wohnung 

nichtöffentlich gesprochene Wort mit technischen Mitteln abge-
hört und aufgezeichnet werden, wenn 

1.  bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass je-
mand eine in Absatz 2 bezeichnete besonders schwere 
Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch 
strafbar ist, zu begehen versucht hat, 

2.  die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt, 
3.  auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, 

dass durch die Überwachung Äußerungen des Beschul-
digten erfasst werden, die für die Erforschung des 
Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes 
eines Mitbeschuldigten von Bedeutung sind, und 

4.  die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten auf andere 
Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos 
wäre. 

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 
Nr. 1 sind: 

1.  aus dem Strafgesetzbuch: 
a)  Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und 

der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates 
oder des Landesverrats und der Gefährdung der äu-
ßeren Sicherheit nach den §§ 80, 81, 82, nach den 
§§ 94, 95 Abs. 3 und § 96 Abs. 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 97b, sowie nach den §§ 97a, 98 
Abs. 1 Satz 2, § 99 Abs. 2 und den §§ 100, 100a 
Abs. 4, 

b)  Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Halbsatz 2 und 
Bildung terroristischer Vereinigungen nach § 129a 
Abs. 1, 2, 4, 5 Satz 1 Alternative 1, jeweils auch in 
Verbindung mit § 129b Abs. 1, 

c)  Geldfälschung und Wertpapierfälschung in den 
Fällen der §§ 146, 151, jeweils auch in Verbindung 
mit § 152, gewerbs- oder bandenmäßige Fälschung 
von Zahlungskarten, Schecks und Wechseln nach § 
152a Abs. 3 und Fälschung von Zahlungskarten mit 
Garantiefunktion und Vordrucken für Euroschecks 
nach § 152b Abs. 1 bis 4, 

d)  Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in 
den Fällen des § 176a Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3, § 
177 Abs. 2 Nr. 2 oder § 179 Abs. 5 Nr. 2, 

e)  Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografi-
scher Schriften in den Fällen des § 184b Abs. 3, 

f)  Mord und Totschlag nach den §§ 211, 212, 
g)  Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den 

Fällen der §§ 234, 234a Abs. 1, 2, §§ 239a, 239b 
und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung und zum Zweck der Ausbeutung der 
Arbeitskraft nach § 232 Abs. 3, Abs. 4 oder Abs. 5, 
§ 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich um Verbrechen 
handelt, 

h)  Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und 
schwerer Bandendiebstahl nach § 244a, 

i)  schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 
250 Abs. 1 oder Abs. 2, § 251, 

j)  räuberische Erpressung nach § 255 und besonders 
schwerer Fall einer Erpressung nach § 253 unter 
den in § 253 Abs. 4 Satz 2 genannten Vorausset-
zungen, 

k) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und ge-
werbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260, 
260a, 

l)  besonders schwerer Fall der Geldwäsche, Ver-
schleierung unrechtmäßig erlangter Vermögens-
werte nach § 261 unter den in § 261 Abs. 4 Satz 2 
genannten Voraussetzungen, 

m)  besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und 
Bestechung nach § 335 Abs. 1 unter den in § 335 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen, 

2.  aus dem Asylverfahrensgesetz: 
a)  Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstel-

lung nach § 84 Abs. 3, 
b)  gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur miss-

bräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a Abs. 1, 
3. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a)  Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2, 
b)  Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und 

bandenmäßiges Einschleusen nach § 97, 
4.  aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a)  besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 oder 13 Abs. 3 un-
ter der in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 genannten Vor-
aussetzung, 

b)  eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 
§ 30a, 

5.  aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 
a)  eine Straftat nach § 19 Abs. 2 oder § 20 Abs. 1, je-

weils auch in Verbindung mit § 21, 
b)  besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a 

Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 
6.  aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

a)  Völkermord nach § 6, 
b)  Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 
c)  Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 

7.  aus dem Waffengesetz: 
a)  besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 

Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 
b)  besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 

Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 5. 
(3) Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten 

richten und nur in Wohnungen des Beschuldigten durchgeführt 
werden. In Wohnungen anderer Personen ist die Maßnahme nur 
zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, 
dass 

1.  der in der Anordnung nach § 100d Abs. 2 bezeichnete 
Beschuldigte sich dort aufhält und 

2.  die Maßnahme in Wohnungen des Beschuldigten allein 
nicht zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermitt-
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lung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten füh-
ren wird. 

Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere 
Personen unvermeidbar betroffen werden. 

(4) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf 
Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere zu der Art der 
zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu 
überwachenden Personen zueinander, anzunehmen ist, dass 
durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst wer-
den. Gespräche in Betriebs- oder Geschäftsräumen sind in der 
Regel nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzu-
rechnen. Das Gleiche gilt für Gespräche über begangene Strafta-
ten und Äußerungen, mittels derer Straftaten begangen werden. 

(5) Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu unter-
brechen, soweit sich während der Überwachung Anhaltspunkte 
dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater 
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Aufzeich-
nungen über solche Äußerungen sind unverzüglich zu löschen. 
Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen nicht verwertet 
werden. Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Lö-
schung ist zu dokumentieren. Ist eine Maßnahme nach Satz 1 
unterbrochen worden, so darf sie unter den in Absatz 4 genann-
ten Voraussetzungen fortgeführt werden. Im Zweifel ist über die 
Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich 
eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen; § 100d Abs. 4 
gilt entsprechend. 

(6) In den Fällen des § 53 ist eine Maßnahme nach Absatz 1 
unzulässig; ergibt sich während oder nach Durchführung der 
Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt Absatz 5 Satz 2 
bis 4 entsprechend. In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus 
einer Maßnahme nach Absatz 1 gewonnene Erkenntnisse nur 
verwertet werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Bedeu-
tung des zugrunde liegenden Vertrauensverhältnisses nicht außer 
Verhältnis zum Interesse an der Erforschung des Sachverhalts 
oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten 
steht. Sind die zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten 
einer Beteiligung oder einer Begünstigung, Strafvereitelung oder 
Hehlerei verdächtig, so sind die Sätze 1 und 2 nicht anzuwen-
den. 

(7) Soweit ein Verwertungsverbot nach Absatz 5 in Betracht 
kommt, hat die Staatsanwaltschaft unverzüglich eine Entschei-
dung des anordnenden Gerichts über die Verwertbarkeit der 
erlangten Erkenntnisse herbeizuführen. Soweit das Gericht eine 
Verwertbarkeit verneint, ist dies für das weitere Verfahren 
bindend. 

§ 100f 
(1) Ohne Wissen der Betroffenen dürfen außerhalb von Woh-

nungen 
1.  Bildaufnahmen hergestellt werden, 
2.  sonstige besondere für Observationszwecke bestimmte 

technische Mittel zur Erforschung des Sachverhalts o-
der zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschul-
digten verwendet werden, wenn Gegenstand der Unter-
suchung eine Straftat von erheblicher Bedeutung ist, 
und wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die 
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten 
auf andere Weise weniger erfolgversprechend oder er-
schwert wäre. 

(2) Ohne Wissen der Betroffenen darf außerhalb von Wohnun-
gen das nichtöffentlich gesprochene Wort mit technischen 
Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn bestimmte 
Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand eine in § 100a 
bezeichnete Straftat begangen hat, und die Erforschung des 
Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines 
Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre. Die Maßnahme darf nur durch den Richter, bei 
Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) 
angeordnet werden. § 98b Abs. 1 Satz 2 und § 100b Abs. 1 Satz 
3, Abs. 2, 4 und 6 gelten sinngemäß. 

(3) Die Maßnahmen dürfen sich nur gegen einen Beschuldig-
ten richten. Gegen andere Personen sind Maßnahmen nach 

Absatz 1 Nr. 1 zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts 
oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf 
andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder we-
sentlich erschwert wäre. Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 und 
Absatz 2 dürfen gegen andere Personen nur angeordnet werden, 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie 
mit einem Beschuldigten in Verbindung stehen oder eine solche 
Verbindung hergestellt wird, dass die Maßnahme zur Erfor-
schung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsor-
tes eines Beschuldigten führen wird und dies auf andere Weise 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

(4) Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn 
andere Personen unvermeidbar betroffen werden. 

(5) Personenbezogene Informationen, die unter Einsatz techni-
scher Mittel nach Absatz 2 Satz 1 erhoben worden sind, dürfen 
in anderen Strafverfahren nur verwendet werden, soweit sich bei 
Gelegenheit der Auswertung Erkenntnisse ergeben, die zur 
Aufklärung einer in § 100a bezeichneten Straftat benötigt wer-
den. 

§ 100g 
(1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass je-

mand als Täter oder Teilnehmer eine Straftat von erheblicher 
Bedeutung, insbesondere eine der in § 100a Satz 1 genannten 
Straftaten, oder mittels einer Endeinrichtung (§ 3 Nr. 3 des 
Telekommunikationsgesetzes) begangen, in Fällen, in denen der 
Versuch strafbar ist, zu begehen versucht oder durch eine Straf-
tat vorbereitet hat, darf angeordnet werden, dass diejenigen, die 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder 
daran mitwirken, unverzüglich Auskunft über die in Absatz 3 
bezeichneten Telekommunikationsverbindungsdaten zu erteilen 
haben, soweit die Auskunft für die Untersuchung erforderlich 
ist. Dies gilt nur, soweit diese Verbindungsdaten den Beschul-
digten oder die sonstigen in § 100a Satz 2 bezeichneten Perso-
nen betreffen. Die Auskunft darf auch über zukünftige Tele-
kommunikationsverbindungen angeordnet werden.  

(2) Die Erteilung einer Auskunft darüber, ob von einem Tele-
kommunikationsanschluss Telekommunikationsverbindungen zu 
den in Absatz 1 Satz 2 genannten Personen hergestellt worden 
sind, darf nur angeordnet werden, wenn die Erforschung des 
Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des 
Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich 
erschwert wäre.  

(3) Telekommunikationsverbindungsdaten sind: 
1. im Falle einer Verbindung Berechtigungskennungen, 

Kartennummern, Standortkennung sowie Rufnummer 
oder Kennung des anrufenden und angerufenen An-
schlusses oder der Endeinrichtung, 

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und 
Uhrzeit, 

3. vom Kunden in Anspruch genommene Telekommuni-
kationsdienstleistung, 

4. Endpunkte festgeschalteter Verbindungen, ihr Beginn 
und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit. 

§ 100h 
(1) Die Anordnung muss den Namen und die Anschrift des 

Betroffenen, gegen den sie sich richtet, sowie die Rufnummer 
oder eine andere Kennung seines Telekommunikationsanschlus-
ses enthalten. Im Falle einer Straftat von erheblicher Bedeutung 
genügt eine räumlich und zeitlich hinreichend bestimmte Be-
zeichnung der Telekommunikation, über die Auskunft erteilt 
werden soll, wenn andernfalls die Erforschung des Sachverhalts 
aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. § 100b Abs. 1, 2 
Satz 1 und 3, Abs. 6 und § 95 Abs. 2 gelten entsprechend; im 
Falle der Anordnung der Auskunft über zukünftige Telekommu-
nikationsverbindungen gilt auch § 100b Abs. 2 Satz 4 und 5, 
Abs. 4 entsprechend. 

(2) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht in den Fällen des § 
53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 reicht, ist das Verlangen einer 
Auskunft über Telekommunikationsverbindungen, die von dem 
oder zu dem zur Verweigerung des Zeugnisses Berechtigten 
hergestellt wurden, unzulässig; eine dennoch erlangte Auskunft 
darf nicht verwertet werden. Dies gilt nicht, wenn die zur Ver-
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weigerung des Zeugnisses Berechtigten einer Teilnahme oder 
einer Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig 
sind. 

(3) Die durch die Auskunft erlangten personenbezogenen In-
formationen dürfen in anderen Strafverfahren zu Beweiszwe-
cken nur verwendet werden, soweit sich bei Gelegenheit der 
Auswertung Erkenntnisse ergeben, die zur Aufklärung einer der 
in § 100g Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Straftaten benötigt werden, 
oder wenn der Beschuldigte zustimmt. 

§ 100i 
(1) Durch technische Mittel dürfen 

1. zur Vorbereitung einer Maßnahme nach § 100a die Ge-
räte- und Kartennummer sowie 

2. zur vorläufigen Festnahme nach § 127 Abs. 2 oder Er-
greifung des Täters auf Grund eines Haftbefehls oder 
Unterbringungsbefehls der Standort eines aktiv geschal-
teten Mobilfunkendgerätes ermittelt werden. 

(2) Die Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 1 ist nur zulässig, wenn 
die Voraussetzungen des § 100a vorliegen und die Durchführung 
der Überwachungsmaßnahme ohne die Ermittlung der Geräte- 
oder Kartennummer nicht möglich oder wesentlich erschwert 
wäre. Die Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 2 ist nur im Falle einer 
Straftat von erheblicher Bedeutung und nur dann zulässig, wenn 
die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise 
weniger erfolgversprechend oder erschwert wäre; § 100f Abs. 3 
Satz 2 gilt entsprechend. Die Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 2 ist 
im Falle einer Straftat von erheblicher Bedeutung auch zulässig, 
wenn die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters zur Eigen-
sicherung der zur vorläufigen Festnahme oder Ergreifung einge-
setzten Beamten des Polizeidienstes erforderlich ist. 

(3) Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich solcher 
Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen 
Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Absatz 1 unvermeid-
bar ist. Über den Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten 
Geräte- und Kartennummer hinaus dürfen sie nicht verwendet 
werden und sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich 
zu löschen. 

(4) § 100b Abs. 1 gilt entsprechend; im Falle der Anordnung 
zur Vorbereitung einer Maßnahme nach § 100a gilt auch § 100b 
Abs. 2 Satz 1 entsprechend. Die Anordnung ist auf höchstens 
sechs Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht 
mehr als sechs weitere Monate ist zulässig, soweit die in den 
Absätzen 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen fortbestehen. 
Auf Grund der Anordnung nach Absatz 1 Nr. 2 hat jeder, der 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder daran 
mitwirkt, dem Richter, der Staatsanwaltschaft und ihren im 
Polizeidienst tätigen Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichts-
verfassungsgesetzes) die für die Ermittlung des Standortes des 
Mobilfunkendgerätes erforderliche Geräte- und Kartennummer 
mitzuteilen. 

 

§ 102 
Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder 

der Begünstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, 
kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume 
sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen sowohl 
zum Zweck seiner Ergreifung als auch dann vorgenommen 
werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur 
Auffindung von Beweismitteln führen werde. 
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XXIII.  GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE  
(UrhG) vom 9. September 1965 (BGBl I 1965, S. 1273), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom. 10. November 2006 (BGBl. I 2006, S. 2587) 

  

Erster Teil. Urheberrecht 
Erster Abschnitt. Allgemeines   
§ 1 Allgemeines 

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses 
Gesetzes.   

Zweiter Abschnitt. Das Werk  
§ 2  Geschützte Werke  

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft 
und Kunst gehören insbesondere:  

1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computer-
programme;  

2. Werke der Musik;  
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der 

Tanzkunst;  
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke 

der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe 
solcher Werke;  

5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich 
wie Lichtbildwerke geschaffen werden;  

6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie 
Filmwerke geschaffen werden;  

7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, 
wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und 
plastische Darstellungen.  

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geis-
tige Schöpfungen.   

§ 3  Bearbeitungen  
Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die 

persönliche geistige Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden 
unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie 
selbständige Werke geschützt. Die nur unwesentliche Bearbei-
tung eines nicht geschützten Werkes der Musik wird nicht als 
selbständiges Werk geschützt.   

§ 4  Sammelwerke und Datenbankwerke  
(1) Sammlungen von Werken, Daten oder anderen unabhängi-

gen Elementen, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung der 
Elemente eine persönliche geistige Schöpfung sind (Sammel-
werke), werden, unbeschadet eines an den einzelnen Elementen 
gegebenenfalls bestehenden Urheberrechts oder verwandten 
Schutzrechts, wie selbständige Werke geschützt.  

(2) Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammel-
werk, dessen Elemente systematisch oder methodisch angeord-
net und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf andere 
Weise zugänglich sind. Ein zur Schaffung des Datenbankwerkes 
oder zur Ermöglichung des Zugangs zu dessen Elementen ver-
wendetes Computerprogramm (§ 69a) ist nicht Bestandteil des 
Datenbankwerkes.   

§ 5  Amtliche Werke  
(1) Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntma-

chungen sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze 
zu Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz.  

(2) Das gleiche gilt für andere amtliche Werke, die im amtli-
chen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht 
worden sind, mit der Einschränkung, dass die Bestimmungen 
über Änderungsverbot und Quellenangabe in § 62 Abs. 1 bis 3 
und § 63 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden sind. 

(3) Das Urheberrecht an privaten Normwerken wird durch die 
Absätze 1 und 2 nicht berührt, wenn Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse oder amtliche Bekanntmachungen auf sie verweisen, 
ohne ihren Wortlaut wiederzugeben. In diesem Fall ist der 
Urheber verpflichtet, jedem Verleger zu angemessenen Bedin-
gungen ein Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung einzu-
räumen. Ist ein Dritter Inhaber des ausschließlichen Rechts zur 
Vervielfältigung und Verbreitung, so ist dieser zur Einräumung 
des Nutzungsrechtes nach Satz 2 verpflichtet. 

§ 6  Veröffentlichte und erschienene Werke  
(1) Ein Werk ist veröffentlicht, wenn es mit Zustimmung des 

Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.  
(2) Ein Werk ist erschienen, wenn mit Zustimmung des Be-

rechtigten Vervielfältigungsstücke des Werkes nach ihrer Her-
stellung in genügender Anzahl der Öffentlichkeit angeboten oder 
in Verkehr gebracht worden sind. Ein Werk der bildenden 
Künste gilt auch dann als erschienen, wenn das Original oder ein 
Vervielfältigungsstück des Werkes mit Zustimmung des Berech-
tigten bleibend der Öffentlichkeit zugänglich ist.   

Dritter Abschnitt. Der Urheber 
§ 7  Urheber  

Urheber ist der Schöpfer des Werkes.   

§ 8 Miturheber  
(1) Haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass 

sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Mitur-
heber des Werkes.  

(2) Das Recht zur Veröffentlichung und zur Verwertung des 
Werkes steht den Miturhebern zur gesamten Hand zu; Änderun-
gen des Werkes sind nur mit Einwilligung der Miturheber zuläs-
sig. Ein Miturheber darf jedoch seine Einwilligung zur Veröf-
fentlichung, Verwertung oder Änderung nicht wider Treu und 
Glauben verweigern. Jeder Miturheber ist berechtigt, Ansprüche 
aus Verletzungen des gemeinsamen Urheberrechts geltend zu 
machen; er kann jedoch nur Leistung an alle Miturheber verlan-
gen.  

(3) Die Erträgnisse aus der Nutzung des Werkes gebühren den 
Miturhebern nach dem Umfang ihrer Mitwirkung an der Schöp-
fung des Werkes, wenn nichts anderes zwischen den Miturhe-
bern vereinbart ist.  

(4) Ein Miturheber kann auf seinen Anteil an den Verwer-
tungsrechten (§ 15) verzichten. Der Verzicht ist den anderen 
Miturhebern gegenüber zu erklären. Mit der Erklärung wächst 
der Anteil den anderen Miturhebern zu.   

§ 9 Urheber verbundener Werke  
Haben mehrere Urheber ihre Werke zu gemeinsamer Verwer-

tung miteinander verbunden, so kann jeder vom anderen die 
Einwilligung zur Veröffentlichung, Verwertung und Änderung 
der verbundenen Werke verlangen, wenn die Einwilligung dem 
anderen nach Treu und Glauben zuzumuten ist.   

§ 10 Vermutung der Urheberschaft  
(1) Wer auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen 

Werkes oder auf dem Original eines Werkes der bildenden 
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Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist, wird 
bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes angese-
hen; dies gilt auch für eine Bezeichnung, die als Deckname oder 
Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist.  

(2) Ist der Urheber nicht nach Absatz 1 bezeichnet, so wird 
vermutet, dass derjenige ermächtigt ist, die Rechte des Urhebers 
geltend zu machen, der auf den Vervielfältigungsstücken des 
Werkes als Herausgeber bezeichnet ist. Ist kein Herausgeber 
angegeben, so wird vermutet, dass der Verleger ermächtigt ist.   

Vierter Abschnitt. Inhalt des Urheberrechts  

Unterabschnitt 1. Allgemeines   
§ 11 Allgemeines 

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und 
persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des 
Werkes. Es dient zugleich der Sicherung einer angemessenen 
Vergütung für die Nutzung des Werkes.    

Unterabschnitt 2. Urheberpersönlichkeitsrecht   
§ 12 Veröffentlichungsrecht  

(1) Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob und wie sein 
Werk zu veröffentlichen ist.  

(2) Dem Urheber ist es vorbehalten, den Inhalt seines Werkes 
öffentlich mitzuteilen oder zu beschreiben, solange weder das 
Werk noch der wesentliche Inhalt oder eine Beschreibung des 
Werkes mit seiner Zustimmung veröffentlicht ist.   

§ 13 Anerkennung der Urheberschaft  
Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheber-

schaft am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer 
Urheberbezeichnung zu versehen und welche Bezeichnung zu 
verwenden ist.   

§ 14 Entstellung des Werkes  
Der Urheber hat das Recht, eine Entstellung oder eine andere 

Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten, die geeignet ist, 
seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am 
Werk zu gefährden.   

Unterabschnitt 3. Verwertungsrechte   
§ 15 Allgemeines  

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in 
körperlicher Form zu verwerten; das Recht umfasst insbesondere  

1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16),  
2. das Verbreitungsrecht (§ 17),  
3. das Ausstellungsrecht (§ 18).  

(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein 
Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht 
der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wie-
dergabe umfasst insbesondere  

1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 
19), 

2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19 
a),  

3. das Senderecht (§ 20), 
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger 

(§ 21)  
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von 

öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22). 
(3) Die Wiedergabe eines Werkes ist öffentlich, wenn sie für 

eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. 
Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der 
das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das 
Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich 
gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.   

§ 16 Vervielfältigungsrecht  
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfälti-

gungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob vorüberge-
hend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in welcher Zahl.  

(2) Eine Vervielfältigung ist auch die Übertragung des Werkes 
auf Vorrichtungen zur wiederholbaren Wiedergabe von Bild- 
oder Tonfolgen (Bild- oder Tonträger), gleichviel, ob es sich um 
die Aufnahme einer Wiedergabe des Werkes auf einen Bild- 
oder Tonträger oder um die Übertragung des Werkes von einem 
Bild- oder Tonträger auf einen anderen handelt.   

§ 17 Verbreitungsrecht  
(1) Das Verbreitungsrecht ist das Recht, das Original oder 

Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubie-
ten oder in Verkehr zu bringen.  

(2) Sind das Original oder Vervielfältigungsstücke des Werkes 
mit Zustimmung des zur Verbreitung Berechtigten im Gebiet der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum im Wege 
der Veräußerung in Verkehr gebracht worden, so ist ihre Wei-
terverbreitung mit Ausnahme der Vermietung zulässig.  

(3) Vermietung im Sinne der Vorschriften dieses Gesetzes ist 
die zeitlich begrenzte, unmittelbar oder mittelbar Erwerbszwe-
cken dienende Gebrauchsüberlassung. Als Vermietung gilt 
jedoch nicht die Überlassung von Originalen oder Vervielfälti-
gungsstücken  

1. von Bauwerken und Werken der angewandten Kunst 
oder  

2. im Rahmen eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu 
dem ausschließlichen Zweck, bei der Erfüllung von 
Verpflichtungen aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis 
benutzt zu werden.   

§ 18 Ausstellungsrecht  
Das Ausstellungsrecht ist das Recht, das Original oder Verviel-

fältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes der bildenden 
Künste oder eines unveröffentlichten Lichtbildwerkes öffentlich 
zur Schau zu stellen.   

§ 19 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht  
(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch 

persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen.  
(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik 

durch persönliche Darbietung öffentlich zu Gehör zu bringen 
oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen.  

(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das 
Recht, Vorträge und Aufführungen außerhalb des Raumes, in 
dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, 
Lautsprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich 
wahrnehmbar zu machen.  

(4) Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bilden-
den Künste, ein Lichtbildwerk, ein Filmwerk oder Darstellungen 
wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Ein-
richtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. Das Vorfüh-
rungsrecht umfasst nicht das Recht, die Funksendung oder 
öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich wahr-
nehmbar zu machen (§ 22). 

§ 19 a Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, 

das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in 
einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der 
Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich 
ist. 

§ 20 Senderecht  
Das Senderecht ist das Recht, das Werk durch Funk, wie Ton- 

und Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk, Kabelfunk oder 
ähnliche technische Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.   



 Urheberrechtsgesetz 

 179

§ 20a Europäische Satellitensendung  
(1) Wird eine Satellitensendung innerhalb des Gebietes eines 

Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausge-
führt, so gilt sie ausschließlich als in diesem Mitgliedstaat oder 
Vertragsstaat erfolgt.  

(2) Wird eine Satellitensendung im Gebiet eines Staates ausge-
führt, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union noch 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist und in dem für das Recht der Satellitensendung 
das in Kapitel II der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. 
September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und 
leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satelliten-
rundfunk und Kabelweiterverbreitung (ABl. L 248, S. 15) vorge-
sehene Schutzniveau nicht gewährleistet ist, so gilt sie als in dem 
Mitgliedstaat oder Vertragsstaat erfolgt,  

1. in dem die Erdfunkstation liegt, von der aus die pro-
grammtragenden Signale zum Satelliten geleitet wer-
den, oder  

2. in dem das Sendeunternehmen seine Niederlassung hat, 
wenn die Voraussetzung nach Nummer 1 nicht gegeben 
ist.  

Das Senderecht ist im Fall der Nummer 1 gegenüber dem 
Betreiber der Erdfunkstation, im Fall der Nummer 2 gegenüber 
dem Sendeunternehmen geltend zu machen.  

(3) Satellitensendung im Sinne von Absatz 1 und 2 ist die unter 
der Kontrolle und Verantwortung des Sendeunternehmens 
stattfindende Eingabe der für den öffentlichen Empfang be-
stimmten programmtragenden Signale in eine ununterbrochene 
Übertragungskette, die zum Satelliten und zurück zur Erde 
führt.   

§ 20b Kabelweitersendung  
(1) Das Recht, ein gesendetes Werk im Rahmen eines zeit-

gleich unverändert und vollständig weiterübertragenen Pro-
gramms durch Kabelsysteme oder Mikrowellensysteme weiter-
zusenden (Kabelweitersendung), kann nur durch eine Verwer-
tungsgesellschaft geltend gemacht werden. Dies gilt nicht für 
Rechte, die ein Sendeunternehmen in Bezug auf seine Sendun-
gen geltend macht.  

(2) Hat der Urheber das Recht der Kabelweitersendung einem 
Sendeunternehmen oder einem Tonträger- oder Filmhersteller 
eingeräumt, so hat das Kabelunternehmen gleichwohl dem 
Urheber eine angemessene Vergütung für die Kabelweitersen-
dung zu zahlen. Auf den Vergütungsanspruch kann nicht ver-
zichtet werden. Er kann im Voraus nur an eine Verwertungsge-
sellschaft abgetreten und nur durch eine solche geltend gemacht 
werden. Diese Regelung steht Tarifverträgen und Betriebsver-
einbarungen von Sendeunternehmen nicht entgegen, soweit 
dadurch dem Urheber eine angemessene Vergütung für jede 
Kabelweitersendung eingeräumt wird.   

§ 21 Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträ-
ger  

Das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger ist das 
Recht, Vorträge oder Aufführungen des Werkes mittels Bild- 
oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar zu machen. § 19 Abs. 3 
gilt entsprechend.   

§ 22 Recht der Wiedergabe von Funksendungen und 
von öffentlicher Zugänglichmachung  

Das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und der Wie-
dergabe von öffentlicher Zugänglichmachung ist das Recht, 
Funksendungen und auf öffentlicher Zugänglichmachung beru-
hende Wiedergaben des Werkes durch Bildschirm, Lautsprecher 
oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar 
zu machen. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen  
Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen 

nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten oder umges-
talteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es 
sich um eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von 

Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um 
den Nachbau eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbei-
tung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf 
bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der 
Einwilligung des Urhebers.   

§ 24 Freie Benutzung  
(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Wer-

kes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung 
des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet 
werden.  

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der 
Musik, durch welche eine Melodie erkennbar dem Werk ent-
nommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird.   

Unterabschnitt 4. Sonstige Rechte des Urhebers   
§ 25 Zugang zu Werkstücken  

(1) Der Urheber kann vom Besitzer des Originals oder eines 
Vervielfältigungsstückes seines Werkes verlangen, dass er ihm 
das Original oder das Vervielfältigungsstück zugänglich macht, 
soweit dies zur Herstellung von Vervielfältigungsstücken oder 
Bearbeitungen des Werkes erforderlich ist und nicht berechtigte 
Interessen des Besitzers entgegenstehen.  

(2) Der Besitzer ist nicht verpflichtet, das Original oder das 
Vervielfältigungsstück dem Urheber herauszugeben.   

§ 26 Folgerecht  
(1) Wird das Original eines Werkes der bildenden Künste oder 

eines Lichtbildwerkes weiterveräußert und ist hieran ein Kunst-
händler oder Versteigerer als Erwerber, Veräußerer oder Ver-
mittler beteiligt, so hat der Veräußerer dem Urheber einen Anteil 
des Veräußerungserlöses zu entrichten. Als Veräußerungserlös 
im Sinne des Satzes 1 gilt der Verkaufspreis ohne Steuern. Ist 
der Veräußerer eine Privatperson, so haftet der als Erwerber oder 
Vermittler beteiligte Kunsthändler oder Versteigerer neben ihm 
als Gesamtschuldner; im Verhältnis zueinander ist der Veräuße-
rer allein verpflichtet. Die Verpflichtung entfällt, wenn der 
Veräußerungserlös weniger als 400 Euro beträgt.  

(2) Die Höhe des Anteils des Veräußerungserlöses beträgt: 
1. 4 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses bis zu 

50.000 Euro, 
2. 3 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 

50.000,01 bis 200.000 Euro, 
3. 1 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 

200.000,01 bis 350.000 Euro, 
4. 0,5 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses von 

350.000,01 bis 500.000 Euro, 
5. 0,25 Prozent für den Teil des Veräußerungserlöses über 

500.000 Euro. 
Der Gesamtbetrag der Folgerechtsvergütung aus einer Weiter-

veräußerung beträgt höchstens 12.500 Euro. 
(3) Das Folgerecht ist unveräußerlich. Der Urheber kann auf 

seinen Anteil im Voraus nicht verzichten.(4) Der Urheber kann 
von einem Kunsthändler oder Versteigerer Auskunft darüber 
verlangen, welche Originale von Werken des Urhebers innerhalb 
der letzten drei Jahre vor dem Auskunftsersuchen unter Beteili-
gung des Kunsthändlers oder Versteigerers weiterveräußert 
wurden. 

(5) Der Urheber kann, soweit dies zur Durchsetzung seines 
Anspruchs gegen den Veräußerer erforderlich ist, von dem 
Kunsthändler oder Versteigerer Auskunft über den Namen und 
die Anschrift des Veräußerers sowie über die Höhe des Veräuße-
rungserlöses verlangen. Der Kunsthändler oder Versteigerer darf 
die Auskunft über Namen und Anschrift des Veräußerers ver-
weigern, wenn er dem Urheber den Anteil entrichtet. 

(6) Die Ansprüche nach den Absätzen 4 und 5 können nur 
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  

(7) Bestehen begründete Zweifel an der Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit einer Auskunft nach Absatz 4 oder 5, so kann die 
Verwertungsgesellschaft verlangen, dass nach Wahl des Aus-
kunftspflichtigen ihr oder einem von ihm zu bestimmenden 
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Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer Einsicht in die 
Geschäftsbücher oder sonstige Urkunden so weit gewährt wird, 
wie dies zur Feststellung der Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Auskunft erforderlich ist. Erweist sich die Auskunft als 
unrichtig oder unvollständig, so hat der Auskunftspflichtige die 
Kosten der Prüfung zu erstatten.  

(8) Die vorstehenden Bestimmungen sind auf Werke der Bau-
kunst und der angewandten Kunst nicht anzuwenden.   

§ 27 Vergütung für Vermietung und Verleihen  
(1) Hat der Urheber das Vermietrecht (§ 17) an einem Bild- 

oder Tonträger dem Tonträger- oder Filmhersteller eingeräumt, 
so hat der Vermieter gleichwohl dem Urheber eine angemessene 
Vergütung für die Vermietung zu zahlen. Auf den Vergütungs-
anspruch kann nicht verzichtet werden. Er kann im Voraus nur 
an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden.  

(2) Für das Verleihen von Originalen oder Vervielfältigungs-
stücken eines Werkes, deren Weiterverbreitung nach § 17 Abs. 2 
zulässig ist, ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu 
zahlen, wenn die Originale oder Vervielfältigungsstücke durch 
eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (Bücherei, 
Sammlung von Bild- oder Tonträgern oder anderer Originale 
oder Vervielfältigungsstücke) verliehen werden. Verleihen im 
Sinne von Satz 1 ist die zeitlich begrenzte, weder unmittelbar 
noch mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlas-
sung; § 17 Abs. 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.  

(3) Die Vergütungsansprüche nach den Absätzen 1 und 2 kön-
nen nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden.   

Fünfter Abschnitt. Rechtsverkehr im Urheberrecht  

Unterabschnitt 1. Rechtsnachfolge in das Urheberrecht   
§ 28 Vererbung des Urheberrechts  

(1) Das Urheberrecht ist vererblich.  
(2) Der Urheber kann durch letztwillige Verfügung die Aus-

übung des Urheberrechts einem Testamentsvollstrecker übertra-
gen. § 2210 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwen-
den.   

§ 29 Rechtsgeschäfte über das Urheberrecht  
(1) Das Urheberrecht ist nicht übertragbar, es sei denn, es wird 

in Erfüllung einer Verfügung von Todes wegen oder an Miter-
ben im Wege der Erbauseinandersetzung übertragen. 

(2) Zulässig ist die Einräumung von Nutzungsrechten (§ 31), 
schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Ver-
wertungsrechten sowie die in § 39 geregelten Rechtsgeschäfte 
über Urheberpersönlichkeitsrechte. 

§ 30 Rechtsnachfolger des Urhebers  
Der Rechtsnachfolger des Urhebers hat die dem Urheber nach 

diesem Gesetz zustehenden Rechte, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.   

Unterabschnitt 2. Nutzungsrechte   
§ 31 Einräumung von Nutzungsrechten  

(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das 
Werk auf einzelne oder auf alle Nutzungsarten zu nutzen (Nut-
zungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder aus-
schließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich 
beschränkt eingeräumt werden. 

(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das 
Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung 
durch andere ausgeschlossen ist. 

(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, 
das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm 
erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es 
kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber 
vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt. 

(4) Die Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht be-
kannte Nutzungsarten sowie Verpflichtungen hierzu sind un-
wirksam.  

(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nut-
zungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt 
sich nach dem von beiden Partnern zugrunde gelegten Vertrags-
zweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechen-
des gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob 
es sich um ein einfaches oder ein ausschließliches Nutzungsrecht 
handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und 
welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.  

§ 32 Angemessene Vergütung  
(1) Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten 

und die Erlaubnis zur Werknutzung Anspruch auf die vertraglich 
vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der Vergütung nicht be-
stimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. Soweit 
die vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urhe-
ber von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Ände-
rung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die ange-
messene Vergütung gewährt wird. 

(2) Eine nach einer angemessenen Vergütungsregel (§ 36) 
ermittelte Vergütung ist angemessen. Im Übrigen ist die Vergü-
tung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang 
der eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach 
Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller 
Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten ist. 

(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von 
den Absätzen 1 und 2 abweicht, kann der Vertragspartner sich 
nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten Vorschriften finden 
auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein 
einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumen. 

(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, 
soweit die Vergütung für die Nutzung seiner Werke tarifvertrag-
lich bestimmt ist. 

§ 32a Weitere Beteiligung des Urhebers 
(1) Hat der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu Be-

dingungen eingeräumt, die dazu führen, dass die vereinbarte 
Gegenleistung unter Berücksichtigung der gesamten Beziehun-
gen des Urhebers zu dem anderen in einem auffälligen Missver-
hältnis zu den Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des 
Werkes steht, so ist der andere auf Verlangen des Urhebers 
verpflichtet, in eine Änderung des Vertrages einzuwilligen, 
durch die dem Urheber eine den Umständen nach weitere ange-
messene Beteiligung gewährt wird. Ob die Vertragspartner die 
Höhe der erzielten Erträge oder Vorteile vorhergesehen haben 
oder hätten vorhersehen können, ist unerheblich. 

(2) Hat der andere das Nutzungsrecht übertragen oder weitere 
Nutzungsrechte eingeräumt und ergibt sich das auffällige Miss-
verhältnis aus den Erträgnissen oder Vorteilen eines Dritten, so 
haftet dieser dem Urheber unmittelbar nach Maßgabe des Absat-
zes 1 unter Berücksichtigung der vertraglichen Beziehungen in 
der Lizenzkette. Die Haftung des anderen entfällt. 

(3) Auf die Ansprüche nach den Absätzen 1 und 2 kann im 
Voraus nicht verzichtet werden. Die Anwartschaft hierauf unter-
liegt nicht der Zwangsvollstreckung; eine Verfügung über die 
Anwartschaft ist unwirksam. 

(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1, soweit 
die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) 
oder tarifvertraglich bestimmt worden ist und ausdrücklich eine 
weitere angemessene Beteiligung für den Fall des Absatzes 1 
vorsieht. 

§ 32b Zwingende Anwendung 
Die §§ 32 und 32a finden zwingend Anwendung, 

1. wenn auf den Nutzungsvertrag mangels einer Rechts-
wahl deutsches Recht anzuwenden wäre oder 

2. soweit Gegenstand des Vertrages maßgebliche Nut-
zungshandlungen im räumlichen Geltungsbereich die-
ses Gesetzes sind.  

§ 33 Weiterwirkung von Nutzungsrechten 
Ausschließliche und einfache Nutzungsrechte bleiben gegen-

über später eingeräumten Nutzungsrechten wirksam. Gleiches 
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gilt, wenn der Inhaber des Rechts, der das Nutzungsrecht einge-
räumt hat, wechselt oder wenn er auf sein Recht verzichtet hat. 

§ 34 Übertragung von Nutzungsrechten  
(1) Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers 

übertragen werden. Der Urheber darf die Zustimmung nicht 
wider Treu und Glauben verweigern.  

(2) Werden mit dem Nutzungsrecht an einem Sammelwerk (§ 
4) Nutzungsrechte an den in das Sammelwerk aufgenommenen 
einzelnen Werken übertragen, so genügt die Zustimmung des 
Urhebers des Sammelwerkes.  

(3) Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers 
übertragen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der 
Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung 
von Teilen eines Unternehmens geschieht. Der Urheber kann das 
Nutzungsrecht zurückrufen, wenn ihm die Ausübung des Nut-
zungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht 
zuzumuten ist. Satz 2 findet auch dann Anwendung, wenn sich 
die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen des Inhabers des 
Nutzungsrechts wesentlich ändern. 

(4) Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldne-
risch für die Erfüllung der sich aus dem Vertrag mit dem Urhe-
ber ergebenden Verpflichtungen des Veräußerers, wenn der 
Urheber der Übertragung des Nutzungsrechts nicht im Einzelfall 
ausdrücklich zugestimmt hat. 

(5) Der Urheber kann auf das Rückrufsrecht und die Haftung 
des Erwerbers im Voraus nicht verzichten. Im Übrigen können 
der Inhaber des Nutzungsrechts und der Urheber Abweichendes 
vereinbaren. 

§ 35 Einräumung weiterer Nutzungsrechte  
(1) Der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts kann 

weitere Nutzungsrechte nur mit Zustimmung des Urhebers 
einräumen. Der Zustimmung bedarf es nicht, wenn das aus-
schließliche Nutzungsrecht nur zur Wahrnehmung der Belange 
des Urhebers eingeräumt ist.  

(2) Die Bestimmungen in § 34 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und Abs. 
5 Satz 2 sind entsprechend anzuwenden.  

§ 36 Gemeinsame Vergütungsregeln 
(1) Zur Bestimmung der Angemessenheit von Vergütungen 

nach § 32 stellen Vereinigungen von Urhebern mit Vereinigun-
gen von Werknutzern gemeinsame Vergütungsregeln auf. Die 
gemeinsamen Vergütungsregeln sollen die Umstände des jewei-
ligen Regelungsbereiches berücksichtigen, insbesondere die 
Struktur und Größe der Verwerter. In Tarifverträgen enthaltene 
Regelungen gehen gemeinsamen Vergütungsregeln vor.  

(2) Vereinigungen nach Absatz 1 müssen repräsentativ, unab-
hängig und zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln 
ermächtigt sein. 

(3) Ein Verfahren zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsre-
geln vor der Schlichtungsstelle (§ 36a) findet statt, wenn die 
Parteien dies vereinbaren. Das Verfahren findet auf schriftliches 
Verlangen einer Partei statt, wenn 

1. die andere Partei nicht binnen drei Monaten, nachdem 
eine Partei schriftlich die Aufnahme von Verhandlun-
gen verlangt hat, Verhandlungen über gemeinsame 
Vergütungsregeln beginnt, 

2. Verhandlungen über gemeinsame Vergütungsregeln ein 
Jahr, nachdem schriftlich ihre Aufnahme verlangt wor-
den ist, ohne Ergebnis bleiben oder 

3. eine Partei die Verhandlungen endgültig für gescheitert 
erklärt hat. 

(4) Die Schlichtungsstelle hat den Parteien einen begründeten 
Einigungsvorschlag zu machen, der den Inhalt der gemeinsamen 
Vergütungsregeln enthält. Er gilt als angenommen, wenn ihm 
nicht innerhalb von drei Monaten nach Empfang des Vorschla-
ges schriftlich widersprochen wird. 

§ 36a Schlichtungsstelle 
(1) Zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln bilden 

Vereinigungen von Urhebern mit Vereinigungen von Werknut-
zern oder einzelnen Werknutzern eine Schlichtungsstelle, wenn 

die Parteien dies vereinbaren oder eine Partei die Durchführung 
des Schlichtungsverfahrens verlangt. 

(2) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl 
von Beisitzern, die jeweils von einer Partei bestellt werden, und 
einem unparteiischen Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide 
Parteien einigen sollen. 

(3) Kommt eine Einigung über die Person des Vorsitzenden 
nicht zustande, so bestellt ihn das nach § 1062 der Zivilprozess-
ordnung zuständige Oberlandesgericht. Das Oberlandesgericht 
entscheidet auch, wenn keine Einigung über die Zahl der Beisit-
zer erzielt wird. Für das Verfahren vor dem Oberlandesgericht 
gelten die §§ 1063, 1065 der Zivilprozessordnung entsprechend. 

(4) Das Verlangen auf Durchführung des Schlichtungsverfah-
rens gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 muss einen Vorschlag über die 
Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregeln enthalten. 

(5) Die Schlichtungsstelle fasst ihren Beschluss nach mündli-
cher Verhandlung mit Stimmenmehrheit. Die Beschlussfassung 
erfolgt zunächst unter den Beisitzern; kommt eine Stimmen-
mehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach weiterer 
Beratung an der erneuten Beschlussfassung teil. Benennt eine 
Partei keine Mitglieder oder bleiben die von einer Partei genann-
ten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so 
entscheiden der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder 
nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 allein. Der Beschluss der 
Schlichtungsstelle ist schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzen-
den zu unterschreiben und beiden Parteien zuzuleiten. 

(6) Die Parteien tragen ihre eigenen Kosten sowie die Kosten 
der von ihnen bestellten Beisitzer. Die sonstigen Kosten tragen 
die Parteien jeweils zur Hälfte. Die Parteien haben als Gesamt-
schuldner auf Anforderung des Vorsitzenden zu dessen Händen 
einen für die Tätigkeit der Schlichtungsstelle erforderlichen 
Vorschuss zu leisten.  

(7) Die Parteien können durch Vereinbarung die Einzelheiten 
des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle regeln. 

(8) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die weite-
ren Einzelheiten des Verfahrens vor der Schlichtungsstelle zu 
regeln sowie weitere Vorschriften über die Kosten des Verfah-
rens und die Entschädigung der Mitglieder der Schlichtungsstel-
le zu erlassen. 

§ 37 Verträge über die Einräumung von Nutzungs-
rechten  

(1) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht am 
Werk ein, so verbleibt ihm im Zweifel das Recht der Einwilli-
gung zur Veröffentlichung oder Verwertung einer Bearbeitung 
des Werkes.  

(2) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zur 
Vervielfältigung des Werkes ein, so verbleibt ihm im Zweifel 
das Recht, das Werk auf Bild- oder Tonträger zu übertragen.  

(3) Räumt der Urheber einem anderen ein Nutzungsrecht zu 
einer öffentlichen Wiedergabe des Werkes ein, so ist dieser im 
Zweifel nicht berechtigt, die Wiedergabe außerhalb der Veran-
staltung, für die sie bestimmt ist, durch Bildschirm, Lautsprecher 
oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar 
zu machen.   

§ 38 Beiträge zu Sammlungen  
(1) Gestattet der Urheber die Aufnahme des Werkes in eine 

periodisch erscheinende Sammlung, so erwirbt der Verleger oder 
Herausgeber im Zweifel ein ausschließliches Nutzungsrecht zur 
Vervielfältigung und Verbreitung. Jedoch darf der Urheber das 
Werk nach Ablauf eines Jahres seit Erscheinen anderweit ver-
vielfältigen und verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.  

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für einen Beitrag zu einer nicht 
periodisch erscheinenden Sammlung, für dessen Überlassung 
dem Urheber kein Anspruch auf Vergütung zusteht.  

(3) Wird der Beitrag einer Zeitung überlassen, so erwirbt der 
Verleger oder Herausgeber ein einfaches Nutzungsrecht, wenn 
nichts anderes vereinbart ist. Räumt der Urheber ein ausschließ-
liches Nutzungsrecht ein, so ist er sogleich nach Erscheinen des 
Beitrags berechtigt, ihn anderweit zu vervielfältigen und zu 
verbreiten, wenn nichts anderes vereinbart ist.   
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§ 39 Änderungen des Werkes  
(1) Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, dessen 

Titel oder Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) nicht ändern, wenn 
nichts anderes vereinbart ist.  

(2) Änderungen des Werkes und seines Titels, zu denen der 
Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben nicht versa-
gen kann, sind zulässig.   

§ 40 Verträge über künftige Werke  
(1) Ein Vertrag, durch den sich der Urheber zur Einräumung 

von Nutzungsrechten an künftigen Werken verpflichtet, die 
überhaupt nicht näher oder nur der Gattung nach bestimmt sind, 
bedarf der schriftlichen Form. Er kann von beiden Vertragsteilen 
nach Ablauf von fünf Jahren seit dem Abschluss des Vertrages 
gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate, 
wenn keine kürzere Frist vereinbart ist.  

(2) Auf das Kündigungsrecht kann im Voraus nicht verzichtet 
werden. Andere vertragliche oder gesetzliche Kündigungsrechte 
bleiben unberührt.  

(3) Wenn in Erfüllung des Vertrages Nutzungsrechte an künf-
tigen Werken eingeräumt worden sind, wird mit Beendigung des 
Vertrages die Verfügung hinsichtlich der Werke unwirksam, die 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeliefert sind.   

§ 41 Rückrufsrecht wegen Nichtausübung  
(1) Übt der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts das 

Recht nicht oder nur unzureichend aus und werden dadurch 
berechtigte Interessen des Urhebers erheblich verletzt, so kann 
dieser das Nutzungsrecht zurückrufen. Dies gilt nicht, wenn die 
Nichtausübung oder die unzureichende Ausübung des Nutzungs-
rechts überwiegend auf Umständen beruht, deren Behebung dem 
Urheber zuzumuten ist.  

(2) Das Rückrufsrecht kann nicht vor Ablauf von zwei Jahren 
seit Einräumung oder Übertragung des Nutzungsrechts oder, 
wenn das Werk später abgeliefert wird, seit der Ablieferung 
geltend gemacht werden. Bei einem Beitrag zu einer Zeitung 
beträgt die Frist drei Monate, bei einem Beitrag zu einer Zeit-
schrift, die monatlich oder in kürzeren Abständen erscheint, 
sechs Monate und bei einem Beitrag zu anderen Zeitschriften ein 
Jahr.  

(3) Der Rückruf kann erst erklärt werden, nachdem der Urhe-
ber dem Inhaber des Nutzungsrechts unter Ankündigung des 
Rückrufs eine angemessene Nachfrist zur zureichenden Aus-
übung des Nutzungsrechts bestimmt hat. Der Bestimmung der 
Nachfrist bedarf es nicht, wenn die Ausübung des Nutzungs-
rechts seinem Inhaber unmöglich ist oder von ihm verweigert 
wird oder wenn durch die Gewährung einer Nachfrist überwie-
gende Interessen des Urhebers gefährdet würden.  

(4) Auf das Rückrufsrecht kann im Voraus nicht verzichtet 
werden. Seine Ausübung kann im Voraus für mehr als fünf Jahre 
nicht ausgeschlossen werden.  

(5) Mit Wirksamwerden des Rückrufs erlischt das Nutzungs-
recht.  

(6) Der Urheber hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn 
und soweit es der Billigkeit entspricht.  

(7) Rechte und Ansprüche der Beteiligten nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften bleiben unberührt.   

§ 42 Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung  
(1) Der Urheber kann ein Nutzungsrecht gegenüber dem Inha-

ber zurückrufen, wenn das Werk seiner Überzeugung nicht mehr 
entspricht und ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht 
mehr zugemutet werden kann. Der Rechtsnachfolger des Urhe-
bers (§ 30) kann den Rückruf nur erklären, wenn er nachweist, 
dass der Urheber vor seinem Tode zum Rückruf berechtigt 
gewesen wäre und an der Erklärung des Rückrufs gehindert war 
oder diese letztwillig verfügt hat.  

(2) Auf das Rückrufsrecht kann im Voraus nicht verzichtet 
werden. Seine Ausübung kann nicht ausgeschlossen werden.  

(3) Der Urheber hat den Inhaber des Nutzungsrechts angemes-
sen zu entschädigen. Die Entschädigung muss mindestens die 
Aufwendungen decken, die der Inhaber des Nutzungsrechts bis 

zur Erklärung des Rückrufs gemacht hat; jedoch bleiben hierbei 
Aufwendungen, die auf bereits gezogene Nutzungen entfallen, 
außer Betracht. Der Rückruf wird erst wirksam, wenn der Urhe-
ber die Aufwendungen ersetzt oder Sicherheit dafür geleistet hat. 
Der Inhaber des Nutzungsrechts hat dem Urheber binnen einer 
Frist von drei Monaten nach Erklärung des Rückrufs die Auf-
wendungen mitzuteilen; kommt er dieser Pflicht nicht nach, so 
wird der Rückruf bereits mit Ablauf dieser Frist wirksam.  

(4) Will der Urheber nach Rückruf das Werk wieder verwer-
ten, so ist er verpflichtet, dem früheren Inhaber des Nutzungs-
rechts ein entsprechendes Nutzungsrecht zu angemessenen 
Bedingungen anzubieten.  

(5) Die Bestimmungen in § 41 Abs. 5 und 7 sind entsprechend 
anzuwenden. 

§ 42a Zwangslizenz zur Herstellung von Tonträgern 
(1) Ist einem Hersteller von Tonträgern ein Nutzungsrecht an 

einem Werk der Musik eingeräumt worden mit dem Inhalt, das 
Werk zu gewerblichen Zwecken auf 

Tonträger zu übertragen und diese zu vervielfältigen und zu 
verbreiten, so ist der Urheber verpflichtet, jedem anderen Her-
steller von Tonträgern, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
seine Hauptniederlassung oder seinen Wohnsitz hat, nach Er-
scheinen des Werkes gleichfalls ein Nutzungsrecht mit diesem 
Inhalt zu angemessenen Bedingungen einzuräumen; dies gilt 
nicht, wenn das bezeichnete Nutzungsrecht erlaubterweise von 
einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen wird oder wenn 
das Werk der Überzeugung des Urhebers nicht mehr entspricht, 
ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht mehr zugemutet 
werden kann und er ein etwa bestehendes Nutzungsrecht aus 
diesem Grunde zurückgerufen hat. Der Urheber ist nicht ver-
pflichtet, die Benutzung des Werkes zur Herstellung eines 
Filmes zu gestatten. 

(2) Gegenüber einem Hersteller von Tonträgern, der weder 
seine Hauptniederlassung noch seinen Wohnsitz im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hat, besteht die Verpflichtung nach Absatz 
1, soweit in dem Staat, in dem er seine Hauptniederlassung oder 
seinen Wohnsitz hat, den Herstellern von Tonträgern, die ihre 
Hauptniederlassung oder ihren Wohnsitz im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes 

haben, nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums 
der Justiz im Bundesgesetzblatt ein entsprechendes Recht ge-
währt wird. 

(3) Das nach den vorstehenden Bestimmungen einzuräumende 
Nutzungsrecht wirkt nur im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
und für die Ausfuhr nach Staaten, in denen das Werk keinen 
Schutz gegen die Übertragung auf Tonträger genießt. 

(4) Hat der Urheber einem anderen das ausschließliche Nut-
zungsrecht eingeräumt mit dem Inhalt, das Werk zu gewerbli-
chen Zwecken auf Tonträger zu übertragen und diese zu verviel-
fältigen und zu verbreiten, so gelten die vorstehenden Bestim-
mungen mit der Maßgabe, dass der Inhaber des ausschließlichen 
Nutzungsrechts zur Einräumung des in Absatz 1 bezeichneten 
Nutzungsrechts verpflichtet ist. 

(5) Auf ein Sprachwerk, das als Text mit einem Werk der Mu-
sik verbunden ist, sind die vorstehenden Bestimmungen entspre-
chend anzuwenden, wenn einem Hersteller von Tonträgern ein 
Nutzungsrecht eingeräumt worden ist mit dem Inhalt, das 
Sprachwerk in Verbindung mit dem Werk der Musik auf Ton-
träger zu übertragen und diese zu vervielfältigen und zu verbrei-
ten. 

(6) Für Klagen, durch die ein Anspruch auf Einräumung des 
Nutzungsrechts geltend gemacht wird, sind, sofern der Urheber 
oder im Falle des Absatzes 4 der Inhaber des ausschließlichen 
Nutzungsrechts im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat, die Gerichte zuständig, in deren 
Bezirk das Patentamt seinen Sitz hat. Einstweilige Verfügungen 
können erlassen werden, auch wenn die in den §§ 935 und 940 
der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht 
zutreffen. 

(7) Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anzuwenden, 
wenn das in Absatz 1 bezeichnete Nutzungsrecht lediglich zur 
Herstellung eines Filmes eingeräumt worden ist.   
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§ 43 Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen  
Die Vorschriften dieses Unterabschnitts sind auch anzuwen-

den, wenn der Urheber das Werk in Erfüllung seiner Verpflich-
tungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen hat, 
soweit sich aus dem Inhalt oder dem Wesen des Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses nichts anderes ergibt.   

§ 44 Veräußerung des Originals des Werkes  
(1) Veräußert der Urheber das Original des Werkes, so räumt 

er damit im Zweifel dem Erwerber ein Nutzungsrecht nicht ein.  
(2) Der Eigentümer des Originals eines Werkes der bildenden 

Künste oder eines Lichtbildwerkes ist berechtigt, das Werk 
öffentlich auszustellen, auch wenn es noch nicht veröffentlicht 
ist, es sei denn, dass der Urheber dies bei der Veräußerung des 
Originals ausdrücklich ausgeschlossen hat. 

§ 44a Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen 
Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, 

die flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und we-
sentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und 
deren alleiniger Zweck es ist, 

1. eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch 
einen Vermittler oder 

2. eine rechtmäßige Nutzung 
eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu ermögli-

chen, und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung 
haben. 

Sechster Abschnitt. Schranken des Urheberrechts   
§ 45  Rechtspflege und öffentliche Sicherheit  

(1) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken 
zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem 
Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder herstellen 
zu lassen.  

(2) Gerichte und Behörden dürfen für Zwecke der Rechtspfle-
ge und der öffentlichen Sicherheit Bildnisse vervielfältigen oder 
vervielfältigen lassen.  

(3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfälti-
gung ist auch die Verbreitung, öffentliche Ausstellung und 
öffentliche Wiedergabe der Werke zulässig. 

§ 45a Behinderte Menschen 
(1) Zulässig ist die nicht Erwerbszwecken dienende Vervielfäl-

tigung eines Werkes für und deren Verbreitung ausschließlich an 
Menschen, soweit diesen der Zugang zu dem Werk in einer 
bereits verfügbaren Art der sinnlichen Wahrnehmung auf Grund 
einer Behinderung nicht möglich oder erheblich erschwert ist, 
soweit es zur Ermöglichung des Zuganges erforderlich ist. 

(2) Für die Vervielfältigung und Verbreitung ist dem Urheber 
eine angemessene Vergütung zu zahlen; ausgenommen ist die 
Herstellung lediglich einzelner Vervielfältigungsstücke. Der 
Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend 
gemacht werden. 

§ 46 Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unter-
richtsgebrauch  

(1) Nach der Veröffentlichung zulässig ist die Vervielfälti-
gung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung von 
Teilen eines Werkes, von Sprachwerken oder von Werken der 
Musik von geringem Umfang, von einzelnen Werken der bil-
denden Künste oder einzelnen Lichtbildwerken als Element 
einer Sammlung, die Werke einer größeren Anzahl von Urhe-
bern vereinigt und die nach ihrer Beschaffenheit nur für den 
Unterrichtsgebrauch in Schulen, in nichtgewerblichen Einrich-
tungen der Aus- und Weiterbildung oder in Einrichtungen der 
Berufsbildung oder für den Kirchengebrauch bestimmt ist. In 
den Vervielfältigungsstücken oder bei der öffentlichen Zugäng-
lichmachung ist deutlich anzugeben, wozu die Sammlung be-
stimmt ist. 

(2) Absatz 1 gilt für Werke der Musik nur, wenn diese Elemen-
te einer Sammlung sind, die für den Gebrauch im Musikunter-
richt in Schulen mit Ausnahme 

der Musikschulen bestimmt ist. 
(3) Mit der Vervielfältigung oder der öffentlichen Zugäng-

lichmachung darf erst begonnen werden, wenn die Absicht, von 
der Berechtigung nach Absatz 1 Gebrauch zu machen, dem 
Urheber oder, wenn sein Wohnort oder Aufenthaltsort unbe-
kannt ist, dem Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts 
durch eingeschriebenen Brief mitgeteilt worden ist und seit 
Absendung des Briefes zwei Wochen verstrichen sind. Ist auch 
der Wohnort oder Aufenthaltsort des Inhabers des ausschließli-
chen Nutzungsrechts unbekannt, so kann die Mitteilung durch 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger bewirkt werden.  

(4) Für die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige Verwertung 
ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen.  

(5) Der Urheber kann die nach den Absätzen 1 und 2 zulässige 
Verwertung verbieten, wenn das Werk seiner Überzeugung nicht 
mehr entspricht, ihm deshalb die Verwertung des Werkes nicht 
mehr zugemutet werden kann und er ein etwa bestehendes 
Nutzungsrecht aus diesem Grunde zurückgerufen hat (§ 42). Die 
Bestimmungen in § 136 Abs. 1 und 2 sind entsprechend anzu-
wenden.   

§ 47 Schulfunksendungen  
(1) Schulen sowie Einrichtungen der Lehrerbildung und der 

Lehrerfortbildung dürfen einzelne Vervielfältigungsstücke von 
Werken, die innerhalb einer Schulfunksendung gesendet werden, 
durch Übertragung der Werke auf Bild- oder Tonträger herstel-
len. Das gleiche gilt für Heime der Jugendhilfe und die staatli-
chen Landesbildstellen oder vergleichbare Einrichtungen in 
öffentlicher Trägerschaft.  

(2) Die Bild- oder Tonträger dürfen nur für den Unterricht 
verwendet werden. Sie sind spätestens am Ende des auf die 
Übertragung der Schulfunksendung folgenden Schuljahrs zu 
löschen, es sei denn, dass dem Urheber eine angemessene Ver-
gütung gezahlt wird.   

§ 48 Öffentliche Reden  
(1) Zulässig ist  

1. die Vervielfältigung und Verbreitung von Reden über 
Tagesfragen in Zeitungen, Zeitschriften sowie in ande-
ren Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im 
Wesentlichen den Tagesinteressen Rechnung tragen, 
wenn die Reden bei öffentlichen Versammlungen 
gehalten oder durch öffentliche Wiedergabe im Sinne 
von § 19a oder § 20 veröffentlicht worden sind, sowie 
die öffentliche Wiedergabe solcher Reden, 

2. die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wie-
dergabe von Reden, die bei öffentlichen Verhandlungen 
vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen 
gehalten worden sind.  

(2) Unzulässig ist jedoch die Vervielfältigung und Verbreitung 
der in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Reden in Form einer Samm-
lung, die überwiegend Reden desselben Urhebers enthält.   

§ 49 Zeitungsartikel und Rundfunkkommentare  
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner 

Rundfunkkommentare und einzelner Artikel aus Zeitungen und 
anderen lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblät-
tern in anderen Zeitungen und Informationsblättern dieser Art 
sowie die öffentliche Wiedergabe solcher Kommentare und 
Artikel, wenn sie politische, wirtschaftliche oder religiöse Ta-
gesfragen betreffen und nicht mit einem Vorbehalt der Rechte 
versehen sind. Für die Vervielfältigung, Verbreitung und öffent-
liche Wiedergabe ist dem Urheber eine angemessene Vergütung 
zu zahlen, es sei denn, dass es sich um eine Vervielfältigung, 
Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe kurzer Auszüge aus 
mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht 
handelt. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesell-
schaft geltend gemacht werden.  

(2) Unbeschränkt zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung 
und öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten tat-
sächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch Presse 
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oder Funk veröffentlicht worden sind; ein durch andere gesetzli-
che Vorschriften gewährter Schutz bleibt unberührt.   

§ 50 Berichterstattung über Tagesereignisse 
Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder 

durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, Zeitschriften und 
in anderen Druckschriften oder sonstigen Datenträgern, die im 
Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, sowie im Film, 
ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe 
von Werken, die im Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar 
werden, in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig. 

§ 51 Zitate  
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 

Wiedergabe, wenn in einem durch den Zweck gebotenen Um-
fang  

1. einzelne Werke nach dem Erscheinen in ein selbständi-
ges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des In-
halts aufgenommen werden,  

2. Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in ei-
nem selbständigen Sprachwerk angeführt werden,  

3. einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik 
in einem selbständigen Werk der Musik angeführt wer-
den.   

§ 52 Öffentliche Wiedergabe  
(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlich-

ten Werkes, wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des 
Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen 
werden und im Falle des Vortrags oder der Aufführung des 
Werkes keiner der ausübenden Künstler (§ 73) eine besondere 
Vergütung erhält. Für die Wiedergabe ist eine angemessene 
Vergütung zu zahlen. Die Vergütungspflicht entfällt für Veran-
staltungen der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Alten- und 
Wohlfahrtspflege, der Gefangenenbetreuung sowie für Schul-
veranstaltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erzieheri-
schen Zweckbestimmung nur einem bestimmt abgegrenzten 
Kreis von Personen zugänglich sind. Dies gilt nicht, wenn die 
Veranstaltung dem Erwerbszweck eines Dritten dient; in diesem 
Fall hat der Dritte die Vergütung zu zahlen.  

(2) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines erschienenen 
Werkes auch bei einem Gottesdienst oder einer kirchlichen Feier 
der Kirchen oder Religionsgemeinschaften. Jedoch hat der 
Veranstalter dem Urheber eine angemessene Vergütung zu 
zahlen.  

(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zu-
gänglichmachungen und Funksendungen eines Werkes sowie 
öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit 
Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

§ 52a Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht 
und Forschung 

(1) Zulässig ist,  
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke gerin-

gen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen 
oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht 
an Schulen, Hochschulen, nicht gewerblichen Einrich-
tungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrich-
tungen der Berufsbildung ausschließlich für den be-
stimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern 
oder 

2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen 
Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abge-
grenzten Kreis von Personen für deren eigene wissen-
schaftliche Forschung 

öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies  zu dem jeweili-
gen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller 
Zwecke gerechtfertigt ist. 

(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unter-
richtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit 
Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugäng-
lichmachung eines Filmwerkes ist vor Ablauf von zwei Jahren 

nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Filmtheatern 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung 
des Berechtigten zulässig. 

(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur 
öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfältigun-
gen. 

(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1  ist 
eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur 
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden. 

§ 53 Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen 
eigenen Gebrauch  

(1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes 
durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebi-
gen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Er-
werbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine 
offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird. 
Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungsstü-
cke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies 
unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf 
Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photome-
chanischer Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher 
Wirkung handelt. 

 (2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Wer-
kes herzustellen oder herstellen zu lassen  

1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und 
soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten 
ist,  

2. zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit 
die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und 
als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werk-
stück benutzt wird,  

3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es 
sich um ein durch Funk gesendetes Werk handelt,  

4. zum sonstigen eigenen Gebrauch,  
a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen 

Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind,  

b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren 
vergriffenes Werk handelt.  

Dies gilt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich 
1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen 

Träger mittels beliebiger photomechanischer Verfahren 
oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorge-
nommen wird oder 

2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder 
3. das Archiv keinen unmittelbar oder mittelbar wirt-

schaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt. 
Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, wenn zu-

sätzlich eine der Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 oder 2 
vorliegt.  

(3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen 
eines Werkes, von Werken von geringem Umfang oder von 
einzelnen Beiträgen, die in Zeitungen oder Zeitschriften erschie-
nen oder öffentlich zugänglich gemacht worden sind, zum 
eigenen Gebrauch  

1. im Schulunterricht, in nichtgewerblichen Einrichtungen 
der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der 
Berufsbildung in der für eine Schulklasse erforderlichen 
Anzahl oder  

2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, 
Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der 
Aus- und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in 
der erforderlichen Anzahl herzustellen oder herstellen 
zu lassen, wenn und soweit die Vervielfältigung zu die-
sem Zweck geboten ist.  

(4) Die Vervielfältigung  
a)  graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik,  
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b)  eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um 
eine im Wesentlichen vollständige Vervielfältigung 
handelt,  

ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, 
stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig oder unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 oder zum eigenen 
Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren 
vergriffenes Werk handelt.  

(5) Absatz 1, Absatz 2 Nr.2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden 
keine Anwendung auf Datenbankwerke, deren Elemente einzeln 
mit Hilfe elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Nr.1 
sowie Absatz 3 Nr. 1 findet auf solche Datenbankwerke mit der 
Maßgabe Anwendung, dass der wissenschaftliche Gebrauch 
sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen Zwe-
cken erfolgen.  

(6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch 
zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Zulässig ist je-
doch, rechtmäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke von 
Zeitungen und vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke zu 
verleihen, bei denen kleine beschädigte oder abhanden gekom-
mene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind.  

(7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder 
Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Aus-
führung von Plänen und Entwürfen zu Werken der bildenden 
Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets 
nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.   

§ 54 Vergütungspflicht für Vervielfältigung im Wege 
der Bild- und Tonaufzeichnung  

(1) Ist nach der Art eines Werkes zu erwarten, dass es durch 
Aufnahme von Funksendungen auf Bild- oder Tonträger oder 
durch Übertragungen von einem Bild- oder Tonträger auf einen 
anderen nach § 53 Abs. 1 oder 2 vervielfältigt wird, so hat der 
Urheber des Werkes gegen den Hersteller  

1. von Geräten und  
2. von Bild- oder Tonträgern,  

die erkennbar zur Vornahme solcher Vervielfältigungen be-
stimmt sind, Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergü-
tung für die durch die Veräußerung der Geräte sowie der Bild- 
oder Tonträger geschaffene Möglichkeit, solche Vervielfältigun-
gen vorzunehmen. Neben dem Hersteller haftet als Gesamt-
schuldner, wer die Geräte oder die Bild- oder Tonträger in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wie-
dereinführt oder wer mit ihnen handelt. Der Händler haftet nicht, 
wenn er im Kalenderhalbjahr Bild- oder Tonträger von weniger 
als 6000 Stunden Spieldauer und weniger als 100 Geräte bezieht.  

(2) Einführer ist, wer die Geräte oder Bild- oder Tonträger in 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder verbringen 
lässt. Liegt der Einfuhr ein Vertrag mit einem Gebietsfremden 
zugrunde, so ist Einführer nur der im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes ansässige Vertragspartner, soweit er gewerblich tätig 
wird. Wer lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in einer 
ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der Waren tätig wird, ist 
nicht Einführer. Wer die Gegenstände aus Drittländern in eine 
Freizone oder in ein Freilager nach Artikel 166 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festle-
gung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302, S. 1) 
verbringt oder verbringen lässt, ist als Einführer nur anzusehen, 
wenn die Gegenstände in diesem Bereich gebraucht oder wenn 
sie in den zollrechtlichen freien Verkehr übergeführt werden.   

§ 54a Vergütungspflicht für Vervielfältigung im Wege 
der Ablichtung  

(1) Ist nach der Art eines Werkes zu erwarten, dass es nach § 
53 Abs. 1 bis 3 durch Ablichtung eines Werkstücks oder in 
einem Verfahren vergleichbarer Wirkung vervielfältigt wird, so 
hat der Urheber des Werkes gegen den Hersteller von Geräten, 
die zur Vornahme solcher Vervielfältigungen bestimmt sind, 
Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung für die 
durch die Veräußerung oder sonstiges Inverkehrbringen der 
Geräte geschaffene Möglichkeit, solche Vervielfältigungen 
vorzunehmen. Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuldner, 
wer die Geräte in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerb-
lich einführt oder wiedereinführt oder wer mit ihnen handelt. 

Der Händler haftet nicht, wenn er im Kalenderhalbjahr weniger 
als 20 Geräte bezieht.  

(2) Werden Geräte dieser Art in Schulen, Hochschulen sowie 
Einrichtungen der Berufsbildung oder der sonstigen Aus- und 
Weiterbildung (Bildungseinrichtungen), Forschungseinrichtun-
gen, öffentlichen Bibliotheken oder in Einrichtungen betrieben, 
die Geräte für die Herstellung von Ablichtungen entgeltlich 
bereithalten, so hat der Urheber auch gegen den Betreiber des 
Gerätes einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergü-
tung.  

(3) § 54 Abs. 2 gilt entsprechend.   

§ 54b Wegfall der Vergütungspflicht des Händlers  
Die Vergütungspflicht des Händlers (§ 54 Abs. 1 und § 54a 

Abs. 1) entfällt,  
1. soweit ein zur Zahlung der Vergütung Verpflichteter, 

von dem der Händler die Geräte oder die Bild- oder 
Tonträger bezieht, an einen Gesamtvertrag über die 
Vergütung gebunden ist oder  

2. wenn der Händler Art und Stückzahl der bezogenen Ge-
räte und Bild- oder Tonträger und seine Bezugsquelle 
der nach § 54 h Abs. 3 bezeichneten Empfangsstelle 
jeweils zum 10. Januar und 10. Juli für das vorangegan-
gene Kalenderhalbjahr schriftlich mitteilt.   

§ 54c Wegfall der Vergütungspflicht bei Ausfuhr  
Der Anspruch nach § 54 Abs. 1 und § 54a Abs. 1 entfällt, so-

weit nach den Umständen mit Wahrscheinlichkeit erwartet 
werden kann, dass die Geräte oder die Bild- oder Tonträger nicht 
zu Vervielfältigungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
benutzt werden.   

§ 54d Vergütungshöhe  
(1) Als angemessene Vergütung nach § 54 Abs. 1 und § 54a 

Abs. 1 und 2 gelten die in der Anlage bestimmten Sätze, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart wird.  

(2) Die Höhe der von dem Betreiber nach § 54a Abs. 2 insge-
samt geschuldeten Vergütung bemisst sich nach der Art und dem 
Umfang der Nutzung des Gerätes, die nach den Umständen, 
insbesondere nach dem Standort und der üblichen Verwendung, 
wahrscheinlich ist.   

§ 54e Hinweispflicht in Rechnungen auf urheber-
rechtliche Vergütungen  

(1) In Rechnungen für die Veräußerung oder ein sonstiges 
Inverkehrbringen der Geräte nach § 54a Abs. 1 ist auf die auf 
das Gerät entfallende Urhebervergütung hinzuweisen.  

(2) In Rechnungen für die Veräußerung oder ein sonstiges 
Inverkehrbringen der in § 54 Abs. 1 genannten Geräte oder Bild- 
oder Tonträger, in denen die Umsatzsteuer nach § 14 Abs. 1 Satz 
1 des Umsatzsteuergesetzes gesondert auszuweisen ist, ist zu 
vermerken, ob die auf das Gerät oder die Bild- oder Tonträger 
entfallende Urhebervergütung entrichtet wurde.   

§ 54f Meldepflicht  
(1) Wer Geräte oder Bild- oder Tonträger, die erkennbar zur 

Vornahme von Vervielfältigungen im Wege der Bild- und 
Tonaufzeichnung bestimmt sind, in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt, ist dem 
Urheber gegenüber verpflichtet, Art und Stückzahl der einge-
führten Gegenstände der nach § 54h Abs. 3 bezeichneten Emp-
fangsstelle monatlich bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Kalen-
dermonats schriftlich mitzuteilen.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Geräte, die zur Vornahme 
von Vervielfältigungen durch Ablichtung eines Werkstücks oder 
in einem Verfahren vergleichbarer Wirkung bestimmt sind.  

(3) Kommt der Meldepflichtige seiner Meldepflicht nicht, nur 
unvollständig oder sonst unrichtig nach, so kann der doppelte 
Vergütungssatz verlangt werden.   

§ 54g Auskunftspflicht  
(1) Der Urheber kann von dem nach § 54 Abs. 1 oder § 54a 

Abs. 1 zur Zahlung der Vergütung Verpflichteten Auskunft über 
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Art und Stückzahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
veräußerten oder in Verkehr gebrachten Geräte und Bild- oder 
Tonträger verlangen. Die Auskunftspflicht des Händlers er-
streckt sich auch auf die Benennung der Bezugsquellen; sie 
besteht auch in den Fällen des § 54 Abs. 1 Satz 3, des § 54a Abs. 
1 Satz 3 und des § 54b Nr. 1. § 26 Abs. 6 gilt entsprechend.  

(2) Der Urheber kann von dem Betreiber eines Gerätes in einer 
Einrichtung im Sinne des § 54a Abs. 2 Satz 1 die für die Bemes-
sung der Vergütung erforderliche Auskunft verlangen.  

(3) Kommt der zur Zahlung der Vergütung Verpflichtete seiner 
Auskunftspflicht nicht, nur unvollständig oder sonst unrichtig 
nach, so kann der doppelte Vergütungssatz verlangt werden.   

§ 54h Verwertungsgesellschaften; Handhabung der 
Mitteilungen  

(1) Die Ansprüche nach den §§ 54, 54a, 54f Abs. 3 und § 54g 
können nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht 
werden.  

(2) Jedem Berechtigten steht ein angemessener Anteil an den 
nach § 54 und § 54a gezahlten Vergütungen zu.  

(3) Für Mitteilungen nach den §§ 54b und 54f haben die Ver-
wertungsgesellschaften dem Patentamt, je gesondert für die 
Vergütungsansprüche nach § 54 Abs. 1 und § 54a Abs. 1, eine 
gemeinsame Empfangsstelle zu bezeichnen. Das Patentamt gibt 
diese im Bundesanzeiger bekannt.  

(4) Das Patentamt kann Muster für die Mitteilungen nach § 
54b Nr. 2 und § 54f im Bundesanzeiger bekannt machen. Diese 
Muster sind zu verwenden.  

(5) Die Verwertungsgesellschaften und die Empfangsstelle 
dürfen die gemäß § 54b Nr. 2, §§ 54f und 54g enthaltenen 
Angaben nur zur Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 1 
verwenden.   

§ 55 Vervielfältigung durch Sendeunternehmen  
(1) Ein Sendeunternehmen, das zur Funksendung eines Werkes 

berechtigt ist, darf das Werk mit eigenen Mitteln auf Bild- oder 
Tonträger übertragen, um diese zur Funksendung über jeden 
seiner Sender oder Richtstrahler je einmal zu benutzen. Die 
Bild- oder Tonträger sind spätestens einen Monat nach der ersten 
Funksendung des Werkes zu löschen.  

(2) Bild- oder Tonträger, die außergewöhnlichen dokumentari-
schen Wert haben, brauchen nicht gelöscht zu werden, wenn sie 
in ein amtliches Archiv aufgenommen werden. Von der Auf-
nahme in das Archiv ist der Urheber unverzüglich zu benach-
richtigen.   

§ 55a Benutzung eines Datenbankwerkes  
Zulässig ist die Bearbeitung sowie die Vervielfältigung eines 

Datenbankwerkes durch den Eigentümer eines mit Zustimmung 
des Urhebers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten Verviel-
fältigungsstücks des Datenbankwerkes, den in sonstiger Weise 
zu dessen Gebrauch Berechtigten oder denjenigen, dem ein 
Datenbankwerk aufgrund eines mit dem Urheber oder eines mit 
dessen Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrags 
zugänglich gemacht wird, wenn und soweit die Bearbeitung oder 
Vervielfältigung für den Zugang zu den Elementen des Daten-
bankwerkes und für dessen übliche Benutzung erforderlich ist. 
Wird aufgrund eines Vertrags nach Satz 1 nur ein Teil des 
Datenbankwerkes zugänglich gemacht, so ist nur die Bearbei-
tung sowie die Vervielfältigung dieses Teils zulässig. Entgegen-
stehende vertragliche Vereinbarungen sind nichtig.   

§ 56 Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe in 
Geschäftsbetrieben 

(1) In Geschäftsbetrieben, in denen Geräte zur Herstellung 
oder zur Wiedergabe von Bild- oder Tonträgern, zum Empfang 
von Funksendungen oder zur elektronischen Datenverarbeitung 
vertrieben oder instand gesetzt werden, ist die Übertragung von 
Werken auf Bild-, Ton- oder Datenträger, die öffentliche Wahr-
nehmbarmachung von Werken mittels Bild-, Ton- oder Daten-
träger sowie die öffentliche Wahrnehmbarmachung von 
Funksendungen und öffentliche Zugänglichmachungen von 

Werken zulässig, soweit dies notwendig ist, um diese Geräte 
Kunden vorzuführen oder instand zu setzen. 

(2) Nach Absatz 1 hergestellte Bild-, Ton- oder Datenträger 
sind unverzüglich zu löschen. 

§ 57 Unwesentliches Beiwerk  
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche 

Wiedergabe von Werken, wenn sie als unwesentliches Beiwerk 
neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, 
Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind.   

§ 58 Werke in Ausstellungen, öffentlichem Verkauf 
und öffentlich zugänglichen Einrichtungen 

(1) Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentli-
che Zugänglichmachung von öffentlich ausgestellten oder zur 
öffentlichen Ausstellung oder zum öffentlichen Verkauf be-
stimmten Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken 
durch den Veranstalter zur Werbung, soweit dies zur Förderung 
der Veranstaltung erforderlich ist. 

(2) Zulässig ist ferner die Vervielfältigung und Verbreitung der 
in Absatz 1 genannten Werke in Verzeichnissen, die von öffent-
lich zugänglichen Bibliotheken, Bildungseinrichtungen oder 
Museen in inhaltlichem und zeitlichem Zusammenhang mit einer 
Ausstellung oder zur Dokumentation von Beständen herausge-
geben werden und mit denen kein eigenständiger Erwerbszweck 
verfolgt wird.   

§ 59 Werke an öffentlichen Plätzen  
(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen We-

gen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder 
Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstre-
cken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.  

(2) Die Vervielfältigungen dürfen nicht an einem Bauwerk 
vorgenommen werden.   

§ 60 Bildnisse  
(1) Zulässig ist die Vervielfältigung sowie die unentgeltliche 

und nicht zu gewerblichen Zwecken vorgenommene Verbreitung 
eines Bildnisses durch den Besteller des Bildnisses oder seinen 
Rechtsnachfolger oder bei einem auf Bestellung geschaffenen 
Bildnis durch den Abgebildeten oder nach dessen Tod durch 
seine Angehörigen oder durch einen im Auftrag einer dieser 
Personen handelnden Dritten. Handelt es sich bei dem Bildnis 
um ein Werk der bildenden Künste, so ist die Verwertung nur 
durch Lichtbild zulässig. 

(2) Angehörige im Sinne von Absatz 1 Satz 1 sind der Ehegat-
te oder der Lebenspartner und die Kinder, oder, wenn weder ein 
Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die 
Eltern.  

§ 61 
(aufgehoben) 

§ 62 Änderungsverbot  
(1) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die Be-

nutzung eines Werkes zulässig ist, dürfen Änderungen an dem 
Werk nicht vorgenommen werden. § 39 gilt entsprechend.  

(2) Soweit der Benutzungszweck es erfordert, sind Überset-
zungen und solche Änderungen des Werkes zulässig, die nur 
Auszüge oder Übertragungen in eine andere Tonart oder Stimm-
lage darstellen.  

(3) Bei Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken 
sind Übertragungen des Werkes in eine andere Größe und solche 
Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewen-
dete Verfahren mit sich bringt.  

(4) Bei Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichts-
gebrauch (§ 46) sind außer, den nach den Absätzen 1 bis 3 
erlaubten Änderungen solche Änderungen von Sprachwerken 
zulässig, die für den Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch 
erforderlich sind. Diese Änderungen bedürfen jedoch der Ein-
willigung des Urhebers, nach seinem Tode der Einwilligung 
seines Rechtsnachfolgers (§ 30), wenn dieser Angehöriger (§ 60 
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Abs. 2) des Urhebers ist oder das Urheberrecht auf Grund letzt-
williger Verfügung des Urhebers erworben hat. Die Einwilli-
gung gilt als erteilt, wenn der Urheber oder der Rechtsnachfolger 
nicht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die beabsichtigte 
Änderung mitgeteilt worden ist, widerspricht und er bei der 
Mitteilung der Änderung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
worden ist.   

§ 63 Quellenangabe  
(1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen 

des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 58 und 59 vervielfäl-
tigt wird, ist stets die Quelle deutlich anzugeben. Das gleiche gilt 
in den Fällen des § 53 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 für die 
Vervielfältigung eines Datenbankwerkes. Bei der Vervielfälti-
gung ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Musik ist 
neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das 
Werk erschienen ist, und außerdem kenntlich zu machen, ob an 
dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen 
worden sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, 
wenn die Quelle weder auf dem benutzten Werkstück oder bei 
der benutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Verviel-
fältigung Befugten anderweit bekannt ist.  

(2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öf-
fentliche Wiedergabe eines Werkes zulässig ist, ist die Quelle 
deutlich anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es erfor-
dert. In den Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den §§ 46, 
48, 51 und 52a ist die Quelle einschließlich des Namens des 
Urhebers stets anzugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich 
ist.  

(3) Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen 
Informationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer anderen Zeitung oder 
in einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk 
gesendet, so ist stets außer dem Urheber, der in der benutzten 
Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das Informations-
blatt anzugeben, woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine 
andere Zeitung oder ein anderes Informationsblatt als Quelle 
angeführt, so ist diese Zeitung oder dieses Informationsblatt 
anzugeben. Wird ein Rundfunkkommentar nach § 49 Abs. 1 in 
einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt abgedruckt 
oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber auch 
das Sendeunternehmen anzugeben, das den Kommentar gesendet 
hat.  

§ 63a Gesetzliche Vergütungsansprüche 
Auf gesetzliche Vergütungsansprüche nach diesem Abschnitt 

kann der Urheber im Voraus nicht verzichten. Sie können im 
Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden. 

Siebenter Abschnitt. Dauer des Urheberrechts   
§ 64 Allgemeines  

Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem Tode des 
Urhebers.   

§ 65 Miturheber, Filmwerke  
(1) Steht das Urheberrecht mehreren Miturhebern (§ 8) zu, so 

erlischt es siebzig Jahre nach dem Tode des längstlebenden 
Miturhebers.  

(2) Bei Filmwerken und Werken, die ähnlich wie Filmwerke 
hergestellt werden, erlischt das Urheberrecht siebzig Jahre nach 
dem Tod des Längstlebenden der folgenden Personen: Hauptre-
gisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der Dialoge, Kompo-
nist der für das betreffende Filmwerk komponierten Musik.   

§ 66 Anonyme und pseudonyme Werke  
(1) Bei anonymen und pseudonymen Werken erlischt das Ur-

heberrecht siebzig Jahre nach der Veröffentlichung. Es erlischt 
jedoch bereits siebzig Jahre nach der Schaffung des Werkes, 
wenn das Werk innerhalb dieser Frist nicht veröffentlicht wor-
den ist.  

(2) Offenbart der Urheber seine Identität innerhalb der in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichnetem Frist oder lässt das vom Urheber 
angenommene Pseudonym keinen Zweifel an seiner Identität zu, 
so berechnet sich die Dauer des Urheberrechts nach den §§ 64 
und 65. Dasselbe gilt, wenn innerhalb der in Absatz 1 Satz 1 

bezeichneten Frist der wahre Name des Urhebers zur Eintragung 
in das Register anonymer und pseudonymer Werke (§ 138) 
angemeldet wird.  

(3) Zu den Handlungen nach Absatz 2 sind der Urheber, nach 
seinem Tode sein Rechtsnachfolger (§ 30) oder der Testaments-
vollstrecker (§ 28 Abs. 2) berechtigt.   

§ 67 Lieferungswerke  
Bei Werken, die in inhaltlich nicht abgeschlossenen Teilen 

(Lieferungen) veröffentlicht werden, berechnet sich im Falle des 
§ 66 Abs. 1 Satz 1 die Schutzfrist einer jeden Lieferung geson-
dert ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung.   

§ 68  
(aufgehoben)   

§ 69 Berechnung der Fristen  
Die Fristen dieses Abschnitts beginnen mit dem Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem das für den Beginn der Frist maßgebende 
Ereignis eingetreten ist.   

Achter Abschnitt. Besondere Bestimmungen für Compu-
terprogramme   
§ 69a Gegenstand des Schutzes  

(1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Pro-
gramme in jeder Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials.  

(2) Der gewährte Schutz gilt für alle Ausdrucksformen eines 
Computerprogramms. Ideen und Grundsätze, die einem Element 
eines Computerprogramms zugrunde liegen, einschließlich der 
den Schnittstellen zugrunde liegenden Ideen und Grundsätze, 
sind nicht geschützt.  

(3) Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individu-
elle Werke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der 
eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Zur Bestim-
mung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbe-
sondere nicht qualitative oder ästhetische, anzuwenden.  

(4) Auf Computerprogramme finden die für Sprachwerke gel-
tenden Bestimmungen Anwendung, soweit in diesem Abschnitt 
nichts anderes bestimmt ist.(5) Die Vorschriften der §§ 95a bis 
95d finden auf Computerprogramme keine Anwendung.    

§ 69b Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen  
(1) Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in 

Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen 
seines Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeit-
geber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an 
dem Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes 
vereinbart ist.  

(2) Absatz 1 ist auf Dienstverhältnisse entsprechend anzuwen-
den.   

§ 69c Zustimmungsbedürftige Handlungen  
Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende 

Handlungen vorzunehmen oder zu gestatten:  
1. die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, 

ganz oder teilweise, eines Computerprogramms mit je-
dem Mittel und in jeder Form. Soweit das Laden, An-
zeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Com-
puterprogramms eine Vervielfältigung erfordert, bedür-
fen diese Handlungen der Zustimmung des Rechtsinha-
bers;  

2. die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und 
andere Umarbeitungen eines Computerprogramms so-
wie die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse. Die 
Rechte derjenigen, die das Programm bearbeiten, blei-
ben unberührt;  

3. jede Form der Verbreitung des Originals eines Compu-
terprogramms oder von Vervielfältigungsstücken, ein-
schließlich der Vermietung. Wird ein Vervielfälti-
gungsstück eines Computerprogramms mit Zustim-
mung des Rechtsinhabers im Gebiet der Europäischen 
Union im Wege der Veräußerung in Verkehr gebracht, 
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so erschöpft sich das Verbreitungsrecht in Bezug auf 
dieses Vervielfältigungsstück mit Ausnahme des Ver-
mietrechts; 

4. die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wieder-
gabe eines Computerprogramms einschließlich der öf-
fentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass es 
Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten 
ihrer Wahl zugänglich ist.   

§ 69d Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen 
Handlungen  

(1) Soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen 
vorliegen, bedürfen die in § 69c Nr. 1 und 2 genannten Hand-
lungen nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, wenn sie für 
eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms 
einschließlich der Fehlerberichtigung durch jeden zur Verwen-
dung eines Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigten 
notwendig sind.  

(2) Die Erstellung einer Sicherungskopie durch eine Person, 
die zur Benutzung des Programms berechtigt ist, darf nicht 
vertraglich untersagt werden, wenn sie für die Sicherung künfti-
ger Benutzung erforderlich ist.  

(3) Der zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks eines 
Programms Berechtigte kann ohne Zustimmung des Rechtsinha-
bers das Funktionieren dieses Programms beobachten, untersu-
chen oder testen, um die einem Programmelement zugrunde 
liegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, wenn dies durch 
Handlungen zum Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder 
Speichern des Programms geschieht, zu denen er berechtigt ist.   

§ 69e Dekompilierung  
(1) Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, 

wenn die Vervielfältigung des Codes oder die Übersetzung der 
Codeform im Sinne des § 69c Nr. 1 und 2 unerlässlich ist, um 
die erforderlichen Informationen zur Herstellung der Interopera-
bilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit 
anderen Programmen zu erhalten, sofern folgende Bedingungen 
erfüllt sind:  

1. Die Handlungen werden von dem Lizenznehmer oder 
von einer anderen zur Verwendung eines Vervielfälti-
gungsstücks des Programms berechtigten Person oder 
in deren Namen von einer hierzu ermächtigten Person 
vorgenommen;  

2. die für die Herstellung der Interoperabilität notwendi-
gen Informationen sind für die in Nummer 1 genannten 
Personen noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht;  

3. die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ur-
sprünglichen Programms, die zur Herstellung der Inte-
roperabilität notwendig sind.  

(2) Bei Handlungen nach Absatz 1 gewonnene Informationen 
dürfen nicht  

1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interopera-
bilität des unabhängig geschaffenen Programms ver-
wendet werden,  

2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass dies 
für die Interoperabilität des unabhängig geschaffenen 
Programms notwendig ist,  

3. für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung ei-
nes Programms mit im Wesentlichen ähnlicher Aus-
drucksform oder für irgendwelche anderen das Urhe-
berrecht verletzenden Handlungen verwendet werden.  

(3) Die Absätze 1 und 2 sind so auszulegen, dass ihre Anwen-
dung weder die normale Auswertung des Werkes beeinträchtigt 
noch die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers unzumutbar 
verletzt.   

§ 69f Rechtsverletzungen  
(1) Der Rechtsinhaber kann von dem Eigentümer oder Besitzer 

verlangen, dass alle rechtswidrig hergestellten, verbreiteten oder 
zur rechtswidrigen Verbreitung bestimmten Vervielfältigungs-
stücke vernichtet werden. § 98 Abs. 2 und 3 ist entsprechend 
anzuwenden.  

(2) Absatz 1 ist entsprechend auf Mittel anzuwenden, die allein 
dazu bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung 
technischer Programmschutzmechanismen zu erleichtern.   

§ 69g Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften, 
Vertragsrecht  

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwen-
dung sonstiger Rechtsvorschriften auf Computerprogramme, 
insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien 
von Halbleitererzeugnissen, Warenzeichen und den Schutz 
gegen unlauteren Wettbewerb einschließlich des Schutzes von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, sowie schuldrechtliche 
Vereinbarungen unberührt.  

(2) Vertragliche Bestimmungen, die in Widerspruch zu § 69d 
Abs. 2 und 3 und § 69e stehen, sind nichtig.   

Zweiter Teil. Verwandte Schutzrechte  
Erster Abschnitt. Schutz bestimmter Ausgaben   
§ 70 Wissenschaftliche Ausgaben  

(1) Ausgaben urheberrechtlich nicht geschützter Werke oder 
Texte werden in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Teil 1 geschützt, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich 
sichtender Tätigkeit darstellen und sich wesentlich von den 
bisher bekannten Ausgaben der Werke oder Texte unterschei-
den.  

(2) Das Recht steht dem Verfasser der Ausgabe zu.  
(3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Er-

scheinen der Ausgabe, jedoch bereits fünfundzwanzig Jahre 
nach der Herstellung, wenn die Ausgabe innerhalb dieser Frist 
nicht erschienen ist. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.   

§ 71 Nachgelassene Werke  
(1) Wer ein nicht erschienenes Werk nach Erlöschen des Ur-

heberrechts erlaubterweise erstmals erscheinen lässt oder erst-
mals öffentlich wiedergibt, hat das ausschließliche Recht, das 
Werk zu verwerten. Das gleiche gilt für nicht erschienene Wer-
ke, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes niemals geschützt 
waren, deren Urheber aber schon länger als siebzig Jahre tot ist. 
Die §§ 5, 15 bis 24, 26, 27 und 45 bis 63 und 88 sind sinngemäß 
anzuwenden.  

(2) Das Recht ist übertragbar.  
(3) Das Recht erlischt fünfundzwanzig Jahre nach dem Er-

scheinen des Werkes oder, wenn seine erste öffentliche Wieder-
gabe früher erfolgt ist, nach dieser.   

Zweiter Abschnitt. Schutz der Lichtbilder   
§ 72 Lichtbilder 

(1) Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder 
hergestellt werden, werden in entsprechender Anwendung der 
für Lichtbildwerke geltenden Vorschriften des Teil 1 geschützt.  

(2) Das Recht nach Absatz 1 steht dem Lichtbildner zu.  
(3) Das Recht nach Absatz 1 erlischt fünfzig Jahre nach dem 

Erscheinen des Lichtbildes oder, wenn seine erste erlaubte 
öffentliche Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser, jedoch 
bereits fünfzig Jahre nach der Herstellung, wenn das Lichtbild 
innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise 
öffentlich wiedergegeben worden ist. Die Frist ist nach § 69 zu 
berechnen.   

Dritter Abschnitt. Schutz des ausübenden Künstlers   
§ 73 Ausübender Künstler  

Ausübender Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein 
Werk oder eine Ausdrucksform der Volkskunst aufführt, singt, 
spielt oder auf eine andere Weise darbietet oder an einer solchen 
Darbietung künstlerisch mitwirkt. 
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§ 74 Anerkennung als ausübender Künstler 
(1) Der ausübende Künstler hat das Recht, in Bezug auf seine 

Darbietung als solcher anerkannt zu werden. Er kann dabei 
bestimmen, ob und mit welchem Namen er genannt wird. 

(2) Haben mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine Dar-
bietung erbracht und erfordert die Nennung jedes Einzelnen von 
ihnen einen unverhältnismäßigen Aufwand, so können sie nur 
verlangen, als Künstlergruppe genannt zu werden. Hat die 
Künstlergruppe einen gewählten Vertreter (Vorstand), so ist 
dieser gegenüber Dritten allein zur Vertretung befugt. Hat eine 
Gruppe keinen Vorstand, so kann das Recht nur durch den Leiter 
der Gruppe, mangels eines solchen nur durch einen von der 
Gruppe zu wählenden Vertreter geltend gemacht werden. Das 
Recht eines beteiligten ausübenden Künstlers auf persönliche 
Nennung bleibt bei einem besonderen Interesse unberührt. 

§ 75 Beeinträchtigungen der Darbietung 
Der ausübende Künstler hat das Recht, eine Entstellung oder 

eine andere Beeinträchtigung seiner Darbietung zu verbieten, die 
geeignet ist, sein Ansehen oder seinen Ruf als ausübender 
Künstler zu gefährden. Haben mehrere ausübende Künstler 
gemeinsam eine Darbietung erbracht, so haben sie bei der Aus-
übung des Rechts aufeinander angemessene Rücksicht zu neh-
men. 

§ 76 Dauer der Persönlichkeitsrechte 
Die in den §§ 74 und 75 bezeichneten Rechte erlöschen mit 

dem Tode des ausübenden Künstlers, jedoch erst 50 Jahre nach 
der Darbietung, wenn der ausübende Künstler vor Ablauf dieser 
Frist verstorben ist, sowie nicht vor Ablauf der für die Verwer-
tungsrechte nach § 82 geltenden Frist. Die Frist ist nach § 69 zu 
berechnen. Haben mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine 
Darbietung erbracht, so ist der Tod des letzten der beteiligten 
ausübenden Künstler maßgeblich. Nach dem Tod des ausüben-
den Künstlers stehen die Rechte seinen Angehörigen (§ 60 Abs. 
2) zu. 

§ 77 Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung 
(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, 

seine Darbietung auf Bild- oder Tonträger aufzunehmen. 
(2) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, den 

Bild- oder Tonträger, auf den seine Darbietung aufgenommen 
worden ist, zu vervielfältigen und zu verbreiten. § 27 ist entspre-
chend anzuwenden. 

§ 78 Öffentliche Wiedergabe 
(1) Der ausübende Künstler hat das ausschließliche Recht, 

seine Darbietung 
1. öffentlich zugänglich zu machen (§ 19a), 
2. zu senden, es sei denn, dass die Darbietung erlaubter-

weise auf Bild- oder Tonträger aufgenommen worden 
ist, die erschienen oder erlaubterweise öffentlich zu-
gänglich gemacht worden sind, 

3. außerhalb des Raumes, in dem sie stattfindet, durch 
Bildschirm, Lautsprecher oder ähnliche technische Ein-
richtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 

(2) Dem ausübenden Künstler ist eine angemessene Vergütung 
zu zahlen, wenn 

1. die Darbietung nach Absatz 1 Nr. 2 erlaubterweise ge-
sendet, 

2. die Darbietung mittels Bild- oder Tonträger öffentlich 
wahrnehmbar gemacht oder 

3. die Sendung oder die auf öffentlicher Zugänglichma-
chung beruhende Wiedergabe der Darbietung öffentlich 
wahrnehmbar gemacht wird. 

(3) Auf Vergütungsansprüche nach Absatz 2 kann der aus-
übende Künstler im Voraus nicht verzichten. Sie können im 
Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft abgetreten werden. 

(4) § 20b gilt entsprechend. 

§ 79 Nutzungsrechte 
(1) Der ausübende Künstler kann seine Rechte und Ansprüche 

aus den §§ 77 und 78 übertragen. § 78 Abs. 3 und 4 bleibt 
unberührt. 

(2) Der ausübende Künstler kann einem anderen das Recht 
einräumen, die Darbietung auf einzelne oder alle der ihm vorbe-
haltenen Nutzungsarten zu nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 sowie 
die §§ 32 bis 43 sind entsprechend anzuwenden. 

§ 80 Gemeinsame Darbietung mehrerer ausübender 
Künstler 

(1) Erbringen mehrere ausübende Künstler gemeinsam eine 
Darbietung, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten 
lassen, so steht ihnen das Recht zur Verwertung zur gesamten 
Hand zu. Keiner der beteiligten ausübenden Künstler darf seine 
Einwilligung zur Verwertung wider Treu und Glauben verwei-
gern. § 8 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwen-
den.  

(2) Für die Geltendmachung der sich aus den §§ 77 und 78 
ergebenden Rechte und Ansprüche gilt § 74 Abs. 2 Satz 2 und 3 
entsprechend. 

§ 81 Schutz des Veranstalters 
Wird die Darbietung des ausübenden Künstlers von einem 

Unternehmen veranstaltet, so stehen die Rechte nach § 77 Abs. 1 
und 2 Satz 1 sowie § 78 Abs. 1 neben dem ausübenden Künstler 
auch dem Inhaber des Unternehmens zu. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 
sowie die §§ 33 und 38 gelten entsprechend. 

§ 82 Dauer der Verwertungsrechte 
Ist die Darbietung des ausübenden Künstlers auf einen Bild- 

oder Tonträger aufgenommen worden, so erlöschen die in den 
§§ 77 und 78 bezeichneten Rechte des ausübenden Künstlers 50 
Jahre, die in § 81 bezeichneten Rechte des Veranstalters 25 Jahre 
nach dem Erscheinen des Bild- oder Tonträgers oder, wenn 
dessen erste erlaubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe 
früher erfolgt ist, nach dieser. Die Rechte des ausübenden Künst-
lers erlöschen jedoch bereits 50 Jahre, diejenigen des Veranstal-
ters 25 Jahre nach der Darbietung, wenn der Bild- oder Tonträ-
ger innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise 
zur öffentlichen Wiedergabe benutzt worden ist. Die Frist nach 
Satz 1 oder 2 ist nach § 69 zu berechnen. 

§ 83 Schranken der Verwertungsrechte 
Auf die dem ausübenden Künstler nach den §§ 77 und 78 so-

wie die dem Veranstalter nach § 81 zustehenden Rechte sind die 
Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 entsprechend anzu-
wenden.  

§ 84 
(aufgehoben) 

Vierter Abschnitt. Schutz des Herstellers von Tonträgern   
§ 85 Verwertungsrechte  

(1) Der Hersteller eines Tonträgers hat das ausschließliche 
Recht, den Tonträger zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich zugänglich zu machen. Ist der Tonträger in einem 
Unternehmen hergestellt worden, so gilt der Inhaber des Unter-
nehmens als Hersteller. Das Recht entsteht nicht durch Verviel-
fältigung eines Tonträgers.  

(2) Das Recht ist übertragbar. Der Tonträgerhersteller kann 
einem anderen das Recht einräumen, den Tonträger auf einzelne 
oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu nutzen. § 31 
Abs. 1 bis 3 und 5 und die §§ 33 und 38 gelten entsprechend. 

(3) Das Recht erlischt 50 Jahre nach dem Erscheinen des Ton-
trägers. Ist der Tonträger innerhalb von 50 Jahren nach der 
Herstellung nicht erschienen, aber erlaubterweise zur öffentli-
chen Wiedergabe benutzt worden, so erlischt das Recht 50 Jahre 
nach dieser. Ist der Tonträger innerhalb dieser Frist nicht er-
schienen oder erlaubterweise zur öffentlichen Wiedergabe 
benutzt worden, so erlischt das Recht 50 Jahre nach der Herstel-
lung des Tonträgers. Die Frist ist nach § 69 zu berechnen. 
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(4) § 27 Abs. 2 und 3 sowie die Vorschriften des Abschnitts 6 
des Teils 1 sind entsprechend anzuwenden.   

§ 86 Anspruch auf Beteiligung  
Wird ein erschienener oder erlaubterweise öffentlich zugäng-

lich gemachter Tonträger, auf den die Darbietung eines aus-
übenden Künstlers aufgenommen ist, zur öffentlichen Wieder-
gabe der Darbietung benutzt, so hat der Hersteller des Tonträ-
gers gegen den ausübenden Künstler einen Anspruch auf ange-
messene Beteiligung an der Vergütung, die dieser nach § 78 
Abs. 2 erhält.   

Fünfter Abschnitt. Schutz des Sendeunternehmens   
§ 87 Sendeunternehmen 

(1) Das Sendeunternehmen hat das ausschließliche Recht,  
1. seine Funksendung weiterzusenden und öffentlich zu-

gänglich zu machen,  
2. seine Funksendung auf Bild- oder Tonträger aufzuneh-

men, Lichtbilder von seiner Funksendung herzustellen 
sowie die Bild- oder Tonträger oder Lichtbilder zu ver-
vielfältigen und zu verbreiten, ausgenommen das Ver-
mietrecht,  

3. an Stellen, die der Öffentlichkeit nur gegen Zahlung ei-
nes Eintrittsgeldes zugänglich sind, seine Funksendung 
öffentlich wahrnehmbar zu machen.  

(2) Das Recht ist übertragbar. Das Sendeunternehmen kann 
einem anderen das Recht einräumen, die Funksendung auf 
einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu 
nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 und die §§ 33 und 38 gelten 
entsprechend. 

(3) Das Recht erlischt 50 Jahre nach der ersten Funksendung. 
Die Frist ist nach § 69 zu berechnen.  

(4) Die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 1 mit Ausnah-
me des § 47 Abs. 2 Satz 2 und des § 54 Abs. 1 sind entsprechend 
anzuwenden. 

(5) Sendeunternehmen und Kabelunternehmen sind gegensei-
tig verpflichtet, einen Vertrag über die Kabelweitersendung im 
Sinne des § 20b Abs. 1 Satz 1 zu angemessenen Bedingungen 
abzuschließen, sofern nicht ein die Ablehnung des Vertragsab-
schlusses sachlich rechtfertigender Grund besteht; die Verpflich-
tung des Sendeunternehmens gilt auch für die ihm in Bezug auf 
die eigene Sendung eingeräumten oder übertragenen Senderech-
te.   

Sechster Abschnitt. Schutz des Datenbankherstellers   
§ 87a Begriffsbestimmungen  

(1) Datenbank im Sinne dieses Gesetzes ist eine Sammlung 
von Werken, Daten oder anderen unabhängigen Elementen, die 
systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe 
elektronischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und 
deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art 
oder Umfang wesentliche Investition erfordert. Eine in ihrem 
Inhalt nach Art oder Umfang wesentlich geänderte Datenbank 
gilt als neue Datenbank, sofern die Änderung eine nach Art oder 
Umfang wesentliche Investition erfordert.  

(2) Datenbankhersteller im Sinne dieses Gesetzes ist derjenige, 
der die Investition im Sinne des Absatzes 1 vorgenommen hat.   

§ 87b Rechte des Datenbankherstellers  
(1) Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die 

Datenbank insgesamt oder einen nach Art oder Umfang wesent-
lichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich wiederzugeben. Der Vervielfältigung, Verbreitung 
oder öffentlichen Wiedergabe eines nach Art oder Umfang 
wesentlichen Teils der Datenbank steht die wiederholte und 
systematische Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche 
Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen 
der Datenbank gleich, sofern diese Handlungen einer normalen 
Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen oder die berechtigten 
Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.  

(2) § 17 Abs. 2 und § 27 Abs. 2 und 3 sind entsprechend an-
zuwenden.   

§ 87c Schranken des Rechts des Datenbankherstel-
lers  

(1) Die Vervielfältigung eines nach Art oder Umfang wesentli-
chen Teils einer Datenbank ist zulässig  

1. zum privaten Gebrauch; dies gilt nicht für eine Daten-
bank, deren Elemente einzeln mit Hilfe elektronischer 
Mittel zugänglich sind,  

2. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und 
soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten 
ist und der wissenschaftliche Gebrauch nicht zu ge-
werblichen Zwecken erfolgt,  

3. für die Benutzung zur Veranschaulichung des Unter-
richts, sofern sie nicht zu gewerblichen Zwecken er-
folgt.  

In den Fällen der Nummern 2 und 3 ist die Quelle deutlich 
anzugeben.  

(2) Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wieder-
gabe eines nach Art oder Umfang wesentlichen Teils einer 
Datenbank ist zulässig zur Verwendung in Verfahren vor einem 
Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde sowie für 
Zwecke der öffentlichen Sicherheit.   

§ 87d Dauer der Rechte  
Die Rechte des Datenbankherstellers erlöschen fünfzehn Jahre 

nach der Veröffentlichung der Datenbank, jedoch bereits fünf-
zehn Jahre nach der Herstellung, wenn die Datenbank innerhalb 
dieser Frist nicht veröffentlicht worden ist. Die Frist ist nach § 
69 zu berechnen.   

§ 87e Verträge über die Benutzung einer Datenbank  
Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer 

eines mit Zustimmung des Datenbankherstellers durch Veräuße-
rung in Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücks der Daten-
bank, der in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigte 
oder derjenige, dem eine Datenbank aufgrund eines mit dem 
Datenbankhersteller oder eines mit dessen Zustimmung mit 
einem Dritten geschlossenen Vertrags zugänglich gemacht wird, 
gegenüber dem Datenbankhersteller verpflichtet, die Vervielfäl-
tigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art 
und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank zu unterlas-
sen, ist insoweit unwirksam, als diese Handlungen weder einer 
normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen noch die 
berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar 
beeinträchtigen.   

Dritter Teil. Besondere Bestimmungen für 
Filme  
Erster Abschnitt. Filmwerke   
§ 88 Recht zur Verfilmung  

(1) Gestattet der Urheber einem anderen, sein Werk zu verfil-
men, so liegt darin im Zweifel die Einräumung des ausschließli-
chen Rechts, das Werk unverändert oder unter Bearbeitung oder 
Umgestaltung zur Herstellung eines Filmwerkes zu benutzen 
und das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmische 
Bearbeitungen auf alle bekannten Nutzungsarten zu nutzen. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse berechtigen im 
Zweifel nicht zu einer Wiederverfilmung des Werkes. Der 
Urheber ist im Zweifel berechtigt, sein Werk nach Ablauf von 
zehn Jahren nach Vertragsabschluß anderweit filmisch zu ver-
werten.  

§ 89 Rechte am Filmwerk  
(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes 

verpflichtet, räumt damit für den Fall, dass er ein Urheberrecht 
am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im Zweifel das aus-
schließliche Recht ein, das Filmwerk sowie Übersetzungen und 
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andere filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des Film-
werkes auf alle bekannten Nutzungsarten zu nutzen.  

(2) Hat der Urheber des Filmwerkes das in Absatz 1 bezeich-
nete Nutzungsrecht im Voraus einem Dritten eingeräumt, so 
behält er gleichwohl stets die Befugnis, dieses Recht beschränkt 
oder unbeschränkt dem Filmhersteller einzuräumen.  

(3) Die Urheberrechte an den zur Herstellung des Filmwerkes 
benutzten Werken, wie Roman, Drehbuch und Filmmusik, 
bleiben unberührt.  

 (4) Für die Rechte zur filmischen Verwertung der bei der Her-
stellung eines Filmwerkes entstehenden Lichtbilder und Licht-
bildwerke gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

§ 90 Einschränkung der Rechte  
Die Bestimmungen über die Übertragung von Nutzungsrechten 

(§ 34) und über die Einräumung weiterer Nutzungsrechte (§ 35) 
sowie über das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung (§ 41) und 
wegen gewandelter Überzeugung (§ 42) gelten nicht für die in § 
88 Abs. 1 und § 89 Abs. 1 bezeichneten Rechte. Satz 1 findet bis 
zum Beginn der Dreharbeiten für das Recht zur Verfilmung 
keine Anwendung. 

§ 91  
(aufgehoben) 

§ 92 Ausübende Künstler  
(1) Schließt ein ausübender Künstler mit dem Filmhersteller 

einen Vertrag über seine Mitwirkung bei der Herstellung eines 
Filmwerks, so liegt darin im Zweifel hinsichtlich der Verwer-
tung des Filmwerks die Einräumung des Rechts, die Darbietung 
auf eine der dem ausübenden Künstler nach § 77 Abs. 1 und 2 
Satz 1 und § 78 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vorbehaltenen Nutzungsarten 
zu nutzen.  

(2) Hat der ausübende Künstler im Voraus ein in Absatz 1 
genanntes Recht übertragen oder einem Dritten hieran ein Nut-
zungsrecht eingeräumt, so behält er gleichwohl die Befugnis, 
dem Filmhersteller dieses Recht hinsichtlich der Verwertung des 
Filmwerks zu übertragen oder einzuräumen. 

(3) § 90 gilt entsprechend. 

§ 93Schutz gegen Entstellung; Namensnennung  
(1) Die Urheber des Filmwerkes und der zu seiner Herstellung 

benutzten Werke sowie die Inhaber verwandter Schutzrechte, die 
bei der Herstellung des Filmwerkes mitwirken oder deren Leis-
tungen zur Herstellung des Filmwerkes benutzt werden, können 
nach den §§ 14 und 75 hinsichtlich der Herstellung und Verwer-
tung des Filmwerkes nur gröbliche Entstellungen oder andere 
gröbliche Beeinträchtigungen ihrer Werke oder Leistungen 
verbieten. Sie haben hierbei aufeinander und auf den Filmher-
steller angemessene Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Nennung jedes Einzelnen an einem Film mitwirkenden 
ausübenden Künstlers ist nicht erforderlich, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.   

§ 94 Schutz des Filmherstellers  
(1) Der Filmhersteller hat das ausschließliche Recht, den Bild-

träger oder Bild- und Tonträger, auf den das Filmwerk aufge-
nommen ist, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zur öffentli-
chen Vorführung, Funksendung oder öffentlichen Zugänglich-
machung zu benutzen. Der Filmhersteller hat ferner das Recht, 
jede Entstellung oder Kürzung des Bildträgers oder Bild- und 
Tonträgers zu verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten 
Interessen an diesem zu gefährden.  

(2) Das Recht ist übertragbar. Der Filmhersteller kann einem 
anderen das Recht einräumen, den Bildträger oder Bild- und 
Tonträger auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nut-
zungsarten zu nutzen. § 31 Abs. 1 bis 3 und 5 und die §§ 33 und 
38 gelten entsprechend. 

(3) Das Recht erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des 
Bildträgers oder Bild- und Tonträgers oder, wenn seine erste 
erlaubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt 
ist, nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre nach der Herstel-
lung, wenn der Bildträger oder Bild- und Tonträger innerhalb 

dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise zur öffentlichen 
Wiedergabe benutzt worden ist.  

(4) §§ 20b, 27 Abs. 2 und 3 sowie die Vorschriften des Ab-
schnitts 6 des Teils 1 sind entsprechend anzuwenden.  

Zweiter Abschnitt. Laufbilder   
§ 95 Laufbilder 

Die §§ 88, 89 Abs.4, 90,  93 und 94 sind auf Bildfolgen und 
Bild- und Tonfolgen, die nicht als Filmwerke geschützt sind, 
entsprechend anzuwenden.  

Vierter Teil. Gemeinsame Bestimmungen für 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte  
Erster Abschnitt. Ergänzende Schutzbestimmungen 
§ 95a Schutz technischer Maßnahmen 

(1) Wirksame technische Maßnahmen zum Schutz eines nach 
diesem Gesetz geschützten Werkes oder eines anderen nach 
diesem Gesetz geschützten Schutzgegenstandes dürfen ohne 
Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden, soweit 
dem Handelnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt 
sein muss, dass die Umgehung erfolgt, um den Zugang zu einem 
solchen Werk oder Schutzgegenstand oder deren Nutzung zu 
ermöglichen. 

(2) Technische Maßnahmen im Sinne dieses Gesetzes sind 
Technologien, Vorrichtungen und Bestandteile, die im normalen 
Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke oder andere nach 
diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände betreffende Hand-
lungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhin-
dern oder einzuschränken. Technische Maßnahmen sind wirk-
sam, soweit durch sie die Nutzung eines geschützten Werkes 
oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutzge-
genstandes von dem Rechtsinhaber durch eine Zugangskontrolle, 
einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung 
oder sonstige Umwandlung oder einen Mechanismus zur Kon-
trolle der Vervielfältigung, die die Erreichung des Schutzziels 
sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird. 

(3) Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbrei-
tung, der Verkauf, die Vermietung, die Werbung im Hinblick 
auf Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen Zwecken 
dienende Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestand-
teilen sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die 

1. Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder 
Vermarktung mit dem Ziel der Umgehung wirksamer 
technischer Maßnahmen sind oder 

2. abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer 
Maßnahmen nur einen begrenzten wirtschaftlichen 
Zweck oder Nutzen haben oder 

3. hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder er-
bracht werden, um die Umgehung wirksamer techni-
scher Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

(4) Von den Verboten der Absätze 1 und 3 unberührt bleiben 
Aufgaben und Befugnisse öffentlicher Stellen zum Zwecke des 
Schutzes der öffentlichen Sicherheit oder der Strafrechtspflege. 

§ 95b Durchsetzung von Schrankenbestimmungen 
(1) Soweit ein Rechtsinhaber technische Maßnahmen nach 

Maßgabe dieses Gesetzes anwendet, ist er verpflichtet, den 
durch eine der nachfolgend genannten Bestimmungen Begüns-
tigten, soweit sie rechtmäßig Zugang zu dem Werk oder Schutz-
gegenstand haben, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um von diesen Bestimmungen in dem erforderlichen 
Maße Gebrauch machen zu können: 

1. § 45 (Rechtspflege und öffentliche Sicherheit), 
2. § 45a (Behinderte Menschen), 
3. § 46 (Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unter-

richtsgebrauch), mit Ausnahme des Kirchengebrauchs, 
4. § 47 (Schulfunksendungen), 
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5. § 52a (Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht 
und Forschung), 

6. § 53 (Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen 
eigenen Gebrauch) 
a) Absatz 1, soweit es sich um Vervielfältigungen auf 

Papier oder einen ähnlichen Träger mittels beliebi-
ger photomechanischer Verfahren oder anderer 
Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt, 

b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 1, 
c) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 

1 oder 3, 
d) Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 jeweils in Verbindung 

mit Satz 2 Nr. 1 und Satz 3, 
e) Absatz 3, 

7. § 55 (Vervielfältigung durch Sendeunternehmen).  
Vereinbarungen zum Ausschluss der Verpflichtungen nach 

Satz 1 sind unwirksam. 
(2) Wer gegen das Gebot nach Absatz 1 verstößt, kann von 

dem Begünstigen einer der genannten Bestimmungen darauf in 
Anspruch genommen werden, die zur Verwirklichung der jewei-
ligen Befugnis benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Entspricht das angebotene Mittel einer Vereinbarung zwischen 
Vereinigungen der Rechtsinhaber und der durch die Schranken-
regelung Begünstigten, so wird vermutet, dass das Mittel aus-
reicht. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Werke und sonsti-
ge Schutzgegenstände der Öffentlichkeit auf Grund einer ver-
traglichen Vereinbarung in einer Weise zugänglich gemacht 
werden, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und 
zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind. 

(4) Zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Absatz 1 angewand-
te technische Maßnahmen, einschließlich der zur Umsetzung 
freiwilliger Vereinbarungen angewandten Maßnahmen, genießen 
Rechtsschutz nach § 95a. 

§ 95c Schutz der zur Rechtewahrnehmung erforderli-
chen Informationen 

(1) Von Rechtsinhabern stammende Informationen für die 
Rechtewahrnehmung dürfen nicht entfernt oder verändert wer-
den, wenn irgendeine der betreffenden Informationen an einem 
Vervielfältigungsstück eines Werkes oder eines sonstigen 
Schutzgegenstandes angebracht ist oder im Zusammenhang mit 
der öffentlichen Wiedergabe eines solchen Werkes oder Schutz-
gegenstandes erscheint und wenn die Entfernung oder Verände-
rung wissentlich unbefugt erfolgt und dem Handelnden bekannt 
ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass er dadurch 
die Verletzung von Urheberrechten oder verwandter Schutzrech-
te veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder verschleiert. 

(2) Informationen für die Rechtewahrnehmung im Sinne dieses 
Gesetzes sind elektronische Informationen, die Werke oder 
andere Schutzgegenstände, den Urheber oder jeden anderen 
Rechtsinhaber identifizieren, Informationen über die Modalitä-
ten und Bedingungen für die Nutzung der Werke oder Schutzge-
genstände sowie die Zahlen und Codes, durch die derartige 
Informationen ausgedrückt werden. 

(3) Werke oder sonstige Schutzgegenstände, bei denen Infor-
mationen für die Rechtewahrnehmung unbefugt entfernt oder 
geändert wurden, dürfen nicht wissentlich unbefugt verbreitet, 
zur Verbreitung eingeführt, gesendet, öffentlich wiedergegeben 
oder öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn dem Han-
delnden bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein 
muss, dass er dadurch die Verletzung von Urheberrechten oder 
verwandter Schutzrechte veranlasst, ermöglicht, erleichtert oder 
verschleiert. 

§ 95d Kennzeichnungspflichten 
(1) Werke und andere Schutzgegenstände, die mit technischen 

Maßnahmen geschützt werden, sind deutlich sichtbar mit Anga-
ben über die Eigenschaften der technischen Maßnahmen zu 
kennzeichnen. 

(2) Wer Werke und andere Schutzgegenstände mit technischen 
Maßnahmen schützt, hat diese zur Ermöglichung der Geltend-

machung von Ansprüchen nach § 95b Abs. 2 mit seinem Namen 
oder seiner Firma und der zustellungsfähigen Anschrift zu 
kennzeichnen. Satz 1 findet in den Fällen des § 95b Abs. 3 keine 
Anwendung. 

§ 96 Verwertungsverbot 
(1) Rechtswidrig hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen 

weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt 
werden.  

(2) Rechtswidrig veranstaltete Funksendungen dürfen nicht auf 
Bild- oder Tonträger aufgenommen oder öffentlich wiedergege-
ben werden.   

Zweiter Abschnitt. Rechtsverletzungen  

Unterabschnitt 1. Bürgerlich-rechtliche Vorschriften; 
Rechtsweg   
§ 97 Anspruch auf Unterlassung und Schadenersatz  

(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz 
geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann vom Verletzten 
auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr 
auf Unterlassung und, wenn dem Verletzter Vorsatz oder Fahr-
lässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadenersatz in Anspruch 
genommen werden. An Stelle des Schadenersatzes kann der 
Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer durch 
die Verletzung des Rechts erzielt hat, und Rechnungslegung 
über diesen Gewinn verlangen.  

(2) Urheber, Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70), 
Lichtbildner (§ 72) und ausübende Künstler (§ 73) können, wenn 
dem Verletzter Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch 
wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine 
Entschädigung in Geld verlangen, wenn und soweit es der 
Billigkeit entspricht.  

(3) Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben 
unberührt.   

§ 98 Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung der 
Vervielfältigungsstücke  

(1) Der Verletzte kann verlangen, dass alle rechtswidrig herge-
stellten, verbreiteten oder zur rechtswidrigen Verbreitung be-
stimmten Vervielfältigungsstücke, die im Besitz oder Eigentum 
des Verletzers stehen, vernichtet werden.  

(2) Statt der in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen kann der 
Verletzte verlangen, dass ihm die Vervielfältigungsstücke, die 
im Eigentum des Verletzers stehen, gegen eine angemessene 
Vergütung überlassen werden, welche die Herstellungskosten 
nicht übersteigen darf.  

(3) Sind die Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gegen-
über dem Verletzer oder Eigentümer im Einzelfall unverhältnis-
mäßig und kann der durch die Rechtsverletzung verursachte 
Zustand der Vervielfältigungsstücke auf andere Weise beseitigt 
werden, so hat der Verletzte nur Anspruch auf die hierfür erfor-
derlichen Maßnahmen.   

§ 99 Anspruch auf Vernichtung oder Überlassung der 
Vorrichtungen  

Die Bestimmungen des § 98 sind entsprechend auf die im Ei-
gentum des Verletzers stehenden, ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich zur rechtswidrigen Herstellung von Vervielfälti-
gungsstücken benutzten oder bestimmten Vorrichtungen anzu-
wenden.   

§ 100 Haftung des Inhabers eines Unternehmens  
Ist in einem Unternehmen von einem Arbeitnehmer oder Be-

auftragten ein nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrecht-
lich verletzt worden, so hat der Verletzte die Ansprüche aus den 
§§ 97 bis 99 mit Ausnahme des Anspruchs auf Schadenersatz 
auch gegen den Inhaber des Unternehmens. Weitergehende 
Ansprüche nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben 
unberührt.   
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§ 101 Ausnahmen  
(1) Richten sich im Falle der Verletzung eines nach diesem 

Gesetz geschützten Rechts die Ansprüche des Verletzten auf 
Beseitigung oder Unterlassung (§ 97), auf Vernichtung oder 
Überlassung der Vervielfältigungsstücke (§ 98) oder der Vor-
richtungen (§ 99) gegen eine Person, der weder Vorsatz noch 
Fahrlässigkeit zur Last fällt, so kann diese zur Abwendung der 
Ansprüche den Verletzten in Geld entschädigen, wenn ihr durch 
die Erfüllung der Ansprüche ein unverhältnismäßig großer 
Schaden entstehen würde und dem Verletzten die Abfindung in 
Geld zuzumuten ist. Als Entschädigung ist der Betrag zu zahlen, 
der im Falle einer vertraglichen Einräumung des Rechts als 
Vergütung angemessen gewesen wäre. Mit der Zahlung der 
Entschädigung gilt die Einwilligung des Verletzten zur Verwer-
tung im üblichen Umfange als erteilt.  

(2) Den in den §§ 98 und 99 vorgesehenen Maßnahmen unter-
liegen nicht:  

1. Bauwerke;  
2. ausscheidbare Teile von Vervielfältigungsstücken und 

Vorrichtungen, deren Herstellung oder Verbreitung 
nicht rechtswidrig ist.   

§ 101a Anspruch auf Auskunft hinsichtlich Dritter  
(1) Wer im geschäftlichen Verkehr durch die Herstellung oder 

Verbreitung von Vervielfältigungsstücken das Urheberrecht oder 
ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht verletzt, kann 
vom Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft 
und den Vertriebsweg dieser Vervielfältigungsstücke in An-
spruch genommen werden, es sei denn, dass dies im Einzelfall 
unverhältnismäßig ist.  

(2) Der nach Absatz 1 zur Auskunft Verpflichtete hat Angaben 
zu machen über Namen und Anschrift des Herstellers, des 
Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Vervielfältigungsstü-
cke, des gewerblichen Abnehmers oder Auftraggebers sowie 
über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder 
bestellten Vervielfältigungsstücke.  

(3) In Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung kann die Ver-
pflichtung zur Erteilung der Auskunft im Wege der einstweili-
gen Verfügung nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung 
angeordnet werden.  

(4) Die Auskunft darf in einem Strafverfahren oder in einem 
Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten wegen 
einer vor der Erteilung der Auskunft begangenen Tat gegen den 
zur Auskunft Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Abs. 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zu-
stimmung des zur Auskunft Verpflichteten verwertet werden.  

(5) Weitergehende Ansprüche auf Auskunft bleiben unberührt.   

§ 102 Verjährung  
Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Ur-

heberrechts oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten 
Rechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. Hat 
der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berech-
tigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechende Anwendung.  

§ 103 Bekanntmachung des Urteils  
(1) Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, 

so kann im Urteil der obsiegenden Partei die Befugnis zugespro-
chen werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei 
öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interes-
se dartut. Das Urteil darf erst nach Rechtskraft bekannt gemacht 
werden, wenn nicht das Gericht etwas anderes bestimmt.  

(2) Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil 
bestimmt. Die Befugnis zur Bekanntmachung erlischt, wenn das 
Urteil nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der 
Rechtskraft bekannt gemacht wird.  

(3) Die Partei, der die Befugnis zur Bekanntmachung zusteht, 
kann beantragen, die unterliegende Partei zur Vorauszahlung der 
Bekanntmachungskosten zu verurteilen. Über den Antrag ent-
scheidet das Prozessgericht erster Instanz durch Beschluss ohne 

mündliche Verhandlung. Vor der Entscheidung ist die unterlie-
gende Partei zu hören.   

§ 104 Rechtsweg  
Für alle Rechtsstreitigkeiten, durch die ein Anspruch aus ei-

nem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverhältnisse geltend 
gemacht wird, (Urheberrechtsstreitsachen) ist der ordentliche 
Rechtsweg gegeben. Für Urheberrechtsstreitsachen aus Arbeits- 
oder Dienstverhältnissen, die ausschließlich Ansprüche auf 
Leistung einer vereinbarten Vergütung zum Gegenstand haben, 
bleiben der Rechtsweg zu den Gerichten für Arbeitssachen und 
der Verwaltungsrechtsweg unberührt.   

§ 105 Gerichte für Urheberrechtsstreitsachen  
(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-

verordnung Urheberrechtsstreitsachen, für die das Landgericht in 
erster Instanz oder in der Berufungsinstanz zuständig ist, für die 
Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen zuzuweisen, 
wenn dies der Rechtspflege dienlich ist.  

(2) Die Landesregierungen werden ferner ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die zur Zuständigkeit der Amtsgerichte 
gehörenden Urheberrechtsstreitsachen für die Bezirke mehrerer 
Amtsgerichte einem von ihnen zuzuweisen, wenn dies der 
Rechtspflege dienlich ist.  

(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach 
den Absätzen 1 und 2 auf die Landesjustizverwaltungen übertra-
gen.  

Unterabschnitt 2. Straf- und Bußgeldvorschriften 
§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich ge-
schützter Werke  

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne 
Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung 
oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder 
öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.   

§ 107 Unzulässiges Anbringen der Urheberbezeich-
nung  

(1) Wer  
1. auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste 

die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) ohne Einwilli-
gung des Urhebers anbringt oder ein derart bezeichnetes 
Original verbreitet,  

2. auf einem Vervielfältigungsstück, einer Bearbeitung 
oder Umgestaltung eines Werkes der bildenden Künste 
die Urheberbezeichnung (§ 10 Abs. 1) auf eine Art an-
bringt, die dem Vervielfältigungsstück, der Bearbeitung 
oder Umgestaltung den Anschein eines Originals gibt, 
oder ein derart bezeichnetes Vervielfältigungsstück, ei-
ne solche Bearbeitung oder Umgestaltung verbreitet, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vor-
schriften mit schwererer Strafe bedroht ist.  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwe-
rerer Strafe bedroht ist. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 108 Unerlaubte Eingriffe in verwandte Schutzrechte  
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne 

Einwilligung des Berechtigten  
1. eine wissenschaftliche Ausgabe (§ 70) oder eine Bear-

beitung oder Umgestaltung einer solchen Ausgabe ver-
vielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt,  

2. ein nachgelassenes Werk oder eine Bearbeitung oder 
Umgestaltung eines solchen Werkes entgegen § 71 
verwertet,  



Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16: Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 194 

3. ein Lichtbild (§ 72) oder eine Bearbeitung oder Umges-
taltung eines Lichtbildes vervielfältigt, verbreitet oder 
öffentlich wiedergibt,  

4. die Darbietung eines ausübenden Künstlers entgegen 
den § 77 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 verwer-
tet,  

5. einen Tonträger entgegen § 85 verwertet,  
6. eine Funksendung entgegen § 87 verwertet,  
7. einen Bildträger oder Bild- und Tonträger entgegen §§ 

94 oder 95 in Verbindung mit § 94 verwertet,  
8. eine Datenbank entgegen § 87b Abs. 1 verwertet,  

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.   

§ 108a Gewerbsmäßige unerlaubte Verwertung  
(1) Handelt der Täter in den Fällen der §§ 106 bis 108 ge-

werbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe.  

(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 108b Unerlaubte Eingriffe in technische Schutz-
maßnahmen und zur Rechtewahrnehmung erforderli-
che Informationen 

(1) Wer 
1. in der Absicht, sich oder einem Dritten den Zugang zu 

einem nach diesem Gesetz geschützten Werk oder ei-
nem anderen nach diesem Gesetz geschützten Schutz-
gegenstand oder deren Nutzung zu ermöglichen, eine 
wirksame technische Maßnahme ohne Zustimmung des 
Rechtsinhabers umgeht oder 

2. wissentlich unbefugt 
a)  eine von Rechtsinhabern stammende Information für 

die Rechtewahrnehmung entfernt oder verändert, 
wenn irgendeine der betreffenden Informationen an 
einem Vervielfältigungsstück eines Werkes oder ei-
nes sonstigen Schutzgegenstandes angebracht ist oder 
im Zusammenhang mit der öffentlichen Wiedergabe 
eines solchen Werks oder Schutzgegenstandes er-
scheint, oder 

b)  ein Werk oder einen sonstigen Schutzgegenstand, bei 
dem eine Information für die Rechtwahrnehmung un-
befugt entfernt oder geändert wurde, verbreitet, zur 
Verbreitung einführt, sendet, öffentlich wiedergibt 
oder öffentlich zugänglich macht  

und dadurch wenigstens leichtfertig die Verletzung von Urhe-
berrechten oder verwandten Schutzrechten veranlasst, ermög-
licht, erleichtert oder verschleiert, wird, wenn die Tat nicht 
ausschließlich zum eigenen privaten Gebrauch des Täters oder 
mit dem Täter persönlich verbundener Personen erfolgt oder sich 
auf einen derartigen Gebrauch bezieht, mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer entgegen § 95a Abs. 3 eine Vor-
richtung, ein Erzeugnis oder einen Bestandteil zu gewerblichen 
Zwecken herstellt, einführt, verbreitet, verkauft oder vermietet. 

(3) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 gewerbs-
mäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe.   

§ 109 Strafantrag  
In den Fällen der §§ 106 bis 108 und des § 108b wird die Tat 

nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungs-
behörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der 
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten 
hält.   

§ 110 Einziehung  
Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach den §§ 106, 107 

Abs. 1 Nr. 2, §§ 108 bis 108b bezieht, können eingezogen 
werden. § 74a des Strafgesetzbuches ist anzuwenden. Soweit 
den in den §§ 98 und 99 bezeichneten Ansprüchen im Verfahren 

nach den Vorschriften der Strafprozessordnung über die Ent-
schädigung des Verletzten (§§ 403 bis 406c) stattgegeben wird, 
sind die Vorschriften über die Einziehung nicht anzuwenden.   

§ 111 Bekanntgabe der Verurteilung  
Wird in den Fällen der §§ 106 bis 108b auf Strafe erkannt, so 

ist, wenn der Verletzte es beantragt und ein berechtigtes Interes-
se daran dartut, anzuordnen, dass die Verurteilung auf Verlangen 
öffentlich bekannt gemacht wird. Die Art der Bekanntmachung 
ist im Urteil zu bestimmen.   

§ 111a Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 95a Abs. 3 
a)  eine Vorrichtung, ein Erzeugnis oder einen Bestand-

teil verkauft, vermietet oder über den Kreis der mit 
dem Täter persönlich verbundenen Personen hinaus 
verbreitet oder 

b)  zu gewerblichen Zwecken eine Vorrichtung, ein Er-
zeugnis oder einen Bestandteil besitzt, für deren Ver-
kauf oder Vermietung wirbt oder eine Dienstleistung 
erbringt, 

2. entgegen § 95b Abs. 1 Satz 1 ein notwendiges Mittel 
nicht zur Verfügung stellt oder 

3. entgegen § 95d Abs. 2 Satz 1 Werke oder andere 
Schutzgegenstände nicht oder nicht vollständig kenn-
zeichnet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 1 und 2  mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und 
in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zehntausend 
Euro geahndet werden. 

Unterabschnitt 3. Vorschriften über Maßnahmen der 
Zollbehörde   
§ 111b Maßnahmen der Zollbehörde 

(1) Verletzt die Herstellung oder Verbreitung von Vervielfälti-
gungsstücken das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem 
Gesetz geschütztes Recht, so unterliegen die Vervielfältigungs-
stücke soweit nicht die Verordnung (EG) Nr. 3295/94 des Rates 
vom 22. Dezember 1994 über Maßnahmen zum Verbot der 
Überführung nachgeahmter Waren und unerlaubt hergestellter 
Vervielfältigungsstücke oder Nachbildungen in den zollrechtlich 
freien Verkehr oder in ein Nichterhebungsverfahren sowie zum 
Verbot ihrer Ausfuhr und Wiederausfuhr (ABl. L 341, S. 8) in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden ist, auf Antrag und 
gegen Sicherheitsleistung des Rechtsinhabers bei ihrer Einfuhr 
oder Ausfuhr der Beschlagnahme durch die Zollbehörde, sofern 
die Rechtsverletzung offensichtlich ist. Dies gilt für den Verkehr 
mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie mit 
den anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch die Zollbe-
hörden stattfinden.  

(2) Ordnet die Zollbehörde die Beschlagnahme an, so unter-
richtet sie unverzüglich den Verfügungsberechtigten sowie den 
Antragsteller. Dem Antragsteller sind Herkunft, Menge und 
Lagerort der Vervielfältigungsstücke sowie Name und Anschrift 
des Verfügungsberechtigten mitzuteilen; das Brief- und Postge-
heimnis (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, die 
Vervielfältigungsstücke zu besichtigen, soweit hierdurch nicht in 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse eingegriffen wird.  

(3) Wird der Beschlagnahme nicht spätestens nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Zustellung der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 
1 widersprochen, so ordnet die Zollbehörde die Einziehung der 
beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke an.  

(4) Widerspricht der Verfügungsberechtigte der Beschlagnah-
me, so unterrichtet die Zollbehörde hiervon unverzüglich den 
Antragsteller. Dieser hat gegenüber der Zollbehörde unverzüg-
lich zu erklären, ob er den Antrag nach Absatz 1 in Bezug auf 
die beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke aufrechterhält.  

1. Nimmt der Antragsteller den Antrag zurück, hebt die 
Zollbehörde die Beschlagnahme unverzüglich auf.  
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2. Hält der Antragsteller den Antrag aufrecht und legt er 
eine vollziehbare gerichtliche Entscheidung vor, die die 
Verwahrung der beschlagnahmten Vervielfältigungs-
stücke oder eine Verfügungsbeschränkung anordnet, 
trifft die Zollbehörde die erforderlichen Maßnahmen.  

Liegen die Fälle der Nummern 1 oder 2 nicht vor, hebt die 
Zollbehörde die Beschlagnahme nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zustellung der Mitteilung an den Antragsteller nach Satz 1 
auf; weist der Antragsteller nach, dass die gerichtliche Entschei-
dung nach Nummer 2 beantragt, ihm aber noch nicht zugegan-
gen ist, wird die Beschlagnahme für längstens zwei weitere 
Wochen aufrechterhalten.  

(5) Erweist sich die Beschlagnahme als von Anfang an unge-
rechtfertigt und hat der Antragsteller den Antrag nach Absatz 1 
in Bezug auf die beschlagnahmten Vervielfältigungsstücke 
aufrechterhalten oder sich nicht unverzüglich erklärt (Absatz 4 
Satz 2), so ist er verpflichtet, den dem Verfügungsberechtigten 
durch die Beschlagnahme entstandenen Schaden zu ersetzen.  

(6) Der Antrag nach Absatz 1 ist bei der Oberfinanzdirektion 
zu stellen und hat Wirkung für zwei Jahre, sofern keine kürzere 
Geltungsdauer beantragt wird; er kann wiederholt werden. Für 
die mit dem Antrag verbundenen Amtshandlungen werden vom 
Antragsteller Kosten nach Maßgabe des § 178 der Abgabenord-
nung erhoben.  

(7) Die Beschlagnahme und die Einziehung können mit den 
Rechtsmitteln angefochten werden, die im Bußgeldverfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen die Be-
schlagnahme und Einziehung zulässig sind. Im Rechtsmittelver-
fahren ist der Antragsteller zu hören. Gegen die Entscheidung 
des Amtsgerichts ist die sofortige Beschwerde zulässig; über sie 
entscheidet das Oberlandesgericht.  

(8) In Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 3295/94 sind 
die Absätze 1 bis 7 entsprechend anzuwenden, soweit in der 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist.   

Dritter Abschnitt. Zwangsvollstreckung  

Unterabschnitt 1. Allgemeines   
§ 112 Allgemeines  

Die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung in ein nach diesem 
Gesetz geschütztes Recht richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften, soweit sich aus den §§ 113 bis 119 nichts anderes 
ergibt.   

Unterabschnitt 2. Zwangsvollstreckung wegen Geldforde-
rungen gegen den Urheber   
§ 113 Urheberrecht  

Gegen den Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen Geld-
forderungen in das Urheberrecht nur mit seiner Einwilligung und 
nur insoweit zulässig, als er Nutzungsrechte einräumen kann (§ 
31). Die Einwilligung kann nicht durch den gesetzlichen Vertre-
ter erteilt werden.   

§ 114 Originale von Werken  
(1) Gegen den Urheber ist die Zwangsvollstreckung wegen 

Geldforderungen in die ihm gehörenden Originale seiner Werke 
nur mit seiner Einwilligung zulässig. Die Einwilligung kann 
nicht durch den gesetzlichen Vertreter erteilt werden.  

(2) Der Einwilligung bedarf es nicht,  
1. soweit die Zwangsvollstreckung in das Original des 

Werkes zur Durchführung der Zwangsvollstreckung in 
ein Nutzungsrecht am Werk notwendig ist,  

2. zur Zwangsvollstreckung in das Original eines Werkes 
der Baukunst,  

3. zur Zwangsvollstreckung in das Original eines anderen 
Werkes der bildenden Künste, wenn das Werk veröf-
fentlicht ist.  

In den Fällen der Nummern 2 und 3 darf das Original des 
Werkes ohne Zustimmung des Urhebers verbreitet werden.   

Unterabschnitt 3. Zwangsvollstreckung wegen Geldforde-
rungen gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers   
§ 115 Urheberrecht  

Gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) ist die 
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in das Urheber-
recht nur mit seiner Einwilligung und nur insoweit zulässig, als 
er Nutzungsrechte einräumen kann (§ 31). Der Einwilligung 
bedarf es nicht, wenn das Werk erschienen ist.   

§ 116 Originale von Werken  
(1) Gegen den Rechtsnachfolger des Urhebers (§ 30) ist die 

Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen in die ihm gehö-
renden Originale von Werken des Urhebers nur mit seiner 
Einwilligung zulässig.  

(2) Der Einwilligung bedarf es nicht  
1. in den Fällen des § 114 Abs. 2 Satz 1,  
2. zur Zwangsvollstreckung in das Original eines Werkes, 

wenn das Werk erschienen ist.  
§ 114 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.   

§ 117 Testamentsvollstrecker  
Ist nach § 28 Abs. 2 angeordnet, dass das Urheberrecht durch 

einen Testamentsvollstrecker ausgeübt wird, so ist die nach den 
§§ 115 und 116 erforderliche Einwilligung durch den Testa-
mentsvollstrecker zu erteilen.   

Unterabschnitt 4. Zwangsvollstreckung wegen Geldforde-
rungen gegen den Verfasser wissenschaftlicher Ausga-
ben und gegen den Lichtbildner   
§ 118 Entsprechende Anwendung 

Die §§ 113 bis 117 sind sinngemäß anzuwenden  
1. auf die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 

gegen den Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben (§ 
70) und seinen Rechtsnachfolger,  

2. auf die Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen 
gegen den Lichtbildner (§ 72) und seinen Rechtsnach-
folger.   

Unterabschnitt 5. Zwangsvollstreckung wegen Geldforde-
rungen in bestimmte Vorrichtungen   
§ 119 Zwangsvollstreckung in bestimmte Vorrichtun-
gen 

(1) Vorrichtungen, die ausschließlich zur Vervielfältigung oder 
Funksendung eines Werkes bestimmt sind, wie Formen, Platten, 
Steine, Druckstöcke, Matrizen und Negative, unterliegen der 
Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen nur, soweit der 
Gläubiger zur Nutzung des Werkes mittels dieser Vorrichtungen 
berechtigt ist.  

(2) Das gleiche gilt für Vorrichtungen, die ausschließlich zur 
Vorführung eines Filmwerkes bestimmt sind, wie Filmstreifen 
und dergleichen.  

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf die nach den §§ 70 und 71 
geschützten Ausgaben, die nach § 72 geschützten Lichtbilder, 
die nach § 77 Abs. 2 Satz 1, §§ 85, 87, 94 und 95 geschützten 
Bild- und Tonträger und die nach § 87b Abs. 1 geschützten 
Datenbanken entsprechend anzuwenden.   
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Fünfter Teil. Anwendungsbereich, Über-
gangs- und Schlussbestimmungen  
Erster Abschnitt. Anwendungsbereich des Gesetzes  

Unterabschnitt 1. Urheberrecht   
§ 120 Deutsche Staatsangehörige und Staatsangehö-
rige anderer EU-Staaten und EWR-Staaten  

(1) Deutsche Staatsangehörige genießen den urheberrechtli-
chen Schutz für alle ihre Werke, gleichviel, ob und wo die 
Werke erschienen sind. Ist ein Werk von Miturhebern (§ 8) 
geschaffen, so genügt es, wenn ein Miturheber deutscher Staats-
angehöriger ist.  

(2) Deutschen Staatsangehörigen stehen gleich:  
1. Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-

gesetzes, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen, und  

2. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum.   

§ 121 Ausländische Staatsangehörige  
(1) Ausländische Staatsangehörige genießen den urheberrecht-

lichen Schutz für ihre im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
erschienenen Werke, es sei denn, dass das Werk oder eine 
Übersetzung des Werkes früher als dreißig Tage vor dem Er-
scheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes außerhalb dieses 
Gebietes erschienen ist. Mit der gleichen Einschränkung genie-
ßen ausländische Staatsangehörige den Schutz auch für solche 
Werke, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur in Überset-
zung erschienen sind.  

(2) Den im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienenen 
Werken im Sinne des Absatzes 1 werden die Werke der bilden-
den Künste gleichgestellt, die mit einem Grundstück im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes fest verbunden sind.  

(3) Der Schutz nach Absatz 1 kann durch Rechtsverordnung 
des Bundesministers der Justiz für ausländische Staatsangehöri-
ge beschränkt werden, die keinem Mitgliedstaat der Berner 
Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der 
Kunst angehören und zur Zeit des Erscheinens des Werkes 
weder im Geltungsbereich dieses Gesetzes noch in einem ande-
ren Mitgliedstaat ihren Wohnsitz haben, wenn der Staat, dem sie 
angehören, deutschen Staatsangehörigen für ihre Werke keinen 
genügenden Schutz gewährt.  

(4) Im Übrigen genießen ausländische Staatsangehörige den 
urheberrechtlichen Schutz nach Inhalt der Staatsverträge. Beste-
hen keine Staatsverträge, so besteht für solche Werke urheber-
rechtlicher Schutz, soweit in dem Staat, dem der Urheber ange-
hört, nach einer Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz 
im Bundesgesetzblatt deutsche Staatsangehörige für ihre Werke 
einen entsprechenden Schutz genießen.  

(5) Das Folgerecht (§ 26) steht ausländischen Staatsangehöri-
gen nur zu, wenn der Staat, dem sie angehören, nach einer 
Bekanntmachung des Bundesministers der Justiz im Bundesge-
setzblatt deutschen Staatsangehörigen ein entsprechendes Recht 
gewährt.  

(6) Den Schutz nach den §§ 12 bis 14 genießen ausländische 
Staatsangehörige für alle ihre Werke, auch wenn die Vorausset-
zungen der Absätze 1 bis 5 nicht vorliegen.   

§ 122 Staatenlose  
(1) Staatenlose mit gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbe-

reich dieses Gesetzes genießen für ihre Werke den gleichen 
urheberrechtlichen Schutz wie deutsche Staatsangehörige.  

(2) Staatenlose ohne gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes genießen für ihre Werke den gleichen 
urheberrechtlichen Schutz wie die Angehörigen des ausländi-
schen Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.   

§ 123 Ausländische Flüchtlinge  
Für Ausländer, die Flüchtlinge im Sinne von Staatsverträgen 

oder anderen Rechtsvorschriften sind, gelten die Bestimmungen 
des § 122 entsprechend. Hierdurch wird ein Schutz nach § 121 
nicht ausgeschlossen.   

Unterabschnitt 2. Verwandte Schutzrechte   
§ 124 Wissenschaftliche Ausgaben und Lichtbilder  

Für den Schutz wissenschaftlicher Ausgaben (§ 70) und den 
Schutz von Lichtbildern (§ 72) sind die §§ 120 bis 123 sinnge-
mäß anzuwenden.   

§ 125 Schutz des ausübenden Künstlers  
(1) Den nach den §§ 73 bis 83 gewährten Schutz genießen 

deutsche Staatsangehörige für alle ihre Darbietungen, gleichviel, 
wo diese stattfinden. § 120 Abs. 2 ist anzuwenden.  

(2) Ausländische Staatsangehörige genießen den Schutz für 
alle ihre Darbietungen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
stattfinden, soweit nicht in den Absätzen 3 und 4 etwas anderes 
bestimmt ist.  

(3) Werden Darbietungen ausländischer Staatsangehöriger 
erlaubterweise auf Bild- oder Tonträger aufgenommen und sind 
diese erschienen, so genießen die ausländischen Staatsangehöri-
gen hinsichtlich dieser Bild- oder Tonträger den Schutz nach § 
77 Abs. 2 Satz 1, § 78 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2, wenn die Bild- 
oder Tonträger im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienen 
sind, es sei denn, dass die Bild- oder Tonträger früher als dreißig 
Tage vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
außerhalb dieses Gebietes erschienen sind.  

(4) Werden Darbietungen ausländischer Staatsangehöriger 
erlaubterweise durch Funk gesendet, so genießen die ausländi-
schen Staatsangehörigen den Schutz gegen Aufnahme der 
Funksendung auf Bild- oder Tonträger (§ 77 Abs. 1) und Weiter-
sendung der Funksendung (§ 78 Abs. 1 Nr. 2) sowie den Schutz 
nach § 78 Abs. 2, wenn die Funksendung im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes ausgestrahlt worden ist.  

(5) Im Übrigen genießen ausländische Staatsangehörige den 
Schutz nach Inhalt der Staatsverträge. § 121 Abs. 4 Satz 2 sowie 
die §§ 122 und 123 gelten entsprechend.  

(6) Den Schutz nach den §§ 74 und 75, § 77 Abs. 1 sowie § 78 
Abs. 1 Nr. 3 genießen ausländische Staatsangehörige für alle 
ihre Darbietungen, auch wenn die Voraussetzungen der Absätze 
2 bis 5 nicht vorliegen. Das gleiche gilt für den Schutz nach § 78 
Abs. 1 Nr. 2, soweit es sich um die unmittelbare Sendung der 
Darbietung handelt.  

(7) Wird Schutz nach den Absätzen 2 bis 4 oder 6 gewährt, so 
erlischt er spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem 
Staat, dessen Staatsangehöriger der ausübende Künstler ist, ohne 
die Schutzfrist nach § 82 zu überschreiten.   

§ 126 Schutz des Herstellers von Tonträgern  
(1) Den nach den §§ 85 und 86 gewährten Schutz genießen 

deutsche Staatsangehörige oder Unternehmen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes für alle ihre Tonträger, gleichviel, 
ob und wo diese erschienen sind. § 120 Abs. 2 ist anzuwenden. 
Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum stehen Unter-
nehmen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich.  

(2) Ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes genießen den Schutz 
für ihre im Geltungsbereich dieses Gesetzes erschienenen Ton-
träger, es sei denn, dass der Tonträger früher als dreißig Tage 
vor dem Erscheinen im Geltungsbereich dieses Gesetzes außer-
halb dieses Gebietes erschienen ist. Der Schutz erlischt jedoch 
spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem Staat, dessen 
Staatsangehörigkeit der Hersteller des Tonträgers besitzt oder in 
welchem das Unternehmen seinen Sitz hat, ohne die Schutzfrist 
nach § 85 Abs. 3 zu überschreiten.  

(3) Im Übrigen genießen ausländische Staatsangehörige oder 
Unternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes den 
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Schutz nach Inhalt der Staatsverträge. § 121 Abs. 4 Satz 2 sowie 
die §§ 122 und 123 gelten entsprechend.   

§ 127 Schutz des Sendeunternehmens  
(1) Den nach § 87 gewährten Schutz genießen Sendeunter-

nehmen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes für alle 
Funksendungen, gleichviel, wo sie diese ausstrahlen. § 126 Abs. 
1 Satz 3 ist anzuwenden.  

(2) Sendeunternehmen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes genießen den Schutz für alle Funksendungen, die sie 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausstrahlen. Der Schutz 
erlischt spätestens mit dem Ablauf der Schutzdauer in dem Staat, 
in dem das Sendeunternehmen seinen Sitz hat, ohne die Schutz-
frist nach § 87 Abs. 3 zu überschreiten.  

(3) Im Übrigen genießen Sendeunternehmen ohne Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes den Schutz nach Inhalt der Staats-
verträge. § 121 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.   

§ 127a Schutz des Datenbankherstellers  
(1) Den nach § 87b gewährten Schutz genießen deutsche 

Staatsangehörige sowie juristische Personen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes. § 120 Abs. 2 ist anzuwenden.  

(2) Die nach deutschem Recht oder dem Recht eines der in § 
120 Abs. 2 Nr.2 bezeichneten Staaten gegründeten juristischen 
Personen ohne Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes genie-
ßen den nach § 87b gewährten Schutz, wenn  

1. ihre Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung sich im 
Gebiet eines der in § 120 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten 
Staaten befindet oder  

2. ihr satzungsmäßiger Sitz sich im Gebiet eines dieser 
Staaten befindet und ihre Tätigkeit eine tatsächliche 
Verbindung zur deutschen Wirtschaft oder zur Wirt-
schaft eines dieser Staaten aufweist.  

(3) Im übrigen genießen ausländische Staatsangehörige sowie 
juristische Personen den Schutz nach dem Inhalt von Staatsver-
trägen sowie von Vereinbarungen, die die Europäische Gemein-
schaft mit dritten Staaten schließt; diese Vereinbarungen werden 
vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt be-
kannt gemacht.   

§ 128 Schutz des Filmherstellers  
(1) Den nach den §§ 94 und 95 gewährten Schutz genießen 

deutsche Staatsangehörige oder Unternehmen mit Sitz im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes für alle ihre Bildträger oder Bild- 
und Tonträger, gleichviel, ob und wo diese erschienen sind. § 
120 Abs. 2 und § 126 Abs. 1 Satz 3 sind anzuwenden.  

(2) Für ausländische Staatsangehörige oder Unternehmen ohne 
Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelten die Bestimmun-
gen in § 126 Abs. 2 und 3 entsprechend.   

Zweiter Abschnitt. Übergangsbestimmungen   
§ 129 Werke  

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind auch auf die vor 
seinem Inkrafttreten geschaffenen Werke anzuwenden, es sei 
denn, dass sie zu diesem Zeitpunkt urheberrechtlich nicht ge-
schützt sind oder dass in diesem Gesetz sonst etwas anderes 
bestimmt ist. Dies gilt für verwandte Schutzrechte entsprechend.  

(2) Die Dauer des Urheberrechts an einem Werk, das nach 
Ablauf von fünfzig Jahren nach dem Tode des Urhebers, aber 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes veröffentlicht worden ist, 
richtet sich nach den bisherigen Vorschriften.   

§ 130 Übersetzungen  
Unberührt bleiben die Rechte des Urhebers einer Übersetzung, 

die vor dem 1. Januar 1902 erlaubterweise ohne Zustimmung 
des Urhebers des übersetzten Werkes erschienen ist.   

§ 131 Vertonte Sprachwerke  
Vertonte Sprachwerke, die nach § 20 des Gesetzes betreffend 

das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 
19. Juni 1901 (RGBl. S. 227) in der Fassung des Gesetzes zur 
Ausführung der revidierten Berner Übereinkunft zum Schutze 

von Werken der Literatur und Kunst vom 22. Mai 1910 (RGBl. 
S. 793) ohne Zustimmung ihres Urhebers vervielfältigt, verbrei-
tet und öffentlich wiedergegeben werden durften, dürfen auch 
weiterhin in gleichem Umfang vervielfältigt, verbreitet und 
öffentlich wiedergegeben werden, wenn die Vertonung des 
Werkes vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erschienen ist.   

§ 132 Verträge  
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme der 

§§ 42 und 43 auf Verträge, die vor dem 1. Januar 1966 abge-
schlossen worden sind, nicht anzuwenden. § 43 gilt für ausüben-
de Künstler entsprechend. Die §§ 40 und 41 gelten für solche 
Verträge mit der Maßgabe, dass die in § 40 Abs. 1 Satz 2 und § 
41 Abs. 2 genannten Fristen frühestens mit dem 1. Januar 1966 
beginnen.  

(2) Vor dem 1. Januar 1966 getroffene Verfügungen bleiben 
wirksam.  

(3) Auf Verträge oder sonstige Sachverhalte, die vor dem 1. 
Juli 2002 geschlossen worden oder entstanden sind, sind die 
Vorschriften dieses Gesetzes vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 
in der am 30. Juni 2002 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
§ 32a findet auf Sachverhalte Anwendung, die nach dem 30. 
Juni 2002 entstanden sind. Auf Verträge, die seit dem 1. Juni 
2001 und bis zum 30. Juni 2002 geschlossen worden sind, findet 
auch § 32 Anwendung, sofern von dem eingeräumten Recht oder 
der Erlaubnis nach dem 30. Juni 2002 Gebrauch gemacht wird.  

(4) Absatz 3 gilt für ausübende Künstler entsprechend. 

§ 133  
(aufgehoben) 

§ 134 Urheber  
Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bishe-

rigen Vorschriften, nicht aber nach diesem Gesetz als Urheber 
eines Werkes anzusehen ist, gilt, abgesehen von den Fällen des § 
135, weiterhin als Urheber. Ist nach den bisherigen Vorschriften 
eine juristische Person als Urheber eines Werkes anzusehen, so 
sind für die Berechnung der Dauer des Urheberrechts die bishe-
rigen Vorschriften anzuwenden.   

§ 135 Inhaber verwandter Schutzrechte  
Wer zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach den bishe-

rigen Vorschriften als Urheber eines Lichtbildes oder der Über-
tragung eines Werkes auf Vorrichtungen zur mechanischen 
Wiedergabe für das Gehör anzusehen ist, ist Inhaber der entspre-
chenden verwandten Schutzrechte, die dieses Gesetz ihm ge-
währt.   

§ 135a Berechnung der Schutzfrist  
Wird durch die Anwendung dieses Gesetzes auf ein vor seinem 

Inkrafttreten entstandenes Recht die Dauer des Schutzes verkürzt 
und liegt das für den Beginn der Schutzfrist nach diesem Gesetz 
maßgebende Ereignis vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, so 
wird die Frist erst vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an berech-
net. Der Schutz erlischt jedoch spätestens mit Ablauf der 
Schutzdauer nach den bisherigen Vorschriften.   

§ 136 Vervielfältigung und Verbreitung  
(1) War eine Vervielfältigung, die nach diesem Gesetz unzu-

lässig ist, bisher erlaubt, so darf die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnene Herstellung von Vervielfältigungsstücken 
vollendet werden.  

(2) Die nach Absatz 1 oder bereits vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes hergestellten Vervielfältigungsstücke dürfen verbreitet 
werden.  

(3) Ist für eine Vervielfältigung, die nach den bisherigen Vor-
schriften frei zulässig war, nach diesem Gesetz eine angemesse-
ne Vergütung an den Berechtigten zu zahlen, so dürfen die in 
Absatz 2 bezeichneten Vervielfältigungsstücke ohne Zahlung 
einer Vergütung verbreitet werden.   

§ 137 Übertragung von Rechten  
(1) Soweit das Urheberrecht vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

auf einen anderen übertragen worden ist, stehen dem Erwerber 



Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts Nr. 16: Gesetzessammlung Information, Kommunikation, Medien 

 198 

die entsprechenden Nutzungsrechte (§ 31) zu. Jedoch erstreckt 
sich die Übertragung im Zweifel nicht auf Befugnisse, die erst 
durch dieses Gesetz begründet werden.  

(2) Ist vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das Urheberrecht 
ganz oder teilweise einem anderen übertragen worden, so er-
streckt sich die Übertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, 
um den die Dauer des Urheberrechts nach den §§ 64 bis 66 
verlängert worden ist. Entsprechendes gilt, wenn vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes einem anderen die Ausübung einer 
dem Urheber vorbehaltenen Befugnis erlaubt worden ist.  

(3) In den Fällen des Absatzes 2 hat der Erwerber oder Erlaub-
nisnehmer dem Veräußerer oder Erlaubnisgeber eine angemes-
sene Vergütung zu zahlen, sofern anzunehmen ist, dass dieser 
für die Übertragung oder die Erlaubnis eine höhere Gegenleis-
tung erzielt haben würde, wenn damals bereits die verlängerte 
Schutzdauer bestimmt gewesen wäre.  

(4) Der Anspruch auf die Vergütung entfällt, wenn alsbald 
nach seiner Geltendmachung der Erwerber dem Veräußerer das 
Recht für die Zeit nach Ablauf der bisher bestimmten Schutz-
dauer zur Verfügung stellt oder der Erlaubnisnehmer für diese 
Zeit auf die Erlaubnis verzichtet. Hat der Erwerber das Urheber-
recht vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes weiterveräußert, so 
ist die Vergütung insoweit nicht zu zahlen, als sie den Erwerber 
mit Rücksicht auf die Umstände der Weiterveräußerung unbillig 
belasten würde.  

(5) Absatz 1 gilt für verwandte Schutzrechte entsprechend.   

§ 137a Lichtbildwerke  
Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des Urheber-

rechts sind auch auf Lichtbildwerke anzuwenden, deren Schutz-
frist am 1. Juli 1985 nach dem bis dahin geltenden Recht noch 
nicht abgelaufen ist.  

(2) Ist vorher einem anderen ein Nutzungsrecht an einem 
Lichtbildwerk eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt 
sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel nicht auf den 
Zeitraum, um den die Dauer des Urheberrechts an Lichtbildwer-
ken verlängert worden ist.   

§ 137b Bestimmte Ausgaben  
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des 

Schutzes nach den §§ 70 und 71 sind auch auf wissenschaftliche 
Ausgaben und Ausgaben nachgelassener Werke anzuwenden, 
deren Schutzfrist am 1. Juli 1990 nach dem bis dahin geltenden 
Recht noch nicht abgelaufen ist.  

(2) Ist vor dem 1. Juli 1990 einem anderen ein Nutzungsrecht 
an einer wissenschaftlichen Ausgabe oder einer Ausgabe nach-
gelassener Werke eingeräumt oder übertragen worden, so er-
streckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch 
auf den Zeitraum, um den die Dauer des verwandten Schutzrech-
tes verlängert worden ist.  

(3) Die Bestimmungen in § 137 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend.   

§ 137c Ausübende Künstler  
(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Dauer des 

Schutzes nach § 82 sind auch auf Darbietungen anzuwenden, die 
vor dem 1. Juli 1990 auf Bild- oder Tonträger aufgenommen 
worden sind, wenn am 1. Januar 1991 seit dem Erscheinen des 
Bild- oder Tonträgers 50 Jahre noch nicht abgelaufen sind. Ist 
der Bild- oder Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen, 
so ist die Frist von der Darbietung an zu berechnen. Der Schutz 
nach diesem Gesetz dauert in keinem Fall länger als 50 Jahre 
nach dem Erscheinen des Bild- oder Tonträgers oder, falls der 
Bild- oder Tonträger nicht erschienen ist, 50 Jahre nach der 
Darbietung.  

(2) Ist vor dem 1. Juli 1990 einem anderen ein Nutzungsrecht 
an der Darbietung eingeräumt oder übertragen worden, so er-
streckt sich die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch 
auf den Zeitraum, um den die Dauer des Schutzes verlängert 
worden ist.  

(3) Die Bestimmungen in § 137 Abs. 3 und 4 gelten entspre-
chend.   

§ 137d Computerprogramme  
(1) Die Vorschriften des Abschnitts 8 des Teils 1 sind auch auf 

Computerprogramme anzuwenden, die vor dem 24. Juni 1993 
geschaffen worden sind. Jedoch erstreckt sich das ausschließli-
che Vermietrecht (§ 69c Nr. 3) nicht auf Vervielfältigungsstücke 
eines Programms, die ein Dritter vor dem 1. Januar 1993 zum 
Zweck der Vermietung erworben hat.  

(2) § 69 g Abs. 2 ist auch auf Verträge anzuwenden, die vor 
dem 24. Juni 1993 abgeschlossen worden sind.   

§ 137e Übergangsregelung bei Umsetzung der Richt-
linie 92/100/EWG  

(1) Die am 30. Juni 1995 in Kraft tretenden Vorschriften dieses 
Gesetzes finden auch auf vorher geschaffene Werke Darbietun-
gen, Tonträger, Funksendungen und Filme Anwendung, es sei 
denn, dass diese zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geschützt sind.  

(2) Ist ein Original oder Vervielfältigungsstück eines Werkes 
oder ein Bild- oder Tonträger vor dem 30. Juni 1995 erworben 
oder zum Zweck der Vermietung einem Dritten überlassen 
worden so gilt für die Vermietung nach diesem Zeitpunkt die 
Zustimmung der Inhaber des Vermietrechts (§§ 17, 77 Abs. 2 
Satz 1, §§ 85 und 94) als erteilt. Diesen Rechtsinhabern hat der 
Vermieter jeweils eine angemessene Vergütung zu zahlen; § 27 
Abs. 1 Satz 2 und 3 hinsichtlich der Ansprüche der Urheber und 
ausübenden Künstler und § 27 Abs. 3 finden entsprechende 
Anwendung. § 137d bleibt unberührt.  

(3) Wurde ein Bild- oder Tonträger, der vor dem 30 Juni 1995 
erworben oder zum Zweck der Vermietung einem Dritten über-
lassen worden ist, zwischen dem 1. Juli 1994 und dem 30. Juni 
1995 vermietet, besteht für diese Vermietung ein Vergütungsan-
spruch in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 2.  

(4) Hat ein Urheber vor dem 30. Juni 1995 ein ausschließliches 
Verbreitungsrecht eingeräumt, so gilt die Einräumung auch für 
das Vermietrecht. Hat ein ausübender Künstler vor diesem 
Zeitpunkt bei der Herstellung eines Filmwerks mitgewirkt oder 
in die Benutzung seiner Darbietung zur Herstellung eines Film-
werkes eingewilligt, so gelten seine ausschließliche Rechte als 
auf den Filmhersteller übertragen. Hat er vor diesem Zeitpunkt 
in die Aufnahme seiner Darbietung auf Tonträger und in die 
Vervielfältigung eingewilligt, so gilt die Einwilligung auch als 
Übertragung des Verbreitungsrechts, einschließlich der Vermie-
tung.   

§ 137f Übergangsregelung bei Umsetzung der Richt-
linie 93/98/EWG  

(1) Würde durch die Anwendung dieses Gesetzes in der ab 
dem 1. Juli 1995 geltenden Fassung die Dauer eines vorher 
entstandenen Rechts verkürzt, so erlischt der Schutz mit dem 
Ablauf der Schutzdauer nach den bis zum 30. Juni 1995 gelten-
den Vorschriften. Im Übrigen sind die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Schutzdauer in der ab dem 1. Juli 1995 gel-
tenden Fassung auch auf Werke und verwandte Schutzrechte 
anzuwenden, deren Schutz am 1. Juli 1995 noch nicht erloschen 
ist.  

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes in der ab dem 1. Juli 1995 
geltenden Fassung sind auch auf Werke anzuwenden, deren 
Schutz nach diesem Gesetz vor dem 1. Juli 1995 abgelaufen ist, 
nach dem Gesetz eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zu diesem Zeitpunkt aber 
noch besteht. Satz 1 gilt entsprechend für die verwandten 
Schutzrechte des Herausgebers nachgelassener Werke (§ 71), 
der ausübenden Künstler (§ 73), der Hersteller von Tonträgern 
(§ 85), der Sendeunternehmen (§ 87) und der Filmhersteller (§§ 
94 und 95).  

(3) Lebt nach Absatz 2 der Schutz eines Werkes im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes wieder auf, so stehen die wiederaufle-
benden Rechte dem Urheber zu. Eine vor dem 1. Juli 1995 
begonnene Nutzungshandlung darf jedoch in dem vorgesehenen 
Rahmen fortgesetzt werden. Für die Nutzung ab dem 1. Juli 
1995 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Sätze 1 bis 
3 gelten für verwandte Schutzrechte entsprechend.  
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(4) Ist vor dem 1. Juli 1995 einem anderen ein Nutzungsrecht 
an einer nach diesem Gesetz noch geschützten Leistung einge-
räumt oder übertragen worden, so erstreckt sich die Einräumung 
oder Übertragung im Zweifel auch auf den Zeitraum, um den die 
Schutzdauer verlängert worden ist. Im Fall des Satzes 1 ist eine 
angemessene Vergütung zu zahlen.   

§ 137g Übergangsregelung bei Umsetzung der Richt-
linie 96/9/EG  

(1) § 23 Satz 2, § 53 Abs. 5, die §§ 55a und 63 Abs. 1 Satz 2 
sind auch auf Datenbankwerke anzuwenden, die vor dem 1. 
Januar 1998 geschaffen wurden.  

(2) Die Vorschriften des Abschnitts 6 des Teils 2 sind auch auf 
Datenbanken anzuwenden, die zwischen dem 1. Januar 1983 und 
dem 31. Dezember 1997 hergestellt worden sind. Die Schutzfrist 
beginnt in diesen Fällen am 1. Januar 1998.  

(3) Die §§ 55a und 87e sind nicht auf Verträge anzuwenden, 
die vor dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind.   

§ 137h Übergangsregelung bei Umsetzung der Richt-
linie 93/83/EWG  

(1) Die Vorschrift des § 20a ist auf Verträge, die vor dem 1. 
Juni 1998 geschlossen worden sind, erst ab dem 1. Januar 2000 
anzuwenden, sofern diese nach diesem Zeitpunkt ablaufen.  

(2) Sieht ein Vertrag über die gemeinsame Herstellung eines 
Bild- oder Tonträgers, der vor dem 1. Juni 1998 zwischen meh-
reren Herstellern, von denen mindestens einer einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraumes angehört, geschlossen worden ist, eine 
räumliche Aufteilung des Rechts der Sendung unter den Herstel-
lern vor, ohne nach der Satellitensendung und anderen Arten der 
Sendung zu unterscheiden, und würde die Satellitensendung der 
gemeinsam hergestellten Produktion durch einen Hersteller die 
Auswertung der räumlich oder sprachlich beschränkten aus-
schließlichen Rechte eines anderen Herstellers beeinträchtigen, 
so ist die Satellitensendung nur zulässig, wenn ihr der Inhaber 
dieser ausschließlichen Rechte zugestimmt hat.  

(3) Die Vorschrift des § 20b Abs. 2 ist nur anzuwenden, sofern 
der Vertrag über die Einräumung des Kabelweitersenderechts 
nach dem 1. Juni 1998 geschlossen wurde.  

§ 137i Übergangsregelung zum Gesetz zur Moderni-
sierung des Schuldrechts 

Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwen-
dung, dass § 26 Abs. 7, § 36 Abs. 2 und § 102 in der bis zum 1. 
Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 
2002 geltenden Fassung gleichgestellt sind. 

 § 137j Übergangsregelung aus Anlass der Umset-
zung der Richtlinie 2001/29/EG 

(1) § 95d Abs. 1 ist auf alle ab dem… (Einsetzen: Datum des 
ersten Tages des dritten auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Kalendermonats) neu in den Verkehr gebrachten 
Werke und andere Schutzgegenstände anzuwenden. 

(2) Die Vorschrift dieses Gesetzes über die Schutzdauer für 
Hersteller von Tonträgern in der ab dem 13. September 2003 
geltenden Fassung ist auch auf verwandte Schutzrechte anzu-
wenden, deren Schutz am 22. Dezember 2002 noch nicht erlo-
schen ist. 

(3) Lebt nach Abs. 2 der Schutz eines Tonträgers wieder auf, 
so stehen die wiederauflebenden Rechte dem Hersteller des 
Tonträgers zu. 

(4) Ist vor dem 13. September 2003 einem anderen ein Nut-
zungsrecht an einem nach diesem Gesetz noch geschützten 
Tonträger eingeräumt oder übertragen worden, so erstreckt sich, 
im Falle einer Verlängerung der Schutzdauer nach § 85 Abs. 3, 
die Einräumung oder Übertragung im Zweifel auch auf diesen 
Zeitraum. Im Fall des Satzes 1 ist eine angemessene Vergütung 
zu zahlen. 

§ 137k Übergangsregelung zur öffentlichen Zugäng-
lichmachung für Unterricht und Forschung 

§ 52a ist mit Ablauf des 31. Dezember 2008 nicht mehr anzu-
wenden. 

Dritter Abschnitt. Schlussbestimmungen   
§ 138 Register anonymer und pseudonymer Werke  

(1) Das Register anonymer und pseudonymer Werke für die in 
§ 66 Abs. 2 Satz 2 vorgesehenen Eintragungen wird beim Pa-
tentamt geführt. Das Patentamt bewirkt die Eintragungen, ohne 
die Berechtigung des Antragstellers oder die Richtigkeit der zur 
Eintragung angemeldeten Tatsachen zu prüfen.  

(2) Wird die Eintragung abgelehnt, so kann der Antragsteller 
gerichtliche Entscheidung beantragen. Über den Antrag ent-
scheidet das für den Sitz des Patentamts zuständige Oberlandes-
gericht durch einen mit Gründen versehenen Beschluss. Der 
Antrag ist schriftlich bei dem Oberlandesgericht einzureichen. 
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist endgültig. Im 
Übrigen gelten für das gerichtliche Verfahren die Vorschriften 
des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend. Für die Gerichtskosten gilt die 
Kostenordnung; die Gebühren richten sich nach § 131 der Kos-
tenordnung.  

(3) Die Eintragungen werden im Bundesanzeiger öffentlich 
bekannt gemacht. Die Kosten für die Bekanntmachung hat der 
Antragsteller im Voraus zu entrichten.  

(4) Die Einsicht in das Register ist jedem gestattet. Auf Antrag 
werden Auszüge aus dem Register erteilt.   

(5) Der Bundesminister der Justiz wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung  

1. Bestimmungen über die Form des Antrags und die Füh-
rung des Registers zu erlassen,  

2. zur Deckung der Verwaltungskosten die Erhebung von 
Kosten (Gebühren und Auslagen) für die Eintragung, 
für die Ausfertigung eines Eintragungsscheins und für 
die Erteilung sonstiger Auszüge und deren Beglaubi-
gung anzuordnen sowie Bestimmungen über den Kos-
tenschuldner, die Fälligkeit von Kosten, die Kostenvor-
schusspflicht, Kostenbefreiungen, die Verjährung, das 
Kostenfestsetzungsverfahren und die Rechtsbehelfe ge-
gen die Kostenfestsetzung zu treffen.   

(6) Eintragungen, die nach § 56 des Gesetzes betreffend das 
Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. 
Juni 1901 beim Stadtrat in Leipzig vorgenommen worden sind, 
bleiben wirksam.   

§ 139 Änderung der Strafprozessordnung   
- 

§ 140  Änderung des Gesetzes über das am 6. Sep-
tember 1952 unterzeichnete Welturheberrechtsab-
kommen 

- 

§ 141 Aufgehobene Vorschriften 
- 

§ 142 
(aufgehoben) 

§ 143 Inkrafttreten  
(1) Die §§ 64 bis 67, 69, 105 Abs. 1 bis 3 und § 138 Abs. 5 

treten am Tage nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft.  
(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 1966 in Kraft.
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XXIV. GESETZ GEGEN WETTBEWERBSBESCHRÄNKUNGEN (AUSZUG) 
(GWB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005 (BGBl. I 2005, S. 2114), 

 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. 2006, I S. 3367) 

 

Erster Teil: Wettbewerbsbeschränkungen 
Erster Abschnitt: Wettbewerbsbeschränkende Vereinba-
rungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen  
§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinba-
rungen  

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Un-
ternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhal-
tensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfäl-
schung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verbo-
ten.  

§ 2 Freigestellte Vereinbarungen 
(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwi-

schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigun-
gen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter 
angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden 
Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung 
oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fort-
schritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen  

1.  Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirk-
lichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder  

2.  Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen 
Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszu-
schalten.  

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen 
des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
über die Anwendung von Artikel 81 Abs. 3 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Grup-
pen von Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen (Grup-
penfreistellungsverordnungen) entsprechend. Dies gilt auch, 
soweit die dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und 
Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu beeinträchti-
gen.  

§ 3 Mittelstandskartelle 
(1) Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb 

stehenden Unternehmen und Beschlüsse von Unternehmensver-
einigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge 
durch zwischenbetriebliche Zusammenarbeit zum Gegenstand 
haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1, wenn  

1.  dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesent-
lich beeinträchtigt wird und  

2.  die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer Unterneh-
men zu verbessern.  

(2) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben, 
sofern nicht die Voraussetzungen nach Artikel 81 Abs. 1 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erfüllt 
sind, auf Antrag einen Anspruch auf eine Entscheidung nach § 
32c, wenn sie ein erhebliches rechtliches oder wirtschaftliches 
Interesse an einer solchen Entscheidung darlegen. Diese Rege-
lung tritt am 30. Juni 2009 außer Kraft.  

§ § 4 -18 
(weggefallen) 

Zweiter Abschnitt: Marktbeherrschung, wettbewerbsbe-
schränkendes Verhalten 
§ 19 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

(1) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschen-
den Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist verboten. 

(2) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als An-
bieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder 
gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich rele-
vanten Markt  

1. ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentlichen Wett-
bewerb ausgesetzt ist oder  

2. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragen-
de Marktstellung hat; hierbei sind insbesondere sein 
Marktanteil, seine Finanzkraft, sein Zugang zu den Be-
schaffungs- oder Absatzmärkten, Verflechtungen mit 
anderen Unternehmen, rechtliche oder tatsächliche 
Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen, 
der tatsächliche oder potentielle Wettbewerb durch in-
nerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzes ansässige Unternehmen, die Fähigkeit, sein An-
gebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder ge-
werbliche Leistungen umzustellen, sowie die Möglich-
keit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen aus-
zuweichen, zu berücksichtigen.  

Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit 
zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder gewerb-
lichen Leistungen ein wesentlicher Wettbewerb nicht besteht und 
soweit sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Satzes 1 
erfüllen. Der räumlich relevante Markt im Sinne dieses Gesetzes 
kann weiter sein als der Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

(3) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherr-
schend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens einem 
Drittel hat. Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbe-
herrschend, wenn sie  

1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zu-
sammen einen Marktanteil von 50 vom Hundert errei-
chen, oder 

2.  aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zu-
sammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen, 

es sei denn, die Unternehmen weisen nach, dass die Wettbe-
werbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb 
erwarten lassen oder die Gesamtheit der Unternehmen im Ver-
hältnis zu den übrigen Wettbewerbern keine überragende Markt-
stellung hat. 

(4) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbe-
herrschendes Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer 
bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen  

1.  die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen in 
einer für den Wettbewerb auf dem Markt erheblichen 
Weise ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträch-
tigt; 

2.  Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, 
die von denjenigen abweichen, die sich bei wirksamem 
Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben 
würden; hierbei sind insbesondere die Verhaltensweisen 
von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit 
wirksamem Wettbewerb zu berücksichtigen; 

3.  ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedin-
gungen fordert, als sie das marktbeherrschende Unter-
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nehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleich-
artigen Abnehmern fordert, es sei denn, dass der Unter-
schied sachlich gerechtfertigt ist; 

4.  sich weigert, einem anderen Unternehmen gegen ange-
messenes Entgelt Zugang zu den eigenen Netzen oder 
anderen Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, wenn 
es dem anderen Unternehmen aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen ohne die Mitbenutzung nicht mög-
lich ist, auf dem vor- oder nachgelagerten Markt als 
Wettbewerber des marktbeherrschenden Unternehmens 
tätig zu werden; dies gilt nicht, wenn das marktbeherr-
schende Unternehmen nachweist, dass die Mitbenut-
zung aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

§ 20 Diskriminierungsverbot, Verbot unbilliger Be-
hinderung 

(1) Marktbeherrschende Unternehmen, Vereinigungen von 
miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen im Sinne 
der § § 2, 3 und 28 Abs. 1 und Unternehmen, die Preise nach § 
28 Abs. 2 oder § 30 Abs. 1 Satz 1 binden, dürfen ein anderes 
Unternehmen in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen 
Unternehmen üblicherweise zugänglich ist, weder unmittelbar 
noch mittelbar unbillig behindern oder gegenüber gleichartigen 
Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar 
oder mittelbar unterschiedlich behandeln.  

(2) Absatz 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen 
von Unternehmen, soweit von ihnen kleine oder mittlere Unter-
nehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von 
Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig 
sind, dass ausreichende und zumutbare Möglichkeiten, auf 
andere Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen. Es wird 
vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren 
oder gewerblichen Leistungen von einem Nachfrager abhängig 
im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser Nachfrager bei ihm 
zusätzlich zu den verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonsti-
gen Leistungsentgelten regelmäßig besondere Vergünstigungen 
erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden.  

(3) Marktbeherrschende Unternehmen und Vereinigungen von 
Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 dürfen ihre Marktstellung 
nicht dazu ausnutzen, andere Unternehmen im Geschäftsverkehr 
dazu aufzufordern oder zu veranlassen, ihnen ohne sachlich 
gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren. Satz 1 gilt auch für 
Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen im Sinne 
des Absatzes 2 Satz 1 im Verhältnis zu den von ihnen abhängi-
gen Unternehmen.  

(4) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wett-
bewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre Marktmacht 
nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder 
mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Behinderung im 
Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unterneh-
men Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich 
unter Einstandspreis anbietet, es sei denn, dies ist sachlich 
gerechtfertigt.  

(5) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allge-
meiner Erfahrung der Anschein, dass ein Unternehmen seine 
Marktmacht im Sinne des Absatzes 4 ausgenutzt hat, so obliegt 
es diesem Unternehmen, den Anschein zu widerlegen und solche 
anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich 
aufzuklären, deren Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber 
oder einem Verband nach § 33 Abs. 2 nicht möglich, dem in 
Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich und 
zumutbar ist.  

(6) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichen-
gemeinschaften dürfen die Aufnahme eines Unternehmens nicht 
ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertig-
te ungleiche Behandlung darstellen und zu einer unbilligen 
Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen 
würde.  

§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbs-
beschränkenden Verhaltens 

1) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen 
nicht ein anderes Unternehmen oder Vereinigungen von Unter-

nehmen in der Absicht, bestimmte Unternehmen unbillig zu 
beeinträchtigen, zu Liefersperren oder Bezugssperren auffordern.  

(2) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen 
anderen Unternehmen keine Nachteile androhen oder zufügen 
und keine Vorteile versprechen oder gewähren, um sie zu einem 
Verhalten zu veranlassen, das nach diesem Gesetz oder nach 
einer auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verfügung der 
Kartellbehörde nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Bin-
dung gemacht werden darf.  

(3) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen 
andere Unternehmen nicht zwingen,  

1. einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne der 
§§ 2, 3 oder 28 Abs. 1 beizutreten oder  

2.  sich mit anderen Unternehmen im Sinne des § 37 zu-
sammenzuschließen oder  

3.  in der Absicht, den Wettbewerb zu beschränken, sich 
im Markt gleichförmig zu verhalten.  

(4) Es ist verboten, einem Anderen wirtschaftlichen Nachteil 
zuzufügen, weil dieser ein Einschreiten der Kartellbehörde 
beantragt oder angeregt hat. 

Siebenter Abschnitt: Zusammenschlusskontrolle 
 § 35 Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrol-
le 

(1) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle fin-
den Anwendung, wenn im letzten Geschäftsjahr vor dem Zu-
sammenschluss 

1. die beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Um-
satzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro und  

2.  mindestens ein beteiligtes Unternehmen im Inland Um-
satzerlöse von mehr als 25 Millionen Euro erzielt ha-
ben.  

(2) Absatz 1 gilt nicht,  
1.  soweit sich ein Unternehmen, das nicht im Sinne des § 

36 Abs. 2 abhängig ist und im letzten Geschäftsjahr 
weltweit Umsatzerlöse von weniger als zehn Millionen 
Euro erzielt hat, mit einem anderen Unternehmen zu-
sammenschließt oder  

2.  soweit ein Markt betroffen ist, auf dem seit mindestens 
fünf Jahren Waren oder gewerbliche Leistungen ange-
boten werden und auf dem im letzten Kalenderjahr we-
niger als 15 Millionen Euro umgesetzt wurden. Soweit 
durch den Zusammenschluss der Wettbewerb beim Ver-
lag, bei der Herstellung oder beim Vertrieb von Zeitun-
gen oder Zeitschriften oder deren Bestandteilen be-
schränkt wird, gilt nur Satz 1 Nr. 2.  

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, 
soweit die Kommission der Europäischen Gemeinschaft nach 
der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezem-
ber 1989 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs-
sen in ihrer jeweils geltenden Fassung ausschließlich zuständig 
ist.  

 § 36 Grundsätze für die Beurteilung von Zusammen-
schlüssen 

(1) Ein Zusammenschluss, von dem zu erwarten ist, dass er 
eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, ist 
vom Bundeskartellamt zu untersagen, es sei denn, die beteiligten 
Unternehmen weisen nach, dass durch den Zusammenschluss 
auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten 
und dass diese Verbesserungen die Nachteile der Marktbeherr-
schung überwiegen.  

(2) Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herr-
schendes Unternehmen im Sinne des § 17 des Aktiengesetzes 
oder ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktienge-
setzes, sind die so verbundenen Unternehmen als einheitliches 
Unternehmen anzusehen. Wirken mehrere Unternehmen derart 
zusammen, dass sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss 
auf ein anderes Unternehmen ausüben können, gilt jedes von 
ihnen als herrschendes.  
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(3) Steht einer Person oder Personenvereinigung, die nicht 
Unternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung an einem Unterneh-
men zu, gilt sie als Unternehmen.  

§ 37 Zusammenschluss 
(1) Ein Zusammenschluss liegt in folgenden Fällen vor: 

1.  Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens 
ganz oder zu einem wesentlichen Teil; 

2.  Erwerb der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle 
durch ein oder mehrere Unternehmen über die Gesamt-
heit oder Teile eines oder mehrerer anderer Unterneh-
men. Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder 
andere Mittel begründet, die einzeln oder zusammen 
unter Berücksichtigung aller tatsächlichen und rechtli-
chen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen be-
stimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unterneh-
mens auszuüben, insbesondere durch 
a)  Eigentums- oder Nutzungsrechte an einer Gesamt-

heit oder an Teilen des Vermögens des Unterneh-
mens, 

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Ein-
fluss auf die Zusammensetzung, die Beratungen 
oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens ge-
währen;  

3.  Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen, 
wenn die Anteile allein oder zusammen mit sonstigen, 
dem Unternehmen bereits gehörenden Anteilen  
a)  50 vom Hundert oder  
b)  25 vom Hundert  

 des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen Unter-
nehmens erreichen. Zu den Anteilen, die dem Unter-
nehmen gehören, rechnen auch die Anteile, die einem 
anderen für Rechnung dieses Unternehmens gehören 
und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzel-
kaufmann ist, auch die Anteile, die sonstiges Vermögen 
des Inhabers sind. Erwerben mehrere Unternehmen 
gleichzeitig oder nacheinander Anteile im vorbezeich-
neten Umfang an einem anderen Unternehmen, gilt dies 
hinsichtlich der Märkte, auf denen das andere Unter-
nehmen tätig ist, auch als Zusammenschluss der sich 
beteiligenden Unternehmen untereinander;  

4.  jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund 
deren ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf 
ein anderes Unternehmen ausüben können.  

(2) Ein Zusammenschluss liegt auch dann vor, wenn die betei-
ligten Unternehmen bereits vorher zusammengeschlossen waren, 
es sei denn, der Zusammenschluss führt nicht zu einer wesentli-
chen Verstärkung der bestehenden Unternehmensverbindung.  

(3) Erwerben Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Versiche-
rungsunternehmen Anteile an einem anderen Unternehmen zum 
Zwecke der Veräußerung, gilt dies nicht als Zusammenschluss, 
solange sie das Stimmrecht aus den Anteilen nicht ausüben und 
sofern die Veräußerung innerhalb eines Jahres erfolgt. Diese 
Frist kann vom Bundeskartellamt auf Antrag verlängert werden, 
wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Veräußerung innerhalb 
der Frist unzumutbar war. 

§ 38 Berechnung der Umsatzerlöse und der Marktan-
teile 

(1) Für die Ermittlung der Umsatzerlöse gilt § 277 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs. Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leis-
tungen zwischen verbundenen Unternehmen (Innenumsatzerlö-
se) sowie Verbrauchsteuern bleiben außer Betracht.  

(2) Für den Handel mit Waren sind nur drei Viertel der Um-
satzerlöse in Ansatz zu bringen.  

(3) Für den Verlag, die Herstellung und den Vertrieb von Zei-
tungen, Zeitschriften und deren Bestandteilen, die Herstellung, 
den Vertrieb und die Veranstaltung von Rundfunkprogrammen 
und den Absatz von Rundfunkwerbezeiten ist das Zwanzigfache 
der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen.  

(4) An die Stelle der Umsatzerlöse tritt bei Kreditinstituten, 
Finanzinstituten und Bausparkassen der Gesamtbetrag der in § 
34 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a bis e der Verordnung über 
die Rechnungslegung der Kreditinstitute vom 10. Februar 1992 
(BGBl. I S. 203) genannten Erträge abzüglich der Umsatzsteuer 
und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steuern. Bei 
Versicherungsunternehmen sind die Prämieneinnahmen des 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres maßgebend. Prämien-
einnahmen sind die Einnahmen aus dem Erst- und Rückversiche-
rungsgeschäft einschließlich der in Rückdeckung gegebenen 
Anteile.  

(5) Beim Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens 
ist für die Berechnung der Marktanteile und der Umsatzerlöse 
des Veräußerers nur auf den veräußerten Vermögensteil abzu-
stellen.  

§ 39 Anmelde- und Anzeigepflicht 
(1) Zusammenschlüsse sind vor dem Vollzug beim Bundeskar-

tellamt gemäß den Absätzen 2 und 3 anzumelden. 
(2) Zur Anmeldung sind verpflichtet: 

1.  die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, 
2.  in den Fällen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 und 3 auch der Ve-

räußerer. 
(3) In der Anmeldung ist die Form des Zusammenschlusses 

anzugeben. Die Anmeldung muss ferner über jedes beteiligte 
Unternehmen folgende Angaben enthalten: 

1.  die Firma oder sonstige Bezeichnung und den Ort der 
Niederlassung oder den Sitz;  

2.  die Art des Geschäftsbetriebes;  
3.  die Umsatzerlöse im Inland, in der Europäischen Union 

und weltweit; anstelle der Umsatzerlöse sind bei Kredit-
instituten, Finanzinstituten und Bausparkassen der Ge-
samtbetrag der Erträge gemäß § 38 Abs. 4, bei Versi-
cherungsunternehmen die Prämieneinnahmen an-
zugeben;  

4.  die Marktanteile einschließlich der Grundlagen für ihre 
Berechnung oder Schätzung, wenn diese im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes oder in einem wesentlichen Teil 
desselben für die beteiligten Unternehmen zusammen 
mindestens 20 vom Hundert erreichen;  

5. beim Erwerb von Anteilen an einem anderen Unter-
nehmen die Höhe der erworbenen und der insgesamt 
gehaltenen Beteiligung;  

6.  eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland, so-
fern sich der Sitz des Unternehmens nicht im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes befindet.  

In den Fällen des § 37 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 sind die Angaben 
nach Satz 2 Nr. 1 und 6 auch für den Veräußerer zu machen. Ist 
ein beteiligtes Unternehmen ein verbundenes Unternehmen, sind 
die Angaben nach Satz 2 Nr. 1 und 2 auch über die verbundenen 
Unternehmen und die Angaben nach Satz 2 Nr. 3 und Nr. 4 über 
jedes am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen und die mit 
ihm verbundenen Unternehmen insgesamt zu machen sowie die 
Konzernbeziehungen, Abhängigkeits- und Beteiligungsverhält-
nisse zwischen den verbundenen Unternehmen mitzuteilen. In 
der Anmeldung dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen 
Angaben gemacht oder benutzt werden, um die Kartellbehörde 
zu veranlassen, eine Untersagung nach § 36 Abs. 1 oder eine 
Mitteilung nach § 40 Abs. 1 zu unterlassen.  

(4) Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn die Kommis-
sion der Europäischen Gemeinschaft einen Zusammenschluss an 
das Bundeskartellamt verwiesen hat und dem Bundeskartellamt 
die nach Absatz 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache 
vorliegen. Das Bundeskartellamt teilt den beteiligten Unterneh-
men unverzüglich den Zeitpunkt des Eingangs der Verweisungs-
entscheidung mit und unterrichtet sie zugleich darüber, inwie-
weit die nach Absatz 3 erforderlichen Angaben in deutscher 
Sprache vorliegen.  

(5) Das Bundeskartellamt kann von jedem beteiligten Unter-
nehmen Auskunft über Marktanteile einschließlich der Grundla-
gen für die Berechnung oder Schätzung sowie über den Umsatz-
erlös bei einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 
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Leistungen verlangen, den das Unternehmen im letzten Ge-
schäftsjahr vor dem Zusammenschluss erzielt hat.  

(6) Die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen haben 
dem Bundeskartellamt den Vollzug des Zusammenschlusses 
unverzüglich anzuzeigen.  

§ 40 Verfahren der Zusammenschlusskontrolle 
(1) Das Bundeskartellamt darf einen Zusammenschluss, der 

ihm angemeldet worden ist, nur untersagen, wenn es den anmel-
denden Unternehmen innerhalb einer Frist von einem Monat seit 
Eingang der vollständigen Anmeldung mitteilt, dass es in die 
Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren) eingetre-
ten ist. Das Hauptprüfverfahren soll eingeleitet werden, wenn 
eine weitere Prüfung des Zusammenschlusses erforderlich ist.  

(2) Im Hauptprüfverfahren entscheidet das Bundeskartellamt 
durch Verfügung, ob der Zusammenschluss untersagt oder 
freigegeben wird. Wird die Verfügung nicht innerhalb von vier 
Monaten nach Eingang der vollständigen Anmeldung den an-
meldenden Unternehmen zugestellt, gilt der Zusammenschluss 
als freigegeben. Die Verfahrensbeteiligten sind unverzüglich 
über den Zeitpunkt der Zustellung der Verfügung zu unterrich-
ten. Dies gilt nicht, wenn  

1.  die anmeldenden Unternehmen einer Fristverlängerung 
zugestimmt haben,  

2.  das Bundeskartellamt wegen unrichtiger Angaben oder 
wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft nach § 
39 Abs. 5 oder § 59 die Mitteilung nach Absatz 1 oder 
die Untersagung des Zusammenschlusses unterlassen 
hat,  

3.  eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland ent-
gegen § 39 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 nicht mehr benannt ist.  

(3) Die Freigabe kann mit Bedingungen und Auflagen verbun-
den werden. Diese dürfen sich nicht darauf richten, die beteilig-
ten Unternehmen einer laufenden Verhaltenskontrolle zu un-
terstellen.  

(3a) Die Freigabe kann widerrufen oder geändert werden, 
wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht, arglistig herbeigeführt 
worden ist oder die beteiligten Unternehmen einer mit ihr ver-
bundenen Auflage zuwiderhandeln. Im Falle der Nichterfüllung 
einer Auflage gilt § 41 Abs. 4 entsprechend.  

(4) Vor einer Untersagung ist den obersten Landesbehörden, in 
deren Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(5) Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 beginnen in 
den Fällen des § 39 Abs. 4 Satz 1, wenn die Verweisungsent-
scheidung beim Bundeskartellamt eingegangen ist und die nach 
§ 39 Abs. 3 erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vorlie-
gen.  

(6) Wird eine Freigabe des Bundeskartellamts durch gerichtli-
chen Beschluss rechtskräftig ganz oder teilweise aufgehoben, 
beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 2 mit Eintritt der Rechts-
kraft von neuem.  

§ 41 Vollzugsverbot, Entflechtung  
(1) Die Unternehmen dürfen einen Zusammenschluss, der vom 

Bundeskartellamt nicht freigegeben ist, nicht vor Ablauf der 
Fristen nach § 40 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 vollziehen 
oder am Vollzug dieses Zusammenschlusses mitwirken. Rechts-
geschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind unwirksam. 
Dies gilt nicht für Verträge über Grundstücksgeschäfte, sobald 
sie durch Eintragung in das Grundbuch rechtswirksam geworden 
sind, sowie für Verträge über die Umwandlung, Eingliederung 
oder Gründung eines Unternehmens und für Unternehmensver-
träge im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktiengesetzes, sobald 
sie durch Eintragung in das zuständige Register rechtswirksam 
geworden sind. 

(2) Das Bundeskartellamt kann auf Antrag Befreiungen vom 
Vollzugsverbot erteilen, wenn die beteiligten Unternehmen 

hierfür wichtige Gründe geltend machen, insbesondere um 
schweren Schaden von einem beteiligten Unternehmen oder von 
Dritten abzuwenden. Die Befreiung kann jederzeit, auch vor der 
Anmeldung, erteilt und mit Bedingungen und Auflagen verbun-
den werden. § 40 Abs. 3a gilt entsprechend. 

(3) Ein vollzogener Zusammenschluss, der die Untersagungs-
voraussetzungen nach § 36 Abs. 1 erfüllt, ist aufzulösen, wenn 
nicht der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie nach § 
42 die Erlaubnis zu dem Zusammenschluss erteilt. Das Bundes-
kartellamt ordnet die zur Auflösung des Zusammenschlusses 
erforderlichen Maßnahmen an. Die Wettbewerbsbeschränkung 
kann auch auf andere Weise als durch Wiederherstellung des 
früheren Zustands beseitigt werden.  

(4) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann das Bundeskar-
tellamt insbesondere  

1.  (weggefallen)  
2.  die Ausübung des Stimmrechts aus Anteilen an einem 

beteiligten Unternehmen, die einem anderen beteiligten 
Unternehmen gehören oder ihm zuzurechnen sind, un-
tersagen oder einschränken,  

3.  einen Treuhänder bestellen, der die Auflösung des Zu-
sammenschlusses herbeiführt.  

§ 42 Ministererlaubnis  
(1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie erteilt 

auf Antrag die Erlaubnis zu einem vom Bundeskartellamt unter-
sagten Zusammenschluss, wenn im Einzelfall die Wettbewerbs-
beschränkung von gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zu-
sammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss 
durch ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfer-
tigt ist. Hierbei ist auch die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten 
Unternehmen auf Märkten außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes zu berücksichtigen. Die Erlaubnis darf nur erteilt 
werden, wenn durch das Ausmaß der Wettbewerbsbeschränkung 
die marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährdet wird.  

(2) Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen ver-
bunden werden. § 40 Abs. 3 und 3a gilt entsprechend.  

(3) Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat seit 
Zustellung der Untersagung beim Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie schriftlich zu stellen. Wird die Untersa-
gung angefochten, beginnt die Frist in dem Zeitpunkt, in dem die 
Untersagung unanfechtbar wird.  

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie soll 
über den Antrag innerhalb von vier Monaten entscheiden. Vor 
der Entscheidung ist eine Stellungnahme der Monopolkommis-
sion einzuholen und den obersten Landesbehörden, in deren 
Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben, Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.  

§ 43 Bekanntmachungen  
(1) Die Einleitung des Hauptprüfverfahrens durch das Bundes-

kartellamt nach § 40 Abs. 1 Satz 1 und der Antrag auf Erteilung 
einer Ministererlaubnis sind unverzüglich im Bundesanzeiger 
oder im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu machen. 

(2) Im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger 
sind bekannt zu machen  

1.  die Verfügung des Bundeskartellamts nach § 40 Abs. 2,  
2.  die Ministererlaubnis, deren Ablehnung und Änderung,  
3.  die Rücknahme und der Widerruf der Freigabe des 

Bundeskartellamts oder der Ministererlaubnis, 
4.  die Auflösung eines Zusammenschlusses und die sons-

tigen Anordnungen des Bundeskartellamts nach § 41 
Abs. 3 und 4. 

(3) Bekannt zu machen nach Absatz 1 und 2 sind jeweils die 
Angaben nach § 39 Abs. 3 Satz 1 sowie Satz 2 Nr. 1 und 2.  
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XXV. GESETZ GEGEN DEN UNLAUTEREN WETTBEWERB 
(UWG) vom 3. Juli 2004 (BGBl. I 2004, S. 1414),  

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I 2006, S. 3367) 

Kapitel 1: Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Zweck des Gesetzes  

Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verb-
raucherinnen und der Verbraucher sowie der sonstigen Markt-
teilnehmer vor unlauterem Wettbewerb. Es schützt zugleich das 
Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbe-
werb.  

§ 2 Definitionen  
(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet  

1.  "Wettbewerbshandlung" jede Handlung einer Person 
mit dem Ziel, zugunsten des eigenen oder eines fremden 
Unternehmens den Absatz oder den Bezug von Waren 
oder die Erbringung oder den Bezug von Dienstleistun-
gen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und 
Verpflichtungen zu fördern;  

2.  "Marktteilnehmer" neben Mitbewerbern und Verbrau-
chern alle Personen, die als Anbieter oder Nachfrager 
von Waren oder Dienstleistungen tätig sind;  

3.  "Mitbewerber" jeder Unternehmer, der mit einem oder 
mehreren Unternehmern als Anbieter oder Nachfrager 
von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten 
Wettbewerbsverhältnis steht; 

4.  "Nachricht" jede Information, die zwischen einer endli-
chen Zahl von Beteiligten über einen öffentlich zugäng-
lichen elektronischen Kommunikationsdienst ausge-
tauscht oder weitergeleitet wird; dies schließt nicht In-
formationen ein, die als Teil eines Rundfunkdienstes 
über ein elektronisches Kommunikationsnetz an die Öf-
fentlichkeit weitergeleitet werden, soweit die Informati-
onen nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder 
Nutzer, der sie erhält, in Verbindung gebracht werden 
können.  

(2) Für den Verbraucherbegriff und den Unternehmerbegriff 
gelten die § § 13 und 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chend. 

§ 3 Verbot unlauteren Wettbewerbs  
Unlautere Wettbewerbshandlungen, die geeignet sind, den 

Wettbewerb zum Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher 
oder der sonstigen Marktteilnehmer nicht nur unerheblich zu 
beeinträchtigen, sind unzulässig.  

§ 4 Beispiele unlauteren Wettbewerbs  
Unlauter im Sinne von § 3 handelt insbesondere, wer 

1.  Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, 
die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonsti-
ger Marktteilnehmer durch Ausübung von Druck, in 
menschenverachtender Weise oder durch sonstigen un-
angemessenen unsachlichen Einfluss zu beeinträchti-
gen; 

2.  Wettbewerbshandlungen vornimmt, die geeignet sind, 
die geschäftliche Unerfahrenheit insbesondere von Kin-
dern oder Jugendlichen, die Leichtgläubigkeit, die 
Angst oder die Zwangslage von Verbrauchern auszu-
nutzen; 

3.  den Werbecharakter von Wettbewerbshandlungen ver-
schleiert;  

4.  bei Verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachläs-
sen, Zugaben oder Geschenken die Bedingungen für ih-
re Inanspruchnahme nicht klar und eindeutig angibt; 

5.  bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit Werbe-
charakter die Teilnahmebedingungen nicht klar und 
eindeutig angibt; 

6.  die Teilnahme von Verbrauchern an einem Preisaus-
schreiben oder Gewinnspiel von dem Erwerb einer Wa-
re oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung ab-
hängig macht, es sei denn, das Preisausschreiben oder 
Gewinnspiel ist naturgemäß mit der Ware oder der 
Dienstleistung verbunden;  

7.  die Kennzeichen, Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten 
oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse ei-
nes Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft;  

8.  über die Waren, Dienstleistungen oder das Unterneh-
men eines Mitbewerbers oder über den Unternehmer 
oder ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen 
behauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb 
des Unternehmens oder den Kredit des Unternehmers 
zu schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich 
wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen 
und hat der Mitteilende oder der Empfänger der Mittei-
lung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist die Hand-
lung nur dann unlauter, wenn die Tatsachen der Wahr-
heit zuwider behauptet oder verbreitet wurden;  

9.  Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nach-
ahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbe-
werbers sind, wenn er 
a)  eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über 

die betriebliche Herkunft herbeiführt,  
b)  die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder 

Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beein-
trächtigt oder  

c)  die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse 
oder Unterlagen unredlich erlangt hat;  

10.  Mitbewerber gezielt behindert;  
11.  einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die auch 

dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das 
Marktverhalten zu regeln. 

§ 5 Irreführende Werbung  
(1) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer irreführend wirbt.  
(2) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irrefüh-

rend ist, sind alle ihre Bestandteile zu berücksichtigen, insbeson-
dere in ihr enthaltene Angaben über  

1.  die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wie 
Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Zusammensetzung, 
Verfahren und Zeitpunkt der Herstellung oder Erbrin-
gung, die Zwecktauglichkeit, Verwendungsmöglichkeit, 
Menge, Beschaffenheit, die geographische oder betrieb-
liche Herkunft oder die von der Verwendung zu erwar-
tenden Ergebnisse oder die Ergebnisse und wesentli-
chen Bestandteile von Tests der Waren oder Dienstleis-
tungen;  

2.  den Anlass des Verkaufs und den Preis oder die Art und 
Weise, in der er berechnet wird, und die Bedingungen, 
unter denen die Waren geliefert oder die Dienstleistun-
gen erbracht werden;  

3.  die geschäftlichen Verhältnisse, insbesondere die Art, 
die Eigenschaften und die Rechte des Werbenden, wie 
seine Identität und sein Vermögen, seine geistigen Ei-
gentumsrechte, seine Befähigung oder seine Auszeich-
nungen oder Ehrungen.  

Bei der Beurteilung, ob das Verschweigen einer Tatsache irre-
führend ist, sind insbesondere deren Bedeutung für die Entschei-
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dung zum Vertragsschluss nach der Verkehrsauffassung sowie 
die Eignung des Verschweigens zur Beeinflussung der Entschei-
dung zu berücksichtigen. 

(3) Angaben im Sinne von Absatz 2 sind auch Angaben im 
Rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche Darstellungen 
und sonstige Veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet 
sind, solche Angaben zu ersetzen.  

(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabset-
zung eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine 
unangemessen kurze Zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob 
und in welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft 
die Beweislast denjenigen, der mit der Preisherabsetzung gewor-
ben hat.  

(5) Es ist irreführend, für eine Ware zu werben, die unter Be-
rücksichtigung der Art der Ware sowie der Gestaltung und 
Verbreitung der Werbung nicht in angemessener Menge zur 
Befriedigung der zu erwartenden Nachfrage vorgehalten ist. 
Angemessen ist im Regelfall ein Vorrat für zwei Tage, es sei 
denn, der Unternehmer weist Gründe nach, die eine geringere 
Bevorratung rechtfertigen. Satz 1 gilt entsprechend für die 
Werbung für eine Dienstleistung. 

§ 6 Vergleichende Werbung 
(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar 

oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewer-
ber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht. 

(2) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer vergleichend wirbt, 
wenn der Vergleich 

1.  sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den 
gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung be-
zieht, 

2.  nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, rele-
vante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder 
den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen 
ist, 

3.  im geschäftlichen Verkehr zu Verwechslungen zwi-
schen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder 
zwischen den von diesen angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten 
Kennzeichen führt, 

4.  die Wertschätzung des von einem Mitbewerber ver-
wendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt 
oder beeinträchtigt, 

5.  die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönli-
chen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewer-
bers herabsetzt oder verunglimpft oder 

6.  eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nach-
ahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen 
vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt. 

(3) Bezieht sich der Vergleich auf ein Angebot mit einem be-
sonderen Preis oder anderen besonderen Bedingungen, so sind 
der Zeitpunkt des Endes des Angebots und, wenn dieses noch 
nicht gilt, der Zeitpunkt des Beginns des Angebots eindeutig 
anzugeben. Gilt das Angebot nur so lange, wie die Waren oder 
Dienstleistungen verfügbar sind, so ist darauf hinzuweisen. 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen  
(1) Unlauter im Sinne von § 3 handelt, wer einen Marktteil-

nehmer in unzumutbarer Weise belästigt.  
(2) Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere anzuneh-

men  
1.  bei einer Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der 

Empfänger diese Werbung nicht wünscht; 
2.  bei einer Werbung mit Telefonanrufen gegenüber 

Verbrauchern ohne deren Einwilligung oder gegenüber 
sonstigen Marktteilnehmern ohne deren zumindest 
mutmaßliche Einwilligung; 

3.  bei einer Werbung unter Verwendung von automati-
schen Anrufmaschinen, Faxgeräten oder elektronischer 
Post, ohne dass eine Einwilligung der Adressaten vor-
liegt; 

4.  bei einer Werbung mit Nachrichten, bei der die Identität 
des Absenders, in dessen Auftrag die Nachricht über-
mittelt wird, verschleiert oder verheimlicht wird oder 
bei der keine gültige Adresse vorhanden ist, an die der 
Empfänger eine Aufforderung zur Einstellung solcher 
Nachrichten richten kann, ohne dass hierfür andere als 
die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entste-
hen.  

(3) Abweichend von Absatz 2 Nr. 3 ist eine unzumutbare Be-
lästigung bei einer Werbung unter Verwendung elektronischer 
Post nicht anzunehmen, wenn  

1.  ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf 
einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen 
elektronische Postadresse erhalten hat,  

2.  der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für ei-
gene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet,  

3.  der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat 
und  

4.  der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder 
Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, 
dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen.  

Kapitel 2: Rechtsfolgen 
§ 8 Beseitigung und Unterlassung 

(1) Wer dem § 3 zuwiderhandelt, kann auf Beseitigung und bei 
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen 
werden. Der Anspruch auf Unterlassung besteht bereits dann, 
wenn eine Zuwiderhandlung droht. 

(2) Werden die Zuwiderhandlungen in einem Unternehmen 
von einem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, so sind der 
Unterlassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch 
gegen den Inhaber des Unternehmens begründet. 

(3) Die Ansprüche aus Absatz 1 stehen zu: 
1. jedem Mitbewerber;  
2.  rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher 

oder selbständiger beruflicher Interessen, soweit ihnen 
eine erhebliche Zahl von Unternehmern angehört, die 
Waren oder Dienstleistungen gleicher oder verwandter 
Art auf demselben Markt vertreiben, soweit sie insbe-
sondere nach ihrer personellen, sachlichen und finan-
ziellen Ausstattung imstande sind, ihre satzungsmäßi-
gen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selb-
ständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzuneh-
men und soweit die Zuwiderhandlung die Interessen ih-
rer Mitglieder berührt;  

3.  qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass sie in 
die Liste qualifizierter Einrichtungen nach § 4 des Un-
terlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach 
Artikel 4 der Richtlinie 98/27/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Un-
terlassungsklagen zum Schutz der Verbraucherinteres-
sen (ABl. EG Nr. L 166 S. 51) eingetragen sind;  

4.  den Industrie- und Handelskammern oder den Hand-
werkskammern. 

(4) Die Geltendmachung der in Absatz 1 bezeichneten Ansprü-
che ist unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesam-
ten Umstände missbräuchlich ist, insbesondere wenn sie vorwie-
gend dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch 
auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfol-
gung entstehen zu lassen.  

(5) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes und die darin enthal-
tene Verordnungsermächtigung gelten mit der Maßgabe entspre-
chend, dass an die Stelle der Klageberechtigten nach § 3 Abs. 1 
Nr. 1 und 3 des Unterlassungsklagengesetzes die gemäß § 8 Abs. 
3 Nr. 3 und 4 zur Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs Berechtigten, an die Stelle der Klageberechtigten nach § 
3 Abs. 1 Nr. 2 des Unterlassungsklagengesetzes die gemäß § 8 
Abs. 3 Nr. 2 zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
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Berechtigten und an die Stelle der in den §§ 1 und 2 des Unter-
lassungsklagengesetzes geregelten Unterlassungsansprüche die 
in § 8 bestimmten Unterlassungsansprüche treten. Im Übrigen 
findet das Unterlassungsklagengesetz keine Anwendung, es sei 
denn, es liegt ein Fall des § 4a des Unterlassungsklagengesetzes 
vor.  

§ 9 Schadensersatz  
Wer dem § 3 vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, ist 

den Mitbewerbern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet. Gegen verantwortliche Personen von periodischen 
Druckschriften kann der Anspruch auf Schadensersatz nur bei 
einer vorsätzlichen Zuwiderhandlung geltend gemacht werden.  

§ 10 Gewinnabschöpfung 
(1) Wer dem § 3 vorsätzlich zuwiderhandelt und hierdurch zu 

Lasten einer Vielzahl von Abnehmern einen Gewinn erzielt, 
kann von den gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 zur Geltendmachung 
eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe 
dieses Gewinns an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen 
werden.  

(2) Auf den Gewinn sind die Leistungen anzurechnen, die der 
Schuldner auf Grund der Zuwiderhandlung an Dritte oder an den 
Staat erbracht hat. Soweit der Schuldner solche Leistungen erst 
nach Erfüllung des Anspruchs nach Absatz 1 erbracht hat, 
erstattet die zuständige Stelle des Bundes dem Schuldner den 
abgeführten Gewinn in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen 
zurück.  

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger den Gewinn, so gelten 
die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

(4) Die Gläubiger haben der zuständigen Stelle des Bundes 
über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Absatz 1 Aus-
kunft zu erteilen. Sie können von der zuständigen Stelle des 
Bundes Erstattung der für die Geltendmachung des Anspruchs 
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom 
Schuldner keinen Ausgleich erlangen können. Der Erstattungs-
anspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt abgeführ-
ten Gewinns beschränkt.  

(5) Zuständige Stelle im Sinn der Absätze 2 und 4 ist das Bun-
desamt für Justiz. 

§ 11 Verjährung 
(1) Die Ansprüche aus den §§ 8, 9 und 12 Abs. 1 Satz 2 verjäh-

ren in sechs Monaten.  
(2) Die Verjährungsfrist beginnt, wenn  

1.  der Anspruch entstanden ist und  
2.  der Gläubiger von den den Anspruch begründenden 

Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis er-
langt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.  

(3) Schadensersatzansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von 
ihrer Entstehung, spätestens in 30 Jahren von der den Schaden 
auslösenden Handlung an.  

(4) Andere Ansprüche verjähren ohne Rücksicht auf die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in drei Jahren von 
der Entstehung an. 

Kapitel 3: Verfahrensvorschriften 
§ 12 Anspruchsdurchsetzung, Veröffentlichungsbe-
fugnis, Streitwertminderung  

(1) Die zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs 
Berechtigten sollen den Schuldner vor der Einleitung eines 
gerichtlichen Verfahrens abmahnen und ihm Gelegenheit geben, 
den Streit durch Abgabe einer mit einer angemessenen Vertrags-
strafe bewehrten Unterlassungsverpflichtung beizulegen. Soweit 
die Abmahnung berechtigt ist, kann der Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen verlangt werden. 

(2) Zur Sicherung der in diesem Gesetz bezeichneten Ansprü-
che auf Unterlassung können einstweilige Verfügungen auch 
ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 

und 940 der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen 
erlassen werden. 

(3) Ist auf Grund dieses Gesetzes Klage auf Unterlassung er-
hoben worden, so kann das Gericht der obsiegenden Partei die 
Befugnis zusprechen, das Urteil auf Kosten der unterliegenden 
Partei öffentlich bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes 
Interesse dartut. Art und Umfang der Bekanntmachung werden 
im Urteil bestimmt. Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft 
Gebrauch gemacht worden ist. Der Ausspruch nach Satz 1 ist 
nicht vorläufig vollstreckbar. 

(4) Bei der Bemessung des Streitwerts für Ansprüche nach § 8 
Abs. 1 ist es wertmindernd zu berücksichtigen, wenn die Sache 
nach Art und Umfang einfach gelagert ist oder wenn die Belas-
tung einer der Parteien mit den Prozesskosten nach dem vollen 
Streitwert angesichts ihrer Vermögens- und Einkommensver-
hältnisse nicht tragbar erscheint. 

§ 13 Sachliche Zuständigkeit  
(1) Für alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, mit denen ein 

Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht wird, sind 
die Landgerichte ausschließlich zuständig. Es gilt § 95 Abs. 1 
Nr. 5 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung für die Bezirke mehrerer Landgerichte eines von 
ihnen als Gericht für Wettbewerbsstreitsachen zu bestimmen, 
wenn dies der Rechtspflege in Wettbewerbsstreitsachen, insbe-
sondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, 
dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung 
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 

§ 14 Örtliche Zuständigkeit  
(1) Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist das Gericht zu-

ständig, in dessen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche oder 
selbständige berufliche Niederlassung oder in Ermangelung 
einer solchen seinen Wohnsitz hat. Hat der Beklagte auch keinen 
Wohnsitz, so ist sein inländischer Aufenthaltsort maßgeblich.  

(2) Für Klagen auf Grund dieses Gesetzes ist außerdem nur das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Handlung begangen ist. 
Satz 1 gilt für Klagen, die von den nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 
zur Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten 
erhoben werden, nur dann, wenn der Beklagte im Inland weder 
eine gewerbliche oder selbständige berufliche Niederlassung 
noch einen Wohnsitz hat.  

§ 15 Einigungsstellen  
(1) Die Landesregierungen errichten bei Industrie- und Han-

delskammern Einigungsstellen zur Beilegung von bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses 
Gesetzes geltend gemacht wird (Einigungsstellen). 

(2) Die Einigungsstellen sind mit einer vorsitzenden Person, 
die die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Rich-
tergesetz hat, und beisitzenden Personen zu besetzen. Als beisit-
zende Personen werden im Falle einer Anrufung durch eine nach 
§ 8 Abs. 3 Nr. 3 zur Geltendmachung eines Unterlassungsan-
spruchs berechtigte qualifizierte Einrichtung Unternehmer und 
Verbraucher in gleicher Anzahl tätig, sonst mindestens zwei 
sachverständige Unternehmer. Die vorsitzende Person soll auf 
dem Gebiet des Wettbewerbsrechts erfahren sein. Die beisitzen-
den Personen werden von der vorsitzenden Person für den 
jeweiligen Streitfall aus einer alljährlich für das Kalenderjahr 
aufzustellenden Liste berufen. Die Berufung soll im Einverneh-
men mit den Parteien erfolgen. Für die Ausschließung und 
Ablehnung von Mitgliedern der Einigungsstelle sind die §§ 41 
bis 43 und § 44 Abs. 2 bis 4 der Zivilprozessordnung entspre-
chend anzuwenden. Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das 
für den Sitz der Einigungsstelle zuständige Landgericht (Kam-
mer für Handelssachen oder, falls es an einer solchen fehlt, 
Zivilkammer). 

(3) Die Einigungsstellen können bei bürgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten, in denen ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes 
geltend gemacht wird, angerufen werden, wenn der Gegner 
zustimmt. Soweit die Wettbewerbshandlungen Verbraucher 
betreffen, können die Einigungsstellen von jeder Partei zu einer 
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Aussprache mit dem Gegner über den Streitfall angerufen wer-
den; einer Zustimmung des Gegners bedarf es nicht. 

(4) Für die Zuständigkeit der Einigungsstellen ist § 14 entspre-
chend anzuwenden. 

(5) Die der Einigungsstelle vorsitzende Person kann das per-
sönliche Erscheinen der Parteien anordnen. Gegen eine unent-
schuldigt ausbleibende Partei kann die Einigungsstelle ein 
Ordnungsgeld festsetzen. Gegen die Anordnung des persönli-
chen Erscheinens und gegen die Festsetzung des Ordnungsgel-
des findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung an das für den Sitz der Einigungsstelle 
zuständige Landgericht (Kammer für Handelssachen oder, falls 
es an einer solchen fehlt, Zivilkammer) statt. 

(6) Die Einigungsstelle hat einen gütlichen Ausgleich anzu-
streben. Sie kann den Parteien einen schriftlichen, mit Gründen 
versehenen Einigungsvorschlag machen. Der Einigungsvor-
schlag und seine Begründung dürfen nur mit Zustimmung der 
Parteien veröffentlicht werden. 

(7) Kommt ein Vergleich zustande, so muss er in einem beson-
deren Schriftstück niedergelegt und unter Angabe des Tages 
seines Zustandekommens von den Mitgliedern der Einigungs-
stelle, welche in der Verhandlung mitgewirkt haben, sowie von 
den Parteien unterschrieben werden. Aus einem vor der Eini-
gungsstelle geschlossenen Vergleich findet die Zwangsvollstre-
ckung statt; § 797a der Zivilprozessordnung ist entsprechend 
anzuwenden. 

(8) Die Einigungsstelle kann, wenn sie den geltend gemachten 
Anspruch von vornherein für unbegründet oder sich selbst für 
unzuständig erachtet, die Einleitung von Einigungsverhandlun-
gen ablehnen. 

(9) Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Verjäh-
rung in gleicher Weise wie durch Klageerhebung gehemmt. 
Kommt ein Vergleich nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu 
dem das Verfahren beendet ist, von der Einigungsstelle festzu-
stellen. Die vorsitzende Person hat dies den Parteien mitzuteilen. 

(10) Ist ein Rechtsstreit der in Absatz 3 Satz 2 bezeichneten 
Art ohne vorherige Anrufung der Einigungsstelle anhängig 
gemacht worden, so kann das Gericht auf Antrag den Parteien 
unter Anberaumung eines neuen Termins aufgeben, vor diesem 
Termin die Einigungsstelle zur Herbeiführung eines gütlichen 
Ausgleichs anzurufen. In dem Verfahren über den Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Verfügung ist diese Anordnung nur 
zulässig, wenn der Gegner zustimmt. Absatz 8 ist nicht anzu-
wenden. Ist ein Verfahren vor der Einigungsstelle anhängig, so 
ist eine erst nach Anrufung der Einigungsstelle erhobene Klage 
des Antragsgegners auf Feststellung, dass der geltend gemachte 
Anspruch nicht bestehe, nicht zulässig. 

(11) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die zur Durchführung der vorstehenden Bestimmun-
gen und zur Regelung des Verfahrens vor den Einigungsstellen 
erforderlichen Vorschriften zu erlassen, insbesondere über die 
Aufsicht über die Einigungsstellen, über ihre Besetzung unter 
angemessener Beteiligung der nicht den Industrie- und Handels-
kammern angehörenden Unternehmern (§ 2 Abs. 2 bis 6 des 
Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und 
Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 701-1, veröffentlichten bereinigten Fassung) und 
über die Vollstreckung von Ordnungsgeldern sowie Bestimmun-
gen über die Erhebung von Auslagen durch die Einigungsstelle 
zu treffen. Bei der Besetzung der Einigungsstellen sind die 
Vorschläge der für ein Bundesland errichteten, mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Verbraucherzentralen zur Bestimmung der 
in Absatz 2 Satz 2 genannten Verbraucher zu berücksichtigen. 

(12) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen die Einigungsstelle auch mit einem 
Rechtskundigen als Vorsitzendem besetzt werden, der die Befä-
higung zum Berufsrichter nach dem Recht der Deutschen De-
mokratischen Republik erworben hat. 

Kapitel 4: Strafvorschriften 
§ 16 Strafbare Werbung 

(1) Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders günsti-
gen Angebots hervorzurufen, in öffentlichen Bekanntmachungen 
oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen 
bestimmt sind, durch unwahre Angaben irreführend wirbt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.  

(2) Wer es im geschäftlichen Verkehr unternimmt, Verbrau-
cher zur Abnahme von Waren, Dienstleistungen oder Rechten 
durch das Versprechen zu veranlassen, sie würden entweder vom 
Veranstalter selbst oder von einem Dritten besondere Vorteile 
erlangen, wenn sie andere zum Abschluss gleichartiger Geschäf-
te veranlassen, die ihrerseits nach der Art dieser Werbung derar-
tige Vorteile für eine entsprechende Werbung weiterer Abneh-
mer erlangen sollen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.  

§ 17 Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen  

(1) Wer als eine bei einem Unternehmen beschäftigte Person 
ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihr im Rahmen des 
Dienstverhältnisses anvertraut worden oder zugänglich gewor-
den ist, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses 
unbefugt an jemand zu Zwecken des Wettbewerbs, aus Eigen-
nutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem Inhaber 
des Unternehmens Schaden zuzufügen, mitteilt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs, 
aus Eigennutz, zugunsten eines Dritten oder in der Absicht, dem 
Inhaber des Unternehmens Schaden zuzufügen,  

1.  sich ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis durch  
a)  Anwendung technischer Mittel,  
b)  Herstellung einer verkörperten Wiedergabe des 

Geheimnisses oder  
c)  Wegnahme einer Sache, in der das Geheimnis ver-

körpert ist, unbefugt verschafft oder sichert oder 
2.  ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das er durch ei-

ne der in Absatz 1 bezeichneten Mitteilungen oder 
durch eine eigene oder fremde Handlung nach Nummer 
1 erlangt oder sich sonst unbefugt verschafft oder gesi-
chert hat, unbefugt verwertet oder jemandem mitteilt. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall 
liegt in der Regel vor, wenn der Täter  

1.  gewerbsmäßig handelt,  
2.  bei der Mitteilung weiß, dass das Geheimnis im Aus-

land verwertet werden soll, oder  
3.  eine Verwertung nach Absatz 2 Nr. 2 im Ausland selbst 

vornimmt. 
(5) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält. 

(6) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend. 

§ 18 Verwertung von Vorlagen 
(1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vor-

lagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere Zeichnun-
gen, Modelle, Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu Zwecken des 
Wettbewerbs oder aus Eigennutz unbefugt verwertet oder je-
mandem mitteilt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  

(2) Der Versuch ist strafbar.  
(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält.  
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(4) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.  

§ 19 Verleiten und Erbieten zum Verrat  
(1) Wer zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz 

jemanden zu bestimmen versucht, eine Straftat nach § 17 oder § 
18 zu begehen oder zu einer solchen Straftat anzustiften, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.  

(2) Ebenso wird bestraft, wer zu Zwecken des Wettbewerbs 
oder aus Eigennutz sich bereit erklärt oder das Erbieten eines 
anderen annimmt oder mit einem anderen verabredet, eine 
Straftat nach § 17 oder § 18 zu begehen oder zu ihr anzustiften.  

(3) § 31 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.  
(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die 

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen 
Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts 
wegen für geboten hält.  

(5) § 5 Nr. 7 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.  

Kapitel 5: Schlussbestimmungen 
§ 20 Änderungen anderer Rechtsvorschriften  

- 

§ 21 Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang  
Die auf § 20 Abs. 8 und 9 beruhenden Teile der dort genannten 

Verordnungen können auf Grund der einschlägigen Ermächti-
gungen durch Rechtsverordnung geändert werden.  

§ 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 




